Die Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft, deren Namen sowohl im Register der Verwaltungsratsmitglieder der
Gesellschaft als auch im Abschnitt ,Geschéftsleitung der Gesellschaft" aufgefiihrt sind, ibernehmen die Verantwortung fir
die in diesem Dokument enthaltenen Angaben. Nach bestem Wissen und Gewissen der Verwaltungsratsmitglieder (die alle
gebotene Sorgfalt haben walten lassen, dies sicherzustellen) entsprechen die Angaben in diesem Dokument den
Tatsachen, ohne dass etwas ausgelassen wurde, das flr diese Angaben wahrscheinlich von Bedeutung wére.

iIShares.

by BlackRock

iShares II Public Limited Company
Prospektauszug fur die Schweiz

vom 3. Oktober 2022

(eine in Irland unter der Registernummer 317171 mit beschrénkter Haftung gegriindete Umbrella-
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, die von der
Zentralbank gemaB der irischen Durchfiihrungsverordnung von 2011 zu den Vorschriften der Europdischen
Gemeinschaften betreffend Organismen fiir gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (in der jeweils gliltigen

Fassung) zugelassen wurde)

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF

iShares $ TIPS UCITS ETF

iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF

iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF
iShares € Green Bond UCITS ETF

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF

iShares Asia Property Yield UCITS ETF

iShares BRIC 50 UCITS ETF

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF

iShares Core UK Gilts UCITS ETF

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened
UCITS ETF

iShares EM Infrastructure UCITS ETF

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
iShares Global Clean Energy UCITS ETF
iShares Global Infrastructure UCITS ETF
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF
iShares Global Water UCITS ETF

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF

iShares Listed Private Equity UCITS ETF

iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS
ETF

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS
ETF

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF

iShares MSCI Turkey UCITS ETF

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF
iShares UK Property UCITS ETF
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF
iShares US Property Yield UCITS ETF

DAS IST EIN AUSZUG DES PROSPEKTES FUR ISHARES II PLC. DIESER PROSPEKTAUSZUG IST EIN AUSZUG ALLEIN FUR
DAS ANGEBOT AN NICHT QUALIFIZIERTE ANLEGER IN DER SCHWEIZ UND ER STELLT KEINEN PROSPEKT IM SINNE DES
ANWENDBAREN IRISCHEN RECHTS DAR. DIESER PROSPEKTAUSZUG BEZIEHT SICH AUF DAS ANGEBOT DER HIER
AUFGEFUHRTEN FONDS. ANDERE FONDS DER GESELLSCHAFT SIND ERHALTLICH, WERDEN JEDOCH DERZEIT NICHT ZUM
ANGEBOT AN NICHT QUALIFIZIERTE ANLEGER IN DER SCHWEIZ ANGEBOTEN.

Die Verteilung dieses Dokuments ist nur gestattet, wenn ihm ein Exemplar des letzten Jahresberichts und des letzten
gepriften Jahresabschlusses beigefiigt ist, und falls dieses Dokument zeitlich danach veroffentlicht wird, des letzten
Halbjahresberichts und des letzten ungepriften Halbjahresabschlusses. Diese Berichte sind Bestandteil dieses Prospekts.



WICHTIGE HINWEISE

Dieses Dokument enthélt wichtige Informationen und sollte vor einer Anlageentscheidung sorgfaltig
gelesen werden. Bei Fragen zum Inhalt dieses Prospekts sollten Sie sich an Ihren Boérsenmakler,
Finanzvermittler, Bankberater, Rechtsberater, Steuerberater oder einen anderen unabhédngigen
Finanzberater wenden.

Der Wert von Anteilen und die Ertrdge derselben kénnen sowohl steigen als auch fallen, und
dementsprechend erhilt ein Anleger méglicherweise nicht den vollen investierten Betrag zuriick.

Eine Anlage in die Fonds der Geselilschaft sollte keinen wesentlichen Teil eines Anlageportfolios
ausmachen und ist moglicherweise nicht fiir alle Anleger geeignet. Weitere Informationen finden Sie
im Abschnitt ,Risikofaktoren". Wie zum Datum dieses Prospekts bestimmt, weist der
Nettoinventarwert des iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF, des iShares Asia Property Yield
UCITS ETF, des iShares BRIC 50 UCITS ETF, des iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist),
des iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF, des iShares Dow Jones Global Sustainability
Screened UCITS ETF, des iShares EM Infrastructure UCITS ETF, des iShares Global Timber & Forestry
UCITS ETF, des iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF, des iShares Listed Private Equity UCITS ETF,
des iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF, des iShares MSCI EM Latin America UCITS
ETF, des iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF, des iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF, des iShares
MSCI Turkey UCITS ETF, des iShares UK Property UCITS ETF und des iShares US Property Yield UCITS
ETF aufgrund der Art der jeweiligen Anlagepolitik dieser Fonds wahrscheinlich eine hohe Volatilitat auf,
wie in ihren Risiko- und Ertragsprofilen in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
angegeben.

Die in diesem Prospekt verwendeten Begriffe sind auf den Seiten 8 bis 15 definiert.

Die Verteilung dieses Prospekts sowie das Angebot bzw. der Kauf von Anteilen der Gesellschaft kann in bestimmten
Jurisdiktionen beschrdnkt sein. Personen in solchen Jurisdiktionen, die ein Exemplar dieses Prospekts bzw. des
beigefligten Kontoeréffnungsantrags und Handelsformulars erhalten, dirfen diesen Prospekt bzw. einen solchen
Kontoerdéffnungsantrag und ein solches Handelsformular nicht als Aufforderung an sie zum Kauf bzw. zur Zeichnung
von Anteilen auslegen, noch diirfen sie einen solchen Kontoeréffnungsantrag und ein solches Handelsformular
benutzen, es sei denn, sie kbnnten hierzu in der entsprechenden Jurisdiktion rechtmé&Big aufgefordert werden, und
ein solcher Kontoerdffnungsantrag und ein solches Handelsformular kénnten rechtméaBig benutzt werden.
Dementsprechend stellt dieser Prospekt kein Angebot und keine Aufforderung durch eine Person in einer
Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, oder in der die Person,
die ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung abgibt, hierzu nicht berechtigt ist, oder an eine Person, der
gegeniber die Abgabe eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung rechtswidrig ist. Personen im Besitz
dieses Prospekts sowie Personen, die geméB diesem Prospekt Anteile zeichnen mdchten, haben sich selbst (iber
die geltenden Gesetze und Vorschriften in ihrer jeweiligen Jurisdiktion zu informieren und diese einzuhalten.
Potenzielle Anteilszeichner haben sich beziiglich der rechtlichen Bestimmungen eines solchen Antrags und einer
solchen  Zeichnung, des Haltens bzw. der VerduBerung solcher Anteile sowie  jeglicher
Devisenkontrollbestimmungen und Steuern in den Léndern ihrer jeweiligen Staatsangehérigkeit, ihres Wohnsitzes,
ihrer Griindung bzw. ihres Domizils zu informieren, einschlieBlich jeglicher erforderlichen staatlichen oder sonstigen
Zulassungen sowie der Einhaltung jeglicher anderen Formalitaten.

Die Anteile der einzelnen Fonds werden in der Regel vorrangig am Hauptmarkt der LSE notiert und zum Handel
zugelassen (kénnen jedoch auch vorrangig an einer alternativen Bérse notiert werden). Es ist ferner vorgesehen,
dass die Anteile der einzelnen Fonds an mehreren anderen Bdrsen notiert (unter anderem Xetra, SIX Swiss
Exchange, Euronext, Borsa Italiana, Bolsa Mexicana de Valores (mexikanische Bérse) und CBOE (Chicago Board
Options Exchange)) und zum Handel zugelassen werden. Die Gesellschaft gibt jedoch keine Zusicherung oder
Garantie, dass diese Notierungen tatsdchlich erfolgen oder weiterhin beibehalten werden. Sollten diese Notierungen
erfolgen, ist die LSE in der Regel der Hauptmarkt (Primary Listing) fiir die Notierung der Anteile der Fonds (wobei
manche Fonds jedoch an einer anderen Bérse als Hauptmarkt notiert sein kénnen) und alle anderen Bérsen sind
Nebenmadrkte (Secondary Listing).

Details zur Notierung oder Handelszulassung der Anteile finden Sie auf der offiziellen iShares-Website
(www.ishares.com).

Es ist méglich, dass Parteien, die in keiner Weise mit der Gesellschaft (und den Fonds), dem Manager oder
Anlageverwalter verbunden sind, in bestimmten Jurisdiktionen die Anteile eines oder mehrerer Fonds zur Anlage
durch Anleger in dieser Jurisdiktion liber auBerbérsliche Handelssysteme verfiigbar machen. Weder die Gesellschaft
noch der Manager oder der Anlageverwalter unterstiitzen oder férdern diese Aktivitdten und sind in keiner Weise
mit diesen Parteien oder Aktivitdten verbunden und (bernehmen keinerlei Haftung in Bezug auf deren
Geschéftstétigkeit und Handel.

Die Anteile wurden und werden nicht gemaB dem Gesetz von 1933 oder den Wertpapiergesetzen eines
Staates der Vereinigten Staaten registriert. Die Anteile diirfen weder mittelbar noch unmittelbar in den
Vereinigten Staaten oder fiir Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen angeboten bzw. verkauft
werden. Ein Weiteranbieten oder Weiterverkauf von Anteilen in den Vereinigten Staaten oder an US-
Personen kann einen VerstoB gegen US-Recht darstellen.



Anteile diirfen nicht durch eine ERISA-Einrichtung erworben bzw. gehalten werden oder mit dem
Vermaégen einer ERISA-Einrichtung erworben werden, auBer bei entsprechenden Ausnahmen.

Dariiber hinaus diirfen Anteile nicht von einer Person erworben werden, die gemidB dem Gesetz von
1940 und seinen Vorschriften oder geméB dem CEA und seinen Vorschriften als US-Person gilt.

Die Anteile sind nicht fiir den offentlichen Vertrieb in Kanada qualifiziert und werden dies nicht sein,
da fiir die Gesellschaft kein Prospekt bei einer Wertpapier- oder Aufsichtsbehdrde in Kanada oder einer
seiner Provinzen oder Territorien eingereicht wurde. Dieses Dokument ist keine Werbung oder andere
MaBnahme zur Férderung eines offentlichen Angebots von Anteilen in Kanada und ist unter keinen
Umstidnden so auszulegen. Keine in Kanada ansidssige Person darf Anteile kaufen oder eine
Ubertragung von Anteilen annehmen, wenn sie nicht gemiB kanadischem Recht bzw. dem jeweiligen
Provinzrecht dazu befugt ist.

Dementsprechend steht die Gesellschaft zur Einhaltung der oben erlduterten Beschrdankungen nicht fiir
Anlagen durch nicht qualifizierte Inhaber offen, auBer unter bestimmten Umstédnden und dann lediglich
nach vorheriger Zustimmung des Verwaltungsrats oder Managers. Von jedem zukiinftigen Anleger
kann verlangt werden, dass er beim Erwerb von Anteilen zusichert, ein qualifizierter Inhaber zu sein
und die Anteile nicht fiir oder im Namen von einem nicht qualifizierten Inhaber zu erwerben. Die
vorherige Erteilung der Zustimmung zu einer Anlage durch den Verwaltungsrat verleiht dem Anleger
nicht das Recht zum Erwerb von Anteilen bei kiinftigen oder nachfolgenden Zeichnungsantrédgen.

Anteilszeichner miissen eine Erkldrung abgeben, ob sie US-Personen sind. Wenn Anleger den Status eines
qualifizierten Inhabers verlieren, missen sie den Verwalter unverziglich hiervon in Kenntnis setzen (unabhéngig
davon, ob sie (ber den Primdrmarkt oder den Sekunddrmarkt investiert haben). Falls die Gesellschaft davon
Kenntnis erhélt, dass sich Anteile im unmittelbaren oder wirtschaftlichen Eigentum eines nicht qualifizierten
Inhabers befinden, kann sie die betreffenden Anteile zwangsweise zuriticknehmen und gegebenenfalls von jeder
Person, die kein qualifizierter Inhaber ist, die Zahlung einer Gebiihr verlangen, mit der die Gesellschaft fiir etwaige
Verluste entschadigt wird, die ihr im Zusammenhang mit einem solchen Anteilsbesitz entstanden sind (oder noch
entstehen kénnen).

Jeder Fonds, der physisch in indische Wertpapiere investiert (,Fonds mit Indien-Engagement"), muss gemé&B den
SEBI-Verordnungen als Category II FPI registriert sein. Um sich als Category II FPI registrieren zu lassen, muss
jeder Fonds mit Indien-Engagement nachweisen, dass er die folgenden Kriterien bezliglich der Streuung erfullt:
(i) Der Fonds muss mindestens 20 Anleger haben, einschlieBlich Direktanlegern und zugrunde liegenden Anlegern
in Pooling-Vehikeln. (ii) Kein Anleger darf (nach Anzahl und Wert) mehr als 49 % der Anteile des Fonds halten.
Institutionelle Anleger, die mehr als 49 % eines Fonds mit Indien-Engagement halten, miissen ihrerseits die
Kriterien beziiglich der Streuung erfillen. Zugrunde liegende wirtschaftliche Eigentiimer, die mehr als 25 % des
Fonds halten, missen ihre Zustimmung zur FPI-Registrierung erteilen und zu diesem Zweck zulassen, dass ihre
Kundeninformationen an den maBgeblichen Verwahrungsteilnehmer und an den Securities and Exchange Board of
India weitergegeben werden. Aus diesen Griinden darf kein Anleger eines Fonds mit Indien-Engagement
(nach Anzahl und Wert) mehr als 49 % der Anteile des Fonds halten (mit Ausnahme des Nominees des
gemeinsamen Verwahrers). Ein Anleger, der (nach Anzahl und Wert) mehr als 25 % der Anteile eines
Fonds mit Indien-Engagement hélt, erteilt hiermit seine Zustimmung zur FPI-Registrierung des
jeweiligen Fonds und seine Zustimmung zur Weitergabe seiner Kundeninformationen durch Broker,
Verwahrer, Nominees, lokale Zentralverwahrer, internationale Zentralverwahrer und sonstige
Vermittler sowie durch die Gesellschaft und ihre Dienstleister an die Gesellschaft, an den maBgeblichen
Verwahrungsteilnehmer und an SEBI.

Die Anteile aller Fonds mit Fonds mit Indien-Engagement wurden und werden nicht nach indischen Gesetzen
registriert, und es ist nicht vorgesehen, dass sie von indischen Gesetzen profitieren, die zum Schutz der
Anteilinhaber veréffentlicht werden. Anteile an allen Fonds mit Indien-Engagement werden nicht in Indien
angeboten und dlirfen weder direkt noch indirekt innerhalb Indiens verkauft oder ausgeliefert werden, von einer
beschrdnkten juristischen Person indischer Herkunft erworben, (ibertragen oder namens dieser gehalten werden
oder an eine Person verkauft werden, die Anteile direkt oder indirekt an eine beschrénkte juristische Person
indischer Herkunft weiterverkauft oder dieser anbietet. Wissentlich gestattet die Gesellschaft den Verkauf von
Anteilen aller Fonds mit Indien-Engagement oder von wirtschaftlichen Interessen an diesem an beschrdnkte
juristische Personen indischer Herkunft nicht.

Anleger, die sich fiir einen Fonds mit Indien-Engagement interessieren, kénnen ggf. zum Zeitpunkt des
Anteilserwerbs (oder danach) aufgefordert werden, einen Nachweis dariiber zu erbringen, dass sie keine
beschrdnkten juristischen Personen indischer Herkunft sind und die Anteile weder fiir noch namens einer
beschrédnkten juristischen Person indischer Herkunft erwerben bzw. erworben haben. Inhaber von Anteilen eines
Fonds mit Indien-Engagement sind verpflichtet, die Gesellschaft und den Anlageverwalter unverziiglich zu
informieren, wenn sie eine beschrénkte juristische Person indischer Herkunft werden oder Anteile zugunsten einer
beschrdnkten juristischen Person indischer Herkunft halten. Die Gesellschaft, der Manager oder der
Anlageverwalter kénnen von den Anteilinhabern Informationen (ber diese selbst und die wirtschaftlichen
Eigentiimer der Anteile verlangen, um festzustellen, ob es sich bei diesen Anteilinhabern oder wirtschaftlichen
Eigentimern um eine beschrankte juristische Person indischer Herkunft handelt. Erhélt die Gesellschaft davon
Kenntnis, dass eine Person, alleine oder gemeinsam mit einer weiteren Person, unter VerstoB gegen die o. a.
Beschrénkungen direkt oder indirekt Anteile eines Fonds mit Indien-Engagement in ihrem Besitz hélt oder daraus
Nutzen zieht, wird sie diese Anteile, soweit sie feststellbar und riicknehmbar sind, zwangsweise zuriicknehmen.



Erhélt die Gesellschaft davon Kenntnis, dass eine Person, alleine oder gemeinsam mit einer weiteren Person, unter
VerstoB gegen die o. a. Beschrénkungen direkt oder indirekt Anteile eines Fonds mit Indien-Engagement in ihrem
Besitz hélt oder daraus Nutzen zieht, wird sie diese Anteile, soweit sie feststellbar und riicknehmbar sind,
zwangsweise zurlicknehmen. Flr zwangsweise zuriickgenommene Anteile erhélt der Anleger den Erlés abzliglich
entstandener Kosten und jener Betrdge, die zur Entschddigung oder Abfindung der Gesellschaft, des Managers und
des Anlageverwalters fiir Verluste erforderlich sind, die diese in Bezug auf von oder namens einer beschrdnkten
juristischen Person indischer Herkunft gehaltene Anteile erlitten haben (oder erleiden kénnten).

Sollte ein Anteilinhaber oder wirtschaftlicher Eigentiimer die geforderten Informationen nicht offenlegen und
aufgrund einer solchen Nicht- oder unzureichenden Offenlegung der Verwaltungsrat der Ansicht sein, dass es sich
bei einem solchen Anteilinhaber und/oder wirtschaftlichen Eigentimer um eine beschrédnkte juristische Person
indischer Herkunft handeln kénnte, so wird die Gesellschaft, sofern die Anteile festgestellt und zuriickgenommen
werden kénnen, jene Anteile des betreffenden Fonds mit Indien-Engagement, die von oder zugunsten einer solchen
Person gehalten werden, zwangsweise zuriicknehmen.

Flr zwangsweise zuriickgenommene Anteile erhélt der Anleger den Erl6s abzliglich entstandener Kosten und jener
Betrdge, die zur Entschéddigung oder Abfindung der Gesellschaft, des Managers und des Anlageverwalters flir
Verluste erforderlich sind, die diese in Bezug auf von oder namens einer solchen Person gehaltene Anteile erlitten
haben (oder erleiden kénnten).

Personen, die gegen die o. a. Beschrdnkungen verstoBen, haben sowohl die Gesellschaft als auch den Manager
und den Anlageverwalter hinsichtlich sémtlicher Verluste und Forderungen, die diesen im Zusammenhang mit
einem solchen VerstoB entstehen, schad- und klaglos zu halten.

Anteile werden lediglich auf der Basis der im aktuellen Prospekt sowie dem letzten Jahresbericht und gepriiften
Abschluss und darauf folgenden Halbjahresberichten und ungepriiften Abschliissen enthaltenen Informationen
angeboten. Diese Berichte sind Bestandteil dieses Prospekts.

Anleger werden angehalten, jegliche weiteren Informationen bzw. Zusagen eines Brokers, Verkdufers oder
sonstiger Person nicht zu berticksichtigen und sich dementsprechend nicht auf diese zu stiitzen.

In diesem Prospekt getroffene Aussagen basieren auf dem Verstandnis des Verwaltungsrats von den derzeit in
Irland geltenden Gesetzen und Geschéftsbrduchen und unterliegen Anderungen derselben. In diesem Prospekt
enthaltene Betrédge sind nur zum Datum dieses Prospekts gliltig und unterliegen Anderungen desselben.

Dieser Prospekt kann auch in andere Sprachen (ibersetzt werden. Jede solche Ubersetzung muss dieselben
Informationen enthalten und dieselbe Bedeutung haben wie der englischsprachige Prospekt. Sofern der
englischsprachige Prospekt und der Prospekt in einer anderen Sprache an irgendeiner Stelle differieren, ist der
englischsprachige Prospekt maBgeblich. Ausnahmsweise ist eine andere Sprache des Prospekts dann und insoweit
mabBgeblich, wie das Gesetz einer Jurisdiktion, in der die Anteile vertrieben werden, dies fiir Klagen, die sich auf
Verdéffentlichungen in Prospekten in einer anderen Sprache als Englisch beziehen, verlangt. Jegliche Streitigkeiten
in Bezug auf die Prospektbedingungen, ungeachtet der Sprache des Prospekts, unterliegen irischem Recht und
dessen Auslegung. Dartiber hinaus unterwerfen sich die Anleger bezliglich der Beilegung von Streitigkeiten, die
sich aus oder im Zusammenhang mit dem Angebot der Anteile der Gesellschaft ergeben, unwiderruflich der
Zusténdigkeit der Gerichte in Irland.

Die Gesellschaft kann beantragen, ihre Anteile in Jurisdiktionen auBerhalb Irlands einzutragen und zu vertreiben.
Falls solche Registrierungen stattfinden, kann nach lokalen Bestimmungen die Einsetzung von Zahlstellen/Facilities
Agents vorgeschrieben sein sowie das Flihren von Konten durch diese Zahlstellen, tuber welche Zeichnungs- und
Rliicknahmegelder gezahlt werden. Anleger, die sich dafiir entscheiden oder nach lokalen Bestimmungen dazu
verpflichtet sind, Zeichnungs-/Ricknahmegelder nicht direkt, sondern Uber eine zwischengeschaltete Stelle an die
Verwahrstelle zu zahlen bzw. von dieser zu erhalten, gehen in Bezug auf diese zwischengeschaltete Stelle ein
Kreditrisiko beziiglich (a) der Zeichnungsgelder vor Ubermittiung dieser Gelder an die Verwahrstelle und beziiglich
(b) der Ricknahmegelder, die diese zwischengeschaltete Stelle an den betreffenden Anleger zu zahlen hat, ein.
Die Gebihren und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Registrierung und dem Vertrieb der Anteile in solchen
Jurisdiktionen, einschlieBlich der Beauftragung von Reprédsentanten, Vertriebsstellen oder sonstigen Vertretern in
den jeweiligen Jurisdiktionen, und fir die Erstellung von ldnderspezifischen Informationsdokumenten fallen zu
handelsiiblichen Sé&tzen an und kénnen von der Gesellschaft und/oder den Fonds getragen werden.

Dieser Prospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen zum betreffenden Fonds bzw. zur betreffenden
Anteilklasse sollten vor der Beantragung von Anteilen vollstdndig gelesen werden.

Anleger sollten die im Abschnitt ,,Besteuerung in Deutschland" aufgefiihrten Bestimmungen zur Besteuerung in
Deutschland beachten. Diese sind jedoch nicht Teil der Anlageziele oder der Anlagepolitik der Fonds.

HINWEIS FUR IM KONIGREICH SAUDI-ARABIEN ANSASSIGE PERSONEN:

Dieses Dokument darf im KSA nur an solchePersonen verteilt werden, die gemé&B den Verordnungen der CMA zu
Investmentfonds zuldssig sind. Die CMA gibt keine Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollstdndigkeit
dieses Dokuments ab und schlieBt ausdrlicklich jede Haftung flir Verluste aus, die aus einem Teil dieses Dokuments
oder im Vertrauen auf einen Teil dieses Dokuments entstehen. Potenzielle Zeichner der hier angebotenen
Wertpapiere sollten ihre eigene Sorgfaltspriifung hinsichtlich der Richtigkeit der Informationen in Bezug auf die
angebotenen Wertpapiere durchfiihren. Wenn Sie den Inhalt dieses Dokuments nicht verstehen, sollten Sie sich
mit einem zugelassenen Finanzberater in Verbindung setzen.



DATENSCHUTZ

Anleger sollten beachten, dass die Gesellschaft und/oder der Manager ihre personenbezogenen Daten
(.personenbezogene Daten" im Sinne der DSGVO) oder personenbezogene Daten von Personen, die
mit den Verwaltungsratsmitgliedern, leitenden Angestellten, Mitarbeitern und/oder wirtschaftlichen
Eigentiimern eines Anlegers verbunden sind, verarbeiten kénnen.

Die Datenschutzerkliarung, die in Bezug auf die Gesellschaft und den Manager in seiner Eigenschaft als
Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft erstellt wurde (die ,Datenschutzerklarung"), enthélt
Informationen iiber die Erhebung, Verwendung, Offenlegung, Ubermittlung und Verarbeitung
personenbezogener Daten durch die Gesellschaft und/oder den Manager und beschreibt die Rechte
von Einzelpersonen in Bezug auf ihre personenbezogenen Daten, die die Gesellschaft und/oder der
Manager gespeichert haben.

Die Datenschutzerkldrung ist unter www.ishares.com verfiigbar.

Anfragen fiir weitere Informationen im Zusammenhang mit der Nutzung der personenbezogenen Daten
durch die Gesellschaft, den Manager und/oder durch BlackRock sowie Anfragen zur Ausiibung der
Rechte in Bezug auf personenbezogene Daten, wie in der Datenschutzerklirung dargelegt, sind an:
Data Protection Officer, BlackRock, 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL zu richten.


http://www.ishares.com/
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DEFINITIONEN

~Kontoeréffnungsantrag": Das vom Verwaltungsrat vorgeschriebene Kontoeréffnungs- oder Antragsformular (je
nach Kontext), das von dem zugelassenen Teilnehmer zum Zwecke der Er6ffnung eines Primarmarkt-
Handelskontos in Bezug auf die Gesellschaft und/oder den relevanten Fonds auszufiillen ist oder das der Nominee
des gemeinsamen Verwahrers zur Beantragung der Ausgabe von Anteilen der Fonds in seinem Namen ausfillen
muss und das eine Ermachtigung fir die Gesellschaft enthalten muss, Anteilsgeschdfte mit zugelassenen
Teilnehmern zu tatigen.

~Thesaurierende Anteilklasse": Eine Anteilklasse, die in der Liste der Anteilklassen, die im Abschnitt
~Anteilklassen™ im Kapitel ,Die Gesellschaft" dieses Prospekts aufgefiihrt sind, als ,thesaurierend" oder in der
Tabelle ,Aktuelle und aufgelegte Anteilklassen® im Kapitel ,Die Gesellschaft® dieses Prospekts als
»~Thes." angegeben ist und in Bezug auf die Ertrage und andere Gewinne thesauriert und wieder angelegt werden.

~Gesetz": Der Companies Act 2014 (von Irland) in seiner jeweils glltigen Fassung.

~Verwalter": Die State Street Fund Services (Ireland) Limited und/oder diejenige andere Person, die mit vorheriger
Genehmigung der Zentralbank zur Erbringung von Verwaltungs-, Transferstellen- und Registerstellenleistungen fiir
die Gesellschaft ernannt wird.

~Verwaltungsvertrag": Der Vertrag zwischen dem Manager und dem Verwalter in Bezug auf die Erbringung von
Verwaltungs-, Transferstellen- und Registerstellenleistungen fiir die Gesellschaft in seiner ggf. gemaB den
Anforderungen der Zentralbank geanderten Fassung.

~ADR": American Depository Receipt (US-Hinterlegungsschein)

~Verbundenes Unternehmen": Eine Gesellschaft, deren oberste Muttergesellschaft die oberste Muttergesellschaft
des Anlageverwalters ist, oder eine Gesellschaft, an der die oberste Muttergesellschaft des Anlageverwalters direkt
oder indirekt eine Beteiligung von mindestens 50 % halt.

~ESG-Regeln der AMF": Die Stellungnahme und Empfehlung DOC-2020-03 der franzdsischen Finanzmarktaufsicht
Autorité des Marchés Financiers (AMF). Weitere Informationen finden Sie unter https://www.amf-

france.org/en/regulation/policy/doc-2020-03.

~Satzung": Die Satzung der Gesellschaft in ihrer jeweils giltigen Fassung.
LAustralischer Dollar" oder ,AUD": Die gesetzliche Wahrung des Commonwealth of Australia.

,Zugelassener Teilnehmer”: Ein bei der Gesellschaft als zugelassener Teilnehmer registrierter Market Maker oder
Broker, der somit in der Lage ist, Anteile eines Fonds direkt bei der Gesellschaft zu zeichnen bzw. an diese
zurtickzugeben (d. h. tber den Primarmarkt).

,Basiswdhrung": Die Basiswahrung eines Fonds.
~Referenzindex": In Bezug auf einen Fonds der Index, mit dem der Ertrag des Fonds verglichen wird.

~Benchmark-Verordnung": Verordnung (EU) 2016/1011 des Europdischen Parlaments und des Rates gedndert
durch Verordnung (EU) 2019/2089 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 in der
Jjeweils gliltigen Fassung.

~Register nach der Benchmark-Verordnung": Register der Administratoren und Referenzwerte, das von der ESMA
gemaB der Benchmark-Verordnung gefihrt wird.

~Benefit-Plan-Anleger": Dieser Begriff hat die in Section 3(42) des US Employee Retirement Income Security Act
von 1974 (,ERISA™) genannte Bedeutung und schlieBt (a) einen ,Employee Benefit Plan® gemaB Definition in
Section 3(3) ERISA, auf den Part 4 von Title I ERISA anwendbar ist; (b) einen ,Plan™ gemaB Beschreibung in
Section 4975(e)(1) des Code, auf den Section 4975 des Code anwendbar ist; und (c) ein Rechtssubjekt, dessen
Vermdgenswerte Planvermoégen (,Plan Assets") aufgrund von Anlagen eines Mitarbeiterleistungsplans (Employee
Benefit Plan) oder eines Plans in einem solchen Rechtssubjekt enthalten, ein. Fir die vorstehenden Zwecke umfasst
der Begriff ,Benefit-Plan-Anleger" keine staatliche Versorgungseinrichtung (,governmental plan“) gemaB der
Definition in Section 3(32) ERISA, keine Nicht-US-Versorgungseinrichtung (,non-US plan™) gemaB der Definition
in Section 4(b)(4) ERISA und keine kirchliche Versorgungseinrichtung (,church plan“) gemaB der Definition in
Section 3(33) ERISA, die sich nicht daflir entschieden haben, dass ERISA auf sie anwendbar ist.

~BlackRock-Gruppe": Die Unternehmensgruppe von BlackRock, Inc. und alle ihre verbundenen Unternehmen und
Personen.

~Verwaltungsrat": Der jeweilige Verwaltungsrat der Gesellschaft.
~Bond Connect": Eine im Juli 2017 von CFETS, China Central Depository & Clearing Co., Ltd, Shanghai Clearing

House, HKEX und Central Moneymarkets Unit gestartete Initiative flir den gegenseitigen Zugang zum Anleihemarkt
zwischen der VRC und Hongkong.


https://www.amf-france.org/en/regulation/policy/doc-2020-03
https://www.amf-france.org/en/regulation/policy/doc-2020-03

,Geschéftstag": Bezogen auf alle Fonds ein Tag, an dem die Markte in England fur das Geschaft geoffnet sind (oder
ein anderer Tag, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt und den Anteilinhabern vorab mitgeteilt wird).

~Kanadischer Dollar" oder ,CAD": Die gesetzliche Wahrung von Kanada.
.In Kanada ansédssige Person": Eine Person, die im Sinne des kanadischen Einkommensteuerrechts in Kanada
ansassig ist.

~Capital Market Authority® oder ,CMA": Die Aufsichtsbehoérde flir Wertpapiere und Anlagen im KSA sowie deren
Nachfolger und Bevollmachtigte.

,Barkomponente": Die Barkomponente im Verzeichnis der Zusammensetzung des Anlagenbestands. Die
Barkomponente besteht aus drei Elementen: (i) der den Anteilen einer bestimmten Anteilklasse des Fonds
zuschreibbaren aufgelaufenen Dividende (im Allgemeinen erzielter Dividenden- und Zinsertrag abzlglich
angefallener Geblhren und Aufwendungen seit der vorangegangenen Ausschittung), (ii) Barbetrdgen bestehend
aus Betrdgen, die aufgrund der Rundung der zu liefernden Anzahl von Anteilen entstehen, vom Fonds gehaltenem
Barkapital oder Betragen, die Differenzen zwischen den Gewichtungen des Verzeichnisses der Zusammensetzung
des Anlagenbestands und des Fonds darstellen, und (iii) gegebenenfalls zahlbaren Abgaben und Gebuhren.

,CCASS": Das Hong Kong Central Clearing and Settlement System.

~CEA": Der Commodities Exchange Act (der Vereinigten Staaten) in seiner jeweils glltigen Fassung.
~Zentralbank”: Die Central Bank of Ireland oder deren Nachfolgeeinrichtung.

~OGAW-Vorschriften der Zentralbank": Die Vorschriften des Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013
(Section 48(1)) betreffend Organismen flir gemeinsame Anlagen in Wertpapieren von 2019 in der jeweils aktuellen
Fassung.

~Zentralverwahrer": Die anerkannten Clearingsysteme, bei denen es sich um nationale Abwicklungssysteme fir
einzelne nationale Markte handelt. Da die Fonds Anteile Uber das Abwicklungssystem des internationalen
Zentralverwahrers ausgeben, sind Zentralverwahrer Teilnehmer eines internationalen Zentralverwahrers.

~CFETS": Das China Foreign Exchange Trade System & National Funding Centre.

~China-A-Aktien": Wertpapiere von in der VRC eingetragenen Unternehmen, die auf Renminbi lauten und an den
Borsen von Shanghai und Shenzhen in Renminbi gehandelt werden.

~ChinaClear": Die China Securities Depositary and Clearing Corporation Limited, der Zentralverwahrer der VRC im
Hinblick auf China-A-Aktien.

~Clearstream": Clearstream Banking, Société Anonyme, Luxemburg, und all ihre Geschéftsnachfolger.

~Gemeinsamer Verwahrer": Die juristische Person, die zum Verwahrer fiir die internationalen Zentralverwahrer
ernannt wurde, derzeit Citibank Europe plc mit eingetragenem Sitz in 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irland.

~Nominee des gemeinsamen Verwahrers": Die juristische Person, die zum Nominee fiir einen gemeinsamen
Verwahrer ernannt wurde und als solcher als eingetragener Inhaber der Anteile der Fonds agiert, derzeit Citivic
Nominees Limited.

~Gesellschaft": iShares II plc.

»,CSDCC": China Securities Depository and Clearing Corporation Limited.

~CSRC": China Securities Regulatory Commission (chinesische Wertpapieraufsichtsbehdrde).
~Wéahrungsabsicherungsvertrag": Der Vertrag zwischen dem Anlageverwalter und State Street Europe Limited, mit
dem State Street Europe Limited mit der Erbringung von Wahrungsabsicherungsleistungen in Bezug auf
wahrungsabgesicherte Anteilklassen beauftragt wurde, in seiner ggf. gemaB den Anforderungen der Zentralbank
gednderten Fassung.

~Wéahrungsabgesicherte Anteilklasse": Eine Anteilklasse eines Fonds, die den Einsatz von Sicherungsgeschdaften zur
Reduzierung der Auswirkungen von Wechselkursschwankungen erlaubt, wie im Abschnitt ,Wéhrungsabgesicherte

Anteilklassen™ im Kapitel ,,Die Gesellschaft" dieses Prospekts beschrieben.

LAktuelle Fonds": Die gemaB Auflistung auf Seite 1 dieses Prospekts zum Datum dieses Prospekts bestehenden
Fonds.

JAktuelle Anteilklassen™: Die Anteilklassen der aktuellen Fonds, die zum Datum dieses Prospekts vom Manager in
dessen Ermessen aufgelegt werden kdnnen. Die Anteilklassen sind auf den Seiten 20 bis 24 dieses Prospekts
aufgefihrt.

~Dénische Krone" oder ,DKK": Die gesetzliche Wahrung des Konigreichs Danemark.



,Handelstag": Im Allgemeinen ist in Bezug auf die aktuellen Fonds jeder Geschaftstag ein Handelstag. Einige
Geschéftstage sind jedoch keine Handelstage, wenn z. B. Markte, an denen die Anlagen eines Fonds notiert sind
oder gehandelt werden, oder Markte von Bedeutung fur einen Referenzindex ausgesetzt oder geschlossen sind
oder es sich bei diesem Tag um einen gesetzlichen Feiertag in einer Jurisdiktion, in der ein Bevollmachtigter des
Anlageverwalters seinen Sitz hat, handelt, jeweils vorausgesetzt, dass es in jedem Monat mindestens zwei
Handelstage gibt, und stets vorbehaltlich der Ermessensfreiheit des Verwaltungsrats, die Ermittlung des
Nettoinventarwerts sowie Verkauf, Umschichtung und/oder die Riicknahme von Anteilen an der Gesellschaft oder
einem der Fonds gemaB den Bestimmungen des Prospekts und der Satzung voriibergehend auszusetzen. Der
Anlageverwalter erstellt Handelskalender, in denen die Handelstage fir jeden Fonds vorab aufgefiihrt sind. Der
Handelskalender kann gelegentlich vom Anlageverwalter geandert werden, wenn z. B. der maBgebliche
Marktbetreiber bzw. die maBgebliche Aufsichtsbehérde oder Bérse einen maBgeblichen Markt fiir den Handel
und/oder die Abwicklung geschlossen erkldrt (wobei eine solche SchlieBung kurzfristig oder vollig ohne
Vorankindigung gegentber dem Anlageverwalter erfolgen kann). Der Handelskalender fiir jeden Fonds (und jede
Anteilklasse innerhalb eines Fonds) ist beim Anlageverwalter erhaltlich.

~Handelsformular": Das Handelsformular in der Form, die der Verwaltungsrat fiir die Zwecke von Geschaften in
Anteilen der Gesellschaft und/oder des betreffenden Fonds vorschreiben kann.

,Verwahrstelle": State Street Custodial Services (Ireland) Limited oder eine andere Person, die mit vorheriger
Genehmigung der Zentralbank zur Verwahrstelle fiir die Gesellschaft ernannt wird.

~Verwahrstellenvertrag": Der Vertrag zwischen der Gesellschaft, dem Manager und der Verwahrstelle in seiner ggf.
gemaB den Anforderungen der Zentralbank gednderten Fassung.

»Richtlinie*: Richtlinie 2009/65/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009, geandert durch
Richtlinie 2014/91/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 in der jeweils glltigen
Fassung.

~Verwaltungsrat(smitglieder)": Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft oder ein von diesen ordnungsgeman
bevollmachtigter Ausschuss.

LJAusschiittende Anteilklasse®™: Eine Anteilklasse, die in der Liste der Anteilklassen, die im Abschnitt
~Anteilklassen™ im Kapitel ,Die Gesellschaft" dieses Prospekts aufgeflihrt sind, als ,ausschiittend" oder in der
Tabelle ,Aktuelle und aufgelegte Anteilklassen® im Kapitel ,Die Gesellschaft® dieses Prospekts als
~Aussch." angegeben ist und in Bezug auf die Ausschittungen von Ertragen erklart werden.

~Abgaben und Geblihren" bedeutet in Bezug auf einen Fonds oder eine Anteilklasse alle Stempel- und anderen
Abgaben, Steuern, staatliche Gebihren, Makler- und Bankgebihren, Wechselkursmargen, Zinsen, Verwahrstellen-
und Unterverwahrergebiihren (in Bezug auf Verk&ufe und K&aufe), Ubertragungsgebiihren, Registrierungsgebiihren
und anderen Abgaben und Gebihren (einschlieBlich absicherungsbedingte Kosten und Transaktionskosten), ob in
Zusammenhang mit dem urspriinglichen Erwerb oder der Erhéhung des Vermdgens des betreffenden Fonds bzw.
der betreffenden Anteilklasse oder der Schaffung, Ausgabe, dem Verkauf, der Ricknahme, der Umschichtung oder
dem Ruckkauf von Anteilen oder dem Verkauf oder Kauf von Anlagen oder in Bezug auf Zertifikate oder anderweitig,
die bezlglich, vor oder in Zusammenhang mit, aus oder bei der Transaktion oder dem Handel, fir die bzw. den
solche Abgaben und Gebilhren zu entrichten sind, gegebenenfalls zahlbar wurden oder sind, der Klarheit halber
einschlieBlich samtlicher Rickstellungen fir Margen bei der Berechnung des Zeichnungs- und Riicknahmepreises
(um die Differenz zwischen dem Preis, zu dem Vermdgenswerte zur Berechnung des Nettoinventarwerts bewertet
wurden, und dem Schatzpreis, zu dem diese Vermodgenswerte infolge einer Zeichnung gekauft bzw. infolge einer
Ricknahme verkauft werden und um alle nicht realisierten Gewinne oder Verluste (und deren Festschreibung,
Wiederanlage oder Glattstellung) aus Devisentermingeschéften in Verbindung mit einem Verkauf, einer Rlicknahme,
einem Umtausch oder einem Rickkauf von Anteilen einer wahrungsabgesicherten Anteilklasse, zu bertcksichtigen),
jedoch ausschlieBlich aller Provisionen, die an Verkaufs- oder Kaufbeauftragte fiir die Anteile zu zahlen sind, sowie
aller Provisionen, Steuern, Gebihren oder Kosten, die bei der Ermittlung des Nettoinventarwertes je Anteil der
Anteile des betreffenden Fonds bzw. der betreffenden Anteilklasse berlicksichtigt wurden.

~DVP": Abwicklung auf der Basis ,Lieferung gegen Zahlung" (Delivery Versus Payment).

~Elektronische Order-Eingabe": Funktion auf der Website, die zugelassene Teilnehmer zum Einreichen von
Handelsantragen beziglich der Anteile in einem Fonds und zum Erhalt von Informationen in Bezug auf das
Handelsverfahren nutzen kénnen.

~Betreiber der elektronischen Order-Eingabe": Der jeweilige Betreiber der elektronischen Order-Eingabe.

~EWU" oder ,Eurozone": Die Mitgliedstaaten, die den Euro als ihre gesetzliche Wahrung einflihren oder eingefiihrt
haben (zum Datum dieses Prospekts Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Osterreich, Portugal, die Slowakei, Slowenien,
Spanien und Zypern).

LAktienfonds": Fonds der Gesellschaft, die die Entwicklung eines Referenzindex nachbilden, dessen Bestandteile
Aktien sind. Hierbei handelt es sich zum Datum des Prospekts um folgende Fonds: iShares Asia Property Yield
UCITS ETF, iShares BRIC 50 UCITS ETF, iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist), iShares Core MSCI
Europe UCITS ETF, iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF, iShares Dow Jones Global Sustainability
Screened UCITS ETF, iShares EM Infrastructure UCITS ETF, iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist), iShares Global
Clean Energy UCITS ETF, iShares Global Infrastructure UCITS ETF, iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF,
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iShares Global Water UCITS ETF, iShares Listed Private Equity UCITS ETF, iShares MSCI AC Far East ex-Japan
Small Cap UCITS ETF, iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF, iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF, iShares
MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF, iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF, iShares MSCI Turkey UCITS
ETF, iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF, iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF, iShares MSCI
World Islamic UCITS ETF, iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF, iShares UK Property UCITS ETF und iShares US
Property Yield UCITS ETF [Die Namen der nicht zum Angebot an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz
zugelassenen kollektiven Kapitalanlagen wurden geldscht.].

~ERISA-Einrichtung": (i) Jede Pensionseinrichtung gemaB Title I des Employee Retirement Income Security Act der
Vereinigten Staaten von 1974 in seiner jeweils glltigen Fassung (,ERISA") oder (ii) alle privaten Rentenkonten
oder -einrichtungen gemaB Section 4975 des Internal Revenue Code der Vereinigten Staaten von 1986 in seiner
jeweils glltigen Fassung.

~ESMA": Die Europdische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehorde.

~Euro®, ,EUR" oder ,€": Die einheitliche europaische Wahrungseinheit, die in der Verordnung des Rates (EG) Nr.
974/98 vom 3. Mai 1998 zur Einfihrung des Euro genannt ist, sowie nach Ermessen des Managers die Wahrungen
von Landern, die zu irgendeinem Zeitpunkt Teil der Eurozone waren.

~Euroclear": Die Euroclear Bank S.A./N.V. und all ihre Geschéftsnachfolger.
,Euronext": Die Euronext N.V.

~Europdischer Wirtschaftsraum" oder ,EWR": Der Europadische Wirtschaftsraum, dessen teilnehmende
Mitgliedstaaten, die Mitgliedstaaten, Island, Liechtenstein und Norwegen sind.

~Fatwa": Eine wissenschaftliche Stellungnahme oder ein Urteil des Scharia-Gremiums; darin enthalten ist ein
Scharia-Beschluss beziiglich einer tatsachlichen oder potenziellen, einschlieBlich, sofern vereinbart, hypothetischen
Handlung oder Tatsache.

~DFI": Derivative Finanzinstrumente.
~Fitch": Fitch Ratings, ein Unternehmen der Fitch-Gruppe.

~Rentenfonds": Fonds der Gesellschaft, die die Entwicklung eines Referenzindex nachbilden, dessen Bestandteile
Rentenwerte sind. Hierbei handelt es sich zum Datum des Prospekts um folgende Fonds: iShares $ Corp Bond
0-3yr ESG UCITS ETF, Shares $ Corp Bond ESG UCITS ETF, iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF, iShares
$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF, iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF, iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF,
iShares $ TIPS UCITS ETF, iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF, iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF,
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF, iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF, iShares € Govt Bond 15-30yr
UCITS ETF, iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF, iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF, iShares € Green Bond
UCITS ETF, iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF, iShares Core UK Gilts UCITS ETF, iShares J.P. Morgan
$ EM Bond UCITS ETF, iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF und iShares US Aggregate Bond UCITS ETF
[Die Namen der nicht zum Angebot an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassenen kollektiven
Kapitalanlagen wurden geldscht.].

~FOP": Abwicklung frei von Zahlung (Free of Payment).

,FTSE": FTSE Russell, ein Geschéaftsbereich der London Stock Exchange Group plc.

,Fonds": Ein Fonds von Vermdgenswerten, der (mit vorheriger Genehmigung der Zentralbank) mit einer oder
mehreren Anteilklassen errichtet und gemaB den fiir diesen Fonds geltenden Anlagezielen angelegt wird und der
Bestandteil der Gesellschaft ist. Der Verweis auf einen ,Fonds" umfasst alle diesem Fonds zuzurechnenden
Anteilklassen, wenn keine bestimmte Anteilklasse angegeben ist.

~GDN": Global Depository Note.

~DSGVO", Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 27. April 2016 in der jeweils glltigen Fassung.

»,GDR": Global Depository Receipt (Globaler Hinterlegungsschein).

~Globale Immobilien": Fur die Zwecke des FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend + Index handelt es sich bei
globalen Immobilien um Immobilien aus Industrieldndern weltweit.

»~Globalurkunde": Die Urkunde, mit der der Anspruch auf Anteile eines Fonds bescheinigt wird (wie im Abschnitt
~Allgemeine Informationen zum Handel mit Anteilen der Gesellschaft" dieses Prospekts ndaher beschrieben).

~Hongkong-Dollar" oder ,HKD": Die gesetzliche Wahrung der Sonderverwaltungszone Hongkong der Volksrepublik
China.

~HKEX": Hong Kong Exchanges and Clearing Limited.

~HKSCC": Hong Kong Securities Clearing Company Limited.
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~Beschrdnkte juristische Person indischer Herkunft”: (i) Ein ,) “in Indien ansdssiger Staatsangehdriger,Resident
Indian citizen" (gemaB der Definition dieses Begriffs in den Foreign Exchange Management (Transfer or Issueer of
Security by a Person Resident Outside of India) Regulations (in der jeweils giiltigen Fassung), (ii) eine Person, die ein
») "nicht in Indien ansassiger Staatsangehdriger,Non-Resident Indian" (oder ein ,indischer Auslandsbirger™
»)Overseas citizen of India" (gemaB der Definition dieser Begriffe in den Foreign Exchange Management (Transfer or
Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations (in der jeweils glltigen Fassung) ist, (iii) eine in
Indien gegriindete oder eingetragene juristische Person und/oder (iv) eine Person, die beabsichtigt, Anteile des
Fonds zu erwerben, um die Richtlinien des SEBI und/oder andere hierzu veroffentlichte subsididre Richtlinien oder
Rundschreiben zu umgehen oder anderweitig zu vermeiden.

~Insolvenzereignis": Tritt in Bezug auf eine Person ein, wenn (i) eine Anordnung erfolgt ist oder ein rechtskréftiger
Beschluss zur Auflésung oder den Konkurs der Person ergangen ist; (ii) ein Konkursverwalter oder ahnlicher
Bevollmachtigter in Bezug auf die Person oder auf Vermdgenswerte der Person bestellt wurde oder die Person einer
Zwangsverwaltung unterworfen wird; (iii) die Person mit einem oder mehreren ihrer Glaubiger eine Regelung trifft
oder als unfahig zur Zahlung ihrer Schulden gilt; (iv) die Person ihr gesamtes oder einen wesentlichen Teil ihres
Geschafts aufgibt oder aufzugeben droht; (v) ein Ereignis in Bezug auf die Person in irgendeiner Jurisdiktion eintritt,
das eine ahnliche Wirkung hat wie eines der unter (i) bis (iv) oben genannten Ereignisse; oder (vi) die Gesellschaft
in gutem Glauben davon Uberzeugt ist, dass einer der vorgenannten Falle eintreten kann.

~Internationale Zentralverwahrer": Die anerkannten Clearingsysteme, bei denen es sich um nationale
Abwicklungssysteme fir einzelne nationale Markte handelt. Da die Fonds Anteile Uber das Abwicklungssystem des
internationalen Zentralverwahrers ausgeben, sind Zentralverwahrer Teilnehmer eines internationalen
Zentralverwahrers.

+Anlage": Jede in der Grindungsurkunde genehmigte Anlage, die nach den Vorschriften und der Satzung zulassig
ist.

~Anlageverwalter": BlackRock Advisors (UK) Limited und/oder eine andere, entsprechend den Bestimmungen der
Zentralbank ernannte Person zur Erbringung von Anlageverwaltungs- und Sponsordienstleistungen fiir die Fonds.

~Anlageverwaltungsvertrag": Der Vertrag zwischen dem Manager und dem Anlageverwalter in Bezug auf die
Erbringung von Anlageverwaltungsdienstleistungen fiir die Fonds in seiner ggf. gemaB den Anforderungen der
Zentralbank geanderten Fassung.

~J.P. Morgan": Ein Geschéftsbereich von JPMorgan Chase & Co.

~Japanischer Yen" oder ,JPY": Die gesetzliche Wahrung von Japan.

~Wesentliche Anlegerinformationen": Die wesentlichen Informationen fir den Anleger, die gemaB den Vorschriften
in ihrer jeweils gemaB den OGAW-Vorschriften der Zentralbank glltigen Fassung fir jeden Fonds herausgegeben
werden.

~KSA": Das Konigreich Saudi-Arabien.

~KSA-Unterverwahrer": HSBC Saudi Arabia Limited oder eine andere Person, die zum Unterverwahrer fiir das
Fondsvermégen im KSA bestellt wurde.

LAufgelegte Anteilklasse™: Eine bestehende Anteilklasse, die zum Datum dieses Prospekts fiir Anlagen verfligbar
ist. Diese Anteilklassen sind auf den Seiten 20 bis 24 dieses Prospekts aufgefihrt.

~LSE": Die Londoner Borse (London Stock Exchange), ein Geschéftsbereich der London Stock Exchange Group plc.

~Manager": BlackRock Asset Management Ireland Limited, eine in Irland gegriindete Gesellschaft mit beschrankter
Haftung.

~Managementvertrag": Der Vertrag zwischen der Gesellschaft und dem Manager in seiner ggf. gemaB den
Anforderungen der Zentralbank geanderten Fassung.

~Markit iBoxx": Ein Geschaftsbereich der Markit Ltd.

~Mitgliedstaat": Ein Mitgliedstaat der Europaischen Union am Datum dieses Prospekts.

»Griindungsurkunde": Die Grindungsurkunde der Gesellschaft in ihrer jeweils glltigen Fassung.

~Mexikanischer Peso" oder ,MXP": Die gesetzliche Wahrung von Mexiko.

»MIFID II": Die Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie (iber Markte fiir Finanzinstrumente) in der jeweils gliltigen Fassung.
~Moody’s": Moody's Investors Service, ein Unternehmen der Moody's Corporation.

,MSCI": MSCI Inc.
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,Nettoinventarwert": Der Nettoinventarwert eines Fonds bzw. einer Anteilklasse, der gemaB der Satzung ermittelt
wird.

~Nicht wesentliche Markte": Jeder Markt, der kein wesentlicher Markt ist.
~Neuseeldndischer Dollar" oder ,NZD": Die gesetzliche Wahrung von Neuseeland.
~OECD": Die Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
,OTC": Over-the-Counter (auBerbdrslich).

.Ubereinkommen von Paris": Das am 12. Dezember 2015 gemaB der Klimarahmenkonvention der Vereinten
Nationen verabschiedete und am 5. Oktober 2016 von der Europédischen Union gebilligte Ubereinkommen mit dem
Ziel, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 °C iber dem vorindustriellen Niveau
einzudédmmen und die Bemihungen zur Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5 °C tiber dem vorindustriellen
Niveau fortzusetzen.

~Teilnehmer": Inhaber eines Kontos bei einem internationalen Zentralverwahrer, wozu zugelassene Teilnehmer
und deren Nominees oder Vertreter gehdren kdnnen, die ihre Beteiligung in Anteilen der Fonds halten, die Uber
den entsprechenden internationalen Zentralverwahrer abgewickelt und/oder abgerechnet werden.

,Zahlstelle": Die juristische Person, die zur Zahlstelle fiir die Fonds ernannt wurde.
,PBOC": People's Bank of China.

~Verzeichnis der Zusammensetzung des Anlagenbestandes": Das Verzeichnis, in dem die Anlagen und die
Barkomponente aufgefiihrt sind, die im Fall von Zeichnungen an den Fonds und im Fall von Ricknahmen von der
Gesellschaft zur Begleichung des Preises der Fondsanteile Gbertragen werden kénnen. Jede Anteilklasse eines
Fonds verfligt Gber ein Verzeichnis der Zusammensetzung des Anlagenbestandes, das sich vom Verzeichnis der
Zusammensetzung des Anlagenbestandes anderer Anteilklassen desselben Fonds unterscheiden kann (jedoch nicht
unterscheiden muss).

~VRC": Die Volksrepublik China.

~Primdrmarkt": Der auBerbdrsliche Markt, auf dem Anteile eines Fonds ausgegeben und direkt bei der Gesellschaft
zurliickgegeben werden.

~Prospekt": Dieses Dokument in seiner ggf. gemaB den OGAW-Vorschriften der Zentralbank aktualisierten Fassung
zusammen mit seinen Erganzungen oder Nachtragen, wo es der Kontext erfordert oder impliziert.

~Qualifizierter ausléndischer Anleger" oder ,QFI": GemaB den QFI-Vorschriften die maBgeblichen Fonds, die direkt
in bdrsennotierte Aktien an der Saudi Stock Exchange investiert und sich gemeinsam mit dem jeweiligen
Anlageverwalter bei der CMA als QFI registriert haben.

~QFI-Vorschriften®: Die Vorschriften fir Anlagen in bdrsennotierten Aktien durch ,Qualified Foreign Financial
Institutions™ (qualifizierte auslandische Finanzinstitute), die vom Vorstand der Capital Market Authority des
Konigreichs Saudi-Arabien gemaB Resolution Nummer (1-42-2015) am 15.07.1436 (Hijri-Kalender) bzw. am
04.05.2015 (Gregorianischer Kalender) herausgegeben wurden, basierend auf dem Kapitalmarktgesetz laut
koniglichem Dekret Nr. M/30 vom 02.06.1424 (Hijri-Kalender) in der vom Vorstand der Capital Market Authority
des Konigreichs Saudi-Arabien gemaB Resolution Nummer (1-3-2018) am 22.04.1439 (Hijri-Kalender) bzw. am
09.01.2018 (Gregorianischer Kalender) geanderten Fassung.

,Qualifizierter Inhaber": Jede Person, Gesellschaft oder jedes Rechtssubjekt mit Ausnahme (i) einer US-Person im
Sinne von Rule 902 (k) des Gesetzes von 1933; (ii) einer ERISA-Einrichtung; (iii) jeder anderen Person,
Gesellschaft oder jedes anderen Rechtssubjekts, bei denen ein Verkauf oder eine Ubertragung von Anteilen oder
der Besitz von Anteilen (unabhdngig davon, ob die betreffende Person davon direkt oder indirekt betroffen ist und
ob sie die Anteile allein oder zusammen mit einer anderen Person, mit verbundenen oder nicht verbundenen
Personen oder unter anderen Umstanden, die dem Verwaltungsrat relevant erscheinen, Gbernimmt) dazu fihren
wurde, dass (a) die Gesellschaft verpflichtet ware, sich als ,Investmentgesellschaft® nach dem Gesetz von 1940
registrieren zu lassen, (b) die Anteile der Gesellschaft nach dem Gesetz von 1933 registriert werden missten, (c)
die Gesellschaft ein ,beherrschtes ausléandisches Unternehmen" im Sinne des US-Einkommensteuergesetzes (US
Internal Revenue Code) von 1986 wiirde, (d) die Gesellschaft verpflichte wéare, regelmaBig Berichte gemal Section
13 des US Exchange Act von 1934 vorzulegen, (e) das Vermdgen der Gesellschaft als Vermdgen zur Deckung von
Pensionsverpflichtungen (so genannte ,Plan Assets”) eines Kapitalgebers eines Versorgungsplanes betrachtet
wurde, (f) die Gesellschaft in anderer Weise nicht die Bestimmungen des Gesetzes von 1940, des Gesetzes von
1933, des US-Betriebsrentengesetzes (US Employee Retirement Income Security Act) von 1974, des US-
Einkommensteuergesetzes von 1986 oder des US Exchange Act von 1934 erflillen wirde; (iv) einer Verwahrstelle,
eines Nominees oder eines Treuhanders oder des Nachlasses einer in (i) bis (iii) vorstehend genannten Person,
Gesellschaft oder eines sonstigen Rechtssubjekts oder (v) in Bezug auf einen Fonds mit Indien-Engagement eine
beschrankte juristische Person indischer Herkunft oder jede Person, jede Gesellschaft oder jedes Rechtssubjekt,
die bzw. das Anteile namens einer beschrankten juristischen Person indischer Herkunft erwirbt oder halt.

,Anerkanntes Clearingsystem": Ein ,anerkanntes Clearingsystem", das von der irischen Steuerbehérde als solches
anerkannt wird (z. B. CREST oder Euroclear).
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~Geregelte Mérkte": Die in Anhangl sowie im ggf. vorhandenen betreffenden Nachtrag aufgefiihrten
Wertpapierbdrsen und/oder geregelten Markte.

,Vorschriften": Die durch die European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable
Securities) (Amendment) Regulations 2016 geanderten European Union (Undertakings for Collective Investment
in Transferable Securities) Regulations 2011 in ihrer jeweils geanderten oder ersetzten Fassung.

~Regulatory Information Service": Die in Anhang 12 der Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der UKLA
aufgefthrten Informationsdienste.

,REITS": Real Estate Investment Trusts.

JVergltungspolitik": Die im Abschnitt ,Der Manager" beschriebene Politik einschlieBlich unter anderem einer
Beschreibung, wie Vergltungen und Zuwendungen berechnet werden, und der Festlegung der fiir die Zuteilung
von Vergutungen und Zuwendungen zustandigen Personen.

~RQFII": Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (qualifizierter auslandischer institutioneller Renminbi-
Anleger).

~Saudi-Riyal", ,SAR" oder ,Riyal": Die gesetzliche Wahrung des KSA.
~Saudi Stock Exchange" oder ,Tadawul": Die Wertpapierbdrse des KSA.
~SEBI": Der Securities and Exchange Board of India

,SEBI Verordnungen": Die Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations 2014
in ihrer jeweils gednderten oder ersetzten Fassung.

~SEC": Die US Securities and Exchange Commission (US-Wertpapier- und Borsenaufsichtsbehdrde).

~Sekundérmarkt": Ein Markt, an dem Anteile der Fonds zwischen Anlegern und nicht mit der Gesellschaft selbst
gehandelt werden. Dieser Handel kann entweder an einer anerkannten Borse oder auBerbdrslich stattfinden.

~SEHK": Die Hongkonger Borse.

»~Offenlegungsverordnung": Verordnung (EU) 2019/2088 des Europdischen Parlaments und des Rates vom
27. November 2019 Uber nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

~Anteil": Ein nennwertloser gewinnberechtigter Anteil eines Fonds oder einer Anteilklasse, der eine Beteiligung am
Kapital der Gesellschaft darstellt und Rechte beziiglich des entsprechenden Fonds oder der Anteilklasse gewahrt.
Er wird gemaB der Satzung und mit den in der Satzung vorgesehenen Rechten ausgegeben.

JAnteilklasse": Jede Anteilklasse, die einem bestimmten Fonds zugerechnet werden kann und die
Beteiligungsrechte an den Vermdgenswerten und Verbindlichkeiten dieses Fonds vermittelt, wie unter
~Anteilklassen™ im Kapitel ,Die Gesellschaft" dieses Prospekts beschrieben.

LAnteilinhaber": Der eingetragene Inhaber eines Anteils an einem Fonds der Gesellschaft.

,Scharia": Die Regeln, Grundsatze und Parameter islamischen Rechts gemaB der Auslegung des Scharia-Gremiums.

,Scharia-Fonds": Sammelbegriff fir den iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF, den iShares MSCI USA Islamic UCITS
ETF und den iShares MSCI World Islamic UCITS ETF.

~Scharia-Gremium™: Das vom Anlageverwalter einberufene Gremium islamischer Gelehrter sowie jedwede Person,
die jeweils zu diesem Gremium berufen wird; das Scharia-Gremium liefert Ratschlage und Leitlinien bezliglich der
Einhaltung der Scharia durch die Scharia-Fonds und trifft Entscheidungen (Fatwas) auf Grundlage der Scharia.
~Wesentliche Mérkte": In Bezug auf einen Fonds alle Markte oder Kombinationen von Markten, an denen der Wert
der Anlagen eines Fonds oder bei dem das Marktrisiko 30 % seines Nettoinventarwerts Ubersteigt, der zum letzten
Jahresabschlussdatum des jeweiligen Fonds berechnet und in den Abschliissen der Gesellschaft ausgewiesen ist,
sofern der Anlageverwalter nicht beschlieBt, einen anderen Prozentsatz und/oder einen anderen Termin anzusetzen,
den er flir angemessener halt.

~Geschéftstag der wesentlichen Mérkte": In Bezug auf jeden Fonds ein Geschéftstag, an dem die wesentlichen
Markte zum Handel und zur Abwicklung gedéffnet sind.

~Singapur-Dollar" oder ,SGD": Die gesetzliche Wahrung der Republik Singapur.
~SIX": SIX Swiss Exchange.
,S&P": Standard & Poor’s, ein Geschaftsbereich von S&P Global Inc.

,SRI": Steht als Namensbestandteil eines Fonds oder Referenzindex flir nachhaltige Anlagen (socially responsible
investments).
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~Pfund Sterling", ,GBP" oder ,£": Die gesetzliche Wahrung des Vereinigten Kdnigreichs.

~Stock Connect": Shanghai-Hong Kong Stock Connect und/oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
~Stock-Connect-Fonds": Fonds, die an der SSE oder SZSE Uber Stock Connect in China-A-Aktien anlegen.
~STOXX”: STOXX Ltd, ein Geschéftsbereich der Deutsche Borse AG.

~Strukturierte Finanztitel" bedeutet zuldssige Schuld- oder Eigenkapitaltitel oder sonstige Finanzinstrumente
einschlieBlich forderungsbesicherter Wertpapiere und Credit-Linked-Wertpapieren, die von einem Mitglied der
BlackRock-Gruppe ausgegeben werden kdénnen.

~SSE": Die Shanghai Stock Exchange.

~Zeichneranteile": Anteile am Kapital der Gesellschaft im Wert von je 1,00 £, die in der Satzung als
»~Zeichneranteile® bezeichnet sind und von oder im Namen des Managers fir die Zwecke der Grindung der

Gesellschaft gezeichnet werden.

~Nachtrag": Jedes von der Gesellschaft herausgegebene Dokument, das ausdriicklich als Nachtrag zu diesem
Prospekt bezeichnet wird.

~Schwedische Krone" oder ,,SEK": Die gesetzliche Wahrung des Kénigreichs Schweden.

~Schweizer Franken" oder ,CHF": Die gesetzliche Wahrung der Schweizerischen Eidgenossenschaft.

~SZSE": Die Shenzhen Stock Exchange.

~Taxonomie-Verordnung": Verordnung (EU) 2020/852 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni
2020 Uber die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Anderung der

Verordnung (EU) 2019/2088.

~OGAW": Ein gemaB der Richtlinie in deren jeweils glltiger Fassung errichteter Organismus flir gemeinsame
Anlagen in Wertpapieren.

~UKLA": Die United Kingdom Listing Authority, Teil der britischen Financial Conduct Authority.

,~Umbrella-Bar-Sammelkonto": Ein von der Gesellschaft auf der Umbrella-Ebene im Namen der Gesellschaft
eingerichtetes Sammelkonto.

~Nicht abgesicherte Anteilklasse": Eine Anteilklasse, die keine wahrungsabgesicherte Anteilklasse ist.
~Vereinigtes Kénigreich": Das Vereinigte Kdnigreich von GroBbritannien und Nordirland.

~Vereinigte Staaten" und ,USA": Die Vereinigten Staaten von Amerika, ihre Territorien, Besitzungen, jeder Staat
der Vereinigten Staaten und der District of Columbia.

~US-Dollar", ,USD", ,US$" oder ,$": Die gesetzliche Wahrung der Vereinigten Staaten von Amerika.

~US-Person": Eine Person oder Kérperschaft, die von der US-Bdrsenaufsichtsbehérde SEC jeweils gemaB Rule 902(k)
des Gesetzes von 1933 oder vom Verwaltungsrat als ,US-Person® angesehen wird. Der Verwaltungsrat kann die
Definition des Begriffs ,US-Person™ ohne Benachrichtigung der Anteilinhaber @ndern, um dem Sinn der jeweils
geltenden US-Gesetze und Vorschriften am besten gerecht zu werden. Weitere Informationen zur Bedeutung des
Begriffs ,US-Person® sind in Anhang V enthalten.

~Bewertungswéhrung": In Bezug auf eine Anteilklasse die Wahrung, in der die Anteilklasse vom Verwalter bewertet
wird und auf die ihre Anteile lauten.

~Bewertungszeitpunkt": Derjenige Zeitpunkt und Tag, den der Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit (mit Zustimmung
des Verwalters) flir die Bewertung des Vermdgens und der Verbindlichkeiten eines Fonds und der Anteilklassen
innerhalb des Fonds festlegen kann. Siehe Handelsterminplan fiir den Primarmarkt auf den Seiten 123 bis 125, der
weitere Einzelheiten in Bezug auf den fiir die aktuellen Fonds geltenden Bewertungszeitpunkt enthalt.

.Xetra": Deutsche Borse Xetra in Frankfurt, Deutschland.

,Gesetz von 1933": Der Securities Act (das Wertpapiergesetz der Vereinigten Staaten) von 1933 in seiner jeweils
gulltigen Fassung.

~Gesetz von 1940": Der Investment Company Act (der Vereinigten Staaten) von 1940 in seiner jeweils glltigen
Fassung.
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DIE GESELLSCHAFT

Allgemeines

Die Gesellschaft ist eine offene Umbrella-Investmentgesellschaft mit veranderlichem Kapital und getrennter Haftung
zwischen den Teilfonds und wurde gemaB dem Gesetz in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft nach irischem Recht
gegrindet. Die Gesellschaft wurde durch die Zentralbank als Organismus flir gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
(OGAW) gemaB den Vorschriften zugelassen und wird durch diese Vorschriften geregelt. Die Gesellschaft ist ein
bérsengehandelter Fonds. Sie wurde am 16. Dezember 1999 unter der Registernummer 317171 gegriindet. Die
Zulassung der Gesellschaft durch die Zentralbank bedeutet nicht, dass die Zentralbank die Gesellschaft
unterstiitzt oder fiir sie biirgt, und die Zentralbank ist nicht fiir den Inhalt dieses Prospekts
verantwortlich. Die Zulassung der Gesellschaft durch die Zentralbank bedeutet nicht, dass die
Zentralbank eine Gewadhrleistung fiir die Wertentwicklung der Gesellschaft iibernimmt. Die Zentralbank
haftet nicht fiir die Wertentwicklung oder eine Nichtleistung der Gesellschaft.

Wie in Ziffer 3 der Griindungsurkunde erldutert, besteht das alleinige Ziel der Gesellschaft in der gemeinsamen
Anlage in Wertpapieren und/oder anderen, in Vorschrift 68 der Vorschriften erlauterten, liquiden Finanzanlagen
aus von der Offentlichkeit aufgebrachtem Kapital, basierend auf dem Prinzip der Risikostreuung.

Die Gesellschaft ist ein OGAW, weshalb die einzelnen Fonds den in den Vorschriften und in den OGAW-Vorschriften
der Zentralbank geregelten Anlage- und Kreditaufnahmebeschrankungen unterliegen. Diese sind in Anhang III
detailliert dargelegt.

Fonds

Dieser Prospekt bezieht sich auf die folgenden Fonds:

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF iShares Global Clean Energy UCITS ETF

iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF iShares Global Infrastructure UCITS ETF

iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF iShares Global Water UCITS ETF

iShares $ TIPS UCITS ETF iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF

iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF iShares Listed Private Equity UCITS ETF

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF ETF

iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF

iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF

iShares € Green Bond UCITS ETF iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF

iShares Asia Property Yield UCITS ETF iShares MSCI Turkey UCITS ETF

iShares BRIC 50 UCITS ETF iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)  iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF iShares MSCI World Islamic UCITS ETF

iShares Core UK Gilts UCITS ETF
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened iShares UK Property UCITS ETF
UCITS ETF iShares US Aggregate Bond UCITS ETF
iShares EM Infrastructure UCITS ETF iShares US Property Yield UCITS ETF

Die Gesellschaft kann mit Zustimmung der Zentralbank weitere Fonds oder Anteilklassen auflegen. In diesem Fall
gibt die Gesellschaft entweder einen geanderten Prospekt oder einen Nachtrag heraus, in dem diese Fonds oder
Anteilklassen beschrieben werden. Details zu Anteilklassen, die fir die Zeichnung verfiigbar sind, kénnen von Zeit
zu Zeit in separaten Nachtrdagen dargelegt werden. Darliber hinaus enthalten die Jahres- und Halbjahresberichte
der Gesellschaft jeweils eine Liste aller Fonds sowie der darin aufgelegten Anteilklassen und der entsprechenden
Gebuhren.

ESG-Integration

Die Anlage unter Berlcksichtigung von Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensfiihrung
(Environmental, Social, Governance - ,ESG") wird haufig mit dem Begriff ,nachhaltiges Anlegen" verkniipft oder
gleichgesetzt. BlackRock betrachtet nachhaltiges Anlegen als Oberbegriff und ESG als Daten- und
Informationsquelle, um unsere LOosungen zu identifizieren und zu gestalten. BlackRock definiert ,ESG-
Integration™ als die Praxis, wesentliche ESG-Informationen und Nachhaltigkeitsrisiken in die Anlageentscheidungen
einzubeziehen, um die risikobereinigten Renditen zu erhdhen. BlackRock erkennt die Bedeutung wesentlicher ESG-
Informationen fir alle Anlageklassen und Portfoliomanagementstile an. Der Anlageverwalter kann in seinen
Anlageprozessen bei allen Fonds Nachhaltigkeitsiiberlegungen berilicksichtigen. ESG-Informationen und
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Nachhaltigkeitsrisiken werden im Rahmen der Referenzindexauswahl, der Portfoliolberpriifung und bei
Investment-Stewardship-Prozessen als eigene Aspekte einbezogen.

Das Ziel der Fonds besteht darin, den Anlegern eine Rendite zu bieten, die der Rendite des jeweiligen Referenzindex
entspricht. Ein Referenzindex kann ein Nachhaltigkeitsziel verfolgen oder so konzipiert sein, dass er bestimmte
Emittenten auf der Basis von ESG-Kriterien meidet oder Engagements bei Emittenten mit besseren ESG-
Bewertungen oder einem ESG-Thema eingeht oder eine positive Okologische oder soziale Wirkung erzielt.
BlackRock bertcksichtigt die Eignungsmerkmale und Risikobeurteilungen des Indexanbieters und kann seinen
Anlageansatz gemaB dem Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds angemessen anpassen. Es ist auch méglich,
dass ein Referenzindex keine ausdricklichen Nachhaltigkeitsziele oder Nachhaltigkeitsanforderungen aufweist. Die
ESG-Integration umfasst bei allen Fonds:

e  Austausch mit Indexanbietern in Bezug auf den Referenzindex
. branchenweite Konsultation zu ESG-Gesichtspunkten

e Interessenvertretung in Bezug auf Transparenz und Berichterstattung, einschlieBlich Kriterien fir die
Methodik und Berichterstattung tber nachhaltigkeitsbezogene Informationen

¢ Investment-Stewardship-Aktivitaten, die flr alle Aktienfonds durchgefiihrt werden, um solide Corporate-
Governance- und Geschaftspraktiken in Bezug auf die wesentlichen ESG-Faktoren, die voraussichtlich
Auswirkungen auf die langdfristige finanzielle Performance haben werden, zu férdern.

Wenn ein Referenzindex ausdriicklich ein Nachhaltigkeitsziel umfasst, fihrt BlackRock regelmaBige Prifungen bei
Indexanbietern durch, um sicherzustellen, dass der Referenzindex mit seinen Nachhaltigkeitszielen tbereinstimmt.

BlackRock verdffentlicht ESG- und nachhaltigkeitsbezogene Daten auf Portfolioebene. Diese sind auf den
Produktseiten der BlackRock-Website 6ffentlich verfligbar, sofern dies gemaB geltenden Gesetzen und Vorschriften
zulassig ist, damit aktuelle und potenzielle Anleger und Anlageberater nachhaltigkeitsbezogene Informationen flr
einen Fonds einsehen kdnnen.

Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel und in der Anlagepolitik eines Fonds
enthalten, wird das Anlageziel eines Fonds durch die ESG-Integration nicht geandert und das Anlageuniversum des
Anlageverwalters nicht eingeschrankt, und es gibt keinen Hinweis darauf, dass ein Fonds eine ESG-orientierte oder
auswirkungsorientierte Anlagestrategie verfolgt oder Ausschluss-Screenings durchfiihrt. Auswirkungsorientierte
Anlagen sind Anlagen, die in der Absicht getdtigt werden, neben einer finanziellen Rendite eine positive, messbare
soziale und/oder 6kologische Wirkung zu erzielen. GleichermaBen wird durch die ESG-Integration nicht bestimmt,
inwieweit ein Fonds von Nachhaltigkeitsrisiken betroffen sein kann. Bitte beachten Sie hierzu den Abschnitt
~Nachhaltigkeitsrisiken™ im Abschnitt , Risikofaktoren™ dieses Prospekts.

Investment Stewardship

BlackRock Ubernimmt Investment-Stewardship-Engagements und Stimmrechtsvertretungen mit dem Ziel, den
langfristigen Wert der Vermogenswerte der Aktienfonds zu schiitzen und zu steigern. Unserer Erfahrung nach
werden nachhaltige finanzielle Ergebnisse und Wertschépfung durch solide Unternehmensfiihrungspraktiken
gesteigert. Dazu gehéren die Uberwachung des Risikomanagements, die Rechenschaftspflicht der
Unternehmensleitung und die Einhaltung der maBgeblichen Vorschriften. Wir konzentrieren uns auf die
Zusammensetzung, Effektivitdt und Rechenschaftspflicht der Unternehmensleitung als oberste Prioritat. Unserer
Erfahrung nach sind hohe Unternehmensfiihrungsstandards die Grundlage fiir Fihrung und Aufsicht durch die
Unternehmensleitung. Wir sind bestrebt, besser zu verstehen, wie Leitungsgremien ihre Effektivitat und Leistung
bewerten, ebenso wie ihre Positionen hinsichtlich der Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen ihrer Mitglieder,
Fluktuation und Nachfolgeplanung, Krisenmanagement und Diversitat.

BlackRock verfolgt bei seinen Investment-Stewardship-Aktivitdten eine langfristige Perspektive, die von zwei
Hauptmerkmalen unseres Geschafts gepragt ist: Die Mehrheit unserer Anleger spart flr langfristige Ziele, weshalb
wir davon ausgehen, dass sie langfristig orientierte Anleger sind; und BlackRock bietet Strategien mit
unterschiedlichem Anlagehorizont an, was bedeutet, dass BlackRock langfristige Beziehungen mit seinen
Beteiligungsgesellschaften unterhalt.

Weitere Einzelheiten zum Ansatz von BlackRock bezliglich nachhaltigen Anlegens und Investment Stewardship
finden Sie auf der Website unter www.blackrock.com/corporate/sustainability sowie unter
https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship#our-responsibility

Profil eines typischen Anlegers

Die Fonds sind sowohl fiir Privatanleger als auch fir professionelle Anleger geeignet, die Anlageziele verfolgen, die
im Kontext des Gesamtportfolios des Anlegers denen des jeweiligen Fonds entsprechen.

Es wird erwartet, dass Anleger in der Lage sind, auf der Grundlage der in diesem Prospekt und in den wesentlichen
Anlegerinformationen des betreffenden Fonds dargelegten Informationen eine Anlageentscheidung zu treffen oder
alternativ professionellen Rat einzuholen. Anleger sollten auch in der Lage sein, das Kapital- und Ertragsrisiko zu
tragen, und die Anlage in einem Fonds als eine mittel- bis langfristige Anlage ansehen, obwohl ein Fonds auch fir
ein kulrzerfristiges Engagement in seinem Referenzindex geeignet sein kann, sofern ein Anleger ein solches
Engagement anstrebt.
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Nachtrage

Jeder Nachtrag sollte im Zusammenhang und in Verbindung mit diesem Prospekt gelesen werden.

Anteilklassen

Jeder Fonds der Gesellschaft besteht aus einem eigenen Anlagenportfolio. Die Anteile jedes Fonds kdnnen mit
anderen Rechten und Merkmalen sowie zu anderen Bedingungen als Anteile der anderen Fonds ausgegeben werden.
Fondsanteile kdénnen in verschiedene Anteilklassen eingeteilt werden, die sich in ihrer Dividendenpolitik,
Wahrungsabsicherung und Bewertungswahrung unterscheiden und daher unterschiedliche Gebiihren und Kosten

haben kdénnen.

Die Arten von Anteilklassen, die von der Gesellschaft in ihren Fonds zur Verfligung gestellt werden kdnnen, sind
nachfolgend aufgefihrt. Allerdings sind nicht alle Arten von Anteilklassen in allen aktuellen Fonds verfiigbar.

Wahrung(en) der

Bewertungs-

Abgesichert / Nicht

Wahrung, in der die

von Basiswahrung

Bestandteile des |Ertragsverwendung wahrung der abgesichert Anteilklasse
Referenzindex Anteilklasse abgesichert ist
Alle in Basiswahrung Thesaurierend Basiswahrung Nicht abgesichert Entfallt
Alle in Basiswahrung Thesaurierend Unterscheidet sich Nicht abgesichert Entfallt

Alle in Basiswahrung

Thesaurierend

Unterscheidet sich

Abgesichert

Entspricht der

Wahrung, die sich
von der Basiswahrung
unterscheidet

von Basiswahrung Bewertungswahrung
Alle in Basiswahrung Ausschittend Basiswahrung Nicht abgesichert Entfallt
Alle in Basiswahrung Ausschuittend Unterscheidet sich Nicht abgesichert Entfallt
von Basiswahrung
Alle in Basiswahrung Ausschuittend Unterscheidet sich Abgesichert Entspricht der
von Basiswahrung Bewertungswahrung
Eine einzige Thesaurierend Basiswéhrung Nicht abgesichert Entfallt

Wahrung, die sich
von der Basiswahrung
unterscheidet

von Basiswahrung

Eine einzige Thesaurierend Basiswahrung Abgesichert Entspricht der
Wahrung, die sich Bewertungswahrung
von der Basiswdhrung
unterscheidet
Eine einzige Thesaurierend Unterscheidet sich Nicht abgesichert Entfallt

Wahrung, die sich
von der Basiswdhrung
unterscheidet

von der Basiswahrung

und von der Wahrung

der Bestandteile des
Referenzindex

Eine einzige Thesaurierend Unterscheidet sich Abgesichert Entspricht der
Wahrung, die sich von der Basiswdhrung Bewertungswahrung
von der Basiswahrung und von der Wahrung
unterscheidet der Bestandteile des
Referenzindex
Eine einzige Ausschittend Basiswahrung Nicht abgesichert Entfallt
Wahrung, die sich
von der Basiswahrung
unterscheidet
Eine einzige Ausschittend Basiswahrung Abgesichert Entspricht der
Wahrung, die sich Bewertungswahrung
von der Basiswdhrung
unterscheidet
Eine einzige Ausschittend Unterscheidet sich Nicht abgesichert Entfallt
Wahrung, die sich von Basiswahrung
von der Basiswahrung
unterscheidet
Eine einzige Ausschittend Unterscheidet sich Abgesichert Entspricht der

Bewertungswahrung
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Wahrung(en) der Bewertungs- Abgesichert / Nicht|Wahrung, in der die

Bestandteile des |Ertragsverwendung wadhrung der abgesichert Anteilklasse
Referenzindex Anteilklasse abgesichert ist
Mehrere Wahrungen Thesaurierend Basiswahrung Nicht abgesichert Entfallt
Mehrere Wahrungen Thesaurierend Basiswahrung Abgesichert Entspricht der
Bewertungswahrung
Mehrere Wahrungen Thesaurierend Unterscheidet sich Nicht abgesichert Entfallt
von Basiswahrung
Mehrere Wahrungen Thesaurierend Unterscheidet sich Abgesichert Entspricht der
von Basiswahrung Bewertungswahrung
Mehrere Wahrungen Ausschittend Basiswahrung Nicht abgesichert Entfallt
Mehrere Wahrungen Ausschuittend Basiswéhrung Abgesichert Entspricht der
Bewertungswahrung
Mehrere Wahrungen Ausschittend Unterscheidet sich Nicht abgesichert Entfallt
von Basiswahrung
Mehrere Wahrungen Ausschittend Unterscheidet sich Abgesichert Entspricht der
von Basiswahrung Bewertungswahrung

Einzelheiten zu den Anteilklassen, die zum Datum dieses Prospekts jeweils in den aktuellen Fonds verfligbar sind,
finden Sie in den nachfolgenden Tabellen im Abschnitt ,Aktuelle und aufgelegte Anteilklassen™. Weitere
Anteilklassen, darunter auch Anteilklassen, deren Art nicht oben aufgefihrt ist, kénnen kiinftig von der Gesellschaft
in deren Ermessen gemaB den Auflagen der Zentralbank zu jedem Fonds hinzugefligt werden. Die Auflegung
zusatzlicher Anteilklassen wird nicht zu einer wesentlichen Beeintrachtigung der mit den bestehenden Anteilklassen
verbundenen Rechte fihren. Nahere Angaben zu den zur Zeichnung verfugbaren Anteilklassen sowie zu den jeweils
geltenden unterschiedlichen Gebihrenstrukturen kénnen in separaten Nachtragen bereitgestellt werden. Darliber
hinaus enthalten die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft jeweils eine Liste aller Fonds sowie der darin
ausgegebenen Anteilklassen.

Wenn Sie Anteile einer Anteilklasse halten und Ihren Anteilsbestand in Anteile einer anderen Anteilklasse desselben
Fonds umschichten wollen, beachten Sie bitte, dass eine solche Umschichtung von den Steuerbehérden als eine
Rickgabe und ein Verkauf behandelt werden kann und fiir die Zwecke der Besteuerung von VerauBerungsgewinnen
eine VerauBerung darstellen kann.

Einzelheiten zu den spezifischen Risiken einer Anlage in einen Fonds finden Sie im Abschnitt ,Risikofaktoren™ dieses
Prospekts.

Wahrungsabgesicherte Anteilklassen

Die Gesellschaft kann wahrungsabgesicherte Anteilklassen ausgeben, die den Einsatz von Sicherungsgeschaften
erlauben, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen abzumildern. Einzelheiten zur
Absicherungsmethodik finden Sie nachfolgend im Abschnitt ,Wahrungsabgesicherte Anteilklassen®.

Der Anlageverwalter kann Derivate nutzen (beispielsweise Devisentermingeschafte, Futures, Optionen und Swaps
oder andere gemaB Anhang II dieses Prospekts zuldssige Instrumente), um den Wechselkurs zwischen der
Wahrung aller oder einiger der Wahrungen, auf die die Vermdgenswerte eines Fonds lauten (auch Barmittel und
Ertrage), und der Bewertungswahrung der Anteilklasse abzusichern.

Weitere Informationen zur Absicherungsmethodik fir wahrungsabgesicherte Anteilklassen finden Sie im Abschnitt
~Methodiken der Wahrungsabsicherung". Die Transaktionen, Kosten sowie Verbindlichkeiten und Vorteile, die mit
den Instrumenten verbunden sind, die zum Zwecke der Absicherung des Wahrungsrisikos fir bestimmte
wahrungsabgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden, werden nur den entsprechenden wahrungsabgesicherten
Anteilklassen zugerechnet. Wahrungsrisiken unterschiedlicher Anteilklassen kénnen nicht miteinander kombiniert
oder aufgerechnet werden und Wahrungsrisiken der Vermdgenswerte eines Fonds kdnnen nicht separaten
Anteilklassen zugerechnet werden.
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AKTUELLE UND AUFGELEGTE ANTEILKLASSEN

Die aktuellen Anteilklassen sind mit einem ,J" gekennzeichnet und stehen fir die Auflegung im Ermessen des Managers zur Verfligung. Die zum Datum dieses Prospekts
aufgelegten Anteilklassen sind mit einem ,L" gekennzeichnet.

Die Tabelle unten enthalt keine Informationen in Bezug auf jene Fonds, die nur eine Anteilklasse haben. Fonds, die zum Datum dieses Prospekts nur (iber eine Anteilklasse verfiigen:
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) und iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist). Informationen zur Basiswahrung dieser Fonds finden Sie im Abschnitt
~Fondsbeschreibungen®, Informationen zur Dividendenpolitik im Abschnitt ,Dividendenpolitik™.

Aktuelle und aufgelegte nicht abgesicherte Anteilklassen (aktuelle Fonds auBBer denjenigen, die oben aufgefiihrt sind und nur eine Anteilklasse haben)

Basis- Bewertungswahrung
Name des Fonds wdhrung DKK EUR GBP JPY SEK usb
des Fonds Thes. |Aussch.| Thes. [Aussch.| Thes. |Aussch.| Thes. |Aussch.| Thes. |Aussch.| Thes. Aussch.

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF uUsb J J J J J J J J J J J L
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF uUsb J J J J J J J J J J J J*
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF uUsb ] ] ] ] J ] ] J J ] L L
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF usb J J J J J J J J J J J* J*
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF uUsb J J J J J J J J J J L L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF uUsb J J J J J J J J J J J L
iShares $ TIPS UCITS ETF uUsb J J J J J J J J J J L J
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF uUsb ] ] ] ] J ] ] J J ] J L
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR J J J L J J J J J J J J
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR J J J L J J J J J J J J
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR ] ] ] L ] ] ] J J ] ] ]
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR ] ] ] L ] ] ] J J ] ] ]
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR ] ] ] L J ] ] ] ] ] ] ]
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR ] ] ] L J ] ] ] ] ] ] ]
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR ] ] L L J ] ] ] ] ] ] ]
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR ] ] J* J* J ] ] ] ] ] ] ]
iShares Asia Property Yield UCITS ETF usD ] ] ] ] J ] ] ] ] ] ] L
iShares BRIC 50 UCITS ETF usD ] ] ] ] ] ] ] J J ] ] L
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR ] ] ] L ] ] ] J J ] ] ]
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP ] ] ] ] ] L ] J J ] ] ]
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF uUsD ] ] ] ] J ] ] J J ] L L
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Bewertungswahrung

Name des Fonds w:i:il:ng DKK EUR GBP JPY SEK uUsD
des Fonds Thes. |Aussch.| Thes. |Aussch.| Thes. |Aussch.| Thes. |Aussch.| Thes. [Aussch.| Thes. Aussch.

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF uUsb ] ] ] ] J ] ] J J ] L ]
iShares EM Infrastructure UCITS ETF uUsb ] ] ] ] J ] ] J J ] J L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF UsbD J J J J J J J J ] ] ] L
iShares Global Infrastructure UCITS ETF uUsD ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] L
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF uUsD J J ] ] J ] ] J J ] J L
iShares Global Water UCITS ETF uUsD ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] L
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF UsD ] ] J J ] J J ] ] J L L
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF uUsD ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] L L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF UsbD J J J J J J J J J J J L
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF uUsD J J ] ] J ] ] J J ] J L
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF usD ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] L
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF uUsb J J ] ] J ] ] ] ] ] ] L
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR ] ] L L J ] ] J J ] J ]
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR J J L J J J J J J J J J
iShares MSCI Turkey UCITS ETF usb J J J J J J J J J J J L
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF usb J J J J J J J J J J J L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF uUsb J J J J J J J J J J J L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF uUsb J J J J J J J J J J J L
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR J J J L J J J J J J J J
iShares UK Property UCITS ETF GBP ] ] ] ] J L ] J J ] J ]
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF usb ] ] ] ] J ] ] J J ] L ]
iShares US Property Yield UCITS ETF usb ] ] ] ] J ] ] J J ] J L

*Es ist beabsichtigt, dass diese Anteilklasse die erste aufgelegte Anteilklasse sein wird.
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Aktuelle und aufgelegte wahrungsabgesicherte Anteilklassen (aktuelle Fonds auBer denjenigen, die oben aufgefiihrt sind und nur eine Anteilklasse haben)

Basis- Waidhrung, in der das Engagement abgesichert ist, und Bewertungswahrung
Name des Fonds ""az‘:“g AUD CAD CHF DKK EUR GBP HKD IPY MXP NzD SEK SGD uUsD

Fonds Thes | Assth| Thes |Assth| Thes | Assth| Thes | Assth| Thes | Assh| Thes | Assth| Thes | Assch| Thes (Assh| Thes | Assth| Thes | Assth | Thes | Asscth| Thes | Assch| Thes | Assth

iShares $ Corp Bond 0-

3yr ESG UCITS ETF usb ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] - -

iShares $ Corp Bond ESG

UCITS ETF usb ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] - -

iShares $ Floating Rate

Bond UCITS ETF usb ] ] ] ] ] ] ] ] ] L ] L ] ] ] ] L ] ] ] ] ] ] ] - -

iShares $ High Yield Corp

Bond ESG UCITS ETF usb ] ] J J J J J J J J J J J J J J J J ] ] J ] ] ] - -

iShares $ High Yield Corp

Bond UCITS ETF usb ] ] ] ] ] ] ] ] ] L ] L ] ] ] ] L ] ] ] ] ] ] ] - -

iShares $ TIPS 0-5

UCITS ETF usb ] ] J J J J J J J J J L J J J J J J ] ] ] ] ] ] - -

iShares $ TIPS UCITS

ETF usb ] ] J J J J J J L J J L J J J J J J ] ] ] ] ] ] - -

iShares $ Treasury Bond

7-10yr UCITS ETF usb ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] - -

iShares € Corp Bond 0-

o re UCTTS o 207- S I T T T T I T T T T O T O N I )
Lsgfgséforp Bond ESG|  gr S N 1N s T T T T T N s s T I T N O A s I Y N T O N A I I ]
Shares €floatngRate | er [ 3 | 3 |3 | ool a o - - a oo falaaaaaaaa]ao )
gsoh;rrEsCfT?E‘%B"”d L =TV SN T T T T T T N O O T T T O T T T O T I O O 3
fyﬁa{]%sistE?’g L V7S N T T T T T T T T N A T O N I T T T O T T O T (O )
f’ohfrrﬁsch(sioEthFBond [ =V S R RO T T T S O T T T T T T T T O O S I A R S B A 3
iShares € Green Bond =S1: S R T T T T U T I T T T N T O T R O O O 3
iAot I S TR N R R N A O N A T T T T IO B I B I )
[Shares Asia Property 112 I I T T T T T I S T T T I A ]
:ES_PFares BRICSOUCITS |\ ysp | 3 |3 [ 3|3 a3 a |l lalalas|alalalalalalala]s]a ]
iShares Core MSCI 107 S I T T T T T T T N T T O T O O Y 3

Europe UCITS ETF
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Basis- Waidhrung, in der das Engagement abgesichert ist, und Bewertungswahrung
Name des Fonds ""az‘:“g AUD CAD CHF DKK EUR GBP HKD IPY MXP NzD SEK SGD usD
Fonds Thes | Asxh| Thes | Assh| Thes | Amsh| Thes | Assh| Thes | Assth| Thes | Assh| Thes | Assth| Thes | Assth| Thes | Assth| Thes | Assh | Thes | Asxh| Thes | Assth Aussth
iShares Core UK Gilts
UCITS ETF GBP ] ] J ] ] ] ] - - J J J ] ] ] ] ] ] ] ]
iShares Developed
Markets Property Yield usb ] ] ] ] ] L ] ] L J J J ] ] ] ] ] J J ]
UCITS ETF
iShares Dow Jones
Global Sustainability usbD ] ] ] ] ] ] ] ] J J J J ] ] ] ] ] ] ] ]
Screened UCITS ETF
iShares EM
Infrastructure UCITS ETF uUsb J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
iShares Global Clean
Energy UCITS ETF usD ] ] ] ] ] ] ] ] J J J J ] ] ] ] ] ] ] ]
iShares Global
Infrastructure UCITS ETF uUsb J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
iShares Global Timber &
Forestry UCITS ETF usD ] ] ] ] ] ] ] ] J J J J ] ] ] ] ] ] ] ]
iShares Global Water
UCITS ETF usD ] ] ] ] ] ] ] ] J J J J ] ] ] ] ] ] ] ]
iShares J.P. Morgan $ EM
Bond UCITS ETF uUsb J J J J J J J J L J J J J L J J J J J J
iShares J.P. Morgan ESG
$ EM Bond UCITS ETF usD ] ] ] ] ] ] ] ] J J J J ] ] ] ] ] ] ] ]
iShares Listed Private
Equity UCITS ETF usD ] ] ] ] ] ] ] ] J J J J ] ] ] ] ] ] ] ]
iShares MSCI AC Far
East ex-Japan Small Cap uUsb J J J J J J J J J J J J J ] ] ] ] J J ]
UCITS ETF
iShares MSCI EM Islamic
UCITS ETF uUsb J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
iShares MSCI EM Latin
America UCITS ETF usD ] ] ] ] ] ] ] ] J J J J ] ] ] ] ] ] ] ]
iShares MSCI Europe
Paris-Aligned Climate EUR J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
UCITS ETF
iShares MSCI Europe SRI
UCITS ETF EUR ] ] ] ] ] ] ] ] J J J J ] ] ] ] ] ] ] ]
iShares MSCI Turkey
UCITS ETF uUsb J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
iShares MSCI USA
Quality Dividend ESG usbD ] ] ] ] ] ] ] ] J J J J ] ] ] ] ] ] ] ]
UCITS ETF
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Basis- Waidhrung, in der das Engagement abgesichert ist, und Bewertungswahrung

wahrung| CAD CHF DKK EUR GBP HKD IPY MXP NzD SEK SGD usb

Name des Fonds
des

Fonds Thes | Assth| Thes |Assth| Thes | Assth| Thes | Assth| Thes | Assh| Thes | Asscth| Thes | Assch| Thes (Assh| Thes | Assth| Thes | Assh | Thes | Assch| Thes | Assth| Thes | Assth

iShares MSCI USA

Islamic UCITS ETF usb B B B B B B B B J J J J J J J J J J J J B B ) B B

iShares MSCI World

Islamic UCITS ETF usD ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] J J J J ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]

iShares STOXX Europe

50 UCITS ETF EUR ] ] J J J J J J J J J J J J J J J J ] ] J ] ] ] J

iShares UK Property

UCITS ETF GBP ] ] J J J J J J J J - - J J J J J J ] ] ] ] ] ] ]

iShares US Aggregate

Bond UCITS ETF usb ] ] ] ] ] ] ] ] L ] ] L ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] -

iShares US Property

Yield UCITS ETF usb ] ] J J J J J J J J J J J J J J J J ] ] ] ] ] ] -
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ANLAGEZIELE UND -POLITIK

Die spezifischen Anlageziele und die Anlagepolitik der einzelnen Fonds werden vom Verwaltungsrat bei Auflegung
des Fonds formuliert. Jeder Fonds wird passiv verwaltet. Nahere Informationen entnehmen Sie bitte der
Anlagepolitik des jeweiligen Fonds. Die Anlagen jedes Fonds sind auf die durch die Vorschriften zugelassenen
Anlagen beschrankt. Diese werden in Anhang III naher erldutert. Diese werden mit Ausnahme von Anlagen in
offene Organismen fir gemeinsame Anlagen normalerweise an den in Anhang I genannten geregelten Markten
notiert bzw. gehandelt. Jeder Fonds kann die im Abschnitt ,Anlagetechniken® erlduterten Techniken und
Instrumente einsetzen und dementsprechend in Organismen fir gemeinsame Anlagen und DFI investieren.

Die Zentralbank hat der Gesellschaft die Moglichkeit gewdhrt, bis zu 100 % der Vermdgenswerte eines jeden Fonds
in  Wertpapiere und Geldmarktinstrumente =zu investieren, die von einem Mitgliedstaat, dessen
Gebietskorperschaften einem Nicht-Mitgliedstaat oder einer internationalen Kérperschaft 6ffentlichen Rechts, der
ein oder mehrere Mitgliedstaaten als Mitglieder angehéren, begeben wurden.

Die gesamten Anlagen jedes Fonds in anderen Organismen flir gemeinsame Anlagen dirfen gemaB den
Vorschriften und Anhang III nicht mehr als 10 % seines Vermdgens ausmachen. Die jeweilige Anlagepolitik der
aktuellen Fonds erlaubt den Fonds nicht, mehr als 10 % ihres Vermdgens in andere Organismen flir gemeinsame
Anlagen zu investieren.

Der Umfang der Wertpapierleihgeschafte der einzelnen Fonds kann sich in Abhdngigkeit von der Nachfrage und
den geltenden Steuervorschriften unterscheiden. Ndhere Information hierzu sind im Abschnitt ,Effizientes
Portfoliomanagement™ enthalten.

Anderungen des Anlageziels eines Fonds oder wesentliche Anderungen der Anlagepolitik eines Fonds unterliegen
der vorherigen Zustimmung der Anteilinhaber. Informationen zur Ausiibung der Stimmrechte durch die Anleger
der Fonds finden Sie im Abschnitt ,Allgemeine Informationen zum Handel mit Anteilen der Gesellschaft". Im Falle
einer Anderung des Anlageziels und/oder der Anlagepolitik eines Fonds kiindigt die Gesellschaft diese rechtzeitig
im Voraus an, damit vor der Einfithrung der Anderung die Riicknahme oder der Verkauf der Anteile in die Wege
geleitet werden kann.

Die Beschreibung von Anlageziel, Anlagepolitik und Referenzindex eines bestimmten Fonds gilt fur alle darin
angebotenen Anteilklassen (sofern zutreffend).
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REFERENZINDIZES

Allgemeines

Die Marktkapitalisierung der Unternehmen (bei Aktienfonds) bzw. die Mindestmenge qualifizierter Anleihen (bei
Rentenfonds), in denen sich ein Fonds engagiert bzw. in die er investiert, wird vom Anbieter des Referenzindex
des Fonds definiert. Die Zusammensetzung des Referenzindex des Fonds und gegebenenfalls die ESG-/SRI-
Kriterien und die Auswahlmethodik kdnnen sich mit der Zeit verédndern. Eine Aufstellung der von einem Fonds
gehaltenen Titel ist fir potenzielle Anleger des Fonds auf der offiziellen Website von iShares (www.ishares.com)
oder beim Anlageverwalter erhdltlich. Diese gilt vorbehaltlich der maBgeblichen Beschrankungen gemas der Lizenz,
die der Anlageverwalter von den Anbietern der jeweiligen Referenzindizes erhalten hat.

Es gibt keine Gewahr daflir, dass der Referenzindex eines Fonds weiterhin auf der im Prospekt beschriebenen
Grundlage berechnet und verdffentlicht wird oder dass keine wesentlichen Verdnderungen daran vorgenommen
werden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit jedes Referenzindex ist nicht als Indikator fir die zukinftige
Wertentwicklung anzusehen.

Zum Datum dieses Prospekts werden folgende Referenzwert-Administratoren der Referenzindizes im Register nach
der Benchmark-Verordnung gefiihrt bzw. haben, sofern gemaB der Benchmark-Verordnung erforderlich, die
Eintragung der entsprechenden Referenzindizes in das Register zur Benchmark-Verordnung veranlasst:

e  Markit N.V. (fir die Indizes von Markit iBoxx);

e  STOXX Limited (fur die EURO STOXX and STOXX-Indizes); und
e  S&P Dow Jones Indices LLC (fur die S&P- und Dow Jones-Indizes).

Zum Datum dieses Prospekts werden die folgenden Referenzwert-Administratoren der Referenzindizes nicht im
Register nach der Benchmark-Verordnung gefiihrt und haben nicht die gemaB der Benchmark-Verordnung
erforderliche Eintragung der entsprechenden Referenzindizes in das Register zur Benchmark-Verordnung
veranlasst:

. Bloomberg Index Services Limited (fir die Indizes von Bloomberg);
. FTSE International Limited (fir die FTSE-Indizes);

e ICE Data Indices LLC (fiir die ICE-Indizes);

e J.P. Morgan Securities LLC (fur die Indizes von J.P. Morgan); und

e MSCI Limited (fiir die MSCI-Indizes).

Die Liste der Referenzwert-Administratoren und, soweit relevant, der Referenzindizes, die in das Register nach der
Benchmark-Verordnung eingetragen sind, ist auf der Website der ESMA unter www.esma.europa.eu verfugbar.

Die oben aufgeflihrten Referenzwert-Administratoren, die nicht im Register nach der Benchmark-Verordnung
eingetragen sind, stellen auf der Grundlage der im Rahmen der Benchmark-Verordnung vorgesehenen
Ubergangsphase weiterhin Referenzindizes bereit. Es wird erwartet, dass diese Referenzwert-Administratoren vor
dem Ende der Ubergangsphase, gemaB den Vorgaben der Benchmark-Verordnung einen Antrag auf Anerkennung
als Referenzwert-Administrator oder auf Bestdtigung des entsprechenden Referenzindex stellen. Die Gesellschaft
iberwacht das Register nach der Benchmark-Verordnung. Im Falle von Anderungen werden diese Angaben im
Prospekt bei ndachster Gelegenheit aktualisiert. Die Gesellschaft verfligt Gber solide schriftliche Plane, in denen die
MaBnahmen dargelegt sind, die sie ergreifen wirde, falls ein Referenzwert wesentlich geandert wird oder seine
Bereitstellung eingestellt wird. Wenn die Gesellschaft vom Referenzwert-Administrator (ber eine wesentliche
Anderung oder die Beendigung eines Referenzindex informiert wird, priift die Gesellschaft gemé&B diesen
schriftlichen Planen die Auswirkungen dieser wesentlichen Anderung des Referenzindex auf den betreffenden Fonds
und zieht die Verwendung eines anderen Index in Betracht, wenn sie dies flir angemessen halt oder wenn der
Referenzindex nicht mehr zur Verfigung gestellt wird. Die vorherige Genehmigung durch die Anteilinhaber wird
eingeholt, wenn eine Anderung des Referenzindex eine Anderung des Anlageziels und/oder eine wesentliche
Anderung der Anlagepolitik eines Fonds darstellt. Wenn die Gesellschaft nicht in der Lage ist, den Referenzindex
durch einen anderen Index zu ersetzen, kann der Verwaltungsrat beschlieBen, den Fonds abzuwickeln, soweit dies
angemessen und praktikabel ist.

Der Verwaltungsrat kann, falls er der Meinung ist, dass dies den Interessen der Gesellschaft oder eines Fonds dient,
mit der Zustimmung der Verwahrstelle einen Referenzindex durch einen anderen Index ersetzen, falls:

e die Zusammensetzung oder die Gewichtungen der Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex
zusammensetzt, dazu flihren wirde(n), dass der Fonds (falls er der Entwicklung des Referenzindex
moglichst nah folgen soll) gegen die Bestimmungen der Vorschriften, die OGAW-Vorschriften der
Zentralbank, andere Vorgaben der Zentralbank, lokale Bestimmungen oder Anforderungen anderer
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Rechtsordnungen und/oder gegen steuerrechtliche Bestimmungen verstoBen wiirde, die nach Ansicht des
Verwaltungsrats eine erhebliche Auswirkung auf die Gesellschaft und/oder einen Fonds haben;

e der betreffende Referenzindex oder die Indexserie nicht ldnger bestehen;
e ein neuer Index verfiigbar ist, der den bestehenden Referenzindex ersetzt;

e ein neuer Index verfligbar ist, der als Marktstandard fir die Anleger in dem betreffenden Markt angesehen
wird und/oder als flr die Anleger gewinnbringender als der bestehende Referenzindex angesehen werden
wurde;

e es schwierig wird, in Wertpapiere anzulegen, die in dem betreffenden Referenzindex enthalten sind;

e die Gesellschaft, die den Referenzindex bereitstellt, ihre Gebihren auf ein Niveau erhoht, das der
Verwaltungsrat als zu hoch erachtet;

e die Qualitat (einschlieBlich der Richtigkeit und der Verfligbarkeit von Daten) eines bestimmten
Referenzindex nach Ansicht des Verwaltungsrats schlechter geworden ist;

e ein liquider Terminmarkt, an dem ein bestimmter Fonds anlegt, nicht langer besteht; oder

. ein Index verfligbar wird, der die wahrscheinliche steuerliche Behandlung des investierenden Fonds in
Bezug auf die Wertpapiere, aus denen sich der betreffende Index zusammensetzt, genauer abbildet.

Sofern eine derartige Anderung zu einem wesentlichen Unterschied zwischen den Wertpapieren, aus denen sich
der Referenzindex zusammensetzt, und dem vorgeschlagenen Referenzindex fihrt, wird die Zustimmung der
Anteilinhaber im Voraus eingeholt. Unter Umstanden, unter denen sofortiges Handeln erforderlich ist und es nicht
mdglich ist, die vorherige Einwilligung der Anteilinhaber zur Anderung des Referenzindex einzuholen, werden
Anteilinhaber, sobald dies praktikabel und angemessen ist, ersucht, entweder der Anderung des Referenzindex
oder, im Falle einer Ablehnung, der Liquidation des Fonds zuzustimmen.

Jedwede Anderung eines Referenzindex wird im Voraus mit der Zentralbank abgestimmt, in gednderten
Prospektunterlagen festgehalten und in den nach einer solchen Anderung erscheinenden Jahres- und
Halbjahresberichten des betreffenden Fonds erwdhnt. Dariiber hinaus wird jedwede wesentliche Anderung der
Beschreibung eines Referenzindex in den Jahres- und Halbjahresberichten des betreffenden Fonds erwahnt.

Der Verwaltungsrat kann den Namen eines Fonds @ndern, insbesondere wenn sich dessen Referenzindex bzw. der
Name des betreffenden Referenzindex andert. Alle Namensanderungen eines Fonds werden zuvor von der
Zentralbank zugelassen, und die entsprechenden Unterlagen bezlglich des betreffenden Fonds werden hinsichtlich
des neuen Namens aktualisiert.

Alle vorstehenden Anderungen kénnen sich auf den Steuerstatus der Gesellschaft und/oder eines Fonds in einer
Rechtsordnung auswirken. Daher wird empfohlen, dass Anleger ihre professionellen Steuerberater konsultieren,
um die steuerlichen Folgen der Anderung auf ihren Anteilsbesitz in den Landern, in denen sie ansassig sind, zu
verstehen.
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FONDSBESCHREIBUNGEN

Jeder Fonds kann zu Direktanlagezwecken in DFI investieren. Im Fall von DFI gelten jegliche ESG-, SRI- oder
andere Arten von Ratings oder Analysen nur fir die zugrunde liegenden Wertpapiere. Einzelheiten zur Anlage in
DFI sind dem Abschnitt ,Anlagetechniken™ zu entnehmen.

Die Anlagen jedes Fonds werden mit Ausnahme seiner Anlagen in OTF-DFI und in offenen Organismen fir
gemeinsame Anlagen normalerweise an den in Anhang I genannten geregelten Markten notiert oder gehandelt.

Im Folgenden werden die Anlageziele und die Anlagepolitik der einzelnen aktuellen Fonds beschrieben. Anleger
sollten beachten, dass sich die Beschreibung des Referenzindex in Bezug auf einen Fonds é&ndern kann.

Die Beschreibung von Anlageziel, Anlagepolitik und Referenzindex eines bestimmten Fonds gilt fir alle darin
angebotenen Anteilklassen (sofern zutreffend).

In einem Fonds angebotene wdhrungsabgesicherte Anteilklassen zielen darauf ab, die Auswirkungen von
Wechselkursschwankungen zwischen den zugrunde liegenden Portfolio-Wahrungspositionen des Fonds und der
Bewertungswdhrung der wahrungsabgesicherten Anteilklasse auf Renditen des entsprechenden Referenzindex fir
Anleger der Anteilklasse zu reduzieren, indem sie Devisengeschafte zur Wahrungsabsicherung eingehen. Nur Fonds,
die einen Referenzindex nachbilden, der keine Wahrungsabsicherungsmethodik anwendet, kdnnen
wahrungsabgesicherte Anteilklassen auflegen.

Anteilklassen einschlieBlich wahrungsabgesicherter Anteilklassen kdnnen andere Bewertungswdhrungen als die
Basiswahrung ihrer Fonds haben.

Offenlegungsverordnung

BlackRock beabsichtigt, die Transparenzanforderungen in Bezug auf die wichtigsten nachteiligen
Nachhaltigkeitsauswirkungen (Principal Adverse Impacts, ,PAIs") (wie in den technischen Regulierungsstandards
(Regulatory Technical Standards, ,RTS") im Rahmen der Offenlegungsverordnung festgelegt) hinsichtlich der Fonds
innerhalb des von der Offenlegungsverordnung vorgegebenen Zeitrahmens zu erfillen. PAIs werden im Rahmen
der Offenlegungsverordnung identifiziert als wesentliche Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte
sowie die Bekampfung von Korruption und Bestechung.

Die folgenden Fonds wurden gemaB der Offenlegungsverordnung als Artikel-8-Fonds eingestuft, d. h. als Fonds,
die 6kologische und/oder soziale Merkmale bewerben, vorausgesetzt, dass Unternehmen, in die investiert wird,
Verfahrensweisen einer guten Unternehmensfiihrung anwenden (, Artikel-8-Fonds"): iShares $ Corp Bond 0-3yr
ESG UCITS ETF, iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF, iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF, iShares €
Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF, iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF, iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS
ETF, iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF, iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF,
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF, iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF, iShares MSCI Europe
SRI UCITS ETF, iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF.

Die folgenden Fonds wurden gemaB der Offenlegungsverordnung als Artikel-9-Fonds eingestuft, d. h. als Fonds,
die nachhaltigkeitsorientierte Anlagen zum Ziel haben (,Artikel-9-Fonds"): iShares € Green Bond UCITS ETF,
iShares Global Clean Energy UCITS ETF und iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF.

Folgendes gilt fiir Artikel-8-Fonds und Artikel-9-Fonds:

Berlicksichtigt werden PAIs, die nach Einschatzung des Anlageverwalters in die jeweilige Indexmethodik ihrer
Referenzindizes integriert sind. PAIs werden (ber einen oder mehrere der folgenden Schritte berlcksichtigt:
(i) wenn der Referenzindex ESG-Ausschluss-Screenings durchfiihrt, indem bestimmte dieser ESG-Ausschluss-
Screenings Unternehmen ausschlieBen, die von bestimmten PAIs ausgesetzt sind, die die vom Indexanbieter
festgelegten Schwellenwerte (iberschreiten, (ii) wenn der Referenzindex ESG Controversy Scores verwendet, um
Unternehmen auszuschlieBen, die unter einen Mindest-Score fallen, indem diese Scores PAIs beriicksichtigen,
(iii) wenn der Referenzindex bestimmte klimabezogene Merkmale anwendet, indem diese klimabezogenen
Merkmale PAIs berlicksichtigen, die mit dem Klimawandel in Zusammenhang stehen, und/oder (iv) wenn der
Referenzindex nachhaltige Anlagen einbezieht, indem diese nachhaltigen Anlagen PAIs bei der Bewertung
hinsichtlich des Grundsatzes der ,Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen® bericksichtigen. Weitere
Informationen zu den PAIs, die in der Indexmethodik der einzelnen Artikel-8-Fonds und Artikel-9-Fonds
berlicksichtigt werden, finden Sie auf der Website des jeweiligen Referenzindex. Die Website-Adressen sind in den
nachstehenden Beschreibungen des Referenzindex aufgefihrt.

BlackRock fuihrt Due-Diligence-Prifungen von Indexanbietern durch und steht mit ihnen fortlaufend in Kontakt
hinsichtlich der Indexmethodik, einschlieBlich ihrer Beurteilung der von der Offenlegungsverordnung vorgegebenen
Kriterien flir eine gute Unternehmensfiihrung, zu denen solide Managementstrukturen, Beziehungen zu den
Arbeitnehmern, die Verglitung der Mitarbeiter und die Einhaltung von Steuervorschriften auf Ebene der
Beteiligungsunternehmen gehdren.

Indexanbieter der Referenzindizes der Fonds liefern zwar Beschreibungen dessen, was ein Referenzindex erreichen

soll, jedoch Gibernehmen Indexanbieter generell weder eine Gewahr oder Haftung fur die Qualitat, Richtigkeit oder
Vollstandigkeit der Daten bezliglich ihrer jeweiligen Referenzindizes, noch garantieren sie, dass die verdéffentlichten

28



Indizes ihre beschriebenen Indexverfahren einhalten werden. Es kénnen von Zeit zu Zeit Fehler bezliglich der
Qualitat, der Richtigkeit und der Vollsténdigkeit der Daten auftreten. Diese werden gegebenenfalls lber einen
bestimmten Zeitraum hinweg nicht erkannt oder korrigiert, insbesondere wenn es sich um weniger gebrauchliche
Indizes handelt.

Der folgende Fonds versucht, die Wertentwicklung eines Referenzindex nachzubilden, der vom Indexanbieter
entweder als EU-Referenzwert fir den klimabedingten Wandel oder als Paris-abgestimmter EU-Referenzwert (im
Sinne der Benchmark-Verordnung) eingestuft wird, und strebt daher eine Reduzierung der Kohlenstoffemissionen
an: iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF. Hat ein Indexanbieter den Referenzindex entweder als
EU-Referenzwert fiir den klimabedingten Wandel oder als Paris-abgestimmten EU-Referenzwert eingestuft, so
muss die Methodik des Referenzindex entsprechend den in der Benchmark-Verordnung festgelegten
Mindeststandards flir die Kriterien fir die Auswahl, Gewichtung und gegebenenfalls den Ausschluss der zugrunde
liegenden Vermégenswerte erstellt werden, um den im Ubereinkommen von Paris festgelegten
Klimaschutzverpflichtungen gerecht zu werden.

Dariiber hinaus gilt fiir die Artikel-9-Fonds Folgendes:

Bei der Identifizierung der zugrunde liegenden Beteiligungen, bei denen es sich um nachhaltige Anlagen handelt,
berlicksichtigt BlackRock die Bewertung des Indexanbieters flir nachhaltige Anlagen in der Methodik des
Referenzindex des jeweiligen Fonds.

Zusatzlich zum Engagement in nachhaltigen Anlagen missen alle Beteiligungen (mit Ausnahme von als neutral
erachteten Anlagen, z. B. Zahlungsmittel und Derivate zur Wahrungsabsicherung) innerhalb eines Artikel-9-Fonds
die Anforderung erflllen, dass sie im Hinblick auf 6Okologische oder soziale Faktoren keine erhebliche
Beeintrachtigung verursachen, wie in der Methodik des Referenzindex des Fonds dargelegt.

Taxonomie-Verordnung

Alle Fonds auBer Artikel-8-Fonds und Artikel-9-Fonds:

Die diesen Fonds zugrunde liegenden Anlagen berilicksichtigen nicht die EU-Kriterien flr 6kologisch nachhaltige
Wirtschaftstatigkeiten.

Artikel-8-Fonds und Artikel-9-Fonds:

Die Fonds verpflichten sich derzeit nicht, mehr als 0 % ihres Vermdgens in Anlagen in 6kologisch nachhaltigen
Wirtschaftstatigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung zu investieren.

Der Grundsatz der ,Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen®" gilt nur fiir die zugrunde liegenden Anlagen der
Fonds, die die EU-Kriterien fur 6kologisch nachhaltige Wirtschaftstatigkeiten berucksichtigen. Die verbleibenden
Anlagen der Fonds berlcksichtigen nicht die EU-Kriterien fiir 6kologisch nachhaltige Wirtschaftstatigkeiten. Wie
oben dargelegt, berlicksichtigen die Anlagen der Fonds derzeit nicht die EU-Kriterien fiir 6kologisch nachhaltige
Investitionen.

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist es, flr die Anleger eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu erreichen,
die der Rendite des Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index entspricht.

Anlagepolitik

Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von festverzinslichen
Schuldtiteln zu investieren, das sich - soweit modglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die
den Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds
beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine dhnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu
erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex halt oder
diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex halt. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten,
die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine dhnliche
Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist
jedoch moglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hélt, die im Referenzindex enthalten sind. Es wird
beabsichtigt, dass der Fonds direkt nur in Wertpapiere von Emittenten investieren wird, die den Anforderungen fur
nachhaltige Anlagen (socially responsible investment, ,SRI“) und/oder den Ratings und Kriterien in Bezug auf
Umwelt, Soziales und Unternehmensfiihrung (Environmental, Social and Governance, ,ESG") des Indexanbieters
entsprechen.

Die Direktinvestitionen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den Bonitatsratinganforderungen des
Referenzindex des Fonds entsprechen, d. h. mit einem Investment-Grade-Rating eingestuft sein, und den ESG-
Rating-Anforderungen des Referenzindex des Fonds entsprechen. Es ist zwar vorgesehen, dass der Fonds in
Emissionen mit Investment-Grade-Rating investiert, Emissionen kénnen jedoch unter bestimmten Umstanden
gelegentlich herabgestuft werden. In diesem Fall kann es vorkommen, dass der Fonds Emissionen ohne
Investment-Grade-Rating halt, bis die Emissionen ohne Investment-Grade-Rating gegebenenfalls nicht mehr im
Referenzindex des Fonds enthalten sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) moglich und praktikabel ist, die
Position aufzuldsen.
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Die Direktanlagen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den SRI-Anforderungen und/oder den ESG-Ratings
und -Kriterien des Referenzindex des Fonds entsprechen. Der Fonds kann Wertpapiere halten, die nicht den ESG-
Rating-Anforderungen des Referenzindex des Fonds entsprechen, bis sie nicht mehr im Referenzindex enthalten
sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) moglich und praktikabel ist, die Position aufzulésen.

Fir die Zwecke der Einhaltung der ESG-Regeln der AMF wird der Fonds einen Best-in-Class-Ansatz fiir nachhaltige
Anlagen verfolgen. Der Best-in-Class-Ansatz bedeutet, dass durch die Anlage in ein Wertpapierportfolio, das soweit
moglich und praktikabel aus den Wertpapieren besteht, die den Referenzindex bilden, erwartet wird, dass der
Fonds in die aus ESG-/SRI-Sicht besten Emittenten (auf Grundlage der ESG- und SRI-Kriterien des Referenzindex)
innerhalb jedes relevanten Sektors der vom Referenzindex abgedeckten Aktivitdten investiert. Mehr als 90 % des
Nettovermdgens des Fonds, mit Ausnahme von Barbestanden und taglich gehandelten Geldmarktfonds, werden
gemaB den ESG- und SRI-Kriterien des Referenzindex bewertet oder analysiert. Im Fall von DFI gelten diese
Analysen nur flr die zugrunde liegenden Wertpapiere. Aus der Anwendung der ESG- und SRI-Kriterien des
Referenzindex resultiert, dass der Fonds den Auswahlansatz im Sinne der ESG-Vorschriften der AMF anwendet,
was bedeutet, dass das Portfolio des Fonds im Vergleich zum Markt fur auf US-Dollar lautende Investment-Grade-
Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit von null bis drei Jahren um mindestens 20 % reduziert wird. Die
Berechnung erfolgt entweder (i) nach der Anzahl der Emittenten oder (ii) nach der relativen Gewichtung der
schlechtesten Performer im Referenzindex.

Die Basiswahrung des iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ist der US-Dollar (USD).

Referenzindex

Der Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index misst die Wertentwicklung von festverzinslichen,
auf US-Dollar lautenden Investment-Grade-Unternehmensanleihen, die von Unternehmen begeben werden, die
auf der Grundlage einer Reihe von Ausschluss- und Rating-basierten Kriterien die ESG-Ratings des Indexanbieters
erflllen.

Der Referenzindex enthalt Investment-Grade-Anleihen (basierend auf dem Rating des Indexanbieters, der das
durchschnittliche Rating der Kreditrating-Agenturen Fitch, Moody’s und Standard & Poor’s verwendet), die eine
Restlaufzeit von null bis drei Jahren und ein ausstehendes Mindestvolumen von 300 Millionen US-Dollar haben.

Zusatzlich wendet der Referenzindex folgende ESG-Filter an:

Der Referenzindex enthalt nur Emittenten, die ein MSCI-ESG-Rating von BBB oder héher aufweisen. Ein MSCI ESG-
Rating soll die Widerstandsfahigkeit eines Emittenten gegeniber langfristigen, branchenspezifischen ESG-Risiken
sowie die Qualitat seines Managements dieser ESG-Risiken im Verhaltnis zu seinen Vergleichsunternehmen messen.
Die MSCI ESG-Rating-Methode sorgt fur mehr Transparenz und ein besseres Verstéandnis der ESG-Merkmale von
Emittenten. Dabei werden Emittenten mit einem starken MSCI ESG-Rating als solche identifiziert, die
moglicherweise besser auf zukiinftige ESG-bezogene Herausforderungen eingestellt sind und die in weniger ESG-
bezogene Kontroversen involviert sein werden.

Der Referenzindex wendet den Bloomberg-MSCI-SRI-Filter an, der Emittenten ausschlieBt, die an folgenden
Geschaftsfeldern/-aktivitaten beteiligt sind: Alkohol, Tabakwaren, Glicksspiel, nicht jugendfreie Unterhaltung,
genetisch verdnderte Organismen, Atomenergie, zivile Schusswaffen, konventionelle Waffen, umstrittene Waffen,
Kraftwerkskohle, unkonventionelles Ol und Gas sowie Eigentum an fossilen Brennstoffreserven. Was eine
»Beteiligung" an einer beschrankten Aktivitat jeweils darstellt, wird anhand des Bloomberg-MSCI-SRI-Filters
festgelegt. Diese kann auf dem Prozentsatz des Umsatzes, einem festgelegten Gesamtumsatz-Schwellenwert oder
einer Verbindung mit einer beschrankten Aktivitat, unabhangig vom damit erzielten Umsatz, basieren.

Der Referenzindex schlieBt Emittenten aus, die gemaB dem MSCI ESG Controversies Score eine rote Kennzeichnung
(kleiner als 1) im Hinblick auf ESG-Grundsdtze aufweisen, mit denen gemessen wird, inwieweit der jeweilige
Emittent in gréBere ESG-Kontroversen involviert ist.

Daher missen die Emittenten ein Mindest-MSCI ESG-Rating von BBB und einen ESG Controversies Score von
mindestens 1 aufweisen und den SRI-Filteranforderungen entsprechen, um bei jeder Neugewichtung
und -zusammensetzung des Referenzindex als neue Bestandteile in Betracht gezogen zu werden. Emittenten
missen auBerdem ein Mindest-MSCI ESG-Rating von BBB und einen ESG Controversies Score von mindestens 1
aufrechterhalten und die SRI-Filteranforderungen erfiillen, um bei jeder Neugewichtung und -zusammensetzung
im Referenzindex zu verbleiben. Emittenten, die das Mindest-MSCI ESG-Rating von BBB und den ESG Controversies
Score von mindestens 1 nicht mehr aufrechterhalten und die SRI-Filteranforderungen nicht mehr erfiillen, werden
bei der ndachsten Neugewichtung und -zusammensetzung aus dem Referenzindex ausgeschlossen.

Weitere Einzelheiten zu den vorstehend erwahnten Ratings und der Ausschlussfilter-Methodik finden Sie unter
https://www.bloombergindices.com/bloomberg-indices/.

Der Referenzindex ist marktkapitalisierungsgewichtet und wird monatlich neu gewichtet und zusammengesetzt,
um Anderungen am Anlageuniversum des Index sowie die vorstehend beschriebenen Ratings und Ausschlussfilter
zu berilicksichtigen. Weitere Einzelheiten zu den Bestandteilen des Referenzindex und deren Gewichtung finden Sie
unter https://www.bloombergindices.com/bloomberg- ndices/.

iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF

Anlageziel
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Anlageziel des Fonds ist es, fir die Anleger eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu erreichen,
die der Rendite des Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index entspricht.

Anlagepolitik

Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio festverzinslicher Schuldtitel
zu investieren, das sich - soweit moglich und durchfiihrbar - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den
Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds
beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine &hnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu
erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex halt oder
diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex halt. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten,
die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ahnliche
Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist
jedoch mdglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere halt, die im Referenzindex enthalten sind. Es ist
beabsichtigt, dass der Fonds direkt nur in Wertpapiere von Emittenten investieren wird, die den Anforderungen fir
sozial verantwortliche Anlagen (socially responsible investment, ,SRI“) und/oder ,ESG"-Ratings und -Kriterien
(environmental, social and governance - Umwelt, Soziales und Unternehmensfiihrung) des Indexanbieters
entsprechen.

Die Anlagen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den Bonitatsratinganforderungen des Referenzindex des
Fonds entsprechen, d. h. mit einem Investment-Grade-Rating eingestuft sein. Hierzu kdnnen jedoch auch Anleihen
ohne Rating oder mit unterschiedlichen Ratings zahlen, wenn ihre Qualitat zum Zeitpunkt ihres Erwerbs als mit
Investment-Grade-Anleihen vergleichbar eingestuft wird. Es ist zwar vorgesehen, dass der Fonds in Emissionen
mit Investment-Grade-Rating investiert, die im Referenzindex enthalten sind, Emissionen kénnen jedoch unter
bestimmten Umsténden gelegentlich herabgestuft werden. In diesem Fall kann es vorkommen, dass der Fonds
Emissionen ohne Investment-Grade-Rating halt, bis die Emissionen ohne Investment-Grade-Rating gegebenenfalls
nicht mehr im Referenzindex des Fonds enthalten sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) méglich und
durchfuhrbar ist, die Position aufzulésen.

Die Direktinvestitionen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den SRI-Anforderungen und/oder den ESG-
Ratings und -Kriterien des Referenzindex des Fonds entsprechen. Der Fonds kann Wertpapiere, die nicht mehr den
SRI-Anforderungen und/oder den ESG-Ratings des Referenzindex des Fonds entsprechen, so lange weiter halten,
bis sie nicht mehr im Referenzindex enthalten sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) moéglich und praktikabel
ist, die Position aufzulésen.

Fur die Zwecke der Einhaltung der ESG-Regeln der AMF wird der Fonds einen Best-in-Class-Ansatz flir nachhaltige
Anlagen verfolgen. Der Best-in-Class-Ansatz bedeutet, dass durch die Anlage in ein Wertpapierportfolio, das soweit
moglich und praktikabel aus den Wertpapieren besteht, die den Referenzindex bilden, erwartet wird, dass der
Fonds in die aus ESG-/SRI-Sicht besten Emittenten (auf Grundlage der ESG- und SRI-Kriterien des Referenzindex)
innerhalb jedes relevanten Sektors der vom Referenzindex abgedeckten Aktivitaten investiert. Mehr als 90 % des
Nettovermdgens des Fonds, mit Ausnahme von Barbestanden und taglich gehandelten Geldmarktfonds, werden
gemaB den ESG- und SRI-Kriterien des Referenzindex bewertet oder analysiert. Im Fall von DFI gelten diese
Analysen nur fir die zugrunde liegenden Wertpapiere. Aus der Anwendung der ESG- und SRI-Kriterien des
Referenzindex resultiert, dass der Fonds den Auswahlansatz im Sinne der ESG-Vorschriften der AMF anwendet,
was bedeutet, dass das Portfolio des Fonds um mindestens 20 % im Vergleich zum Hauptindex (wie nachfolgend
definiert) reduziert wird. Die Berechnung erfolgt entweder (i) nach der Anzahl der Emittenten oder (ii) nach der
relativen Gewichtung der schlechtesten Performer im Referenzindex.

Die Basiswahrung des iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF ist der US-Dollar (USD).

Referenzindex

Der Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von auf
US-Dollar lautenden festverzinslichen Investment-Grade-Unternehmensanleihen, die den Regeln des Bloomberg
US Aggregate Corporate Index (der ,Hauptindex") folgen, und schlieBt Emittenten auf Basis von ESG-, SRI- und
anderen Kriterien des Indexanbieters aus dem Hauptindex aus. Um in den Referenzindex aufgenommen zu werden,
missen die Anleihen einen ausstehenden Nennbetrag von mindestens 300 Millionen USD und eine Restlaufzeit von
mindestens einem Jahr sowie ein Investment-Grade-Rating (Baa3/BBB-/BBB- oder hoher), basierend auf dem
mittleren Rating von Moody’s, S&P und Fitch, aufweisen. Wenn nur die Ratings von zwei Agenturen verfligbar sind,
wird das niedrigere Rating verwendet. Ist nur von einer Agentur ein Bonitatsrating verfligbar, so wird dieses Rating
verwendet. Wenn kein explizites Anleihen-Rating verfligbar ist, kann der Indexanbieter andere Quellen nutzen, um
die Bonitdt der Anleihen einzustufen.

Zusatzlich wendet der Referenzindex folgende ESG-Filter und Ausschlusskriterien an:

Der Referenzindex enthdlt nur Emittenten, die ein MSCI-ESG-Rating von BBB oder héher aufweisen. Ein MSCI ESG-
Rating soll die Widerstandsfahigkeit eines Emittenten gegeniber langfristigen, branchenspezifischen ESG-Risiken
sowie die Qualitat seines Managements dieser ESG-Risiken im Verhaltnis zu seinen Vergleichsunternehmen messen.
Die MSCI ESG-Rating-Methode sorgt fir mehr Transparenz und ein besseres Verstéandnis der ESG-Merkmale von
Emittenten. Dabei werden Emittenten mit einem starken MSCI ESG-Rating als solche identifiziert, die
moglicherweise besser auf zukiinftige ESG-bezogene Herausforderungen eingestellt sind und die in weniger ESG-
bezogene Kontroversen involviert sein werden.

Der Referenzindex wendet den Bloomberg-MSCI-SRI-Filter an, der Emittenten ausschlieBt, die an folgenden

Geschaftsfeldern/-aktivitaten beteiligt sind: Alkohol, Tabakwaren, Gllcksspiel, nicht jugendfreie Unterhaltung,
genetisch verdnderte Organismen, Atomenergie, zivile Schusswaffen, konventionelle Waffen, umstrittene Waffen,
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Kraftwerkskohle, unkonventionelles Ol und Gas und Eigentum an fossilen Brennstoffreserven. Was eine
»Beteiligung" an einer beschrankten Aktivitat jeweils darstellt, wird anhand des Bloomberg-MSCI-SRI-Filters
festgelegt. Diese kann auf dem Prozentsatz des Umsatzes, einem festgelegten Gesamtumsatz-Schwellenwert oder
einer Verbindung mit einer beschrankten Aktivitat, unabhangig vom damit erzielten Umsatz, basieren.

Der Referenzindex schlieBt Emittenten aus, die gemaB dem MSCI ESG Controversies Score eine rote Kennzeichnung
(kleiner als 1) im Hinblick auf ESG-Grundsatze aufweisen, mit denen gemessen wird, inwieweit der jeweilige
Emittent in gréBere ESG-Kontroversen involviert ist und wie gut er internationale Normen und Grundsatze beachtet.

Der Referenzindex ist nach dem Marktwert gewichtet und wird gemaB der Methodologie des Indexanbieters
monatlich neu gewichtet. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschlieBlich dessen Bestandteilen) finden Sie
auf der Webseite des Indexanbieters unter https://www.bloombergindices.com/bloomberg-indices.

Staatsanleihen, Anleihen mit Staatsbezug wund verbriefte Anleihen, variabel verzinsliche Anleihen,
inflationsgebundene Anleihen, Privatplatzierungen, festverzinsliche unbefristete Anleihen und Retail-Anleihen sind
vom Referenzindex ausgeschlossen.

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Beriicksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years
Index widerspiegelt.

Anlagepolitik

Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio festverzinslicher
Wertpapiere zu investieren, das sich — soweit mdglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt,
die den Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds
beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine &hnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu
erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex halt oder
diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex halt. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten,
die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ahnliche
Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist
jedoch méglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere halt, die im Referenzindex enthalten sind.

Die Anlagen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den Anforderungen des Referenzindex des Fonds an das
Bonitatsrating entsprechen, d. h. mit einem Investment-Grade-Rating eingestuft sein. Es ist zwar vorgesehen,
dass der Fonds in Emissionen mit Investment-Grade-Rating investiert, die im Referenzindex enthalten sind,
Emissionen kénnen jedoch unter bestimmten Umsténden gelegentlich herabgestuft werden. In diesem Fall kann
es vorkommen, dass der Fonds Emissionen ohne Investment-Grade-Rating halt, bis die Emissionen ohne
Investment-Grade-Rating gegebenenfalls nicht mehr im Referenzindex des Fonds enthalten sind und es (aus Sicht
des Anlageverwalters) mdoglich und praktikabel ist, die Position aufzuldsen.

Die Basiswahrung des iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF ist der US-Dollar (USD), und der Fonds geht keine
Positionen in anderen Wahrungen als dem US-Dollar ein, auBer im Rahmen des effizienten Portfoliomanagements
bei Anderungen des Referenzindex dieses Fonds und der Verwaltung zukiinftiger Anteilklassen dieses Fonds, die
auf eine andere Wéahrung als US-Dollar lauten kénnen.

Referenzindex

Der Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden,
weltweit begebenen, variabel verzinslichen Investment-Grade-Anleihen aus dem Unternehmens- und Staatssektor,
die eine Restlaufzeit von mindestens einem Monat, jedoch weniger als finf Jahren haben. Derzeit handelt es sich
bei den Anleihen, die die Aufnahmekriterien flir den Referenzindex erfiillen, um auf US-Dollar lautende Anleihen,
die (i) bei der SEC registrierte Wertpapiere, zum Zeitpunkt der Ausgabe von der Registrierung befreite Anleihen
oder ,,SEC Rule 144A“-Wertpapiere mit oder ohne Registrierungsrechten sind, (ii) ein Investment-Grade-Rating
haben, wobei das mittlere Rating von Fitch, Moody’s und Standard & Poor’s Ratings Services gilt (oder, falls keine
solchen expliziten Anleihe-Ratings verfligbar sind, andere Quellen verwendet werden, z. B. die internen Ratings
des Indexanbieters); (iii) ein ausstehendes Mindestvolumen von 300 Millionen US-Dollar pro einzelner Anleihe
haben; und (iv) eine Restlaufzeit von mindestens einem Monat, jedoch weniger als finf Jahren haben.

Der Referenzindex ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet und wird monatlich neu gewichtet und
zusammengesetzt.

Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschlieBlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des
Indexanbieters unter https://www.bloombergindices.com/bloomberg-indices/ verfligbar.

iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Beriicksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, die der Rendite des Bloomberg MSCI US Corporate High Yield
Sustainable BB+ SRI Bond Index entspricht.

Anlagepolitik
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Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio festverzinslicher Schuldtitel
zu investieren, das sich - soweit mdglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den
Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden.
Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine &ahnliche Wertentwicklung wie der
Referenzindex zu erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des
Referenzindex halt oder diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex halt. Der Fonds kann
einige Wertpapiere halten, die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem
Risikoprofil) eine ahnliche Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex
zusammensetzt. Es ist jedoch mdglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere halt, die im Referenzindex
enthalten sind. Es ist beabsichtigt, dass der Fonds direkt nur in Wertpapiere von Emittenten investieren wird, die
den Anforderungen fir sozial verantwortliche Anlagen (socially responsible investment, ,SRI") und/oder ,ESG"-
Ratings und -Kriterien (environmental, social and governance - Umwelt, Soziales und Unternehmensfiihrung) des
Indexanbieters entsprechen.

Die Anlagen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den Bonitatsratinganforderungen des Referenzindex des
Fonds entsprechen, d. h. mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade (Sub-Investment-Grade) eingestuft
sein. Hierzu kdnnen jedoch auch Anleihen ohne Rating oder mit unterschiedlichen Ratings zdhlen, wenn ihre
Qualitdt zum Zeitpunkt ihres Erwerbs als mit Sub-Investment-Grade-Anleihen vergleichbar eingestuft wird. Es ist
zwar vorgesehen, dass die Anlagen des Fonds Emissionen mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade, die
im Referenzindex enthalten sind, umfassen. Das Rating von Emissionen kann jedoch unter bestimmten Umstanden
gelegentlich hochgestuft werden. In diesem Fall kann es vorkommen, dass der Fonds Emissionen mit Investment-
Grade-Rating halt, bis die Emissionen mit Investment-Grade-Rating gegebenenfalls nicht mehr im Referenzindex
des Fonds enthalten sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) mdglich und praktikabel ist, die Position
aufzuldsen.

Die Direktinvestitionen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den SRI-Anforderungen und/oder den ESG-
Ratings und -Kriterien des Referenzindex des Fonds entsprechen. Der Fonds kann Wertpapiere, die nicht mehr den
SRI-Anforderungen und/oder den ESG-Ratings und -Kriterien des Referenzindex des Fonds entsprechen, so lange
weiter halten, bis sie nicht mehr im Referenzindex enthalten sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) mdoglich
und praktikabel ist, die Position aufzuldsen.

Fur die Zwecke der Einhaltung der ESG-Regeln der AMF wird der Fonds einen Best-in-Class-Ansatz flir nachhaltige
Anlagen verfolgen. Der Best-in-Class-Ansatz bedeutet, dass durch die Anlage in ein Wertpapierportfolio, das soweit
moglich und praktikabel aus den Wertpapieren besteht, die den Referenzindex bilden, erwartet wird, dass der
Fonds in die aus ESG-/SRI-Sicht besten Emittenten (auf Grundlage der ESG- und SRI-Kriterien des Referenzindex)
innerhalb jedes relevanten Sektors der vom Referenzindex abgedeckten Aktivitaten investiert. Mehr als 90 % des
Nettovermogens des Fonds, mit Ausnahme von Barbestanden und taglich gehandelten Geldmarktfonds, werden
gemaB den ESG- und SRI-Kriterien des Referenzindex bewertet oder analysiert. Im Fall von DFI gelten diese
Analysen nur fir die zugrunde liegenden Wertpapiere. Aus der Anwendung der ESG- und SRI-Kriterien des
Referenzindex resultiert, dass der Fonds den Auswahlansatz im Sinne der ESG-Vorschriften der AMF anwendet,
was bedeutet, dass das Portfolio des Fonds um mindestens 20 % im Vergleich zum Hauptindex (wie nachfolgend
definiert) reduziert wird. Die Berechnung erfolgt entweder (i) nach der Anzahl der Emittenten oder (ii) nach der
relativen Gewichtung der schlechtesten Performer im Referenzindex.

Die Basiswahrung des iShares $ High Yield Corp Bond ESG ETF ist der US-Dollar (USD).

Referenzindex

Der Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index misst die Wertentwicklung einer
Untergruppe von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Hochzins-Unternehmensanleihen im Bloomberg US
High Yield Index (der ,Hauptindex") und schlieBt Emittenten auf Basis von ESG-, SRI- und anderen Kriterien des
Indexanbieters aus dem Hauptindex aus. Anleihen von Unternehmen, die nach Ansicht des Indexanbieters ein
Risiko in Bezug auf ein Schwellenland aufweisen, werden ausgeschlossen. Um in den Referenzindex aufgenommen
zu werden, miussen die Anleihen einen ausstehenden Nennbetrag von mindestens 250 Millionen USD und eine
Restlaufzeit von mindestens einem Jahr sowie ein High-Yield-Rating (Bal/BB+/BB+ oder darunter), basierend auf
dem mittleren Rating von Moody’s, S&P und Fitch, aufweisen. Wenn nur die Ratings von zwei Agenturen verfligbar
sind, wird das niedrigere Rating verwendet. Ist nur von einer Agentur ein Bonitdtsrating verfiigbar, so wird dieses
Rating verwendet. Wenn kein explizites Anleihen-Rating verfligbar ist, kann der Indexanbieter andere Quellen
nutzen, um die Bonitat der Anleihen einzustufen.

Zusatzlich wendet der Referenzindex folgende ESG-Filter und Ausschlusskriterien an:

Der Referenzindex enthalt nur Emittenten, die ein MSCI-ESG-Rating von BB oder héher aufweisen. Ein MSCI ESG-
Rating soll die Widerstandsfahigkeit eines Emittenten gegeniiber langfristigen, branchenspezifischen ESG-Risiken
sowie die Qualitat seines Managements dieser ESG-Risiken im Verhaltnis zu seinen Vergleichsunternehmen messen.
Die MSCI ESG-Rating-Methode sorgt fir mehr Transparenz und ein besseres Verstédndnis der ESG-Merkmale von
Emittenten. Dabei werden Emittenten mit einem starken MSCI ESG-Rating als solche identifiziert, die
moglicherweise besser auf zukiinftige ESG-bezogene Herausforderungen eingestellt sind und die in weniger ESG-
bezogene Kontroversen involviert sein werden.

Der Referenzindex wendet den Bloomberg-MSCI-SRI-Filter an, der Emittenten ausschlieBt, die an folgenden
Geschaftsfeldern/-aktivitaten beteiligt sind: Alkohol, Tabakwaren, Glicksspiel, nicht jugendfreie Unterhaltung,
genetisch verédnderte Organismen, Atomenergie, zivile Schusswaffen, konventionelle Waffen, umstrittene Waffen,
Kraftwerkskohle, unkonventionelles Ol und Gas und Eigentum an fossilen Brennstoffreserven. Was eine
»Beteiligung" an einer beschrankten Aktivitdt jeweils darstellt, wird anhand des Bloomberg-MSCI-SRI-Filters
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festgelegt. Diese kann auf dem Prozentsatz des Umsatzes, einem festgelegten Gesamtumsatz-Schwellenwert oder
einer Verbindung mit einer beschrankten Aktivitat, unabhangig vom damit erzielten Umsatz, basieren.

Der Referenzindex schlieBt Emittenten aus, die gemaB dem MSCI ESG Controversies Score eine rote Kennzeichnung
(kleiner als 1) im Hinblick auf ESG-Grundsatze aufweisen, mit denen gemessen wird, inwieweit der jeweilige
Emittent in gréBere ESG-Kontroversen involviert ist und wie gut er internationale Normen und Grundsatze beachtet.

Die Gewichtung eines einzelnen Emittenten ist auf 3 % begrenzt. Der Referenzindex wird gemaB der Methodik des
Indexanbieters monatlich neu gewichtet und zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex
(einschlieBlich dessen Bestandteilen) finden Sie auf der Webseite des Indexanbieters unter
https://www.bloombergindices.com/bloomberg-indices.

Schuldtitel von Unternehmen in Schwellenmarkten, festverzinsliche Anleihen ohne Laufzeit, notleidende Anleihen,
Contingent-Capital-Papiere (darunter klassische CoCo-Bonds und Contingent-Write-Down-Papiere mit expliziter
Kapitalquote oder solvenz-/bilanzbasierten Ausldseereignissen), Anleihen mit aktienahnlichen Merkmalen (z. B.
Optionsscheine, Wandelanleihen, Vorzugswandelanleihen, Emissionen, die zu SteuerermaBigungen auf Dividenden
berechtigen (DRD/QDI)), Partial-Pay-in-Kind-Anleihen (PIK), Eurodollar-Anleihen, inflationsgebundene Anleihen,
variabel verzinsliche Anleihen, Privatplatzierungen, Retail-Anleihen, strukturierte Schuldverschreibungen, Pass-
through-Zertifikate und illiquide Wertpapiere ohne verfligbare interne oder externe Preisfindungsquelle werden aus
dem Referenzindex ausgeschlossen.

iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF

Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berlicksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped
Index widerspiegelt.

Anlagepolitik
Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio festverzinslicher

Wertpapiere zu investieren, das sich — soweit mdglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt,
die den Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds
beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine &hnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu
erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex halt oder
diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex halt. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten,
die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ahnliche
Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist
jedoch maoglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere halt, die im Referenzindex enthalten sind.

Der Fonds wird in Wertpapieren investieren, bei denen es sich typischerweise um liquide hochverzinsliche
Rentenpapiere handeln wird. Die Anlagen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den
Bonitatsratinganforderungen des Referenzindex des Fonds entsprechen, d. h. mit einem Rating unterhalb von
Investment-Grade (Sub-Investment-Grade) eingestuft sein. Hierzu kénnen jedoch auch Anleihen ohne Rating
zdhlen, wenn ihre Qualitat zum Zeitpunkt ihres Erwerbs als mit Sub-Investment-Grade-Anleihen vergleichbar
eingestuft wird.

Die Basiswahrung des iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF ist der US-Dollar (USD).

Referenzindex

Der Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index besteht derzeit aus von Unternehmen in Industrieldndern
begebenen und auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment-
Grade (Sub-Investment-Grade), die von mindestens einer von drei Ratingagenturen bewertet wurden: Moody's
Investors Service, Standard & Poor's Rating Services oder Fitch Ratings. Er ist darauf ausgelegt, eine ausgewogene
Abbildung des Marktes fir auf US-Dollar lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen mithilfe der liquidesten
verfligbaren hochverzinslichen Unternehmensanleihen zu bieten. Die urspriingliche Héchstlaufzeit betragt 15 Jahre
und die Mindestlaufzeit betrdgt anderthalb Jahre flir neu hinzukommende Anleihen und ein Jahr flr bereits im
Referenzindex enthaltene Anleihen. Der Referenzindex hat eine Obergrenze von 3 % pro Emittent und eine
Obergrenze von 10 % fiir 144A-Anleihen, die keine Registrierungsrechte haben oder deren Registrierungszeitraum
langer als ein Jahr ist. Der Referenzindex ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet und wird monatlich neu
gewichtet und zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschlieBlich dessen Bestandteilen)
sind auf der Website des Indexanbieters unter http://www.markit.com/Documentation/Product/IBoxx verfligbar.

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Beriicksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index
0-5 Years widerspiegelt.

Anlagepolitik
Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio inflationsgeschitzter US-

Staatsanleihen (Treasury Bonds) zu investieren, das sich — soweit mdglich und praktikabel - aus den Wertpapieren
zusammensetzt, die den ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years, den Referenzindex dieses Fonds,
bilden. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ahnliche Wertentwicklung wie der
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Referenzindex zu erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des
Referenzindex halt oder diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex halt. Der Fonds kann
einige Wertpapiere halten, die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem
Risikoprofil) eine ahnliche Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex
zusammensetzt. Es ist jedoch mdglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere halt, die im Referenzindex
enthalten sind.

Die Basiswahrung des iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF ist der US-Dollar (USD), und der Fonds geht keine Positionen
in anderen Wahrungen als dem US-Dollar ein, auBer beim effizienten Portfoliomanagement hinsichtlich Anderungen
des Referenzindex des Fonds und bei der Verwaltung von Anteilklassen, die auf eine andere Wéhrung als den US-
Dollar lauten.

Referenzindex

Der ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years misst die Wertentwicklung des Marktes fir
inflationsgeschitzte Wertpapiere des Finanzministeriums der USA (US TIPS). Der Referenzindex enthalt
ausschlieBlich inflationsgeschitzte Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die vom Finanzministerium der USA (US
Treasury) begeben werden und eine Restlaufzeit zwischen null und finf Jahren sowie ein ausstehendes
Mindestvolumen von 300 Millionen US-Dollar haben. Der Referenzindex wendet eine nach dem Marktwert
gewichtete Methodik an. Die Anleihen mussen festverzinslich sein, auf US-Dollar lauten und sowohl Zins- als auch
Tilgungszahlungen in US-Dollar leisten. Der Referenzindex schlieBt Anleihen der US State and Local Government
Series (SLGS) und STRIPS (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities) des US-
Finanzministeriums, zinsvariable Anleihen, Cash-Management-Wechsel und US-Schatzwechsel sowie alle
Schuldtitel von Regierungsbehérden, die mit oder ohne staatliche Garantie begeben werden, aus.

Der Referenzindex wird monatlich neu gewichtet und zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex
(einschlieBlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters unter folgender Adresse verfligbar:
http://www.interactivedata.com/products-services/ice-indices/idcotl/.

iShares $ TIPS UCITS ETF

Anlageziel
Das Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berlicksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der

Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des Bloomberg US Government Inflation-Linked
Bond Index widerspiegelt.

Anlagepolitik
Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von inflationsgebundenen

US-Staatsanleihen (Treasury Bonds) zu investieren, das sich - soweit moglich und praktikabel - aus den
Wertpapieren zusammensetzt, die den Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index, den Referenzindex
dieses Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine &hnliche
Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets
jeden Bestandteil des Referenzindex halt oder diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex
halt. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere
(bei entsprechendem Risikoprofil) eine dhnliche Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen
sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist jedoch mdéglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere
halt, die im Referenzindex enthalten sind.

Die Basiswahrung des iShares $ TIPS UCITS ETF ist der US-Dollar (USD), und der Fonds geht keine Positionen in
anderen Wahrungen als dem US-Dollar ein, auBer im Rahmen des effizienten Portfoliomanagements bei
Anderungen des Referenzindex dieses Fonds und der Verwaltung zukiinftiger Anteilklassen dieses Fonds, die auf
eine andere Wahrung als den US-Dollar lauten kénnen.

Referenzindex

Der Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index misst die Wertentwicklung des Marktes fir
inflationsgebundene US-amerikanische Staatsanleihen (US TIPS). Der Referenzindex enthalt nur kapitalindexierte
Anleihen, die vom Finanzministerium der USA (US Treasury) ausgegeben werden, mit einer Restlaufzeit von
mindestens einem Jahr und einem ausstehenden Mindestvolumen von 500 Millionen US-Dollar. Die Anleihen
mussen auf US-Dollar lauten und sowohl Zins- als auch Tilgungszahlungen in US-Dollar leisten. Der Referenzindex
wird monatlich neu gewichtet und zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschlieBlich
dessen Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters unter
https://www.bloombergindices.com/bloomberg-indices/ verfigbar.

iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF

Anlageziel

Das Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berlicksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index
widerspiegelt.

Anlagepolitik
Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Anleihen zu

investieren, das sich — soweit mdglich und praktikabel — aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den ICE U.S.
Treasury 7-10 Year Bond Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt,
Optimierungstechniken einzusetzen, um eine dhnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb
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ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex halt oder diese Bestandteile
mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex halt. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im
Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ahnliche
Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist
jedoch maoglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere halt, die im Referenzindex enthalten sind.

Die Anlagen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den Bonitatsratinganforderungen des Referenzindex des
Fonds entsprechen, d. h. mit einem Investment-Grade-Rating eingestuft sein. Es ist zwar vorgesehen, dass der
Fonds in Emissionen mit Investment-Grade-Rating investiert, Emissionen kénnen jedoch unter bestimmten
Umstdnden gelegentlich herabgestuft werden. In diesem Fall kann es vorkommen, dass der Fonds Emissionen
ohne Investment-Grade-Rating halt, bis die Emissionen ohne Investment-Grade-Rating gegebenenfalls nicht mehr
im Referenzindex des Fonds enthalten sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) mdglich und praktikabel ist,
die Position aufzuldsen.

Die Basiswahrung des iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ist der US-Dollar (USD). Der Fonds geht keine
Positionen in anderen Wahrungen als dem US-Dollar ein, auBer im Rahmen des effizienten Portfoliomanagements
bei Anderungen des Referenzindex dieses Fonds und der Verwaltung zukinftiger Anteilklassen dieses Fonds, die
auf eine andere Wahrung als US-Dollar lauten kdnnen.

Referenzindex

Der ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden
festverzinslichen US-Staatsanleihen (Treasury Bonds), die eine Restlaufzeit von sieben bis zehn Jahren besitzen.
Der Referenzindex umfasst Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die vom Finanzministerium der USA (US
Treasury) ausgegeben werden und ein ausstehendes Mindestvolumen von 300 Millionen US-Dollar aufweisen. Der
Referenzindex ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet und wird monatlich neu gewichtet und zusammengesetzt.
Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschlieBlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des
Indexanbieters unter http://www.interactivedata.com/products-services/ice-indices/idcot7 verfiigbar.

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist es, fir die Anleger eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu erreichen,
die der Rendite des Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index entspricht.

Anlagepolitik
Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von festverzinslichen

Schuldtiteln zu investieren, das sich — soweit mdglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die
den Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der
Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ahnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex
zu erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex halt
oder diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex halt. Der Fonds kann einige Wertpapiere
halten, die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine
ahnliche Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.
Es ist jedoch mdglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hélt, die im Referenzindex enthalten sind.
Es wird beabsichtigt, dass der Fonds direkt nur in Wertpapiere von Emittenten investieren wird, die den
Anforderungen flr nachhaltige Anlagen (socially responsible investment, ,SRI") und/oder den Ratings und Kriterien
in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensfiihrung (Environmental, Social and Governance, ,ESG") des
Indexanbieters entsprechen.

Die Direktinvestitionen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den Bonitdtsratinganforderungen des
Referenzindex des Fonds entsprechen, d. h. mit einem Investment-Grade-Rating eingestuft sein, und den ESG-
Rating-Anforderungen des Referenzindex des Fonds entsprechen. Es ist zwar vorgesehen, dass der Fonds in
Emissionen mit Investment-Grade-Rating investiert, Emissionen kénnen jedoch unter bestimmten Umstanden
gelegentlich herabgestuft werden. In diesem Fall kann es vorkommen, dass der Fonds Emissionen ohne
Investment-Grade-Rating halt, bis die Emissionen ohne Investment-Grade-Rating gegebenenfalls nicht mehr im
Referenzindex des Fonds enthalten sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) moglich und praktikabel ist, die
Position aufzuldsen.

Die Direktanlagen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den SRI-Anforderungen und/oder den ESG-Ratings
und -Kriterien des Referenzindex des Fonds entsprechen. Der Fonds kann Wertpapiere halten, die nicht den ESG-
Rating-Anforderungen des Referenzindex des Fonds entsprechen, bis sie nicht mehr im Referenzindex enthalten
sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) moglich und praktikabel ist, die Position aufzulésen.

Fir die Zwecke der Einhaltung der ESG-Regeln der AMF wird der Fonds einen Best-in-Class-Ansatz fiir nachhaltige
Anlagen verfolgen. Der Best-in-Class-Ansatz bedeutet, dass durch die Anlage in ein Wertpapierportfolio, das soweit
moglich und praktikabel aus den Wertpapieren besteht, die den Referenzindex bilden, erwartet wird, dass der
Fonds in die aus ESG-/SRI-Sicht besten Emittenten (auf Grundlage der ESG- und SRI-Kriterien des Referenzindex)
innerhalb jedes relevanten Sektors der vom Referenzindex abgedeckten Aktivitaten investiert. Mehr als 90 % des
Nettovermogens des Fonds, mit Ausnahme von Barbestanden und taglich gehandelten Geldmarktfonds, werden
gemaB den ESG- und SRI-Kriterien des Referenzindex bewertet oder analysiert. Im Fall von DFI gelten diese
Analysen nur flr die zugrunde liegenden Wertpapiere. Aus der Anwendung der ESG- und SRI-Kriterien des
Referenzindex resultiert, dass der Fonds den Auswahlansatz im Sinne der ESG-Vorschriften der AMF anwendet,
was bedeutet, dass das Portfolio des Fonds im Vergleich zum Markt fir auf Euro lautende Investment-Grade-
Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit von null bis drei Jahren um mindestens 20 % reduziert wird. Die
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Berechnung erfolgt entweder (i) nach der Anzahl der Emittenten oder (ii) nach der relativen Gewichtung der
schlechtesten Performer im Referenzindex.

Die Basiswahrung des iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ist der Euro (€).

Referenzindex

Der Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index misst die Wertentwicklung von festverzinslichen,
auf Euro lautenden Investment-Grade-Unternehmensanleihen, die von Unternehmen begeben werden, die auf der
Grundlage einer Reihe von Ausschluss- und Rating-basierten Kriterien die ESG-Ratings des Indexanbieters erfillen.

Der Referenzindex enthalt Investment-Grade-Anleihen (basierend auf dem Rating des Indexanbieters, der das
durchschnittliche Rating der Kreditrating-Agenturen Fitch, Moody’s und Standard & Poor’s verwendet), die eine
Restlaufzeit von null bis drei Jahren und ein ausstehendes Mindestvolumen von 300 Millionen Euro haben.

Zusatzlich wendet der Referenzindex folgende ESG-Filter an:

Der Referenzindex enthalt nur Emittenten, die ein MSCI-ESG-Rating von BBB oder héher aufweisen. Ein MSCI ESG-
Rating soll die Widerstandsfahigkeit eines Emittenten gegeniiber langfristigen, branchenspezifischen ESG-Risiken
sowie die Qualitat seines Managements dieser ESG-Risiken im Verhaltnis zu seinen Vergleichsunternehmen messen.
Die MSCI ESG-Rating-Methode sorgt fiir mehr Transparenz und ein besseres Verstdndnis der ESG-Merkmale von
Emittenten. Dabei werden Emittenten mit einem starken MSCI ESG-Rating als solche identifiziert, die
moglicherweise besser auf zukiinftige ESG-bezogene Herausforderungen eingestellt sind und die in weniger ESG-
bezogene Kontroversen involviert sein werden.

Der Referenzindex wendet den Bloomberg-MSCI-SRI-Filter an, der Emittenten ausschlieBt, die an folgenden
Geschaftsfeldern/-aktivitaten beteiligt sind: Alkohol, Tabakwaren, Glicksspiel, nicht jugendfreie Unterhaltung,
genetisch verdnderte Organismen, Atomenergie, zivile Schusswaffen, konventionelle Waffen, umstrittene Waffen,
Kraftwerkskohle, unkonventionelles Ol und Gas sowie Eigentum an fossilen Brennstoffreserven. Was eine
»Beteiligung" an einer beschrankten Aktivitat jeweils darstellt, wird anhand des Bloomberg-MSCI-SRI-Filters
festgelegt. Diese kann auf dem Prozentsatz des Umsatzes, einem festgelegten Gesamtumsatz-Schwellenwert oder
einer Verbindung mit einer beschrankten Aktivitat, unabhangig vom damit erzielten Umsatz, basieren.

Der Referenzindex schlieBt Emittenten aus, die gemaB dem MSCI ESG Controversies Score eine rote Kennzeichnung
(kleiner als 1) im Hinblick auf ESG-Grundsatze aufweisen, mit denen gemessen wird, inwieweit der jeweilige
Emittent in gréBere ESG-Kontroversen involviert ist.

Daher missen die Emittenten ein Mindest-MSCI ESG-Rating von BBB und einen ESG Controversies Score von
mindestens 1 aufweisen und den SRI-Filteranforderungen entsprechen, um bei jeder Neugewichtung
und -zusammensetzung des Referenzindex als neue Bestandteile in Betracht gezogen zu werden. Emittenten
muissen auBerdem ein Mindest-MSCI ESG-Rating von BBB und einen ESG Controversies Score von mindestens 1
aufrechterhalten und die SRI-Filteranforderungen erfiillen, um bei jeder Neugewichtung und -zusammensetzung
im Referenzindex zu verbleiben. Emittenten, die das Mindest-MSCI ESG-Rating von BBB und den ESG Controversies
Score von mindestens 1 nicht mehr aufrechterhalten und die SRI-Filteranforderungen nicht mehr erfillen, werden
bei der ndachsten Neugewichtung und -zusammensetzung aus dem Referenzindex ausgeschlossen.

Weitere Einzelheiten zu den vorstehend erwahnten Ratings und der Ausschlussfilter-Methodik finden Sie unter
https://www.bloombergindices.com/bloomberg-indices/.

Der Referenzindex ist marktkapitalisierungsgewichtet und wird monatlich neu gewichtet und zusammengesetzt,
um Anderungen am Anlageuniversum des Index sowie die vorstehend beschriebenen Ratings und Ausschlussfilter
zu berlicksichtigen. Weitere Einzelheiten zu den Bestandteilen des Referenzindex und deren Gewichtung finden Sie
unter https://www.bloombergindices.com/bloomberg-indices/.

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF

Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist es, fiir die Anleger eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu erreichen,

die der Rendite des Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index entspricht.

Anlagepolitik
Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio festverzinslicher Schuldtitel

zu investieren, das sich - soweit mdoglich und praktikabel — aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den
Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds
beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine &hnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu
erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex halt oder
diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex halt. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten,
die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ahnliche
Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist
jedoch maoglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere halt, die im Referenzindex enthalten sind. Es wird
beabsichtigt, dass der Fonds direkt nur in Wertpapiere von Emittenten investieren wird, die den Anforderungen fir
nachhaltige Anlagen (socially responsible investment, ,SRI") und/oder den Ratings und Kriterien in Bezug auf
Umwelt, Soziales und Unternehmensfiihrung (Environmental, Social and Governance, ,ESG") des Indexanbieters
entsprechen.
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Die Direktinvestitionen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den Kreditratinganforderungen des
Referenzindex des Fonds entsprechen, d. h. mit Investment Grade bewertet sein und den ESG-Rating-
Anforderungen des Referenzindex des Fonds entsprechen. Es ist zwar vorgesehen, dass der Fonds in Emissionen
mit Investmentqualitdt investiert, Emissionen kdnnen jedoch unter bestimmten Umstéanden gelegentlich
herabgestuft werden. In diesem Fall kann es vorkommen, dass der Fonds Emissionen ohne Investmentqualitat halt,
bis die Emissionen ohne Investmentqualitdt gegebenenfalls nicht mehr im Referenzindex des Fonds enthalten sind
und es (aus Sicht des Anlageverwalters) méglich und praktikabel ist, die Position aufzuldsen.

Die Direktanlagen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den SRI-Anforderungen und/oder den ESG-Ratings
und -Kriterien des Referenzindex des Fonds entsprechen. Der Fonds kann Wertpapiere halten, die nicht den ESG-
Rating-Anforderungen des Referenzindex des Fonds entsprechen, bis sie nicht mehr im Referenzindex enthalten
sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) moglich und praktikabel ist, die Position aufzulésen.

Fir die Zwecke der Einhaltung der ESG-Regeln der AMF wird der Fonds einen Best-in-Class-Ansatz fiir nachhaltige
Anlagen verfolgen. Der Best-in-Class-Ansatz bedeutet, dass durch die Anlage in ein Wertpapierportfolio, das soweit
moglich und praktikabel aus den Wertpapieren besteht, die den Referenzindex bilden, erwartet wird, dass der
Fonds in die aus ESG-/SRI-Sicht besten Emittenten (auf Grundlage der ESG- und SRI-Kriterien des Referenzindex)
innerhalb jedes relevanten Sektors der vom Referenzindex abgedeckten Aktivitdten investiert. Mehr als 90 % des
Nettovermdgens des Fonds, mit Ausnahme von Barbestanden und taglich gehandelten Geldmarktfonds, werden
gemaB den ESG- und SRI-Kriterien des Referenzindex bewertet oder analysiert. Im Fall von DFI gelten diese
Analysen nur fir die zugrunde liegenden Wertpapiere. Aus der Anwendung der ESG- und SRI-Kriterien des
Referenzindex resultiert, dass der Fonds den Auswahlansatz im Sinne der ESG-Vorschriften der AMF anwendet,
was bedeutet, dass das Portfolio des Fonds um mindestens 20 % im Vergleich zum Hauptindex (wie nachfolgend
definiert) reduziert wird. Die Berechnung erfolgt entweder (i) nach der Anzahl der Emittenten oder (ii) nach der
relativen Gewichtung der schlechtesten Performer im Referenzindex.

Die Basiswahrung des iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF ist der Euro (€).

Referenzindex

Der Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von
festverzinslichen, auf Euro lautenden Investment-Grade-Unternehmensanleihen von Unternehmen, die im
Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (der ,Hauptindex") enthalten sind und von Unternehmen begeben
werden, die den ESG-Ratings des Indexanbieters entsprechen. Als Grundlage dient eine Reihe von
Ausschlusskriterien und Rating-basierten Kriterien.

Der Hauptindex enthdlt Investment-Grade-Anleihen (basierend auf dem Rating des Indexanbieters, der das
durchschnittliche Rating der Kreditrating-Agenturen Fitch, Moody’s und Standard & Poor’s verwendet), die eine
Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und ein ausstehendes Mindestvolumen von 300 Millionen Euro haben.

Zusatzlich wendet der Referenzindex folgende ESG-Filter an:

Der Referenzindex enthdlt nur Emittenten, die ein MSCI-ESG-Rating von BBB oder héher aufweisen. Ein MSCI ESG-
Rating soll die Widerstandsfahigkeit eines Emittenten gegeniber langfristigen, branchenspezifischen ESG-Risiken
sowie die Qualitat seines Managements dieser ESG-Risiken im Verhaltnis zu seinen Vergleichsunternehmen messen.
Die MSCI ESG-Rating-Methode sorgt fur mehr Transparenz und ein besseres Verstandnis der ESG-Merkmale von
Emittenten. Dabei werden Emittenten mit einem starken MSCI ESG-Rating als solche identifiziert, die
moglicherweise besser auf zukiinftige ESG-bezogene Herausforderungen eingestellt sind und die in weniger ESG-
bezogene Kontroversen involviert sein werden.

Der Referenzindex wendet den Bloomberg-MSCI-SRI-Filter an, der Emittenten ausschlieBt, die an folgenden
Geschaftsfeldern/-aktivitaten beteiligt sind: Alkohol, Tabakwaren, Glicksspiel, nicht jugendfreie Unterhaltung,
genetisch verdnderte Organismen, Atomenergie, zivile Schusswaffen, konventionelle Waffen, umstrittene Waffen,
Kraftwerkskohle, unkonventionelles Ol und Gas sowie Eigentum an fossilen Brennstoffreserven. Was eine
»Beteiligung" an einer beschrankten Aktivitat jeweils darstellt, wird anhand des Bloomberg-MSCI-SRI-Filters
festgelegt. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes, einem festgelegten Gesamtumsatz-Schwellenwert oder
einer Verbindung mit einer beschrankten Aktivitat basieren, unabhdngig vom damit erzielten Umsatz.

Der Referenzindex schlieBt Emittenten aus, die gemdB dem MSCI ESG Controversies Score eine
Jrote" Kennzeichnung (kleiner als 1) im Hinblick auf ESG-Grundsatze aufweisen, mit denen gemessen wird,
inwieweit der jeweilige Emittent in groBere ESG-Kontroversen involviert ist.

Daher missen die Emittenten ein MSCI-ESG-Rating von mindestens BBB und einen ESG Controversies Score von
mindestens 1 aufweisen und den SRI-Filteranforderungen entsprechen, um bei jeder Neugewichtung
und -zusammensetzung des Referenzindex als neue Bestandteile in Betracht gezogen zu werden. Emittenten
missen auBerdem ein MSCI-ESG-Rating von mindestens BBB und einen ESG Controversies Score von mindestens
1 aufrechterhalten und die SRI-Filteranforderungen erfiillen, um bei jeder Neugewichtung und -zusammensetzung
im Referenzindex zu verbleiben. Emittenten, die das MSCI-ESG-Rating von mindestens BBB und den ESG
Controversies Score von mindestens 1 nicht mehr aufrechterhalten und die SRI-Filteranforderungen nicht mehr
erflillen, werden bei der ndchsten Neugewichtung und -zusammensetzung aus dem Referenzindex ausgeschlossen.

Weitere Einzelheiten zu den vorstehend erwahnten Ratings und der Ausschlussfilter-Methodik finden Sie unter
https://www.bloombergindices.com/bloomberg-indices/.
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Der Referenzindex ist marktkapitalisierungsgewichtet und wird monatlich neu gewichtet und zusammengesetzt,
um Anderungen am Hauptindex sowie die vorstehend beschriebenen Ratings und Ausschlussfilter zu
berlicksichtigen. Weitere Einzelheiten zu den Bestandteilen des Referenzindex und deren Gewichtung finden Sie
unter https://www.bloombergindices.com/bloomberg- indices/.

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berlcksichtigung der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite
eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond
Sustainable SRI Index widerspiegelt.

Anlagepolitik
Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio festverzinslicher Wertpapiere

zu investieren, das sich - soweit moglich und praktikabel — aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Bloomberg
MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der
Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine dhnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu
erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex halt oder
diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex halt. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten,
die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ahnliche
Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist jedoch
moglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere halt, die im Referenzindex enthalten sind. Es ist beabsichtigt,
dass der Fonds direkt nur in Wertpapiere von Emittenten investieren wird, die den Anforderungen flr sozial
verantwortliche Anlagen (socially responsible investment - ,SRI%) und/oder ,ESG"“-Ratings und -Kriterien
(environmental, social and governance - Umwelt, Soziales und Unternehmensfiihrung) des Indexanbieters
entsprechen.

Die Anlagen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den Bonitdtsratinganforderungen des Referenzindex des
Fonds entsprechen, d. h. mit einem Investment-Grade-Rating eingestuft sein. Es ist zwar vorgesehen, dass der
Fonds in Emissionen mit Investment-Grade-Rating investiert, die im Referenzindex enthalten sind, Emissionen
kénnen jedoch unter bestimmten Umstanden gelegentlich herabgestuft werden. In diesem Fall kann es vorkommen,
dass der Fonds Emissionen ohne Investment-Grade-Rating halt, bis die Emissionen ohne Investment-Grade-Rating
gegebenenfalls nicht mehr im Referenzindex des Fonds enthalten sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters)
maoglich und praktikabel ist, die Position aufzulésen.

Die Direktanlagen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den SRI-Anforderungen und/oder den ESG-Ratings
und -Kriterien des Referenzindex des Fonds entsprechen. Der Fonds kann Wertpapiere, die nicht mehr den SRI-
Anforderungen und/oder den ESG-Ratings des Referenzindex des Fonds entsprechen, so lange weiter halten, bis
sie nicht mehr im Referenzindex enthalten sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) moglich und praktikabel
ist, die Position aufzulésen.

Fir die Zwecke der Einhaltung der ESG-Regeln der AMF wird der Fonds einen Best-in-Class-Ansatz flir nachhaltiges
Anlegen verfolgen. Der Best-in-Class-Ansatz bedeutet, dass durch die Anlage in einem Wertpapierportfolio, das so
weit wie moglich und praktikabel aus den Wertpapieren besteht, die den Referenzindex bilden, erwartet wird, dass
der Fonds in die aus ESG-/SRI-Perspektive besten Emittenten (basierend auf den ESG- und SRI-Kriterien des
Referenzindex) innerhalb jedes relevanten Sektors der vom Referenzindex abgedeckten Aktivitaten investiert. Mehr
als 90 % des Nettovermoégens des Fonds, mit Ausnahme von Barbestdanden und taglich gehandelten
Geldmarktfonds, werden gemaB den ESG- und SRI-Kriterien des Referenzindex bewertet oder analysiert. Im Fall
von DFI gelten diese Analysen nur fir die Basiswerte. Aus der Anwendung der ESG- und SRI-Kriterien des
Referenzindex resultiert, dass der Fonds den Auswahlansatz im Sinne der ESG-Vorschriften der AMF anwendet,
was bedeutet, dass das Portfolio des Fonds um mindestens 20 % im Vergleich zum Markt fur auf Euro lautende
variabel verzinsliche Investment-Grade-Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Monat
reduziert wird. Die Berechnung erfolgt entweder (i) nach der Anzahl der Emittenten oder (ii) nach der relativen
Gewichtung der schlechtesten Performer im Referenzindex.

Die Basiswdhrung des iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF ist der Euro (€) und der Fonds geht keine
Positionen in anderen Wahrungen als dem Euro ein, auBer im Rahmen des effizienten Portfoliomanagements bei
Anderungen des Referenzindex dieses Fonds und der Verwaltung zukiinftiger Anteilklassen dieses Fonds, die auf
eine andere Wahrung als den Euro lauten kdnnen.

Referenzindex

Der Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index misst die Wertentwicklung
von auf Euro lautenden, variabel verzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, deren
Restlaufzeit mindestens einen Monat betragt und die von Unternehmen begeben werden, die basierend auf einer
Reihe von Ausschluss- und Ratingkriterien den ESG-Ratings des Indexanbieters entsprechen. Derzeit handelt es
sich bei den Anleihen, die die Aufnahmekriterien fiir den Referenzindex erflillen, um auf Euro lautende Anleihen,
die (i) ein Investment-Grade-Rating haben, wobei das mittlere Rating von Fitch, Moody’s und Standard & Poor’s
Ratings Services gilt, (ii) ein ausstehendes Mindestvolumen von 300 Millionen Euro pro einzelner Anleihe haben
und (iii) eine Restlaufzeit von mindestens einem Monat haben. Verbriefte Produkte und auf Euro lautende Anleihen,
die von Behdérden, Regierungen, supranationalen Einrichtungen und Finanzministerien begeben werden, sind vom
Referenzindex ausgeschlossen. Die Gewichtung eines einzelnen Emittenten ist auf 3 % begrenzt.

Zusatzlich wendet der Referenzindex folgende ESG-Filter an:
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Der Referenzindex enthalt nur Emittenten, die ein MSCI-ESG-Rating von BBB oder hoher aufweisen. Ein MSCI-
ESG-Rating soll die Widerstandsfahigkeit eines Emittenten gegenilber langfristigen, branchenrelevanten ESG-
Risiken messen und aufzeigen, wie gut er diese ESG-Risiken im Vergleich zu vergleichbaren Akteuren der Branche
steuert. Die MSCI-ESG-Rating-Methodik erhdéht die Transparenz und bietet einen besseren Einblick in die ESG-
Merkmale von Emittenten. Dabei sind Emittenten mit einem starken MSCI-ESG-Rating diejenigen, die
moglicherweise besser fir zuklinftige ESG-bezogene Herausforderungen aufgestellt sind und in weniger ESG-
bezogene Kontroversen involviert werden.

Der Referenzindex wendet den Bloomberg-MSCI-SRI-Filter an, der Emittenten ausschlieBt, die an folgenden
Geschaftsfeldern/-aktivitdaten beteiligt sind: Alkohol, Tabakwaren, Glicksspiel, nicht jugendfreie Unterhaltung,
genetisch verédnderte Organismen, Atomenergie, zivile Schusswaffen, konventionelle Waffen, umstrittene Waffen,
Kraftwerkskohle, unkonventionelles Ol und Gas sowie Eigentum an fossilen Brennstoffreserven. Was eine
»Beteiligung" an einer beschrankten Aktivitat jeweils darstellt, wird anhand des Bloomberg-MSCI-SRI-Filters
festgelegt. Diese kann auf dem Prozentsatz des Umsatzes, einem festgelegten Gesamtumsatz-Schwellenwert oder
einer Verbindung mit einer beschrankten Aktivitat, unabhangig vom damit erzielten Umsatz, basieren.

Der Referenzindex schlieBt Emittenten aus, die gemaB dem MSCI ESG Controversies Score eine rote Kennzeichnung
(kleiner als 1) im Hinblick auf ESG-Grundsatze aufweisen, mit denen gemessen wird, inwieweit der jeweilige
Emittent in gréBere ESG-Kontroversen involviert ist.

Daher missen die Emittenten ein MSCI-ESG-Rating von mindestens BBB und einen ESG Controversies Score von
mindestens 1 aufweisen und den SRI-Filteranforderungen entsprechen, um bei jeder Neugewichtung
und -zusammensetzung des Referenzindex als neue Bestandteile in Betracht gezogen zu werden. Emittenten
missen auBerdem ein MSCI-ESG-Rating von mindestens BBB und einen ESG Controversies Score von mindestens
1 aufrechterhalten und die SRI-Filteranforderungen erfiillen, um bei jeder Neugewichtung und -zusammensetzung
im Referenzindex zu verbleiben. Emittenten, die ein MSCI-ESG-Rating von mindestens BBB und einen ESG
Controversies Score von mindestens 1 nicht mehr aufrechterhalten und die SRI-Filteranforderungen nicht mehr
erflillen, werden bei der nachsten Neugewichtung und -zusammensetzung aus dem Referenzindex ausgeschlossen.

Weitere Einzelheiten zu den vorstehend erwahnten Ratings und der Ausschlussfilter-Methodik finden Sie unter
https://www.bloombergindices.com/bloomberg-indices/.

Der Referenzindex ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet und wird monatlich neu gewichtet und
zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschlieBlich dessen Bestandteilen) sind auf der
Website des Indexanbieters unter https://www.bloombergindices.com/bloomberg-indices/ verfiigbar.

iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF

Anlageziel

Das Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berlicksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des Bloomberg Euro Government Bond 30 Year
Term Index widerspiegelt.

Anlagepolitik
Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Anleihen zu investieren,

das sich - soweit moglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Bloomberg Euro
Government Bond 30 Year Term Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt,
Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ahnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb
ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex halt oder diese Bestandteile
mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex halt. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im
Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ahnliche
Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist
jedoch mdglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere halt, die im Referenzindex enthalten sind.

Die Anlagen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den Bonitatsratinganforderungen des Referenzindex des
Fonds entsprechen, d. h. mit einem Investment-Grade-Rating eingestuft sein. Es ist zwar vorgesehen, dass der
Fonds in Emissionen mit Investment-Grade-Rating investiert, Emissionen koénnen jedoch unter bestimmten
Umstdnden gelegentlich herabgestuft werden. In diesem Fall kann es vorkommen, dass der Fonds Emissionen
ohne Investment-Grade-Rating halt, bis die Emissionen ohne Investment-Grade-Rating gegebenenfalls nicht mehr
im Referenzindex des Fonds enthalten sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) mdglich und praktikabel ist,
die Position aufzuldsen.

Die Basiswahrung des iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF ist der Euro (€), und der Fonds geht keine Positionen
in anderen Wahrungen als dem Euro oder der Wahrung von Mitgliedstaaten des Europadischen Wirtschaftsraums
(EWR) ein (d. h. der EU-Mitgliedstaaten, Norwegens, Islands und Liechtensteins), auBer im Rahmen des effizienten
Portfoliomanagements bei Anderungen des Referenzindex dieses Fonds und der Verwaltung zukiinftiger
Anteilklassen dieses Fonds, die auf eine andere Wahrung als diese Wahrungen lauten kénnen.

Referenzindex

Der Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden
festverzinslichen Staatsanleihen, die urspriinglich mit einer Restlaufzeit zwischen 19 und 33 Jahren ausgegeben
wurden, die aber noch eine Restlaufzeit zwischen 15 und 30 Jahren besitzen. Der Referenzindex umfasst Anleihen
mit Investment-Grade-Rating, die von bestimmten EWU-Mitgliedstaaten ausgegeben werden und ein ausstehendes
Mindestvolumen von 2 Milliarden Euro aufweisen. Der Referenzindex ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet
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und wird monatlich neu gewichtet und zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschlieBlich
dessen Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters unter
https://www.bloombergindices.com/bloomberg-indices/_verfligbar.

iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF

Anlageziel

Das Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berlicksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des Bloomberg Euro Government Bond 5 Year
Term Index widerspiegelt.

Anlagepolitik

Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Anleihen zu investieren,
das sich - soweit moglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Bloomberg Euro
Government Bond 5 Year Term Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt,
Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ahnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb
ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex hélt oder diese Bestandteile
mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex halt. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im
Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ahnliche
Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist
jedoch mdglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere halt, die im Referenzindex enthalten sind.

Die Anlagen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den Bonitadtsratinganforderungen des Referenzindex des
Fonds entsprechen, d. h. mit einem Investment-Grade-Rating eingestuft sein. Es ist zwar vorgesehen, dass der
Fonds in Emissionen mit Investment-Grade-Rating investiert, Emissionen kénnen jedoch unter bestimmten
Umstdnden gelegentlich herabgestuft werden. In diesem Fall kann es vorkommen, dass der Fonds Emissionen
ohne Investment-Grade-Rating halt, bis die Emissionen ohne Investment-Grade-Rating gegebenenfalls nicht mehr
im Referenzindex des Fonds enthalten sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) méglich und praktikabel ist,
die Position aufzuldsen.

Die Basiswahrung des iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF ist der Euro (€), und der Fonds geht keine
Positionen in anderen Wahrungen als dem Euro oder der Wahrung von Mitgliedstaaten des Europaischen
Wirtschaftsraums (EWR) ein, (d. h. der EU-Mitgliedstaaten, Norwegens, Islands und Liechtensteins), auBer im
Rahmen des effizienten Portfoliomanagements bei Anderungen des Referenzindex dieses Fonds und der Verwaltung
zuklnftiger Anteilklassen dieses Fonds, die auf eine andere Wahrung als diese Wahrungen lauten kdénnen.

Referenzindex

Der Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden
festverzinslichen Staatsanleihen, die kiirzlich ausgegeben worden sind und eine Restlaufzeit von drei bis finf Jahren
besitzen. Der Referenzindex umfasst Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von bestimmten EWU-
Mitgliedstaaten ausgegeben werden und ein ausstehendes Mindestvolumen von 2 Milliarden Euro aufweisen. Der
Referenzindex ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet und wird monatlich neu gewichtet und zusammengesetzt.
Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschlieBlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des
Indexanbieters unter https://www.bloombergindices.com/bloomberg-indices/_verfligbar.

iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF

Anlageziel

Das Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berlicksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des Bloomberg Euro Government Bond 10 Year
Term Index widerspiegelt.

Anlagepolitik

Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Anleihen zu investieren,
das sich - soweit moglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Bloomberg Euro
Government Bond 10 Year Term Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt,
Optimierungstechniken einzusetzen, um eine dhnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb
ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex hélt oder diese Bestandteile
mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex halt. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im
Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ahnliche
Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist
jedoch maoglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere halt, die im Referenzindex enthalten sind.

Die Anlagen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den Bonitdtsratinganforderungen des Referenzindex des
Fonds entsprechen, d. h. mit einem Investment-Grade-Rating eingestuft sein. Es ist zwar vorgesehen, dass der
Fonds in Emissionen mit Investment-Grade-Rating investiert, Emissionen kénnen jedoch unter bestimmten
Umstdnden gelegentlich herabgestuft werden. In diesem Fall kann es vorkommen, dass der Fonds Emissionen
ohne Investment-Grade-Rating halt, bis die Emissionen ohne Investment-Grade-Rating gegebenenfalls nicht mehr
im Referenzindex des Fonds enthalten sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) mdéglich und praktikabel ist,
die Position aufzuldsen.

Die Basiswahrung des iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF ist der Euro (€), und der Fonds geht keine Positionen

in anderen Wahrungen als dem Euro oder der Wahrung von Mitgliedstaaten des Europaischen Wirtschaftsraums
(EWR) ein, (d. h. der EU-Mitgliedstaaten, Norwegens, Islands und Liechtensteins), auBer im Rahmen des effizienten
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Portfoliomanagements bei Anderungen des Referenzindex dieses Fonds und der Verwaltung zukinftiger
Anteilklassen dieses Fonds, die auf eine andere Wahrung als diese Wahrungen lauten kdénnen.

Referenzindex

Der Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden
festverzinslichen Staatsanleihen, die kiirzlich ausgegeben worden sind und eine Restlaufzeit von sieben bis zehn
Jahren besitzen. Der Referenzindex umfasst Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von bestimmten EWU-
Mitgliedstaaten ausgegeben werden und ein ausstehendes Mindestvolumen von 2 Milliarden Euro aufweisen. Der
Referenzindex ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet und wird monatlich neu gewichtet und zusammengesetzt.
Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschlieBlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des
Indexanbieters unter https://www.bloombergindices.com/bloomberg-indices/_verfliigbar.

iShares € Green Bond UCITS ETF

Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berilicksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der

Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, die der Rendite des Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including
Nuclear Power Index entspricht.

Anlagepolitik
Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio festverzinslicher

Wertpapiere zu investieren, das sich - soweit mdglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt,
die den Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index, den Referenzindex dieses Fonds,
bilden. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ahnliche Wertentwicklung wie der
Referenzindex zu erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des
Referenzindex hélt oder diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex halt. Der Fonds kann
einige Wertpapiere halten, die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem
Risikoprofil) eine ahnliche Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex
zusammensetzt. Es ist jedoch mdglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere halt, die im Referenzindex
enthalten sind. Es ist beabsichtigt, dass der Fonds direkt nur in Wertpapiere von Emittenten investieren wird, die
den Anforderungen fir sozial verantwortliche Anlagen (socially responsible investment - ,SRI") und/oder ,ESG"-
Ratings (environmental, social and governance - Umwelt, Soziales und Unternehmensfiihrung) des Indexanbieters
entsprechen.

Die Anlagen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den Bonitdtsratinganforderungen des Referenzindex des
Fonds entsprechen, d. h. mit einem Investment-Grade-Rating eingestuft sein. Hierzu kénnen jedoch auch Anleihen
ohne Rating oder mit unterschiedlichen Ratings zahlen, wenn ihre Qualitat zum Zeitpunkt ihres Erwerbs als mit
Investment-Grade-Anleihen vergleichbar eingestuft wird. Es ist zwar vorgesehen, dass der Fonds in Emissionen
mit Investment-Grade-Rating investiert, die im Referenzindex enthalten sind, Emissionen kdénnen jedoch unter
bestimmten Umstanden gelegentlich herabgestuft werden. In diesem Fall kann es vorkommen, dass der Fonds
Emissionen ohne Investment-Grade-Rating hélt, bis die Emissionen ohne Investment-Grade-Rating gegebenenfalls
nicht mehr im Referenzindex des Fonds enthalten sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) mdglich und
praktikabel ist, die Position aufzulésen.

Die Direktinvestitionen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den SRI-Anforderungen und/oder den ESG-
Ratings des Referenzindex des Fonds entsprechen. Der Fonds kann Wertpapiere, die nicht mehr den SRI-
Anforderungen und/oder den ESG-Ratings des Referenzindex des Fonds entsprechen, so lange weiter halten, bis
sie nicht mehr im Referenzindex enthalten sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) moglich und praktikabel
ist, die Position aufzuldsen.

Zum Zwecke der Einhaltung der ESG-Vorschriften der AMF wird der Fonds einen themenorientierten Ansatz fir
nachhaltiges Anlegen verfolgen. Bei diesem themenorientierten Ansatz wird in Portfolio aus Wertpapieren investiert,
das sich — soweit mdglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex bilden.
Es wird erwartet, dass der Fonds in mit einem bestimmten Thema verbundene Wertpapiere investiert, in diesem
Fall in ,grine Anleihen® gemaB nachstehender Definition. Mehr als 90 % des Nettovermégens des Fonds, mit
Ausnahme von Barbestdnden und téglich gehandelten Geldmarktfonds, werden in Ubereinstimmung mit den ESG-
und SRI-Analysen, -Bewertungen bzw. -Indikatoren des Referenzindex bewertet oder analysiert. Im Fall von DFI
gelten diese Analysen nur flr die zugrunde liegenden Wertpapiere. Im Fall von DFI gelten diese Analysen nur fiir
die zugrunde liegenden Wertpapiere. Durch Ubernahme der Methodik des Referenzindex wendet der Fonds den
»~sonstigen Ansatz" im Sinne der ESG-Vorschriften der AMF an, was bedeutet, dass mindestens 75 % des
Fondsvermdgens in Anleihen investiert werden, die den Zulassigkeitskriterien fir grine Anleihen gemaB dem
Referenzindex entsprechen.

Die Basiswahrung des iShares € Green Bond UCITS ETF ist der Euro (€).

Referenzindex

Der Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index misst die Wertentwicklung von auf Euro
lautenden, festverzinslichen, Investment-Grade-, Staats-, staatsnahen (supranationalen), Unternehmens- und
verbrieften Anleihen, die gemaB der Methodik des Referenzindex als ,Green Bonds" eingestuft werden und im
Bloomberg MSCI Global Green Bond Index enthalten sind, und er schlieBt Emittenten auf Grundlage der ESG-, SRI-
und sonstigen Kriterien des Indexanbieters aus.

Um in den Referenzindex aufgenommen zu werden, missen die Anleihen einen ausstehenden Nennbetrag von
mindestens 300 Millionen EUR und ein Investment-Grade-Rating (Baa3/BBB-/BBB- oder hoéher), basierend auf dem
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mittleren Rating von Moody’s, S&P und Fitch, aufweisen. Wenn nur die Ratings von zwei Agenturen verfigbar sind,
wird das niedrigere Rating verwendet. Ist nur von einer Agentur ein Bonitdtsrating verfligbar, so wird dieses Rating
verwendet. Wenn kein explizites Anleihen-Rating verfligbar ist, kann der Indexanbieter andere Quellen nutzen, um
die Bonitat der Anleihen einzustufen. Der Referenzindex erfordert keine Mindestrestlaufzeit und Anleihen kénnen
bis zur Endfalligkeit Bestandteil des Referenzindex sein.

Der Referenzindex definiert ,,Green Bonds" als festverzinsliche Wertpapiere, deren Erlose ausschlieBlich und offiziell
fur Projekte oder Aktivitdten verwendet werden, die klimabezogene oder andere 6kologische Nachhaltigkeitszwecke
fordern. GemaB der Methodik des Referenzindex werden Wertpapiere (unabhangig davon, ob sie vom Emittenten
als ,griin/green" ausgewiesen werden oder nicht) von MSCI ESG Research anhand der folgenden vier Kriterien
unabhdngig bewertet, um zu bestimmen, ob sie als ,Green Bonds" eingestuft werden sollten: (i) die angegebene
Verwendung der Erldse; (ii) die Verfahren zur Beurteilung und Auswahl griiner Projekte; (iii) die Verfahren zur
Verwaltung der Erlése; und (iv) die Zusicherung einer laufenden Berichterstattung Uber die Umweltleistung der
Verwendung der Erlése. Um in den Referenzindex aufgenommen zu werden, missen fir Anleihen, die nach der
Veréffentlichung der Green Bond Principles (einer Vereinbarung zwischen den Marktteilnehmern tber eine Reihe
von Standards fir die grine Glaubwirdigkeit von mit einem Gltesiegel versehenen Emissionen) begeben wurden,
alle vier Kriterien erflillt werden, wobei Anleihen, die vor diesem Datum begeben wurden und nicht alle vier
Kriterien erfillen, dennoch fur die Aufnahme in den Referenzindex in Frage kommen kdnnen.

Der Referenzindex wendet dariiber hinaus Filter an, um Emittenten auszuschlieBen, die an folgenden
Geschaftsfeldern/Geschaftstatigkeiten (oder damit verbundenen Tatigkeiten) beteiligt sind: Alkohol, Tabakwaren,
Glicksspiel, nicht jugendfreie Unterhaltung, genetisch veranderte Organismen, zivile Schusswaffen und
Militarwaffen (einschlieBlich Landminen, Streumunition, Waffen mit abgereichertem Uran, Atomwaffensysteme und
-komponenten, chemische und biologische Waffensysteme und -komponenten). Die ,Beteiligung" an jeder
beschrankten Aktivitdt wird vom Indexanbieter definiert. Sie kann auf der Héhe des Umsatzes, einer festgelegten
Gesamtumsatz-Schwelle oder einer Verbindung mit einer beschrankten Tatigkeit unabhangig vom damit erzielten
Umsatz basieren.

Der Referenzindex schlieBt Emittenten auch nach ESG-Grundsatzen aus, mit denen gemessen wird, inwieweit der
jeweilige Emittent in groBere ESG-Kontroversen involviert ist und wie gut er internationale Normen und Grundsatze
beachtet.

Der Referenzindex ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet und das Engagement ist fiir jeden vom Indexanbieter
als staatlichen oder supranationalen Emittenten eingestuften Emittenten auf 19,5 % und flir jeden vom
Indexanbieter als privaten Emittenten eingestuften Emittenten auf 4,5 % begrenzt. Der Referenzindex wird
monatlich neu gewichtet, um Anderungen bei den vorstehend beschriebenen Ratings und Ausschlussfiltern zu
berlcksichtigen. Weitere Einzelheiten zu den Bestandteilen des Referenzindex und deren Gewichtung finden Sie
unter  https://www.bloombergindices.com/bloomberg-indices/. = Contingent-Capital-Papiere, Anleihen mit
aktienahnlichen Merkmalen, steuerbefreite kommunale Wertpapiere, inflationsgebundene Anleihen,variabel
verzinsliche Anleihen, Privatplatzierungen, Retail-Anleihen und bestimmte andere Arten von Anleihen sind vom
Referenzindex ausgeschlossen.

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF

Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Beriicksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der

Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, die der Rendite des Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield
Sustainable BB+ SRI Bond Index entspricht.

Anlagepolitik

Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio festverzinslicher Schuldtitel
zu investieren, das sich - soweit mdoglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den
Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index, den Referenzindex dieses Fonds,
bilden. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine dhnliche Wertentwicklung wie der
Referenzindex zu erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des
Referenzindex halt oder diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex halt. Der Fonds kann
einige Wertpapiere halten, die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem
Risikoprofil) eine ahnliche Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex
zusammensetzt. Es ist jedoch mdglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere halt, die im Referenzindex
enthalten sind. Es ist beabsichtigt, dass der Fonds direkt nur in Wertpapiere von Emittenten investieren wird, die
den Anforderungen fiir sozial verantwortliche Anlagen (socially responsible investment, ,SRI“) und/oder ,ESG"-
Ratings und -Kriterien (environmental, social and governance - Umwelt, Soziales und Unternehmensfiihrung) des
Indexanbieters entsprechen.

Die Anlagen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den Bonitdtsratinganforderungen des Referenzindex des
Fonds entsprechen, d. h. mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade (Sub-Investment-Grade) eingestuft
sein. Hierzu kdnnen jedoch auch Anleihen ohne Rating oder mit unterschiedlichen Ratings zahlen, wenn ihre
Qualitat zum Zeitpunkt ihres Erwerbs als mit Sub-Investment-Grade-Anleihen vergleichbar eingestuft wird. Es ist
zwar vorgesehen, dass die Anlagen des Fonds Emissionen mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade, die
im Referenzindex enthalten sind, umfassen. Das Rating von Emissionen kann jedoch unter bestimmten Umstanden
gelegentlich hochgestuft werden. In diesem Fall kann es vorkommen, dass der Fonds Emissionen mit Investment-
Grade-Rating halt, bis die Emissionen mit Investment-Grade-Rating gegebenenfalls nicht mehr im Referenzindex
des Fonds enthalten sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) mdglich und praktikabel ist, die Position
aufzuldsen.
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Die Direktanlagen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den SRI-Anforderungen und/oder den ESG-Ratings
und -Kriterien des Referenzindex des Fonds entsprechen. Der Fonds kann Wertpapiere, die nicht mehr den SRI-
Anforderungen und/oder den ESG-Ratings des Referenzindex des Fonds entsprechen, so lange weiter halten, bis
sie nicht mehr im Referenzindex enthalten sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) moglich und praktikabel
ist, die Position aufzulésen.

Fir die Zwecke der Einhaltung der ESG-Regeln der AMF wird der Fonds einen Best-in-Class-Ansatz fiir nachhaltige
Anlagen verfolgen. Der Best-in-Class-Ansatz bedeutet, dass durch die Anlage in ein Wertpapierportfolio, das soweit
moglich und praktikabel aus den Wertpapieren besteht, die den Referenzindex bilden, erwartet wird, dass der
Fonds in die aus ESG-/SRI-Sicht besten Emittenten (auf Grundlage der ESG- und SRI-Kriterien des Referenzindex)
innerhalb jedes relevanten Sektors der vom Referenzindex abgedeckten Aktivitaten investiert. Mehr als 90 % des
Nettovermdgens des Fonds, mit Ausnahme von Barbestanden und taglich gehandelten Geldmarktfonds, werden
gemaB den ESG- und SRI-Kriterien des Referenzindex bewertet oder analysiert. Im Fall von DFI gelten diese
Analysen nur flr die zugrunde liegenden Wertpapiere. Aus der Anwendung der ESG- und SRI-Kriterien des
Referenzindex resultiert, dass der Fonds den Auswahlansatz im Sinne der ESG-Vorschriften der AMF anwendet,
was bedeutet, dass das Portfolio des Fonds um mindestens 20 % im Vergleich zum Hauptindex (wie nachfolgend
definiert) reduziert wird. Die Berechnung erfolgt entweder (i) nach der Anzahl der Emittenten oder (ii) nach der
relativen Gewichtung der schlechtesten Performer im Referenzindex.

Die Basiswahrung des iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ist der Euro (€).

Referenzindex

Der Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index misst die Wertentwicklung einer
Untergruppe von auf Euro lautenden festverzinslichen Hochzins-Unternehmensanleihen im Bloomberg Euro High
Yield Index (der ,Hauptindex") und schlieBt Emittenten auf Basis von ESG-, SRI- und anderen Kriterien des
Indexanbieters aus dem Hauptindex aus. Anleihen von Unternehmen, die nach Ansicht des Indexanbieters ein
Risiko in Bezug auf ein Schwellenland aufweisen, werden ausgeschlossen. Um in den Referenzindex aufgenommen
zu werden, missen die Anleihen einen ausstehenden Nennbetrag von mindestens 250 Millionen € und eine
Restlaufzeit von mindestens einem Jahr sowie ein High-Yield-Rating (Bal/BB+/BB+ oder darunter), basierend auf
dem mittleren Rating von Moody’s, S&P und Fitch, aufweisen. Wenn nur die Ratings von zwei Agenturen verfligbar
sind, wird das niedrigere Rating verwendet. Ist nur von einer Agentur ein Bonitatsrating verfligbar, so wird dieses
Rating verwendet. Wenn kein explizites Anleihen-Rating verfligbar ist, kann der Indexanbieter andere Quellen
nutzen, um die Bonitat der Anleihen einzustufen.

Zusatzlich wendet der Referenzindex folgende ESG-Filter und Ausschlusskriterien an:

Der Referenzindex enthdlt nur Emittenten, die ein MSCI-ESG-Rating von BB oder héher aufweisen. Ein MSCI ESG-
Rating soll die Widerstandsfahigkeit eines Emittenten gegeniber langfristigen, branchenspezifischen ESG-Risiken
sowie die Qualitat seines Managements dieser ESG-Risiken im Verhaltnis zu seinen Vergleichsunternehmen messen.
Die MSCI ESG-Rating-Methode sorgt fur mehr Transparenz und ein besseres Verstédndnis der ESG-Merkmale von
Emittenten. Dabei werden Emittenten mit einem starken MSCI ESG-Rating als solche identifiziert, die
moglicherweise besser auf zukiinftige ESG-bezogene Herausforderungen eingestellt sind und die in weniger ESG-
bezogene Kontroversen involviert sein werden.

Der Referenzindex wendet den Bloomberg-MSCI-SRI-Filter an, der Emittenten ausschlieBt, die an folgenden
Geschaftsfeldern/-aktivitaten beteiligt sind: Alkohol, Tabakwaren, Glicksspiel, nicht jugendfreie Unterhaltung,
genetisch verdnderte Organismen, Atomenergie, zivile Schusswaffen, konventionelle Waffen, umstrittene Waffen,
Kraftwerkskohle, unkonventionelles Ol und Gas sowie Eigentum an fossilen Brennstoffreserven. Der Bloomberg
MSCI SRI-Filter definiert die ,Beteiligung™ an jeder beschrankten Aktivitdt. Diese kann auf dem Prozentsatz des
Umsatzes, einem festgelegten Gesamtumsatz-Schwellenwert oder einer Verbindung mit einer beschrankten
Aktivitat, unabhangig vom damit erzielten Umsatz, basieren.

Der Referenzindex schlieBt Emittenten aus, die gemaB dem MSCI ESG Controversies Score eine rote Kennzeichnung
(kleiner als 1) im Hinblick auf ESG-Grundsdtze aufweisen, mit denen gemessen wird, inwieweit der jeweilige
Emittent in gréBere ESG-Kontroversen involviert ist und wie gut er internationale Normen und Grundsatze beachtet.

Die Gewichtung eines einzelnen Emittenten ist auf 3 % begrenzt. Der Referenzindex wird gemaB der Methodik des
Indexanbieters monatlich neu gewichtet und zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex
(einschlieBlich dessen Bestandteilen) finden Sie auf der Webseite des Indexanbieters unter
https://www.bloombergindices.com/bloomberg-indices.

Schuldtitel von Unternehmen in Schwellenmarkten, festverzinsliche Anleihen ohne Laufzeit, notleidende Anleihen,
Contingent-Capital-Papiere (darunter klassische CoCo-Bonds und Contingent-Write-Down-Papiere mit expliziter
Kapitalquote oder solvenz-/bilanzbasierten Ausldseereignissen), Anleihen mit aktienahnlichen Merkmalen (z. B.
Optionsscheine, Wandelanleihen, Vorzugswandelanleihen, Emissionen, die zu SteuerermaBigungen auf Dividenden
berechtigen (DRD/QDI)), Partial-Pay-in-Kind-Anleihen (PIK), Eurodollar-Anleihen, inflationsgebundene Anleihen,
variabel verzinsliche Anleihen, Privatplatzierungen, Retail-Anleihen, strukturierte Schuldverschreibungen, Pass-
through-Zertifikate und illiquide Wertpapiere ohne verfligbare interne oder externe Preisfindungsquelle werden aus
dem Referenzindex ausgeschlossen.

iShares Asia Property Yield UCITS ETF

Anlageziel
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Das Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berlicksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des FTSE EPRA/Nareit Developed Asia Dividend
+ Index widerspiegelt.

Anlagepolitik
Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktientiteln zu investieren,

das sich - soweit moglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den FTSE EPRA/Nareit
Developed Asia Dividend + Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds strebt die Nachbildung der
Bestandteile des Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit einer ahnlichen
Gewichtung wie im Referenzindex halt. Um seinen Referenzindex nachzubilden, kann dieser Fonds bis zu 20 %
seines Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben Emittenten investieren. Diese Grenze kann bei
einem einzigen Emittenten auf 35 % erhoht werden, sofern dies durch auBergewohnliche
Marktbedingungen (gemaB Definition in Ziffer 4 von Anhang III) gerechtfertigt ist.

Die Basiswahrung des iShares Asia Property Yield UCITS ETF ist der US-Dollar (USD).

Referenzindex

Der FTSE EPRA/Nareit Developed Asia Dividend + Index soll die héher rentierlichen Aktien des FTSE EPRA/Nareit
Developed Asia Index abbilden. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Immobilien-Aktiengesellschaften
(REITs) und Immobilien-Holding und -Entwicklungsgesellschaften aus asiatischen Industrieldandern und enthalt
diejenigen Aktien, fiir die eine Dividendenrendite von mindestens 2 % prognostiziert ist. Der Referenzindex ist
nach der Free-Float-Marktkapitalisierung gewichtet und wird vierteljahrlich neu gewichtet und zusammengesetzt.
Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschlieBlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des
Indexanbieters unter http://www.ftse.com/Indices/ verfligbar.

iShares BRIC 50 UCITS ETF

Anlageziel
Das Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berlicksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der

Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des FTSE BRIC 50 Net of Tax Index widerspiegelt.

Anlagepolitik
Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktientiteln zu

investieren, das sich - soweit mdglich und praktikabel — aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den FTSE BRIC
50 Net of Tax Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds strebt die Nachbildung der Bestandteile
des Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit einer dhnlichen Gewichtung
wie im Referenzindex hédlt. Um seinen Referenzindex nachzubilden, kann dieser Fonds bis zu 20 % seines
Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben Emittenten investieren. Diese Grenze kann bei einem
einzigen Emittenten auf 35 % erhoht werden, sofern dies durch auBergewoéhnliche Marktbedingungen
(gemaB Definition in Ziffer 4 von Anhang III) gerechtfertigt ist.

Bei einem erheblichen Anteil der Bestandteile dieses Referenzindex handelt es sich um GDRs und ADRs. GDRs und
ADRs sind handelbare Zertifikate, die von Depotbanken ausgegeben werden und Eigentum an Aktien eines
Unternehmens darstellen. Sie kdnnen unabhdngig von den tatsachlichen Aktien des jeweiligen Unternehmens
notiert und gehandelt werden. Um die Nachbildung seines Referenzindex zu unterstiitzen, wird ein erheblicher
Anteil der Anlagen dieses Fonds daher aus GDRs und ADRs bestehen.

Die Basiswahrung des iShares BRIC 50 UCITS ETF ist der US-Dollar (USD).

Referenzindex

Der FTSE BRIC 50 Net of Tax Index misst die Wertentwicklung der 50 nach Gesamtmarktkapitalisierung gréBten
Unternehmen aus den BRIC-Landern, die im Fall brasilianischer, indischer oder russischer Unternehmen in Form
von Depository Receipts (DRs) oder im Fall chinesischer Unternehmen in Form auBerhalb der Volksrepublik China
notierter Aktien gehandelt werden. Der FTSE BRIC 50 Net of Tax Index verwendet Depository Receipts und
auBerhalb der Volksrepublik China notierte Aktien als leichter handelbaren Ersatz fur die zugrunde liegenden
Wertpapiere. Zum 31. August 2020 entfiel auf Wertpapiere, die von in Russland ansassigen Emittenten begeben
wurden, ein Gewicht von 8,71 % des Referenzindex. Der Referenzindex ist nach der Free-Float-
Marktkapitalisierung gewichtet und das maximale Gewicht jedes Bestandteils betrdgt 15 %. Der Referenzindex
wird vierteljéhrlich neu gewichtet und zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschlieBlich
dessen Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters unter http://www.ftse.com/Indices/ verfligbar.
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iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)

Anlageziel
Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berlicksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der

Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des EURO STOXX 50 Index widerspiegelt.

Anlagepolitik

Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktientiteln zu
investieren, das sich - soweit moglich und praktikabel — aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den EURO
STOXX 50 Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds strebt die Nachbildung der Bestandteile des
Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit einer ahnlichen Gewichtung wie im
Referenzindex halt. Um seinen Referenzindex nachzubilden, kann dieser Fonds bis zu 20 % seines
Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben Emittenten investieren. Diese Grenze kann bei einem
einzigen Emittenten auf 35 % erhoht werden, sofern dies durch auBergewohnliche Marktbedingungen
(gemadB Definition in Ziffer 4 von Anhang III) gerechtfertigt ist.

Die Basiswahrung des iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) ist der Euro (€).

Referenzindex

Der EURO STOXX 50 Index misst die Wertentwicklung von Aktien 50 europdischer Unternehmen, um die
Marktflhrer der einzelnen Sektoren in der Eurozone abzubilden. Die Aktien werden aus den groBten Unternehmen
des EURO STOXX Index ausgewahlt, die bestimmte Kriterien gemaB der Referenzindexmethodik erflillen. Der
Referenzindex ist nach der Free-Float-Marktkapitalisierung gewichtet, das maximale Gewicht jedes Bestandteils
betragt 10 %. Der Referenzindex wird vierteljahrlich neu gewichtet und zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten
zum Referenzindex (einschlieBlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters unter
www.stoxx.com verflgbar.

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF

Anlageziel
Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berlcksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des MSCI Europe Index widerspiegelt.

Anlagepolitik

Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktientiteln zu
investieren, das sich - soweit mdglich und praktikabel — aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI
Europe Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen,
um eine dhnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass
der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex halt oder diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im
Referenzindex halt. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn
diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine &hnliche Wertentwicklung bieten wie bestimmte
Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist jedoch mdglich, dass der Fonds von Zeit zu
Zeit alle Wertpapiere hadlt, die im Referenzindex enthalten sind.

Die Basiswahrung des iShares Core MSCI Europe UCITS ETF ist der Euro (€).

Referenzindex

Der MSCI Europe Index misst die Wertentwicklung von Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus
europaischen Industrielandern, die die MSCI-Kriterien hinsichtlich GréBe, Liquiditat und Streubesitz erflllen. Der
Referenzindex ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet und wird vierteljahrlich neu gewichtet und
zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschlieBlich dessen Bestandteilen) sind auf der
Website des Indexanbieters unter https://www.msci.com/constituents verfligbar.

iShares Core UK Gilts UCITS ETF

Anlageziel
Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berlcksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der

Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All
Stocks Index widerspiegelt.

Anlagepolitik

Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Anleihen zu investieren,
das sich - soweit mdglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den FTSE Actuaries UK
Conventional Gilts All Stocks Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt,
Optimierungstechniken einzusetzen, um eine dhnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb
ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex hélt oder diese Bestandteile
mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex halt. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im
Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ahnliche
Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist
jedoch maoglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere halt, die im Referenzindex enthalten sind.

Die Anlagen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den Bonitdtsratinganforderungen des Referenzindex des

Fonds entsprechen, d. h. mit einem Investment-Grade-Rating eingestuft sein. Es ist zwar vorgesehen, dass der
Fonds in Emissionen mit Investment-Grade-Rating investiert, Emissionen kdnnen jedoch unter bestimmten
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Umstdnden gelegentlich herabgestuft werden. In diesem Fall kann es vorkommen, dass der Fonds Emissionen
ohne Investment-Grade-Rating halt, bis die Emissionen ohne Investment-Grade-Rating gegebenenfalls nicht mehr
im Referenzindex des Fonds enthalten sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) moéglich und praktikabel ist,
die Position aufzuldsen.

Die Basiswahrung des iShares Core UK Gilts UCITS ETF ist das Pfund Sterling (GBP).

Referenzindex

Der FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index bietet ein Engagement in auf Pfund Sterling lautenden
festverzinslichen britischen Staatsanleihen mit einer groBen Bandbreite von Félligkeitsterminen und Kupons, die
an der Londoner Borse notiert sind. Der Referenzindex wird taglich neu gewichtet und zusammengesetzt. Weitere
Einzelheiten zum Referenzindex (einschlieBlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters
unter http://www.ftse.com/Indices/ verfligbar.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

Anlageziel
Das Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berlicksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der

Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend +
Index widerspiegelt.

Anlagepolitik

Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktientiteln zu
investieren, das sich - soweit mdglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den FTSE
EPRA/Nareit Developed Dividend + Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt,
Optimierungstechniken einzusetzen, um eine dhnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb
ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex halt oder diese Bestandteile
mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex halt. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im
Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ahnliche
Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist
jedoch maoglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere halt, die im Referenzindex enthalten sind.

Die Basiswahrung des iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF ist der US-Dollar (USD).

Referenzindex

Der FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend + Index soll die héher rentierlichen Aktien des FTSE EPRA/Nareit
Developed Index abbilden. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Immobilien-Aktiengesellschaften
(REITs) und Immobilien-Holding und -Entwicklungsgesellschaften aus Industrielandern weltweit und enthadlt
diejenigen Aktien, fiir die eine Dividendenrendite von mindestens 2 % prognostiziert ist. Der Referenzindex ist
nach der Free-Float-Marktkapitalisierung gewichtet und wird vierteljahrlich neu gewichtet und zusammengesetzt.
Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschlieBlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des
Indexanbieters unter http://www.ftse.com/Indices/ verfligbar.

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF

Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berilicksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der

Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des Dow Jones Sustainability World Enlarged
Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment widerspiegelt.

Anlagepolitik

Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktientiteln zu investieren,
das sich - soweit mdglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Dow Jones
Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult
Entertainment, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds strebt die Nachbildung der Bestandteile des
Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit einer dhnlichen Gewichtung wie im
Referenzindex halt. Um seinen Referenzindex nachzubilden, kann dieser Fonds bis zu 20 % seines
Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben Emittenten investieren. Diese Grenze kann bei einem
einzigen Emittenten auf 35 % erhoht werden, sofern dies durch auBergewohnliche Marktbedingungen
(gemaB Definition in Ziffer 4 von Anhang III) gerechtfertigt ist.

Da der Fonds von der CMA als ein QFI im Sinne der QFI-Vorschriften zugelassen ist, kann er vorbehaltlich der
gemaB den QFI-Vorschriften und dem saudischen Kapitalmarktgesetz geltenden Beschréankungen hinsichtlich
auslandischen Eigentums in an der Saudi Stock Exchange notierte saudische Aktien investieren. Da zugelassene
QFI den aktuellen QFI-Vorschriften zufolge nicht gleichzeitig die endgultigen wirtschaftlichen Eigentimer von in
Saudi-Arabien notierten Wertpapieren sein diirfen, die den Gber das Saudi Swap Framework gehandelten DFI (z. B.
Swaps oder Partizipationsscheine) zugrunde liegen, darf der Fonds, soweit er in DFI investiert, als QFI nur in DFI
investieren, denen keine in Saudi-Arabien notierten Wertpapiere als Basiswert zugrunde liegen.

Zum Zwecke der Einhaltung der ESG-Vorschriften der AMF wird der Fonds einen Best-in-Class-Ansatz flr
nachhaltiges Anlegen verfolgen. Der Best-in-Class-Ansatz bedeutet, dass durch die Anlage in ein
Wertpapierportfolio, das so weit wie mdéglich und praktikabel aus den Wertpapieren besteht, die den Referenzindex
bilden, erwartet wird, dass der Fonds in die aus ESG-/SRI-Perspektive besten Emittenten (basierend auf den ESG-
und SRI-Kriterien des Referenzindex) innerhalb jedes relevanten Sektors der vom Referenzindex abgedeckten
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Aktivitaten investiert. Mehr als 90 % des Nettovermdgens des Fonds, mit Ausnahme von Barbestdnden und taglich
gehandelten Geldmarktfonds, werden in Ubereinstimmung mit den ESG- und SRI-Kriterien des Referenzindex
bewertet oder analysiert. Im Fall von DFI gelten diese Analysen nur fir die zugrunde liegenden Wertpapiere. Aus
der Anwendung der ESG- und SRI-Kriterien des Referenzindex resultiert, dass der Fonds den Auswahlansatz im
Sinne der ESG-Vorschriften der AMF anwendet, was bedeutet, dass das Portfolio des Fonds um mindestens 20 %
im Vergleich zum globalen Aktienmarkt reduziert wird. Die Berechnung erfolgt entweder (i) nach der Anzahl der
Emittenten oder (ii) nach der relativen Gewichtung der schlechtesten Performer im Referenzindex.

Die Basiswahrung des iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF ist der US-Dollar (US$).

Referenzindex

Der Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and
Adult Entertainment besteht derzeit aus Aktienwerten, die so ausgewahlt wurden, dass sie den weltweiten
Nachhaltigkeitsaktienmarkt abbilden. Der Referenzindex enthalt Aktienwerte, die sich aus den oberen 20 % der
2.500 groBten globalen Nachhaltigkeitsunternehmen des Dow Jones Global Total Stock Market Index
zusammensetzen. Die Unternehmen werden auf der Grundlage langfristiger wirtschaftlicher, umweltbezogener und
sozialer Kriterien fiir den Referenzindex ausgewahlt. Der Referenzindex ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet
und wird vierteljdhrlich neu gewichtet und zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex
(einschlieBlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters unter
http://supplemental.spindices.com/supplementaldata/eu verfligbar.

iShares EM Infrastructure UCITS ETF

Anlageziel

Das Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berlicksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des S&P Emerging Market Infrastructure Index
widerspiegelt.

Anlagepolitik

Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktientiteln zu
investieren, das sich - soweit moglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den S&P
Emerging Market Infrastructure Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds strebt die Nachbildung
der Bestandteile des Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit einer @hnlichen
Gewichtung wie im Referenzindex halt. Um seinen Referenzindex nachzubilden, kann dieser Fonds bis zu
20 % seines Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben Emittenten investieren. Diese Grenze
kann bei einem einzigen Emittenten auf 35 % erhdoht werden, sofern dies durch auBergewdhnliche
Marktbedingungen (geman Definition in Ziffer 4 von Anhang III) gerechtfertigt ist.

Da der Fonds von der CMA als ein QFI im Sinne der QFI-Vorschriften zugelassen ist, kann er vorbehaltlich der
gemaB den QFI-Vorschriften und dem saudischen Kapitalmarktgesetz geltenden Beschrdankungen hinsichtlich
auslandischen Eigentums in an der Saudi Stock Exchange notierte saudische Aktien investieren. Da zugelassene
QFI den aktuellen QFI-Vorschriften zufolge nicht gleichzeitig die endgliltigen wirtschaftlichen Eigentiimer von in
Saudi-Arabien notierten Wertpapieren sein dirfen, die den Uber das Saudi Swap Framework gehandelten DFI (z. B.
Swaps oder Partizipationsscheine) zugrunde liegen, darf der Fonds, soweit er in DFI investiert, als QFI nur in DFI
investieren, denen keine in Saudi-Arabien notierten Wertpapiere als Basiswert zugrunde liegen.

Die Basiswahrung des iShares EM Infrastructure UCITS ETF ist der US-Dollar (USD).

Referenzindex

Der S&P Emerging Market Infrastructure Index umfasst 30 der groBten bdrsennotierten Infrastrukturunternehmen
aus Schwellenléndern, die bestimmte Kriterien hinsichtlich ihrer Investierbarkeit erflillen. Der Referenzindex ist so
konzipiert, dass er ein liquides handelbares Engagement in flihrenden bdérsennotierten Unternehmen aus
Schwellenlandern aus der Infrastrukturbranche bietet, die insbesondere aus den Sektoren Transport, Energie und
Versorgung entsprechend den Global Industry Classification Standards (GICS) stammen und ihren Sitz in
Schwellenmarkten haben oder dort ihre Umsatze erzielen. Der Referenzindex ist nach Marktkapitalisierung
gewichtet. Der Fonds kann unter Beachtung der Gewichtung solcher Wertpapiere im S&P Emerging Market
Infrastructure Index direkt in Wertpapieren anlegen, die an den geregelten Markten von Russland gehandelt
werden. Zum 31. August 2020 entfielen 7,30 % des S&P Emerging Market Infrastructure Index auf solche
Wertpapiere. Anlagen in russische bérsennotierte oder gehandelte Wertpapiere sind auf diejenigen Wertpapiere
beschrankt, die an der Moscow Exchange MICEX-RTS notiert oder gehandelt werden. Der Referenzindex wird
halbjahrlich neu gewichtet und zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschlieBlich dessen
Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters unter http://supplemental.spindices.com/supplemental-
data/eu verfiligbar.

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

Anlageziel
Das Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berlicksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des FTSE MIB Index widerspiegelt.

Anlagepolitik

Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktientiteln zu
investieren, das sich — soweit mdglich und praktikabel — aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den FTSE MIB
Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds strebt die Nachbildung der Bestandteile des
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Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit einer ahnlichen Gewichtung wie im
Referenzindex halt. Um seinen Referenzindex nachzubilden, kann dieser Fonds bis zu 20 % seines
Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben Emittenten investieren. Diese Grenze kann bei einem
einzigen Emittenten auf 35 % erhoht werden, sofern dies durch auBergewohnliche Marktbedingungen
(gemadB Definition in Ziffer 4 von Anhang III) gerechtfertigt ist.

Die Basiswahrung des iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) ist der Euro (EUR).

Referenzindex

Der FTSE MIB Index misst die Wertentwicklung der 40 italienischen Aktien mit der hdchsten Liquiditdt und
Marktkapitalisierung, die die FTSE-Kriterien hinsichtlich Liquiditdt und Streubesitz erfiillen. Die Bestandteile des
Referenzindex werden vom FTSE Italia Index Policy Committee mit dem Ziel ausgewdhlt, breitgefacherte
Sektorgewichtungen des italienischen Aktienmarkts nachzubilden. Der Referenzindex ist nach der
Marktkapitalisierung gewichtet und das maximale Gewicht jedes Bestandteils betrdgt 15 %. Der Referenzindex
wird vierteljéhrlich neu gewichtet und zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschlieBlich
dessen Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters unter http://www.ftse.com/Indices/ verfluigbar.

iShares Global Clean Energy UCITS ETF

Anlageziel
Das Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berlicksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der

Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des S&P Global Clean Energy Index widerspiegelt.

Anlagepolitik
Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktientiteln zu

investieren, das sich - soweit moéglich und praktikabel — aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den S&P Global
Clean Energy Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds strebt die Nachbildung der Bestandteile
des Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit einer ahnlichen Gewichtung
wie im Referenzindex hélt. Um seinen Referenzindex nachzubilden, kann dieser Fonds bis zu 20 % seines
Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben Emittenten investieren. Diese Grenze kann bei einem
einzigen Emittenten auf 35 % erhoht werden, sofern dies durch auBergewoéhnliche Marktbedingungen
(gemaB Definition in Ziffer 4 von Anhang III) gerechtfertigt ist.

Zum Zwecke der Einhaltung der ESG-Vorschriften der AMF wird der Fonds einen Best-in-Universe-Ansatz mit fir
nachhaltiges Anlegen verfolgen. Der Best-in-Universe-Ansatz bedeutet, dass durch die Anlage in ein
Wertpapierportfolio, das so weit wie moglich und praktikabel aus den Wertpapieren besteht, die den Referenzindex
bilden, erwartet wird, dass der Fonds in die aus ESG-/SRI-Perspektive besten Emittenten (basierend auf den ESG-
und SRI-Kriterien des Referenzindex) innerhalb des relevanten Anlageuniversums der vom Referenzindex
abgedeckten Aktivitdten investiert. Mehr als 90 % des Nettovermdgens des Fonds, mit Ausnahme von
Barbestdnden und téglich gehandelten Geldmarktfonds, werden in Ubereinstimmung mit den ESG- und SRI-
Kriterien des Referenzindex bewertet oder analysiert. Im Fall von DFI gelten diese Analysen nur fir die zugrunde
liegenden Wertpapiere. Aus der Anwendung der ESG- und SRI-Kriterien des Referenzindex resultiert, dass der
Fonds den Auswahlansatz im Sinne der ESG-Vorschriften der AMF anwendet, was bedeutet, dass das Portfolio des
Fonds um mindestens 20 % im Vergleich zum Markt o6ffentlich gehandelter Unternehmen aus Industrie- und
Schwellenlandern reduziert wird. Die Berechnung erfolgt entweder (i) nach der Anzahl der Emittenten oder (ii)
nach der relativen Gewichtung der schlechtesten Performer im Referenzindex.

Die Basiswahrung des iShares Global Clean Energy UCITS ETF ist der US-Dollar (USD).

Referenzindex

Der S&P Global Clean Energy Index soll ein Engagement in 6ffentlich gehandelten Unternehmen aus der Branche
der sauberen Energien weltweit bieten und umfasst sowohl Unternehmen aus Industrieldndern als auch aus
Schwellenlandern.

Um fir die Aufnahme in den Referenzindex in Frage zu kommen, missen Aktien (i) eine Marktkapitalisierung von
insgesamt mindestens 300 Millionen US-Dollar aufweisen; (ii) eine Streubesitz-Marktkapitalisierung von
mindestens 100 Millionen US-Dollar aufweisen; (iii) Uber sechs Monate ein mittleres tagliches Handelsvolumen
(Median Daily Traded Volume, MDTV) von mindestens 3 Millionen US-Dollar aufweisen (bzw. mindestens 2 Millionen
US-Dollar bei Aktien, die bereits Bestandteil des Index sind); und (iv) an einer Boérse eines Schwellen- oder
Industrielands gehandelt werden.

Unternehmen, die die Eignungskriterien erfiillen, werden fir die Aufnahme in den Referenzindex in Erwdgung
gezogen, wenn der Indexanbieter bestimmt, dass sie an der Erzeugung von sauberer Energie oder der
Bereitstellung von Technologie und Ausristung flir saubere Energie beteiligt sind. Unternehmen werden dann auf
Grundlage der vom Indexanbieter ermittelten Clean Energy Exposure Scores und unter Bericksichtigung des
Verhaltnisses ihres CO2-FuBabdrucks im Verhaltnis zum Umsatz fiir die Aufnahme in den Index ausgewahlt.

Unternehmen, die gemaB der Indexmethodik als Unternehmen mit ein ,maximalen®, ,signifikanten" oder
»~moderaten® Clean Energy Exposure Score eingestuft werden, kénnen in den Referenzindex aufgenommen werden.
Der Referenzindex strebt 100 Komponenten an. Allerdings kdnnen mehr als 100 Aktien aufgenommen werden,
wenn alle diese Aktien ein maximales Clean Energy Exposure Score aufweisen. Wenn es weniger als 100 Aktien
mit einem maximalen Clean Energy Exposure Score gibt, kdnnen Aktien mit signifikanten und moderaten Clean
Energy Exposure Scores aufgenommen werden, bis die angestrebte Zahl von 100 Indexkomponenten erreicht ist.
Dabei haben in jeder Kategorie Aktien mit einer héheren Streubesitz-Marktkapitalisierung Vorrang. Dariber hinaus
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werden Aktien, die einen vom Indexanbieter vorab festgelegten Standardwert fir den CO2-FuBabdruck im
Verhaltnis zum Umsatz Uberschreiten, aus dem Referenzindex ausgeschlossen. Es ist mdglich, dass die sich daraus
ergebende Anzahl der Bestandteile des Referenzindex niedriger als 100 ist, wenn es notwendig ist, Aktien mit
niedrigeren Clean Energy Exposure Scores zu entfernen, um das von der Indexmethodik festgelegte gewichtete
durchschnittliche Mindest-Exposure aufrechtzuerhalten.

Der Referenzindex begrenzt die Gewichtung einzelner Bestandteile unter Berlicksichtigung der Clean Energy
Exposure- und Liquiditatsscores der Bestandteile im Einklang mit seiner Methodik. Darlber hinaus darf die
Gesamtgewichtung aller Bestandteile innerhalb des Referenzindex, die eine Gewichtung von mehr als 4,5 % haben,
40 % nicht Uberschreiten. Der Referenzindex wird halbjéhrlich neu zusammengesetzt. Darlber hinaus werden die
Bestandteile vierteljéhrlich neu gewichtet. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschlieBlich dessen
Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters verfligbar:
https://www.spglobal.com/spdji/en/supplemental-data/europe/

iShares Global Infrastructure UCITS ETF

Anlageziel

Das Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berlicksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des FTSE Global Core Infrastructure Index
widerspiegelt.

Anlagepolitik

Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktientiteln zu
investieren, das sich - soweit mdglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den FTSE
Global Core Infrastructure Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds strebt die Nachbildung der
Bestandteile des Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit einer dhnlichen
Gewichtung wie im Referenzindex halt. Um seinen Referenzindex nachzubilden, kann dieser Fonds bis zu
20 % seines Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben Emittenten investieren. Diese Grenze
kann bei einem einzigen Emittenten auf 35 % erhdoht werden, sofern dies durch auBergewdhnliche
Marktbedingungen (geman Definition in Ziffer 4 von Anhang III) gerechtfertigt ist.

Da der Fonds von der CMA als ein QFI im Sinne der QFI-Vorschriften zugelassen ist, kann er vorbehaltlich der
gemaB den QFI-Vorschriften und dem saudischen Kapitalmarktgesetz geltenden Beschrdankungen hinsichtlich
auslandischen Eigentums in an der Saudi Stock Exchange notierte saudische Aktien investieren. Da zugelassene
QFI den aktuellen QFI-Vorschriften zufolge nicht gleichzeitig die endgultigen wirtschaftlichen Eigentimer von in
Saudi-Arabien notierten Wertpapieren sein dirfen, die den Gber das Saudi Swap Framework gehandelten DFI (z. B.
Swaps oder Partizipationsscheine) zugrunde liegen, darf der Fonds, soweit er in DFI investiert, als QFI nur in DFI
investieren, denen keine in Saudi-Arabien notierten Wertpapiere als Basiswert zugrunde liegen.

Die Basiswahrung des iShares Global Infrastructure UCITS ETF ist der US-Dollar (USD).

Referenzindex

Der FTSE Global Core Infrastructure Index enthadlt weltweite Unternehmen, die die entsprechenden
Zugangsvoraussetzungen in drei wichtigen Infrastruktur-Sektoren erfiillen: Transport, Energie und
Telekommunikation. Damit ein Unternehmen in den Referenzindex aufgenommen werden kann, missen
mindestens 65 % seines Umsatzes bestimmten, vom Indexanbieter festgelegten Geschaftstatigkeiten zuzuordnen
sein. Der Referenzindex ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet und wird halbjahrlich neu gewichtet und
zusammengesetzt. Anderungen bei der im Streubesitz befindlichen Marktkapitalisierung aktueller Bestandteile
werden bei vierteljahrlichen Neugewichtungen bericksichtigt.

Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschlieBlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des
Indexanbieters unter http://www.ftse.com/products/indices/infra verfiigbar.

Der Fonds kann unter Beachtung der Gewichtung solcher Wertpapiere im FTSE Global Core Infrastructure Index
direkt in Wertpapieren anlegen, die an den geregelten Markten von Russland gehandelt werden. Zum 31. August
2020 entfielen 0,30 % des FTSE Global Core Infrastructure Index auf solche Wertpapiere. Anlagen in russische
borsennotierte oder gehandelte Wertpapiere sind auf diejenigen Wertpapiere beschrankt, die an der Moscow
Exchange MICEX-RTS notiert oder gehandelt werden. Der Fonds kann China-A-Aktien (ber Stock Connect handeln.

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF

Anlageziel

Das Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berlicksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des S&P Global Timber & Forestry Index
widerspiegelt.

Anlagepolitik

Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktientiteln zu
investieren, das sich - soweit moéglich und praktikabel — aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den S&P Global
Timber & Forestry Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds strebt die Nachbildung der
Bestandteile des Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit einer ahnlichen
Gewichtung wie im Referenzindex halt. Um seinen Referenzindex nachzubilden, kann dieser Fonds bis zu
20 % seines Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben Emittenten investieren. Diese Grenze
kann bei einem einzigen Emittenten auf 35 % erhoht werden, sofern dies durch auBergewdhnliche
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Marktbedingungen (gemas Definition in Ziffer 4 von Anhang III) gerechtfertigt ist.

Da der Fonds von der CMA als ein QFI im Sinne der QFI-Vorschriften zugelassen ist, kann er vorbehaltlich der
gemaB den QFI-Vorschriften und dem saudischen Kapitalmarktgesetz geltenden Beschrdnkungen hinsichtlich
auslandischen Eigentums in an der Saudi Stock Exchange notierte saudische Aktien investieren. Da zugelassene
QFI den aktuellen QFI-Vorschriften zufolge nicht gleichzeitig die endglltigen wirtschaftlichen Eigentimer von in
Saudi-Arabien notierten Wertpapieren sein dirfen, die den Gber das Saudi Swap Framework gehandelten DFI (z. B.
Swaps oder Partizipationsscheine) zugrunde liegen, darf der Fonds, soweit er in DFI investiert, als QFI nur in DFI
investieren, denen keine in Saudi-Arabien notierten Wertpapiere als Basiswert zugrunde liegen.

Es ist beabsichtigt, dass die Direktanlagen des Fonds zum Zeitpunkt des Kaufs den Anforderungen in Bezug auf
Umwelt, Soziales und Unternehmensfithrung (Environmental, Social, Governance - ,ESG") des Referenzindex des
Fonds entsprechen. Der Fonds kann Wertpapiere, die nicht mehr den ESG-Anforderungen des Referenzindex des
Fonds entsprechen, so lange weiter halten, bis sie nicht mehr im Referenzindex enthalten sind und es (aus Sicht
des Anlageverwalters) moglich und praktikabel ist, die Position aufzuldsen.

Die Basiswahrung des iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF ist der US-Dollar (USD).

Referenzindex
Der S&P Global Timber and Forestry Index soll ein Engagement in bérsennotierten Unternehmen aus der Holz- und
Forstbranche bieten und umfasst sowohl Unternehmen aus Industrieldandern als auch aus Schwellenlandern.

Um fir die Aufnahme in den Referenzindex in Frage zu kommen, muissen Aktien (i) eine Marktkapitalisierung von
insgesamt mindestens 300 Millionen US-Dollar aufweisen; (ii) eine Streubesitz-Marktkapitalisierung von
mindestens 100 Millionen US-Dollar aufweisen; (iii) Uber sechs Monate ein mittleres tagliches Handelsvolumen
(Median Daily Traded Volume, MDTV) von mindestens 3 Millionen US-Dollar aufweisen (bzw. mindestens
2 Millionen US-Dollar bei Aktien, die bereits Bestandteil des Referenzindex sind); und (iv) an einer Borse eines
Industrielandes gehandelt werden, obwohl lokal notierte Aktien in Stdkorea, Brasilien und Sidafrika ebenfalls
zulassig sind (der Indexanbieter hat angekiindigt, dass ab dem 2. Oktober 2023 an einer Borse eines Schwellen-
oder Industrielandes gehandelte Aktien fir eine Aufnahme in Frage kommen).

Unternehmen, die die Aufnahmekriterien erfiillen, werden fir eine Aufnahme in den Referenzindex auf der
Grundlage ihrer Branchenklassifizierung als holz- und forstwirtschaftsbezogenes Unternehmen oder als
spezialisierte Immobiliengesellschaft (REIT) in Betracht gezogen, die die Kriterien eines ,,Holz-REIT" erfllt, wie in
den Global Industry Classification Standards (GICS) definiert. Die Unternehmen werden dann auf Grundlage ihres
vom Indexanbieter ermittelten Timber and Forestry Business Exposure Score flir die Aufnahme in den
Referenzindex ausgewahlt. Der Exposure Score fir jedes Unternehmen, das fir die Aufnahme in Betracht gezogen
wird, wird unter Berlicksichtigung der Unternehmensbeschreibung, des Umsatzes im Zusammenhang mit der Holz-
und Forstwirtschaft sowie des Besitzes oder der Bewirtschaftung von Waldern, Waldflachen oder Zellstoffwerken
berechnet.

Unternehmen, die gemaB der Indexmethodik als Unternehmen mit einem Timber and Forestry Business Exposure
Score von ,1%, ,0,75" oder ,0,5" eingestuft werden, kénnen in den Referenzindex aufgenommen werden.
Unternehmen in der GICS-Subindustrie ,Holz-REITs" erhalten einen maximalen Exposure Score von ,1%. Der
Referenzindex strebt 100 Komponenten an, obwohl mehr als 100 Aktien aufgenommen werden kénnen, wenn alle
diese Aktien einen maximalen Timber and Forestry Business Exposure Score von , 1" aufweisen. Wenn es weniger
als 100 Aktien mit dem hochsten Timber and Forestry Business Exposure Score gibt, kdnnen Aktien mit einem
Timber and Forestry Business Exposure Score von ,0,75% und dann ,0,5% aufgenommen werden, bis die
angestrebte Zahl von 100 Indexkomponenten erreicht ist. Dabei haben in jeder Kategorie Aktien mit einer héheren
Streubesitz-Marktkapitalisierung Vorrang. Es ist mdglich, dass die sich daraus ergebende Anzahl der Bestandteile
des Referenzindex unter 100 liegt, wenn alle in Frage kommenden Unternehmen mit einem Exposure Score von
1%, ,0,75" oder ,,0,5" bereits ausgewahlt wurden.

Dariiber hinaus versucht der Referenzindex auch, Unternehmen auf der Grundlage von ESG-Ausschlusskriterien
auszuschlieBen. Der Referenzindex ist bestrebt, Emittenten aufgrund ihrer Beteiligung an den folgenden
Geschaftsfeldern/Aktivitaten (oder damit verbundenen Aktivitdten) auszuschlieBen: umstrittene Waffen,
Handfeuerwaffen, Militdrunternehmen, Tabak, Kraftwerkskohle, Olsande, Schieferdl und -gas, Ol- und
Gasexploration in der Arktis. Was eine ,Beteiligung" an einer beschrankten Aktivitat jeweils bedeutet, wird vom
Indexanbieter definiert. Sie kann auf dem Anteil des Umsatzes, einer Eigentumshdchstgrenze oder einer sonstigen
Verbindung mit einer beschrankten Aktivitat basieren. Der Referenzindex schlieBt Emittenten auch nach ESG-
Grundsatzen aus, mit denen gemessen wird, inwieweit der jeweilige Emittent in groBe ESG-Kontroversen involviert
ist, oder nach dem Potenzial von ESG-Risiken und deren Steuerung oder anhand einer Kombination aus den ESG-
Risiko- und Controversy-Ratings des Emittenten. Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien des Global Compact
der Vereinten Nationen (weithin akzeptierte Nachhaltigkeitsgrundsatze fiir Unternehmen, die grundlegende
Verantwortlichkeiten in Bereichen wie Korruptionspravention, Menschenrechte, Arbeitsnormen und Umwelt erfiillen)
eingestuft werden, werden ebenfalls aus dem Referenzindex ausgeschlossen.

Der Referenzindex begrenzt die Gewichtung einzelner Bestandteile unter Berlicksichtigung des Timber and Forestry
Business Exposure Score und des Liquiditatsscores der Bestandteile entsprechend der Indexmethodik. Dariiber
hinaus darf die Gesamtgewichtung aller Bestandteile innerhalb des Referenzindex, die eine Gewichtung von mehr
als 4,5 % haben, 40 % nicht Uberschreiten. Der Referenzindex wird halbjahrlich neu gewichtet. Darlber hinaus
werden die Bestandteile vierteljahrlich neu gewichtet. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschlieBlich
dessen Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters unter
http://supplemental.spindices.com/supplemental-data/eu verfligbar.
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iShares Global Water UCITS ETF

Anlageziel
Das Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berlicksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des S&P Global Water Index widerspiegelt.

Anlagepolitik

Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktientiteln zu
investieren, das sich — soweit méglich und praktikabel — aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den S&P Global
Water Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds strebt die Nachbildung der Bestandteile des
Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit einer ahnlichen Gewichtung wie im
Referenzindex halt. Um seinen Referenzindex nachzubilden, kann dieser Fonds bis zu 20 % seines
Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben Emittenten investieren. Diese Grenze kann bei einem
einzigen Emittenten auf 35 % erhoht werden, sofern dies durch auBergewohnliche Marktbedingungen
(gemadB Definition in Ziffer 4 von Anhang III) gerechtfertigt ist.

Da der Fonds von der CMA als ein QFI im Sinne der QFI-Vorschriften zugelassen ist, kann er vorbehaltlich der
gemaB den QFI-Vorschriften und dem saudischen Kapitalmarktgesetz geltenden Beschréankungen hinsichtlich
auslandischen Eigentums in an der Saudi Stock Exchange notierte saudische Aktien investieren. Da zugelassene
QFI den aktuellen QFI-Vorschriften zufolge nicht gleichzeitig die endgliltigen wirtschaftlichen Eigentiimer von in
Saudi-Arabien notierten Wertpapieren sein dirfen, die den Uber das Saudi Swap Framework gehandelten DFI (z. B.
Swaps oder Partizipationsscheine) zugrunde liegen, darf der Fonds, soweit er in DFI investiert, als QFI nur in DFI
investieren, denen keine in Saudi-Arabien notierten Wertpapiere als Basiswert zugrunde liegen.

Die Basiswahrung des iShares Global Water UCITS ETF ist der US-Dollar (USD).

Referenzindex

Der S&P Global Water Index umfasst 50 der weltweit groBten bérsennotierten Unternehmen, deren Geschaft mit
Wasser in Verbindung steht und die bestimmte Kriterien hinsichtlich ihrer Investierbarkeit erfillen. Der
Referenzindex soll ein liquides handelbares Engagement in den fiihrenden bdrsennotierten Unternehmen aus der
globalen Wasserbranche bieten und umfasst sowohl Unternehmen aus Industrieldndern als auch Unternehmen aus
Schwellenlandern. Der Referenzindex ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet und wird halbjahrlich neu
gewichtet und zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschlieBlich dessen Bestandteilen)
sind auf der Website des Indexanbieters unter http://supplemental.spindices.com/supplemental-data/eu verfugbar.

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF

Anlageziel

Das Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berlicksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des J.P. Morgan EMBI Global Core Index
widerspiegelt.

Anlagepolitik

Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von festverzinslichen
Wertpapieren zu investieren, das sich - soweit mdglich und praktikabel — aus den Wertpapieren zusammensetzt,
die den J.P. Morgan EMBI Global Core Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt,
Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ahnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb
ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex halt oder diese Bestandteile
mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex halt. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im
Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ahnliche
Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist
jedoch mdglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere halt, die im Referenzindex enthalten sind.

Die Basiswahrung des iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF ist der US-Dollar (USD), und dieser Fonds geht
keine Positionen in anderen Wahrungen als dem US-Dollar ein, auBer im Rahmen des effizienten
Portfoliomanagements bei Anderungen des Referenzindex dieses Fonds und der Verwaltung zukinftiger
Anteilklassen dieses Fonds, die auf eine andere Wahrung als US-Dollar lauten kénnen.

Referenzindex

Der J.P.Morgan EMBI Global Core Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden fest- und/oder
variabel verzinslichen Schwellenmarktanleihen von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten. Quasi-staatliche
Emittenten sind Organisationen, deren Wertpapiere sich entweder zu 100 % im Besitz ihrer jeweiligen Regierungen
befinden oder einer 100%igen Garantie unterliegen, die jedoch nicht durch die uneingeschrankte Kreditwirdigkeit
dieser Regierungen gedeckt ist. Der Referenzindex kann sowohl Anleihen mit Investment-Grade-Rating als auch
Anleihen, die kein Investment-Grade-Rating aufweisen, einschlieBlich notleidender Anleihen, enthalten. Der
Referenzindex enthalt Anleihen, die: (i) auf den US-Dollar lauten; (ii) einen aktuellen ausstehenden Nennbetrag
von mindestens 1 Mrd. US-Dollar haben; (iii) eine Restlaufzeit von mindestens zwei Jahren haben und (iv)
international Uber Euroclear oder eine andere Institution mit Sitz auBerhalb des Emissionslandes abgewickelt
werden kdnnen.

Zum 31. August 2020 entfiel auf Wertpapiere, die von in Russland ansassigen Emittenten begeben wurden, ein

Gewicht von 3,70 % des Referenzindex. Der Referenzindex ist nach dem Marktwert gewichtet und wird monatlich
neu gewichtet und zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschlieBlich dessen Bestandteilen)

52


http://supplemental.spindices.com/supplemental-data/eu

sind auf der Website des Indexanbieters unter
http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/investbk/solutions/research/indices/composition verfiugbar.

iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF

Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu bieten, die
der Rendite des J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index entspricht.

Anlagepolitik

Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio festverzinslicher
Wertpapiere zu investieren, das sich - soweit mdglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt,
die den J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds
beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine &hnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu
erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex halt oder
diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex halt. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten,
die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ahnliche
Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist
jedoch mdglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere halt, die im Referenzindex enthalten sind. Es ist
beabsichtigt, dass der Fonds direkt nur in Wertpapiere von Emittenten investieren wird, die den Anforderungen fir
sozial verantwortliche Anlagen (socially responsible investment, ,SRI") und/oder ,ESG"-Ratings (environmental,
social and governance - Umwelt, Soziales und Unternehmensfiihrung) des Index-Anbieters entsprechen.

Die Direktinvestitionen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den SRI- und/oder ESG-Ratinganforderungen
des Referenzindex des Fonds entsprechen. Der Fonds kann Wertpapiere, die nicht mehr den SRI- und/oder ESG-
Anforderungen des Referenzindex des Fonds entsprechen, weiterhin halten, bis sie nicht mehr im Referenzindex
enthalten sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) mdglich und praktikabel ist, die Position aufzulésen.

Die Basiswahrung des iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF ist der US-Dollar (US$).

Referenzindex

Der J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von auf US-Dollar
lautenden, fest- und/oder variabel verzinslichen Schwellenmarktanleihen von staatlichen und quasi-staatlichen
Emittenten, die nach Feststellung des Indexanbieters Teil des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (der
~Hauptindex™) sind und den SRI/ESG-Ratings des Indexanbieters entsprechen. Als Grundlage dient eine Reihe von
Ausschlusskriterien und Rating-basierten Kriterien.

Quasi-staatliche Emittenten sind Organisationen, deren Wertpapiere sich entweder zu 100 % im Besitz ihrer
jeweiligen Regierung befinden oder einer 100%igen Garantie unterliegen, die jedoch nicht durch die
uneingeschrankte Kreditwirdigkeit dieser Regierung gedeckt ist. Der Referenzindex kann sowohl Anleihen mit als
auch ohne Investment-Grade-Rating, einschlieBlich notleidender Anleihen, enthalten. Fir eine Aufnahme in den
Referenzindex missen die Anleihen (i) auf US-Dollar lauten; (ii) ein ausstehendes Mindestvolumen von 500
Millionen US-Dollar haben; (iii) eine Laufzeit von mindestens zweieinhalb Jahren bis zur Falligkeit haben; und (iv)
international Uber Euroclear oder eine andere Institution mit Sitz auBerhalb des Emissionslandes abgewickelt
werden. Der Referenzindex besteht nur aus jenen Landern, die die Kriterien von JP Morgan flr einen
Schwellenmarkt erfiillen, wobei fiir jedes Land eine Obergrenze von 10 % gilt.

Festverzinsliche, variabel verzinsliche, kapitalisierende Anleihen (d. h. Anleihen, bei denen ein Prozentsatz der
Kuponzahlungen nicht ausgezahlt, sondern in Kapital umgewandelt wird, was bedeutet, dass sich der ausstehende
Kapitalbetrag Uber die Laufzeit der Anleihe erhdht) und Tilgungsanleihen (d. h. Anleihen, die zusatzlich zu den
Kuponzahlungen eine Teilrlickzahlung des Kapitals leisten, was bedeutet, dass sich der ausstehende Kapitalbetrag
Uber die Laufzeit der Anleihe reduziert) qualifizieren sich fir die Aufnahme in den Referenzindex.

Zusatzlich wendet der Referenzindex folgende ESG-Filter und Ausschlusskriterien an:

Der Indexanbieter verwendet eine ESG-Methodik, die die Bewertung der ESG-Qualifikation von Emittenten im
Hauptindex nach Punkten umfasst, wonach sich wiederum die Gewichtung eines Emittenten im Referenzindex
richtet. Der ESG-Score reicht von 0-100, wobei 100 der bestmdgliche Score ist (der ,ESG-Score"). Der ESG-Score
legt fest, welchem ESG-Rating-Bereich die Emittenten zugeordnet sind (der ,,ESG-Rating-Bereich™).

Folgende Emittenten sind vom Referenzindex ausgeschlossen: (a) quasi-staatliche Emittenten, die nach
Feststellung des Indexanbieters (i) (basierend auf dem Umsatz) in den Sektoren Kraftwerkskohle, Tabak oder
Waffen tatig sind; und (ii) gegen die Grundsatze des United Nations Global Compact verstoBen; dabei handelt es
sich um allgemein akzeptierte Nachhaltigkeitsgrundsatze fiir Unternehmen, die grundlegende Verantwortlichkeiten
in Bereichen wie Korruptionsbekampfung, Menschenrechte, Arbeitsstandards und Umweltschutz erfillen; und (b)
staatliche und quasi-staatliche Emittenten, die einen ESG-Score von unter 20 haben, was zu ihrer Einstufung in
den ESG-Rating-Bereich 5 flhrt.

Jeder Emittent im Hauptindex wird abhangig von seinem ESG-Score einem ESG-Rating-Bereich zwischen 1 und 5
zugewiesen. Emittenten erhalten daraufhin eine Gewichtung im Referenzindex, die sich nach ihrer Gewichtung im
Hauptindex richtet, welche wiederum von ihrem ESG-Rating-Bereich abhangt. Die ESG-Rating-Bereiche dienen als
ein Multiplikator (d. h. Bereich 1 erhalt 100 % des Werts im Hauptindex, Bereich 2 erhalt 80 % seines Werts im
Hauptindex usw.). Wertpapiere, die in den ESG-Rating-Bereich 5 fallen, werden vom Referenzindex ausgeschlossen
und kommen fir die ndchsten 12 Monate nicht fir eine Aufnahme in Frage.
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Der Referenzindex wendet eine erhdhte Gewichtung bei Anleihen an, die im Rahmen der Climate Bonds Initiative
(die ,CBI") als ,Green" bezeichnet werden. Ziel dieser Initiative ist es, eine nachhaltige Finanzierung in Verbindung
mit Losungen flr den Klimawandel zu férdern. Wertpapiere, die von der CBI als ,,Green" eingestuft wurden, werden
im ESG-Rating-Bereich um eine Stufe Uber jenen Bereich hochgestuft, dem sie nhormalerweise zugeordnet werden
wirden (auBer wenn der Emittent einen Score im ESG-Rating-Bereich 5 aufweist; in diesem Fall wird die erhdhte
Gewichtung nicht angewendet und das Wertpapier nicht in den ESG-Rating-Bereich 4 hochgestuft und bleibt somit
vom Referenzindex ausgeschlossen).

Zum 31. August 2020 entfiel auf Wertpapiere, die von in Russland ansdssigen Emittenten begeben wurden, ein
Gewicht von 2,20 % des Referenzindex. Anlagen in russischen bdrsennotierten oder gehandelten Wertpapieren
sind auf diejenigen Wertpapiere beschrankt, die an der Moscow Exchange MICEX-RTS notiert oder gehandelt
werden. Der Referenzindex wird monatlich gemaB der Methodik des Indexanbieters neu gewichtet, um
Veranderungen am Anlageuniversum des Hauptindex sowie die Anwendung der ESG-Ratings und
Ausschlusskriterien, wie oben beschrieben, zu bericksichtigen. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex
(einschlieBlich dessen Bestandteilen) finden sich auf der Website des Indexanbieters unter
http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/investbk/solutions/research/indices/composition.

iShares Listed Private Equity UCITS ETF

Anlageziel
Das Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berlicksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der

Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des S&P Listed Private Equity Index widerspiegelt.

Anlagepolitik
Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktientiteln zu

investieren, das sich - soweit moglich und praktikabel — aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den S&P Listed
Private Equity Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds strebt die Nachbildung der Bestandteile
des Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit einer dhnlichen Gewichtung
wie im Referenzindex hédlt. Um seinen Referenzindex nachzubilden, kann dieser Fonds bis zu 20 % seines
Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben Emittenten investieren. Diese Grenze kann bei einem
einzigen Emittenten auf 35 % erhoht werden, sofern dies durch auBergewoéhnliche Marktbedingungen
(gemaB Definition in Ziffer 4 von Anhang III) gerechtfertigt ist.

Die Basiswahrung des iShares Listed Private Equity UCITS ETF ist der US-Dollar (USD).

Referenzindex

Der S&P Listed Private Equity Index umfasst die flihrenden bdérsennotierten Private-Equity-Unternehmen aus
Industrielandern, die bestimmte Anforderungen hinsichtlich GréBe, Liquiditat und Geschaftsaktivitat erflllen. Der
Referenzindex soll ein handelbares Engagement in fihrenden bérsennotierten Unternehmen der Private-Equity-
Branche bieten. Das maximale Gewicht von Master Limited Partnerships im Referenzindex betragt 20 %. Der
Referenzindex ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet und wird halbjéhrlich neu gewichtet und
zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschlieBlich dessen Bestandteilen) sind auf der
Website des Indexanbieters unter http://supplemental.spindices.com/supplementaldata/eu verfligbar.

iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF

Anlageziel
Das Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berlicksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der

Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des MSCI AC Far East ex-Japan SmallCap Index
widerspiegelt.

Anlagepolitik

Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktientiteln zu
investieren, das sich — soweit moglich und praktikabel — aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI AC
Far East ex-Japan SmallCap Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt,
Optimierungstechniken einzusetzen, um eine dhnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb
ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex hélt oder diese Bestandteile
mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex halt. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im
Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ahnliche
Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist
jedoch maoglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere halt, die im Referenzindex enthalten sind.

Die Basiswahrung des iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF ist der US-Dollar (USD).

Referenzindex

Der MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap Index misst die Wertentwicklung von Aktien mit niedriger
Marktkapitalisierung aus Industrie- und Schwellenldndern (ohne Japan) im Fernen Osten, die die MSCI-Kriterien
hinsichtlich GroBe, Liquiditat und Streubesitz erflillen. Der Referenzindex ist nach der Marktkapitalisierung
gewichtet und wird vierteljahrlich neu gewichtet und zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex
(einschlieBlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters unter
https://www.msci.com/constituents verfligbar.
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iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF

Anlageziel

Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berlicksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, die die Rendite des MSCI Emerging Market Islamic Index
widerspiegelt.

Anlagepolitik

Um sein Anlageziel zu erreichen, wird dieser Fonds auf Scharia-konforme Art und Weise in ein Wertpapierportfolio
investieren, das sich - soweit praktikabel und méglich — aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI
Emerging Market Islamic Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds strebt die Nachbildung der
Bestandteile des Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit einer dhnlichen
Gewichtung wie im Referenzindex hdlt. Um seinen Referenzindex nachzubilden, kann dieser Fonds bis zu
20 % seines Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben Emittenten investieren. Diese Grenze
kann bei einem einzigen Emittenten auf 35 % erhdoht werden, sofern dies durch auBergewdhnliche
Marktbedingungen (gemaB Definition in Ziffer 4 von Anhang III) gerechtfertigt ist.

Zu dem ausschlieBlichen Zweck, ein Engagement in den Wertpapieren des Referenzindex zu erzielen, kann
dieser Fonds von Zeit zu Zeit in wandelbare Sukuk (Scharia-konforme Anleihen), die mit Investment Grade
bewertet sind, ADRs, GDRs, GDNs und offene Organismen flir gemeinsame Anlagen investieren, sofern dies
auf eine Art und Weise geschieht, von der angenommen wird, dass sie Scharia-konform ist. Vorbehaltlich der
Bestimmungen der Vorschriften und der von der Zentralbank auferlegten Bedingungen kann dieser Fonds
auch in andere Fonds der Gesellschaft investieren, sofern diese anderen Fonds als Scharia-konform gelten.

Das vom Anlageverwalter einberufene Scharia-Gremium wird dafir zustdndig sein, die Einhaltung der Scharia
durch diesen Fonds zu Uberprifen. Informationen Uber die konkreten vom Scharia-Gremium erbrachten
Leistungen sind unter ,Scharia-Gremium® aufgefihrt.

Der Fonds darf vorbehaltlich der in Anhang III dargelegten Beschrankungen zusatzliche liquide Vermdgenswerte
besitzen (sofern die Anlage in diesen Vermdgenswerten der Scharia entspricht).

Da der Fonds von der CMA als ein QFI im Sinne der QFI-Vorschriften zugelassen ist, kann er vorbehaltlich der
gemaB den QFI-Vorschriften und dem saudischen Kapitalmarktgesetz geltenden Beschrdankungen hinsichtlich
auslandischen Eigentums in an der Saudi Stock Exchange notierte saudische Aktien investieren. Da zugelassene
QFI den aktuellen QFI-Vorschriften zufolge nicht gleichzeitig die endgultigen wirtschaftlichen Eigentimer von in
Saudi-Arabien notierten Wertpapieren sein dirfen, die den Gber das Saudi Swap Framework gehandelten DFI (z. B.
Swaps oder Partizipationsscheine) zugrunde liegen, darf der Fonds, soweit er in DFI investiert, als QFI nur in DFI
investieren, denen keine in Saudi-Arabien notierten Wertpapiere als Basiswert zugrunde liegen.

Die Basiswahrung des iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF ist der US-Dollar (USD).

Dieser Fonds ist fiir islamische Anleger vorgesehen. Die Zeichnung steht jedoch auch jedem anderen Anleger offen,
der an einer Anlage in dem Fonds interessiert ist.

Es ist vorgesehen, alle Anlagen dieses Fonds Scharia-konform vorzunehmen. Es ist moglich, dass durch
die Anwendung der Scharia die Ergebnisse des Fonds von denjenigen von Fonds mit dhnlichen
Zielsetzungen, die nicht Scharia-konform sind, abweichen.

Referenzindex

Der MSCI Emerging Market Islamic Index bildet Scharia-konforme Anlageprinzipien ab und misst die
Wertentwicklung von Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Schwellenlandern, die fur islamische
Anleger zugelassene Anlagen sind. Der Referenzindex wendet strenge Kriterien fiir den Ausschluss von gewissen
Wertpapieren an, die auf Scharia-Prinzipien in Abstimmung mit dem vom Indexanbieter bestellten Scharia-
Gremium basieren. Der Fonds kann unter Beachtung der Gewichtung solcher Wertpapiere im MSCI Emerging
Markets Index direkt in Wertpapieren anlegen, die an den geregelten Markten von Russland gehandelt werden.
Zum 31. August 2020 entfielen 3,30 % des MSCI Emerging Market Islamic Index auf solche Wertpapiere. Anlagen
in russische borsennotierte oder gehandelte Wertpapiere sind auf diejenigen Wertpapiere beschrankt, die an der
Moscow Exchange MICEX-RTS notiert oder gehandelt werden. Der Referenzindex ist nach der Marktkapitalisierung
gewichtet und wird vierteljahrlich neu gewichtet und zusammengesetzt. Der Fonds kann China-A-Aktien Uber Stock
Connect handeln. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschlieBlich dessen Bestandteilen) sind auf der
Website des Indexanbieters unter https://www.msci.com/constituents verfiigbar.

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF

Anlageziel

Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berilicksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der
Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des MSCI EM Latin America 10/40 Index
widerspiegelt.

Anlagepolitik

Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktientiteln zu
investieren, das sich - soweit mdglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI EM
Latin  America 10/40 Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt,
Optimierungstechniken einzusetzen, um eine dhnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb
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ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex halt oder diese Bestandteile
mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex halt. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im
Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ahnliche
Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist
jedoch maoglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere halt, die im Referenzindex enthalten sind.

Die Basiswahrung des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF ist der US-Dollar (USD).

Referenzindex

Der MSCI EM Latin America 10/40 Index misst die Wertentwicklung von Aktien mit hoher und mittlerer
Marktkapitalisierung aus Schwellenlédndern in Lateinamerika, die die MSCI-Kriterien hinsichtlich GréBe, Liquiditat
und Streubesitz erfillen. Der Referenzindex wendet eine Begrenzungsmethode an, um die OGAW-
Diversifizierungsanforderungen zu erfiillen. Der Referenzindex ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet und wird
vierteljahrlich neu gewichtet und zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschlieBlich dessen
Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters unter https://www.msci.com/constituents verfligbar.

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist es, fir die Anleger eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu erreichen,

die der Rendite des MSCI Europe Climate Paris Aligned Benchmark Select Index entspricht.

Anlagepolitik
Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktienwerten zu

investieren, das sich - soweit mdglich und praktikabel — aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI
Europe Climate Paris Aligned Benchmark Select Index, den Referenzindex des Fonds, bilden. Der Fonds strebt die
Nachbildung der Bestandteile des Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit
einer ahnlichen Gewichtung wie im Referenzindex halt. Um seinen Referenzindex nachzubilden, kann dieser
Fonds bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben Emittenten investieren. Diese
Grenze kann bei einem einzigen Emittenten auf 35 % erhoht werden, sofern dies durch
auBergewohnliche Marktbedingungen (gemdaB Definition in Anhang III Ziffer 4 des Prospekts)
gerechtfertigt ist.

Es ist beabsichtigt, dass die Direktanlagen des Fonds zum Zeitpunkt des Kaufs den ESG-Anforderungen und/oder
den ESG-Ratings des Referenzindex des Fonds entsprechen. Der Fonds kann Wertpapiere, die nicht mehr den ESG-
Anforderungen und/oder den ESG-Ratings des Referenzindex des Fonds entsprechen, so lange weiter halten, bis
sie nicht mehr im Referenzindex enthalten sind und es (aus Perspektive des Anlageverwalters) moéglich und
praktikabel ist, die Position aufzulésen.

Zum Zwecke der Einhaltung der ESG-Vorschriften der AMF wird der Fonds einen Best-in-Class-Ansatz flr
nachhaltiges Anlegen verfolgen. Der Best-in-Class-Ansatz bedeutet, dass durch die Anlage in einem
Wertpapierportfolio, das so weit wie moglich und praktikabel aus den Wertpapieren besteht, die den Referenzindex
bilden, erwartet wird, dass der Fonds in die aus ESG-Perspektive besten Emittenten (basierend auf den ESG-
Kriterien des Referenzindex) innerhalb jedes relevanten Sektors der vom Referenzindex abgedeckten Aktivitaten
investiert. Mehr als 90 % des Nettovermdgens des Fonds, mit Ausnahme von Barbestanden und taglich
gehandelten Geldmarktfonds, werden in Ubereinstimmung mit den ESG-Kriterien des Referenzindex bewertet oder
analysiert. Im Fall von DFI gelten diese Analysen nur fir die zugrunde liegenden Wertpapiere. Durch die
Anwendung der ESG-Methodik des Referenzindex setzt der Fonds flir die Zwecke der ESG-Regeln der AMF den auf
auBerfinanziellen Indikatoren beruhenden Hochstufungsansatz ein, was bedeutet, dass der gewichtete
durchschnittliche Umweltindikator des Fonds (welcher dem maBgeblichen auBerfinanziellen Indikator des Fonds
entspricht) auf der Grundlage einer Reduzierung der COz-Emissionsintensitat um mindestens 20 % besser ist als
der gewichtete durchschnittliche Umweltindikator des Hauptindex (gemaB nachstehender Definition).

Die Basiswahrung des iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF ist der Euro (€).

Referenzindex

Der MSCI Europe Climate Paris Aligned Benchmark Select Index ist bestrebt, die Wertentwicklung einer
Untergruppe von Aktienwerten von Unternehmen abzubilden, die im MSCI Europe Index (der ,Hauptindex")
enthalten sind und entsprechend der Referenzindex-Methodik ausgewd&hlt und gewichtet werden, um das
Engagement in Ubergangs- und physischen Klimarisiken zu reduzieren und Gelegenheiten zu verfolgen, die sich
aus dem Ubergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ergeben, und gleichzeitig zu versuchen, den
Anforderungen des Ubereinkommens von Paris gerecht zu werden.

Der Hauptindex misst die Wertentwicklung von Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus
europaischen Industrielandern, die die MSCI-Kriterien hinsichtlich GréBe, Liquiditat und Streubesitz erfillen.

Der Referenzindex ist bestrebt, die Mindeststandards fiir Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte zu Ubertreffen, wie
in der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission im Hinblick auf die Methodik fir Referenzwerte,
die mit den Zielsetzungen des Ubereinkommens von Paris abgestimmt werden, dargelegt.

Emittenten, die an folgenden Geschaftsfeldern/-aktivitaten (oder damit verbundenen Tatigkeiten) beteiligt sind,
sind vom Referenzindex ausgeschlossen: umstrittene Waffen, Tabakwaren, Abbau von Kraftwerkskohle, Ol und
Gas, Atomwaffen, zivile Schusswaffen und Olsandgewinnung. Was eine ,Beteiligung® an den beschrénkten
Aktivitaten jeweils darstellt, wird vom Indexanbieter definiert. Sie kann auf der Hohe des Umsatzes, einer
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festgelegten Gesamtumsatz-Schwelle oder einer Verbindung mit einer beschrankten Tatigkeit unabhangig vom
damit erzielten Umsatz basieren.

Basierend auf einem MSCI ESG Controversy Score (,MSCI ESG Controversy Score") schlieBt der Referenzindex
auch Unternehmen aus, die nach Feststellung des Indexanbieters in Kontroversen mit negativen ESG-Folgen fir
ihren Betrieb und/oder ihre Produkte und Leistungen verstrickt sind. Unternehmen, bei denen vom Indexanbieter
festgestellt wurde, dass sie mit Kontroversen in Bezug auf Umweltthemen konfrontiert sind, werden auf Grundlage
eines MSCI Environmental Controversy Score (,MSCI Environmental Controversy Score") ebenfalls vom
Referenzindex ausgeschlossen. Der vom Indexanbieter festgelegte Mindestwert fir den MSCI ESG Controversy
Score und den MSCI Environmental Controversy Score, um die Eignung fir die Aufnahme in den Referenzindex
festzustellen, ist auf der Webseite des Indexanbieters unterhttps://www.msci.com/index-methodology zu finden.

Die verbleibenden Bestandteile werden dann fir die Aufnahme in den Referenzindex ausgewahlt und gewichtet,
um die Exposition gegeniiber Ubergangs- und physischen Klimarisiken zu reduzieren und Gelegenheiten zu
verfolgen, die sich aus dem Ubergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ergeben, und gleichzeitig zu versuchen,
den Zielsetzungen des Ubereinkommens von Paris gerecht zu werden und den ex-ante Tracking Error hinsichtlich
des Hauptindex zu minimieren, durch:

(i) Anwendung von Beschrdnkungen auf Indexebene in Bezug auf:
o Das Ziel einer Reduktion der Emissionsintensitdt von Treibhausgasen (GHG) insgesamt im Vergleich
zum Hauptindex;
o Das Ziel einer Dekarbonisierungsmindestrate fiir die Reduktion der Treibhausgasintensitét pro Jahr;
o Das Ziel eines Engagements in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel zumindest

entsprechend dem Hauptindex zur Abstimmung mit den Zielsetzungen des Ubereinkommens von
Paris zur Einbeziehung eines Engagements in Sektoren, die Treibhausgasemissionen aktiv reduzieren
sollten, und

(i) Unter Berlicksichtigung der folgenden Kriterien:

o Erhéhtes Engagement in Unternehmen, die Zielwerte fir Emissionsreduktion veréffentlichen, ihr
jéhrlichen Emissionen oéffentlich bekannt machen und ihre Treibhausgasintensitat reduzieren;

o Beitrag zu einer Reduzierung des gewichteten Durchschnitts der potenziellen Emissionen im
Vergleich zum Hauptindex;

o Beitrag zu einer Erhéhung des Low Carbon Transition (LCT) Score insgesamt im Vergleich zum

Hauptindex (d. h. niedrigeres Gesamtengagement in Unternehmen mit LCT-Risiken und /oder
héheres Gesamtengagement in Unternehmen mit méglichen LCT-Chancen), wie vom Indexanbieter

festgelegt;

o Verringerte Exposition gegeniiber physischen Risiken, die aus extremen Wetterereignissen entstehen
kénnen, im Vergleich zum Hauptindex;

o Beitrag zu einer Erhéhung des Gesamtengagements in Unternehmen mit einer Mindestquote an
Green-to-Brown-Umsétzen, im Vergleich zum Hauptindex;

o Beitrag zu einer Erhéhung der ,griinen" Umséatze insgesamt, im Vergleich zum Hauptindex,; und

o Liquiditdts- und Diversifizierungsgrenzen auf Ebene der Bestandteile,

gemdaB den Schwellenwerten flir diese Beschrdnkungen, die vom Indexanbieter in der Referenzindex-Methodik
festgelegt wurden.

Der Referenzindex wird halbjahrlich neu gewichtet, um neben dem oben beschriebenen Ausschlussfilter und den
anderen Kriterien auch Anderungen des Hauptindex zu beriicksichtigen. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex
(einschlieBlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters unter
https://www.msci.com/constituents verflgbar.

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Beriicksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel
Index widerspiegelt.

Anlagepolitik

Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktientiteln zu
investieren, das sich - soweit mdglich und praktikabel — aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI
Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt,
Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ahnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb
ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex halt oder diese Bestandteile
mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex halt. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im
Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ahnliche
Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist
jedoch mdglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere halt, die im Referenzindex enthalten sind. Es wird
beabsichtigt, dass der Fonds direkt nur in Wertpapiere von Emittenten investieren wird, die den Anforderungen fir
nachhaltige Anlagen (socially responsible investment, ,SRI“) und/oder den Ratings in Bezug auf Umwelt, Soziales
und Unternehmensfiihrung (Environmental, Social and Governance, ,ESG") des Indexanbieters entsprechen.
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Die Direktinvestitionen des Fonds entsprechen zum Kaufzeitpunkt den SRI- und ESG-Anforderungen des
Referenzindex des Fonds. Der Fonds kann Wertpapiere halten, die nicht den SRI- bzw. ESG-Anforderungen des
Referenzindex des Fonds entsprechen, bis die betreffenden Wertpapiere nicht mehr im Referenzindex enthalten
sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) moglich und praktikabel ist, die Position aufzulésen.

Fir die Zwecke der Einhaltung der ESG-Regeln der AMF wird der Fonds einen Best-in-Class-Ansatz fiir nachhaltige
Anlagen verfolgen. Der Best-in-Class-Ansatz bedeutet, dass durch die Anlage in ein Wertpapierportfolio, das soweit
moglich und praktikabel aus den Wertpapieren besteht, die den Referenzindex bilden, erwartet wird, dass der
Fonds in die aus ESG-/SRI-Sicht besten Emittenten (auf Grundlage der ESG- und SRI-Kriterien des Referenzindex)
innerhalb jedes relevanten Sektors der vom Referenzindex abgedeckten Aktivitdten investiert. Mehr als 90 % des
Nettovermdgens des Fonds, mit Ausnahme von Barbestanden und taglich gehandelten Geldmarktfonds, werden
gemaB den ESG- und SRI-Kriterien des Referenzindex bewertet oder analysiert. Im Fall von DFI gelten diese
Analysen nur flr die zugrunde liegenden Wertpapiere. Aus der Anwendung der ESG- und SRI-Kriterien des
Referenzindex resultiert, dass der Fonds den Auswahlansatz im Sinne der ESG-Vorschriften der AMF anwendet,
was bedeutet, dass das Portfolio des Fonds um mindestens 20 % im Vergleich zum Hauptindex (wie nachfolgend
definiert) reduziert wird. Die Berechnung erfolgt entweder (i) nach der Anzahl der Emittenten oder (ii) nach der
relativen Gewichtung der schlechtesten Performer im Referenzindex.

Die Basiswahrung des iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF ist der Euro (€).

Referenzindex

Der MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index zielt darauf ab, die Wertentwicklungsmerkmale einer
Untergruppe von Aktienwerten aus europdischen Industrieldandern im MSCI Europe Index (der ,Hauptindex")
nachzubilden, die von Unternehmen begeben werden, die hdhere Bewertungen in den Bereichen Umwelt, Soziales
und Governance (,Environmental, Social, Governance - ESG") aufweisen als andere Mitbewerber im jeweiligen
Sektor des Hauptindex, wobei bestimmte Emittenten aus dem Hauptindex aufgrund der Ausschluss- und Rating-
basierten Kriterien des Indexanbieters ausgeschlossen werden.

Zunachst werden in einem ersten Schritt Unternehmen ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters
MSCI eine Verbindung zu umstrittenen Waffen haben oder als Hersteller von Kernwaffen oder diesbezilglichen
Ausristungsgegenstanden, Anbieter von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kernwaffen oder als Produzenten
von zivilen Schusswaffen oder Tabak identifiziert wurden. Unternehmen, die sich nach Feststellung von MSCI auf
folgenden Geschaftsfeldern betdtigen, werden ausgeschlossen, wenn ihre Umsatze aus diesen Geschaftsfeldern
(oder verwandten Tatigkeiten) die von MSCI festgelegten Grenzwerte fir das geschaftliche Engagement
Uberschreiten: Alkohol, Glicksspiel, Tabak oder Vertrieb ziviler Schusswaffen, Kernenergie, Unterhaltung fir
Erwachsene, konventionelle Waffen, gentechnisch verdnderte Organismen, Kraftwerkskohle, Olsand und
unkonventionelle OI- und Gasférderung. Unternehmen, die nach Feststellung von MSCI Umsétze aus
konventioneller Ol- und Gasférderung erzielen, werden ebenfalls ausgeschlossen, jedoch nur, wenn gleichzeitig der
Anteil ihrer Umsatze aus erneuerbaren Energien und alternativen Kraftstoffen unter dem von MSCI festgelegten
Schwellenwert liegt. Unternehmen, die nach Feststellung von MSCI den von MSCI festgelegten Schwellenwerten
fir den Bezug eines Teils ihres Stroms aus 6l- und gasbasierter Stromerzeugung oder durch thermische
Stromerzeugung auf Kohlebasis Gberschreiten, werden ebenfalls ausgeschlossen.

Die verbleibenden Unternehmen werden vom Indexanbieter anhand ihrer Féhigkeit zum Management ihrer ESG-
Risiken und -Chancen bewertet. Sie erhalten ein MSCI ESG-Rating (,MSCI ESG-Rating"), das ihre Eignung fir die
Aufnahme bestimmt. Ein MSCI ESG-Rating soll die Widerstandsfahigkeit eines Emittenten gegentiber langfristigen,
branchenspezifischen ESG-Risiken sowie die Qualitat seines Managements dieser ESG-Risiken im Verhaltnis zu
seinen Vergleichsunternehmen messen. Die MSCI ESG-Rating-Methode sorgt fiir mehr Transparenz und ein
besseres Verstandnis der ESG-Merkmale von Emittenten. Dabei werden Emittenten mit einem starken MSCI ESG-
Rating als solche identifiziert, die modglicherweise besser auf zukiinftige ESG-bezogene Herausforderungen
eingestellt sind und die in weniger ESG-bezogene Kontroversen involviert sein werden. Unternehmen, die laut
MSCI in ernsthafte Kontroversen verstrickt sind, die sich in ESG-Hinsicht auf ihre Geschéftstatigkeiten bzw.
Produkte und Dienstleistungen auswirken, werden auf der Grundlage eines MSCI ESG Controversy Score (,MSCI
ESG Controversy Score") ausgeschlossen. Unternehmen missen ein von MSCI festgelegtes MSCI ESG-
Mindestrating und einen Mindestwert beim MSCI ESG Controversy Score aufweisen, um bei der jahrlichen
Uberpriifung des Referenzindex als neue Bestandteile des Referenzindex in Betracht gezogen zu werden. Die
bestehenden Indexkonstituenten missen auBerdem Mindestwerte beim MSCI ESG-Rating und beim MSCI ESG
Controversy Score aufrechterhalten (die niedriger sind als die Werte fir die Aufnahme) sowie die obigen Kriterien
erflillen, um bei jeder Neugewichtung und -zusammensetzung im Referenzindex zu verbleiben. Die vom
Indexanbieter festgelegten Mindestwerte beim MSCI ESG-Rating und MSCI ESG Controversy Score finden Sie auf
der Website des Indexanbieters unter https://www.msci.com/index-methodology.

Der Referenzindex strebt eine 25-prozentige kumulative Abdeckung der Marktkapitalisierung auf Streubesitz-Basis
fir jeden Global Industry Classification Standard (,GICS")-Sektor innerhalb des Hauptindex an, bei einer
kumulativen Mindestdeckung von 22,5 %. Dies wird fir jeden Sektor erreicht, indem die geeigneten Unternehmen
eines jeden Sektors nach den folgenden Kriterien eingestuft werden (in dieser Reihenfolge): (1) das MSCI-ESG-
Rating jedes Unternehmens, (2) der ESG-Trend, d. h. die letzte Anderung des ESG-Ratings in den letzten 12
Monaten; ein Wertpapier ohne Anderung des ESG-Ratings in den letzten 12 Monaten wird einen neutralen ESG-
Trend aufweisen (positiver ESG-Trend bevorzugt gegeniliber neutralem ESG-Trend und neutraler ESG-Trend
bevorzugt gegeniber negativem ESG-Trend), (3) die aktuelle Indexmitgliedschaft (bereits vorhandene
Bestandteile werden Nichtbestandteilen vorgezogen), (4) branchenbereinigte ESG-Scores und (5) die
Marktkapitalisierung auf Streubesitz-Basis in absteigender Reihenfolge. Die im jeweiligen Sektor geeigneten
Unternehmen werden dann in der Reihenfolge dieser Platzierungen und nach ihrer Marktkapitalisierung auf
Streubesitz-Basis gewichtet in den Referenzindex aufgenommen, bis entweder die angestrebte 25-prozentige
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kumulative Abdeckung des Sektors erreicht wurde oder es in dem jeweiligen Sektor keine geeigneten Unternehmen
mehr gibt. Falls in einem Sektor nicht geniigend geeignete Unternehmen vorhanden sind, wird die angestrebte
kumulative Sektorabdeckung fiir diesen Sektor nicht erreicht. Um die Indexstabilitédt aufrecht zu erhalten und die
Fluktuation im Index zu reduzieren, werden geeignete Unternehmen nur dann in den Referenzindex aufgenommen,
wenn die kumulierte Sektorabdeckung weniger als 22,5 % betragt, bis die Zielvorgabe von 25 % erreicht ist, und
kénnen weiter im Referenzindex gehalten werden, auch wenn dies zu einer kumulativen Sektorabdeckung fihrt,
die die Zielvorgabe von 25 % ubersteigt.

Der Hauptindex misst die Wertentwicklung von Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus
europdischen Industrieldndern, die die MSCI-Kriterien hinsichtlich GroBe, Liquiditat und Streubesitz erfillen.
Unternehmen werden auf der Grundlage des Anteils ihrer umlaufenden Aktien, der internationalen Anlegern zum
Kauf zur Verfiigung steht, in den Hauptindex aufgenommen. Da die ESG-Kriterien auf den Hauptindex angewendet
werden, um die Eignung fir die Aufnahme in den Referenzindex zu ermitteln, besteht der Referenzindex im
Vergleich zum Hauptindex aus einer kleineren Anzahl an Wertpapieren, und diese Wertpapiere weisen andere
GICS-Sektor- und Faktorgewichtungen auf als der Hauptindex.

Der Referenzindex ist nach der Marktkapitalisierung unter Beriicksichtigung des Streubesitzes gewichtet und strebt
eine Begrenzung des Emittentenengagements auf 5 % an. Um das Risiko zu verringern, dass die 5%-Grenze
aufgrund von Marktbewegungen nicht eingehalten wird, ist die Gewichtung jedes einzelnen Emittenten bei der
Indexkonstruktion und bei jeder Neugewichtung auf 4,5 % begrenzt.

Der Referenzindex wird vierteljdhrlich neu gewichtet und zusammengesetzt, um Anderungen am Hauptindex zu
berlicksichtigen und die vorstehend beschriebenen Ausschluss- und Rating-basierten Kriterien auf die bestehenden
Indexkonstituenten anzuwenden. Die Unternehmen aus dem Hauptindex werden in Bezug auf ihre Einbeziehung
in den Referenzindex jahrlich unter Anwendung der obigen Kriterien beurteilt. Weitere Einzelheiten zum
Referenzindex (einschlieBlich dessen Bestandteilen) und den ESG-Prifkriterien sind auf der Website des
Indexanbieters unter https://www.msci.com/constituents verfiugbar.

iShares MSCI Turkey UCITS ETF

Anlageziel
Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berlicksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der

Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des MSCI Turkey Index widerspiegelt.

Anlagepolitik

Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktientiteln zu
investieren, das sich - soweit mdglich und praktikabel — aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI
Turkey Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds strebt die Nachbildung der Bestandteile des
Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit einer ahnlichen Gewichtung wie im
Referenzindex halt. Um seinen Referenzindex nachzubilden, kann dieser Fonds bis zu 20 % seines
Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben Emittenten investieren. Diese Grenze kann bei einem
einzigen Emittenten auf 35 % erhoht werden, sofern dies durch auBergewohnliche Marktbedingungen
(gemaB Definition in Ziffer 4 von Anhang III) gerechtfertigt ist.

Die Basiswahrung des iShares MSCI Turkey UCITS ETF ist der US-Dollar (USD).

Referenzindex

Der MSCI Turkey Index misst die Wertentwicklung von Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung des
tlrkischen Aktienmarktes, die die MSCI-Kriterien hinsichtlich GréBe, Liquiditat und Streubesitz erfiillen. Der
Referenzindex ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet und wird vierteljahrlich neu gewichtet und
zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschlieBlich dessen Bestandteilen) sind auf der
Website des Indexanbieters unter https://www.msci.com/constituents verfligbar.

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF

Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu bieten, die
der Rendite des MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index entspricht.

Anlagepolitik

Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktientiteln zu
investieren, das sich — soweit mdglich und praktikabel — aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI USA
High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index, den Referenzindex des Fonds, bilden. Der Fonds
strebt die Nachbildung der Bestandteile des Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex enthaltenen
Wertpapiere mit einer ahnlichen Gewichtung wie im Referenzindex halt. Um seinen Referenzindex
nachzubilden, kann dieser Fonds bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben
Emittenten investieren. Diese Grenze kann bei einem einzigen Emittenten auf 35 % erhoht werden,
sofern dies durch auBergewohnliche Marktbedingungen (gemaf Definition in Ziffer 4 von Anhang III)
gerechtfertigt ist.

Es ist beabsichtigt, dass die Direktanlagen des Fonds zum Zeitpunkt des Kaufs den ESG-Anforderungen und/oder
den ESG-Ratings des Referenzindex des Fonds entsprechen. Der Fonds kann Wertpapiere, die nicht mehr den ESG-
Anforderungen und/oder den ESG-Ratings des Referenzindex des Fonds entsprechen, so lange weiter halten, bis
sie nicht mehr im Referenzindex enthalten sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) moglich und praktikabel
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ist, die Position aufzulésen.

Fir die Zwecke der Einhaltung der ESG-Regeln der AMF wird der Fonds einen Ansatz der verbindlichen und
erheblichen ESG-Optimierung fur nachhaltiges Anlegen verfolgen. Im Rahmen dieses Ansatzes versucht der Fonds,
in einem Portfolio aus Wertpapieren anzulegen, das sich - soweit mdglich und praktikabel - aus den Wertpapieren
zusammensetzt, die den Referenzindex bilden. Das Engagement in Emittenten wird optimiert, um ein hoheres ESG-
Rating zu erreichen und das Engagement im Bereich Kohlenstoffemissionen im Vergleich zum Hauptindex zu
senken, wahrend gleichzeitig andere Beschrankungen der ESG-Optimierung eingehalten werden. Mehr als 90 %
des Nettovermdgens des Fonds, mit Ausnahme von Barbestdanden und taglich gehandelten Geldmarktfonds, werden
gemal den ESG-Kriterien des Referenzindex bewertet oder analysiert. Bei DFI gelten diese Analysen nur fir die
Basiswerte. Durch die Anwendung der ESG-Methodik des Referenzindex setzt der Fonds fiir die Zwecke der ESG-
Regeln der AMF den auf auBerfinanziellen Indikatoren beruhenden Hochstufungsansatz ein, was bedeutet, dass
der durchschnittliche Umweltindikator des Fonds (als maBgeblicher auBerfinanzieller Indikator des Fonds),
basierend auf einer Verringerung der Kohlenstoffemissionsintensitat, um mindestens 20 % hdoher ist als der
durchschnittliche Umweltindikator des Hauptindex (gemaB nachstehender Definition).

Die Basiswahrung des iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF ist der US-Dollar (USD).

Referenzindex

Der MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung
einer Untergruppe von US-Aktienwerten im MSCI USA Index (der ,Hauptindex") abzubilden, wobei mithilfe eines
Optimierungsprozesses ein gezieltes Engagement in Unternehmen angestrebt wird, die Uberdurchschnittliche
Dividendenrenditen und Qualitdtsmerkmale aufweisen. Durch den Optimierungsprozess soll das Engagement in
Bezug auf den Faktor Dividendenrendite maximiert und das Engagement in Bezug auf die Kohlenstoffintensitat und
potenziellen Emissionen verringert, der ESG-Score erhdoht und der Tracking Error begrenzt werden, und zwar
jeweils im Vergleich zum Hauptindex.

Der Referenzindex schlieBt Emittenten aus dem Hauptindex aufgrund ihrer Beteiligung an den folgenden
Branchen/Aktivitaten (oder damit verbundenen Aktivitdten) aus: umstrittene Waffen, konventionelle Waffen,
Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Olsand und Unternehmen, die als Verletzer der
Prinzipien des United Nations Global Compact (weithin akzeptierte Nachhaltigkeitsgrundsatze fir Unternehmen,
die grundlegenden Verantwortlichkeiten in Bereichen wie Korruptionspravention, Menschenrechte, Arbeitsnormen
und Umwelt gerecht werden) eingestuft werden. Was eine ,Beteiligung"™ an einer beschrankten Aktivitat jeweils
bedeutet, wird vom Indexanbieter definiert. Diese kann auf dem Prozentsatz des Umsatzes, einer festgelegten
Gesamtumsatzschwelle oder einer Verbindung mit einer beschrankten Aktivitat, unabhéngig vom damit erzielten
Umsatz, basieren.

Der Referenzindex schlieBt auch Emittenten aus, die gemdB dem MSCI ESG Controversies Score eine
Jrote® Kennzeichnung (kleiner als 1) im Hinblick auf ESG-Grundsatze aufweisen, mit denen gemessen wird,
inwieweit der jeweilige Emittent in groBere ESG-Kontroversen involviert ist. Emittenten, die vom Indexanbieter
nicht mit einem ESG Controversy Score oder einem MSCI-ESG-Rating bewertet wurden, sind ebenfalls vom
Referenzindex ausgeschlossen. Der MSCI ESG Controversy Score beruht auf ESG-Grundsatzen, mit denen
gemessen wird, inwieweit der jeweilige Emittent in sehr schwerwiegende geschéftliche ESG-Kontroversen involviert
ist, die negative ESG-Folgen flir seinen Betrieb und/oder seine Produkte und Leistungen haben. Bei den MSCI-
ESG-Ratings werden zahlreiche Kennzahlen berilcksichtigt, die wichtige ESG-bezogene Themen erfassen. Ein
MSCI-ESG-Rating soll die Widerstandsfahigkeit eines Emittenten gegeniber langfristigen, branchenspezifischen
ESG-Risiken messen und aufzeigen, wie gut er die ESG-Risiken und -Chancen im Verhaltnis zu dhnlichen Akteuren
der Branche steuert. Die MSCI-ESG-Rating-Methodik erhdht die Transparenz und bietet einen besseren Einblick in
die ESG-Merkmale von Emittenten. Dabei sind Emittenten mit einem starken MSCI-ESG-Rating diejenigen, die
moglicherweise besser fir zuklinftige ESG-bezogene Herausforderungen aufgestellt sind und in weniger ESG-
bezogene Kontroversen involviert werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Indexanbieters
unter https://www.msci.com/esg-ratings.

Innerhalb jedes Sektors des Hauptindex wird dann ein Screening-Prozess fir Dividendenqualitéat angewendet. Der
Screening-Prozess schlieBt Aktienwerte von Unternehmen aus, die: (a) auBerordentlich hohe
Dividendenausschittungsquoten aufweisen (d. h. zu den 5 % der Indexbestandteile mit den hdchsten Quoten
gehodren, aufgrund der Annahme, dass Dividendenzahlungen, die im Verhéltnis zum Gewinn eines Unternehmens
besonders hoch sind, nicht nachhaltig sein kénnten), oder deren Dividendenausschittungsquoten negativ sind,
(b) keine gute Bilanz des Dividendenwachstums in der Vergangenheit aufweisen, (c) potenziell schwache
Fundamentaldaten aufweisen (d. h. Informationen Uber ein Unternehmen, die voraussichtlich den Kurs bzw. Wert
seiner Aktienwerte beintrachtigen kdénnen, unter anderem Kapitalrendite, Gewinnvariabilitat und
Verschuldungsgrad), wodurch sie gezwungen sein kdnnten, Dividenden zu kirzen oder zu reduzieren, und (d) zu
den 5% der Indexbestandteile mit der niedrigsten Wertentwicklung aus jedem Sektor mit negativer
Kursentwicklung gehdéren.

Nach der Anwendung der vorstehenden Ausschlusskriterien werden die Bestandteile des Referenzindex anhand der
Optimierungsmethodik des Indexanbieters ausgewéhlt, mit der versucht wird, die relative Bruttodividendenrendite
des Sektors zu maximieren, wobei bestimmte Beschrankungen im Vergleich zum Hauptindex (d. h. Verbesserung
der gewichteten durchschnittlichen Dividendenrendite im Vergleich zum Hauptindex, Ex-ante-Tracking-Error,
Hoéchst- und Mindestgewichtung der Bestandteile, Sektorgewichtungen sowie Verbesserung des gewichteten
durchschnittlichen, branchenbereinigten ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex und Verringerung der Intensitat
von Kohlenstoff-Emissionen und madglicher Kohlenstoffemissionen im Vergleich zum Hauptindex) und weitere
Beschrankungen gelten (beispielsweise Maximalumschlag bei jeder Neugewichtung).

60


https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.msci.com/esg-ratings&data=04|01|Emma.Hendrick@williamfry.com|cfef4176b98e4573b79e08d9f0940421|e82b3ed84a2f46c98e027244dd42184c|0|0|637805340794409183|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=b7rovnZ0NCRwBiE0zm6ihdyEPkEegwjVXE9mXDLRURE=&reserved=0

Der Hauptindex misst die Wertentwicklung von Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung des US-
Aktienmarktes, die die MSCI-Kriterien hinsichtlich GréBe, Liquiditdt und Streubesitz erfiillen. Unternehmen werden
auf der Grundlage des Anteils ihrer umlaufenden Aktien, der internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfiigung
steht, in den Hauptindex aufgenommen.

Der Referenzindex wird halbjédhrlich neu gewichtet und zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex
(einschlieBlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters unter
https://www.msci.com/constituents verfligbar.

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

Anlageziel
Anlageziel dieses Fonds ist es, flr die Anleger eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu

erreichen, die der Rendite des MSCI USA Islamic Index entspricht.

Anlagepolitik

Um sein Anlageziel zu erreichen, wird dieser Fonds auf Scharia-konforme Art und Weise in ein Wertpapierportfolio
investieren, das sich — soweit praktikabel und mdglich — aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI USA
Islamic Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds strebt die Nachbildung der Bestandteile des
Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit einer dhnlichen Gewichtung wie im
Referenzindex halt. Um seinen Referenzindex nachzubilden, kann dieser Fonds bis zu 20 % seines
Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben Emittenten investieren. Diese Grenze kann bei einem
einzigen Emittenten auf 35 % erhoht werden, sofern dies durch auBergewohnliche Marktbedingungen
(gemaB Definition in Ziffer 4 von Anhang III) gerechtfertigt ist.

Zu dem ausschlieBlichen Zweck, ein Engagement in den Wertpapieren des Referenzindex einzugehen, kann dieser
Fonds von Zeit zu Zeit in wandelbare Sukuk (Scharia-konforme Anleihen), die mit einem Investment-Grade-Rating
eingestuft sind, ADRs, GDRs, GDNs und offene Organismen fiir gemeinsame Anlagen investieren, sofern dies auf
eine Art und Weise geschieht, von der angenommen wird, dass sie Scharia-konform ist. Vorbehaltlich der
Bestimmungen der Vorschriften und der von der Zentralbank auferlegten Bedingungen kann dieser Fonds auch in
andere Fonds der Gesellschaft investieren, sofern diese anderen Fonds als Scharia-konform gelten.

Das vom Anlageverwalter einberufene Scharia-Gremium wird dafir zustandig sein, zu uUberprifen, ob die
Aktivitaten dieses Fonds Scharia-konform sind. Informationen (ber die individuellen Dienstleistungen, die vom
Scharia-Gremium erbracht werden, sind unter ,Scharia-Gremium" aufgefthrt.

Der Fonds darf vorbehaltlich der in Anhang III dargelegten Beschrankungen zusatzliche liquide Vermégenswerte
besitzen (sofern die Anlage in diesen Vermoégenswerten der Scharia entspricht).

Die Basiswahrung des iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF ist der US-Dollar (USD).

Dieser Fonds ist fiir islamische Anleger vorgesehen. Die Zeichnung steht jedoch auch jedem anderen Anleger offen,
der an einer Anlage in dem Fonds interessiert ist.

Es ist vorgesehen, alle Anlagen dieses Fonds Scharia-konform vorzunehmen. Es ist moglich, dass durch
die Anwendung der Scharia die Ergebnisse des Fonds von denjenigen von Fonds mit dhnlichen
Zielsetzungen, die nicht Scharia-konform sind, abweichen.

Referenzindex

Der MSCI USA Islamic Index bildet Scharia-konforme Anlageprinzipien ab und misst die Wertentwicklung von
Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung des US-Aktienmarktes, die fur islamische Anleger zugelassene
Anlagen sind. Der Referenzindex wendet strenge Kriterien fiir den Ausschluss von gewissen Wertpapieren an, die
auf Scharia-Prinzipien in Abstimmung mit dem vom Indexanbieter bestellten Scharia-Gremium basieren. Der
Referenzindex ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet und wird vierteljahrlich neu gewichtet und
zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschlieBlich dessen Bestandteilen) sind auf der
Website des Indexanbieters unter https://www.msci.com/constituents verfligbar.

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF

Anlageziel
Anlageziel dieses Fonds ist es, fur die Anleger eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu

erreichen, die der Rendite des MSCI World Islamic Index entspricht.

Anlagepolitik
Um sein Anlageziel zu erreichen, wird dieser Fonds auf Scharia-konforme Art und Weise in ein Wertpapierportfolio

investieren, das sich - soweit praktikabel und mdéglich — aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI
World Islamic Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken
einzusetzen, um eine &hnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb ist nicht davon
auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex halt oder diese Bestandteile mit derselben
Gewichtung wie im Referenzindex halt. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im Referenzindex
enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ahnliche Wertentwicklung bieten
wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist jedoch mdglich, dass der
Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere halt, die im Referenzindex enthalten sind.
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Zu dem ausschlieBlichen Zweck, ein Engagement in den Wertpapieren des Referenzindex einzugehen, kann dieser
Fonds von Zeit zu Zeit in wandelbare Sukuk (Scharia-konforme Anleihen), die mit einem Investment-Grade-Rating
eingestuft sind, ADRs, GDRs, GDNs und offene Organismen flir gemeinsame Anlagen investieren, sofern dies auf
eine Art und Weise geschieht, von der angenommen wird, dass sie Scharia-konform ist. Vorbehaltlich der
Bestimmungen der Vorschriften und der von der Zentralbank auferlegten Bedingungen kann dieser Fonds auch in
andere Fonds der Gesellschaft investieren, sofern diese anderen Fonds als Scharia-konform gelten.

Das vom Anlageverwalter einberufene Scharia-Gremium wird dafir zustandig sein, zu Uberprifen, ob die
Aktivitaten dieses Fonds Scharia-konform sind. Informationen Uber die individuellen Dienstleistungen, die vom
Scharia-Gremium erbracht werden, sind unter ,Scharia-Gremium" aufgefihrt.

Der Fonds darf vorbehaltlich der in Anhang III dargelegten Beschrdnkungen zusétzliche liquide Vermdgenswerte
besitzen (sofern die Anlage in diesen Vermoégenswerten der Scharia entspricht).

Die Basiswahrung des iShares MSCI World Islamic UCITS ETF ist der US-Dollar (USD).

Dieser Fonds ist fur islamische Anleger vorgesehen. Die Zeichnung steht jedoch auch jedem anderen Anleger offen,
der an einer Anlage in dem Fonds interessiert ist.

Es ist vorgesehen, alle Anlagen dieses Fonds Scharia-konform vorzunehmen. Es ist moglich, dass durch
die Anwendung der Scharia die Ergebnisse des Fonds von denjenigen von Fonds mit dhnlichen
Zielsetzungen, die nicht Scharia-konform sind, abweichen.

Referenzindex

Der MSCI World Islamic Index bildet Scharia-konforme Anlageprinzipien ab und misst die Wertentwicklung von
Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrielandern, die fir islamische Anleger zugelassene
Anlagen sind. Der Referenzindex wendet strenge Kriterien fir den Ausschluss von gewissen Wertpapieren an, die
auf Scharia-Prinzipien in Abstimmung mit dem vom Indexanbieter bestellten Scharia-Gremium basieren. Der
Referenzindex ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet und wird vierteljahrlich neu gewichtet und
zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschlieBlich dessen Bestandteilen) sind auf der
Website des Indexanbieters unter https://www.msci.com/constituents verfligbar.

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF

Anlageziel
Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berlicksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der

Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des STOXX Europe 50 Index widerspiegelt.

Anlagepolitik
Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktientiteln zu

investieren, das sich - soweit mdglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den STOXX®
Europe 50 Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds strebt die Nachbildung der Bestandteile des
Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit einer ahnlichen Gewichtung wie im
Referenzindex halt. Um seinen Referenzindex nachzubilden, kann dieser Fonds bis zu 20 % seines
Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben Emittenten investieren. Diese Grenze kann bei einem
einzigen Emittenten auf 35 % erhoht werden, sofern dies durch auBergewohnliche Marktbedingungen
(gemaB Definition in Ziffer 4 von Anhang III) gerechtfertigt ist.

Die Basiswahrung des iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF ist der Euro (€).

Referenzindex

Der STOXX Europe 50 Index misst die Wertentwicklung 50 européischer Unternehmen, um die Marktflihrer der
einzelnen Sektoren in Europa abzubilden. Die Aktien werden aus den 50 gréBten Unternehmen des STOXX Europe
600 Index-Universums ausgewadhlt, die bestimmte Kriterien gemaB der Referenzindexmethodik erfillen. Der
Referenzindex ist nach der Free-Float-Marktkapitalisierung gewichtet und das maximale Gewicht jedes Bestandteils
betrdgt 10 %. Der Referenzindex wird vierteljdhrlich neu gewichtet und zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten
zum Referenzindex (einschlieBlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters unter
www.stoxx.com verfligbar.

iShares UK Property UCITS ETF

Anlageziel
Das Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berlicksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der

Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des FTSE EPRA/Nareit UK Index widerspiegelt.

Anlagepolitik

Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktientiteln zu
investieren, das sich — soweit moglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den FTSE
EPRA/Nareit UK Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds strebt die Nachbildung der Bestandteile
des Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit einer dhnlichen Gewichtung
wie im Referenzindex hédlt. Um seinen Referenzindex nachzubilden, kann dieser Fonds bis zu 20 % seines
Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben Emittenten investieren. Diese Grenze kann bei einem
einzigen Emittenten auf 35 % erhoht werden, sofern dies durch auBergewohnliche Marktbedingungen
(gemadB Definition in Ziffer 4 von Anhang III) gerechtfertigt ist.
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Die Basiswahrung des iShares UK Property UCITS ETF ist das Pfund Sterling (GBP).

Referenzindex

Der FTSE EPRA/Nareit UK Index misst die Wertentwicklung von im Vereinigten Konigreich notierten Immobilien-
Aktiengesellschaften (REITs) und Immobilien-Holding und -Entwicklungsgesellschaften, die die FTSE-Kriterien
hinsichtlich GroBe, Liquiditdt und Streubesitz erfillen. Der Referenzindex ist nach der Free-Float-
Marktkapitalisierung gewichtet und wird vierteljahrlich neu gewichtet und zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten
zum Referenzindex (einschlieBlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters unter
http://www.ftse.com/Indices/ verfuigbar.

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Beriicksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des Bloomberg US Aggregate Bond Index
widerspiegelt.

Anlagepolitik
Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von festverzinslichen

Wertpapieren zu investieren, das sich - soweit mdglich und praktikabel — aus den Wertpapieren zusammensetzt,
die den Bloomberg US Aggregate Bond Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt,
Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ahnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb
ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex halt oder diese Bestandteile
mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex halt. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im
Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ahnliche
Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist
jedoch méglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere halt, die im Referenzindex enthalten sind.

Der Fonds investiert in von Staaten, internationalen Korperschaften oOffentlichen Rechts oder Unternehmen
begebene oder garantierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Dazu gehdren Staatsanleihen, Wertpapiere
von staatsnahen Emittenten und von Unternehmen, hypothekarisch besicherte Wertpapiere (Agency Fixed Rate
und hybride Adjustable-Rate Mortgage Pass Throughs), forderungsbesicherte Wertpapiere und mit gewerblichen
Hypotheken besicherte Wertpapiere.

Die Anlagen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den Bonitatsratinganforderungen des Referenzindex des
Fonds entsprechen, d. h. mit einem Investment-Grade-Rating eingestuft sein. Es ist zwar vorgesehen, dass der Fonds
in Emissionen mit Investment-Grade-Rating investiert, Emissionen kdnnen jedoch unter bestimmten Umstdnden
gelegentlich herabgestuft werden. In diesem Fall kann es vorkommen, dass der Fonds Emissionen ohne Investment-
Grade-Rating halt, bis die Emissionen ohne Investment-Grade-Rating gegebenenfalls nicht mehr im Referenzindex
des Fonds enthalten sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) mdglich und praktikabel ist, die Position aufzulésen.

Die Basiswahrung des iShares US Aggregate Bond UCITS ETF ist der US-Dollar (USD).

Referenzindex

Der Bloomberg US Aggregate Bond Index ist ein breit gestreuter Referenzindex, der den Markt flir auf den US-
Dollar lautende fest verzinsliche steuerpflichtige Anleihen mit Investment-Grade-Rating misst. Dazu gehdren
Staatsanleihen, Wertpapiere von staatsnahen Emittenten und von Unternehmen, hypothekarisch besicherte
Wertpapiere (Agency Fixed Rate und hybride Adjustable-Rate Mortgage Pass Throughs), forderungsbesicherte
Wertpapiere und mit gewerblichen Hypotheken besicherte Wertpapiere. Die Aufnahme in den Referenzindex ist
nicht vom Sitz des Emittenten abhangig. Wertpapiere muissen auf US-Dollar lauten und dirfen nicht wandelbar
sein. Nur Anleihen mit Investment-Grade-Rating mit einer Mindestrestlaufzeit von einem Jahr kénnen in den
Referenzindex aufgenommen werden. Der Referenzindex wird monatlich neu gewichtet und zusammengesetzt.
Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschlieBlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des
Indexanbieters unter https://www.bloombergindices.com/bloomberg-indices/ verfligbar.

iShares US Property Yield UCITS ETF

Anlageziel

Das Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berlicksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der
Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des FTSE EPRA/Nareit United States Dividend +
Index widerspiegelt.

Anlagepolitik
Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktientiteln zu

investieren, das sich — soweit moglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den FTSE
EPRA/Nareit United States Dividend + Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds strebt die
Nachbildung der Bestandteile des Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit
einer ahnlichen Gewichtung wie im Referenzindex halt. Um seinen Referenzindex nachzubilden, kann dieser
Fonds bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben Emittenten investieren. Diese
Grenze kann bei einem einzigen Emittenten auf 35 % erhoht werden, sofern dies durch
auBergewodhnliche Marktbedingungen (gemas Definition in Ziffer 4 von Anhang III) gerechtfertigt ist.

Die Basiswahrung des iShares US Property Yield UCITS ETF ist der US-Dollar (USD).
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Referenzindex

Der FTSE EPRA/Nareit United States Dividend + Index soll die héher rentierlichen Aktien des FTSE EPRA/Nareit
United States Index abbilden. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von US-Immobilien-
Aktiengesellschaften (REITs) und Immobilien-Holding und -Entwicklungsgesellschaften und enthalt diejenigen
Aktien, flr die eine Dividendenrendite von mindestens 2 % prognostiziert ist. Der Referenzindex ist nach der Free-
Float-Marktkapitalisierung gewichtet und wird vierteljahrlich neu gewichtet und zusammengesetzt. Weitere
Einzelheiten zum Referenzindex (einschlieBlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters
unter http://www.ftse.com/Indices/ verfligbar.

SCHARIA-BEIRAT VON MSCI

Die Wertpapiere, die in den Referenzindizes flir die Scharia-Fonds enthalten sind, werden von einem von MSCI
einberufenen Beitrat (der ,Scharia-Beirat von MSCI") flir Scharia-konform befunden. Sie werden vierteljdhrlich
vom Scharia-Beirat tberpriift, um Anderungen aufgrund von Marktdnderungen oder sonstigen Ereignissen (z. B.
Delisting, Konkurs, Unternehmensaktivitaten) zu bertcksichtigen. In einem solchen Fall ist der Anlageverwalter
dafiir verantwortlich, sicherzustellen, dass der Fonds die erforderlichen Anderungen an seinen Anlagen gemaB den
Referenzindizes der Scharia-Fonds vornimmt.

Der Scharia-Beirat von MSCI ist weder mit den Scharia-Fonds noch mit dem Manager oder dem Anlageverwalter
verbunden und hat keinerlei beratende oder sonstige Beziehung mit den Scharia-Fonds, dem Manager, dem
Anlageverwalter oder dem Scharia-Gremium.

SCHARIA-GREMIUM

Die Scharia-Konformitdt der Geschaftstatigkeit der Scharia-Fonds wird durch das Scharia-Gremium festgestellt.
Das Scharia-Gremium setzt sich aus Scharia-Gelehrten mit Fachkompetenz in islamischer Geldanlage zusammen.
Die wesentlichen Pflichten und Aufgaben des Scharia-Gremiums sind (i) Beratung zu den Scharia-Aspekten der
Scharia-Fonds, (ii) AuBerung einer Meinung in Form einer Fatwa, eines Beschlusses oder in Form von Richtlinien,
ob die Aktivitdten der Scharia-Fonds Scharia-konform sind und (iii) Empfehlungen oder Anleitung, wie die Scharia-
Fonds Scharia-konform gemacht werden kdénnten. Der Anlageverwalter kann von Zeit zu Zeit auch alternative
Methoden fiir das Engagement in den Wertpapieren des Referenzindex einsetzen (z. B. ADRs, GDRs, GDNs oder
andere gemeinsame Anlageformen) und das Scharia-Gremium beauftragen, die geplante Anlagemethode auf
Scharia-Konformitdt zu prifen. Der Anlageverwalter stitzt sich auf den Rat und die Anleitung des Scharia-
Gremiums, um sicherzustellen, dass die Scharia-Fonds in einer mit der Scharia konformen Weise tatig sind.

Das Scharia-Gremium ist nicht fir Angelegenheiten verantwortlich, die sich auf folgende Bereiche beziehen: (i)
das Management und die Beaufsichtigung der Gesellschaft und ihrer Fonds, Geschéftstdtigkeit und Lieferanten
(nicht in Bezug auf die Scharia), (ii) die Anwendung irischer Gesetze oder der Gesetze anderer Jurisdiktionen, (iii)
die Bestimmung, welche Wertpapiere die zugrunde liegenden Bestandteile eines Index bilden, der als
Referenzindex flir die Scharia-Fonds oder andere Fonds der Gesellschaft verwendet wird, (iv) die Bestimmung der
angemessenen Methode fiir die Berechnung der Dividendenreinigung der zugrunde liegenden Wertpapiere eines
solchen Index oder (vi) die Bestimmung in Einzelféllen, welche Art von Wertpapieren angemessenerweise gehalten
werden sollte, um die Rendite der zugrunde liegenden Wertpapiere eines solchen Index abzubilden (Aktien,
Depository Receipts, 0. a.), sofern der Scharia-Beirat von MSCI allgemein bestimmt hat, dass die entsprechende
Art von Wertpapier Scharia-konform ist.

Der Anlageverwalter wird gemaB den Vorgaben des Scharia-Gremiums sicherstellen, dass Bestimmungen oder
Bezugnahmen auf Anlagemethoden oder -techniken im Prospekt, die den Scharia-Fonds anderweitig bei der
Umsetzung ihrer Anlagepolitik zur Verfligung stehen wiirden, keine Anwendung finden, wenn sie nicht Scharia-
konform sind. Das Scharia-Gremium wird alternative Anlagetechniken fir die Scharia-Fonds vorgeben, welche der
Anlagepolitik der Scharia-Fonds entsprechen und Scharia-konform sind.

Das Scharia-Gremium hat eine Fatwa zu den Scharia-Fonds herausgegeben. Vorbehaltlich der Scharia-Konformitat
der Fonds wird das Scharia-Gremium ein jahrliches Zertifikat Gber die Scharia-Konformitat der Scharia-Fonds
herausgeben.

Zwischen den Mitgliedern des Scharia-Gremiums und den Scharia-Fonds kénnen Interessenkonflikte bezliglich der
Anlagen der Scharia-Fonds auftreten. Falls ein Interessenkonflikt entsteht, werden sich die Mitglieder des Scharia-
Gremiums, soweit sie hierzu verninftigerweise in der Lage sind, bemihen sicherzustellen, dass der
Interessenkonflikt fair geldst wird und dass die Anlagemadglichkeiten fair und gerecht verteilt werden. Vorbehaltlich
dieser Bestimmungen durfen die Mitglieder des Scharia-Gremiums trotz Entstehen solcher Konflikte ihre Geschafte
tatigen und sind fiir Gewinne, Provisionen oder anderen Verglitungen, die sie erhalten, nicht rechenschaftspflichtig.

Zum Datum dieses Prospekts umfasst das Scharia-Gremium die folgenden Mitglieder:

Dr. Mohamed Elgari. Dr. Mohamed Elgari ist Professor flir islamische Wirtschaftswissenschaften an der Kdnig
Abdulaziz Universitat in Jeddah, Saudi-Arabien, und ehemaliger Leiter des Forschungszentrums fir islamische
Wirtschaftswissenschaften derselben Universitat. Er ist Fachgutachter der Islamic Jurisprudence Academy der OIC
sowie der Islamic Jurisprudence Academy der Islamic World League und Mitglied des Scharia-Gremiums der AAOFI.
Er ist Redaktionsmitglied mehrerer akademischer Publikationen im Bereich islamischer Finanzen und
Rechtsprechung, darunter: The Journal of the Jurisprudence Academy (der IWL), das Journal of Islamic Economic
Studies (IDB) und das Journal of Islamic Economic (IAIE, London). AuBerdem ist er Mitglied des Beirats der Harvard
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Series in Islamic Law der Harvard Law School. Dr. Elgari ist Mitglied zahlreicher Scharia-Gremien islamischer
Banken und Takaful-Unternehmen weltweit. Er hat mehrere Bilcher Uber islamische Finanzen geschrieben und
zahlreiche Artikel auf Arabisch und auf Englisch zu diesem Thema verfasst. Dr. Elgari ist auBerdem haufiger Redner
bei Konferenzen weltweit. Im Jahr 1424H (2004) erhielt er die Auszeichnung fir ,Islamic Banking and Finance" von
der Islamic Development Bank. Dr. Elgari hat einen Doktortitel von der University of California und wurde 1950 in
Mekka, Saudi-Arabien, geboren.

Scheich Nizam Yaquby. Scheich Nizam Yaquby hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und
Religionswissenschaften von der McGill Universitat in Montreal. Der bekannte Scharia-Wissenschaftler ist in Bahrain
ansdssig. Scheich Yaquby ist auBerdem Berater von HSBC Amanah, Abu Dhabi Islamic Bank, DJ Indices, BNP
Paribas, Lloyds TSB und Standard Chartered.

Dr. Mohammed Daud Bakar. Dr. Bakar ist Vorsitzender der Amanie Group und war zuvor stellvertretender
Vizekanzler der International Islamic University Malaysia. Derzeit ist er Vorsitzender des Scharia-Beirats bei der
Zentralbank von Malaysia, der Wertpapierkommission von Malaysia und des Scharia-Aufsichtsrats der International
Islamic Liquidity Management Corporation (IILM).

Dr. Bakar hat eine Reihe von Artikeln in verschiedenen akademischen Zeitschriften verdffentlicht und zahlreiche
Vortrdge auf verschiedenen Konferenzen rund um den Globus gehalten. Dr. Bakar ist Mitglied des Scharia-
Ausschusses des Dow Jones Islamic Market Index (New York), von Muzn Islamic Banking (Nationalbank von Oman),
BNP Paribas (Bahrain), Morgan Stanley (Dubai), der Bank of London and Middle East (London) und anderer
Finanzinstitute.

Dr. Bakar hat einen Doktortitel der Universitédt St. Andrews, Schottland, einen Abschluss als Bachelor of Shariah

(Figh wa Usuluhu) von der Universitdt Kuwait, Kuwait, und einen Abschluss als Bachelor of Jurisprudence (extern)
von der Universitdt von Malaya, Malaysia.

Die Vergltung des Scharia-Gremiums wird vom Anlageverwalter der Scharia-Fonds und nicht aus der TER (wie im
Abschnitt ,Aufwendungen des Fonds" definiert) gezahit.

65



METHODIKEN FUR WAHRUNGSABSICHERUNGEN

Die Gesellschaft ist ein OGAW, und daher unterliegen die Fonds den in den Vorschriften und in den OGAW-
Vorschriften der Zentralbank geregelten Anlage- und Kreditaufnahmebeschrankungen. Diese sind in Anhang III
detailliert dargelegt.

Wéhrungsabgesicherte Anteilklassen

Die Wahrungsabsicherung wird fir jede wdhrungsabgesicherte Anteilklasse durchgefiihrt, indem diejenigen
zugrunde liegenden Portfolio-Wahrungspositionen abgesichert werden, die sich von der Bewertungswahrung
unterscheiden, um die Kursunterschiede zwischen diesen zugrunde liegenden Portfolio-Wahrungspositionen und
der Bewertungswéahrung in einem vorab festgelegten Toleranzbereich zu halten. Der Anlageverwalter tberwacht
das Wahrungsrisiko jeder wdahrungsabgesicherten Anteilklasse im Hinblick auf diese vorab festgelegten
Toleranzbereiche taglich und stellt fest, ob eine Wahrungsabsicherung neu festgelegt und der Gewinn oder Verlust
aus der Wahrungsabsicherung wieder angelegt oder glattgestellt werden sollte. Dabei bericksichtigt er die
Haufigkeit und die verbundenen Transaktions- und Wiederanlagekosten der Neufestlegung der
Wahrungsabsicherung. Die Wahrungsabsicherung wird auf der Basis bestmdglicher Bemihungen durchgefihrt,
und es gibt keine Garantie dafir, dass es dem Anlageverwalter gelingt, die Wahrungsrisiken vollstandig abzusichern.
Daher konnen Inkongruenzen zwischen der Wahrungsposition des betreffenden Fonds und der
wahrungsabgesicherten Anteilklasse auftreten.

Wenn die Ubersicherte oder untersicherte Position aus einer einzelnen zugrunde liegenden Portfolio-
Wahrungsposition einer wahrungsabgesicherten Anteilklasse den vorab festgelegten Toleranzbereich am Ende
eines Geschaftstags Uiberschreitet (z. B. aufgrund von Marktbewegungen), wird die Absicherung fiir diese zugrunde
liegende Wahrung am ndchsten Geschéftstag (an dem die entsprechenden Devisenmarkte gedffnet sind) neu
festgelegt. Ubersicherte Positionen diirfen 105 % des Nettoinventarwerts der betreffenden wahrungsabgesicherten
Anteilklasse nicht Ubersteigen und untersicherte Positionen dirfen 95 % des Anteils des Nettoinventarwerts der
betreffenden wahrungsabgesicherten Anteilklasse, die gegen das Wahrungsrisiko abgesichert werden soll, nicht
unterschreiten. Wenn dartber hinaus der Gesamtgewinn oder -verlust aus den Devisentermingeschaften zur
Absicherung aller zugrunde liegenden Wahrungen einer wahrungsabgesicherten Anteilklasse den vorab
festgelegten Toleranzbereich am Ende eines Geschaftstags Uberschreitet, ermittelt der Anlageverwalter am
nachsten Geschéftstag (an dem die entsprechenden Devisenmarkte gedffnet sind), ob einige oder alle der von
dieser Anteilklasse gehaltenen Wahrungsabsicherungen neu festgelegt werden missen, um den Gewinn oder
Verlust zu reduzieren, wenn dieser auBerhalb des Toleranzbereichs liegt. Die Anwendung der oben beschriebenen
Toleranzschwellen ermdglicht dem Anlageverwalter eine bessere Verwaltung der Haufigkeit und der verbundenen
Kosten von Devisengeschéften zur Absicherung von wahrungsabgesicherten Anteilklassen. Die vorab festgelegte
Toleranzschwelle fir jede wahrungsabgesicherte Anteilklasse wird von dem Team fir die Risiko- und quantitative
Analyse von BlackRock Uberprift.

Wenn in Bezug auf die Wahrungsabsicherungskomponente der wahrungsabgesicherten Anteilklassen aus der
Wahrungsabsicherung ein Gewinn erzielt wird, wird durch diesen Gewinn kein Leverage erzeugt. Wenn aus der
Wahrungsabsicherung ein Verlust entsteht, flihrt dieser bei den entsprechenden wahrungsabgesicherten
Anteilklassen zu Leverage. Leverage wird beseitigt oder verringert, wenn die entsprechende Wahrungsabsicherung
angepasst oder neu festgelegt wird, wie fir die entsprechende wahrungsabgesicherte Anteilklasse erforderlich. Der
Anlageverwalter beabsichtigt kein Leverage der wahrungsabgesicherten Anteilklassen Uber die Toleranzschwelle
hinaus. An diesem Punkt wird eine Neufestlegung einiger oder aller Wahrungsabsicherungen dieser
wahrungsabgesicherten Anteilklasse ausgelést. Unter extremen Marktbedingungen kann die Toleranzschwelle
voribergehend Uberschritten werden.

Bei Erhalt eines Zeichnungsantrags in einer wahrungsabgesicherten Anteilklasse teilt der Anlageverwalter die

Zeichnungsgelder anteilig entsprechend den Gewichtungen zwischen den vom Fonds gehaltenen Wertpapieren, die
dieser Anteilklasse zuzurechnen sind, und dem Wert der Absicherung dieser Anteilklasse auf.
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ANLAGETECHNIKEN

Die Fonds investieren in Wertpapiere gemaB den Vorschriften und/oder in andere liquide finanzielle
Vermdgenswerte, auf die in Vorschrift 68 der Vorschriften verwiesen wird, mit dem Ziel der Streuung des
Anlagerisikos. Die Anlagen jedes Fonds sind auf die durch die Vorschriften zugelassenen Anlagen beschrankt. Diese
werden in Anhang III ndher erldutert. Die Anlagen jedes Fonds werden mit Ausnahme seiner Anlagen in offenen
Organismen fiir gemeinsame Anlagen normalerweise an den in Anhang I genannten geregelten Markten notiert
oder gehandelt.

Unter bestimmten Umstanden kann die Erreichung des Anlageziels oder die Umsetzung der Anlagepolitik eines
Fonds durch Vorschriften untersagt sein, den Interessen der Inhaber von Anteilen entgegenstehen oder den Einsatz
von Strategien erfordern, die Uber diejenigen hinausgehen, die im Anlageziel und der Anlagepolitik des
betreffenden Fonds angegeben sind. Zu diesen Umstanden zahlen unter anderem folgende Falle:

(i) Jeder Fonds unterliegt den Vorschriften, die unter anderem bestimmte Beschréankungen hinsichtlich des
Anteils des Wertes des Fonds enthalten, der an einzelnen Wertpapieren gehalten werden darf. Abhangig
von der Konzentration des Referenzindex kann ein Fonds Beschrankungen hinsichtlich einer Anlage mit
der gleichen Konzentration wie der Referenzindex unterliegen. Ferner kann ein Fonds je nach
Konzentration seines Referenzindex synthetische Wertpapiere innerhalb der in diesem Prospekt
genannten Grenzen halten, sofern es sich bei den synthetischen Wertpapieren um Wertpapiere handelt,
die eine Korrelation mit den im Referenzindex des Fonds enthaltenen Wertpapieren aufweisen oder deren
Ertrag auf den im Referenzindex des Fonds enthaltenen Wertpapieren beruht.

(i) Die im Referenzindex des Fonds enthaltenen Wertpapiere &andern sich von Zeit zu Zeit (eine
~Neugewichtung und -zusammensetzung"). Der Anlageverwalter kann bei der Anlage der Vermdgenswerte
eines Fonds verschiedene Strategien verfolgen, um den Fonds dem neu gewichteten und
zusammengesetzten Referenzindex anzupassen. Beispielsweise kann ein Fonds (a) im Fall von
Aktienfonds, wenn ein im Referenzindex des Fonds enthaltenes Wertpapier nicht verfligbar ist oder fir
den erforderlichen Wert nicht verfligbar ist oder ein Markt fir ein solches Wertpapier nicht existiert oder
eingeschrankt ist oder der Kauf oder Besitz eines solchen Wertpapiers nicht so kosten- oder steuergiinstig
ist wie der Kauf oder Besitz eines Hinterlegungsscheins, Hinterlegungsscheine (Depository Receipts) (z. B.
ADRs oder GDRs) Uber diese Wertpapiere halten oder (b) im Fall von Rentenfonds, wenn ein im
Referenzindex des Fonds enthaltenes festverzinsliches Wertpapier nicht verfligbar ist oder fiir den
erforderlichen Wert nicht verfiigbar ist oder ein Markt fir ein solches Wertpapier nicht existiert oder
eingeschrankt ist oder der Kauf oder Besitz eines solchen Wertpapiers nicht so kosten- oder steuerglinstig
ist wie der Kauf oder Besitz eines Hinterlegungsscheins oder anderer festverzinslicher Wertpapiere,
Hinterlegungsscheine (Depository Notes) in Bezug auf solche Wertpapiere (z. B. GDNs) und/oder andere
festverzinsliche Wertpapiere halten, die ahnliche Risikoeigenschaften aufweisen, selbst wenn diese
festverzinslichen Wertpapiere nicht selbst Teil des Referenzindex sind.

(iii) Fonds, die direkt in an der Saudi Stock Exchange notierte Aktien investieren, und der Anlageverwalter
unterliegen den QFI-Vorschriften, die auslandischen Anlegern (einschlieBlich QFI) bei der Anlage in
borsennotierten saudischen Aktien bestimmte Grenzen auferlegen. Wenn der Anlageverwalter einen der
Grenzwerte hinsichtlich ausldndischen Eigentums erreicht, darf der Anlageverwalter mdéglicherweise nicht
weiter direkt in bdrsennotierte saudische Aktien investieren, oder er muss bestimmte Bestande in
bérsennotierten saudischen Aktien abgeben, sodass die Grenzwerte hinsichtlich auslandischen Eigentums
nicht mehr Uberschritten werden.

(iv) Die im Referenzindex des Fonds enthaltenen Wertpapiere kdnnen von Zeit zu Zeit MaBnahmen seitens
der Unternehmen (sog. Corporate Actions) unterliegen. Es liegt im Ermessen des Anlageverwalters, auf
diese Vorgange zu reagieren.

(v) Ein Fonds darf daneben flissige Mittel halten und wird normalerweise Dividenden-/Ertragsforderungen
haben. Der Anlageverwalter kann fir Direktanlagezwecke DFI kaufen (wie weiter oben beschrieben), um
eine Rendite zu erzielen, die in etwa der Rendite vom Referenzindex des Fonds entspricht.

(vi) Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere sind mitunter méglicherweise nicht erhaltlich, nicht liquide
oder nicht zu ihrem Marktwert erhaltlich. Unter diesen Umstanden kann der Anlageverwalter verschiedene
Techniken in Bezug auf Fonds ohne Indexnachbildung einsetzen, einschlieBlich des Kaufs von
Wertpapieren, die nicht im Referenzindex vertreten sind, bei denen der Anlageverwalter der Ansicht ist,
dass ihre Ertréage einzeln oder zusammengenommen eine enge Korrelation mit den Bestandteilen des
Referenzindex aufweisen (ndhere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,Fonds ohne
Indexnachbildung").

(vii) Der Anlageverwalter berlicksichtigt die Kosten geplanter Portfoliotransaktionen. Es ist moglicherweise
nicht unbedingt effizient, Transaktionen zu tatigen, durch die ein Fonds den Referenzindex jederzeit exakt
abbildet.

Fonds mit Indexnachbildung

Indexnachbildende Fonds versuchen, die Bestandteile des Referenzindex so genau wie mdglich nachzubilden,
indem sie alle Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in einem Verhaltnis halten, das der
jeweiligen Gewichtung im Referenzindex dhnlich ist. Dabei diirfen sie die in Abschnitt 4 von Anhang III dargelegten
hoheren Anlagegrenzen fiir indexnachbildende Fonds in Anspruch nehmen. Es kann jedoch Félle geben, in denen
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es nicht moglich oder praktikabel ist, samtliche Bestandteile des Referenzindex gemaB den Gewichtungen des
Referenzindex zu erwerben, oder in denen dies den Inhabern von Anteilen des betreffenden Fonds schaden wiirde
(wenn beispielsweise bei der Zusammenstellung eines Wertpapierportfolios zur Abbildung des Referenzindex
erhebliche Kosten anfallen oder praktische Schwierigkeiten auftreten oder wenn ein im Referenzindex enthaltenes
Wertpapier voribergehend illiquide, nicht verfligbar oder weniger liquide wird oder wenn fir den Fonds rechtliche
Einschrankungen gelten, die auf den Referenzindex keine Anwendung finden). GemaB den Vorschriften geben
indexnachbildende Fonds in ihrer jeweiligen Anlagepolitik ihre Absicht an, die in Anhang III Ziffer 4 beschriebenen
Anlagegrenzen anzuwenden.

Folgende Fonds verfolgen eine Nachbildungsstrategie: iShares Asia Property Yield UCITS ETF, iShares BRIC 50
UCITS ETF, iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist), iShares Dow Jones Global Sustainability Screened
UCITS ETF, iShares EM Infrastructure UCITS ETF, iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist), iShares Global Clean
Energy UCITS ETF, iShares Global Infrastructure UCITS ETF, iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF, iShares
Global Water UCITS ETF, iShares Listed Private Equity UCITS ETF, iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF, iShares
MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF, iShares MSCI Turkey UCITS ETF, iShares MSCI USA Quality
Dividend ESG UCITS ETF, iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF, iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF, iShares UK
Property UCITS ETF und iShares US Property Yield UCITS ETF.

Fonds ohne Indexnachbildung

Bestimmte Fonds verfolgen mdglicherweise keine Indexnachbildung im Sinne der Vorschriften und dirfen daher
nicht die in Anhang III Ziffer 4 genannten héheren Anlagegrenzen nutzen, die fiir nachbildende Fonds gelten
(stattdessen kdnnen sie Optimierungstechniken zur Erreichung ihres Anlageziels einsetzen). Diese Fonds halten
eventuell nicht alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere oder nicht die genaue Konzentration einzelner
Wertpapiere wie im Referenzindex, sie bemihen sich jedoch, den Referenzindex so genau wie mdglich nachzubilden.
Das AusmaB, in dem ein Fonds Optimierungstechniken einsetzt, liegt im Ermessen des Anlageverwalters und hangt
von der Art der Wertpapiere, die in dem Referenzindex enthalten sind, sowie von den Mdglichkeiten und Kosten
der Nachbildung des jeweiligen Referenzindex ab. Beispielsweise kann ein Fonds Optimierungstechniken in groBem
Umfang nutzen und dazu in der Lage sein, eine ahnliche Rendite wie die seines Referenzindex zu liefern, indem er
nur in eine relativ kleine Anzahl der in seinem Referenzindex enthaltenen Titel investiert. Der Fonds kann auBerdem
einige Wertpapiere halten, die (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ahnliche Wertentwicklung bieten wie
bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der betreffende Referenzindex zusammensetzt, selbst wenn diese
Wertpapiere nicht selbst Teil des Referenzindex sind, und der Anlagenbestand des Fonds kann mehr Bestandteile
umfassen als der Referenzindex. Der Einsatz von Optimierungstechniken, deren Umsetzung einer Reihe von in
Anhang II und III ausgeflihrten Beschrankungen unterliegt, muss nicht unbedingt zu den gewlinschten Ergebnissen
flhren.

Folgende Fonds verfolgen keine Nachbildungsstrategie: iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF, iShares $ Corp
Bond ESG UCITS ETF, iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF, iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF,
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF, iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF, iShares $ TIPS UCITS ETF, iShares
$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF, iShares € Green Bond UCITS ETF, iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS
ETF, iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF, iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF, iShares € Floating Rate
Bond ESG UCITS ETF, iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF, iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF, iShares €
Govt Bond 7-10yr UCITS ETF, iShares Core MSCI Europe UCITS ETF, iShares Core UK Gilts UCITS ETF, iShares
Developed Markets Property Yield UCITS ETF, iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF, iShares J.P. Morgan ESG
$ EM Bond UCITS ETF, iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF, iShares MSCI EM Latin America
UCITS ETF, iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF, iShares MSCI World Islamic UCITS ETF und iShares US Aggregate
Bond UCITS ETF.

Alle Fonds

Jeder Fonds kann, wenn dies mit seiner Anlagepolitik vereinbar ist, jeweils auch in wandelbare Wertpapiere (mit
Ausnahme des iShares € Green Bond UCITS ETF und des iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF),
Staatsanleihen, Liquiditatspapiere wie variabel verzinsliche Anleihen und Commercial Papers (die mindestens Uiber
ein A3-Rating von Moody’s Investors Services oder ein gleichwertiges Rating einer anderen Agentur verfligen),
strukturierte Finanztitel, sonstige Wertpapiere (z. B. Medium Term Notes) und offene Organismen fiir gemeinsame
Anlagen investieren. Vorbehaltlich der Bestimmungen der Vorschriften und der von der Zentralbank auferlegten
Bedingungen kann jeder Fonds auch in andere Fonds der Gesellschaft und/oder in sonstige vom Manager verwaltete
Investmentfonds investieren. Fonds, die die in Anhang III Ziffer 4 genannten Anlagegrenzen anwenden (d. h.
indexnachbildende Fonds gemaB den Vorschriften) kdnnen in diese Instrumente nur investieren, um Positionen in
Wertpapieren aufzubauen, die in ihren Referenzindizes vertreten sind. Die Aktienfonds und die Rentenfonds kdnnen
entsprechend den Bestimmungen der Zentralbank unter bestimmten Umstanden, wenn eine Direktanlage in einem
in seinem Referenzindex enthaltenen Wertpapier nicht moglich ist oder der Kauf oder Besitz eines solchen
Wertpapiers nicht so kosten- oder steuerglinstig ist wie der Kauf oder Besitz eines Hinterlegungsscheins, in
Hinterlegungsscheine (Depository Receipts bzw. Depository Notes) investieren, um eine Position in dem jeweiligen
Wertpapier aufzubauen. Die Fonds kdnnen geringe Betrdge zusatzlicher liquider Mittel (die normalerweise
Dividenden-/Ertragsforderungen umfassen) halten, und der Anlageverwalter kann DFI kaufen, um eine Rendite zu
erzielen, die in etwa der Rendite des Referenzindex entspricht. Zudem dirfen die Fonds geringe Barbetrage
(,Barbestande") halten. Die Fonds kdnnen zur Wahrung des Werts dieser Barbestédnde in einen oder mehrere
taglich gehandelte Geldmarktfonds investieren, wie nachfolgend im Abschnitt ,Verwaltung von Barbestanden und
DFI-Barbestdnden® dargestellt.

Darliber hinaus kann ein Fonds in derivative Finanzinstrumente (DFI) investieren, wozu u. a. Optionen und Futures,
Swaps, Termingeschdfte, Termingeschdfte mit Barausgleich, Kreditderivate (wie Single-name-CDS und CDS-
Indizes), Devisenkassageschdfte, Caps und Floors, Differenzkontrakte (mit Ausnahme des iShares € Green Bond
UCITS ETF und des iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF) und andere Derivattransaktionen zur
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Direktanlage (mit Ausnahme des iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF) gehoéren (sofern
zutreffend), um zur Erreichung seiner Anlageziele beizutragen und um beispielsweise ein Engagement in
bestimmten Bestandteilen des Referenzindex oder im Referenzindex selbst zu erzielen, um eine mit der Rendite
des Referenzindex vergleichbare Rendite zu erzielen, um die Transaktionskosten bzw. Steuern zu reduzieren oder
um ein Engagement in illiquide Wertpapiere oder in Wertpapiere, die aus markt- bzw. aufsichtsbehodrdlichen
Grinden nicht verfligbar sind, zu ermdéglichen oder um Nachbildungsfehler (Tracking Errors) zu minimieren, bzw.
aus anderen Grinden, die nach Ansicht des Verwaltungsrats fir den Fonds vorteilhaft sind.

Der maximale Anteil des Nettoinventarwerts der Fonds, der bei Total Return Swaps und Differenzkontrakten
eingesetzt werden kann, betragt 100 % (mit Ausnahme des iShares € Green Bond UCITS ETF und des iShares
MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF). In Bezug auf diesen Fonds betragt der maximale Anteil des
Nettoinventarwerts, der Gegenstand von Total Return Swaps sein kann, 100 %, und bei Differenzkontrakten sind
es 0 %. Der erwartete Anteil des Nettoinventarwerts der Fonds, der bei Total Return Swaps eingesetzt wird,
betrdagt 0 %, und der erwartete Anteil des Nettoinventarwerts der Fonds, der bei Differenzkontrakten eingesetzt
wird, betragt 0 %, mit Ausnahme des iShares Listed Private Equity UCITS ETF, bei dem der erwartete Anteil des
Nettoinventarwerts, der bei Total Return Swaps eingesetzt wird, 15,2 % betragt und des iShares Global Clean
Energy UCITS ETF, bei dem der erwartete Anteil des Nettoinventarwerts, der Gegenstand von Total Return
Swaps sein wird, 5 % betragt. Die erwarteten Anteile stellen keine Obergrenze dar, und die tatsachlichen
Prozentsatze kdnnen im Laufe der Zeit abhangig von Faktoren wie z. B. den Marktbedingungen variieren.

Wenn ein Fonds in nicht vollstandig besicherte (non-fully funded) DFI investiert, kann der Fonds (i) Barmittel bis
zum Nennwert dieser DFI abzliglich der eventuellen Margenzahlungen auf diese DFI und (ii) alle in Bezug auf diese
DFI erhaltenen Schwankungsmargenbarsicherheiten (zusammen ,DFI-Barbestande") in einen oder mehrere taglich
gehandelte Geldmarktfonds investieren, wie nachfolgend unter der Uberschrift ,Verwaltung von Barbestdnden und
DFI-Barbestanden" dargestellt.

Die Fonds werden nicht in vollstdndig besicherte DFI einschlieBlich vollstdndig besicherter Swaps investieren.

Angabe zu den in Mexiko vertriebenen Fonds

Obwohl der Prozentsatz des Nettovermdégens eines Fonds, der in die in seinem Referenzindex enthaltenen
Wertpapiere investiert werden muss, von diesem Prospekt nicht vorgeschrieben ist, werden die in Mexiko
vertriebenen Fonds im Allgemeinen jeweils mindestens 80 % ihres Vermdégens in Wertpapiere ihrer jeweiligen
Referenzindizes und in Hinterlegungsscheine oder Depository Notes investieren, die Wertpapiere ihrer jeweiligen
Referenzindizes reprasentieren. Diese Fonds kénnen jedoch zeitweilig jeweils bis zu 20 % ihres Vermdgens in
bestimmte DFI, Zahlungsmittel und Zahlungsmittelaquivalente einschlieBlich Geldmarktfonds, die vom Manager
oder von verbundenen Unternehmen verwaltet werden, sowie in Wertpapiere investieren, die nicht in ihren
jeweiligen Referenzindizes enthalten sind, die diesen Fonds nach Ansicht des Anlageverwalters jedoch helfen
werden, ihre jeweiligen Referenzindizes nachzubilden. Die Liste der in Mexiko vertriebenen Fonds ist auf der
offiziellen iShares-Website (www.ishares.com) verfugbar.

Risikomanagementprozess

Der Anlageverwalter wendet bezliglich der Fonds einen Risikomanagementprozess gemal den Anforderungen der
Zentralbank an, anhand dessen er in der Lage ist, das von jedem Fonds eingegangene Gesamtrisiko aus DFI
(,Gesamtrisiko™) genau zu Uberwachen, zu messen und zu steuern. Im Risikomanagementprozess nicht
berlicksichtigte DFI werden erst eingesetzt, nachdem der Zentralbank ein aktualisierter Risikomanagementprozess
vorgelegt wurde. Informationen Uber die mit dem Einsatz von DFI verbundenen Risiken kdnnen dem Abschnitt
~Risikofaktoren — DFI-Risiken" enthommen werden.

Der Anlageverwalter wendet die als ,Commitment-Ansatz" bezeichnete Methodik an, um das Gesamtrisiko der
aktuellen Fonds zu messen und die entsprechenden potenziellen Verluste aufgrund von Marktrisiken zu steuern.
Bei dem Commitment-Ansatz handelt es sich um eine Methodik, bei der die zugrunde liegenden Markt- oder
Nennwerte der DFI addiert werden, um die Hohe des Gesamtrisikos des Fonds aus DFI zu bestimmen. GemaBi den
Vorschriften darf, falls ein Fonds zukUlinftig Leverage einsetzt, das Gesamtrisiko des Fonds nicht mehr als 100 %
seines Nettoinventarwerts betragen.

Die Fonds kdnnen gelegentlich geringe Barbestande halten und DFI einsetzen, um auf diese Barbestédnde eine mit
dem Referenzindex vergleichbare Rendite zu erzielen. Die Fonds kénnen auch DFI verwenden, wie in diesem
Prospekt dargelegt. Zusatzlich kénnen Fonds, die in festverzinslichen Wertpapieren anlegen, tber DFI ihren
Investitionsgrad erhdéhen, um ein mit dem Referenzindex vergleichbares Laufzeit- und Risikoprofil zu erreichen.
Der Anlageverwalter beabsichtigt keinen Einsatz von Leverage fir die Fonds. Die Zentralbank geht davon aus, dass
ein daraus resultierendes Leverage von unter 5 % des Nettoinventarwerts eines Fonds mit der Aussage vereinbar
ist, dass ein Fonds nicht beabsichtigt, Leverage einzusetzen.

Verwaltung von Barbestdnden und DFI-Barbestinden

Die Fonds kdénnen Barbestande und/oder DFI-Barbestande in einen oder mehrere taglich gehandelte als OGAW
zugelassene Geldmarktfonds investieren. Diese OGAW kdnnen vom Manager und/oder einem verbundenen
Unternehmen verwaltet werden und unterliegen den in Anhang III dargelegten Beschréankungen. Bei diesen OGAW
kann es sich unter anderem um Teilfonds der Institutional Cash Series plc handeln, die in Geldmarktinstrumente
investieren. Die Institutional Cash Series plc ist ein Umbrella-Fonds von BlackRock und eine in Irland eingetragene
offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Teilfonds. Es wird nicht
damit gerechnet, dass die Barbestande und/oder DFI-Barbestande des Fonds zu einem zusatzlichen Marktrisiko
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oder einer Kapitalerosion fiihren werden; sofern jedoch ein zusatzliches Marktrisiko oder eine Kapitalerosion
eintreten, werden diese voraussichtlich minimal sein.

VORAUSSICHTLICHER TRACKING ERROR

Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der Differenz zwischen den monatlichen Renditen
eines Fonds und seines Referenzindex.

Wir bei BlackRock sind der Ansicht, dass diese Zahl fir einen taktischen Anleger, der regelmaBig mit ETFs handelt
und ETF-Anteile haufig nur ein paar Tage oder Wochen lang halt, wichtig ist. Flr langfristige Anleger mit einem
ldangeren Anlagehorizont dirfte die Trackingdifferenz zwischen dem Fonds und dem Index Uber den angestrebten
Anlagezeitraum als MaB fur die Wertentwicklung gegenliber dem Index wichtiger sein. Die Trackingdifferenz misst
die tatsachliche Differenz zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen des Index (d. h., wie genau ein
Fonds seinen Index nachbildet), wahrend der Tracking Error die Zu- und Abnahme der Trackingdifferenz (d. h. die
Volatilitat der Trackingdifferenz) misst. Wir empfehlen Anlegern, bei der Bewertung eines ETFs beide Kennzahlen
zu beachten.

Der Tracking Error kann von der ETF-Nachbildungsmethodik abhdngen. Allgemein gesagt liefern historische Daten
Hinweise darauf, dass eine synthetische Nachbildung einen niedrigeren Tracking Error erzeugt als eine physische
Nachbildung; dieselben Daten deuten jedoch oft auch darauf hin, dass eine physische Nachbildung eine geringere
Trackingdifferenz ergibt als eine synthetische Nachbildung.

Der voraussichtliche Tracking Error basiert auf der voraussichtlichen Volatilitat der Abweichungen zwischen den
Renditen des jeweiligen Fonds und den Renditen seines Referenzindex. Bei einem physisch nachbildenden ETF ist
einer der Hauptfaktoren fiir den Tracking Error die Abweichung der Portfoliobestandteile eines Fonds von den
Bestandteilen des Index. Das Liquiditatsmanagement und die Handelskosten aufgrund von Neugewichtungen und
-zusammensetzungen kdnnen sich ebenfalls auf den Tracking Error sowie auf die Differenz zwischen den Renditen
des ETFs und des Referenzindex auswirken. Die Auswirkungen kénnen abhangig von den zugrunde liegenden
Umstdnden positiv oder negativ sein.

Ein Tracking Error kann sich bei Fonds, die direkt in Wertpapiere des KSA investieren, auch dann ergeben, wenn
der Anlageverwalter von der CMA nicht langer als QFI zugelassen ist oder wenn seine Moglichkeiten zur Anlage in
borsennotierten saudischen Aktien durch die Beschrankungen hinsichtlich auslandischen Eigentums gemaB QFI-
Vorschriften begrenzt sind, da ein Fonds, der direkt in Wertpapiere des KSA investiert, mdglicherweise nicht weiter
direkt in bérsennotierte saudische Aktien anlegen kann und in Wertpapiere oder sonstige Instrumente anlegen
muss, die nicht im Referenzindex enthalten sind, jedoch ein dhnliches wirtschaftliches Engagement in der Rendite
des Referenzindex bieten. Zu diesen Instrumenten kdnnen Offshore-Futures, andere boérsengehandelte Fonds, die
ein ahnliches Engagement bieten wiirden, oder ungedeckte Swapvereinbarungen gehoren. Bei Letzteren handelt
es sich um Vereinbarungen, durch die sich ein Kontrahent dazu verpflichtet, einem Fonds, der direkt in Wertpapiere
des KSA investiert, gegen eine Gebihr die Rendite eines bestimmten Engagements zu liefern. In den Abschnitten
~Referenzindizes" und , Anlagetechniken™ finden Sie Informationen zu weiteren Umstdnden, unter denen Fonds, die
direkt in Wertpapiere des KSA investieren, mdoglicherweise nicht direkt in die Bestandteile des Referenzindex
investieren kénnen, was zu einem Tracking Error fihren kann.

Zusatzlich zu dem Vorgenannten kénnen die Gesellschaft und/oder ein Fonds auch aufgrund von Quellensteuern,
die von der Gesellschaft und/oder einem Fonds auf Anlageertrage zu zahlen sind, einen Tracking Error aufweisen.
Das AusmaB des aufgrund von Quellensteuern entstehenden Tracking Errors hangt von verschiedenen Faktoren ab
wie z.B. von der Gesellschaft und/oder einem Fonds bei verschiedenen Steuerbehdrden gestellten
Rickerstattungsantragen, Steuererleichterungen der Gesellschaft und/oder eines Fonds im Rahmen eines
Besteuerungsabkommens oder Wertpapierleihaktivitaten der Gesellschaft und/oder eines Fonds.

Die folgende Tabelle zeigt den unter normalen Marktbedingungen erwarteten Tracking Error der aktuellen Fonds
im Vergleich zum jeweiligen Referenzindex der Fonds, auBer dass fir die aktuellen Fonds, die mehrere Anteilklassen
haben, der erwartete Tracking Error fir die nicht abgesicherten Anteilklassen im Vergleich zum jeweils
entsprechenden Referenzindex der Fonds (der auch nicht abgesichert ist) angegeben wird. Der voraussichtliche
Tracking Error eines Fonds ldsst nicht auf seine zukiinftige Wertentwicklung schlieBen. In den Jahres- und
Halbjahresberichten und -abschliissen sind die am Ende des Berichtszeitraums tatsachlich realisierten Tracking
Errors angegeben.
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Fonds

Voraussichtlicher Tracking Error

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

bis zu 0,400 %

iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF

bis zu 0,200 %

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF

bis zu 0,250 %

iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF

bis zu 0,150 %

iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF

bis zu 0,350 %

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF

bis zu 0,150 %

iShares $ TIPS UCITS ETF

bis zu 0,050 %

iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF

bis zu 0,100 %

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

bis zu 0,400 %

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF

bis zu 0,400 %

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF

bis zu 0,250 %

iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF

bis zu 0,075 %

iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF

bis zu 0,075 %

iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF

bis zu 0,100 %

iShares € Green Bond UCITS ETF

bis zu 0,050 %

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF

bis zu 0,150 %

iShares Asia Property Yield UCITS ETF

bis zu 0,600 %

iShares BRIC 50 UCITS ETF

bis zu 0,300 %

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)

bis zu 0,400 %

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF

bis zu 0,200 %

iShares Core UK Gilts UCITS ETF

bis zu 0,075 %

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

bis zu 0,200 %

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF

bis zu 0,150 %

iShares EM Infrastructure UCITS ETF

bis zu 0,400 %

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

bis zu 0,300 %

iShares Global Clean Energy UCITS ETF

bis zu 1,150 %

iShares Global Infrastructure UCITS ETF

bis zu 0,200 %

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF

bis zu 0,400 %

iShares Global Water UCITS ETF

bis zu 0,200 %

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF

bis zu 0,250 %

iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF

bis zu 0,500 %

iShares Listed Private Equity UCITS ETF

bis zu 0,300 %

iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF

bis zu 0,800 %

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF

bis zu 0,500 %

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF

bis zu 0,400 %

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF

bis zu 0,350 %

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF

bis zu 0,300 %

iShares MSCI Turkey UCITS ETF

bis zu 0,100 %

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF

bis zu 0,150 %

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

bis zu 0,150 %

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF

bis zu 0,200 %

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF

bis zu 0,200 %

iShares UK Property UCITS ETF

bis zu 0,200 %

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

bis zu 0,250 %

iShares US Property Yield UCITS ETF

bis zu 0,300 %
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EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

Die Gesellschaft kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements fiir jeden Fonds und vorbehaltlich der
Bedingungen und innerhalb der von der Zentralbank festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente mit Bezug
auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen fiir die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements kdnnen in der
Absicht durchgefiihrt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusatzlichen
Kapitals oder Ertrags fir den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berlicksichtigung des
Risikoprofils des betreffenden Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und
Instrumente kdnnen Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten wie Zins- und Anleihe-Futures (die zur Steuerung
des Zinsrisikos eingesetzt werden kdnnen), Indexterminkontrakten (die zur Steuerung von Cashflows auf
kurzfristiger Basis eingesetzt werden kdnnen), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden
kénnen, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostenglnstiger ist als der Kauf des Basisobjekts), Swaps (die zur
Steuerung von Wahrungsrisiken eingesetzt werden kénnen) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder
Geldmarktfonds beinhalten. Diese Techniken und Instrumente sind in Anhang II beschrieben. Mdéglicherweise
werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die flr den Einsatz durch die Gesellschaft geeignet sind. Die
Gesellschaft kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Beschrankungen der Zentralbank)
einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank dargelegten Bedingungen und Grenzen
und im Einklang mit den Anforderungen der Zentralbank zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements
Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschafte abschlieBen.

Der maximale Anteil des Nettoinventarwerts der Fonds, der bei Pensionsgeschdften und umgekehrten
Pensionsgeschaften eingesetzt werden kann, betragt 100 %. Der erwartete Anteil des Nettoinventarwerts der
Fonds, der bei Pensionsgeschdften und umgekehrten Pensionsgeschdften eingesetzt wird, betrdgt O %. Der
erwartete Anteil stellt keine Obergrenze dar und der tatséachliche Prozentsatz kann im Laufe der Zeit abhangig von
Faktoren wie z. B. den Marktbedingungen variieren.

Der maximale Anteil des Nettoinventarwerts der Fonds, der bei Wertpapierleihgeschéaften eingesetzt werden kann,
betragt 100 %. Bei einigen Fonds kann dieser Anteil geringer sein, wie nachfolgend dargestellt. Die Nachfrage nach
Wertpapierleihe und die Einhaltung steuerlicher Vorschriften fiir Anleger in bestimmten Rechtsordnungen sind
signifikante Einflussfaktoren fur den Betrag, der von einem Fonds zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsachlich
verliehen wird. Die Nachfrage nach Wertpapierleihe schwankt im Laufe der Zeit und hdngt zu einem GroBteil von
Marktfaktoren und der geltenden Steuergesetzgebung fiir Anleger in bestimmten Rechtsordnungen ab, die beide
nicht genau vorhersehbar sind. Auf der Grundlage historischer Daten liegt das Volumen des Verleihs von
Wertpapieren fiir Fonds, die in den folgenden Anlageklassen investiert sind, Ublicherweise in den nachfolgend
aufgefiihrten Spannen, wobei friihere Niveaus keine Garantie fir kiinftige Niveaus sind.

Der maximale Anteil des Nettoinventarwerts eines Fonds, der bei Wertpapierleihgeschaften eingesetzt werden kann,
wird nach dem Ermessen des Managers festgelegt. Anleger sollten beachten, dass eine Begrenzung des
maximalen Volumens an Wertpapierleihgeschidften durch einen Fonds in Zeiten, in denen die Nachfrage
dieses maximale Volumen iibersteigt, die potenziellen Ertrdge eines Fonds aus dem Verleih von
Wertpapieren verringern kann.
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Fonds

Erwarteter
Nettoinventarwert, der
bei
Wertpapierleihgeschiften
eingesetzt wird (%)

Maximaler
Nettoinventarwert, der
bei
Wertpapierleihgeschiften
eingesetzt wird (%)

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 0-31% 100 %
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 0-31% 100 %
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF 0-20 % 100 %
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF 0-31% 100 %
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF 0-31% 100 %
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF 0-99 % 100 %
iShares $ TIPS UCITS ETF 0-99 % 100 %
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF 0-99 % 100 %
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 0-31% 100 %
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF 0-31% 100 %
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF 0-31% 100 %
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF 0-99 % 100 %
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF 0-99 % 100 %
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF 0-99 % 100 %
iShares € Green Bond UCITS ETF 0-31% 100 %
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF 0-31% 100 %
iShares Asia Property Yield UCITS ETF 0% -100 % 100 %
iShares BRIC 50 UCITS ETF 0% -30 % 33 %
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

(Dist) 0% -10% 11 %
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF 0% -20% 22 %
iShares Core UK Gilts UCITS ETF 0-99 % 100 %
iShares Developed Markets Property Yield UCITS

ETF 0 % - 100 % 100 %
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened

UCITS ETF 0% -5% 6 %

iShares EM Infrastructure UCITS ETF 0% -20 % 22 %
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) 0% -39 % 43 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETF 0% - 50 % 55 %
iShares Global Infrastructure UCITS ETF 0% -20 % 22 %
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 0% -14 % 15 %
iShares Global Water UCITS ETF 0% -30% 33 %
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF 0-65% 100 %
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 0-65% 100 %
iShares Listed Private Equity UCITS ETF 0% -25% 28 %
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap

UCITS ETF 0 % - 100 % 100 %
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF 0% -1% 1%

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF 0% -5% 6 %

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS

ETF 0% -34 % 37 %
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF 0% -25% 28 %
iShares MSCI Turkey UCITS ETF 0% - 100 % 100 %
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF 0% -10 % 11 %
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF 0% -1% 1%

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF 0% -1% 1%

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF 0% -25% 28 %
iShares UK Property UCITS ETF 0 % - 100 % 100 %
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF 0-20 % 100 %
iShares US Property Yield UCITS ETF 0% -100 % 100 %
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RISIKOFAKTOREN

Die Anleger werden im Hinblick auf die Fonds auf die folgenden Risikofaktoren hingewiesen. Diese
Liste ist nicht als ausschlieBliche Auflistung der die Anlagen der Gesellschaft oder ihrer Fonds
beeinflussenden Risikofaktoren zu betrachten.

Allgemeine Anlagerisiken

Anlagerisiken

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ldsst nicht auf die zukinftige Wertentwicklung schlieBen. Die Preise der
Anteile und die Ertrage daraus kdnnen sowohl fallen als auch steigen und der Anleger erhalt méglicherweise nicht
den vollen Anlagebetrag zurtick. Es kann nicht garantiert werden, dass ein Fonds sein Anlageziel erreicht oder dass
ein Anleger den Gesamtbetrag, den er in einen Fonds investiert hat, zurlickerhalt. Kapitalrendite und Ertrag eines
jeden Fonds basieren auf dem Wertzuwachs und den Ertragen der von ihm gehaltenen Wertpapiere, abzlglich der
angefallenen Kosten und etwaiger relevanter Abgaben und Geblihren. Der Anlageertrag jedes Fonds kann deshalb
aufgrund von Veranderungen beim Kapitalwertzuwachs und den Ertrdgen schwanken.

Marktrisiko

Das Marktrisiko ist das Risiko, dass ein oder mehrere Markte, in die ein Fonds investiert, an Wert verlieren,
einschlieBlich der Mdoglichkeit, dass Marktriickgange drastisch und unvorhersehbar sind. Der Wert eines
Wertpapiers oder eines anderen VermoOgenswerts kann aufgrund von Verdnderungen der allgemeinen
Marktbedingungen, wirtschaftlicher Entwicklungen oder von Ereignissen, die nicht speziell mit dem Emittenten des
Wertpapiers oder anderen Vermdégenswerten zusammenhangen, sinken, oder aufgrund von Faktoren, die einen
oder mehrere bestimmte Emittenten, eine Borse, ein Land, eine Landergruppe, eine Region, einen Markt, eine
Branche, eine Gruppe von Branchen, einen Sektor oder eine Anlageklasse betreffen. Lokale, regionale oder globale
Ereignisse wie Krieg, Terrorakte, die Ausbreitung von Infektionskrankheiten oder andere Fragen der 6ffentlichen
Gesundheit, Rezessionen oder andere Ereignisse kénnen einen erheblichen Einfluss auf einen Fonds und seine
Anlagen haben.

Nachhaltigkeitsrisiken — Allgemeines

Der Begriff Nachhaltigkeitsrisiko ist der Oberbegriff fiir das Anlagerisiko im Zusammenhang mit Themen, die die
Umwelt, Soziales oder die Unternehmensfiihrung betreffen. Dabei wird unter Anlagerisiko die Wahrscheinlichkeit
oder Ungewissheit des Eintritts wesentlicher Verluste im Verhaltnis zu der erwarteten Rendite aus einer Anlage
verstanden.

Das Nachhaltigkeitsrisiko im Zusammenhang mit Umweltthemen beinhaltet unter anderem das Klimarisiko (sowohl
das physische Risiko als auch das Transitionsrisiko). Das physische Risiko ergibt sich aus den akuten oder
dauerhaften physischen Auswirkungen des Klimawandels. Haufige und schwerwiegende Klimaereignisse kénnen
sich beispielsweise auf Produkte und Dienstleistungen sowie Lieferketten auswirken. Das Transitionsrisiko
(politisches, technologisches, Markt- oder Reputationsrisiko) resultiert aus der Umstellung auf eine kohlenstoffarme
Wirtschaft zum Klimaschutz. Risiken im Zusammenhang mit sozialen Themen kénnen unter anderem
Arbeitnehmerrechte und gesellschaftliche Beziehungen betreffen. Zu den die Unternehmensfiihrung betreffenden
Risiken kdnnen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Unabhangigkeit der Unternehmensleitung,
Eigentum und Kontrolle oder Rechnungspriifung und Steuermanagement gehéren. Diese Risiken kdnnen sich auf
die operative Leistungsfahigkeit und Resilienz eines Emittenten sowie auf seine Wahrnehmung in der Offentlichkeit
und Reputation auswirken. Dies wiederum kann Auswirkungen auf seine Rentabilitdt und damit auf sein
Kapitalwachstum und letztlich auf den Wert der Beteiligungen an einem Fonds haben.

Dies sind lediglich Beispiele flr nachhaltigkeitsbezogene Risikofaktoren, die nicht allein das Risikoprofil einer Anlage
bestimmen. Die Relevanz, Schwere, Wesentlichkeit und der =zeitliche Horizont nachhaltigkeitsbezogener
Risikofaktoren und anderer Risiken kénnen sich je nach Fonds stark unterscheiden.

Das Nachhaltigkeitsrisiko kann sich in Form verschiedener bestehender Risikoarten manifestieren wie unter
anderem dem Markt-, Liquiditats-, Konzentrations- und Kreditrisiko oder dem Risiko von Laufzeitinkongruenzen.
So kann ein Fonds beispielsweise in Aktien oder Schuldverschreibungen eines Emittenten investieren, dem durch
das physische Klimarisiko oder das Transitionsrisiko UmsatzeinbuBen oder héhere Kosten drohen. Das physische
Klimarisiko kann z. B. zu geringeren Produktionskapazitdaten aufgrund von Stérungen in der Lieferkette, niedrigeren
Umsatzen aufgrund von Nachfrageschocks oder héheren Betriebs- oder Kapitalkosten fiihren. Das Transitionsrisiko
kann dazu fuhren, dass die Nachfrage nach kohlenstoffintensiven Produkten und Dienstleistungen sinkt oder die
Produktionskosten aufgrund von Anderungen der Einkaufspreise steigen. Folglich kénnen nachhaltigkeitsbezogene
Risikofaktoren wesentliche Auswirkungen auf eine Anlage haben, die Volatilitdit erhdéhen, die Liquiditat
beeintrachtigen und zu einem Wertverlust der Anteile eines Fonds flihren.

Die Auswirkungen dieser Risiken kdnnen bei Fonds hoher sein, deren Anlagen in bestimmten Branchen oder
Regionen konzentriert sind. Dies gilt z. B. fir Fonds, deren Anlagen in Regionen konzentriert sind, die starker von
nachteiligen Wetterbedingungen betroffen sind, in denen der Wert der Anlagen in den Fonds starker durch
nachteilige physische Klimaereignisse beeintrachtigt werden kann. Fonds, deren Anlagen in bestimmten Branchen
konzentriert sind, z. B. in Branchen oder Emittenten mit hohen Kohlenstoffemissionen oder hohen
Umstellungskosten im Zusammenhang mit dem Ubergang zu kohlenstoffarmen Alternativen, kénnen stirker von
klimabezogenen Transitionsrisiken betroffen sein.
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Alle diese Faktoren oder eine Kombination davon kénnen unvorhersehbare Auswirkungen auf die Anlagen des
betreffenden Fonds haben. Unter normalen Marktbedingungen kdnnten solche Ereignisse den Wert der Anteile des
Fonds wesentlich beeintrachtigen.

Die Bewertungen des Nachhaltigkeitsrisikos unterscheiden sich je nach der Anlageklasse und dem Anlageziel eines
Fonds. Fir verschiedene Anlageklassen sind unterschiedliche Daten und Instrumente erforderlich, um eine
genauere Prifung durchzufiihren, die Wesentlichkeit zu beurteilen und eine sinnvolle Differenzierung zwischen
Emittenten und Vermdgenswerten vorzunehmen. Die Risiken werden gleichzeitig berlcksichtigt und gesteuert,
indem sie auf der Grundlage ihrer Wesentlichkeit und des Anlageziels des Fonds priorisiert werden.

Indexanbieter der Referenzindizes liefern zwar Beschreibungen dessen, was ein Referenzindex erreichen soll, sie
Ubernehmen jedoch generell weder eine Gewahr oder Haftung fir die Qualitat, Richtigkeit oder Vollstandigkeit der
Daten bezlglich ihrer jeweiligen Referenzindizes, noch garantieren sie, dass die verdffentlichten Indizes ihre
beschriebenen Indexverfahren einhalten werden. Es kénnen von Zeit zu Zeit Fehler bezlglich der Qualitat, der
Richtigkeit und der Vollstandigkeit der Daten auftreten. Diese werden gegebenenfalls Uber einen bestimmten
Zeitraum hinweg nicht erkannt oder korrigiert, insbesondere wenn es sich um weniger gebrauchliche Indizes
handelt.

Die Auswirkungen des Nachhaltigkeitsrisikos werden sich wahrscheinlich im Laufe der Zeit andern, und es kénnen
sich neue Nachhaltigkeitsrisiken ergeben, wenn mehr Daten und Informationen zu Nachhaltigkeitsfaktoren und -
auswirkungen zur Verfligung stehen.

ESG-Auswahlverfahren des Referenzindex

Bestimmte Fonds versuchen, die Wertentwicklung des Referenzindex nachzubilden, der laut Indexanbieter auf
ESG-Kriterien hin Uberprift wird, und Emittenten auszuschlieBen, die in bestimmten Branchen tatig sind oder
(oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus diesen Branchen Einnahmen erzielen. Daher
sollten die Anleger vor einer Anlage in dem Fonds mit dem Umfang der ESG-Priifung durch den Referenzindex
einverstanden sein.

Die Stimmung der Anleger kann sich gegenuber Emittenten, die als ESG-bewusst wahrgenommen werden, oder
gegeniuber dem ESG-Konzept allgemein im Laufe der Zeit dndern, was sich auf die Nachfrage nach ESG-Anlagen
sowie deren Wertentwicklung auswirken kann.

Da auf den relevanten Hauptindex/das relevante Anlageuniversum die ESG-Kriterien angewendet werden, um die
Eignung fur die Aufnahme in den relevanten Referenzindex festzustellen, umfasst der Referenzindex ein kleineres
Wertpapierspektrum fiir die Anlage als der Hauptindex/das Anlageuniversum, und auch die Gewichtungen der
GICS-Sektoren und -Faktoren des Referenzindex dirften von denen des Hauptindex/des Anlageuniversums
abweichen. Zwar strebt der Referenzindex ein ahnliches Risikoprofil wie der Hauptindex/das Anlageuniversum an,
er diurfte aber dennoch ein anderes Performanceprofil aufweisen als der Hauptindex/das Anlageuniversum. Dieses
kleinere Wertpapierspektrum wird sich unter Umstdnden nicht genauso gut entwickeln wie die Wertpapiere, die
den ESG-Priifungskriterien nicht gerecht werden, was die Wertentwicklung eines Fonds gegenlber einem anderen
Organismus fir gemeinsame Anlagen, der den Hauptindex/das Anlageuniversum nachbildet, beeintrachtigen
kénnte.

Unternehmen, die die Prifungskriterien des Referenzindex bisher erfillt haben und daher in diesen sowie den
Fonds aufgenommen wurden, kénnten unerwartet oder plétzlich durch eine schwerwiegende Kontroverse belastet
werden, was sich negativ auf ihren Preis und damit die Wertentwicklung des Fonds auswirken wirde. Dies ware
denkbar, wenn Aktivitdten oder Praktiken von Unternehmen, die zuvor verborgen waren, plétzlich ans Licht
kommen und die resultierende negative Anlegerstimmung auf den Kurs drickt. Handelt es sich bei den
betreffenden Unternehmen um Komponenten des Referenzindex, verbleiben sie im Referenzindex und werden
somit bis zur nachsten planmé&Bigen Neugewichtung weiterhin vom Fonds gehalten. Zu dem Zeitpunkt, an dem der
Referenzindex die betroffenen Wertpapiere ausschlieBt, kann ihr Preis bereits gesunken sein, ohne sich wieder
erholt zu haben, sodass der Fonds die betreffenden Wertpapiere mdglicherweise zu einem vergleichsweise
niedrigen Preis verkauft.

Die Prifung von Emittenten fiir die Aufnahme in den Referenzindex wird vom Indexanbieter auf der Basis seiner
ESG-bezogenen Ratings und/oder Prifungskriterien durchgefiihrt. Dies kann auf Informationen und Daten basieren,
die von dritten Datenanbietern bezogen werden, die gelegentlich unvollstandig, unrichtig oder widersprichlich sein
kdénnen. Weder der Fonds noch der Verwalter oder der Anlageverwalter geben ausdricklich oder stillschweigend
eine Zusicherung oder Garantie hinsichtlich der VerhaltnismaBigkeit, Richtigkeit, Genauigkeit, Angemessenheit
oder Vollstandigkeit der Informationen des Indexanbieters/der Datenanbieter, der ESG-Ratings, der Prifkriterien
oder der Art und Weise ihrer Durchfiihrung ab. Wenn sich der Status eines Wertpapiers éndert, das bisher als
geeignet fur die Aufnahme in den Referenzindex galt, Ubernehmen weder der Fonds noch der Manager oder der
Anlageverwalter hinsichtlich einer solchen Anderung eine Haftung. Zur Klarstellung: Weder der Fonds noch der
Manager oder der Anlageverwalter kontrollieren die im Referenzindex des Fonds enthaltenen Wertpapiere im
Hinblick auf die vom Indexanbieter verwendeten Prifungskriterien oder beurteilen die Giltigkeit der vom
Indexanbieter vergebenen ESG-Ratings der einzelnen Wertpapiere.

Ein Fonds kann DFI einsetzen und Organismen fiir gemeinsame Anlagen halten, die méglicherweise nicht die ESG-
Ratings/-Kriterien eines Indexanbieters erfiillen. Ein Fonds kann ein begrenztes Engagement (unter anderem Uber
Derivate und Anteile anderer Organismen flir gemeinsame Anlagen) in Emittenten eingehen, die Engagements
aufweisen, welche nicht mit Anforderungen fiur sozial verantwortliche Anlagen (,SRI“) und/oder den vom
Indexanbieter verwendeten ESG-Kriterien vereinbar sind. Ein Fonds kann auch Wertpapierleihgeschafte tatigen
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und Sicherheiten entgegennehmen, die moglicherweise nicht die SRI-Anforderungen und/oder ESG-Kriterien des
Indexanbieters erfiillen.

Zusétzliche spezifische Risiken fiir den iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Der Referenzindex wird vom Indexanbieter als ein Paris-abgestimmter EU-Referenzwert im Sinne der Benchmark-
Verordnung bezeichnet. Der Referenzindex strebt ein Engagement in Emittenten an, deren Kohlenstoffemissionen
den langfristigen Zielsetzungen des Ubereinkommens von Paris hinsichtlich der globalen Erwarmung gerecht
werden.

Die Prifung von Emittenten fir die Aufnahme in den Referenzindex wird vom Indexanbieter auf der Basis seiner
ESG-bezogenen Ratings und/oder Prifungskriterien durchgefiihrt. Dies kann auf Informationen und Daten basieren,
die von dritten Datenanbietern bezogen werden, die gelegentlich unvollstandig, unrichtig oder widersprichlich sein
kénnen. Weder der Fonds noch der Verwalter oder der Anlageverwalter geben ausdricklich oder stillschweigend
eine Zusicherung oder Garantie hinsichtlich der VerhaltnismaBigkeit, Richtigkeit, Genauigkeit, Angemessenheit
oder Vollstandigkeit der Informationen des Indexanbieters/der Datenanbieter, der ESG-Ratings, der Prifkriterien
oder der Art und Weise ihrer Durchfihrung ab. Wenn sich der Status eines Wertpapiers dndert, das bisher als
geeignet fur die Aufnahme in den Referenzindex galt, ibernehmen weder der Fonds noch der Manager oder der
Anlageverwalter hinsichtlich einer solchen Anderung eine Haftung. Zur Klarstellung: Weder der Fonds noch der
Manager oder der Anlageverwalter kontrollieren die im Referenzindex des Fonds enthaltenen Wertpapiere im
Hinblick auf die vom Indexanbieter verwendeten Prifungskriterien oder beurteilen die Glltigkeit der vom
Indexanbieter vergebenen ESG-Ratings der einzelnen Wertpapiere oder beurteilen die Giultigkeit der vom
Indexanbieter dem Referenzindex zugeteilten Bezeichnung.

Fiir bérsengehandelte Fonds (ETFs) mit Indexnachbildung spezifische Risiken

Risiko aus der passiven Anlagetétigkeit

Die Fonds werden nicht aktiv verwaltet und kénnen durch einen allgemeinen Abschwung in Marktsegmenten, die
in Zusammenhang mit ihren jeweiligen Referenzindizes stehen, beeintrachtigt werden. Die Fonds investieren in
Wertpapiere, die in ihren jeweiligen Referenzindizes enthalten oder fur sie reprasentativ sind, und versuchen unter
keinerlei Marktbedingungen, einschlieBlich riicklaufiger Markte, defensive Positionen einzugehen.

Indexnachbildungsrisiken

Die Fonds versuchen zwar, in Ubereinstimmung mit ihren Anlagezielen die Wertentwicklung ihres jeweiligen
Referenzindex mithilfe einer Nachbildungs- oder Optimierungsstrategie nachzubilden. Es besteht jedoch keine
Garantie dafiir, dass sie eine perfekte Nachbildung erzielen, und die Fonds kdnnen eventuell dem Risiko eines
Tracking Error ausgesetzt sein, bei dem es sich um das Risiko handelt, dass die Renditen gelegentlich die des
jeweiligen Referenzindex nicht genau nachbilden. Dieser Tracking Error kann sich daraus ergeben, dass die
genauen Bestandteile des Referenzindex nicht gehalten werden kdnnen (obwohl dies bei nicht replizierenden Fonds
nicht der erwartete Grund fiir einen Tracking Error ist), z. B. wenn lokale Markte Handelsbeschrankungen
unterliegen, kleinere Bestandteile illiquide sind, bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex
zusammensetzt, voribergehend nicht verfligbar sind oder der Handel mit ihnen unterbrochen ist und/oder wenn
die Vorschriften ein Engagement in den Bestandteilen des Referenzindex beschranken. Wenn der Referenzindex
eines Fonds neu gewichtet und zusammengesetzt wird und der Fonds versucht, sein Portfolio entsprechend neu zu
gewichten und zusammenzusetzen, kann es beim Fonds dennoch zu einem Tracking Error kommen, wenn die
Neugewichtung und -zusammensetzung des Fonds nicht eine genaue oder zeitlich parallele Ausrichtung auf den
Referenzindex erreicht, sei es auf indexnachbildender oder optimierender Grundlage. Aus Griinden der Liquiditat
kénnen die Fonds einen Teil ihres Nettovermdégens in Barmitteln halten; diese Barmittelbestédnde werden nicht
entsprechend den Bewegungen ihrer entsprechenden Referenzindizes steigen und fallen. Darlber hinaus stutzt
sich die Gesellschaft auf Indexlizenzen von externen Indexanbietern zur Nutzung und Nachbildung der
Referenzindizes fir ihre Fonds. Falls ein Indexanbieter eine Indexlizenz beendet oder andert, beeinflusst dies die
Fahigkeit der betroffenen Fonds, ihre Referenzindizes weiter zu nutzen und nachzubilden und ihre Anlageziele zu
erreichen. Unter solchen Umstanden kann der Verwaltungsrat die im Abschnitt ,Referenzindizes™ beschriebenen
MaBnahmen ergreifen. Unabhangig von den Marktbedingungen zielen die Fonds darauf ab, die Wertentwicklung
ihrer jeweiligen Referenzindizes nachzubilden, und sie versuchen nicht, ihre jeweiligen Referenzindizes zu
Ubertreffen.

Optimierungsstrategie

Fir bestimmte Fonds ist es unter Umstanden nicht praktikabel oder kosteneffizient, ihre jeweiligen Referenzindizes
nachzubilden. Wenn die Nachbildung seines Referenzindex nicht Teil der Anlagepolitik eines Fonds ist, kann dieser
Fonds Optimierungstechniken einsetzen, um die Wertentwicklung seines jeweiligen Referenzindex abzubilden. Zu
den Optimierungstechniken kann es gehoren, eine strategische Auswahl einiger (statt aller) Wertpapiere zu treffen,
die im Referenzindex enthalten sind, Wertpapiere in anderen Verhaltnissen als im Referenzindex zu halten und/oder
DFI zur Nachbildung der Wertentwicklung bestimmter Wertpapiere, die im Referenzindex enthalten sind, zu nutzen.
Der Anlageverwalter kann auBerdem Wertpapiere auswahlen, die nicht Bestandteil des jeweiligen Referenzindex
sind, sofern diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine &hnliche Wertentwicklung bieten wie
bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der betreffende Referenzindex zusammensetzt. Optimierende Fonds
kénnen moglicherweise einem Tracking-Error-Risiko ausgesetzt sein. Dabei handelt es sich um das Risiko, dass
ihre Rendite die ihres jeweiligen Referenzindex nicht genau nachbildet.

Indexbezogene Risiken

Wie in diesem Prospekt vorgesehen, werden die einzelnen Fonds zur Erreichung ihres Anlageziels versuchen, eine
Rendite zu erzielen, die grundsatzlich der Kurs- und Renditeentwicklung des vom Indexanbieter veroffentlichten
betreffenden Referenzindex vor Gebihren und Kosten entspricht. Es kann nicht zugesichert werden, dass der
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Indexanbieter den Referenzindex richtig zusammenstellt oder dass der Referenzindex richtig bestimmt,
zusammengesetzt oder berechnet wird. Der Indexanbieter liefert zwar Beschreibungen dessen, was der
Referenzindex erreichen soll, er ibernimmt jedoch weder eine Gewahr oder Haftung flr die Qualitat, Richtigkeit
oder Vollstandigkeit der Daten bezliglich des Referenzindex, noch garantiert er, dass der Referenzindex die
beschriebene Indexmethodik einhalten wird.

Die in diesem Prospekt dargelegte Aufgabe des Anlageverwalters besteht darin, die Fonds im Einklang mit dem
jeweiligen dem Anlageverwalter zur Verfigung gestellten Referenzindex zu verwalten. Daher Ubernimmt der
Anlageverwalter keine Gewahrleistung oder Garantie fir Fehler des Indexanbieters. Es kénnen von Zeit zu Zeit
Fehler beziglich der Qualitdt, der Richtigkeit und der Vollstéandigkeit der Daten auftreten. Diese werden
gegebenenfalls Gber einen bestimmten Zeitraum hinweg nicht erkannt oder korrigiert, insbesondere wenn es sich
um weniger gebrauchliche Indizes handelt. Daher sind die Gewinne, Verluste oder Kosten in Verbindung mit Fehlern
des Indexanbieters von den Fonds und ihren Anlegern zu tragen. So wirde z. B. in einem Zeitraum, in dem der
Referenzindex falsche Bestandteile enthadlt, ein Fonds, der diesen veroffentlichten Referenzindex nachbildet, eine
Marktrisikoposition in diesen Bestandteilen halten, und eine geringere Marktrisikoposition in den Bestandteilen, die
eigentlich im Referenzindex enthalten sein sollten. Fehler konnen somit negative oder positive Auswirkungen auf
die Wertentwicklung der Fonds und auf deren Anleger haben. Anlegern sollte klar sein, dass samtliche Gewinne
aus Fehlern des Indexanbieters von den Fonds und ihren Anlegern einbehalten werden und dass samtliche Verluste
aus Fehlern des Indexanbieters von den Fonds und ihren Anlegern getragen werden.

Der Indexanbieter kann neben fest geplanten Neugewichtungen und -zusammensetzungen zusatzliche Ad-hoc-
Neugewichtungen und -zusammensetzungen des Referenzindex vornehmen, um beispielsweise einen Fehler bei
der Auswahl der Indexbestandteile zu korrigieren. Wenn der Referenzindex eines Fonds neu gewichtet und
zusammengesetzt wird und der Fonds daraufhin sein Portfolio neu gewichtet und zusammensetzt, so dass dieses
dem Referenzindex entspricht, werden aus dieser Neugewichtung und -zusammensetzung des Portfolios
entstehende Transaktionskosten (einschlieBlich Kapitalgewinnsteuern und/oder Transaktionssteuern) und
Marktrisikopositionen direkt vom Fonds und von dessen Anlegern getragen. Nicht planmaBige Neugewichtungen
und -zusammensetzungen der Referenzindizes kdnnen auBerdem dazu flhren, dass die Fonds dem Risiko eines
Tracking Error unterliegen. Dabei handelt es sich um das Risiko, dass ihre Renditen eventuell nicht exakt die
Renditen ihrer Referenzindizes nachbilden. Fehler in einem Referenzindex eines Fonds und vom Indexanbieter am
Referenzindex vorgenommene zusatzliche Ad-hoc-Neugewichtungen und -zusammensetzungen kénnen somit die
Kosten und das Marktrisiko des jeweiligen Fonds erhdhen.

In Bezug auf Fonds, die direkt in Wertpapiere des KSA investieren, erfordert der Kauf von Wertpapieren des KSA,
dass Barmittel fir diese Geschdfte zwei Geschaftstage nach dem betreffenden Handelstag auf dem betreffenden
Depotkonto abgerechnet werden missen (die ,KSA-Barausgleichspflicht T+2"). Fonds, die direkt in Wertpapiere
des KSA investieren, kdnnen bei der Neuzusammensetzung ihres Portfolios mdglicherweise nicht der KSA-
Barausgleichspflicht T+2 entsprechen, wenn sie nicht tber ausreichende Barmittel verfiigen und stattdessen von
dem jeweiligen Verwahrer Barmittel zur Bezahlung der KSA-Wertpapiere leihen mussen.

Wenn der Referenzindex eines Fonds darauf abzielt, Wertpapiere zu identifizieren, die zukunftsbezogene Kriterien
erflillen (beispielsweise Wertpapiere, von denen eine hohe Rendite erwartet wird, oder die auf der Grundlage ihrer
Liquiditat, des Anteils der auf die Aktiondre entfallenden Unternehmensgewinne, der Hohe des operativen Gewinns,
der Marktkapitalisierung und der Unternehmensfiihrung ausgewahlt werden), kann nicht gewahrleistet werden,
dass der Referenzindex sein Ziel erreicht. Zahlreiche Faktoren kénnen sich auf die Entwicklung eines Wertpapiers
auswirken und die Auswirkungen dieser Faktoren auf ein Wertpapier oder seinen Preis lassen sich eventuell nur
schwer vorhersagen.

Risiko in Verbindung mit der Konzentration in zugelassenen Teilnehmern

Nur ein zugelassener Teilnehmer darf Ausgabe- oder Riicknahmetransaktionen direkt mit den Fonds tatigen.
Bestimmte Fonds verfligen Uber eine begrenzte Anzahl an Institutionen, die als zugelassene Teilnehmer agieren.
Wenn diese Institutionen aus diesem Geschaft aussteigen oder die Ausgabe- und/oder Ricknahmeauftrdage
bezliglich der Fonds nicht bearbeiten kénnen und kein anderer zugelassener Teilnehmer in der Lage ist, Ausgabe-
und/oder Ricknahmeauftrdge durchzuflihren, werden Anteile der Fonds mdglicherweise zu einem Abschlag
gegenliber dem Nettoinventarwert der Fonds gehandelt und es besteht die Gefahr, dass ihre Bérsennotierung
aufgehoben wird.

Risiko von Indexstorungen

Stérungen bei der Berechnung und Verdéffentlichung des Referenzindex (,Indexstérungen™) kénnen unter anderem
auftreten, wenn das Referenzindexniveau als ungenau angesehen wird oder die tatsachlichen Marktentwicklungen
nicht widerspiegelt; wenn es nicht mdoglich ist, einen Preis oder Wert fiir einen oder mehrere Bestandteile des
Referenzindex zu erhalten (z. B. weil diese illiquide geworden sind oder ihre Notierung an einer Bérse ausgesetzt
wurde); wenn es der Indexanbieter versaumt, den Stand des Referenzindex zu berechnen und zu verdéffentlichen;
wenn der Referenzindex vom Indexanbieter voriibergehend ausgesetzt oder dauerhaft eingestellt wird. Solche
Indexstérungen kdnnen sich auf die Genauigkeit und/oder Verfligbarkeit des verdéffentlichten Preises des
Referenzindex und in einigen Fallen auch auf den Nettoinventarwert eines Fonds auswirken.

Risiko im Sekundarhandel

Die Anteile werden generell am Hauptmarkt der LSE (oder Euronext oder SIX) gehandelt und kénnen an einer oder
mehreren anderen Borsen notiert oder gehandelt werden. Es kann nicht mit Sicherheit davon ausgegangen werden,
dass die Anteile an einer oder mehreren Borsen liquide sind oder dass der Kurs, zu dem die Anteile an einer Borse
gehandelt werden, dem Nettoinventarwert je Anteil entspricht. Es gibt keine Gewahr dafir, dass Anteile, die an
einer Borse notiert oder gehandelt werden, auch weiterhin dort notiert oder gehandelt werden.
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Aussetzungsrisiko auf lokalen Mérkten

Auf bestimmten Markten (einschlieBlich unter anderem dem von Taiwan) kann der Handel an der ortlichen Borse
von einer Person oder einer geringen Anzahl von Personen, die Kontoinhaber auf dem lokalen Markt sind,
durchgefiihrt werden. Wenn ein solcher Kontoinhaber die Wertpapiere oder Gelder in Bezug auf eine Transaktion
nicht aushandigt, besteht das Risiko einer Aussetzung in Bezug auf alle Fonds, die ihre Handelstatigkeit auf dem
lokalen Markt Uber diesen Kontoinhaber abwickeln. Dieses Risiko kann sich erhéhen, wenn ein Fonds sich an einem
Wertpapierleihprogramm beteiligt. Eine Aussetzung kann in jedem Fall die Kosten des Fonds erhdhen.

Kontrahenten- und Handelsrisiken

Kontrahentenrisiko

Die Gesellschaft ist dem Kreditrisiko der Parteien ausgesetzt, mit denen sie Geschafte tatigt, und tragt auBerdem
das Abwicklungsrisiko. Das Kreditrisiko ist das Risiko, dass der Kontrahent eines Finanzinstruments eine
Verpflichtung oder Verbindlichkeit, die er der Gesellschaft gegeniliber eingegangen ist, nicht erfillt. Dies umfasst
die Kontrahenten, mit denen ein Fonds DFI abschlieBt. Der Handel mit nicht besicherten DFI flihrt zu einem direkten
Kontrahentenrisiko. Die Gesellschaft fangt einen GroBteil ihres Ausfallrisikos gegeniber ihren DFI-Kontrahenten
ab, indem sie Sicherheiten erhalt, deren Wert mindestens der Risikoposition gegeniiber dem jeweiligen
Kontrahenten entspricht; sofern ein DFI jedoch nicht vollstandig besichert ist, kann ein Ausfall des Kontrahenten
zu einem Riickgang des Wertes des Fonds fiihren. Von den wahrungsabgesicherten Anteilklassen zur Absicherung
ihrer Wahrungsrisiken verwendete Devisentermingeschédfte werden nicht besichert. Die wahrungsabgesicherten
Anteilklassen haben daher eine unbesicherte Kontrahentenrisikoposition gegenlber diesen
Devisentermingeschafts-Kontrahenten in Bezug auf diese DFI, vorbehaltlich der Anlagegrenzen in Anhang II und III
und vorbehaltlich der Bestimmung, dass wahrungsabgesicherte Anteilklassen keine Ubersicherten Positionen haben
dirfen, die 105 % ihres Nettoinventarwerts Uiberschreiten. Zum Datum dieses Prospekts ist State Street der einzige
Kontrahent fir Devisentermingeschdfte fir Devisentermingeschafte von wahrungsabgesicherten Anteilklassen. Fir
jeden neuen Kontrahenten wird eine formelle Priifung vorgenommen, und alle genehmigten Kontrahenten werden
kontinuierlich Uberwacht und Uberprift. Die Gesellschaft Uberwacht aktiv das Kontrahentenrisiko sowie das
Verfahren zur Verwaltung von Sicherheiten. Fir das Kontrahentenrisiko gelten die Anlagebeschrankungen in
Anhang III.

Kontrahentenrisiko beziiglich der Verwahrstelle und anderer Verwahrer

Die Gesellschaft ist dem Kreditrisiko der Verwahrstelle oder jedes von der Verwahrstelle eingesetzten Verwahrers
ausgesetzt, wenn Barmittel oder sonstige Vermdgenswerte von der Verwahrstelle oder anderen Verwahrern
gehalten werden. Das Kreditrisiko ist das Risiko, dass der Kontrahent eines Finanzinstruments eine Verpflichtung
oder Verbindlichkeit, die er der Gesellschaft gegenliber eingegangen ist, nicht erfillt. Von der Verwahrstelle und
anderen Verwahrern verwahrte Barmittel werden in der Praxis nicht getrennt gehalten, sondern stellen eine Schuld
der Verwahrstelle oder der anderen Verwahrer gegenliber der Gesellschaft als Einleger dar. Diese Barmittel werden
mit Barmitteln vermengt, die anderen Kunden der Verwahrstelle und/oder anderer Verwahrer gehdéren. Im Falle
der Insolvenz der Verwahrstelle oder anderer Verwahrer wird die Gesellschaft als nicht bevorrechtigter
unbesicherter Glaubiger der Verwahrstelle oder anderer Verwahrer hinsichtlich der Barmittelbesténde der
Gesellschaft behandelt. Die Gesellschaft kann bei der Beitreibung dieser Schulden Schwierigkeiten und/oder
Verzégerungen ausgesetzt sein oder ist eventuell nicht in der Lage, diese vollstédndig oder tUberhaupt beizutreiben;
in diesem Fall verliert der jeweilige Fonds sein Geld bzw. verlieren die jeweiligen Fonds ihr Geld ganz oder teilweise.
Die Wertpapiere der Gesellschaft werden jedoch bei der Verwahrstelle und den von der Verwahrstelle eingesetzten
Unterverwahrern auf getrennten Konten gefiihrt und sollten im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle oder der
Unterverwahrer gesichert sein. Die Gesellschaft kann zur Verringerung des Kreditrisikos fir ihre Barbestande
zusatzliche Vereinbarungen treffen (und Gelder beispielsweise in Geldmarktfonds anlegen), was jedoch zu weiteren
Risiken fliihren kann.

Um das Risiko der Gesellschaft gegenliber der Verwahrstelle zu reduzieren, wendet der Anlageverwalter bestimmte
Verfahren an, um sicherzustellen, dass es sich bei der Verwahrstelle um ein serioses Institut handelt und das
Kreditrisiko fiir die Gesellschaft annehmbar ist. Sollte die Verwahrstelle gewechselt werden, so wird es sich bei der
neuen Verwahrstelle um eine regulierte Gesellschaft handeln, die einer ordnungsgemaBen Aufsicht unterliegt und
der von internationalen Ratingagenturen eine hohe Bonitat bescheinigt wurde.

Haftung der Verwahrstelle und Verantwortung der Verwahrstelle fiir Unterverwahrer

Die Verwahrstelle haftet gegenuber der Gesellschaft und ihren Anteilinhabern fir den Verlust von verwahrten
Finanzinstrumenten der Gesellschaft durch die Verwahrstelle oder einen Unterverwahrer. Bei einem solchen Verlust
ist die Verwahrstelle gemdB den Vorschriften verpflichtet, der Gesellschaft unverziiglich ein Finanzinstrument
gleicher Art zuriickzugeben oder den entsprechenden Betrag zu erstatten, es sei denn, die Verwahrstelle kann
nachweisen, dass der Verlust aufgrund eines von ihr nicht zu vertretenden @uBeren Ereignisses eingetreten ist,
dessen Folgen trotz aller angemessenen Anstrengungen nicht hatten verhindert werden kénnen. Dieser
HaftungsmaBstab gilt nur fir Vermodgenswerte, die in einem Wertpapierdepot auf den Namen der Verwahrstelle
oder eines Unterverwahrers eingetragen oder gehalten werden kdnnen, sowie fir Vermodgenswerte, die der
Verwahrstelle physisch Gbergeben werden kénnen.

Zudem haftet die Verwahrstelle gegenuber der Gesellschaft und ihren Anteilinhabern fir alle sonstigen Verluste,
die der Gesellschaft und/oder ihren Anteilinhabern dadurch entstehen, dass die Verwahrstelle ihre Verpflichtungen
gemaB den Vorschriften fahrlassig oder vorsatzlich nicht erfullt. Sofern keine fahrldssige oder vorsatzliche
Nichterfiillung der Verpflichtungen der Verwahrstelle gemaB den Vorschriften vorliegt, haftet die Verwahrstelle
moglicherweise nicht gegeniber der Gesellschaft oder deren Anteilinhabern beim Verlust eines Vermdgenswerts
eines Fonds, der nicht in einem Wertpapierdepot auf den Namen der Verwahrstelle oder eines Unterverwahrers
eingetragen oder gehalten oder der Verwahrstelle nicht physisch (ibergeben werden kann.
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Die Haftung der Verwahrstelle bleibt von der Tatsache unberiihrt, dass sie einen Dritten mit der Verwahrung der
Vermdgenswerte der Gesellschaft beauftragt hat. Falls mit der Verwahrung ortsansassige Einrichtungen beauftragt
werden, die keiner wirksamen Regulierung der Aufsichtsanforderungen, einschlieBlich Mindesteigenkapital-
anforderungen und einer Aufsicht in der betreffenden Rechtsordnung, unterliegen, werden die Anteilinhaber im
Vorfeld Uber die Risiken, mit denen diese Beauftragung verbunden ist, informiert. Wie vorstehend erwahnt haftet
die Verwahrstelle, sofern keine fahrlassige oder vorsatzliche Nichterfillung der Verpflichtungen der Verwahrstelle
gemaB den Vorschriften vorliegt, méglicherweise nicht gegentiber der Gesellschaft oder deren Anteilinhabern beim
Verlust eines Vermégenswerts eines Fonds, der nicht in einem Wertpapierdepot auf den Namen der Verwahrstelle
oder eines Unterverwahrers eingetragen oder gehalten oder der Verwahrstelle nicht physisch tGbergeben werden
kann. Die Haftung der Verwahrstelle &ndert sich zwar nicht, wenn sie Dritte mit der Verwahrung der
Vermogenswerte der Gesellschaft in Markten beauftragt hat, in denen die Verwahr- und/oder Abwicklungssysteme
moglicherweise nicht vollstéandig entwickelt sind, ein Fonds ist jedoch in Fallen, in denen die Verwahrstelle
moglicherweise nicht haftet, einem Unterverwahrrisiko beim Verlust dieser Vermdgenswerte ausgesetzt.

Kontrahentenrisiko beziiglich der Zahistelle - Dividendengelder

Die Zahlstelle fir die Fonds ist daflir verantwortlich, Dividenden an dem jeweiligen Ausschittungstermin an die
Teilnehmer auszuschutten. Kurz vor dem Dividendenausschiittungstermin werden die Gelder, die als Dividenden
an die Teilnehmer ausgeschiittet werden sollen, von den Geldkonten der Gesellschaft bei der Verwahrstelle an die
Zahlstelle Uberwiesen. In der Zwischenzeit werden die Dividendengelder von der Zahistelle (oder der ihr
zugeordneten Depotbank) in bar vorgehalten, und fiir die Gesellschaft besteht in Bezug auf dieses Bargeld ein
Kreditrisiko gegeniliber der Zahlstelle und der ihr zugeordneten Depotbank. Von der Zahlstelle gehaltene Barmittel
werden in der Praxis nicht getrennt, stellen jedoch eine Schuld der Zahlstelle (oder der ihr zugeordneten Depotbank)
gegenuber der Gesellschaft als Einzahler dar. Falls die Zahlstelle (oder die ihr zugeordnete Depotbank) in der
Zwischenzeit zahlungsunfahig wird, wird die Gesellschaft in Bezug auf die Barmittel als allgemeiner ungesicherter
Glaubiger der Zahlstelle (bzw. der ihr zugeordneten Depotbank) behandelt. Die Gesellschaft kann Schwierigkeiten
und/oder Verzégerungen bei der Wiedererlangung dieser Verbindlichkeiten erleben oder ist mdglicherweise nicht
in der Lage, die Barbestéande ganz oder teilweise wiederzuerlangen. In diesem Fall kann die Gesellschaft die
Dividendengelder, die von der Zahlistelle ausgeschiittet werden, ganz oder teilweise verlieren, was zu einem
Rickgang des Wertes eines Fonds flhrt.

Bérsengeschiifte

Wenn in Bezug auf einen an einer Bdérsentransaktion mit den zugrunde liegenden Wertpapieren des Fonds
beteiligten Kontrahenten ein Insolvenzereignis eintritt, bestehen in Verbindung mit den in Anhang I aufgefiihrten
anerkannten Borsen und Markten selbst bestimmte Risiken. Es besteht das Risiko, dass die anerkannte Borse bzw.
der Markt, an der bzw. dem das Geschaft ausgefthrt wird, ihre bzw. seine Regelungen nicht fair und einheitlich
anwendet und dass so genannte Failed Trades trotz der Insolvenz eines der Kontrahenten ausgefiihrt werden. Es
besteht auBerdem das Risiko, dass ein Failed Trade mit anderen Failed Trades zusammengefasst wird, sodass ein
Failed Trade, an dem der Fonds beteiligt war, moglicherweise schwierig zu identifizieren ist. Ein solches Ereignis
kénnte sich negativ auf den Wert des Fonds auswirken.

Abrechnung durch einen internationalen Zentralverwahrer

Untétigkeit des gemeinsamen Verwahrers und/oder eines internationalen Zentralverwahrers

Anleger, die ihre Anlagen Uber einen internationalen Zentralverwahrer abwickeln oder abrechnen, sind keine
eingetragenen Anteilinhaber der Gesellschaft. Sie halten eine indirekte wirtschaftliche Beteiligung an diesen
Anteilen, und die Rechte dieser Anleger, soweit es sich dabei um Teilnehmer handelt, unterliegen deren
Vereinbarung mit dem jeweiligen internationalen Zentralverwahrer und ansonsten der Vereinbarung mit einem
Teilnehmer des internationalen Zentralverwahrers (z. B. ihrem Nominee, Makler oder Zentralverwahrer). Die
Gesellschaft Ubermittelt alle Mitteilungen und zugehorigen Dokumente an den eingetragenen Inhaber der
Globalurkunde, den Nominee des gemeinsamen Verwahrers, mit der Frist, mit der die Gesellschaft lblicherweise
Hauptversammlungen einberuft. Der Nominee des gemeinsamen Verwahrers ist vertraglich verpflichtet, alle
entsprechenden von ihm erhaltenen Mitteilungen an den gemeinsamen Verwahrer weiterzuleiten. Dieser wiederum
ist vertraglich verpflichtet, entsprechend den Bedingungen seiner Ernennung durch den jeweiligen internationalen
Zentralverwahrer die Mitteilungen an den betreffenden internationalen Zentralverwahrer weiterzuleiten. Der
jeweilige internationale Zentralverwahrer wiederum leitet von dem gemeinsamen Verwahrer erhaltene Mitteilungen
gemaB seinen Regeln und Verfahren an seine Teilnehmer weiter. Der Verwaltungsrat geht davon aus, dass der
gemeinsame Verwahrer vertraglich dazu verpflichtet ist, alle von dem jeweiligen internationalen Zentralverwahrer
erhaltenen Stimmen (welche die von Teilnehmern abgegebenen Stimmen reprasentieren, die bei dem jeweiligen
internationalen Zentralverwahrer eingehen) zu sammeln, und dass der Nominee des gemeinsamen Verwahrers
gemaB den entsprechenden Anweisungen abstimmen muss. Die Gesellschaft hat keine Méglichkeit sicherzustellen,
dass der gemeinsame Verwahrer Mitteilungen im Hinblick auf die Stimmabgabe weisungsgemaBl weiterleitet. Die
Gesellschaft kann keine Anweisungen im Hinblick auf die Stimmabgabe von anderen Personen als dem Nominee
des gemeinsamen Verwahrers annehmen.

Zahlungen

Mit der Genehmigung durch den Nominee des gemeinsamen Verwahrers werden festgesetzte Dividenden und
Erldse aus Liquidationen und Zwangsricknahmen von der Gesellschaft oder ihrem bevolimachtigten Vertreter (z. B.
der Zahlstelle) an den betreffenden internationalen Zentralverwahrer gezahlt. Anleger, bei denen es sich um
Teilnehmer handelt, missen sich im Hinblick auf ihren Anteil an einer Dividendenzahlung oder der Zahlung von
Erlédsen aus Liquidationen und Zwangsricknahmen durch die Gesellschaft ausschlieBlich an den betreffenden
internationalen Zentralverwahrer wenden. Anleger, die keine Teilnehmer sind, missen sich an ihren jeweiligen
Nominee, Makler oder Zentralverwahrer wenden (der ein Teilnehmer sein oder eine Vereinbarung mit einem
Teilnehmer des betreffenden internationalen Zentralverwahrers haben kann), um den auf ihre Anlage entfallenden
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Anteil an den Dividendenzahlungen oder den von der Gesellschaft gezahlten Erlésen aus Liquidationen und
Zwangsricknahmen geltend zu machen.

Anleger haben keine unmittelbaren Anspriiche gegeniber der Gesellschaft im Hinblick auf Dividendenzahlungen und
Erlése aus Liquidationen und Zwangsricknahmen, die auf durch die Globalurkunde bescheinigte Anteile féllig sind.
Die Gesellschaft wird durch die Zahlung an den jeweiligen internationalen Zentralverwahrer mit der Genehmigung
durch den Nominee des gemeinsamen Verwahrers von ihren entsprechenden Verpflichtungen befreit.

Spezifische Anlagerisiken fiir alle Fonds

Jiingste Marktereignisse

Als Reaktion auf verschiedene politische, soziale und wirtschaftliche Ereignisse sowohl innerhalb als auch auBerhalb
der Vereinigten Staaten kénnen Phasen von Marktvolatilitét auftreten. Diese Bedingungen haben zu grdBerer
Preisvolatilitat, geringerer Liquiditat, Ausweitung der Kreditspreads und einem Mangel an Preistransparenz gefiihrt
und flihren in vielen Fallen auch weiterhin dazu, wobei viele Wertpapiere illiquide und von ungewissem Wert bleiben.
Solche Marktbedingungen kdnnen sich nachteilig auf die Fonds auswirken, u. a. indem sie die Bewertung einiger
Wertpapiere eines Fonds erschweren und/oder dazu fiihren, dass die Bewertungen von Fondspositionen plotzlich
und deutlich ansteigen oder fallen. Wenn der Wert des Portfolios eines Fonds erheblich sinkt, kann sich dies auf
die Hohe der Anlagendeckung fiir eventuell ausstehende Schulden des Fonds auswirken.

Risiken, die sich aus einer kiinftigen Schulden- oder anderen Wirtschaftskrise ergeben, kdnnten sich ebenfalls
nachteilig auf die weltweite wirtschaftliche Erholung, die finanzielle Lage der Finanzinstitute und die Geschafts-,
Finanz- und Ertragslage eines Fonds auswirken. Unter anderem haben Markt- und Wirtschaftsstérungen das
Verbrauchervertrauen und die Konsumausgaben, die Privatinsolvenzraten, die Héhe der Verbraucherschulden und
der diesbezliglichen Zahlungsausfalle sowie die Preise flr Einfamilienhduser beeinflusst und kénnten dies auch in
Zukunft tun. In dem MaBe, in dem sich die Unsicherheit bezliglich der US-amerikanischen oder globalen Wirtschaft
negativ auf das Verbrauchervertrauen und die Faktoren fir Verbraucherkredite auswirkt, kénnten das Geschaft,
die Finanzlage und das Betriebsergebnis eines Fonds erheblich und nachteilig beeinflusst werden. Herabstufungen
der Bonitatsratings groBerer Banken kénnten zu hoheren Darlehenskosten fiir diese Banken flihren und sich negativ
auf die allgemeine Wirtschaft auswirken. Daruber hinaus kann sich die Politik der US-Notenbank, auch in Bezug
auf bestimmte Zinssatze, ebenfalls negativ auf den Wert, die Volatilitat und die Liquiditdt von Dividendenpapieren
und verzinslichen Wertpapieren auswirken. Marktvolatilitat, steigende Zinssatze und/oder unglinstige
wirtschaftliche Bedingungen kénnten die Fahigkeit eines Fonds, seine Anlageziele zu erreichen, beeintrachtigen.

Auswirkungen von Natur- oder vom Menschen verursachten Katastrophen und von Epidemien
Bestimmte Regionen sind dem Risiko von Naturkatastrophen oder katastrophalen Naturereignissen ausgesetzt. Da
in bestimmten Landern die Infrastrukturentwicklung, Behdrden fir die Katastrophenmanagementplanung und
Organisationen flir Katastrophenschutz und -hilfe sowie organisierte 6ffentliche Mittel fiir Naturkatastrophen und
Frihwarnsysteme fiir Naturkatastrophen unausgereift und unausgewogen sein kdnnen, kann ein einzelnes
Portfoliounternehmen oder der breitere lokale Wirtschaftsmarkt durch Naturkatastrophen erheblich beeintrachtigt
werden. Es koénnen langere Zeitraume vergehen, bis wesentliche Kommunikations-, Strom- und andere
Energiequellen wiederhergestellt sind und der Betrieb des Portfoliounternehmens wieder aufgenommen werden
kann. Die Anlagen eines Fonds kénnten infolge einer solchen Katastrophe ebenfalls geféhrdet sein. Dartber hinaus
kann das AusmaB der wirtschaftlichen Folgen von Naturkatastrophen unbekannt sein und die Féhigkeit eines Fonds,
in bestimmte Unternehmen zu investieren, verzégern oder letztendlich dazu fiihren, dass diese Anlagen nicht
moglich sind.

Anlagen kénnen auch durch vom Menschen verursachte Katastrophen beeintréachtigt werden. Das Bekanntwerden
von vom Menschen verursachten Katastrophen kann das allgemeine Verbrauchervertrauen erheblich belasten und
dadurch wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Performance der Anlagen des Fonds haben, unabhdngig
davon, ob diese Anlagen in diese vom Menschen verursachte Katastrophe involviert sind oder nicht.

Ausbriiche von Infektionskrankheiten kdnnen sich ebenfalls negativ auf die Wertentwicklung eines Fonds auswirken.
Beispielsweise hat eine im Dezember 2019 entdeckte, infektiose Atemwegserkrankung, die als COVID-19
bezeichnet und durch ein neuartiges Coronavirus verursacht wird, zu einer ldngeren globalen Pandemie gefiihrt.
Dieses Coronavirus hat zu GrenzschlieBungen, Einschrankungen der Freizigigkeit von Personen, Quarantanen,
Stornierungen von Transport- und anderen Dienstleistungen, Stérungen bei Lieferketten, Unternehmen und
Kundenaktivitaten sowie zu allgemeiner Besorgnis und Unsicherheit geflihrt. Zwar wurden Verbesserungen bei der
Bewaltigung der Auswirkungen von COVID-19 erzielt, u. a. durch die Einflihrung umfassender Impfprogramme in
vielen Landern, die zu einem Rickgang der Infektions- und Todesraten gefiihrt haben, die Auswirkungen von
COVID-19 beeintrachtigen jedoch nach wie vor die Volkswirtschaften vieler Lander, die gesamte Weltwirtschaft,
einzelne Unternehmen und die Kapitalmarkte. Es ldsst sich bisher nicht mit Sicherheit voraussagen, wie lange diese
Auswirkungen spirbar bleiben werden. Andere in der Zukunft auftretende Epidemien und Pandemien kdnnten
ahnliche Folgen haben, deren AusmaB zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar ist. Hinzu kommt, dass die
Auswirkungen von Infektionskrankheiten in bestimmten Entwicklungs- oder Schwellenldndern aufgrund der
weniger gut entwickelten Gesundheitssysteme mdglicherweise groBer sind, wie es auch bei COVID-19 der Fall war.
Von Infektionskrankheiten verursachte Gesundheitskrisen kénnen andere bereits bestehende politische, soziale
und wirtschaftliche Risiken in bestimmten Landern noch verscharfen.

Solche Ereignisse kdonnten die Volatilitat und das Verlustrisiko fir den Wert Ihrer Anlagen erhéhen.
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Risiko staatlicher Eingriffe

Als Reaktion auf eine Rezession, eine Konjunkturabschwédchung oder Instabilitdt der Finanzmarkte kdnnen
Regierungen und Aufsichtsbehérden beschlieBen, durch SparmaBnahmen und Reformen einzugreifen, wie die
globale Finanzkrise in den Jahren 2007-2008 gezeigt hat. Es gibt keine Garantie dafiir, dass Eingriffe von
Regierungen oder Aufsichtsbehérden funktionieren. Sie kdnnen zu sozialen Unruhen fiihren, das zukinftige
Wachstum und die wirtschaftliche Erholung einschrédnken oder unbeabsichtigte Folgen haben. Umfang und
Anwendung der Eingriffe von Regierungen oder Aufsichtsbehdrden waren dariiber hinaus zum Teil unklar, was zu
Verwirrung und Unsicherheit gefiihrt und somit die effiziente Funktionsweise der Finanzmarkte beeintrachtigt hat.

Es ist nicht mdoglich, mit Sicherheit vorherzusagen, welche voribergehenden oder dauerhaften staatlichen
Beschrankungen den Markten in Zukunft unter Umstanden auferlegt werden und/oder wie sich solche
Beschrankungen auf die Fahigkeit des Anlageverwalters, die Anlageziele der Fonds zu verfolgen, die europdische
oder globale Wirtschaft oder die globalen Wertpapiermarkte auswirken werden. Instabilitat auf den weltweiten
Finanzmarkten oder staatliche Eingriffe kdnnen die Volatilitdt der Fonds und somit das Risiko eines Wertverlusts
Ihrer Anlage erhéhen

Fonds, die auf dem europdischen Anleihemarkt investieren, sind insbesondere in Bezug auf die Zinssatze und die
europdische Gemeinschaftswdhrung unmittelbar Interventionen der Europdischen Zentralbank und der
Regierungen der maBgeblichen europadischen Lander ausgesetzt. So ist es z. B. wahrscheinlich, dass der Wert der
von einem Fonds gehaltenen Anleihen fallt, wenn die Zinssatze steigen, und es kdnnte zu Komplikationen bei der
Preisfeststellung fliir Anleihen kommen, falls ein Land aus der europdischen Gemeinschaftswahrung aussteigt oder
diese Wahrung vollstandig abgeschafft wird.

Emittentenrisiko

Die Wertentwicklung eines Fonds héngt von der Wertentwicklung der einzelnen Wertpapiere ab, in denen der Fonds
engagiert ist. Jeder Emittent dieser Wertpapiere kann eine schwache Entwicklung verzeichnen, wodurch seine
Wertpapiere im Wert sinken. Griinde fir eine schwache Entwicklung kénnen schlechte Managemententscheidungen,
Wettbewerbsdruck, technologischer Wandel, der Ablauf von Patenten, Lieferschwierigkeiten, Probleme mit
Arbeitnehmern oder Arbeithehmermangel, Unternehmensumstrukturierungen, betriigerische Veroffentlichungen
oder sonstige Faktoren sein. Emittenten kénnen in schwierigen Phasen oder nach eigenem Ermessen entscheiden,
ihre Dividenden zu senken oder zu streichen, was auch zum Rickgang ihrer Aktienkurse flihren kann.

Geldmarktrisiko

Zur Verringerung des Kreditrisikos gegenuber Verwahrern kann die Gesellschaft veranlassen, dass Barbestande
der Gesellschaft (einschlieBlich anstehender Dividendenzahlungen) in Geldmarktfonds angelegt werden, unter
anderem auch in anderen Fonds der BlackRock-Gruppe. Ein Geldmarktfonds, der einen erheblichen Anteil seines
Vermogens in Geldmarktinstrumente investiert, kann als Alternative zu einer Anlage in einem regularen
Einlagenkonto angesehen werden. Eine Beteiligung an einem solchen Organismus unterliegt den Risiken, die mit
einer Anlage in einem Organismus flr gemeinsame Anlagen verbunden sind, und auch wenn Geldmarktfonds so
gestaltet sind, dass sie eine Anlage mit relativ geringem Risiko darstellen, sind sie nicht vollkommen risikofrei.
Trotz der kurzen Laufzeiten und der hohen Kreditqualitat der Anlagen dieser Organismen kann sich die Rendite
eines solchen Organismus durch Zinserh6hungen oder eine Verschlechterung der Kreditqualitat reduzieren; der
Organismus unterliegt dann immer noch dem Risiko, dass der Wert der Anlagen des Organismus aufgezehrt und
der investierte Kapitalbetrag nicht vollstandig zurlickgezahlt wird.

Risiko der Wertpapierileihe

Die Gesellschaft fiihrt durch den Anlageverwalter ein Wertpapierleihprogramm durch. Um das Kreditrisiko
gegeniber den Kontrahenten von Wertpapierleihgeschdften abzumildern, muss das Verleihen der Wertpapiere
eines Fonds von hochwertigen und liquiden Sicherheiten abgedeckt werden, die der Fonds in Form einer
Rechtsiibertragungsvereinbarung erhalt, wobei der Marktwert immer mindestens dem Marktwert der verliehenen
Wertpapiere des Fonds zuzliglich eines Aufschlags entsprechen muss. Wertpapiere eines Fonds koénnen
voribergehend an Kontrahenten ausgeliehen werden. Die mit der Wertpapierleihe verbundenen Risiken umfassen
das Risiko, dass ein Entleiher eventuell keine zusatzlichen Sicherheiten stellt, wenn er dazu aufgefordert wird, oder
dass er die Wertpapiere bei ihrer Falligkeit nicht zurlickgibt. Ein Ausfall auf Seiten des Kontrahenten in Verbindung
mit einem Wertverlust der Sicherheit unter den Wert der verliehenen Wertpapiere kann dazu fiihren, dass der Wert
des Fonds fallt. Soweit ein Wertpapierleihgeschaft nicht voll besichert ist (z. B. aufgrund von Zeitproblemen durch
Zahlungsverzdgerungen), ist die Gesellschaft bezliglich der Kontrahenten bei Wertpapierleihgeschaften einem
Kreditrisiko ausgesetzt. Zur Reduzierung dieser Risiken profitiert die Gesellschaft von einer
Entschadigungszusicherung durch die BlackRock, Inc. bei Ausfall des Entleihers. Die Entschadigungszusicherung
sieht die vollstandige Ersetzung der verliehenen Wertpapiere vor, wenn die erhaltenen Sicherheiten den Wert der
verliehenen Wertpapiere bei einem Ausfall eines Entleihers nicht abdecken.

Anleger sollten beachten, dass eine Begrenzung des maximalen Volumens an Wertpapierleihgeschaften durch einen
Fonds in Zeiten, in denen die Nachfrage dieses maximale Volumen Ubersteigt, die potenziellen Ertréage eines Fonds
aus dem Verleih von Wertpapieren verringern kann. Nahere Informationen hierzu sind im Abschnitt ,Effizientes
Portfoliomanagement™ enthalten.

Wéhrungsrisiko

Die Basiswahrung eines Fonds entspricht in der Regel der Basiswahrung, in der sein Referenzindex bewertet wird.
Diese kann sich jedoch von der Wéhrung der Basiswerte des Referenzindex unterscheiden. Dariiber hinaus kann
der Referenzindex eines Fonds Basiswerte in mehreren Wahrungen haben. Infolgedessen kénnen die Anlagen eines
Fonds in anderen Wahrungen als der Basiswahrung des Fonds erworben werden. Darliber hinaus kénnen bestimmte
Fonds Anteilklassen haben, deren Bewertungswahrungen sich von der Basiswahrung des Fonds unterscheiden.
Daher werden Anlagen einer Anteilklasse mdglicherweise in anderen Wéahrungen als der Bewertungswahrung der
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Anteilklasse erworben.

Sofern die Gesellschaft in Bezug auf die Fonds nicht ausdrticklich den Einsatz von Hedging oder anderen Techniken
und Instrumenten zur Absicherung eines Wahrungsrisikos beabsichtigt, kénnen sich aufgrund der Tatsache, dass
die Basiswahrung, die Bewertungswdhrung und die Wahrungen der Anlagen eines Fonds unterschiedlich sein
kénnen, durch Schwankungen in den relativen Wechselkursen der verschiedenen Wahrungen positiv oder negativ
auf die Kosten fur den Erwerb dieser Anlagen auswirken. Schwellenlander kénnen an den Devisenmarkten eine
erhdhte Volatilitat aufweisen.

Spezifische Risiken von auf bestimmte Markte konzentrierten Fonds

Konzentrationsrisiko

Konzentriert sich der Referenzindex eines Fonds auf ein bestimmtes Land, eine Region, Branche, Branchengruppe,
Sektor oder ein bestimmtes Thema, kann der jeweilige Fonds durch die Entwicklung dieser Wertpapiere negativ
beeinflusst werden und einer Kursvolatilitat unterliegen. Darlber hinaus kann ein Fonds, der auf ein einzelnes Land,
eine Region, Branche oder Lander- oder Branchengruppe konzentriert ist, anfalliger gegeniiber einem einzelnen
wirtschaftlichen, marktbezogenen, politischen, nachhaltigkeitsbezogenen oder aufsichtsrechtlichen Ereignis sein,
das sich auf dieses Land, diese Region, diesen Sektor, diese Branche oder diese Lander- oder Branchengruppe
auswirkt. Ein solcher Fonds kann im Vergleich zu einem starker diversifizierten Fonds einer hoheren Kursvolatilitat
ausgesetzt sein. Dies kdnnte zu einem hdéheren Verlustrisiko fiir den Wert Ihrer Anlage fihren.

Die Fonds, bei denen es sich um indexnachbildende Fonds gemaB den Vorschriften handelt, kbnnen mehr als 10 %
und bis zu 20 % ihres Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben Emittenten investieren, um ihre jeweiligen
Referenzindizes nachzubilden. Diese Grenze kann fiir einen einzigen Emittenten auf 35 % erhdht werden, sofern
dies durch auBergewoOhnliche Marktbedingungen, wie z.B. Marktbeherrschung, gerechtfertigt ist.
Marktbeherrschung liegt vor, wenn ein bestimmter Bestandteil eines Referenzindex eine beherrschende Stellung
in dem jeweiligen Marktsektor hat, in dem er tatig ist, und daher einen groBen Teil des Referenzindex ausmacht.
Dies bedeutet, dass ein solcher Fonds eine hohe Anlagekonzentration in einem einzigen Unternehmen oder einer
relativ geringen Anzahl von Unternehmen haben kann und daher méglicherweise anfalliger gegenlber einzelnen
wirtschaftlichen, marktbezogenen, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen ist, die dieses bzw. diese
Unternehmen betreffen.

Schwellenmérkte - Allgemeines

Die Anlage in Schwellenlandermérkten ist mit besonderen Risiken verbunden. Zu den wesentlichen Risiken zahlen
unter anderem: allgemein weniger liquide und weniger effiziente Wertpapiermarkte; allgemein hohere
Preisvolatilitat; Wechselkursschwankungen und Devisenkontrollen; fehlende Verfligbarkeit von Instrumenten zur
Absicherung von Wahrungsrisiken; plotzliche Auferlegung von Beschrankungen bezlglich auslandischer
Investitionen; Beschrankungen der Ausfuhr von Mitteln oder sonstigen Vermdgenswerten; weniger o6ffentlich
verfigbare Informationen {ber Emittenten; Besteuerung; hohere Transaktions- und Verwahrkosten;
Abwicklungsverzégerungen und Verlustrisiko; Schwierigkeiten bei der Durchsetzung von Vertragen; weniger
Liquiditat und niedrigere Marktkapitalisierungen; weniger gut regulierte Markte, was zu volatileren Aktienkursen
fuhrt; andere Rechnungslegungs- und Offenlegungsstandards; staatliche Eingriffe; Risiko einer Enteignung,
Verstaatlichung oder Beschlagnahme von Vermdégenswerten oder Immobilien; hoéhere Inflation; soziale,
wirtschaftliche und politische Instabilitdt und Ungewissheit; Risiko von Enteignungen und Krieg. Sofern keine
fahrldssige oder vorsatzliche Nichterfiillung der Verpflichtungen der Verwahrstelle gemaB den Vorschriften vorliegt,
haftet die Verwahrstelle mdglicherweise nicht gegenliber der Gesellschaft oder deren Anteilinhabern beim Verlust
eines Vermoégenswerts eines Fonds, der nicht in einem Wertpapierdepot auf den Namen der Verwahrstelle oder
eines Unterverwahrers eingetragen oder gehalten oder der Verwahrstelle nicht physisch tbergeben werden kann.
Die Haftung der Verwahrstelle @ndert sich zwar nicht, wenn sie Dritte mit der Verwahrung der Vermodgenswerte
der Gesellschaft in Markten beauftragt hat, in denen die Verwahr- und/oder Abwicklungssysteme madglicherweise
nicht vollstéandig entwickelt sind, ein Fonds ist jedoch in Fdllen, in denen die Verwahrstelle nicht haftet, einem
Unterverwahrrisiko beim Verlust dieser Vermdgenswerte ausgesetzt. Falls mit der Verwahrung ortsansdssige
Einrichtungen beauftragt werden, die keiner wirksamen Regulierung der Aufsichtsanforderungen, einschlieBlich
Mindesteigenkapitalanforderungen und einer Aufsicht in der betreffenden Rechtsordnung, unterliegen, werden die
Anteilinhaber im Vorfeld Gber die Risiken, mit denen diese Beauftragung verbunden ist, informiert. Es kdnnten sich
zusatzliche Auswirkungen auf den Wert eines Fonds aufgrund von Nachhaltigkeitsrisiken ergeben, insbesondere
aufgrund von Umweltveranderungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel, sozialen Belangen (u. a. in Bezug
auf Arbeitnehmerrechte) und Unternehmensfiihrungsrisiken (u. a. Risiken in Bezug auf die Unabhangigkeit der
Unternehmensleitung, Eigentum und Kontrolle sowie Rechnungsprifung und Steuermanagement). Dariber hinaus
sind Offenlegungen oder die Erfassung von Daten Dritter im Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsrisiken in diesen
Markten generell weniger verfligbar oder transparent.

Aufgrund der oben aufgefiihrten Risiken kdnnen die Anlagen eines Fonds negativ beeinflusst werden. Der Wert
Ihrer Anlagen kann steigen oder fallen.

Anlagen in Brasilien

Am 14. September 2016 haben die brasilianischen Steuerbehdrden die normative Anweisung 1658/16 zur
Anderung der Liste von Lindern herausgegeben, die als ,Niedrigsteuerlander® gelten, wodurch Curacao, Saint
Martin und Irland aufgenommen und die Niederlandischen Antillen und Saint Kitts und Nevis gestrichen wurden.
Die Anderungen traten am 1. Oktober 2016 in Kraft. In der Folge gelten fiir brasilianische Wertpapiere die
brasilianische Kapitalgewinnsteuer und erhdhte Kapitalertragsteuersatze auf Zinsen und Kapitalausschiittungen.
Jede Kapitalgewinnsteuer, die durch Portfolio-Transaktionen in Verbindung mit Rlicknahmen entsteht, wird geman
der Definition von ,Abgaben und Gebilhren" gehandhabt und kann zu einem zusatzlichen Spread flihren und somit
die Nettoerldse der Ricknahme schmalern. Jede Kapitalgewinnsteuer, die durch Portfolio-Transaktionen entsteht,
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die nicht mit Riicknahmen verbunden sind (z. B. eine Portfolioumschichtung), wird vom jeweiligen Fonds getragen.

Anlagen in der VRC

Bei Fonds, die in der Volksrepublik China investieren oder Engagements in der Volksrepublik China eingehen,
sollten potenzielle Anleger auBerdem die folgenden Risikohinweise beachten, die speziell fir eine Anlage oder ein
Engagement in der Volksrepublik China gelten:

Die Volksrepublik China z&hlt zu den weltweit groBten globalen Schwellenmérkten. Die Wirtschaft in der
Volksrepublik China, die sich im Ubergang von einer Planwirtschaft zu einer stdrker marktorientierten Wirtschaft
befindet, weicht von den Volkswirtschaften der meisten Industrieldander ab, und die Anlage in der Volksrepublik
China kann mit héheren Verlustrisiken verbunden sein als Anlagen in Industrieldndern. Dies liegt u. a. an einer
hoéheren Marktvolatilitdt, einem geringeren Handelsvolumen, der politischen und wirtschaftlichen Instabilitdt,
einem groBeren MarktschlieBungsrisiko, umfangreicheren Devisenkontrollen und einer hdheren Zahl von
Beschrankungen fiir auslandische Anlagepolitik, als dies Ublicherweise in Industrielandern der Fall ist. Der Staat
kann in erheblichem Umfang in die Wirtschaft der Volksrepublik China eingreifen und unter anderem
Beschrankungen fir die Anlage in Unternehmen oder Branchen, die nationale Interessen berthren, auferlegen.
Die Regierung und die Aufsichtsbehdrden der Volksrepublik China kénnen auch in die Finanzmarkte eingreifen und
zum Beispiel Handelsbeschrdnkungen auferlegen, was sich auf den Handel mit chinesischen Wertpapieren
auswirken kann. Die Unternehmen, in die ein Fonds investiert, sind mdglicherweise an niedrigere Standards
hinsichtlich Offenlegung, Corporate Governance sowie Buchfiihrung und Berichterstattung gebunden als die
Unternehmen in weiter entwickelten Markten. Zusatzlich kdnnen einige der von einem Fonds gehaltenen
Wertpapiere hoheren Transaktions- und sonstigen Kosten, Beschrankungen hinsichtlich auslandischen Eigentums
sowie Quellen- oder sonstigen Steuern unterliegen oder Liquiditdtsprobleme aufweisen, was einen Verkauf dieser
Wertpapiere zu einem angemessenen Preis erschwert. Diese Faktoren kénnen eine unvorhersehbare Auswirkung
auf die Anlagen eines Fonds haben und die Volatilitat und somit das Risiko eines Wertverlusts einer Anlage in einen
Fonds erhéhen. Darliber hinaus kdnnen Markteingriffe die Marktstimmung beeintrachtigen, was sich wiederum auf
die Wertentwicklung des Referenzindex und somit auf die Wertentwicklung eines Fonds auswirken kann.

Die Wirtschaft der Volksrepublik China ist in den letzten 20 Jahren erheblich und schnell gewachsen. Dieses
Wachstum wird sich jedoch eventuell nicht fortsetzen, und es bezieht sich eventuell nicht gleichmaBig auf die
verschiedenen Wirtschaftsregionen und -sektoren der Volksrepublik China. Das Wirtschaftswachstum wurde auch
von Zeiten hoher Inflation begleitet. Die Regierung der Volksrepublik China hat gelegentlich verschiedene
MaBnahmen zur Kontrolle der Inflation und zur Drosselung der Geschwindigkeit des Wirtschaftswachstums der
Volksrepublik China ergriffen. Dariber hinaus hat die Regierung der Volksrepublik China Wirtschaftsreformen
durchgefiihrt, um eine Dezentralisierung zu erzielen und Marktkrafte einzusetzen, um die Wirtschaft der
Volksrepublik China zu entwickeln. Diese Reformen haben zu erheblichem Wirtschaftswachstum und sozialem
Fortschritt gefihrt. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass die Regierung der Volksrepublik China diese
Wirtschaftspolitik weiter verfolgen wird, oder, wenn sie es tut, dass diese Politik weiterhin erfolgreich sein wird.
Jede derartige Anderung und Anpassung der Wirtschaftspolitik kann die Wertpapiermaérkte in der Volksrepublik
China und somit die Wertentwicklung des Fonds beeintrachtigen.

Diese Faktoren kénnen die Volatilitat eines solchen Fonds (abhdngig vom Umfang seiner Anlagen in der
Volksrepublik China) und somit auch das mit Ihrer Anlage verbundene Verlustrisiko erhéhen.

Indien
Bei Fonds, die in Indien investieren oder Engagements in Indien eingehen, sollten potenzielle Anleger auBerdem
die folgenden Risikohinweise beachten, die speziell fiir eine Anlage oder ein Engagement in Indien gelten:

. Indien liegt in einem Teil der Welt, der in der Vergangenheit immer wieder Naturkatastrophen wie Erdbeben,
Vulkanausbriichen und Tsunamis ausgesetzt war, und die indische Wirtschaft reagiert empfindlich auf
Umweltereignisse. Dariiber hinaus stellt der Agrarsektor einen bedeutenden Bestandteil der indischen
Wirtschaft dar, und widrige Witterungsverhaltnisse kdénnen erhebliche negative Auswirkungen auf die
indische Volkswirtschaft haben.

. Indien hat einen Privatisierungsprozess fiir bestimmte Gesellschaften und Branchen durchlaufen. Wenn die
neu privatisierten Unternehmen nicht in der Lage sind, sich schnell an das Wettbewerbsumfeld oder an sich
andernde aufsichtsrechtliche und gesetzliche Normen anzupassen, kdnnten Anleger dieser neu privatisierten
Gesellschaften Verluste erleiden. Dies kdnnte auBerdem die Wertentwicklung des indischen Markts
beeintrachtigen.

. Die indische Wirtschaft hangt von Rohstoffpreisen ab, die sich als volatil erweisen kénnen. Dies stellt ein
Risiko makrodkonomischer Instabilitédt dar. Die indische Wirtschaft ist auBerdem von den Volkswirtschaften
in Asien, vor allem Japan und China, sowie von den USA als Haupthandelspartner abhdangig. Ein Riickgang
der Ausgaben dieser Handelspartner fir indische Produkte und Dienstleistungen oder ein Abschwung oder
eine Rezession in einem dieser Wirtschaftsraume kdnnten sich negativ auf die indische Wirtschaft auswirken.

. Indien hat Terrorakte erlebt und aufgrund territorialer Streitigkeiten, historischer Konflikte, Terrorismus und
anderer verteidigungspolitischer Angelegenheiten angespannte internationale Beziehungen mit Pakistan,
Bangladesch, China, Sri Lanka und anderen Nachbarldndern. Dies kann zu Unsicherheiten am indischen
Markt fihren und sich negativ auf die Entwicklung der indischen Wirtschaft auswirken.

. Ein hohes Wohlstandsgefdlle, die Geschwindigkeit der wirtschaftlichen Liberalisierung und ethnische oder

religidse Animositaten kdnnten zu sozialen Unruhen, Gewalt und Arbeitsunruhen in Indien flihren. Daruber
hinaus verzeichnet Indien nach wie vor Religions- und Grenzkonflikte ebenso wie separatistische
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Bewegungen in bestimmten indischen Bundesstaaten. Unerwartete politische oder soziale Entwicklungen
kénnten zu Anlageverlusten fihren.

. Die indische Regierung hat in der Vergangenheit chronische strukturelle Defizite des 6ffentlichen Sektors
verzeichnet. Ein hoher Verschuldungsgrad und hohe Staatsausgaben kdnnten das indische
Wirtschaftswachstum hemmen, ldngere Rezessionsphasen verursachen oder zu einer Herabstufung des
Ratings indischer Staatsanleihen fuhren.

. Die indischen Offenlegungs- und aufsichtsrechtlichen Standards sind in vielerlei Hinsicht weniger streng als
die Standards in bestimmten OECD-Landern (Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung). Zu indischen Unternehmen stehen mdglicherweise weniger offentlich zugangliche
Informationen zur Verfiigung, als von oder Uber Unternehmen aus diesen anderen Ldndern regelmaBig
veroffentlicht werden. Aufgrund der Schwierigkeit, diese Informationen zu erhalten, kann ein Fonds
Schwierigkeiten haben, zuverldssige Informationen Uber KapitalmaBnahmen und Dividenden von
Unternehmen zu erhalten, in die ein solcher Fonds direkt oder indirekt investiert. Auch die indischen
Rechnungslegungsgrundsatze und -anforderungen unterscheiden sich deutlich von denjenigen fir
Unternehmen in vielen OECD-Léndern.

. Ein Fonds, der Marktkurs und die Liquiditat der Anteile kénnen allgemein von Wechselkursen und
Devisenkontrollen, Zinssatzen, Anderungen in der indischen Regierungspolitik, der Besteuerung, sozialer
und religioser Instabilitat und sonstigen politischen, wirtschaftlichen oder anderen Entwicklungen in oder in
Bezug auf Indien beeintrachtigt werden.

. Obwohl die primaren und sekundaren Aktienmarkte Indiens rasant gewachsen sind und sich die Clearing-,
Abwicklungs- und Registrierungssysteme fir die Ausfihrung von Handelsgeschaften an den indischen
Aktienmarkten mit der obligatorischen Dematerialisierung der Aktien deutlich verbessert haben, sind diese
Prozesse mdglicherweise immer noch nicht auf dem gleichen Niveau wie an den entwickelten Markten.
Probleme mit der Abrechnung in Indien kdénnen den Nettoinventarwert und die Liquiditat eines Fonds
beeintrachtigen.

. Der SEBI wurde auf Beschluss der Regierung Indiens im April 1992 gegriindet und erfillt die Funktion, die
Entwicklung und Regulierung des indischen Wertpapiermarktes zu férdern, die Interessen der Aktionare zu
schitzen sowie damit zusammenhangende Angelegenheiten zu regeln. Der Securities and Exchange Board
of India Act von 1992 hat dem SEBI deutlich weitergehende Befugnisse und Pflichten Gbertragen, die unter
anderem das Verbot betriigerischer und unfairer Handelspraktiken in Bezug auf die Aktienmarkte
einschlieBlich des Insiderhandels und die Regulierung des Erwerbs wesentlicher Beteiligungen und der
Ubernahme von Unternehmen betreffen. An den indischen Bérsen ist es in der Vergangenheit zu Ausfallen
bei Brokern, Failed Trades und Abwicklungsverzogerungen gekommen. Solche Ereignisse kdnnen sich
unglinstig auf den Nettoinventarwert eines Fonds auswirken. AuBerdem kann der SEBI beim Eintritt eines
dieser Ereignisse oder in dem Fall, dass der SEBI Grund zu der Annahme hat, dass Wertpapiere in einer
Weise gehandelt werden, die den Anlegern oder dem Wertpapiermarkt schadet, Handelsbeschrankungen
fir bestimmte Wertpapiere sowie Restriktionen flir Wertschwankungen und Mindesteinschusssatze
verhangen, was sich negativ auf die Liquiditdt eines Fonds auswirken kann.

. Ein Uberproportional groBer Anteil der Marktkapitalisierung und des Handelswerts an den indischen Borsen
entfallt auf eine relativ kleine Anzahl an Emittenten. Der indische Wertpapiermarkt und die Tatigkeiten der
Anleger, Broker und anderen Teilnehmer sind weniger stark reguliert und Uberwacht als an bestimmten
OECD-Markten. Es kann sich daher als schwierig erweisen, die Vermdgenswerte eines Fonds so zu
investieren, dass man ein reprasentatives Portfolio erhélt, oder die Anlagen des Fonds an den gewlinschten
Orten und zum gewtlinschten Zeitpunkt zu realisieren.

. Die indische Kapitalgewinnsteuer gilt fiir indische Wertpapiere. Jede Kapitalgewinnsteuer, die durch
Portfolio-Transaktionen in Verbindung mit Ricknahmen entsteht, wird gemaB der Definition von ,Abgaben
und Geblhren" gehandhabt und kann zu einem zusétzlichen Spread fithren und somit die Nettoerlése aus
der Riicknahme schmalern. Jede Kapitalgewinnsteuer, die durch Portfolio-Transaktionen entsteht, die nicht
mit Riicknahmen verbunden sind (z. B. eine Neugewichtung und -zusammensetzung), wird vom jeweiligen
Fonds getragen.

Verordnungen flir Foreign Portfolio Investors in Indien
Damit ein Fonds direkt in Indien investieren kann, muss er sich als Category II FPI gemafi den SEBI-Verordnungen
oder entsprechenden anwendbaren Verordnungen registrieren lassen.

Im Januar 2014 hat der SEBI Verordnungen eingefiihrt, die sich auf die von FPI getatigten Portfolioanlagen
auswirken. Zu Foreign Portfolio Investors gehoéren ausldndische institutionelle Anleger, Inder mit Wohnsitz
auBerhalb des Landes und andere auslandische Anleger. Laut den FPI-Verordnungen kénnen Anleger als FPI nur
mit Wertpapieren handeln, wenn sie bei einem Verwahrer, der im Namen des SEBI handelt, registriert wurden. Fir
den FPI-Status missen die Antragsteller bestimmte Kriterien in Bezug auf ihren Wohnsitz, den Status der
Regulierungsbehdérde ihres Wertpapiermarkts, die Financial Action Task Force und andere Faktoren erfiillen. Eine
einmal erfolgte Zulassung ist dauerhaft, sofern sie nicht vom SEBI ausgesetzt oder vom FPI zurlickgegeben wird.
Eine Anderung am FPI-System im Allgemeinen, einschlieBlich der Méglichkeit, dass ein Fonds seinen FPI-Status
verliert, kann die Fahigkeit dieses Fonds beeintrachtigen, in Indien in Wertpapiere zu investieren. Falls ein Fonds
seinen FPI-Status verliert oder die Gesetze und Verordnungen dergestalt gedndert werden, dass das FPI-System
fir einen solchen Fonds nicht mehr zuganglich ist, wird es flir den Fonds schwieriger, sein Anlageziel zu erreichen.

84



Dementsprechend besteht ein hdheres Risiko flir einen Tracking Error, was sich negativ oder positiv auf die
Wertentwicklung eines solchen Fonds und die Inhaber seiner Anteile auswirken kann.

Allgemeine Anlagebeschrénkungen

Anlagen von FPI beschranken sich auf Wertpapiere (einschlieBlich notierte oder nicht notierte Aktien,
Schuldverschreibungen und Optionsscheinen von Unternehmen), notierte und nicht notierte inlandische
Anlagefonds und Organismen fiir gemeinsame Anlagen, an einer anerkannten BOrse gehandelte Derivate,
Schatzwechsel, Staatsanleihen, Commercial Papers, verschiedene Arten von Schuldtiteln und Anteile an
Schuldenfonds, Hinterlegungsscheine und andere Instrumente am Primar- und Sekundarmarkt, die vom SEBI
spezifiziert wurden. Wertpapierleihgeschafte sind nach den SEBI-Verordnungen ebenfalls zuldssig. Fur
Transaktionen am Sekundarmarkt bestehen zusatzliche Anforderungen.

Ein FPI muss bestimmte Anlagebedingungen und -beschrankungen einhalten, einschlieBlich der Beschrankung,
dass Anlagen in Unternehmensaktien 10 % des begebenen Kapitals der Gesellschaft pro einzelnen FPI oder pro
Anlegergruppe nicht Uberschreiten dirfen. Der SEBI kann weitere Beschréankungen bezliglich der auslandischen
Eigentimerschaft an Wertpapieren in Indien einfihren, die sich nachteilig auf die Liquiditdt und die
Wertentwicklung eines Fonds auswirken konnen. Diese Beschrankungen kdnnen die Fahigkeit eines Fonds
beschrénken, die Wertpapiere eines oder mehrerer Bestandteile seines Referenzindex entsprechend der jeweiligen
Gewichtung im Referenzindex zu erwerben, und sich daher auf die Fahigkeit eines Fonds auswirken, die
Wertentwicklung seines Referenzindex genau nachzubilden.

Fonds mit breitem Anlegerkreis

Um nach den SEBI-Verordnungen als ein Category II FPI registriert zu werden, muss ein Fonds nachweisen, dass
er ein angemessen regulierter Fonds mit breitem Anlegerkreis ist. Das indische System fiir Fonds mit breitem
Anlegerkreis gilt fir Fonds, die auBerhalb Indiens errichtet oder eingetragen wurden und auf der Grundlage als
Fonds mit breitem Anlegerkreis zugelassen sind, dass sie oder ihre Anlageverwalter in der jeweiligen auslandischen
Rechtsordnung beaufsichtigt werden. Ein Fonds muss die Kriterien fir Fonds mit breitem Anlegerkreis erfillen.
Hierzu z&hlt eine interne Uberpriifung und die Bereitstellung von Informationen Uber die zugrunde liegenden
Anleger. Diese Arten von Fonds sollen mindestens 20 Anleger haben, einschlieBlich Direktanlegern und zugrunde
liegenden Anlegern in Pooling-Vehikeln. Kein Anleger darf nach Anzahl oder Wert mehr als 49 % der Anteile des
Fonds halten. Institutionelle Anleger, die mehr als 49 % des Fonds halten, missen selbst den Anforderungen
entsprechen, die fir Fonds mit breitem Anlegerkreis gelten. Zugrunde liegende wirtschaftliche Eigentimer, die
mehr als 25 % des Fonds halten, missen ihre Zustimmung zur FPI-Registrierung geben und zu diesem Zweck ihre
Kundendaten gegeniber dem Verwahrer bzw. dem SEBI offenlegen. Sofern ein Fonds zugrunde liegende
wirtschaftliche Eigentiimer hat, die in diese Kategorie fallen, ist es flir einen solchen Fonds mdglicherweise nicht
maoglich, sein Anlageziel zu erreichen, falls eine solche Zustimmung erforderlich ist und nicht erteilt wird.

Lizenzierung in Indien

Um physisch in indische Wertpapiere zu investieren, muss ein Fonds gemaB den SEBI-Verordnungen als Category
IT FPI registriert sein. Um sich als Category II FPI registrieren zu lassen, muss jeder Fonds nachweisen, dass er
die folgenden Kriterien bezliglich der Streuung erflllt: (i) Der Fonds muss mindestens 20 Anleger haben,
einschlieBlich Direktanlegern und zugrunde liegenden Anlegern in Pooling-Vehikeln. (ii) Kein Anleger darf mehr als
49 % der Anteile oder des Werts des Fonds halten. Institutionelle Anleger, die mehr als 49 % der Anteile oder des
Werts eines Fonds halten, missen selbst Kriterien beziglich der Streuung entsprechen. Zugrunde liegende
wirtschaftliche Eigentimer, die mehr als 25 % der Anteile oder des Werts des Fonds halten, mussen ihre
Zustimmung zur FPI-Registrierung erteilen und zu diesem Zweck zulassen, dass ihre Kundeninformationen an den
maBgeblichen Verwahrungsteilnehmer und an den Securities and Exchange Board of India weitergegeben werden.
Anleger wurden Uber diese Kriterien informiert. Wenn Anleger eines Fonds nicht die obigen Kriterien oder
Offenlegungsanforderungen erfillen, kann der Fonds seine FPI-Lizenz verlieren, sodass er nicht mehr physisch in
indische Wertpapiere investieren darf.

Anlagen in Russland

In Bezug auf Fonds, die in Russland investieren oder Russland gegeniber Engagements eingehen, sollten
potenzielle Anleger auBerdem die folgenden Risikohinweise beachten, die sich speziell auf eine Anlage in oder ein
Engagement gegeniiber Russland beziehen:

e Die USA und die Europaische Union haben weitere Sanktionen gegen bestimmte russische Emittenten verhangt,
darunter Verbote von Geschéften oder Handel mit neuen Schuldtiteln mit Laufzeiten von tber 30 Tagen oder
mit neuen Aktien dieser Emittenten. Von einem Fonds gehaltene Wertpapiere, die vor dem Datum der
Verhdangung der Sanktionen begeben wurden, unterliegen derzeit keinen Beschrankungen im Rahmen der
Sanktionen. Die Einhaltung aller dieser Sanktionen kann jedoch die Fahigkeit eines Fonds beeintrachtigen, die
betroffenen Wertpapiere oder andere Wertpapiere dieser Emittenten zu kaufen, zu verkaufen, zu halten, zu
erhalten oder zu liefern. Wenn es flr einen Fonds nicht praktikabel oder rechtswidrig wird, Wertpapiere zu
halten, die Sanktionen unterliegen oder auf sonstige Weise von Sanktionen betroffen sind (zusammen
~betroffene Wertpapiere™), oder wenn der Anlageverwalter des Fonds es flir angemessen erachtet, sind flr
diesen Fonds in Bezug auf die betroffenen Wertpapiere eventuell keine Zeichnungen gegen Sachleistungen und
angewiesene Zeichnungen gegen Barzahlung verfugbar.

AuBerdem kann ein Fonds, wenn ein betroffenes Wertpapier im Referenzindex des Fonds enthalten ist und
wenn dies praktikabel und zuldssig ist, versuchen, seine Bestdnde des betroffenen Wertpapiers dadurch zu
eliminieren, dass er Optimierungstechniken einsetzt, um zu versuchen, die Anlagerenditen seines
Referenzindex nachzubilden. Der Einsatz (oder der verstdrkte Einsatz) von Optimierungstechniken kann das
Risiko eines Tracking Errors des Fonds erhdohen. Wenn die betroffenen Wertpapiere einen erheblichen
Prozentsatz des Referenzindex ausmachen, ist ein Fonds eventuell nicht in der Lage, Optimierungstechniken
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effektiv umzusetzen, was zu einem erheblichen Tracking Error zwischen der Wertentwicklung eines Fonds und
der Wertentwicklung seines Referenzindex fiihren kann.

Sanktionen kdnnen derzeit oder zuklnftig zu VergeltungsmaBnahmen Russlands filihren, einschlieBlich des
umgehenden Einfrierens der von einem Fonds gehaltenen russischen Vermégenswerte. Im Falle eines solchen
Einfrierens von Vermdgenswerten eines Fonds ist ein Fonds eventuell nicht in der Lage, Riicknahmeerldse in
Bezug auf die eingefrorenen Vermdgenswerte auszuzahlen oder er muss eventuell Vermégenswerte, die keinen
Beschrankungen unterliegen, verdauBern, um Ricknahmeauftrage zu erfiillen. Die VerduBerung von
Vermdgenswerten eines Fonds wahrend dieser Zeit kann auch dazu fiihren, dass der Fonds erheblich niedrigere
Preise flir seine Wertpapiere erhalt.

Diese Sanktionen kénnen auch zu Anderungen beim Referenzindex eines Fonds filhren. Ein Indexanbieter kann
Wertpapiere aus einem Referenzindex entfernen oder Obergrenzen in Bezug auf die Wertpapiere bestimmter
Emittenten einflihren, die in letzter Zeit Wirtschaftssanktionen unterlagen. In einem solchen Fall wird erwartet,
dass ein Fonds sein Portfolio neu gewichten und -zusammensetzen wird, um es im Anschluss an solche
Anderungen mit dem jeweiligen Referenzindex in Einklang zu bringen, was Transaktionskosten und einen
erhodhten Tracking Error verursachen kann.

Wenn der vorstehenden Ereignisse eintreten sollte, kann der Verwaltungsrat (nach eigenem Ermessen)
MaBnahmen ergreifen, die seiner Auffassung nach im Interesse der Anleger der Fonds sind, die Anlagen in
Russland halten, beispielsweise (falls notwendig) den Handel in diesen Fonds aussetzen (weitere Details finden
Sie im Abschnitt ,Voribergehende Aussetzung der Anteilsbewertung sowie von Verkaufen, Ricknahmen und
Umschichtungen™) und/oder die im Abschnitt ,,Referenzindizes" beschriebenen MaBnahmen ergreifen.

o Die sich auf Wertpapieranlagen beziehenden Gesetze und Verordnungen in Russland wurden ad hoc geschaffen
und halten tendenziell nicht mit den Marktentwicklungen Schritt, was zu Unklarheiten bei der Auslegung und
uneinheitlicher und willkiirlicher Anwendung fiihrt. Die Uberwachung und Durchsetzung der maBgeblichen
Bestimmungen ist nur ansatzweise entwickelt.

e Regeln zur Corporate Governance sind entweder nicht vorhanden oder unterentwickelt und bieten
Minderheitsaktiondaren nur geringen Schutz.

o Es bestehen auBerdem Kontrahentenrisiken in Verbindung mit der Verwahrung von Portfoliowertpapieren und
Barmitteln bei lokalen Unterverwahrern und Wertpapierverwahrern in Russland.

Diese Faktoren kdnnen die Volatilitat eines solchen Fonds (abhdngig vom Umfang seiner Anlagen in Russland) und
somit auch das mit Ihrer Anlage verbundene Verlustrisiko erhéhen.

Anlagen in Japan

Japan liegt in einem Teil der Welt, der in der Vergangenheit immer wieder anfallig fir Naturkatastrophen wie
Erdbeben, Vulkanausbriiche und Tsunamis war, und die japanische Wirtschaft reagiert empfindlich auf
Umweltereignisse. Ferner kann die im Marz 2011 eingetretene Atomkatastrophe sowohl kurz- als auch langfristige
Auswirkungen auf die Kernkraftbranche haben, deren AusmaB derzeit unbekannt ist. Japan kann, wie andere
Lander auch, politischen und wirtschaftlichen Risiken ausgesetzt sein. Aufgrund der politischen Entwicklungen kann
es zu Anderungen bei der verfolgten Politik kommen, die sich negativ auf die Anlagen eines Fonds auswirken
kénnen. Die japanische Volkswirtschaft ist stark vom AuBenhandel abhdngig und kann durch Zélle und andere
protektionistische MaBnahmen beeintrachtigt werden. Dartber hinaus weicht die japanische Praxis im Bereich
Berichterstattung, Rechnungslegung und Abschlussprifung teilweise von den in anderen Industrieldndern
allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsatzen ab. Diese Risiken koénnten einzeln oder gemeinsam
erhebliche negative Auswirkungen auf die japanische Wirtschaft und die Wertpapiere haben, bei denen ein Fonds
ein Engagement aufweist, sodass Sie bei Ihrer Anlage einen Verlust erleiden kénnten.

Mégliche Auswirkungen des Brexit

Am 31. Januar 2020 ist das Vereinigte Konigreich offiziell aus der Europaischen Union (die ,EU") ausgetreten und
kein Mitglied mehr. Danach begann fiir das Vereinigte Kénigreich eine Ubergangsperiode, die bis zum Ende des
Jahres 2020 andauerte. In dieser Zeit unterlag das Vereinigte Kénigreich den geltenden Rechtsvorschriften der EU.
Die Ubergangsperiode ist am 31. Dezember 2020 abgelaufen, und im Vereinigten Kénigreich gilt seither das EU-
Recht nicht mehr.

Am 30. Dezember 2020 unterzeichneten das Vereinigte Konigreich und die EU ein Handels- und
Kooperationsabkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Koénigreich (,Handelsabkommen zwischen dem
Vereinigten Koénigreich und der EU"), das seit dem 1. Januar 2021 gilt und die Grundlage fiir den wirtschaftlichen
und rechtlichen Rahmen fiir den Handel zwischen dem Vereinigten Kénigreich und der EU bildet. Da es sich bei
dem Handelsabkommen zwischen dem Vereinigten Kénigreich und der EU um einen neuen Rechtsrahmen handelt,
kann die Umsetzung dieses Handelsabkommens im Jahr 2021 und dariber hinaus zu Unsicherheiten bei seiner
Anwendung und zu Phasen der Volatilitdt sowohl im Vereinigten Kénigreich als auch in den weiteren europdischen
Markten fuhren. Der Austritt des Vereinigten Konigreichs aus der EU wird voraussichtlich zu zuséatzlichen Kosten
fir den Handel und zu Stérungen dieser Handelsbeziehung filihren. Im Handelsabkommen zwischen dem
Vereinigten Konigreich und der EU ist zwar der freie Warenverkehr vorgesehen, es enthélt jedoch nur allgemeine
Verpflichtungen im Hinblick auf den Marktzugang bei Dienstleistungen sowie eine , Meistbegiinstigungsklausel®, die
zahlreiche Ausnahmen vorsieht. Darlber hinaus besteht die Mdglichkeit, dass eine der beiden Parteien den Handel
in Zukunft mit Zoéllen belegt, falls die EU und das Vereinigte Kdnigreich zukilinftig unterschiedliche regulatorische
Standards anwenden. Die Bedingungen der zukiinftigen Beziehung kénnen zu anhaltender Unsicherheit auf den
globalen Finanzmarkten filhren und die Wertentwicklung der Fonds nachteilig beeinflussen.
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Die aus dieser Ungewissheit entstehende Volatilitédt kann bedeuten, dass die Renditen der Anlagen eines Fonds von
den Marktbewegungen, dem potenziellen Wertverlust des Pfund Sterling oder des Euro und der potenziellen
Herabstufung des Landerratings des Vereinigten Kénigreichs oder eines EU-Mitgliedstaats beeinflusst werden.

Euro- und Eurozonenrisiko

Die Verschlechterung der Staatsschulden mehrerer Lander hat gemeinsam mit dem Ansteckungsrisiko flr andere,
stabilere Lander die Weltwirtschaftskrise verschérft. Es besteht weiterhin die Moglichkeit, dass Lénder der Eurozone
einem Anstieg der Kosten flr Kredite unterliegen. Diese Situation sowie das Referendum im Vereinigten Konigreich
haben eine Reihe von Unsicherheiten bezlglich der Stabilitat und der Gesamtposition der Europaischen Wirtschafts-
und Wahrungsunion ausgelOst. Der Ausstieg oder die Gefahr eines Ausstiegs aus dem Euro durch eines oder
mehrere Eurozonenldnder kénnte zur Wiedereinfliihrung nationaler Wahrungen in diesen Ldndern oder unter
extremeren Umstdnden sogar zur moglichen Auflosung des Euro insgesamt flihren. Diese potenziellen
Entwicklungen oder diesbezigliche Marktwahrnehmungen und damit verbundener Probleme kdnnten den Wert der
Anlagen eines Fonds beeintrachtigen. Anleger sollten sorgfaltig abwégen, wie sich potenzielle Anderungen in der
Eurozone und der Europdischen Union auf ihre Anlage in einem Fonds auswirken kdnnen.

Anlagen in Unternehmen mit mittlerer Kapitalisierung und kleinerer Unternehmen

Wertpapiere von Unternehmen mit mittlerer Kapitalisierung und kleinerer Unternehmen tendieren zu einer héheren
Volatilitédt und geringerer Liquiditdt als Wertpapiere groBer Unternehmen. Da die Wertpapiere von Unternehmen
mit mittlerer Kapitalisierung und kleinerer Unternehmen einer hoheren Kursvolatilitdat unterliegen kdnnen als
Wertpapiere groBerer Unternehmen, kann der Nettoinventarwert von Fonds, die in Unternehmen mit mittlerer
Kapitalisierung und kleinere Unternehmen investieren, diese Volatilitat widerspiegeln. Unternehmen mit mittlerer
Kapitalisierung und kleinere Unternehmen kdnnen im Vergleich zu grdoBeren Unternehmen eine kirzere
Unternehmenshistorie, weniger Moglichkeiten flr zusatzliche Kapitalaufnahmen und eine weniger diversifizierte
Produktlinie haben, sodass sie starker dem Druck des Marktes ausgesetzt sind und ihnen ein kleinerer 6ffentlicher
Markt fur ihre Wertpapiere zur Verfligung steht.

Anlagen in Unternehmen mit mittlerer Kapitalisierung und kleinere Unternehmen kénnen mit verhdltnismaBig
hoéheren Anlagekosten verbunden sein, was zum Teil durch héhere Ausfiihrungskosten bedingt sein kann, die durch
eine geringere Liquiditat im zugrunde liegenden Markt entstehen, weshalb eine Anlage in Fonds, die in
Unternehmen mit mittlerer Kapitalisierung und kleinere Unternehmen investieren, als langfristige Investition
betrachtet werden sollte. Solche Fonds kdénnen eine getatigte Anlage jedoch in relativ kurzer Zeit verauBern, um
z. B. Ricknahmeauftrage auszufiihren.

Aufgrund der oben aufgefiihrten Risiken kdnnen die Anlagen eines Fonds negativ beeinflusst werden. Der Wert
Ihrer Anlagen kann steigen oder fallen.

AuBerdem ist es aufgrund der Schwellenwerte hinsichtlich des Aktienanteils, den von BlackRock verwaltete Fonds
an bestimmten Unternehmen halten dirfen (insbesondere an Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung),
maoglich, dass ein Fonds in gréBerem Umfang auf Optimierungstechniken zurtickgreifen muss, als dies anderweitig
der Fall ware.

Mit der Anlage im Finanzsektor verbundene Risiken

Unternehmen im Finanzsektor unterliegen einer zunehmenden staatlichen Regulierung sowie staatlichen Eingriffen
und Steuern, die den Umfang ihrer Geschaftstatigkeit, die Hohe des vorzuhaltenden Kapitals und ihre Rentabilitat
beeintrachtigen koénnen. Der Finanzdienstleistungssektor kann auBerdem von steigenden Zinssatzen und
uneinbringlichen Schulden, einer geringeren Verfiigbarkeit von Finanzierungen oder niedrigeren Bewertungen von
Anlagen sowie von ungunstigen Bedingungen in anderen damit verbundenen Markten beeintrachtigt werden. Die
Verschlechterung der Bedingungen an den Kreditmarkten hat sich allgemein negativ auf die Kredit- und
Interbankengeldmarkte ausgewirkt und viele verschiedene Finanzdienstleistungsunternehmen und Markte
beeintrachtigt. Einige Finanzdienstleistungsunternehmen mussten erhebliche Summen von ihren Regierungen
annehmen oder leihen und unterliegen daher zusatzlichen staatlichen Auflagen fiir ihr Geschaft, die sich auf ihr
Ergebnis und ihren Wert auswirken kénnten. Versicherungsgesellschaften kdnnen insbesondere einem intensiven
Preiswettbewerb ausgesetzt sein, was sich negativ auf ihre Rentabilitat auswirken kann. Unternehmen, die in
Immobilien investieren, kdnnen von unglinstigeren Bedingungen an den Immobilienmarkten, sich andernden
Zinssatzen, geringerem Anlegervertrauen, Veranderungen bei Angebot und Nachfrage nach Immobilien, den
Kosten, der Verfligbarkeit von Hypothekendarlehen, den Steuern und den Auswirkungen des Umwelt- und
Planungsrechts beeinflusst werden. Die Risiken, denen Unternehmen im Finanzsektor ausgesetzt sind, kénnen sich
starker auf diejenigen Unternehmen auswirken, die im Rahmen ihrer Geschéftstatigkeit in erheblichem Ausmal
Fremdkapital einsetzen. In den letzten Jahren sind Cyber-Angriffe und Technologiestérungen sowie -ausfalle in
diesem Sektor immer haufiger aufgetreten und haben zu erheblichen Verlusten gefiihrt.

Anlagen in Immobilienwertpapieren

Immobilienwertpapiere unterliegen teilweise denselben Risiken, mit denen auch das direkte Eigentum an
Immobilien behaftet ist. Hierzu zahlen unter anderem: widrige Veranderungen der Bedingungen an den
Immobilienmérkten, Veralterung von Immobilien, Anderungen der Verfiigbarkeit, Kosten und Bedingungen von
Hypothekenfonds sowie die Auswirkungen von Umweltgesetzen. Eine Anlage in Immobilienwertpapieren entspricht
jedoch nicht genau einer Direktanlage in Immobilien und die Wertentwicklung von Immobilienwertpapieren kann
starker von der allgemeinen Entwicklung der Aktienmarkte als von der allgemeinen Entwicklung des
Immobiliensektors abhangen.

In der Vergangenheit bestand eine gegenlaufige Beziehung zwischen Zinsen und Immobilienwerten. Steigende
Zinsen kdnnen den Wert der Immobilien, in die ein Immobilienunternehmen investiert, reduzieren und gleichzeitig
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die entsprechenden Darlehenskosten steigern. All diese Ereignisse kdnnen zu einem Wertverlust einer Anlage in
Immobiliengesellschaften fihren.

Die aktuellen Steuerreglements fir Gesellschaften, die in Immobilien investieren, sind potenziell komplex und
kénnen sich in der Zukunft andern. Dies kann sich entweder direkt oder indirekt auf die Renditen flir Anleger eines
Immobilienfonds und die steuerliche Behandlung dieser auswirken. Dementsprechend sollten sich Anleger
bezlglich der individuellen steuerlichen Risiken einer Anlage in Fonds, die in Immobilienwertpapiere investieren,
unabhangig beraten lassen.

Anlagen in der Wasserbranche

Mit einer Konzentration auf die Wasserbranche sind Risiken verbunden. Negative Entwicklungen innerhalb der
Wasserbranche koénnen sich auf den Wert der zugrunde liegenden Wertpapiere eines Fonds auswirken.
Unternehmen der Wasserbranche sind Risiken im Zusammenhang mit Themen, die die Umwelt, Soziales oder die
Unternehmensfiihrung betreffen, Steuern, einer staatlichen Aufsicht, Preis- und Angebotsschwankungen,
Wettbewerb und WasserschutzmaBnahmen ausgesetzt.

Anlagen in der globalen Branche fiir saubere Energie

Einige der Wertpapiere der globalen Branche fiir saubere Energie sind méglicherweise weniger liquide und weniger
effizient als Wertpapiere, die andere Sektoren darstellen. Dies kann es fiir einen Fonds, der in die globale Branche
flr saubere Energie investiert, schwierig machen, Wertpapiere aus diesem Sektor entweder zu kaufen oder zu
verkaufen.

Anlagen in Private-Equity-Wertpapiere

Private-Equity-Wertpapiere sind mit zusatzlichen Risikofaktoren behaftet, die von potenziellen Anlegern
berlicksichtigt werden sollten. Hierzu zdhlen eine UbermaBige Leverage, eine unklare Zuordnung des
wirtschaftlichen Risikos, Marktzugangsbeschrankungen und die Intransparenz von Markten.

Anlagen in der Holz- und Forstbranche

Mit einer Konzentration auf die Holz- und Forstbranche sind Risiken verbunden. Negative Entwicklungen innerhalb
der Holz- und Forstbranche kdnnen sich auf den Wert der zugrunde liegenden Wertpapiere eines Fonds auswirken.
Unternehmen der Holz- und Forstbranche sind Risiken im Zusammenhang mit Themen, die die Umwelt, Soziales
oder die Unternehmensfiihrung betreffen, Steuern, einer staatlichen Aufsicht, Preis- und Angebotsschwankungen,
Wettbewerb und ForstschutzmaBnahmen ausgesetzt.

Anlagen in Infrastrukturwertpapieren

Mit einer Konzentration auf Infrastrukturwertpapiere aus der Versorgungs-, Transport- und Energiebranche sind
Risiken verbunden. Negative Entwicklungen innerhalb dieser Branchen kdénnen sich auf den Wert der zugrunde
liegenden Wertpapiere eines Fonds auswirken, der in diese Branchen investiert. Unternehmen dieser Branchen sind
Umweltiiberlegungen, Steuern, einer staatlichen Aufsicht, Preis- und Angebotsschwankungen und Wettbewerb
ausgesetzt.

Spezifische Risiken von Fonds, die direkt in an der Saudi Stock Exchange notierte Aktien investieren

Allgemeine Risiken im Zusammenhang mit dem saudischen QFI-System

Die QFI-Vorschriften wurden 2015 eingefiihrt. Dementsprechend wurden Anwendung und Auslegung dieser
Anlagevorschriften noch nicht erprobt. In einigen wesentlichen Punkten bestehen daher Unklarheiten und
Unsicherheiten im Hinblick darauf, wie diese Vorschriften von der Regulierungsbehdrde angewandt und/oder von
den QFI ausgelegt werden. Es ist nicht mdglich, die zuklinftige Entwicklung des QFI-Systems vorherzusagen.
Allgemein kann jede Anderung des QFI-Systems, einschlieBlich der Méglichkeit, dass der Anlageverwalter seinen
QFI-Status verliert, die Fahigkeit des betreffenden Fonds beeintrachtigen, tGber den Anlageverwalter in an der
Saudi Stock Exchange notierte Aktien zu investieren.

Beschrankungen hinsichtlich ausldndischen Eigentums im Rahmen des QFI-Systems

Die Anlagen des betreffenden Fonds in saudischen Aktien sind abhdngig von der Moglichkeit des Anlageverwalters,
an der Saudi Stock Exchange notierte Aktien zu kaufen und zu verkaufen. Die Moglichkeit des Anlageverwalters,
mit bdrsennotierten saudischen Aktien zu handeln, ist abhdngig davon, dass die geltenden Beschrankungen
hinsichtlich ausléandischen Eigentums nicht Uberschritten werden. Die QFI-Vorschriften und das saudische
Kapitalmarktgesetz enthalten fir QFI (z. B. den Fonds) und ihre verbundenen Unternehmen bestimmte
Obergrenzen fir ausldandisches Anlageeigentum. Eine der wichtigsten Beschrankungen ist beispielsweise die
Begrenzung des gesamten auslandischen Eigentums an bdrsennotierten saudischen Aktien (auf 49 %). Diese gilt
nicht nur fur QFI, sondern auch fir alle anderen Kategorien auslédndischer Anleger (z. B. in Saudi-Arabien ansassige
Auslander, Anleger, die Uiber Swap-Kontrakte oder Partizipationsscheine Anteile an boérsennotierten saudischen
Aktien halten, sowie nicht in Saudi-Arabien ansassige auslandische Anleger, die Anteile an Unternehmen hielten,
bevor diese an der BoOrse notiert wurden). Die Saudi Stock Exchange stellt auf ihrer Website
(http://www.tadawul.com.sa) fortlaufend Informationen liber diese Hochstgrenzen zur Verfligung, um die QFI und
andere Marktteilnehmer bei der Einhaltung der Beschrankungen zu unterstlitzen. Der Anlageverwalter hat die
Mdéglichkeit, fir mehr als einen QFI in bérsennotierte saudische Aktien zu investieren. Er kann daher bisweilen fir
verschiedene von ihm verwaltete Fonds, die QFI sind, in Aktien investieren, wobei alle diese Anlagen unter die
Beschrankungen hinsichtlich auslandischen Eigentums fallen.

Falls ein relevanter Hochstwert hinsichtlich auslandischen Eigentums erreicht oder Uberschritten wird, kann dies
dazu fiihren, dass der betreffende Fonds keine weiteren im KSA notierten Aktien erwerben kann. Da dariliber hinaus
zugelassene QFI den aktuellen QFI-Vorschriften zufolge nicht gleichzeitig die endgiltigen wirtschaftlichen
Eigentimer von in Saudi-Arabien notierten Wertpapieren sein kdnnen, die den Uber das Saudi Swap Framework
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gehandelten DFI (z. B. Swaps oder Partizipationsscheine) zugrunde liegen, ist es dem betreffenden Fonds als QFI
in einer solchen Situation nicht mdglich, zusatzlich zu den physischen/direkten Positionen indirekte/synthetische
Engagements (z. B. Uber Swaps oder Partizipationsscheine) in bérsennotierten saudischen Aktien aufzubauen. Dies
kann letztendlich (i) dazu fiihren, dass der betreffende Fonds keine weiteren Zeichnungen von Anteilen akzeptieren
kann und seine Anteile an einer Bérse, an der sie zum Handel zugelassen sind, mit einem wesentlichen Auf- oder
Abschlag auf ihren Nettoinventarwert gehandelt werden, und (ii) einen negativen oder positiven Einfluss auf die
Wertentwicklung des betreffenden Fonds im Vergleich zum Referenzindex und somit im weiteren Sinne flr die
Anteilinhaber haben.

Die Mdglichkeit des Anlageverwalters, mit bérsennotierten saudischen Aktien zu handeln, ist auch davon abhéangig,
dass der Anlageverwalter und der betreffende Fonds ihren QFI-Status behalten. Bestimmte zugelassene QFI
kénnen lber eine dritte zur Beurteilung autorisierte Person (Assessing Authorised Person) (die hierzu von der CMA
gemaB den QFI-Vorschriften beauftragt wurde) bei der CMA die Zulassung als QFI beantragen. Erst nachdem ein
Investmentfonds von der CMA als QFI gemaB den QFI-Vorschriften zugelassen wurde, kann er Uber seinen
Anlageverwalter in saudische borsennotierte Aktien an der Saudi Stock Exchange investieren. Falls der
Anlageverwalter und/oder der betreffende Fonds seinen QFI-Status verliert oder Gesetze und Vorschriften
dergestalt gedndert werden, dass das QFI-System fir den Anlageverwalter bzw. den betreffenden Fonds nicht
mehr zugénglich ist, wird es schwieriger fiir den betreffenden Fonds, sein Anlageziel zu erreichen. In diesem Fall
kann der betreffende Fonds Techniken nutzen, um in Wertpapiere oder andere Instrumente zu investieren, die
nicht im Referenzindex vertreten sind, jedoch ein dhnliches Engagement in der Rendite des Referenzindex bieten
wie dessen Bestandteile. Zu diesen Instrumenten kénnen Offshore-Futures, andere bdrsengehandelte Fonds, die
ein ahnliches Engagement bieten wiirden, oder ungedeckte Swapvereinbarungen gehéren. Bei Letzteren handelt
es sich um Vereinbarungen, durch die sich ein Kontrahent dazu verpflichtet, dem betreffenden Fonds gegen eine
Gebuhr die Rendite eines bestimmten Engagements, z. B. des Referenzindex, zu liefern. Dementsprechend besteht
ein héheres Risiko fiir einen Tracking Error, was negative oder positive Auswirkungen auf die Wertentwicklung des
betreffenden Fonds und seine Anteilinhaber zur Folge haben kann.

Die CMA kann weitere Beschrankungen oder Einschréankungen hinsichtlich auslandischen Eigentums an
Wertpapieren im KSA einflihren, die sich nachteilig auf die Liquiditat und die Wertentwicklung des betreffenden
Fonds auswirken kénnen. Solche Beschrankungen und Einschrankungen kénnen die Fahigkeit des betreffenden
Fonds zum Erwerb der Aktien von einem oder mehreren Bestandteilen seines Referenzindex in Ubereinstimmung
mit den relevanten Gewichtungen des Referenzindex einschréanken und sich daher auf die Fahigkeit des
betreffenden Fonds auswirken, die Wertentwicklung des Referenzindex genau nachzubilden.

Anlagen in Saudi-Arabien

Das KSA ist derzeit ein Schwellenmarkt. Dementsprechend unterscheidet es sich von den Volkswirtschaften der
meisten entwickelten Lander. Anlagen im KSA kénnen einem hdheren Verlustrisiko unterliegen als Anlagen in
entwickelten Markten, unter anderem aufgrund von Faktoren wie politischer und wirtschaftlicher Instabilitdt und
starkeren Beschrankungen fir auslandische Anlagen. AuBerdem beruht das Rechtssystem des KSA auf dem Gesetz
der Scharia. Dementsprechend kdénnen Emittenten der Wertpapiere, in die der betreffende Fonds investiert,
anderen Offenlegungs-, Unternehmensfiihrungs-, Rechnungslegungs- und Berichterstattungsgrundsatzen
unterliegen als in entwickelten Markten mit anderen Rechtssystemen. Beispielsweise miissen bdrsennotierte
Unternehmen die saudi-arabischen Corporate Governance Regulations 2018 (,CGR"™) mit einigen
»Richtlinien" verbindlich befolgen, jedoch halten sich mdglicherweise nicht alle Emittenten an die CGR. Politische
Veranderungen, gesellschaftliche Instabilitdt und unglinstige diplomatische Entwicklungen, die mdglicherweise in
oder in Bezug auf das KSA stattfinden, kdnnen zu wirtschaftlichen Sanktionen (z. B. Handelsembargos gegen einen
bestimmten Emittenten oder das gesamte KSA), der Auferlegung weiterer staatlicher Beschrankungen, der
Enteignung von Vermdégenswerten, konfiskatorischen Steuern (z. B. erhdhten Verbrauchssteuern fir Produkte, die
ein erhdhtes wahrgenommenes Risiko sozio6konomischer Schaden fir das KSA haben) oder zur Verstaatlichung
einiger oder aller Bestandteile des Referenzindex fithren. Die Anleger sollten beachten, dass sich alle Anderungen
der Politik der Regierung und der maBgeblichen Behdrden des KSA negativ auf die Wertpapiermarkte im KSA sowie
auf die Wertentwicklung des betreffenden Fonds im Vergleich zum Referenzindex auswirken kénnen.

Rechtssystem des KSA

Das Rechtssystem des KSA beruht auf dem Gesetz der Scharia. Friihere Gerichtsurteile kdnnen zu Referenzzwecken
herangezogen werden, gelten aber nicht als Prazedenzfélle. Aufgrund der geringen Anzahl verdffentlichter Falle
und juristischer Auslegungen und angesichts der Tatsache, dass der Ausgang friiher entschiedener Félle ohnehin
nicht bindend ware, bringt die Auslegung und Umsetzung der geltenden saudischen Gesetze und Vorschriften
erhebliche Unsicherheiten mit sich. Darliber hinaus kann, da das Rechtssystem des KSA und insbesondere das QFI-
System noch in der Entwicklung begriffen sind, nicht zugesichert werden, dass Anderungen dieser Gesetze und
Verordnungen bzw. ihre Auslegung oder Durchsetzung keine wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf die
Geschaftstatigkeit des betreffenden Fonds oder seine Mdglichkeiten zum Kauf bdrsennotierter saudischer Aktien
haben werden.

Risiko beziiglich der moéglichen Marktvolatilitét

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass auslandische Anleger gemaB dem durch die QFI-Vorschriften
geregelten System erstmals Zugang zur Saudi Stock Exchange erhalten. Marktvolatilitdt kann zu erheblichen
Schwankungen der Preise von Wertpapieren fiihren, die an der Saudi Stock Exchange gehandelt werden, und somit
den Nettoinventarwert des betreffenden Fonds beeinflussen.

Risiko beziiglich der Abwicklung und damit verbundene Risiken

Jeder zugelassene Teilnehmer, der die Zeichnung von Anteilen des betreffenden Fonds beantragt, muss die KSA-
Barausgleichspflicht T+2 erfiillen, um den Kauf der zugrunde liegenden KSA-Wertpapiere durch den Fonds in
Verbindung mit seinem Zeichnungsantrag abzudecken, damit der Zeichnungsantrag des zugelassenen Teilnehmers
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glltig ist. Dementsprechend muss jeder zugelassene Teilnehmer, der die Zeichnung von Anteilen des betreffenden
Fonds beantragt, einen Zeichnungsbetrag bereitstellen (der ,Barbetrag zur Erfillung der KSA-Barausgleichspflicht
T+2"), um den Kauf der zugrunde liegenden KSA-Wertpapiere durch den Fonds in Verbindung mit seinem
Zeichnungsantrag abzudecken, damit der Zeichnungsantrag des zugelassenen Teilnehmers gultig ist. Der
Barbetrag zur Erfillung der KSA-Barausgleichspflicht T+2 wird auf das lokale KSA-Unterverwahrkonto beim KSA-
Unterverwahrer Ubertragen, das von diesem zur Verwendung und Nutzung fiir den betreffenden Fonds eingerichtet
wurde. Zwei Geschaftstage nach dem Zeitpunkt, an dem sich die gezeichneten Anteile des betreffenden Fonds im
Besitz des zugelassenen Teilnehmers befinden, besteht daher ein Risiko, dass aufgrund eines mdglichen
wirtschaftlichen oder geschaftlichen Vorfalls beim KSA-Unterverwahrer der Barbetrag zur Erflllung der KSA-
Barausgleichspflicht T+2 verloren geht. Dies wiirde sich negativ auf den Wert des betreffenden Fonds auswirken
oder zu einer Verzdgerung bei der Lieferung der Wertpapiere fihren, fiur die der Barbetrag zur Erflllung der KSA-
Barausgleichspflicht T+2 bestimmt war. Auch der Tracking Error kdnnte voriibergehend beeinflusst werden. Alle
vom Broker falschlicherweise ausgefiihrten Handelsauftrage missen daher durch zusatzliche Handelsgeschéfte
korrigiert werden. Dies kann sich voriibergehend auf den Tracking Error auswirken und zu zusétzlichen Kosten fiir
den betreffenden Fonds fiihren, die méglicherweise nicht sofort vom Broker erstattet werden.

Wenn bei einem von einem zugelassenen Teilnehmer gezahlten Barbetrag zur Erfullung der KSA-
Barausgleichspflicht T+2 spater festgestellt wird, dass er Uber dem Zeichnungspreis (einschlieBlich endgiiltiger
Abgaben und Gebuhren) fir die betreffenden Anteile an dem Handelstag liegt, an dem die Zeichnung abgewickelt
wurde, wird der Mehrbetrag voriibergehend einbehalten und dem betreffenden zugelassenen Teilnehmer so bald
wie moglich erstattet, abzlglich der Devisentransaktionskosten, die gegebenenfalls mit dem Umtausch dieses
Betrags von SAR in USD (und in jede andere maBgebliche Wahrung) und der Ruckfihrung der Barmittel zur Zahlung
an den zugelassenen Teilnehmer verbunden sind. Der jeweilige zugelassene Teilnehmer bleibt beziiglich des zu
erstattenden Betrags (,Erstattungsbetrag") ein ungesicherter Glaubiger des betreffenden Fonds, bis der Betrag an
ihn gezahlt wird. Fir den Erstattungsbetrag gelten, solange er im KSA verbleibt, die in diesem Prospekt
beschriebenen Risikofaktoren.

Wenn der Barbetrag zur Erfillung der KSA-Barausgleichspflicht T+2 nicht ausreicht, um alle zugrunde liegenden
Wertpapiere in Verbindung mit der Zeichnung zu kaufen, ist der betreffende Fonds mdglicherweise nicht in der
Lage, alle erforderlichen zugrunde liegenden Wertpapiere beim ersten Kauf zu erwerben, und muss daraufhin einen
oder mehrere weitere Kaufe an einem oder mehreren Folgetagen durchfiihren oder stattdessen von dem jeweiligen
Verwahrer Barmittel leihen. GleichermaBen muss der betreffende Fonds, wenn Beschrankungen im Rahmen der
Gesetze, Vorschriften und/oder Borsenregeln des KSA, die Aussetzung des Handels bestimmter saudischer
Wertpapiere oder eine Verzégerung bei der Uberweisung von SAR in das KSA den betreffenden Fonds daran hindern,
alle erforderlichen zugrunde liegenden Wertpapiere beim ersten Kauf zu erwerben (im vorstehenden Abschnitt
»~Beschrankungen hinsichtlich auslandischen Eigentums im Rahmen des QFI-Systems" finden Sie Informationen zu
den Umstanden, unter denen dies eintreten kann), auch einen oder mehrere weitere Kaufe an einem oder mehreren
Folgetagen durchfiihren. Das Marktrisiko, das sich aus dem Zeitpunkt der Erteilung weiterer Handelsauftrage fir
zugrunde liegende Wertpapiere und aus mdéglichen Handelsverzégerungen ergibt, tréagt der zugelassene Teilnehmer.
Im Falle eines Fehlbetrags miisste der zugelassene Teilnehmer dann gemaB dem festgelegten Zeitrahmen und
Verfahren des betreffenden Fonds (lber den Verwalter und/oder in der elektronischen Order-Eingabe erhaltlich,
wie im Abschnitt ,Verfahren fiir den Handel am Primdrmarkt® definiert) zusatzliche Gelder bereitstellen, um weitere
Kaufe zu ermdglichen, bis alle erforderlichen zugrunde liegenden KSA-Wertpapiere fiir den betreffenden Fonds
erworben wurden. Um das Risiko eines zugelassenen Teilnehmers zu verringern, einen Fehlbetrag ausgleichen zu
mussen, und um den betreffenden Fonds und seine Anteilinhaber zu schitzen, wird den geschatzten Abgaben und
Geblihren im Barbetrag zur Erflillung der KSA-Barausgleichspflicht T+2 und vom zugelassenen Teilnehmer zum
Ausgleich eines Fehlbetrags zu zahlenden zusatzlichen Betragen ein Pufferbetrag zur Deckung der erwarteten
Markt- und Wechselkursvolatilitat aufgeschlagen. Wenn von einem zugelassenen Teilnehmer zusatzliche Betrage
zum Ausgleich eines Fehlbetrags zu zahlen sind, nachdem der zugelassene Teilnehmer gezeichnete Anteile des
betreffenden Fonds erhalten hat, ist der betreffende Fonds beziiglich dieser zusatzlichen Betrdage einem Kreditrisiko
als ungesicherter Glaubiger ausgesetzt.

Die Devisentransaktionskosten fir einen Umtausch bei Zeichnungen und Ricknahmen und das Risiko einer
moglichen Differenz zwischen dem USD- und dem SAR-Kurs (und allen anderen relevanten Wahrungen, in denen
Zeichnungen und Ricknahmen von Zeit zu Zeit akzeptiert werden) werden von dem jeweiligen zugelassenen
Teilnehmer getragen und sind in den endgiltigen Abgaben und Gebihren enthalten, die auf die jeweiligen vom
zugelassenen Teilnehmer gezahlten bzw. erhaltenen Zeichnungs- bzw. Ricknahmebetrage berechnet werden.
Zugelassene Teilnehmer werden darauf hingewiesen, dass der entsprechende Erstattungsbetrag nicht verzinst wird
und der betreffende Fonds dem betreffenden zugelassenen Teilnehmer daher keine Zinsen auf diesen Betrag zahlt.

Indexnachbildungsrisiko - QFI-System

Die Rendite des betreffenden Fonds kann aus verschiedenen Grinden von der Rendite des Referenzindex
abweichen, beispielsweise weil der QFI-Status des Anlageverwalters widerrufen wird, weil ein Grenzwert fir
auslandisches Eigentum erreicht oder Uberschritten wurde und der Anlageverwalter daher mit einem oder
mehreren bérsennotierten saudischen Wertpapieren nicht mehr handeln kann, weil der Anlageverwalter Anlagen
in bdérsennotierten saudischen Aktien anderen von ihm verwalteten Fonds zugewiesen hat oder aufgrund der
Anlagebeschrénkungen gemaB den Gesetzen und Vorschriften des KSA, der voribergehenden oder dauerhaften
Aussetzung des Handels mit bestimmten Wertpapieren, die von Zeit zu Zeit von der saudischen Bérse verhdangt
wird, der Liquiditat des zugrunde liegenden Marktes, steuerlicher Folgen, aufsichtsrechtlicher Anderungen im KSA,
die die Fahigkeit des Anlageverwalters zur Nachbildung der Rendite des Referenzindex beeintrachtigen kénnen,
sowie aufgrund von Devisenkosten.
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Risiko in Verbindung mit der elektronischen Handelsplattform - Tadawul

Die Broker im KSA Ubermitteln Handelsauftrage Uber ein elektronisches System, das mit dem System von Tadawul
verbunden ist und von diesem empfangen wird. Die Verwendung elektronischer Systeme durch den Broker oder
Tadawul unterliegt dem Risiko von Software-, Hardware- oder Kommunikationsfehlern, die zu Unterbrechungen
oder Verzdgerungen beim Erwerb der beabsichtigten Wertpapiere fir den jeweiligen Fonds fiihren kdnnen.

Handelsverbot

Wenn ein nicht ausgefiihrtes Kauf- oder Verkaufsgeschaft fiir ein KSA-Wertpapier besteht, wird ein gegenlaufiges
Geschaft Uber dasselbe Depotkonto fir dasselbe KSA-Wertpapier am Markt abgelehnt (das ,KSA-Handelsverbot").
Daher kann jede Handelsaktivitat, die das KSA-Handelsverbot ausldst, zu einer Verzogerung des Handels fiihren.
Dies kann sich auf die Moglichkeiten des betreffenden Fonds zur Neuzusammensetzung seines Portfolios auswirken
und zu einer Erhdhung seines Tracking Error fiihren.

Rohstoffrisiko

Der betreffende Fonds kann in saudi-arabische Emittenten investieren, die anféllig fir Schwankungen an
bestimmten Rohstoffmérkten sind. Negative Verdnderungen an den Rohstoffmarkten, die auf Anderungen des
Angebots und der Nachfrage nach Rohstoffen, auf Marktereignisse, aufsichtsrechtliche Entwicklungen oder andere
Faktoren zurlickzufiihren sind, die der Fonds nicht beeinflussen kann, kénnten sich nachteilig auf diese
Unternehmen auswirken.

Risiko der Verstaatlichung

Anlagen in Saudi-Arabien sind einem Verlustrisiko durch Enteignung oder Verstaatlichung von Vermégenswerten
und Eigentum oder die Einflihrung von Beschrédnkungen fir auslandische Anlagen und die Riickfiihrung von Kapital
ausgesetzt.

Risiko aus Anlagen am China Interbank Bond Market

Die Fonds kénnen Uber das Foreign Access Regime und/oder Gber Bond Connect am China Interbank Bond Market
investieren.

Anlagen am China Interbank Bond Market (ber das Foreign Access Regime

GemaB der ,,Bekanntmachung (2016) Nr. 3" der PBOC vom 24. Februar 2016 kdnnen auslandische institutionelle
Anleger, vorbehaltlich der anderen von den Behdérden der VRC erlassenen Regeln und Vorschriften, am China
Interbank Bond Market investieren (,Foreign Access Regime").

Nach den geltenden Vorschriften in der VRC kénnen auslandische institutionelle Anleger, die direkt am China
Interbank Bond Market investieren mdchten, dies Uber eine Onshore-Abwicklungsstelle tun, die fir die jeweiligen
Einreichungen und die Kontoerdffnung bei den zustandigen Behdrden verantwortlich ist. Es gibt keine
Quotenbeschrankung.

Anlagen am China Interbank Bond Market (ber den Northbound Trading Link im Rahmen von Bond Connect

Bond Connect ist eine im Juli 2017 von CFETS, China Central Depository & Clearing Co., Ltd, Shanghai Clearing
House, HKEX und Central Moneymarkets Unit gestartete Initiative fir den gegenseitigen Zugang zum Anleihemarkt
zwischen der VRC und Hongkong.

Nach den geltenden Bestimmungen in der VRC dirfen berechtigte ausldndische Anleger kinftig Gber den
Northbound-Handel von Bond Connect (,Northbound Trading Link") in am China Interbank Bond Market
gehandelte Anleihen investieren. Es wird keine Anlagequote flir den Northbound Trading Link geben.

Beim Handel tUber den Northbound Trading Link missen berechtigte auslédndische Anleger das CFETS oder eine
andere von der PBOC anerkannte Institution zur Registrierungsstelle ernennen, um die Registrierung bei der PBOC
zu beantragen.

Der Northbound Trading Link bezieht sich auf die Handelsplattform, die sich auBerhalb der VRC befindet und mit
dem CFETS verbunden ist, damit berechtigte auslandische Anleger ihre Handelsauftrage fiir die am China Interbank
Bond Market gehandelten Anleihen Uber Bond Connect einreichen kdnnen. HKEX und CFETS arbeiten mit
elektronischen Offshore-Anleihehandelsplattformen zusammen, um elektronische Handelsdienste und -plattformen
fir den direkten Handel zwischen berechtigten ausldndischen Investoren und zugelassenen Onshore-Handlern in
der VRC Uber das CFETS bereitzustellen.

Berechtigte auslandische Anleger kdnnen Handelsauftrage flir am China Interbank Bond Market gehandelte
Anleihen Gber den Northbound Trading Link einreichen, der von elektronischen Offshore-Anleihehandelsplattformen
(z. B. Tradeweb und Bloomberg) bereitgestellt wird. Diese wiederum leiten die Preisanfragen an das CFETS weiter.
Das CFETS sendet die Preisanfragen an verschiedene zugelassene Onshore-Handler (darunter Marktmacher und
andere am Market-Making-Geschaft Beteiligte) in der VRC. Die zugelassenen Onshore-Handler beantworten die
Preisanfragen (ber das CFETS, das die Antworten (ber dieselben elektronischen Offshore-
Anleihehandelsplattformen an die betreffenden berechtigten auslandischen Anleger sendet. Sobald der berechtigte
auslandische Anleger das Angebot annimmt, wird der Handel auf dem CFETS abgeschlossen.

Die Abwicklung und Verwahrung von Anleihepapieren, die am China Interbank Bond Market Uber Bond Connect

gehandelt werden, erfolgt hingegen Uber die Abwicklungs- und Verwahrungsverbindung zwischen der Central
Moneymarkets Unit als Offshore-Verwahrer sowie China Central Depository & Clearing Co., Ltd und Shanghai
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Clearing House als Onshore-Verwahrer und Clearingstelle in der VRC. Im Rahmen der Abwicklungsverbindung fiihrt
China Central Depository & Clearing Co., Ltd oder das Shanghai Clearing House die Onshore-Bruttoabwicklung der
bestdtigten Geschafte durch, wahrend die Central Moneymarkets Unit die Anweisungen der Mitglieder der Central
Moneymarkets Unit zur Abwicklung von Anleihegeschéaften im Auftrag berechtigter auslandischer Anleger geman
ihren maBgeblichen Regeln bearbeitet. Seit der Einflihrung der Abwicklungsmethode ,Delivery Versus Payment"
(,DVP") bei Bond Connect im August 2018 wird die Bewegung von Barmitteln und Wertpapieren gleichzeitig in
Echtzeit durchgefihrt.

Nach den derzeit in der VRC geltenden Vorschriften erdéffnet die Central Moneymarkets Unit als von der Hongkonger
Wahrungsbehdrde anerkannter Offshore-Verwahrer Nominee-Sammelkonten bei dem von der PBOC anerkannten
Onshore-Verwahrer (d. h. China Central Depository & Clearing Co., Ltd und Shanghai Clearing House). Alle von
berechtigten auslandischen Anlegern gehandelten Anleihen werden auf den Namen der Central Moneymarkets Unit
registriert, die diese Anleihen als Nominee-Inhaber halt. Daher ist ein Fonds in Bezug auf die Central Moneymarkets
Unit Verwahrrisiken ausgesetzt. Da die maBgeblichen Einreichungen, die Registrierung bei der People’s Bank of
China und die Kontoer6ffnung von Dritten durchgefiihrt werden muissen, darunter Central Moneymarkets Unit,
China Central Depository & Clearing Co., Ltd, Shanghai Clearing House und CFETS, ist ein Fonds zusatzlich dem
Risiko von Ausfallen oder Fehlern seitens dieser Dritten ausgesetzt.

Die genaue Natur und die Rechte eines Fonds als wirtschaftlicher Eigentimer der Anleihen, die am China Interbank
Bond Market Uber die Central Moneymarkets Unit als Nominee gehandelt werden, sind nach dem Recht der VRC
nicht eindeutig definiert. Nach dem Recht der VRC sind rechtliches Eigentum und wirtschaftliches Eigentum nicht
genau definiert und unterschieden; zudem gab es bislang nur wenige Gerichtsverfahren in der VRC, die eine
Nominee-Kontostruktur betrafen. Auch ist nicht sicher, wie sich die Rechte und Interessen eines Fonds nach dem
Recht der VRC genau darstellen und durchsetzen lassen.

Volatilitats- und Liquiditatsrisiko

Marktvolatilitét und potenzielle Liquiditatsengpasse aufgrund des geringen Handelsvolumens bestimmter Anleihen
am China Interbank Bond Market kénnen dazu flihren, dass die Kurse bestimmter Anleihen, die an diesem Markt
gehandelt werden, stark schwanken. Ein Fonds, der an einem solchen Markt investiert, unterliegt daher Liquiditats-
und Volatilitatsrisiken. Die Spanne zwischen Geld- und Briefkurs kann bei solchen Wertpapieren erheblich sein.
Einem Fonds kdnnen daher beim Verkauf dieser Anlagen erhebliche Kosten und Verluste entstehen. Der Verkauf
von am China Interbank Bond Market gehandelten Anleihen ist mdéglicherweise schwierig oder unmaoglich. Dies
kann die Fahigkeit eines Fonds beeintrachtigen, solche Wertpapiere zu den erwarteten Preisen zu erwerben oder
zu verauBern.

Aufsichtsrechtliche Risiken

Darliber hinaus unterliegt eine Anlage am China Interbank Bond Market Giber Bond Connect aufsichtsrechtlichen
Risiken. Die einschldgigen Regeln und Vorschriften unterliegen Anderungen, die méglicherweise riickwirkend gelten,
und es kann nicht garantiert werden, dass Bond Connect nicht eingestellt oder abgeschafft wird. Des Weiteren gibt
es wesentliche Unterschiede zwischen den Wertpapierbestimmungen und Rechtssystemen von China und
Hongkong, was zu Problemen flihren kann. Falls die zustandigen Behoérden die Kontoeréffnung oder den Handel
am China Interbank Bond Market aussetzen, wird die Fahigkeit eines Fonds, am China Interbank Bond Market zu
investieren, beeintrachtigt und begrenzt. In diesem Fall wird die Fahigkeit eines Fonds, sein Anlageziel zu erreichen,
beeintrachtigt, und nach Ausschopfung anderer Handelsalternativen kann der Fonds dadurch erhebliche Verluste
erleiden. Darliber hinaus kann es sein, dass ein Fonds, wenn Bond Connect nicht in Betrieb ist, nicht in der Lage
ist, Uber Bond Connect zeitnah Anleihen zu erwerben oder zu verauBern, was sich nachteilig auf die
Wertentwicklung des Fonds auswirken kénnte.

Chinesische Unternehmen, z. B. im Finanzdienstleistungs- oder Technologiesektor und in Zukunft méglicherweise
auch in anderen Sektoren, unterliegen zudem dem Risiko, dass chinesische Behdrden in ihre Geschaftstatigkeit
und Struktur eingreifen kénnen, was sich negativ auf den Wert der Anlagen eines Fonds auswirken kann.

Systemausfalirisiken fiir Bond Connect

Der Handel tber Bond Connect erfolgt Gber neu entwickelte Handelsplattformen und operative Systeme. Es gibt
keine Garantie daflir, dass diese Systeme ordnungsgemaB funktionieren oder weiterhin an die Veranderungen und
Entwicklungen des Marktes angepasst werden. Falls die betreffenden Systeme nicht ordnungsgemanB funktionieren,
kann der Handel Gber Bond Connect unterbrochen werden. Die Fahigkeit eines Fonds, lber Bond Connect zu
handeln (und somit seine Anlagestrategie zu verfolgen), kann daher beeintrachtigt werden. Darliber hinaus kann
ein Fonds, der Gber Bond Connect am China Interbank Bond Market investiert, Verzégerungsrisiken bei Systemen
fir die Orderplatzierung/Abwicklung ausgesetzt sein.

Renminbi-Wahrungsrisiken

Die Abwicklung der Bond-Connect-Geschafte erfolgt in der chinesischen Wahrung, dem Renminbi (,RMB"“), der
derzeit Beschrdankungen unterliegt und nicht frei konvertierbar ist. Infolgedessen ist ein Fonds einem
Wahrungsrisiko ausgesetzt, und es kann nicht garantiert werden, dass den Anlegern zeitnah ein zuverlassiges
Angebot an RMB zur Verfligung steht.

Steuerrisiko

Nach den geltenden Steuervorschriften wird auf Dividenden aus chinesischen Quellen sowie Zinsen auf
nichtstaatliche Anleihen, die an den betreffenden Fonds gezahlt werden, eine Quellensteuer von 10 % erhoben, es
sei denn, der Satz wird aufgrund eines anwendbaren Steuerabkommens ermaBigt.

Ab dem 1. Mai 2016 wird eine Mehrwertsteuer (MwSt.) auf bestimmte vom jeweiligen Fonds erzielte Ertrage
erhoben, einschlieBlich Zinsertragen aus nichtstaatlichen Anleihen und Handelsgewinnen, sofern keine
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ausdrickliche Steuerbefreiung von den chinesischen Steuerbehdérden vorliegt. MwSt.-Befreiungen gelten derzeit
flr Schuldtitel, die am China Interbank Bond Market gehandelt werden.

Am 22. November 2018 verdffentlichten das Finanzministerium der VRC und die staatliche Steuerverwaltung
gemeinsam das Rundschreiben 108, wonach ausldandische institutionelle Anleger fir den Zeitraum vom
7. November 2018 bis zum 6. November 2021 voriibergehend von der Quellensteuer und Mehrwertsteuer auf
Zinsertrage aus nichtstaatlichen Anleihen am inlandischen Anleihemarkt befreit sind. Das Rundschreiben 108 macht
keine Angaben Uber die steuerliche Behandlung von Zinsen aus nichtstaatlichen Anleihen in der VRC, die vor dem
7. November 2018 entstanden sind.

Es besteht das Risiko, dass die chinesischen Steuerbehdrden die voriibergehenden Steuerbefreiungen in Zukunft
wieder aufheben und versuchen, die Quellensteuer und die Mehrwertsteuer auf den betreffenden Fonds
zugeflossene Zinsertrage aus nichtstaatlichen Anleihen ohne vorherige Ankiindigung einzuziehen. Wenn die
Steuerbefreiungen aufgehoben werden, kénnen alle Steuern, die in Bezug auf den betreffenden Fonds entstehen,
direkt vom Fonds getragen oder indirekt an diesen weitergegeben werden. Dies kann erhebliche Auswirkungen auf
den Nettoinventarwert haben. Wie bei jeder Anpassung des Nettoinventarwerts kdnnen Anleger abhangig davon,
wann sie Anteile des Fonds gekauft oder verkauft haben, beglinstigt oder benachteiligt werden.

Anderungen des chinesischen Steuerrechts, kiinftige Klarstellungen desselben und/oder die anschlieBende
rickwirkende Durchsetzung durch die chinesischen Steuerbehdrden kénnen zu einem fiir den betreffenden Fonds
unter Umstdnden erheblichen Verlust fiihren. Der Anlageverwalter wird die Rickstellungspolitik flr die
Steuerbelastung weiterhin Uberprifen und kann nach seinem Ermessen von Zeit zu Zeit eine Rickstellung fur
potenzielle Steuerverbindlichkeiten bilden, wenn diese seiner Meinung nach gerechtfertigt oder nach weiteren
offentlichen Klarstellungen seitens der VRC erforderlich ist.

Mit Anlagen in der VRC iiber Stock Connect verbundene Risiken

Neben den Risikofaktoren im Abschnitt ,Anlagen in der VRC" und anderen anwendbaren Risikofaktoren gelten
flr Stock-Connect-Fonds die folgenden Risikofaktoren:

Stock Connect

Fonds, die in der VRC investieren, kénnen Uber Stock Connect in China-A-Aktien, die an der SSE und der SZSE
gehandelt werden, anlegen (,Nordwdrtshandel™). Shanghai-Hong Kong Stock Connect ist ein Programm flr
Wertpapierhandels- und Clearing-Verbindungen, das von HKEX, der SSE und ChinaClear entwickelt wurde, und
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect ist ein Programm flir Wertpapierhandels- und Clearing-Verbindungen, das
von HKEX, der SZSE und ChinaClear entwickelt wurde. Das Ziel von Stock Connect besteht darin, einen
gegenseitigen Aktienmarktzugang zwischen der VRC und Hong Kong zu erreichen.

Die HKSCC, eine 100%ige Tochtergesellschaft von HKEX, und ChinaClear sind fiir das Clearing, die Abwicklung und
die Bereitstellung von Verwahrstellen-, Nominee- und anderen zugehérigen Dienstleistungen bei den von ihren
jeweiligen Marktteilnehmern und Anlegern durchgeflihrten Handelsgeschéaften verantwortlich. Die Uber Stock
Connect gehandelten China-A-Aktien werden in dematerialisierter Form emittiert und Anleger halten keine
physischen China-A-Aktien.

Obwohl die HKSCC keine Eigentumsrechte an den SSE- und SZSE-Wertpapieren geltend macht, die auf ihren
Wertpapier-Sammelkonten bei ChinaClear gehalten werden, behandelt ChinaClear als Aktienregisterstelle fiir an
der SSE und der SZSE notierte Unternehmen die HKSCC im Hinblick auf UnternehmensmaBnahmen (Corporate
Actions) bezliglich solcher SSE- und SZSE-Wertpapiere dennoch als einen Aktionar.

Im Rahmen von Stock Connect unterliegen Anleger aus Hong Kong und ausldandische Anleger den von der SSE, der
SZSE, ChinaClear, HKSCC oder der betreffenden Behdrde Festlandchinas auferlegten Gebiihren und Abgaben, wenn
sie mit SSE-Wertpapieren und SZSE-Wertpapieren handeln und diese abwickeln. Weitere Informationen Uber die
Handelsgeblhren und -abgaben sind online auf der folgenden Website verfugbar:

http://www.hkex.com.hk/eng/market/sec tradinfra/chinaconnect/chinaconnect.htm.

Fir Anlagen in China-A-Aktien (iber Stock Connect ist es nicht erforderlich, den Status eines RQFII zu erhalten,
der fir einen direkten Zugang zur SSE und zur SZSE benétigt wirde.

Quotenbeschriankungen

Anlagen in der VRC Uber Stock Connect unterliegen Quotenbeschrankungen, die fiir den Anlageverwalter gelten.
Insbesondere werden Kaufauftrage abgelehnt, sobald der verbleibende Saldo der entsprechenden Quote auf Null
sinkt oder die Tagesquote Uberschritten wird (Anleger diirfen jedoch ihre grenziiberschreitenden Wertpapiere
unabhdngig vom Saldo der Quote verkaufen). Deshalb ist der betreffende Stock-Connect-Fonds aufgrund von
Quotenbeschréankungen moglicherweise in seiner Fahigkeit beschréankt, Anlagen in China-A-Aktien Uber Stock
Connect rechtzeitig zu tatigen, was sich wiederum auf die Fahigkeit des betreffenden Stock-Connect-Fonds
auswirken kann, die Wertentwicklung seines Referenzindex genau nachzubilden.

Rechtliches/wirtschaftliches Eigentum

Die China-A-Aktien, in die Uber Stock Connect investiert wird, werden von der Verwahrstelle/dem Unterverwahrer
auf Konten im CCASS gehalten, die von der HKSCC als Zentralverwahrer in Hongkong gefiihrt werden. Die HKSCC
wiederum halt die China-A-Aktien als Nominee-Inhaber Uber ein auf ihren Namen lautendes Wertpapier-
Sammelkonto, das bei ChinaClear fir jeden der Stock-Connect-Fonds registriert ist. Die spezifischen Einzelheiten
und Rechte der Stock-Connect-Fonds als wirtschaftliche Eigentimer der China-A-Aktien Uber die HKSCC als
Nominee sind nach dem Recht der VRC nicht genau definiert. Nach dem Recht der VRC sind ,rechtliches
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Eigentum™ und ,wirtschaftliches Eigentum™ nicht genau definiert und unterschieden; zudem gab es bislang nur
wenige Gerichtsverfahren in der VRC, die eine Nominee-Kontostruktur betrafen. Deshalb ist nicht sicher, wie sich
die Rechte und Interessen der Stock-Connect-Fonds nach dem Recht der VRC darstellen und durchsetzen lassen.
Darum ist es in dem unwahrscheinlichen Fall, dass die HKSCC in Hongkong Gegenstand eines
Liquidationsverfahrens wird, nicht klar, ob die China-A-Aktien als wirtschaftliches Eigentum der Stock-Connect-
Fonds gehalten werden oder als Teil des allgemeinen Vermdgens der HKSCC zur allgemeinen Ausschittung an ihre
Glaubiger zur Verfligung stehen.

Aus Grinden der Vollsténdigkeit sei darauf hingewiesen, dass die CSRC Informationen mit dem Titel ,FAQ on
Beneficial Ownership under SH-HK Stock Connect" (Haufig gestellte Fragen zum wirtschaftlichen Eigentum im
Rahmen von SH-HK Stock Connect) vom 15. Mai 2015 in Bezug auf wirtschaftliches Eigentum bereitgestellt hat
(die ,FAQ"). Nachfolgend sind die relevanten Abschnitte aus den FAQ auszugsweise wiedergegeben:

Besitzen ausldndische Anleger Eigentumsrechte an den SSE-Wertpapieren, die sie iiber den
Northbound Trading Link als Aktionédre erwerben? Werden die Konzepte des ,,Nominee-Inhabers"
und des ,wirtschaftlichen Eigentiimers" im Recht Festlandchinas anerkannt?

Artikel 18 der Administrative Measures for Registration and Settlement of Securities (administrative
MaBnahmen fiir die Registrierung und Abwicklung von Wertpapieren) (die ,AbwicklungsmaBnahmen") besagt,
dass ,Wertpapiere auf den Konten der Wertpapierinhaber verbucht werden, es sei denn, Gesetze,
Verwaltungsvorschriften oder CSRC-Regeln schreiben vor, dass die Wertpapiere auf Konten verbucht werden
missen, die auf den Namen von Nominee-Inhabern eréffnet wurden". Daher sehen die
AbwicklungsmaBnahmen ausdriicklich das Konzept des Nominee-Aktienbesitzes vor. Artikel 13 der Certain
Provisions on Shanghai-Hong Kong Stock Connect Pilot Program (die ,,CSRC Stock Connect-Regeln") besagt,
dass Aktien, die von Anlegern (iber den Northbound Trading Link erworben werden, auf den Namen von
HKSCC registriert werden missen, und dass Anleger ,,einen gesetzlichen Anspruch auf die Rechte und Vorteile
aus Aktien haben, die iber den Northbound Trading Link erworben wurden". Dementsprechend ist in den
CSRC Stock Connect-Regeln ausdriicklich festgelegt, dass im Nordwértshandel ausldndische Anleger SSE-
Wertpapiere (iber HKSCC halten und Eigentumsrechte an diesen Wertpapieren als Aktionédre besitzen.

Wie kénnen ausldndische Anleger rechtliche Schritte in Festlandchina einleiten, um ihre Rechte
beziiglich der iiber den Northbound Trading Link erworbenen SSE-Wertpapiere geltend zu
machen?

Im Recht Festlandchinas ist nicht ausdriicklich vorgesehen, dass ein wirtschaftlicher Eigentiimer im Rahmen
der Nominee-Inhaberstruktur rechtliche Schritte einleitet, sie verbieten dies jedoch auch nicht. Nach unserem
Verstandnis kann HKSCC als Nominee-Inhaber der SSE-Wertpapiere im Northbound Trading Link
Aktiondrsrechte ausliben und rechtliche Schritte im Namen ausldndischer Anleger einleiten. Darliber hinaus
besagt Artikel 119 der Zivilprozessordnung der Volksrepublik China, dass ,der Kldger bei einer Klage eine
nattrliche Person, eine juristische Person oder eine andere Organisation sein muss, die ein direktes Interesse
an dem betreffenden Fall besitzt". Solange ein ausléndischer Anleger nachweisen kann, dass er als
wirtschaftlicher Eigentlimer ein direktes Interesse besitzt, kann er bei den Gerichten Festlandchinas in seinem
eigenen Namen Klage erheben.

Risiken bei Abrechnung und Abwicklung

Die HKSCC und ChinaClear haben Clearing-Verbindungen eingerichtet und wurden jeweils Teilnehmer der
betreffenden anderen Partei, um die Abrechnung und Abwicklung von grenziberschreitenden Geschaften zu
ermdglichen. Bei grenziiberschreitenden Geschéften, die am Markt veranlasst werden, wird das Clearinghaus des
betreffenden Marktes einerseits die Abrechnung und Abwicklung mit seinen eigenen Clearing-Teilnehmern
durchfiihren und sich andererseits dazu verpflichten, die Abrechnungs- und Abwicklungsverpflichtungen seiner
Clearing-Teilnehmer mit dem Clearinghaus des Kontrahenten zu erfillen.

Als nationaler zentraler Kontrahent des Wertpapiermarktes der VRC betreibt ChinaClear eine umfangreiche
Abrechnungs-, Abwicklungs- und Aktienbesitz-Infrastruktur. ChinaClear hat ein Rahmenwerk und MaBnahmen fiir
das Risikomanagement eingerichtet, die von der CSRC genehmigt wurden und U(berwacht werden. Die
Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls von ChinaClear wird als sehr gering betrachtet. Im unwahrscheinlichen
Fall eines Zahlungsausfalls von ChinaClear sind die Verpflichtungen der HKSCC bezlglich China-A-Aktien im
Rahmen ihrer Marktvertrage mit Clearing-Teilnehmern darauf beschrankt, die Clearing-Teilnehmer bei der
Geltendmachung ihrer Anspriiche gegenliber ChinaClear zu unterstiitzen. Die HKSCC sollte sich nach Treu und
Glauben bemiihen, die ausstehenden Aktien und Gelder von ChinaClear (ber die bestehenden rechtlichen Wege
oder Uber die Liquidation von ChinaClear zurtickzuerhalten. In diesem Fall ist es mdglich, dass der betreffende
Stock-Connect-Fonds seine Verluste nur mit Verzégerung oder nicht vollstdndig von ChinaClear wiedererlangt.

Aussetzungsrisiko

Es ist davon auszugehen, dass sich die SEHK, die SSE und die SZSE das Recht vorbehalten, den Handel bei Bedarf
auszusetzen, um einen ordnungsgemaBen und fairen Markt und ein umsichtiges Risikomanagement zu
gewahrleisten. Vor einer Aussetzung wird die Zustimmung der zustandigen Regulierungsbehdrde eingeholt. Wenn
es zu einer Aussetzung kommt, beeintrachtigt dies den Zugang des betreffenden Stock-Connect-Fonds zum Markt
der VRC.

Unterschiedliche Handelstage

Stock Connect wird nur an Tagen betrieben, an denen die Markte sowohl in der VRC als auch in Hongkong fiir den
Handel geodffnet sind und an denen die Banken an beiden Markten an den entsprechenden Abrechnungstagen
geoffnet sind. Daher kann es vorkommen, dass die Stock-Connect-Fonds an einem Tag, der am Markt der VRC ein
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normaler Handelstag ist, keine Handelsgeschéafte mit China-A-Aktien Uber Stock Connect ausflihren kdnnen. Die
Stock-Connect-Fonds kdnnen infolgedessen einem Risiko von Kursschwankungen von China-A-Aktien in dem
Zeitraum, in dem an einer der Stock Connects kein Handel stattfindet, unterliegen.

Verkaufsbeschrinkungen durch Front-End-Uberwachung

Nach den in der VRC geltenden Vorschriften muss ein Anleger vor dem Verkauf von Anteilen eine ausreichende
Anzahl von Anteilen im Depot halten; anderenfalls lehnt die SSE oder SZSE den betreffenden Verkaufsauftrag ab.
Die SEHK prift Verkaufsauftrage fir China-A-Aktien ihrer Teilnehmer (d. h. der Aktienmakler) vor einem
Handelsgesch&ft, um sicherzustellen, dass kein Uberverkauf erfolgt.

Falls ein Stock-Connect-Fonds beabsichtigt, bestimmte von ihm gehaltene China-A-Aktien zu verkaufen, muss er
diese China-A-Aktien auf die jeweiligen Konten seiner Makler Gbertragen, bevor der Markt am Tag des Verkaufs
(,Handelstag") offnet. Wenn er diese Frist nicht einhalt, kann er diese Aktien nicht am Handelstag verkaufen. Ein
Stock-Connect-Fonds kann von seinem Verwahrer verlangen, ein Special Segregated Account (,SPSA") im CCASS
zu eroffnen, um seine Bestdnde an SSE- und SZSE-Wertpapieren zu halten. In diesem Fall muss er SSE- oder
SZSE-Wertpapiere erst nach der Ausfiihrung und nicht vor der Platzierung des Verkaufsauftrags von seinem SPSA
auf das Konto seines benannten Maklers Ubertragen.

Wenn ein Stock-Connect-Fonds nicht in der Lage ist, das SPSA-Modell zu verwenden, musste er SSE- oder SZSE-
Wertpapiere an seine Makler liefern, bevor der Markt am Handelstag 6ffnet. Dementsprechend wird der
Verkaufsauftrag abgelehnt, wenn sich nicht gentigend China-A-Aktien auf dem Konto des Stock-Connect-Fonds
befinden, bevor der Markt am Handelstag 6ffnet, was sich nachteilig auf die Wertentwicklung des Stock-Connect-
Fonds auswirken kdnnte.

Operatives Risiko

Stock Connect basiert auf der Funktionsfahigkeit der betrieblichen Systeme der betreffenden Marktteilnehmer.
Marktteilnehmer werden zur Teilnahme an diesem Programm zugelassen, sofern sie bestimmte Anforderungen
bezlglich IT-Kapazitdten und Risikomanagement sowie gegebenenfalls weitere Vorgaben der betreffenden Borse
und/oder des betreffenden Clearinghauses erfillen.

Die Wertpapierbestimmungen und Rechtssysteme der beiden Markte unterscheiden sich wesentlich voneinander,
weshalb die Marktteilnehmer sich unter Umstanden laufend mit daraus resultierenden Problemen
auseinandersetzen missen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die Systeme der SEHK und der
Marktteilnehmer ordnungsgemaB funktionieren werden oder weiterhin an Anderungen und Entwicklungen an
beiden Markten angepasst werden. Falls die relevanten Systeme nicht ordnungsgemaB funktionieren, kénnte der
Handel an beiden Markten tber das Programm unterbrochen werden. Der Zugang des betreffenden Stock-Connect-
Fonds zum Markt fiur China-A-Aktien (und somit seine Fahigkeit zur Verfolgung seiner Anlagestrategie) kénnte
beeintrachtigt werden.

Aufsichtsrechtliches Risiko

Die aktuellen Vorschriften von Stock Connect unterliegen Anderungen, und es kann nicht zugesichert werden, dass
Stock Connect weiterhin bestehen bleibt. Die Regulierungsbehdérden/Borsen in der VRC und Hongkong kdnnen in
Verbindung mit dem Betrieb, der Durchsetzung von Rechten und grenziiberschreitenden Handelsgeschaften im
Rahmen von Stock Connect gegebenenfalls neue Regelungen erlassen. Stock-Connect-Fonds kénnen infolge dieser
Anderungen beeintrachtigt werden.

Chinesische Unternehmen, z. B. im Finanzdienstleistungs- oder Technologiesektor und in Zukunft moéglicherweise
auch in anderen Sektoren, unterliegen zudem dem Risiko, dass chinesische Behdrden in ihre Geschaftstatigkeit
und Struktur eingreifen kénnen, was sich negativ auf den Wert der Anlagen eines Fonds auswirken kann.

Anderung zuldssiger Aktien

Wenn eine Aktie flir den Handel iber Stock Connect nicht mehr zuldssig ist, kann die Aktie nur noch verkauft, aber
nicht mehr gekauft werden. Dies kann die Fahigkeit des betreffenden Stock-Connect-Fonds beschranken, die
Anteile eines oder mehrerer Bestandteile seines Referenzindex zu kaufen, und sich somit auf die Fahigkeit des
betreffenden Stock-Connect-Fonds auswirken, die Wertentwicklung seines Referenzindex genau nachzubilden.

Kein Schutz durch Anlegerentschddigungsfonds

Die Anlage in China-A-Aktien liber Stock Connect erfolgt Giber Makler und unterliegt dem Risiko der Nichterfillung
von Verpflichtungen seitens dieser Makler. Anlagen von Stock-Connect-Fonds werden nicht durch den
Anlegerentschadigungsfonds von Hongkong gedeckt, der eingerichtet wurde, um Anleger jeder Nationalitdt zu
entschadigen, die infolge des Ausfalls eines lizenzierten Vermittlers oder eines zugelassenen Finanzinstituts
bezliglich bérsengehandelter Produkte in Hongkong finanzielle Verluste erleiden. Da Ausfallereignisse beziiglich
China-A-Aktien, in die Uber Stock Connect investiert wird, keine an der SEHK oder Hong Kong Futures Exchange
Limited notierten oder gehandelten Produkte umfassen, sind sie nicht vom Anlegerentschadigungsfonds gedeckt.
Daher sind die Stock-Connect-Fonds den Risiken des Ausfalls des oder der Makler ausgesetzt, den bzw. die sie mit
ihren Handelsgeschaften mit China-A-Aktien (ber Stock Connect beauftragen.

Steuerliche Risiken

Die Steuerbehorden der VRC haben ferner bekanntgegeben, dass Gewinne aus Anlagen in China-A-Aktien Uber
Stock Connect mit Wirkung ab 17. November 2014 voriibergehend von der Besteuerung der VRC befreit werden.
Diese voribergehende Befreiung gilt allgemein fir China-A-Aktien, einschlieBlich Aktien von Unternehmen aus der
VRC mit hohem Immobilienvermégen. Die Dauer der voribergehenden Befreiung wurde nicht angegeben und sie
kann von den Steuerbehérden der VRC mit oder ohne vorherige Ankiindigung und im schlimmsten Fall riickwirkend
aufgehoben werden. Falls die voribergehende Befreiung aufgehoben wird, wiirden die betreffenden Stock-Connect-

95



Fonds der Besteuerung der VRC im Hinblick auf Gewinne aus China-A-Aktien unterliegen und die resultierende
Steuerschuld wirde letztlich von den Anlegern getragen. Diese Steuerschuld kann jedoch im Rahmen der
Bedingungen eines geltenden Steuerabkommens gemindert werden, und in diesem Fall werden solche Vorteile auch
an die Anleger weitergegeben.

Abwicklungsmodus im Rahmen des SPSA-Modells

Im Rahmen des normalen DVP-Abwicklungsmodus (Delivery Versus Payment, Lieferung gegen Zahlung) findet die
Aktien- und Geldibertragung zum Zeitpunkt T+0 zwischen Clearing-Teilnehmern (d. h. Maklern und dem
Verwahrer oder einem Teilnehmer des Verwahrers) mit einem maximalen Zeitfenster von vier Stunden zwischen
der Aktien- und Geldibertragung statt. Dies gilt nur fir die Abwicklung in CNH (Offshore-Renminbi) und unter der
Voraussetzung, dass die Makler die Geldgutschrift in chinesischen Renminbi am selben Tag unterstitzen. Im
Rahmen des im November 2017 eingefiihrten RDVP-Abwicklungsmodus (Real time Delivery Versus Payment,
Echtzeitlieferung gegen Zahlung) erfolgt die Aktien- und Geldibertragung in Echtzeit, jedoch ist die Verwendung
von RDVP nicht obligatorisch. Die Clearing-Teilnehmer miissen der Abwicklung der Transaktion mithilfe von RDVP
zustimmen und RDVP in einem bestimmten Feld auf der Abwicklungsanweisung angeben. Wenn einer der Clearing-
Teilnehmer nicht in der Lage ist, die Geschafte mithilfe von RDVP abzuwickeln, besteht das Risiko, dass die
Geschafte fehlschlagen kdnnten und sich daher auf die Fahigkeit des betreffenden Stock-Connect-Fonds auswirken
kdnnten, die Wertentwicklung seines Referenzindex genau nachzubilden.

Mit einer Anlage in Aktienfonds verbundene Risiken

Aktienwerte

Der Wert von Aktienpapieren schwankt taglich, und ein Fonds, der in Aktien investiert, kdnnte erhebliche Verluste
erleiden. Die Kurse von Aktien kdénnen durch Faktoren beeinflusst werden, die sich auf die Entwicklung der
einzelnen Unternehmen, die diese Aktien ausgeben, auswirken sowie durch tagliche Bewegungen des Aktienmarkts
und allgemeinere wirtschaftliche und politische Entwicklungen. Hierzu zahlen unter anderem Trends bezuglich
Wirtschaftswachstum, Inflation und Zinsen sowie veroffentlichte Unternehmensgewinne, demografische Trends
und Naturkatastrophen.

Hinterlegungsscheine (Depository Receipts)
ADRs und GDRs sollen ein Engagement in ihren jeweiligen Basiswerten bieten.

Der Anlageverwalter kann in bestimmten Situationen ADRs und GDRs einsetzen, um ein Engagement in zugrunde
liegenden Wertpapieren des Referenzindex aufzubauen, beispielsweise wenn die zugrunde liegenden Wertpapiere
nicht direkt gehalten werden kénnen oder nicht zu einer Direktanlage geeignet sind, wenn der direkte Zugang zu
den zugrunde liegenden Wertpapieren beschrankt oder begrenzt ist oder wenn Hinterlegungsscheine ein kosten-
oder steuerglinstigeres Engagement bieten. In diesen Fallen kann der Anlageverwalter jedoch nicht garantieren,
dass ein ahnliches Ergebnis erzielt wird wie im Fall einer Direktanlage in den Wertpapieren, weil ADRs und GDRs
sich nicht immer parallel zu dem zugrunde liegenden Wertpapier entwickeln.

Im Falle der Aussetzung oder SchlieBung eines oder mehrerer Markte, an dem bzw. denen die zugrunde liegenden
Wertpapiere gehandelt werden, besteht das Risiko, dass der Wert der ADRs oder GDRs den Wert der jeweils
zugrunde liegenden Wertpapiere nicht genau abbildet. Daruber hinaus kédnnen Umstande vorliegen, unter denen
der Anlageverwalter nicht in ein ADR oder GDR investieren kann oder dies nicht angemessen ist oder unter denen
die Merkmale der ADRs oder GDRs das zugrunde liegende Wertpapier nicht genau widerspiegeln.

Wenn ein Fonds unter den oben beschriebenen Umstanden in ADRs und GDRs investiert, kann die Nachbildung des
Referenzindex durch den Fonds beeintrachtigt werden, d. h., es besteht das Risiko, dass die Rendite des Fonds
von der Rendite des Referenzindex abweicht.

Aktien mit hoher Dividendenausschiittung

Die Regeln der Referenzindizes fiir Fonds, die hohe Dividenden ausschitten, sind zwar darauf ausgelegt, Aktien
mit hoher Dividendenausschiittung auszuwéhlen, die Zahlungsstrome der Dividendenausschiittungen kdnnen
jedoch von Jahr zu Jahr unterschiedlich ausfallen, und friihere Dividendenzahlungen liefern keinen Hinweis auf
zukiinftige Dividendenzahlungen.

Zu den Aktien mit hoher Dividendenausschiittung zdhlen unter anderem auch Unternehmen mit geringer oder
mittlerer Marktkapitalisierung, die finanziell weniger solide sein kénnten als Unternehmen mit einer hohen
Marktkapitalisierung. Darlber hinaus sind diese Unternehmen stérker von Schliisselpersonal abhdngig und daher
gegeniber einem Verlust von Mitarbeitern anfalliger. Unternehmen mit geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung
kdénnten weniger diversifizierte Produktlinien aufweisen als Unternehmen mit einer hohen Marktkapitalisierung und
somit starker von negativen Entwicklungen bezliglich ihrer Produkte betroffen sein. Unternehmen mit geringer
oder mittlerer Marktkapitalisierung kdnnten auBerdem weniger haufig gehandelt werden, so dass es fiir einen
Fonds schwieriger sein konnte, die entsprechenden Aktien zu kaufen oder zu verkaufen.

Mit dem iShares UK Property UCITS ETF verbundenes Risiko

Anleger des iShares UK Property UCITS ETF (der ,Fonds"), die nicht im Vereinigten Kdnigreich (,Vereinigtes
Kdnigreich™) steuerlich ansdssig sind, sollten beachten, dass das Vereinigte Kénigreich vor Kurzem die Bedingungen,
unter denen Auslander, die in britische Immobilien investieren, im Vereinigten Konigreich steuerpflichtig sind,
geédndert hat. Diese Anderung trat am 1. April 2019 (K&rperschaftsteuer) bzw. am 6. April 2019 (Nicht-
Korperschaftsteuer) in Kraft. VerduBerungen von britischen Immobilienbeteiligungen unterliegen der britischen
Kapitalertragsteuer, und (im GroBen und Ganzen) behandelt die neue Steuerregelung Organismen fir gemeinsame
Anlagen mit einem Anteil von mehr als 75 % an britischen Immobilienanlagen als eine Immobilienbeteiligung fur
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diesen Zweck. Dariliber hinaus werden die britischen REIT, in die dieser Fonds hauptsadchlich investiert, als eigene
~(UK Property Rich) Collective Investment Schemes" behandelt. Die Gesetzgebung ist komplex und die
Angelegenheit in mancher Hinsicht nicht ganz klar, dennoch wird der Verwaltungsrat darauf hingewiesen, dass der
Fonds wahrscheinlich in den meisten Fallen so behandelt wird, als halte er einen Immobilienanteil von mehr als
75 % des britischen Immobilienvermdgens. Daher kdnnen auslandische Anleger bei VerdauBerungen ihrer
Positionen am Fonds der britischen Steuer unterliegen. Dies héangt jedoch unter anderem von den Bedingungen
eines Doppelbesteuerungsabkommens zwischen dem Land ihres Steuerwohnsitzes und dem Vereinigten Kénigreich
ab. Die Anleger werden dringend gebeten, sich bezliglich der Anwendung dieser britischen Steuer auf ihre
individuelle Situation an ihren Steuerberater zu wenden.

Mit einer Anlage in Rentenfonds verbundene Risiken

Staatsanleihen

Ein Fonds kann in Staatsanleihen investieren, die festgelegte Zinsen (auch als ,Kupon" bezeichnet) zahlen und sich
ahnlich wie ein Darlehen verhalten. Daher sind diese Anleihen anfillig fir Anderungen der Zinssatze, die ihren
Wert beeinflussen. Daruber hinaus kann das Wachstum eines Staatsanleihenfonds in Phasen niedriger Inflation
begrenzt sein.

Anlagen in Staatsanleihen kdnnen Liquiditatsbeschrankungen unterliegen und bei schwierigen Marktbedingungen
Phasen mit deutlich niedrigerer Liquiditét durchlaufen. Daher kann es schwieriger sein, bei Kauf- und
Verkaufstransaktionen einen angemessenen Wert zu erzielen, was den Manager moglicherweise dazu veranlasst,
derartige Transaktionen nicht weiter zu verfolgen. Dies kann dazu flihren, dass die Wertschwankungen der Anlagen
eines Fonds unberechenbar werden.

Risiko in Verbindung mit Schuldverschreibungen des US-Finanzministeriums

Schuldverschreibungen des US-Finanzministeriums kénnen sich von anderen Wertpapieren im Hinblick auf ihre
Zinssétze, Laufzeiten, Emissionszeitpunkte und andere Merkmale unterscheiden. Ahnlich wie bei anderen
Emittenten kénnen Anderungen der Finanzlage oder des Kreditratings der US-Regierung dazu filhren, dass der
Wert der Schuldverschreibungen des US-Finanzministeriums in einem Fonds sinkt. Am 5. August 2011 stufte
Standard & Poor’s Ratings Services Wertpapiere des Finanzministeriums der USA vom Rating AAA auf das Rating
AA+ herab. Eine weitere Herabstufung der Ratings von Schuldverpflichtungen der US-Regierung, die oft als
Referenz fliir andere Darlehensvereinbarungen verwendet werden, kénnte zu héheren Zinsen fir Darlehensnehmer
aus dem Privat- und Unternehmensbereich fiihren, Stérungen auf den internationalen Anleihemarkten hervorrufen
und wesentliche negative Auswirkungen auf die US-Wirtschaft haben. Eine Herabstufung der Wertpapiere des
Finanzministeriums der USA durch eine andere Rating-Agentur oder eine weitere Herabstufung unter das Rating
AA+ durch Standard & Poor’s Ratings Services kann einen Rickgang des Wertes der Schuldverschreibungen des
US-Finanzministeriums in einem Fonds zur Folge haben.

Staatliche, quasi-staatliche und kommunale Schuldtitel

Staatsschuldtitel umfassen von Regierungen begebene oder garantierte Wertpapiere. Quasi-staatliche Schuldtitel
umfassen von mit einer Regierung verbundenen oder von einer Regierung gestlitzten Einrichtungen begebene,
garantierte oder geforderte Wertpapiere. In einigen Fallen kdnnen die Bestandteile eines Referenzindex lokale
Schuldtitel umfassen, die von einer Kérperschaft begeben, garantiert oder geférdert werden, die entweder selbst
eine lokale Behorde ist oder mit einer lokalen Behorde verbunden ist oder von dieser unterstitzt wird. Die Stelle,
die die Tilgung von Staatsschuldtiteln, quasi-staatlichen oder kommunalen Schuldtiteln kontrolliert, kdnnte nicht
in der Lage oder nicht bereit sein, Kapitalriickzahlungen und/oder Zinszahlungen zu leisten, wenn diese gemafB
den Bedingungen dieser Schuldtitel féllig sind. Die Fahigkeit einer Stelle zur fristgemaBen Kapitalriickzahlung
und/oder Zinszahlung kann unter anderem durch ihren Cashflow, den Umfang ihrer Devisenreserven (sofern
zutreffend), die Verfigbarkeit einer ausreichenden Summe in Fremdwahrung am Falligkeitsdatum der Zahlung, die
Wirtschaftslage des Landes, die relative GréBe der Schuldendienstleistungen zur Wirtschaftsleistung insgesamt,
die Beschrankung ihrer Fahigkeit, weitere Barmittel zu beschaffen, die Politik der Stelle gegeniiber dem
Internationalen Wahrungsfonds und die politischen Beschrankungen, denen die Stelle gegebenenfalls unterliegt,
beeinflusst werden. Derartige Stellen kénnen bei der Kapitalriickzahlung und Zinszahlungen auf ihre Schuldtitel
auch abhdngig von erwarteten Zahlungen auslandischer Regierungen, multilateraler Stellen und anderer Akteure
im Ausland sein. Die Verpflichtung seitens dieser Regierungen, Stellen und sonstiger Akteure, diese Zahlungen zu
leisten, kann davon abhdngig sein, ob die Stelle wirtschaftliche Reformen durchfiihrt, und/oder von der
wirtschaftlichen Entwicklung sowie der fristgerechten Bedienung der Schulden dieses Schuldners. Falls derartige
Reformen nicht durchgefiihrt werden, ein bestimmtes Niveau der wirtschaftlichen Entwicklung nicht erreicht wird
oder Kapitalriickzahlungen und/oder Zinszahlungen bei Falligkeit nicht erfolgen, kann dies zur Annullierung der
Verpflichtung dieser Drittparteien, der jeweiligen Stelle Kredit zu gewdhren, flihren. Dies beeintrachtigt die
Fahigkeit dieses Schuldners, seine Schulden fristgerecht zu bedienen, weiter. Folglich kann es bei den staatlichen,
quasi-staatlichen oder kommunalen Schuldtiteln zu Ausféllen der betreffenden Stellen kommen. Die Glaubiger von
staatlichen, quasi-staatlichen oder kommunalen Schuldtiteln einschlieBlich Fonds werden eventuell dazu
aufgefordert, sich an der Umstrukturierung dieser Schulden zu beteiligen und den Stellen weitere Darlehen zu
gewahren. Quasi-staatliche und kommunale Schuldtitel sind typischerweise weniger liquide und weniger
standardisiert als Staatsschuldtitel. Es besteht die Moglichkeit, dass es kein Insolvenzverfahren gibt, durch das
diese Forderungen ganz oder teilweise eingebracht werden kénnten. Banken, Regierungen und Unternehmen (auch
innerhalb des EWR) investieren ineinander, so dass die anderen Lander von einer schlechten Entwicklung eines
Mitgliedstaats in Mitleidenschaft gezogen werden kdénnen. Falls ein Land nicht mehr in der Lage ist, seine Schulden
zu bedienen, kénnte dies andere Lédnder gefdhrden.

Unternehmensanleihen
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Ein auf Unternehmensanleihen ausgerichteter Fonds kann in Unternehmensanleihen investieren, die von
Unternehmen innerhalb einer bestimmten Bonitatsspanne ausgegeben wurden, sofern der Referenzindex des
betreffenden Fonds fiir seine Bestandteile keine Anforderungen bezliglich Mindestbonitatsratings vorgibt.

Unternehmensanleihen kdnnen gegebenenfalls aufgrund einer wahrgenommenen Erh6hung oder Verringerung der
Kreditwirdigkeit der Unternehmen, die die Anleihen herausgeben, herauf- oder herabgestuft werden.

Wenn der Referenzindex eines Fonds fiir eine Aufnahme in den Referenzindex bestimmte
Bonitatsratinganforderungen fiir Anleihen vorgibt (z. B. Anleihen mit Investment-Grade-Rating oder Anleihen ohne
Investment-Grade-Rating/mit Sub-Investment-Grade-Rating) und im Referenzindex enthaltene Anleihen herab-
oder heraufgestuft werden oder ihnen das Bonitatsrating von den betreffenden Ratingagenturen entzogen wird, so
dass sie die Bonitatsratinganforderungen des Referenzindex nicht mehr erfiillen, kann der Fonds die betreffenden
Anleihen auch weiterhin halten, bis diese nicht mehr Teil des Referenzindex des Fonds sind und die Position des
Fonds in diesen Anleihen aufgelst werden kann. Sub-Investment-Grade-Anleihen sind generell riskantere Anlagen,
bei denen das Ausfallrisiko des Emittenten hoher ist als bei Investment-Grade-Anleihen. Ein Verzug seitens des
Emittenten einer Anleihe fiihrt wahrscheinlich zu einem Riickgang im Wert des betreffenden Fonds.

Ein Fonds kann zwar in Anleihen anlegen, die am Sekundarmarkt gehandelt werden, doch ist der Sekundarmarkt
fir Unternehmensanleihen haufig illiquide, sodass es schwierig sein kann, bei Kauf- und Verkaufstransaktionen
einen angemessenen Wert zu erzielen.

Geldmarktzinssatze schwanken im Verlauf der Zeit. Der Preis von Anleihen wird in der Regel von Schwankungen
bei den Zinssatzen und den Credit Spreads beeinflusst, was sich wiederum auf den Wert Ihrer Anlage auswirken
kann. Die Preise von Anleihen bewegen sich gegenlaufig zu Zinssatzen. Allgemein lasst sich also sagen, dass der
Marktwert einer Anleihe féllt, wenn die Zinsen steigen. Das Bonitdtsrating eines emittierenden Unternehmens wirkt
sich in der Regel auf die Rendite aus, die mit einer Anleihe erzielt werden kann. Je besser das Bonitatsrating ist,
desto geringer ist die Rendite.

Risiko in Verbindung mit variabel verzinslichen Anleihen

Wertpapiere mit variablen Zinssatzen kénnen auf Zinsschwankungen weniger sensibel reagieren als Wertpapiere
mit festen Zinssatzen, jedoch an Wert verlieren, wenn ihre Kupons nicht so hoch oder so schnell angepasst werden
wie vergleichbare Marktzinsen. Auch wenn variabel verzinsliche Anleihen weniger anféllig fir das Zinsrisiko sind
als festverzinsliche Wertpapiere, unterliegen sie dennoch dem Kredit- und Ausfallrisiko, was ihren Wert
beeintrachtigen kénnte.

Gedeckte Schuldverschreibungen

Gedeckte Schuldverschreibungen sind Unternehmensanleihen, die durch Gelder des offentlichen Sektors oder
durch Hypothekendarlehen gesichert sind. Wenn ein Fonds in gedeckte Schuldverschreibungen investiert, strebt
der Anlageverwalter an, Anlagen in hochwertigen Anleihen oder entsprechend den anderweitigen Vorgaben des
jeweiligen Referenzindex vorzunehmen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass es bei diesen gedeckten
Schuldverschreibungen nicht zu einem Ausfall des Kontrahenten kommt, weshalb die damit verbundenen Risiken
bestehen. Ein Wertverlust der zur Deckung einer Anleihe eingesetzten Vermégenswerte kann zur Wertminderung
der Anleihe und damit des betreffenden Fonds flihren. Zudem kann ein Ausfall des Emittenten einer Anleihe zu
einem Rickgang des Wertes des betreffenden Fonds fiihren.

Anleihepreise werden generell durch Schwankungen bei Zinssatzen und Credit Spreads beeinflusst.

Hochverzinsliche Anleihen

Fonds, die in Anleihen investieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs mit einem Sub-Investment-Grade-Rating eingestuft
sind oder in Anleihen, die kein Rating aufweisen, aber als mit Sub-Investment-Grade-Anleihen vergleichbar
angesehen werden, kdnnen volatiler sein als Fonds, die in hoher eingestufte Anleihen mit ahnlichen Laufzeiten
investieren.

Hochverzinsliche Anleihen kdnnen auch ein héheres Kredit- oder Ausfallrisiko aufweisen als Anleihen mit einem
hoheren Rating. Die Wahrscheinlichkeit, dass solche Anleihen auf fur Markt- und Kreditrisiken relevante
Entwicklungen reagieren, liegt héher als bei Anleihen mit einem héheren Rating. Die allgemeine Wirtschaftslage,
wie etwa Konjunkturflauten oder Zeiten mit steigenden Zinssdtzen, kann sich negativ auf den Wert von
hochverzinslichen Anleihen auswirken. Ferner kénnen hochverzinsliche Anleihen weniger liquide und schwieriger
zu einem giinstigen Zeitpunkt oder Kurs zu verkaufen sein oder schwieriger zu bewerten sein als Anleihen mit
einem hoheren Rating. Insbesondere werden hochverzinsliche Anleihen haufig von kleineren Unternehmen mit
schlechterer Bonitat oder von Unternehmen mit einer hohen Fremdfinanzierung (Verschuldung) emittiert, die in
der Regel nicht so gut wie finanziell stabilere Firmen in der Lage sind, Zins- und Kapitalriickzahlungen planmaBig
zu leisten.

Anleger sollten die relativen Risiken einer Anlage in hochverzinslichen Wertpapieren sorgfaltig abwagen und
verstehen, dass diese Wertpapiere allgemein nicht als kurzfristige Anlage gedacht sind. Fir Fonds, die in diese
Wertpapiere investieren, ist es mdglicherweise schwieriger, hochverzinsliche Wertpapiere zu verkaufen. Es kann
auch vorkommen, dass sie die Wertpapiere nur zu Preisen verkaufen kdnnen, die niedriger sind, als sie es waren,
wenn diese Wertpapiere weitldufig gehandelt werden wiirden. Des Weiteren kann es fiir solche Fonds zeitweilig
schwierig sein, bestimmte Wertpapiere zu bewerten. Die fir diese Wertpapiere mit niedrigerem Rating oder ohne
Rating erzielten Preise kdnnen unter diesen Umstdanden geringer sein als die Preise, die bei der Berechnung des
Nettoinventarwerts verwendet wurden. Dariber hinaus kénnen die Preise flr hochverzinsliche Wertpapiere durch
gesetzliche oder aufsichtsrechtliche Entwicklungen beeinflusst werden, die sich insoweit negativ auf den
Nettoinventarwert auswirken kdnnen, als sie den Sekundarmarkt fiir hochverzinsliche Wertpapiere, die Finanzlage
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der Emittenten dieser Wertpapiere oder den Wert umlaufender hochverzinslicher Wertpapiere beeintrachtigen
kénnten. So hatten in den letzten Jahren beispielsweise in den USA Bundesgesetze, die den Verkauf von Anlagen
in hochverzinslichen Anleihen durch auf Bundesebene versicherte Spar- und Darlehenskassen vorschreiben und
die Abzugsfahigkeit von Zinsen bestimmter Unternehmensemittenten hochverzinslicher Anlagen einschranken,
negative Auswirkungen auf den Markt.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Wertpapiere mit niedrigerem Rating oder ohne Rating (d. h. hochverzinsliche
Wertpapiere) auf fir Markt- und Kreditrisiken relevante Entwicklungen reagieren, liegt hoher als bei Wertpapieren
mit einem hoheren Rating, die Uberwiegend durch die Entwicklung des allgemeinen Zinsniveaus beeinflusst werden.
Festverzinsliche Schuldverschreibungen mit einem niedrigeren Rating oder ohne Rating bergen auBerdem Risiken
auf Grundlage der Zahlungserwartungen. Falls ein Emittent die Schuldverschreibungen kiindigt, muss ein Fonds,
der in diese Wertpapiere investiert, diese eventuell durch ein niedriger rentierliches Wertpapier ersetzen, woraus
sich eine niedrigere Rendite flr die Anleger ergibt. Wenn der Fonds unerwartet hohe Nettorlicknahmen verzeichnet,
kann er gezwungen sein, seine héher bewerteten Wertpapiere zu verkaufen, was zu einem Rilickgang der
Gesamtkreditqualitét des Anlageportfolios dieses Fonds flihrt und den Fonds den Risiken aus hochverzinslichen
Wertpapieren aussetzt.

Illiquiditédt von Anleihen kurz vor Endfélligkeit

Neben den vorstehend bereits beschriebenen Liquiditatsrisiken von Anleihen besteht das Risiko, dass Anleihen,
deren Falligkeitstermin naher rickt, illiquide werden kdnnten. In solchen Fallen kann es schwieriger werden,
beim Kauf und Verkauf dieser Papiere ihren beizulegenden Zeitwert zu erzielen.

Durationsrisiko

Wenn ein Fonds in Anleihen investiert, unterliegt er dem Risiko, dass sich der Wert seiner Anlagen aufgrund
von sich dndernden Zinssatzen verandert. Steigende Zinssatze fihren zu fallenden Anleihekursen, wahrend
sinkende Zinssatze zu steigenden Anleihekursen fihren. Die Duration ist ein MaBstab fir die Sensitivitat des
Kurses (des Kapitalwerts) einer Anleihe gegeniliber Zinsschwankungen und wird in Jahren ausgedriickt.

Ertragsrisiko bei inflationsgebundenen Anleihen

Die Ertrage eines Fonds, der in inflationsgebundene Anleihen investiert, kdnnen aufgrund eines Riickgangs der
Inflation oder einer Deflation sinken. Im Falle einer Deflation wird der Kapitalwert eines inflationsgebundenen
Wertpapiers nach unten angepasst, sodass die Zinszahlungen (die in Bezug auf einen niedrigeren Kapitalbetrag
berechnet werden) sinken. Wenn die Inflation wahrend des Zeitraums, in dem ein Fonds ein inflationsgebundenes
Wertpapier halt, niedriger ist als erwartet, ist der Gewinn aus dem Wertpapier fur den Fonds mdglicherweise
geringer als bei einer herkdmmlichen Anleihe.

Hinterlegungsscheine (Depository Notes)
GDNs sollen ein Engagement in den ihnen zugrunde liegenden Wertpapieren bieten.

Der Anlageverwalter kann in bestimmten Situationen GDNs einsetzen, um ein Engagement in zugrunde liegenden
Wertpapieren des Referenzindex aufzubauen, beispielsweise wenn die zugrunde liegenden Wertpapiere nicht direkt
gehalten werden kénnen oder nicht zu einer Direktanlage geeignet sind, wenn der direkte Zugang zu den zugrunde
liegenden Wertpapieren beschrénkt oder begrenzt ist oder wenn Depository Notes ein kosten- oder
steuerglinstigeres Engagement bieten. In diesen Fallen kann der Anlageverwalter jedoch nicht garantieren, dass
ein ahnliches Ergebnis erzielt wird wie im Fall einer Direktanlage in den Wertpapieren, weil GDNs sich nicht immer
parallel zu dem zugrunde liegenden Wertpapier entwickeln.

Im Falle der Aussetzung oder SchlieBung eines oder mehrerer Markte, an dem bzw. denen die zugrunde liegenden
Wertpapiere gehandelt werden, besteht das Risiko, dass der Wert der GDNs den Wert der jeweils zugrunde
liegenden Wertpapiere nicht genau abbildet. Darlber hinaus kdénnen Umstande vorliegen, unter denen der
Anlageverwalter nicht in eine GDN investieren kann oder dies nicht angemessen ist oder unter denen die Merkmale
der GDNs das zugrunde liegende Wertpapier nicht genau widerspiegeln.

Wenn ein Fonds unter den oben beschriebenen Umstdnden in GDNs investiert, kann die Nachbildung des
Referenzindex durch den Fonds beeintrachtigt werden, d. h., es besteht das Risiko, dass die Rendite des Fonds
von der Rendite des Referenzindex abweicht.

Strukturierte Finanztitel und andere Wertpapiere

Ein Fonds kann ein direktes oder indirektes Engagement in strukturierten Finanztiteln und sonstigen
Vermdgenswerten aufweisen, die mit einem erheblichen finanziellen Risiko verbunden sind, einschlieBlich
notleidender Schuldtitel und Kreditwerte niedriger Qualitat, forderungsbesicherter Wertpapiere und Credit-
Linked-Papiere. Diese Wertpapiere kdnnen mit einem hdéheren Liquiditédtsrisiko verbunden sein als ein
Engagement in Staats- oder Unternehmensanleihen. Das Hauptkreditrisiko des Fonds bezieht sich auf den
Emittenten des strukturierten Finanztitels.

Rentenpapiere

Schuldtitel unterliegen sowohl tatsachlichen als auch subjektiven Bonitatsbewertungen. Das Kreditrisiko kann
anhand des Bonitatsratings des Emittenten, das von einer oder mehreren unabhangigen Ratingagenturen vergeben
wird, beurteilt werden. Dies stellt keine Garantie der Kreditwiirdigkeit des Emittenten dar, sondern bietet einen
Anhaltspunkt fir die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls. Bei Wertpapieren mit einem niedrigeren Bonitatsrating wird
allgemein von einem héheren Kreditrisiko und einer hoheren Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls ausgegangen als
bei Wertpapieren mit hoheren Ratings. Unternehmen begeben oft Wertpapiere, die mit einer Rangfolge versehen
sind, die die Reihenfolge bestimmt, in der die Anleger im Falle eines Ausfalls eine Riickzahlung erhalten wirden.
Die Herabstufung des Ratings eines Schuldtitels oder negative Meldungen und eine negative Anlegerstimmung, die
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eventuell nicht auf einer Fundamentalanalyse basieren, kénnten den Wert und die Liquiditat eines Wertpapiers
insbesondere auf einem Markt mit geringem Handelsvolumen beeintrachtigen.

Ein Fonds kann von Schwankungen bei den vorherrschenden Zinssatzen und von Kreditqualitatserwagungen
beeinflusst werden. Schwankungen der Marktzinssatze wirken sich im Allgemeinen auf die Inventarwerte des Fonds
aus, da die Kurse von festverzinslichen Wertpapieren im Allgemeinen steigen, wenn die Zinssatze sinken, und
sinken, wenn die Zinssatze steigen. Die Kurse von Wertpapieren mit kirzerer Laufzeit schwanken im Allgemeinen
weniger stark in Reaktion auf Zinssatzschwankungen als die Kurse von Wertpapieren mit l&ngerer Laufzeit. Eine
wirtschaftliche Rezession kann die finanzielle Lage eines Emittenten und den Marktwert von hochverzinslichen
Schuldtiteln, die von diesem Emittenten begeben wurden, beeintrachtigen. Die Fahigkeit des Emittenten zur
Bedienung seiner Verbindlichkeiten kann durch Entwicklungen beeintrachtigt werden, die fir diesen Emittenten
spezifisch sind, oder durch die Unféhigkeit des Emittenten, bestimmte prognostizierte Geschaftserwartungen zu
erflllen oder zusatzliche Finanzmittel aufzunehmen. Im Falle der Insolvenz eines Emittenten kénnen einem Fonds
Verluste und Kosten entstehen.

Illiquiditat und Qualitdt hypothekarisch besicherter Instrumente

Zusatzlich zu den mit einem Handel mit DFI verbundenen Risiken besteht ein Risiko, dass hypothekarisch
besicherte Instrumente illiquide werden. Darlber hinaus kann sich die Qualitéat von Hypothekenpools von Zeit zu
Zeit andern. Daher steigt moglicherweise die Schwierigkeit, bei Erwerb und Verkauf dieser Instrumente den
beizulegenden Zeitwert zu erzielen.

Bankanleihen

Unternehmensanleihen, die von einem Finanzinstitut begeben werden, kénnen dem Risiko einer Herabschreibung
oder Umwandlung (d. h. ,Bail-in") durch eine zustéandige Behdrde unterliegen, wenn das Finanzinstitut seinen
Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen kann. Dies kann dazu fiihren, dass von einem solchen Finanzinstitut
begebene Anleihen (bis auf Null) herabgeschrieben oder in Anteile oder andere Eigentumstitel umgewandelt werden
oder dass die Anleihebedingungen geandert werden. Das Bail-in-Risiko bezieht sich auf das Risiko, dass zustdandige
Behorden Befugnisse zur Rettung von in Not geratenen Banken ausiiben, indem sie die Rechte der Anleiheglaubiger
herabschreiben oder umwandeln, um Verluste auszugleichen oder diese Banken zu rekapitalisieren. Anleger sollten
die Tatsache beachten, dass zustandige Behérden mit groBerer Wahrscheinlichkeit auf das Bail-in-Instrument
zurlickgreifen werden, um in Not geratene Banken zu retten, als finanzielle Unterstlitzung aus 6ffentlichen Mitteln
in Anspruch zu nehmen, wie dies in der Vergangenheit der Fall war. Die zustandigen Behdrden sind nunmehr der
Auffassung, dass eine finanzielle Unterstitzung aus 6ffentlichen Mitteln erst als letztes Mittel zum Einsatz kommen
sollte, nachdem alle anderen Mdglichkeiten zur Rettung, einschlieBlich des Bail-in-Instruments, so umfassend wie
moglich erwogen und eingesetzt wurden. Ein Bail-in eines Finanzinstituts fuhrt wahrscheinlich zu einer
Wertminderung einiger oder aller seiner Anleihen (und mdoglicherweise anderer Wertpapiere) und ein Fonds, der
solche Wertpapiere halt, wenn ein Bail-in eintritt, wird ebenfalls von einer Wertminderung betroffen sein.

Spezifische Risiken fiir Anlagen in Scharia-Fonds

Anlagen in den Scharia-Fonds

Potenzielle Anleger sollten sich in ihrer Anlageentscheidung nicht auf die Erklarung des Scharia-Gremiums
bezliglich der Einhaltung der Scharia durch die Scharia-Fonds verlassen. Potenzielle Anleger sollten ihre
eigenen Scharia-Berater zurate ziehen, um festzustellen, ob ein Scharia-Fonds und die Wertpapiere, aus
denen sich der Referenzindex zusammensetzt, Scharia-konform sind. Die Anlage in dem Fonds wird als
Zusicherung des Anlegers gewertet, sich zu seiner Zufriedenheit Gberzeugt zu haben, dass der betreffende
Scharia-Fonds nicht gegen die Scharia verstoBt.

Der Referenzindex und die Wertpapiere, aus denen er sich jeweils zusammensetzt, werden vom Scharia-Beirat von
MSCI als Scharia-konform festgestellt. Weder die Scharia-Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter geben
eine ausdrickliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewahrleistung bezlglich der Angemessenheit,
Richtigkeit, Genauigkeit, Vernlinftigkeit oder Vollstdndigkeit dieser Feststellung. Sollte sich der Status einer solchen
Scharia-Konformitat andern, Gibernehmen weder die Scharia-Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter
eine Haftung beziiglich dieser Anderung. Sie werden jedoch versuchen, jeden Anleger so schnell wie méglich tiber
eine solche Anderung zu informieren.

Die Scharia-Fonds beabsichtigen zwar, die Scharia jederzeit zu befolgen, dies kann jedoch nicht gewéhrleistet
werden, weil die Anlagen der Scharia-Fonds aufgrund von Faktoren, die sich dem Einfluss der Scharia-Fonds
entziehen, die entsprechenden Kriterien unter Umstanden nicht erfillen.

Eine Einhaltung der Scharia kann dazu fiihren, dass der Referenzindex seine Bestandteile kurzfristig andert. In
diesem Fall kann der Anlageverwalter gezwungen sein, Anlagen unter Umstdnden zu verduBern, die weniger
glinstig sind, als dies ansonsten der Fall sein kénnte. Entsprechend kénnen von den Scharia-Fonds gelegentlich
gehaltene Barbetrage zu Bedingungen eingelegt werden, die keine Rendite aus den zugunsten der Scharia-Fonds
eingelegten Betragen erbringen. Sollten Zinsen anfallen, werden diese vom entsprechenden Scharia-Fonds fir
Wohltatigkeitszwecke gespendet.

Die Wertentwicklung jedes Scharia-Fonds wird gegenliber einem bestimmten Index gemessen, welcher gemaB den
Angaben des Indexanbieters Scharia-konform ist. Die Scharia-Fonds bauen Positionen in den Wertpapieren, aus
denen sich der betreffende Referenzindex zusammensetzt, gemaB den Leitlinien und Empfehlungen des Scharia-
Gremiums auf. Dies kann dazu flhren, dass sich die Scharia-Fonds schwacher entwickeln als andere
Investmentfonds mit vergleichbaren Anlagezielen, die nicht darauf ausgerichtet sind, islamische Anlagekriterien
(z. B. die Unzulassigkeit einer Anlage in verzinslichen Wertpapieren oder von Wertpapierleihgeschaften)
einzuhalten.
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Bond 0-3yr ESG UCITS ETF, iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF, iShares $ High Yield Corp Bond ESG

UCITS ETF, iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF, iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF, iShares €
Green Bond UCITS ETF, iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF, iShares Dow Jones Global
Sustainability Screened UCITS ETF, iShares Global Clean Energy UCITS ETF, iShares MSCI Europe Paris-
Aligned Climate UCITS ETF, iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF und iShares MSCI

Europe SRI UCITS ETF

ESG-Regeln der AMF

Die ESG-Regeln der AMF geben messbare ESG-Ziele vor, die bestimmte in Frankreich registrierte Fonds, die eine
ESG-Strategie verfolgen, in ihre Anlagepolitik einbinden mussen (die ,messbaren Ziele der AMF"). Auch wenn die
Indexmethodik des Indexanbieters die messbaren Ziele der AMF womadglich nicht ausdricklich einbezieht, ist der
Anlageverwalter der Ansicht, dass die betreffenden Fonds durch die passive Nachbildung ihrer Referenzindizes in
der Lage sein sollten, die messbaren Ziele der AMF auf der Grundlage der aktuellen Methodik ihrer Referenzindizes
zu erflllen. Anleger sollten beachten, dass der Verwaltungsrat die von ihm als notwendig erachteten MaBnahmen
ergreifen kann, einschlieBlich der Ersetzung des Referenzindexes eines Fonds durch einen anderen Index, wie im
Abschnitt ,Referenzindizes" beschrieben, sofern eine kiinftige Neugewichtung oder Anderung des Referenzindexes
eines Fonds durch seinen Indexanbieter dazu flihren wiirde, dass der Fonds die messbaren Ziele der AMF nicht
mehr erfullt.

Spezifische Risiken fiir Anlagen in wahrungsabgesicherte Anteilklassen

Wé&hrungsabgesicherte Anteilklassen

Anleger sollten beachten, dass Wahrungsabsicherungen aufgrund von Transaktionskosten und Spreads,
Marktineffizienzen, Risikopramien und anderen Faktoren, die bei bestimmten Wahrungen und/oder langfristig
erheblich sein kénnen, negative Auswirkungen auf die Rendite ihrer Anlagen haben kénnen.

Wahrungsabgesicherte Anteilklassen verwenden Devisentermingeschafte und Devisenkassageschafte, um das
Risiko von Wahrungsschwankungen zwischen - im Falle einer wdhrungsabgesicherten Anteilklasse - ihren
zugrunde liegenden Portfolio-Wahrungspositionen und ihrer Bewertungswahrung zu reduzieren oder zu minimieren.
In Situationen, in denen die Bewertungswahrung einer wahrungsabgesicherten Anteilklasse allgemein eine
Aufwertung gegeniber den abgesicherten Wahrungspositionen (d. h. den zugrunde liegenden Portfolio-
Wahrungspositionen einer wahrungsabgesicherten Anteilklasse) erfahrt, kann die Wahrungsabsicherung Anleger
der wahrungsabgesicherten Anteilklasse vor solchen Wahrungsschwankungen schiitzen. Wenn hingegen die
Bewertungswahrung einer wahrungsabgesicherten Anteilklasse allgemein eine Abwertung gegeniber den
abgesicherten Wé&hrungspositionen erféhrt, kann die Wahrungsabsicherung dazu fiihren, dass die Anleger nicht
von diesen Wahrungsschwankungen profitieren. Anleger sollten nur dann in eine wahrungsabgesicherte
Anteilklasse investieren, wenn sie bereit sind, auf potenzielle Gewinne aus Aufwertungen der zugrunde liegenden
Portfolio-Wahrungspositionen einer wahrungsabgesicherten Anteilklasse gegenliber der Bewertungswahrung der
wahrungsabgesicherten Anteilklasse zu verzichten.

Zwar kann die Wahrungsabsicherung das Wahrungsrisiko in dem wahrungsabgesicherten Fonds und in den
wahrungsabgesicherten Anteilklassen wahrscheinlich reduzieren, es ist jedoch unwahrscheinlich, dass sie das
Wahrungsrisiko ganzlich eliminieren kann.

Wahrungsabgesicherte Anteilklassen in Nebenwdhrungen kénnen von der Tatsache beeintrachtigt werden, dass
die Kapazitdt des betreffenden Wahrungsmarkts moglicherweise begrenzt ist, was die Fahigkeit der
wahrungsabgesicherten Anteilklasse zur Reduzierung ihres Wahrungsrisikos und der Volatilitdt dieser
wahrungsabgesicherten Anteilklasse verringern kénnte.

Wéahrungsabgesicherte Anteilklassen

Wahrungsabgesicherte Anteilklassen verwenden einen Ansatz zur Wahrungsabsicherung, bei dem die Absicherung
anteilig nach Nettozeichnungen und -riicknahmen in der jeweiligen wahrungsabgesicherten Anteilklasse angepasst
wird. Die Absicherung wird angepasst, um Preisschwankungen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die fiir die
betreffende wahrungsabgesicherte Anteilklasse gehalten werden, diese Wertpapiere beeinflussende
Unternehmensereignisse oder Zuginge, Abgdnge oder andere Anderungen an den Bestidnden des zugrunde
liegenden Portfolios flir die wahrungsabgesicherte Anteilklasse zu bertlicksichtigen. Die Absicherung wird allerdings
nur einmal monatlich und bei Erreichen einer vorab festgelegten Toleranzschwelle wahrend des Monats neu
festgelegt oder angepasst, jedoch nicht bei jeder Marktbewegung der zugrunde liegenden Wertpapiere. In jedem
Fall wird eine Ubersicherte Position in einer wahrungsabgesicherten Anteilklasse téglich Gberwacht und darf geman
den OGAW-Vorschriften der Zentralbank 105 % des Nettoinventarwerts dieser Anteilklasse nicht Uberschreiten.
Untersicherte Positionen dirfen 95 % des Anteils des Nettoinventarwerts der betreffenden wahrungsabgesicherten
Anteilklasse, die gegen das Wahrungsrisiko abgesichert werden soll, nicht unterschreiten.

Der Gesamtgewinn oder -verlust aus den Absicherungspositionen einer wahrungsabgesicherten Anteilklasse wird
nur einmal monatlich und bei Erreichen einer vorab vom Anlageverwalter festgelegten Toleranzschwelle wahrend
des Monats durch eine Anpassung einiger oder aller Wahrungsabsicherungen reduziert, aber nicht jedes Mal, wenn
ein Gesamtgewinn oder -verlust entsteht. Wenn ein Gewinn oder ein Verlust aus einer Wahrungsabsicherung
angepasst wird, wird entweder der Gewinn in die zugrunde liegenden Wertpapiere reinvestiert oder die zugrunde
liegenden Wertpapiere werden verkauft, um den Verlust auszugleichen. Wenn vor einer Anpassung oder
Neufestlegung ein Verlust aus der Wahrungsabsicherung der betreffenden wahrungsabgesicherten Anteilklasse
entsteht, weist diese wahrungsabgesicherte Anteilklasse ein Risiko aus Wertpapieren auf, das ihren
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Nettoinventarwert Gibersteigt, da ihr Nettoinventarwert sowohl aus dem Wert ihrer zugrunde liegenden Wertpapiere
als auch dem nicht realisierten Verlust aus der Wahrungsabsicherung besteht. Wenn hingegen vor einer Anpassung
oder Neufestlegung ein Gewinn aus der Wahrungsabsicherung der betreffenden wahrungsabgesicherten
Anteilklasse entsteht, weist diese wahrungsabgesicherte Anteilklasse ein Risiko aus Wertpapieren auf, das geringer
als ihr Nettoinventarwert ist, da ihr Nettoinventarwert in diesem Fall einen nicht realisierten Gewinn aus der
Wahrungsabsicherung umfasst. Wenn die Wahrungsabsicherung angepasst oder neu festgelegt wird, werden diese
Abweichungen im Wesentlichen berlicksichtigt.

Der Anlageverwalter Uberwacht das Wahrungsrisiko sowie den aus Absicherungspositionen entstehenden Gewinn
oder Verlust jeder wahrungsabgesicherten Anteilklasse im Hinblick auf die vorab festgelegten Toleranzen téaglich
und bestimmt, wenn eine Wahrungsabsicherung neu festgelegt und der Gewinn oder Verlust aus der
Wahrungsabsicherung wieder angelegt oder glattgestellt werden sollte. Dabei berticksichtigt er die Haufigkeit und
die verbundenen Transaktions- und Wiederanlagekosten der Neufestlegung der Devisentermingeschafte. Wenn
eine vorab festgelegte Toleranzschwelle fir eine wahrungsabgesicherte Anteilklasse am Ende eines Geschaftstags
erreicht wird, wird die betreffende Wahrungsabsicherung erst am nachsten Geschéftstag (an dem die
entsprechenden Devisenmarkte gedéffnet sind) neu festgelegt bzw. angepasst. Daher koénnte es bei der
Neufestlegung oder Anpassung der Wahrungsabsicherung eine Verzégerung von einem Geschaftstag geben.

Die Ausloser fiir die Neufestlegung und Anpassung der Absicherung werden vom Anlageverwalter vorab festgelegt
und regelmaBig auf ihre Angemessenheit hin Uberpriift. AuBer dieser regelmaBigen Anpassung der Toleranzwerte
hat der Anlageverwalter keine Mdglichkeit, die Absicherungsmethodik der betreffenden wahrungsabgesicherten
Anteilklasse zu &ndern oder zu variieren (auBer in auBergewdhnlichen Marktsituationen, in denen der
Anlageverwalter glaubt, dass es im Interesse der Anleger ware, die Absicherung neu festzulegen oder anzupassen,
bevor die Toleranzschwellen Uberschritten werden, oder die Absicherung nicht neu festzulegen bzw. anzupassen,
wenn die Schwellen Uberschritten werden).

Fiir den Einsatz von DFI spezifische Risiken

DFI-Risiken

Jeder Fonds kann fiir die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements oder, wenn dies in der Anlagepolitik eines
Fonds angegeben ist, zu Direktanlagezwecken DFI einsetzen. Diese Instrumente bergen bestimmte besondere
Risiken und kénnen die Anleger einem héheren Verlustrisiko aussetzen. Dabei kann es sich unter anderem um ein
Kreditrisiko in Bezug auf Kontrahenten handeln, mit denen der Fonds Geschafte abschlieBt, oder um das
Abwicklungsrisiko, eine mangelnde Liquiditat der DFI, eine unvollsténdige Nachbildung der Wertanderung des
zugrunde liegenden Vermégenswerts, den der Fonds nachbilden méchte, durch die Wertdanderung des DFI oder
auch um hoéhere Transaktionskosten als bei der Direktanlage in den zugrunde liegenden Vermdgenswerten.

Entsprechend der branchenlblichen Praxis kann ein Fonds beim Eingehen von DFI verpflichtet sein, seine
Verpflichtungen gegenliber seinem Kontrahenten zu besichern. Dies kann bei nicht vollsténdig besicherten DFI
bedeuten, dass Einschuss- und/oder Schwankungsmargen beim Kontrahenten hinterlegt werden missen. Bei DFI,
bei denen ein Fonds Vermdgenswerte als Einschussmarge bei einem Kontrahenten hinterlegen muss, werden diese
Vermodgenswerte eventuell nicht vom Vermdgen des Kontrahenten getrennt gefiihrt, und wenn diese
Vermdgenswerte frei austauschbar und ersetzbar sind, hat der Fonds eventuell nur einen Anspruch auf Rickgabe
gleichwertiger Vermdgenswerte anstelle der urspriinglich beim Kontrahenten als Marge hinterlegten
Vermdgenswerte. Wenn der Kontrahent Gberschiissige Margen oder Sicherheiten verlangt, kdnnen diese Einlagen
oder Vermdgenswerte den Wert der Verpflichtungen des jeweiligen Fonds gegeniber dem Kontrahenten
Uberschreiten. Da die Konditionen eines DFI eventuell vorsehen, dass ein Kontrahent dem anderen Kontrahenten
gegenliber nur dann eine Sicherheit zur Deckung des aus dem DFI resultierenden Schwankungsmargenrisikos
stellen muss, wenn ein bestimmter Mindestbetrag erreicht ist, tragt der Fonds darliber hinaus eventuell ein
unbesichertes Risiko gegeniber einem Kontrahenten im Rahmen eines DFI bis zur Hohe dieses Mindestbetrags.
Ein Ausfall des Kontrahenten fiihrt unter diesen Umstanden zu einem Riickgang des Wertes des Fonds und damit
zu einem Wertverlust einer Anlage in dem Fonds. Im Fall des iShares Listed Private Equity UCITS ETF ist diese
Grenze fir die Bereitstellung einer Schwankungsmarge auf 250.000 USD bzw. ein Vielfaches davon festgelegt.
Eine Einschussmarge ist nicht vorgesehen.

Mit der Anlage in DFI kdnnen unter anderem die folgenden weiteren Risiken verbunden sein: Ein Kontrahent kdnnte
gegen seine Verpflichtungen zur Stellung einer Sicherheit verstoBen, oder es kdnnte aus operativen Griinden (wie
z. B. zeitlichen Abstanden zwischen der Berechnung des Risikos fiir die Stellung zusatzlicher oder alternativer
Sicherheiten durch einen Kontrahenten oder dem Verkauf von Sicherheiten bei einem Ausfall eines Kontrahenten)
vorkommen, dass das Kreditrisiko eines Fonds gegeniiber seinem Kontrahenten im Rahmen eines DFI nicht
vollsténdig besichert ist, die einzelnen Fonds werden jedoch weiterhin die in Anhang III Ziffer 2.8 dargelegten
Grenzen einhalten. Der Einsatz von DFI kann den Fonds auBerdem einem rechtlichen Risiko aussetzen. Hierbei
handelt es sich um das Risiko eines Verlustes aufgrund der unerwarteten Anwendung einer Rechtsvorschrift oder
aufgrund der Tatsache, dass ein Gericht bestimmt, dass ein Vertrag rechtlich nicht durchsetzbar ist.

Nicht besicherte DFI

Neben den Risiken im Zusammenhang mit dem Handel mit DFI entsteht durch den Handel mit nicht besicherten
DFI ein unmittelbares Kontrahentenrisiko. Bei nicht besicherten DFI (insbesondere bei hypothekengesicherten
Termingeschaften, deren Basiswert unbekannt ist im Allgemeinen unter der Bezeichnung ,TBA" bekannt), besteht
ein solches Kontrahentenrisiko flir den Zeitraum zwischen Handelsdatum und Abwicklungsdatum. Ein Ausfall des
Emittenten eines solchen Instruments kann zu einem Riickgang im Wert des Fonds flhren.

Transaktionen mit verzégerter Lieferung
Fonds, die in festverzinsliche Wertpapiere investieren, kdnnen TBAs erwerben. Hierbei handelt es sich um die am
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Markt flir hypothekarisch besicherte Wertpapiere gangige Praxis, wonach ein Wertpapier an einem spateren Termin
zu einem festgelegten Preis von einem Hypothekenpool (wie beispielsweise Ginnie Mae, Fannie Mae oder Freddie
Mac) gekauft wird. Zum Zeitpunkt des Erwerbs ist das genaue Papier noch nicht bekannt, seine Hauptmerkmale
sind jedoch festgelegt.

Obwohl der Preis beim Erwerb vereinbart wurde, steht der Nennwert noch nicht abschlieBend fest. Da ein TBA zum
Zeitpunkt des Erwerbs nicht abgerechnet wird, kann dies zu Hebelpositionen innerhalb des Fonds fiihren. Der Kauf
eines TBA ist mit einem Verlustrisiko behaftet, wenn der Wert des zu kaufenden Wertpapiers vor dem
Abrechnungsdatum féllt. Bei Abschluss dieser Geschafte kdnnen sich auBerdem Risiken daraus ergeben, dass
Kontrahenten gegebenenfalls nicht in der Lage sind, die Bedingungen ihrer Geschafte zu erfiillen. Die Fonds kdnnen
ein Engagement noch vor der Abrechnung verauBern, wenn dies als angemessen angesehen wird. Die Erldse aus
dem Verkauf von TBAs gehen erst am vertraglich vereinbarten Abrechnungstermin ein. Solange ein TBA-Verkauf
noch nicht abgeschlossen ist, wird die Transaktion durch gleichwertige lieferbare Wertpapiere oder eine
gegenlaufige TBA-Kaufverpflichtung (die am oder vor dem vereinbarten Verkaufstermin zur Belieferung ansteht)
abgesichert.

Wenn die TBA-Verkaufsverpflichtung durch den Erwerb einer gegenlaufigen Kaufverpflichtung glattgestellt wird,
realisiert der Fonds ungeachtet mdglicher nicht realisierter Gewinne oder Verluste aus dem zugrunde liegenden
Wertpapier einen Gewinn oder Verlust aus der Verpflichtung. Wenn der Fonds Wertpapiere im Rahmen der
Verpflichtung liefert, realisiert er einen Gewinn oder Verlust aus dem Verkauf der Wertpapiere basierend auf dem
Stickpreis, der am Tag, an dem die Verpflichtung eingegangen wurde, festgelegt wurde.

Forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities, ABS)

Der Wert von ABS steigt normalerweise, wenn die Zinsen fallen. Im Gegenzug féllt er, wenn die Zinsen steigen. Es
wird erwartet, dass sich der Wert in dieselbe Richtung bewegt wie der zugrunde liegende entsprechende
Vermdgenswert. Die Korrelation zwischen diesen Ereignissen ist jedoch unter Umstanden nicht perfekt.

Die von den ABS, in die ein Fonds investieren kann, ausgeschitteten Zinsen oder Vorzugsdividenden liegen
moglicherweise unter den Marktsdtzen. Unter bestimmten Umstanden werden gegebenenfalls gar keine Zinsen
oder Vorzugsdividenden gezahlt.

Bei bestimmten ABS kann bei Falligkeit der angegebene Kapitalbetrag in bar zahlbar sein. Alternativ hierzu kann
unter Umstanden auch nach Wahl des Inhabers direkt ein angegebener Betrag des Vermdgenswerts, auf den sie
sich beziehen, zu zahlen sein. In einem solchen Fall kann ein Fonds diese ABS vor Falligkeit am Sekundarmarkt
verkaufen, wenn der Wert des angegebenen Betrags des Vermdégenswerts den angegebenen Kapitalbetrag
Ubersteigt, und so die Wertsteigerung des zugrunde liegenden Vermodgenswerts realisieren.

ABS konnen auBerdem einem Verldangerungsrisiko ausgesetzt sein, d. h. dem Risiko, dass in Zeiten steigender
Zinsen vorzeitige Ruckzahlungen langsamer als erwartet vorgenommen werden. Hierdurch kann sich die
durchschnittliche Duration des Portfolios eines Fonds verldngern. Der Wert langerfristiger Wertpapiere andert sich
als Reaktion auf Zinséanderungen in der Regel starker als der Wert von Wertpapieren mit kiirzerer Laufzeit.

ABS unterliegen genau wie andere Schuldtitel sowohl tatséchlichen als auch subjektiven Bonitatsbewertungen. Die
Liquiditat von ABS kann durch die Wertentwicklung oder die wahrgenommene Wertentwicklung der zugrunde
liegenden Vermdgenswerte beeinflusst werden. Unter bestimmten Umstédnden kdnnen Anlagen in ABS weniger
liguide werden, so dass es schwieriger wird, diese zu verduBern. Dementsprechend kann die Fahigkeit eines Fonds,
auf Marktbewegungen zu reagieren, beeintrachtigt sein, und der Fonds muss mdglicherweise negative
Kursbewegungen bei der VerauBerung seiner Anlagen hinnehmen. Darlber hinaus kann der Marktkurs fir ABS
volatil und nicht leicht zu bestimmen sein. Daher ist der Fonds mdglicherweise nicht in der Lage, diese zum
gewlinschten Zeitpunkt zu verkaufen bzw. bei einem Verkauf den von ihm beigemessenen beizulegenden Zeitwert
zu realisieren. Der Verkauf weniger liquider Wertpapiere erfordert hdaufig mehr Zeit und kann zu hoéheren
Vermittlungskosten oder Handlerabschlagen sowie sonstigen Verkaufsaufwendungen fithren. ABS kénnen gehebelt
sein, was zur Volatilitdt des Wertpapierkurses beitragen kann.

Hypothekarisch besicherte Wertpapiere (Mortgage-Backed Securities, MBS)

MBS konnen dem Risiko der vorzeitigen Riickzahlung unterliegen, d. h. dem Risiko, dass Kredithehmer in Zeiten
fallender Zinsen ihre Hypotheken refinanzieren oder den entsprechenden Kapitalbetrag anderweitig vorzeitig
zurlickzahlen. Wenn dies geschieht, werden bestimmte Arten von MBS schneller abbezahlt als urspriinglich
erwartet wurde. Ein Fonds muss dann die Erlése in Wertpapiere mit niedrigeren Renditen investieren. MBS kdnnen
auBerdem einem Verlangerungsrisiko ausgesetzt sein, d. h. dem Risiko, dass in Zeiten steigender Zinsen
bestimmte Arten von MBS langsamer als urspriinglich erwartet abbezahlt werden und der Wert dieser Wertpapiere
fallt. Hierdurch kann sich die durchschnittliche Duration des Portfolios eines Fonds verlangern. Der Wert
langerfristiger Wertpapiere andert sich als Reaktion auf Zinsanderungen in der Regel starker als der Wert von
Wertpapieren mit kirzerer Laufzeit. Aufgrund des Risikos der vorzeitigen Rickzahlung und des
Verldngerungsrisikos reagieren MBS anders auf Anderungen von Zinssétzen als andere festverzinsliche Wertpapiere.
Geringfligige Verdnderungen von Zinssatzen (sowohl Anstiege als auch Riickgange) kénnen den Wert bestimmter
MBS schnell und erheblich reduzieren. Bestimmte MBS, in die ein Fonds investieren kann, kdnnen auBerdem mit
gewissen Hebeleffekten verbunden sein, welche dazu fiihren kénnten, dass der Fonds seine gesamte Anlage oder
einen erheblichen Anteil seiner Anlage verliert. Unter bestimmten Umstanden kénnen Anlagen in MBS weniger
liguide werden, so dass es schwieriger wird, diese zu verduBern. Dementsprechend kann die Fahigkeit eines Fonds,
auf Marktbewegungen zu reagieren, beeintrachtigt sein, und der Fonds muss madglicherweise negative
Kursbewegungen bei der VerauBerung seiner Anlagen hinnehmen. Dariber hinaus kann der Marktkurs fir MBS
volatil und nicht leicht zu bestimmen sein. Daher ist der Fonds mdglicherweise nicht in der Lage, diese zum
gewlinschten Zeitpunkt zu verkaufen bzw. bei einem Verkauf den von ihm beigemessenen beizulegenden Zeitwert
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zu realisieren. Der Verkauf weniger liquider Wertpapiere erfordert hdaufig mehr Zeit und kann zu hoéheren
Vermittlungskosten oder Handlerabschlagen sowie sonstigen Verkaufsaufwendungen fihren.

Uberlegungen beziiglich bestimmter Arten von MBS, in die ein Fonds investieren kann:
Mit gewerblichen Hypotheken besicherte Wertpapiere (Commercial Mortgage-Backed Securities, CMBS)

Ein CMBS ist eine Art hypothekarisch besichertes Wertpapier, das durch ein Darlehen auf eine Gewerbeimmobilie
besichert wird. CMBS kdnnen Immobilienanlegern und gewerblichen Kreditgebern Liquiditat bieten. Normalerweise
bietet ein CMBS ein geringeres Risiko der vorzeitigen Rickzahlung, da gewerbliche Hypotheken im Gegensatz zu
privaten Hypotheken, die in der Regel Uber variable Zeitrdume laufen, meistens Uber einen festgelegten Zeitraum
laufen. Ein CMBS folgt nicht immer einem Standardformat und kann somit ein erhéhtes Bewertungsrisiko darstellen.

Mit privaten Hypotheken besicherte Wertpapiere (Residential Mortgage-Backed Securities, RMBS)

Ein RMBS ist eine Art Wertpapier, dessen Zahlungsstréme von privaten Immobilienkrediten wie Hypotheken,
Eigenheimkrediten und Subprime-Hypotheken stammen. Hierbei handelt es sich um eine Art von MBS, die sich auf
private anstelle gewerblicher Kredite konzentriert. Inhaber von RMBS erhalten Zins- und Tilgungszahlungen, die
von privaten Kreditnehmern stammen. Ein RMBS umfasst eine hohe Anzahl gepoolter privater Hypotheken.

Die Stabilitdt der Renditen eines RMBS hangt nicht nur von Anderungen an Zinssatzen, sondern auch von
Anderungen der Riickzahlungsraten der zugrunde liegenden Darlehen aufgrund von Anderungen der
wirtschaftlichen Bedingungen oder der Umstande des jeweiligen Kreditnehmers ab. Diese Wertpapiere kdnnen
daher empfindlicher auf wirtschaftliche Ereignisse reagieren, erheblichen Preisveranderungen ausgesetzt sein und
sich in einem schwierigen Marktumfeld mit Schwierigkeiten und/oder nur zu hoheren Kosten verkaufen lassen.

Sonstige allgemeine Risiken

Haftungsrisiko des Fonds

Die Gesellschaft hat die Struktur eines Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Fonds. GemaB
irischem Recht stehen die Vermégenswerte eines Fonds nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten eines anderen
Fonds zur Verfligung. Die Gesellschaft ist jedoch eine einzige juristische Person, die in anderen Rechtsordnungen,
die diese haftungsrechtliche Trennung nicht unbedingt anerkennen, tdtig sein oder Vermdgenswerte in ihrem
Namen halten lassen oder Forderungen unterliegen kann. Zum Datum dieses Prospekts ist dem Verwaltungsrat
keine solche Verbindlichkeit oder Eventualverbindlichkeit bekannt.

Fonds mit mehreren Anteilklassen

Wahrend Vermdégenswerte und Verbindlichkeiten, die spezifisch fiir eine Anteilklasse in einem Fonds sind, nur
dieser Anteilklasse zugeordnet (und von dieser getragen) werden, gibt es nach irischem Recht keine
Haftungstrennung zwischen Anteilklassen. Aufgrund der rechtlich nicht gegebenen Haftungstrennung besteht das
Risiko, dass die Glaubiger einer Anteilklasse mdglicherweise einen Anspruch gegen die Vermdgenswerte des
Teilfonds geltend machen, die nominell anderen Anteilklassen zugeordnet sind.

In der Praxis wird eine Ubergreifende Haftung zwischen Anteilklassen wahrscheinlich nur dann eintreten, wenn die
gesamten Verbindlichkeiten, die einer Anteilklasse zuzurechnen sind, die gesamten Vermdgenswerte des Fonds,
die nominell dieser Anteilklasse zugeordnet sind, Uberschreiten. Eine solche Situation kénnte eintreten, wenn es
beispielsweise zu einem Zahlungsausfall einer Gegenpartei in Bezug auf die Anlagen des betreffenden Fonds kommt.
Unter diesen Umstdnden kdnnen die verbleibenden Vermdgenswerte des Fonds, die nominell anderen Anteilklassen
desselben Fonds zugeordnet sind, flr die Begleichung solcher Forderungen herangezogen werden, stehen
dementsprechend aber nicht zur Verfiigung, um Betrdge zu zahlen, die andernfalls den Inhabern von Anteilen
dieser anderen Anteilklassen zustehen wirden.

Fonds mit einer oder mehreren wéahrungsabgesicherten Anteilklassen

Wahrungsabgesicherte Anteilklassen sichern ihr Wahrungsrisiko mithilfe von Devisentermingeschaften und
Devisenkassageschaften ab. Alle Gewinne und Verluste aus sowie Ausgaben in Verbindung mit
Sicherungsgeschdften fiir eine bestimmte wdahrungsabgesicherte Anteilklasse werden nur dieser
wahrungsabgesicherten Anteilklasse zugeordnet und sind in der Regel nur von den Anlegern dieser Anteilklasse zu
tragen. Wenn es jedoch rechtlich keine Haftungstrennung zwischen den einzelnen Anteilklassen gibt, besteht das
Risiko, dass dann, wenn die Vermodgenswerte, die nominell einer wahrungsabgesicherten Anteilklasse zugeordnet
sind, nicht ausreichen, um die Verluste aus deren Sicherungsgeschdften (sowie andere Geblihren und
Aufwendungen dieser Anteilklasse) auszugleichen, die Verluste aus den Sicherungsgeschaften fiir diese
Anteilklasse den Nettoinventarwert je Anteil einer oder mehrerer anderer Anteilklassen desselben Fonds
beeintrachtigen.

Nicht ausreichende Abgaben und Gebiihren

Der Fonds erhebt Abgaben und Gebihren, um die Kosten in Verbindung mit dem Kauf und Verkauf von Anlagen
zu bestreiten. Die Hohe der Abgaben und Geblihren kann vom Manager vor dem eigentlichen Kauf oder Verkauf
von Anlagen oder der Ausfiihrung von damit verbundenen Devisentransaktionen festgelegt werden. Sie kann auf
der Grundlage historischer Informationen beziiglich der Kosten geschatzt werden, die beim Handel mit den
jeweiligen Wertpapieren in den jeweiligen Markten entstanden sind. Diese Zahl wird regelmaBig Gberprift und nach
Bedarf angepasst. Wenn die vom Fonds erhobenen Abgaben und Gebiihren nicht zur Deckung aller bei einem Kauf
oder Verkauf von Anlagen angefallenen Kosten ausreichen, wird die Differenz aus dem Vermdgen des Fonds bezahlt,
wodurch sich, bis zur Erstattung des Ausfalls durch einen zugelassenen Teilnehmer, der Wert des Fonds (und somit
auch entsprechend der Wert jedes Anteils) verringert. Wenn gezeichnete Anteile an einen zugelassenen Teilnehmer
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ausgegeben wurden, bevor dieser einem Fonds die vollstandigen, dem Fonds beim Kauf der zugrunde liegenden
Anlagen bezlglich einer Zeichnung entstandenen oder entstehenden Kosten erstattet hat, unterliegt der Fonds im
Hinblick auf einen etwaigen Fehlbetrag einem Kreditrisiko als ungesicherter Glaubiger des zugelassenen
Teilnehmers. GleichermaBen gilt, dass ein Fonds, wenn Ricknahmeerlése an einen zugelassenen Teilnehmer
gezahlt wurden, bevor die vollstandigen, dem Fonds entstandenen oder entstehenden Kosten fiir den Verkauf der
zugrunde liegenden Anlagen bezliglich einer Riicknahme von den Erlésen abgezogen wurden, im Hinblick auf einen
etwaigen Fehlbetrag einem Kreditrisiko als ungesicherter Glaubiger des zugelassenen Teilnehmers ausgesetzt ist.

Nichtabwicklung

Falls ein zugelassener Teilnehmer einen Handelsantrag stellt und anschlieBend diesen Handelsantrag nicht
abwickelt und erflllt oder hierzu nicht in der Lage ist, hat die Gesellschaft auBer ihrem vertraglichen Recht zur
Einforderung der betreffenden Kosten keine Riickgriffsméglichkeit gegenliber dem zugelassenen Teilnehmer. Wenn
eine Einforderung beim zugelassenen Teilnehmer nicht mdglich ist, werden etwaige infolge der Nichtabwicklung
angefallene Kosten vom Fonds und seinen Anlegern getragen.

Steuerliche Risiken
Potenzielle Anleger werden auf die steuerlichen Risiken hingewiesen, die mit einer Anlage in der Gesellschaft
verbunden sind. Siehe Abschnitt , Besteuerung®.

Anderungen in der Steuergesetzgebung kénnen negative Auswirkungen fiir die Fonds haben.

Die im Abschnitt , Besteuerung" erteilten Steuerinformationen basieren nach bestem Wissen der Gesellschaft auf
dem Steuerrecht und der Steuerpraxis, die am Datum dieses Prospekts gelten. Steuergesetze, der Steuerstatus
der Gesellschaft und der Fonds, die Besteuerung von Anlegern und etwaige Steuerverginstigungen sowie die
Konsequenzen dieses Steuerstatus und dieser Steuervergiinstigungen kénnen sich von Zeit zu Zeit andern.
Anderungen der Steuergesetze in Irland oder einer anderen Jurisdiktion, in dem ein Fonds registriert ist, ein Cross-
Listing hat, vermarktet wird oder anlegt, konnten Auswirkungen auf den Steuerstatus der Gesellschaft und des
betreffenden Fonds, auf den Wert der Anlagen des betreffenden Fonds in der betreffenden Jurisdiktion und auf die
Fahigkeit des betreffenden Fonds, sein Anlageziel zu erreichen, haben und/oder die Nachsteuerrendite fir die
gehaltenen Anteile verandern. Wenn ein Fonds in DFI anlegt, kann der voranstehende Satz auch auf die Jurisdiktion
angewandt werden, in der das Recht des DFI-Kontrakts und/oder des DFI-Kontrahenten gilt, und/oder des Marktes
bzw. der Markte, an denen der Basiswert bzw. die Basiswerte des DFI gehandelt wird.

Ob und in welcher Hohe den Anlegern Steuerverglinstigungen zustehen, hdangt von den persdnlichen Umstanden
der Anleger ab. Die Informationen im Abschnitt ,Besteuerung" sind nicht erschéopfend und stellen keine Rechts-
oder Steuerberatung dar. Potenziellen Anlegern wird dringend geraten, sich in Bezug auf ihre individuelle
steuerliche Lage und die steuerlichen Auswirkungen einer Anlage in die Fonds an ihre Steuerberater zu wenden.

Rickforderung von Quellensteuer

Die Gesellschaft kann Quellen- oder sonstigen Steuern auf die Ertrdge und/oder Gewinne ihres Anlageportfolios
unterliegen. Wenn die Gesellschaft in Wertpapiere investiert, die zum Zeitpunkt des Erwerbs keinen Quellen- oder
sonstigen Steuern unterliegen, kann nicht zugesichert werden, dass in der Zukunft keine Anderungen der
einschlagigen Rechtsvorschriften, Abkommen, Vorschriften oder Bestimmungen oder von deren Auslegung dazu
fihren werden, dass Steuern erhoben werden. Die Gesellschaft ist mdglicherweise nicht in der Lage, fir solche
Steuern eine Erstattung zu erhalten, und jedwede derartige Anderung kénnte negative Auswirkungen auf den
Nettoinventarwert des Fonds haben.

Die Gesellschaft (oder ihr Vertreter) kann im Namen der Fonds gegebenenfalls Antrage auf Rickzahlung von
Quellensteuern auf Dividenden- und Zinsertrdge einreichen, die von Emittenten in bestimmten Lédndern, in denen
eine solche Riickforderung der Quellensteuer moglich ist, vereinnahmt wurden. Ob oder wann ein Fonds in Zukunft
eine Riickerstattung der Quellensteuer erhalt, liegt in der Kontrolle der Steuerbehérden in diesen Landern. Wenn
die Gesellschaft auf Basis einer kontinuierlichen Bewertung der Wahrscheinlichkeit einer Riickerstattung erwartet,
dass die Quellensteuer fiir einen Fonds zurlickerstattet wird, sind im Allgemeinen im Nettoinventarwert dieses
Fonds Abgrenzungen fiir diese Steuererstattungen enthalten. Die Gesellschaft prift weiterhin die steuerlichen
Entwicklungen in Bezug auf moégliche Auswirkungen hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit einer Rickerstattung fiir
solche Fonds. Wenn die Wahrscheinlichkeit fir den Erhalt einer Rickerstattung wesentlich abnimmt, z. B. aufgrund
einer Anderung der Steuervorschriften oder -ansatze, miissen die im Nettoinventarwert des betreffenden Fonds
enthaltenen Abgrenzungen fiir solche Riickerstattungen méglicherweise teilweise oder vollstandig abgeschrieben
werden. Dies beeintrachtigt den Nettoinventarwert des Fonds. Anleger, die zum Zeitpunkt der Abschreibung einer
Rickstellung in diesem Fonds investiert sind, tragen die Auswirkungen einer daraus resultierenden Verringerung
des Nettoinventarwerts, unabhdngig davon, ob sie wahrend des Zeitraums der Rickstellung in diesem Teilfonds
investiert waren. Wenn andererseits der Fonds eine Steuerriickerstattung erhélt, die nicht zuvor abgegrenzt wurde,
profitieren die Anleger des Fonds zum Zeitpunkt der erfolgreichen Steuerriickforderung von einem daraus
resultierenden Anstieg des Nettoinventarwerts des Fonds. Anleger, die ihre Beteiligung in Form von Anteilen vor
diesem Zeitpunkt verauBert haben, profitieren nicht von diesem Anstieg des Nettoinventarwerts.

Steuerpflichten in neuen Rechtssystemen

Wenn ein Fonds in einem Rechtssystem investiert, in dem die Steuergesetzgebung nicht vollstandig ausgearbeitet
oder hinreichend zuverlassig ist, z. B. im Nahen Osten, sind die Gesellschaft, der jeweilige Fonds, der Manager,
der Anlageverwalter, die Verwahrstelle und der Verwalter nicht verpflichtet, allen Anteilinhabern gegeniber tber
alle von der Gesellschaft oder dem Fonds gutglaubig fiir Steuern oder sonstige Kosten der Gesellschaft oder des
jeweiligen Fonds an Steuerbehérden vorgenommenen Zahlungen Rechenschaft abzulegen, selbst wenn spater
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festgestellt wird, dass diese Zahlungen nicht hatten vorgenommen werden miissen oder hatten vorgenommen
werden sollen.

Umgekehrt werden alle eventuell anfallenden Zinsen oder BuBgelder ebenfalls dem jeweiligen Fonds berechnet,
wenn der Fonds Steuern fur vorhergehende Jahre aufgrund einer wesentlichen Ungewissheit hinsichtlich der
Steuerschuld, der Befolgung der besten oder (sofern keine etablierte beste Praxis besteht) der tiblichen Marktpraxis,
die anschlieBend in Frage gestellt werden, oder des Fehlens eines ausgereiften Mechanismus zur praktischen und
rechtzeitigen Zahlung von Steuern nachtraglich zahlt. Solche verspéatet gezahlten Steuern werden normalerweise
dem Fonds belastet, wenn der Beschluss gefasst wird, die Verbindlichkeit in den Blichern des Fonds anzusetzen.

Umgang der Indexanbieter mit der Besteuerung

Anlegern sollte bewusst sein, dass die Performance von Fonds im Vergleich zu einem Referenzindex beeintrachtigt
werden kann, wenn die vom jeweiligen Indexanbieter bei ihrer Indexberechnungsmethodik zugrunde gelegten
Annahmen in Bezug auf die Besteuerung von der tatsachlichen steuerlichen Behandlung der von den Fonds
gehaltenen im Referenzindex gefuhrten zugrunde liegenden Wertpapiere abweichen.

FATCA

Anleger sollten auch die Informationen im Abschnitt ,FATCA und andere grenziberschreitende
Meldesysteme® lesen, insbesondere in Bezug auf die Folgen, wenn die Gesellschaft die Bedingungen solcher
Meldesysteme nicht erfillen kann.

Ubertragung von Beteiligungen an einem Fonds mit Indien-Engagement

Artikel 9 des indischen Einkommensteuergesetzes (riickwirkend anwendbar ab dem 1. April 1961) legt fest, dass
eine Ubertragung von Anteilen oder Beteiligungen an einem auslandischen Rechtssubjekt der Kapitalertragssteuer
in Indien unterliegt, wenn deren Wert im Wesentlichen direkt oder indirekt von in Indien verorteten
Vermégenswerten abgeleitet ist (,indirekte Ubertragungssteuer'). Das Gesetz sieht jedoch eine
Ausnahmeregelung vor, nach der die indirekte Ubertragungssteuer nicht fiir direkte oder indirekte Anlagen in FPI
der Kategorie I und Kategorie II gilt. Auf der Grundlage dieser Ausnahmeregelung und dass jeder Fonds mit Indien-
Engagement als FPI der Kategorie II registriert ist, waren die Anleger in Indien bei der Ricknahme oder dem
Verkauf ihrer Anteile oder Beteiligungen an einem Fonds mit Indien-Engagement nicht steuerpflichtig.

Liquiditéatsrisiko

Die Anlagen eines Fonds kdnnen Liquiditatsengpdssen unterliegen. Dies bedeutet, dass sie eventuell weniger haufig
und in geringeren Volumina gehandelt werden. Bestimmte Arten von Wertpapieren wie z. B. Anleihen und
hypothekarisch besicherte Instrumente durchlaufen bei schwierigen Marktbedingungen eventuell ebenfalls Phasen
mit erheblich niedrigerer Liquiditét. Dies kann dazu flhren, dass die Wertschwankungen von Anlagen
unberechenbarer werden. In bestimmten Féllen ist es eventuell nicht moglich, das Wertpapier zu dem Preis zu
verkaufen, mit dem es zur Berechnung des Nettoinventarwerts des Fonds bewertet wurde, oder zu einem Wert,
der als der angemessenste erachtet wird. Eine verminderte Liquiditat der Anlagen eines Fonds kann dazu fiihren,
dass Ihre Anlage an Wert verliert.

Handelstagsrisiko

Da auslandische Borsen auch an Tagen, die keine Handelstage sind, oder an Tagen gedffnet sein kdnnen, an denen
ein Fonds die Berechnung seines Nettoinventarwerts und die Zeichnung und Riicknahme von Anteilen ausgesetzt
hat und an denen daher die Preise der Anteile eines Fonds nicht berechnet werden, kann sich der Wert der
Wertpapiere im Portfolio eines Fonds an Tagen a@ndern, an denen Anteile eines Fonds nicht gekauft oder verkauft
werden kdnnen.

Zeichnungen und Riicknahmen von Anteilen

Die Bestimmungen zur Ricknahme von Anteilen gewdhren der Gesellschaft das Recht, den Umfang der an einem
Handelstag zur Ricknahme zur Verfiigung stehenden Anteile auf 10 % des Nettoinventarwertes eines Fonds zu
beschranken und die Ricknahmeauftrage in Verbindung mit diesen Beschrankungen aufzuschieben oder anteilig
vorzunehmen. Darliber hinaus kommt es zu einer Verzégerung zwischen der Einreichung des Antrags und der
tatsachlichen Ausflihrung der Zeichnung oder Riicknahme, wenn Antrage auf Zeichnung oder Riicknahme verspatet
eingehen. Solche Aufschiibe oder Verzogerungen kdénnen zu einer Reduzierung der Anzahl von Anteilen oder des
Ricknahmebetrags fiihren, die bzw. den der Antragsteller erhalt.

Risiko in Verbindung mit dem Umbrella-Bar-Zeichnungs- und Riicknahmekonto

Vor der Ausgabe von Anteilen in Bezug auf einen Fonds erhaltene Zeichnungsgelder werden auf dem Umbrella-
Bar-Sammelkonto gehalten. Im Hinblick auf den gezeichneten Betrag sind Anleger bis zur Ausgabe dieser Anteile
unbesicherte Glaubiger des betreffenden Fonds und profitieren bis zur Ausgabe von Anteilen nicht von einem
Anstieg des Nettoinventarwerts des Fonds oder von anderen Anteilinhaberrechten (einschlieBlich
Dividendenanspriichen). Im Falle einer Insolvenz des Fonds oder der Gesellschaft besteht keine Garantie, dass der
Fonds oder die Gesellschaft (iber ausreichende Mittel verfiigt, um unbesicherte Glaubiger in voller Héhe zu
befriedigen.

Die Zahlung von Ricknahmeerlésen und Dividenden durch den Fonds steht unter dem Vorbehalt, dass der
Verwalter die Zeichnungsunterlagen im Original erhalten hat und alle Verfahren zur Verhinderung von Geldwasche
eingehalten wurden. Dessen ungeachtet werden die zurlickgenommenen Anteile ab dem maBgeblichen
Ricknahmedatum annulliert. Zugelassene Teilnehmer, die Anteile zuriickgeben, und zugelassene Teilnehmer, die
Anspruch auf Ausschiittungen haben, sind ab dem Ricknahme- bzw. Ausschiittungsdatum unbesicherte Glaubiger
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hinsichtlich des Riicknahme- oder Ausschiittungsbetrags des Fonds und profitieren nicht von einem eventuellen
Anstieg des Nettoinventarwerts des Fonds oder von sonstigen Rechten (einschlieBlich weiterer
Dividendenanspriiche). Im Falle einer Insolvenz des Fonds oder der Gesellschaft in diesem Zeitraum besteht keine
Garantie, dass der Fonds oder die Gesellschaft Gber ausreichende Mittel verfiigt, um unbesicherte Gldubiger in
voller Hohe zu befriedigen. Zugelassene Teilnehmer, die Anteile zurlickgeben, und zugelassene Teilnehmer, die
Anspruch auf Ausschiittungen haben, sollten daher sicherstellen, dass dem Verwalter alle ausstehenden Unterlagen
und Informationen umgehend vorgelegt werden. Die Nichtvorlage erfolgt auf Risiko des zugelassenen Teilnehmers.

Bei dem Umbrella-Bar-Sammelkonto erfolgt im Falle der Insolvenz eines anderen Fonds der Gesellschaft, die
Beitreibung von Betrdgen, auf die ein Fonds Anspruch hat, die aber aufgrund der Fihrung des Umbrella-Bar-
Sammelkontos eventuell auf diesen anderen Fonds Ubertragen wurden, nach den Grundsatzen des irischen
Insolvenz- und Treuhandrechts und den Bestimmungen fir die Fihrung des Umbrella-Bar-Sammelkontos. Bei der
Beitreibung dieser Betrage kann es zu Verzdgerungen und/oder Streitigkeiten kommen. Der insolvente Fonds
verfigt maoglicherweise nicht Uber ausreichende Mittel, um dem jeweiligen Fonds geschuldete Betrdge
zurlickzuzahlen. Daher besteht keine Garantie, dass dieser Fonds oder die Gesellschaft diese Betrage zurtickerhalt.
AuBerdem besteht keine Garantie, dass der Fonds oder die Gesellschaft unter diesen Umstanden lber ausreichende
Mittel verfugt, um die Anspriiche unbesicherter Glaubiger zu befriedigen.

Handelswéhrungsrisiko

Anteile kénnen in verschiedenen Wahrungen an verschiedenen Bérsen gehandelt werden. Darliber hinaus erfolgen
Zeichnungen und Ricknahmen von Anteilen eines Fonds gewoéhnlich in der Bewertungswdhrung der Anteile und
sie kdnnen in manchen Fallen in anderen Wahrungen zuldssig sein. Die Wahrungen, auf die die zugrunde liegenden
Anlagen eines Fonds lauten, kénnen auch von der Basiswahrung des Fonds (die der Basiswdhrung des
Referenzindex des Fonds folgen kann) und der Bewertungswahrung der Anteile abweichen. Abhangig von der
Wahrung, in der ein Anleger in einen Fonds investiert, wirken sich Wechselkursschwankungen zwischen der
Anlagewahrung, der Bewertungswahrung der Anteile und der Basiswahrung des Fonds und/oder den Wahrungen,
auf die die zugrunde liegenden Anlagen des Fonds lauten, auf den Wert der Anlagen dieses Anlegers aus und
kénnen diesen beeintrachtigen.

Zeitweilige Aussetzung

Die Anleger sollten beachten, dass ihr Recht zur Rickgabe oder Umschichtung von Anteilen unter bestimmten
Umstanden vorubergehend ausgesetzt werden kann. Lesen Sie bitte den Abschnitt ,Voribergehende Aussetzung
der Anteilsbewertung sowie von Verkaufen, Riicknahmen und Umschichtungen™ auf den Seiten 133 und 134.

Bewertungsrisiko

Bestimmte Vermdgenswerte des Fonds kodnnen illiquide werden und/oder werden gegebenenfalls nicht mehr
offentlich gehandelt. Fir diese Wertpapiere und Finanzinstrumente gibt es gegebenenfalls keine jederzeit
verfliigbaren Kurse/Preise, weshalb sie eventuell schwierig zu bewerten sind. Der Manager, der Anlageverwalter
oder der Verwalter kdnnen Bewertungsdienste in Bezug auf diese Wertpapiere und Finanzinstrumente (um bei der
Berechnung des Nettoinventarwertes eines Fonds zu helfen) zur Verfligung stellen. Anleger sollten sich dartiber im
Klaren sein, dass in diesen Féllen ein mdéglicher Interessenkonflikt entstehen kann, da mit der geschatzten
Bewertung der Wertpapiere auch die an den Manager, den Anlageverwalter oder den Verwalter zu zahlenden
Gebuhren steigen. Siehe Abschnitt ,Interessenkonflikte — Allgemeines™ auf Seite 152, der Einzelheiten zum
Umgang der Gesellschaft mit Konflikten enthalt. Darlber hinaus entspricht angesichts der Art dieser Anlagen der
ermittelte beizulegende Zeitwert unter Umstanden nicht dem tatsachlichen Betrag, der letztlich bei einer
VerduBerung dieser Anlagen erzielt wird.

Operatives Risiko

Die Gesellschaft ist operativen Risiken ausgesetzt, die sich aus einer Reihe von Faktoren ergeben, insbesondere
aus menschlichem Versagen, Verarbeitungs- und Kommunikationsfehlern, Fehlern der Dienstleister der
Gesellschaft, der Kontrahenten oder anderer Dritter, fehlgeschlagenen oder unzuldnglichen Ablaufen und
Technologie- oder Systemausfdllen. Der Manager versucht, diese operativen Risiken durch Kontrollen und
Verfahren zu verringern. Durch die Uberwachung und Beaufsichtigung anderer Dienstleister der Gesellschaft
versucht er zudem sicherzustellen, dass diese Dienstleister angemessene Vorkehrungen treffen, um Risiken, die
zu Unterbrechungen und operativen Fehlern fliihren kénnten, zu vermeiden und zu mindern. Allerdings ist es fur
den Manager und andere Dienstleister nicht moéglich, samtliche operativen Risiken, die sich auf einen Fonds
auswirken kdnnen, zu identifizieren und zu steuern oder Prozesse und Kontrollen zu entwickeln, die ihr Auftreten
oder ihre Auswirkungen vollsténdig eliminieren oder abschwachen.

Die Geschaftstatigkeit eines Fonds (darunter Anlageverwaltung, Vertrieb, Sicherheitenverwaltung, Administration
und Wahrungsabsicherung) wird durch eine Reihe von Dienstleistern ausgefuhrt, die auf der Grundlage eines
strengen Due-Diligence-Verfahrens ausgewahlt werden. Nichtsdestotrotz kann es beim Manager und anderen
Dienstleistern der Gesellschaft zu Stérungen oder Betriebsfehlern kommen, beispielsweise zu Verarbeitungsfehlern
oder menschlichem Versagen, zu unzureichenden oder fehlgeschlagenen internen oder externen Prozessen, zu
System- oder Technologieausfallen oder zur Bereitstellung oder zum Erhalt von fehlerhaften oder unvollstéandigen
Daten, was zu einem operativen Risiko fuhrt, das sich negativ auf die Geschaftstatigkeit des Fonds auswirken und
den Fonds einem Verlustrisiko aussetzen kann. Dies kann sich auf verschiedene Weise manifestieren, unter
anderem durch Betriebsunterbrechungen, schwache Wertentwicklung, Fehlfunktionen oder Ausfdlle von
Informationssystemen, Bereitstellung oder Erhalt fehlerhafter oder unvollsténdiger Daten, VersttéBe gegen
Vorschriften oder Vertrdge, menschliches Versagen, fahrldassige Ausfiihrung, Fehlverhalten von Mitarbeitern,
Betrug oder andere kriminelle Handlungen. Den Anlegern kénnten Verzdégerungen (beispielsweise Verzégerungen
bei der Bearbeitung von Zeichnungen, Umschichtungen und Ricknahmen von Anteilen) oder andere Stérungen
entstehen.
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Der Manager ist zwar bestrebt, die vorstehend dargelegten operativen Fehler zu minimieren, es kann jedoch immer
noch zu Ausfallen kommen, die einem Fonds Verluste verursachen und den Wert des Fonds verringern kdénnten.

Risiko im Zusammenhang mit Referenzsédtzen

Bestimmte Anlagen, Referenzindizes und Zahlungsverpflichtungen der Fonds basieren moglicherweise auf
variablen Zinssatzen, z. B. dem European Interbank Offer Rate (,EURIBOR"), dem Sterling Overnight Index
Average (,SONIA") und anderen, &hnlichen Referenzsatzen (,Referenzsatze"). Anderungen oder Reformen bei der
Festlegung oder Uberwachung der Referenzsitze kénnten sich nachteilig auf den Markt oder den Wert von
Wertpapieren oder Zahlungen auswirken, die an diese Referenzsdtze gekoppelt sind. Darlber hinaus kénnen
Ersatz-Referenzsdtze und Preisanpassungen, die von einer Regulierungsbehérde oder von Gegenparteien oder
anderweitig auferlegt werden, die Performance und/oder den Nettoinventarwert eines Fonds nachteilig beeinflussen.
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BEWERTUNG DER FONDS

Allgemeines

Der Nettoinventarwert je Anteil eines jeden Fonds wird an jedem Handelstag gemaB der Satzung durch die Division
der Vermdgenswerte des Fonds, abziglich seiner Verbindlichkeiten, durch die Anzahl der begebenen Anteile des
Fonds errechnet und auf eine vom Verwaltungsrat festgelegte und mit dem Verwalter vereinbarte Anzahl von
Dezimalstellen gerundet. Alle nicht einem bestimmten Fonds zuschreibbaren Verbindlichkeiten der Gesellschaft
werden entsprechend ihrem jeweiligen Nettoinventarwert anteilig auf die Fonds umgelegt.

Jeder Fonds wird fir den jeweiligen Handelstag zu dem im Handelsterminplan fir den Primarmarkt fir den Fonds
genannten Bewertungszeitpunkt unter Anwendung der Index-Wertpapierbewertungsmethodik bewertet. Je nach
Art des zugrunde liegenden Wertpapiers kann dies zum letzten gehandelten Kurs, zum Schlussmittelkurs oder zum
Geldkurs des betreffenden Marktes erfolgen.

Ein Fonds kann mehr als eine Anteilklasse enthalten und der Nettoinventarwert je Anteil kann zwischen den
Anteilklassen eines Fonds variieren. Wenn ein Fonds mehr als eine Anteilklasse umfasst, wird der Nettoinventarwert
jeder Klasse durch die Errechnung des jeder Klasse zuschreibbaren Nettoinventarwerts des Fonds ermittelt. Der
Nettoinventarwert je Anteil einer Klasse wird durch Division des Nettoinventarwerts der Klasse durch die Anzahl
begebener Anteile in dieser Klasse ermittelt. Der einer Anteilklasse zuschreibbare Nettoinventarwert eines Fonds
wird durch Ermittlung des Werts der begebenen Anteile der Anteilklasse und durch Zuteilung der entsprechenden
Geblihren und Aufwendungen der Anteilklasse sowie durch Vornahme angemessener Angleichungen zur
Bericksichtigung von aus dem Fonds vorgenommenen Ausschiittungen und der entsprechenden Aufteilung des
Nettoinventarwerts des Fonds ermittelt.

Vermdgenswerte, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, an welchem Marktkurse ohne
Weiteres verfligbar sind, werden zum Bewertungszeitpunkt bei Aktienwerten mit dem zuletzt gehandelten Preis
und bei Rentenpapieren mit dem Schlussmittelkurs auf dem geregelten Hauptmarkt flir diese Anlage bewertet
(davon ausgenommen sind der iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF, der iShares $ Corp Bond ESG UCITS
ETF, der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF, der iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF, der Shares
$ High Yield Corp Bond UCITS ETF, der iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF, der iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS
ETF, der iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF, der iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF, der iShares € Green
Bond UCITS ETF, der iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF, der iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS
ETF, der iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF und der iShares US Aggregate Bond UCITS ETF, bei denen
Rentenpapiere gemaB der vom jeweiligen Referenzindex des Fonds verwendeten Methodik bewertet werden, bei
der Rentenpapiere jeweils unter Verwendung eines Geldkurses bewertet werden). Falls die Vermdgenswerte eines
Fonds an mehreren geregelten Markten notiert sind oder gehandelt werden, wird der zuletzt gehandelte Kurs bzw.
der Schlussmittelkurs bzw. der Geldkurs desjenigen geregelten Markts herangezogen, der nach Ansicht des
Verwalters der Hauptmarkt fir diese Vermdgenswerte ist.

Der Wert einer an einem geregelten Markt notierten Anlage, die jedoch auBerhalb der betreffenden Borse oder des
Freiverkehrsmarktes mit einem Auf- oder Abschlag erworben oder gehandelt wurde, kann mit Genehmigung der
Verwahrstelle am Bewertungstag der Anlage unter Berilicksichtigung der Héhe des Auf- oder Abschlags berechnet
werden. Die Verwahrstelle muss jedoch sicherstellen, dass die Anwendung eines solchen Verfahrens im
Zusammenhang mit der Feststellung des wahrscheinlichen VerauBerungswerts der Anlage zu rechtfertigen ist.

Falls Anlagen eines Fonds an dem jeweiligen Handelstag nicht an einem geregelten Markt notiert sind oder
gehandelt werden und keine Marktkurse fir sie erhaltlich sind, werden diese Anlagen mit ihrem vom Verwaltungsrat
oder derjenigen kompetenten, vom Verwaltungsrat beauftragten und fiir diesen Zweck von der Verwahrstelle (als
kompetente Person fiir einen solchen Zweck) zugelassenen Person (die eine dem Fonds nahe stehende Person sein
kann, von diesem jedoch unabhangig sein muss) oder Firma mit Sorgfalt und in gutem Glauben ermittelten
wahrscheinlichen VerduBerungswert bewertet.

Der Verwalter kann einen mit Sorgfalt und in gutem Glauben geschatzten wahrscheinlichen VerauBerungswert
verwenden, den ein vom Verwaltungsrat bestellter kompetenter Experte empfiehlt, sofern der Experte von der
Verwahrstelle als eine fiir diesen Zweck geeignete Person genehmigt wurde. Barmittel und sonstige liquide Mittel
werden zu ihrem Nennwert, gegebenenfalls zuzlglich der aufgelaufenen Zinsen, bewertet.

Wenn die letzten Handelskurse, Schlussmittelkurse und/oder Geldkurse spezifischer Vermdgenswerte eines Fonds
nach Ansicht des Managers nicht deren Zeitwert reflektieren oder wenn keine Preise/Kurse verfligbar sind, ermittelt
der Verwaltungsrat oder eine kompetente vom Verwaltungsrat beauftragte und flir diesen Zweck von der
Verwahrstelle zugelassene Person oder Firma ihren Wert mit Sorgfalt und in gutem Glauben auf der Basis des
wahrscheinlichen VerduBerungswerts solcher Vermdgenswerte zum Bewertungszeitpunkt.

Ist die Bewertung einer bestimmten Anlage nach den oben dargelegten Bewertungsregeln nicht méglich oder nicht
zutreffend, oder entspricht diese Bewertung nicht dem unter Wahrungs- und Marktgdngigkeits- oder anderen
relevant erscheinenden Aspekten marktgerechten Wert, ist der Verwaltungsrat berechtigt, andere allgemein
anerkannte Bewertungsmethoden anzuwenden, um eine angemessene Bewertung dieser Anlage zu erreichen,
sofern diese Bewertungsmethode von der Verwahrstelle genehmigt wurde.

Anteile oder Beteiligungen an offenen Organismen flir gemeinsame Anlagen werden anhand des letzten

verfiigbaren Nettoinventarwerts solcher Anteile oder Beteiligungen bewertet, gemaB der entsprechenden
Veroffentlichungen der offenen Organismen flir gemeinsame Anlagen. Anteile oder Beteiligungen an geschlossenen
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Organismen fliir gemeinsame Anlagen werden, sofern sie an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt
werden, gemaB den oben aufgefiihrten Bestimmungen fiir Anlagen, die an einem geregelten Markt notiert sind
oder normalerweise gehandelt werden, bewertet.

Jeder Wert und jede Kreditaufnahme (sei es in Form von Anlagen oder Barmitteln), der/die in einer anderen
Wahrung als in der Basiswahrung des Fonds ausgedriickt ist, wird zu dem (amtlichen oder sonstigen) Kurs in die
Basiswahrung des Fonds umgerechnet, der dem Verwalter unter den jeweiligen Umstdanden angemessen erscheint.

Borsengehandelte DFI werden an jedem Handelstag zum Abrechnungskurs solcher Instrumente zum
Bewertungszeitpunkt bewertet. Ist dieser Kurs nicht verflugbar, ist der Wert derjenige wahrscheinliche
VerduBerungswert, den der Verwaltungsrat oder eine vom Verwaltungsrat beauftragte und fir diesen Zweck von
der Verwahrstelle als geeignet zugelassene kompetente Person oder Firma mit Sorgfalt und in gutem Glauben
schatzt.

Der Wert eines auBerbérslichen DFI ist (a) eine Quotierung von dem Kontrahenten oder (b) eine von der
Gesellschaft oder von einem unabhangigen Preisanbieter (wobei es sich um eine dem Kontrahenten nahe stehende,
jedoch unabhdngige Partei handeln kann, die nicht dieselben Preismodelle verwendet wie der Kontrahent)
berechnete alternative Bewertung wie z.B. Model Pricing, wobei Folgendes gilt: (i) Wenn eine
Kontrahentenbewertung verwendet wird, muss diese mindestens taglich bereitgestellt und mindestens wochentlich
von einer vom Kontrahenten unabhangigen (und von der Verwahrstelle zu diesem Zweck genehmigten) Partei, bei
der es sich auch um den Anlageverwalter oder den Verwalter handeln kann, genehmigt oder geprift werden; (ii)
wenn eine alternative Bewertung verwendet wird (d. h. eine Bewertung, die von einer vom Manager oder vom
Verwaltungsrat bestellten und von der Verwahrstelle zu diesem Zweck genehmigten kompetenten Person
bereitgestellt wird (oder eine sonstige Bewertung, sofern der Wert von der Verwahrstelle bestatigt wird), muss
diese taglich bereitgestellt werden und die angewandten Bewertungsgrundsdtze missen die von Einrichtungen wie
der IOSCO (International Organisation of Securities Commission) und der AIMA (Alternative Investment
Management Association) etablierte beste internationale Praxis befolgen, und derartige Bewertungen missen
monatlich mit den Bewertungen des Kontrahenten abgeglichen werden. Wenn erhebliche Abweichungen auftreten,
miussen diese umgehend untersucht und erklart werden.

Devisentermin- und Zinsswap-Kontrakte, fir die Marktkurse jederzeit verfiigbar sind, k&nnen entweder
entsprechend dem vorherigen Absatz oder unter Bezugnahme auf Marktkurse (wobei diese Kurse hierbei nicht von
einer unabhangigen Stelle geprift oder mit der Bewertung des Kontrahenten abgestimmt werden miissen)
bewertet werden.

Veroffentlichung des Nettoinventarwerts und des Nettoinventarwerts je Anteil

Mit Ausnahme von Fallen der Aussetzung der Ermittlung des Nettoinventarwerts unter den im Abschnitt
~Vorlbergehende Aussetzung der Anteilsbewertung sowie von Verkdufen, Rlicknahmen und Umschichtungen® auf
den Seiten 133 und 134 erlduterten Umstanden ist der Nettoinventarwert je Anteil der einzelnen Fonds bei bzw.
vor Geschaftsschluss jedes Handelstages in der Geschdftsstelle des Verwalters erhaltlich. Der Nettoinventarwert je
Anteil fur jede Anteilklasse aller wird ferner taglich am Geschéaftstag nach dem Bewertungszeitpunkt fiir den
betreffenden Fonds durch den Regulatory Information Service sowie auf der offiziellen Internetseite von iShares
(www.iShares.com), die standig aktualisiert wird, sowie in weiteren Verdffentlichungen und in den vom
Verwaltungsrat festgelegten Zeitabstanden veroffentlicht. Die Veroffentlichung des Nettoinventarwerts je Anteil fiir
jede Anteilklasse aller Fonds dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Aufforderung dar, Anteile zum
veroffentlichten Nettoinventarwert je Anteil zu beantragen, zurlickzugeben oder umzuschichten.

Indikativer Nettoinventarwert

Der indikative Nettoinventarwert (iNAV®) ist der wahrend der Handelszeiten in Echtzeit (alle 15 Sekunden)
berechnete Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilklasse eines Fonds. Die Werte sollen den Anlegern und
Marktteilnehmern einen kontinuierlichen Anhaltspunkt fir den Wert jeder Anteilklasse bieten. Die Werte werden
gewohnlich auf der Grundlage einer Bewertung des tatsachlichen Fondsportfolios unter Verwendung von
Echtzeitpreisen von allen maBgeblichen Bdrsen berechnet.

Die Verantwortung fir die Berechnung und Veréffentlichung der iNAV®-Werte jeder Anteilklasse wurde vom
Anlageverwalter an die Gruppe Deutsche Borse delegiert. iNAV®-Werte werden Uber den CEF-Datafeed der
Deutschen Boérse verbreitet und auf den wichtigsten Marktdatenanbieterterminals sowie auf einer breiten Palette
von Websites mit Bérsendaten einschlieBlich der Website der Deutschen Borse unter www.deutsche-boerse.com
und/oder http://www.reuters.com angezeigt.

Ein iINAV® entspricht nicht dem Wert eines Anteils oder dem Preis, zu dem Anteile gezeichnet oder
zuriickgenommen oder an einer maBgeblichen Borse ge- oder verkauft werden kénnen, und darf nicht als solcher
betrachtet werden. Insbesondere kann der iNAV® fiir einen Fonds, bei dem die Bestandteile des Referenzindex
oder die Anlagen wahrend der Dauer der Verdffentlichung dieses iNAV® nicht aktiv gehandelt werden, eventuell
nicht dem wahren Wert eines Anteils entsprechen oder irrefiihrend sein und es sollte nicht darauf vertraut werden.
Die Tatsache, dass der Anlageverwalter oder eine von ihm benannte Person einen iNAV® in Echtzeit oder fir einen
bestimmten Zeitraum nicht bereitstellen kann, fihrt nicht zur Einstellung des Handels mit den Anteilen an einer
maBgeblichen Borse, der den Regeln der maBgeblichen Borse unter den jeweiligen Umstdanden unterliegt. Anleger
sollten beachten, dass die Berechnung und Veréffentlichung eines iNAV® Verzégerungen beim Erhalt der Preise
der maBgeblichen Bestandteile im Vergleich zu anderen berechneten Werten widerspiegeln kann, die auf denselben
Bestandteilen basieren, beispielsweise einschlieBlich des Referenzindex oder der Anlagen selbst oder des iNAV®
anderer bérsengehandelter Fonds, die auf demselben Referenzindex oder denselben Anlagen basieren. Anleger,
die Anteile an einer maBgeblichen Bérse handeln méchten, sollten sich bei ihren Anlageentscheidungen nicht nur
auf einen zur Verfliigung gestellten iINAV® verlassen, sondern sie sollten auch andere Marktdaten und maBgebliche
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wirtschaftliche und sonstige Faktoren bertlicksichtigen (gegebenenfalls auch Informationen zum Referenzindex oder
zu den Anlagen, den maBgeblichen Bestandteilen und Finanzinstrumenten auf der Grundlage des Referenzindex
oder der Anlagen, die einem Fonds entsprechen). Weder die Gesellschaft noch die Mitglieder des Verwaltungsrats,
der Anlageverwalter oder von ihm benannte Personen, die Verwahrstelle, der Verwalter, zugelassene Teilnehmer
oder die sonstigen Dienstleister haften gegentber Personen, die sich auf den iNAV® verlassen.

Ertragsausgleich

Fir steuerliche und Rechnungslegungszwecke kann der Manager im Hinblick auf die Sicherstellung, dass die aus
den Anlagen erzielte Ertragshdhe nicht durch die Ausgabe, Umschichtung oder Riicknahme von Anteilen wahrend
des jeweiligen Rechnungslegungszeitraums beeinflusst wird, Ertragsausgleichsbestimmungen treffen.

111



HANDEL MIT ANTEILEN DER GESELLSCHAFT

Bei den Fonds handelt es sich um bdrsengehandelte Fonds. Dies bedeutet, dass die Anteile der Fonds an einer oder
mehreren Borsen notiert werden. Bestimmte Market-Maker und Broker sind von der Gesellschaft autorisiert, Anteile
der Fonds direkt bei der Gesellschaft im Primarmarkt zu zeichnen bzw. an diese zuriickzugeben. Diese werden als
»~zZugelassene Teilnehmer" bezeichnet. Diese zugelassenen Teilnehmer haben generell die Fahigkeit, die Anteile der
Fonds innerhalb der fir die jeweiligen Borsen, an denen die Anteile notiert werden, relevanten Clearingsysteme
auszuliefern. Zugelassene Teilnehmer verkaufen die von ihnen gezeichneten Anteile normalerweise an einer oder
mehreren Borsen, dem Sekundarmarkt, wo diese Anteile frei handelbar werden. Potenzielle Anleger, bei denen es
sich nicht um zugelassene Teilnehmer handelt, kdnnen die Anteile der Fonds am Sekundarmarkt Uber einen
Broker/Handler an einer anerkannten Borse oder auBerbdrslich kaufen und verkaufen. Wenden Sie sich bezlglich
naherer Angaben zu diesen Brokern bitte an den Anlageverwalter.

Der Abschnitt mit der Uberschrift ,Verfahren fiir den Handel am Prim&rmarkt" bezieht sich auf Zeichnungen und
Ricknahmen zwischen der Gesellschaft und zugelassenen Teilnehmern. Anleger, bei denen es sich nicht um
zugelassene Teilnehmer handelt, sollten den nachfolgenden Abschnitt mit der Uberschrift ,Verfahren fiir den Handel
am Sekundarmarkt" lesen.
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VERFAHREN FUR DEN HANDEL AM PRIMARMARKT

Der Primarmarkt ist der Markt, an dem Anteile der Fonds von der Gesellschaft ausgegeben oder auf Verlangen
zugelassener Teilnehmer zuriickgenommen werden. Nur zugelassene Teilnehmer kdénnen Zeichnungen und
Rucknahmen von Anteilen am Primarmarkt vornehmen.

Antragsteller, die bezilglich des Fonds am Primarmarkt handeln moéchten, missen bestimmte Zugangs-
voraussetzungen erfillen und sich bei der Gesellschaft registrieren lassen, um zugelassene Teilnehmer zu werden.
Dariiber hinaus mussen alle Antragsteller, die eine Zulassung als zugelassener Teilnehmer beantragen, zundchst
den beim Verwalter erhéltlichen Kontoeréffnungsantrag der Gesellschaft ausfillen und bestimmten Uberpriifungen
zur Verhinderung von Geldwdsche geniligen. Der unterzeichnete Kontoeréffnungsantrag ist im Original an den
Verwalter zu senden. Antragsteller, die gerne zugelassene Teilnehmer werden mdchten, sollten sich fir nahere
Einzelheiten an den Anlageverwalter oder den Betreiber der elektronischen Order-Eingabe wenden. Es liegt im
uneingeschrankten Ermessen der Gesellschaft, Kontoerdffnungsantrage anzunehmen oder abzulehnen und eine
Zulassung als zugelassener Teilnehmer zurlickzuziehen. Der Nominee des gemeinsamen Verwahrers, der als
eingetragener Inhaber von Anteilen an den Fonds agiert, darf keinen Antrag auf Zulassung als zugelassener
Teilnehmer stellen.

Zugelassene Teilnehmer kénnen Handelsantrage fiir Zeichnungen oder Ricknahmen von Anteilen eines Fonds
mittels der elektronischen Order-Eingabe Gbermitteln. Die elektronische Order-Eingabe unterliegt der vorherigen
Zustimmung des Betreibers der elektronischen Order-Eingabe und des Verwalters und muss im Einklang mit den
Anforderungen der Zentralbank erfolgen. Elektronisch erteilte Zeichnungsantréage und Rlcknahmeauftrage
unterliegen den im Handelsterminplan fir den Primarmarkt genannten Eingangsfristen fir Handelsantrage.
Alternative Handelsmethoden sind mit Zustimmung des Anlageverwalters und gemaB den Anforderungen der
Zentralbank verfligbar.

Alle Handelsantrage erfolgen auf eigenes Risiko des zugelassenen Teilnehmers. Nachdem Handelsantrage
eingereicht wurden, sind diese (sofern der Anlageverwalter oder der Betreiber der elektronischen Order-Eingabe
nach seinem Ermessen nichts anderes bestimmt) unwiderruflich. Die Gesellschaft, der Anlageverwalter, der
Betreiber der elektronischen Order-Eingabe und der Verwalter haften nicht fir Verluste, die bei der Ubermittlung
von Kontoerdffnungsantrégen oder bei der Ubermittlung von Handelsantrdgen mittels elektronischer Order-Eingabe
oder einer alternativen vom Anlageverwalter oder vom Betreiber der elektronischen Order-Eingabe genehmigten
Handelsmethode entstehen. Anderungen der Registrierungsdetails und Zahlungsanweisungen werden nur
vorgenommen, wenn die Gesellschaft die Originalunterlagen erhalten hat.

Zugelassene Teilnehmer sind dafiir verantwortlich, sicherzustellen, dass sie in der Lage sind, ihren Verpflichtungen
zur Erflllung von Kauf- und Ricknahmetransaktionen nachzukommen, wenn sie Handelsantrage Uber den
Primarmarkt einreichen. Zugelassene Teilnehmer, die Rlcknahmeauftrage einreichen, missen zunachst
sicherstellen, dass ihr Bestand an Anteilen fur die Ricknahme ausreicht (dieser Bestand an der erforderlichen
Anzahl von Anteilen muss fiir die Abwicklung Uber den zustdndigen internationalen Zentralverwahrer bis zum
maBgeblichen Abwicklungstermin an den Verwalter geliefert werden). Riicknahmeauftrage werden nur bearbeitet,
wenn die Zahlungen auf das verzeichnete Konto des zugelassenen Teilnehmers erfolgen sollen.

Verzeichnis der Zusammensetzung des Anlagenbestandes

Die Gesellschaft veroffentlicht fir jede aufgelegte Anteilklasse ein Verzeichnis der Zusammensetzung des
Anlagenbestandes, das eine Angabe der Anlagen jedes aktuellen Fonds enthalt. Darliiber hinaus gibt das Verzeichnis
der Zusammensetzung des Anlagenbestandes die Barkomponente an, die (a) im Fall von Zeichnungen von
zugelassenen Teilnehmern an die Gesellschaft oder (b) im Fall von Riicknahmen von der Gesellschaft an die
zugelassenen Teilnehmer zu Gbermitteln ist.

Das Verzeichnis der Zusammensetzung des Anlagenbestands fir jede aufgelegte Anteilklasse der aktuellen Fonds
und fir jeden Handelstag kdnnen zugelassene Teilnehmer vom Anlageverwalter anfordern.

Transaktionen gegen Sachleistung oder gegen Barzahlung und angewiesene Transaktionen gegen
Barzahlung

Anteile kdnnen an jedem Handelstag gezeichnet und zuriickgenommen werden.

Es liegt im uneingeschrankten Ermessen der Gesellschaft, Antrage auf Anteile ohne Angabe von Griinden ganz
oder teilweise anzunehmen oder abzuweisen. Es liegt ferner im uneingeschrankten Ermessen der Gesellschaft (sie
ist aber nicht dazu verpflichtet), Antrage auf Zeichnung von Anteilen vor der Ausgabe von Anteilen an einen
Antragsteller (ungeachtet der Annahme des Antrags) und deren Registrierung auf den Namen des Nominees des
gemeinsamen Verwahrers ganz oder teilweise abzulehnen oder zu annullieren, falls beim zugelassenen Teilnehmer
(oder seiner direkten oder obersten Muttergesellschaft) eines der folgenden Ereignisse eintritt: ein
Insolvenzereignis, eine Herabstufung des Bonitatsratings, die Aufnahme in eine Beobachtungsliste (mit negativen
Implikationen) durch eine Ratingagentur, oder wenn die Gesellschaft (oder ihr Manager oder Anlageverwalter)
triftige Grinde zur Annahme hat, dass der betreffende zugelassene Teilnehmer nicht in der Lage sein kdnnte,
seinen Erflllungsverpflichtungen nachzukommen oder dass der zugelassene Teilnehmer ein Kreditrisiko fur die
Fonds darstellt. Des Weiteren kann die Gesellschaft diejenigen Beschrankungen erlassen, die sie fiir erforderlich
halt, um sicherzustellen, dass Anteile nicht von Personen erworben werden, die nicht qualifizierte Inhaber sind.
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Die Gesellschaft kann Zeichnungen und Ricknahmen gegen Sachleistung oder gegen Barzahlung oder eine
Kombination aus beidem annehmen bzw. ausgleichen. Es liegt im uneingeschrankten Ermessen der Gesellschaft,
Zeichnungen gegen Sachleistung und/oder gegen Barzahlung anzunehmen. Es liegt im uneingeschrankten
Ermessen der Gesellschaft, Riicknahmeauftrage gegen Sachleistung anzunehmen. Die Gesellschaft hat das Recht,
fallweise zu bestimmen, ob sie Ricknahmeauftrage eines zugelassenen Teilnehmers nur gegen Sachleistungen
und/oder gegen Barzahlungen durchfuhren wird, falls beim zugelassenen Teilnehmer (oder seiner direkten oder
obersten Muttergesellschaft) eines der folgenden Ereignisse eintritt: ein Insolvenzereignis, eine Herabstufung des
Bonitatsratings, die Aufnahme in eine Beobachtungsliste (mit negativen Implikationen) durch eine Ratingagentur,
oder wenn die Gesellschaft (oder ihr Manager oder Anlageverwalter) triftige Griinde zur Annahme hat, dass der
betreffende zugelassene Teilnehmer nicht in der Lage sein konnte, seinen Erflllungsverpflichtungen
nachzukommen oder dass der zugelassene Teilnehmer ein Kreditrisiko darstellt.

Anteile kdnnen zum jeweiligen Nettoinventarwert je Anteil zuzlglich der entsprechenden Abgaben und Geblhren
gezeichnet werden, die zur Bericksichtigung der Ausfiihrungskosten unterschiedlich ausfallen kénnen. Anteile
kénnen zum jeweiligen Nettoinventarwert je Anteil abzliglich Abgaben und Gebihren, die zur Bericksichtigung der
Ausflihrungskosten unterschiedlich ausfallen kénnen, zurlickgegeben werden. Die Gesellschaft ist satzungsgeman
berechtigt, einen Betrag zu erheben, den der Manager als angemessenen Betrag fiir Abgaben und Geblhren
erachtet. Der Betrag und die Berechnungsgrundlage der Abgaben und Gebiihren kdnnen zudem je nach GréBe des
jeweiligen Handelsantrags und entsprechend den Kosten, die aufgrund von Primarmarkttransaktionen oder in
Verbindung damit anfallen, unterschiedlich ausfallen. Wenn zugelassene Teilnehmer Zeichnungen oder
Ricknahmen von Anteilen gegen Barzahlung in einer von den Wéhrungen, auf die die zugrunde liegenden Anlagen
des jeweiligen Fonds lauten, abweichenden Wahrung beauftragen, werden die mit dem Umtausch des
Zeichnungsbetrags in die zum Kauf der zugrunde liegenden Anlagen erforderlichen Wahrungen (bei einer
Zeichnung) oder mit dem Umtausch der Verkaufserlése aus dem Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen in die
zur Zahlung der Ricknahmeerlése erforderliche Wahrung (bei einer Ricknahme) verbundenen
Devisentransaktionskosten in den Abgaben und Geblhren berlicksichtigt, die auf die maBgeblichen Zeichnungs-
bzw. Ricknahmebetrage erhoben werden, die diese zugelassenen Teilnehmer zahlen bzw. erhalten.

Wenn zugelassene Teilnehmer Anteile einer wahrungsabgesicherten Anteilklasse zeichnen oder zuriickgeben,
werden die Transaktionskosten in Verbindung mit der Erhéhung (bei einer Zeichnung) oder Senkung (bei einer
Rickgabe) dieser Absicherung in die Abgaben und Gebihren einbezogen, die auf die entsprechenden von den
zugelassenen Teilnehmern gezahlten Zeichnungs- bzw. erhaltenen Rickgabebetrage erhoben werden.

In manchen Féllen muss die Hohe der Abgaben und Gebihren vor dem Abschluss des tatsachlichen Kaufs oder
Verkaufs von Anlagen oder der Durchflihrung von damit verbundenen Devisenumtauschgeschéaften durch oder fir
die Gesellschaft bestimmt werden und der Zeichnungs- oder Riicknahmepreis kann auf geschatzten Abgaben und
Gebuhren basieren (die auf historischen Informationen zu den angefallenen oder voraussichtlichen Kosten des
Handels mit den jeweiligen Wertpapieren auf den jeweiligen Markten basieren kénnten). Wenn der Betrag, der den
Zeichnungs- oder Riicknahmepreis reprasentiert, auf geschatzten Abgaben und Geblihren basiert und sich dann
herausstellt, dass diese von den Kosten abweichen, die einem Fonds beim Erwerb oder bei der VerduBerung von
Anlagen infolge einer Zeichnung oder Ricknahme tatsachlich entstanden sind, hat der zugelassene Teilnehmer
dem Fonds jeglichen Fehlbetrag des an den Fonds gezahlten Betrags (bei einer Zeichnung) oder jeglichen vom
Fonds erhaltenen Uberschissigen Betrag (bei einer Rlicknahme) zu erstatten, und der Fonds hat dem zugelassenen
Teilnehmer jeglichen vom Fonds erhaltenen Uberschiissigen Betrag (bei einer Zeichnung) oder jeglichen Fehlbetrag
des vom Fonds gezahlten Betrags (bei einer Ricknahme) zu erstatten. Zugelassene Teilnehmer sollten beachten,
dass auf keinen von einem Fonds erstatteten oder zu erstattenden Betrag Zinsen anfallen oder zahlbar sind. Um
die Fonds und ihre Anteilinhaber zu schiitzen, behalten sich die Gesellschaft und der Manager das Recht vor, in die
geschatzten Abgaben und Geblihren bis zur Zahlung der tatsachlichen Abgaben und Geblhren einen Puffer zum
Schutz des Fonds gegen potenzielle Markt- und Devisenrisiken einzurechnen.

Handelsauftréage werden normalerweise zu einem Vielfachen der Mindestanzahl von Anteilen entgegengenommen.
Diese Mindestmengen kdnnen in jedem Fall nach Ermessen des Managers reduziert oder erhéht werden. Nahere
Angaben zu den Mindestzeichnungs- bzw. -ricknahmeauftragen fur die aktuellen Fonds sind in der elektronischen
Order-Eingabe zu finden. Nahere Angaben zu Bewertungszeitpunkten und Eingangsfristen fiir die aktuellen Fonds
sind ebenfalls im nachstehenden Handelsterminplan fur den Primarmarkt dargestellt. Nahere Angaben zu den
Eingangsfristen fir Zeichnungs- und Ricknahmeauftrdge sind ebenfalls beim Verwalter erhaltlich. Zum Datum
dieses Prospekts ist fir die Fonds kein Mindestbestand vorgeschrieben.

Antrage, die nach den im Handelsterminplan fir den Primdarmarkt aufgefiihrten Zeitpunkten eingehen, werden im
Allgemeinen nicht zum Handel am jeweiligen Handelstag angenommen. Allerdings kdnnen diese Antrdge nach dem
Ermessen der Gesellschaft, des Managers oder des Anlageverwalters unter auBergewéhnlichen Umstanden auch
zur Bearbeitung an dem betreffenden Handelstag angenommen werden, sofern sie vor dem Bewertungszeitpunkt
eingegangen sind. Die Abwicklung der Ubertragung von Anlagen und/oder Barzahlungen fiir Zeichnungen und
Ricknahmen muss innerhalb einer vorgeschriebenen Anzahl von Geschaftstagen nach dem Handelstag erfolgen
(oder zu einem vom Manager nach Absprache mit dem jeweiligen zugelassenen Teilnehmer festgelegten friiheren
Zeitpunkt). Informationen zu der Hdéchst- und Mindestdauer der Abwicklung (die zwischen einem und vier
Geschaftstagen betragen kann) fir Zeichnungen und Ricknahmen finden zugelassene Teilnehmer in der
elektronischen Order-Eingabe. Wenn ein wesentlicher Markt an einem Geschéftstag wahrend des Zeitraums vom
maBgeblichen Handelstag bis zum voraussichtlichen Abwicklungstermin (einschlieBlich) fir den Handel oder die
Abwicklung geschlossen und/oder die Abwicklung in der Basiswdahrung des Fonds am voraussichtlichen
Abwicklungstermin nicht moglich ist, kann sich die angegebene Abwicklungsdauer entsprechend verlangern (wobei
diese Verldngerung nicht die aufsichtsrechtlichen Fristen fir die Abwicklung Uberschreiten darf).

Erteilt ein zugelassener Teilnehmer einen Ricknahmeauftrag fir eine Anzahl von Anteilen, die 5 % oder mehr des
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Nettoinventarwerts eines Fonds ausmachen, kann der Verwaltungsrat nach seinem alleinigen Ermessen die Anteile
im Wege einer Ricknahme gegen Sachleistung zuriicknehmen, und der Verwaltungsrat wird unter diesen
Umstanden auf Wunsch des verkaufenden zugelassenen Teilnehmers die Anlagen fir den zugelassenen Teilnehmer
verkaufen. (Die Kosten des Verkaufs kdnnen dem zugelassenen Teilnehmer in Rechnung gestellt werden.)

Wenn die Ricknahmeauftrage eines Handelstages sich auf Anteile belaufen, die 10 % oder mehr des
Nettoinventarwertes eines Fonds reprasentieren, kann der Manager (jederzeit, unter anderem nach Ablauf der
Eingangsfrist am betreffenden Handelstag) nach eigenem Ermessen die Ricknahme der ilber 10 % des
Nettoinventarwertes des Fonds hinausgehenden Anteile verweigern. An einem solchen Handelstag eingehende
Ricknahmeauftrdge werden anteilsmaBig reduziert und die Ricknahmeauftrdage werden so behandelt, als wéaren
sie jeweils am folgenden Handelstag eingegangen, bis alle Anteile, auf die sich der urspriingliche Auftrag bezogen
hat, zuriickgenommen sind.

Die Abwicklung von Ricknahmeauftrédgen erfolgt normalerweise innerhalb von zehn Geschaftstagen ab dem
Handelstag. Die Zahlung von Ricknahmeerlésen auf das von dem die Ricknahme beantragenden zugelassenen
Teilnehmer genannte Konto befreit die Gesellschaft von allen Verpflichtungen und Verbindlichkeiten.

Der Anlageverwalter fihrt die zugrunde liegenden Transaktionen fiir Zeichnungs- oder Riicknahmeauftrage nach
seinem uneingeschrankten Ermessen aus und kann die zugrunde liegenden Transaktionen andern (indem er
beispielsweise die Transaktionszeitpunkte staffelt), um (unter anderem) die Auswirkungen auf andere Anteile des
betreffenden Fonds und den zugrunde liegenden Markt sowie annehmbare Branchenpraktiken zu berlicksichtigen.

Transaktionen gegen Sachleistung

Anteile bestimmter Fonds kdnnen gegen Sachleistungen gezeichnet und/oder zuriickgenommen werden.
Zugelassene Teilnehmer, die Transaktionen gegen Sachleistungen durchfihren mochten, sollten sich an den
Anlageverwalter wenden, um eine Liste der Fonds zu erhalten, die Auftrage fir Transaktionen gegen
Sachleistungen entgegennehmen.

Bei Zeichnungen von Anteilen durch zugelassene Teilnehmer gegen Sachleistungen ist im Rahmen ihrer
Erfallungsverpflichtungen ein Korb von Basiswerten sowie eine Barkomponente (beide werden jeweils vom
Anlageverwalter auf der Grundlage des vom Fonds derzeitig gehaltenen bzw. zuklinftig zu haltenden zugrunde
liegenden Portfolios bestimmt) an den Fonds zu Ubertragen.

Sollte ein zugelassener Teilnehmer einzelne oder mehrere der angegebenen Basiswerte bis zum jeweiligen
Abwicklungstermin nicht oder nur mit Verzégerung liefern, kann die Gesellschaft vom zugelassenen Teilnehmer die
Zahlung eines Betrags verlangen (ohne jedoch dazu verpflichtet zu sein), der dem Wert der jeweiligen Basiswerte
zuzlglich Abgaben und Geblihren, die der Gesellschaft in Zusammenhang mit dem Kauf der betreffenden
Basiswerte entstehen, entspricht. Hierbei werden unter anderem auch etwaige Devisenkosten sowie sonstige
Geblihren und/oder Kosten berlicksichtigt, die aufgrund der Verzégerung anfallen.

Bei Ricknahmen gegen Sachleistung durch zugelassene Teilnehmer erhalten diese ihre Riicknahmeerldse in Form
von Basiswerten sowie gegebenenfalls einer Barkomponente in der jeweils vom Anlageverwalter auf der Grundlage
des zugrunde liegenden Fondsportfolios bestimmten Form.

Angewiesene Transaktionen gegen Barzahlung

Wenn ein zugelassener Teilnehmer, der die Zeichnung oder Riicknahme von Anteilen gegen Barzahlung veranlasst,
wunscht, dass die Basiswerte bei einem bestimmten Broker gehandelt werden sollen (d. h. eine angewiesene
Barzeichnung oder -riicknahme), muss der zugelassene Teilnehmer diesen Broker in seinem Handelsantrag
angeben. Der Anlageverwalter wird zumutbare Anstrengungen unternehmen, um die zugrunde liegenden
Wertpapiere bei dem benannten Broker zu handeln (auBer in auBergewdhnlichen Marktsituationen), sofern der
benannte Broker und seine Unter-Broker fiir den Anlageverwalter akzeptabel und in der Lage sind, die zugrunde
liegenden Wertpapiere zu handeln. Zugelassene Teilnehmer, die einen bestimmten Broker fir ihre Geschifte
auswahlen moéchten, missen vor dem Anlageverwalter, der die Basiswerte Ubertragt, die Handelsabteilung des
benannten Brokers fiir das jeweilige Portfolio kontaktieren, um den Handel zu arrangieren und die Preise und
sonstigen Bedingungen zu vereinbaren.

Der zugelassene Teilnehmer ist im Rahmen seiner Erfillungsverpflichtungen bei einer angewiesenen Zeichnung
gegen Barzahlung dafiir verantwortlich, (i) sicherzustellen, dass der benannte Broker die betreffenden Basiswerte
(Gber die Verwahrstelle) an den Fonds Ubertragt, und (ii) die vom benannten Broker fiir den Verkauf der
betreffenden Basiswerte an den Fonds erhobenen Gebiihren und Kosten, zuziglich entsprechender Abgaben und
Gebulhren einschlieBlich Devisenkosten zu zahlen, um die Ausfiihrungskosten zu bertcksichtigen.

Der zugelassene Teilnehmer ist daflir verantwortlich, sicherzustellen, dass der benannte Broker fir eine
angewiesene Ricknahme gegen Barzahlung die betreffenden Basiswerte vom Fonds kauft. Der zugelassene
Teilnehmer erhélt den vom benannten Broker fiir den Kauf der betreffenden Basiswerte vom Fonds gezahlten Preis,
jeweils abzlglich Abgaben und Gebiihren einschlieBlich Devisenkosten, um die Ausflihrungskosten zu
berlcksichtigen.

Der Anlageverwalter tragt weder die Verantwortung noch haftet er, wenn die Auftragsausfiihrung fir die Basiswerte
Uber den benannten Broker und im weiteren Sinne der Zeichnungs- und Ricknahmeauftrag fir die Anteile eines
zugelassenen Teilnehmers aufgrund einer Unterlassung oder eines Fehlers, eines gescheiterten oder verspateten
Geschéftsabschlusses oder einer erfolglosen oder verspateten Abrechnung seitens des zugelassenen Teilnehmers
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oder des benannten Brokers nicht durchgefiuihrt wird. Der zugelassene Teilnehmer ist dafir verantwortlich, das
Geschéft zu arrangieren und die Preisgestaltung und die anderen Bedingungen des Geschdfts mit dem von ihm
ausgewadhlten benannten Broker zu vereinbaren. Der Anlageverwalter Ubernimmt keinerlei Haftung oder
Verantwortung fiir den Fall, dass die Ausflihrung aus irgendeinem Grund nicht in der vom zugelassenen Teilnehmer
gewlinschten Weise erreicht wird. Sollte ein zugelassener Teilnehmer oder der benannte Broker, dem der
zugelassene Teilnehmer die Transaktion mit den Basiswerten zugewiesen hat, irgendeinen Teil des Geschafts mit
den Basiswerten nicht erftillen, dessen Abwicklung verzogern oder die Bedingungen der Transaktion andern, tragt
der zugelassene Teilnehmer alle damit verbundenen Risiken und Kosten einschlieBlich der Kosten, die der
Gesellschaft und/oder dem Anlageverwalter aufgrund der Verzdgerung des Geschdfts mit den Basiswerten
entstanden sind. In diesen Féllen sind die Gesellschaft und der Anlageverwalter berechtigt, das Geschéaft (iber einen
anderen Broker abzuwickeln und die Bedingungen des Zeichnungsantrags oder Ricknahmeauftrags fir den
zugelassenen Teilnehmer, einschlieBlich des Zeichnungspreises und/oder des Ricknahmeerldses, zu dndern, um
die Nichterfiillung, die Verzdgerung und/oder die Anderung der Bedingungen zu beriicksichtigen.

Das Folgende gilt nur fiir Fonds, die direkt in KSA-Wertpapiere investieren

Die Gesellschaft kann Zeichnungen und Ricknahmen von Anteilen des betreffenden Fonds nur in bar annehmen
bzw. begleichen.

Die Gesellschaft, der Anlageverwalter oder der Betreiber der elektronischen Order-Eingabe kann eine angewiesene
Barzeichnung oder eine angewiesene Riicknahme gegen Barzahlung von zugelassenen Teilnehmern in Bezug auf
Anteile der betreffenden Fonds verschieben, aussetzen und/oder ablehnen, wenn diese Antrage nach Ansicht der
Gesellschaft, des Anlageverwalters oder des Betreibers der elektronischen Order-Eingabe das KSA-Handelsverbot
ausldsen kann.

Der betreffende Fonds muss gemaB den Auflagen im KSA, einschlieBlich der KSA-Barausgleichspflicht T+2, den
kompletten Barbetrag zur Deckung der Kosten des Kaufs von bérsennotierten saudischen Wertpapieren innerhalb
von zwei Geschaftstagen nach dem jeweiligen Geschaft in SAR auf dem lokalen KSA-Unterverwahrkonto beim KSA-
Unterverwahrer im KSA vorhalten. Dementsprechend muss jeder zugelassene Teilnehmer, der die Zeichnung von
Anteilen des betreffenden Fonds beantragt, den Barbetrag zur Erflllung der KSA-Barausgleichspflicht T+2
bereitstellen, um den Kauf der zugrunde liegenden bdrsennotierten saudischen Wertpapiere durch den
betreffenden Fonds in Verbindung mit seinem Zeichnungsantrag abzudecken, damit der Zeichnungsantrag des
zugelassenen Teilnehmers glltig ist. Der anfangliche Barbetrag zur Erflillung der KSA-Barausgleichspflicht T+2
basiert auf einem geschatzten Zeichnungspreis unter Berlicksichtigung geschatzter Abgaben und Gebulhren. Der
endglltige Zeichnungspreis kann erst dann bestatigt werden, wenn alle zugrunde liegenden saudischen
Wertpapiere, deren Kauf in Verbindung mit der Zeichnung beauftragt wurde, vom betreffenden Fonds tatsdchlich
gekauft wurden. Wenn der Barbetrag zur Erfullung der KSA-Barausgleichspflicht T+2 nicht in SAR vorliegt (wenn
er beispielsweise in USD bereitgestellt wird), muss er anschlieBend in SAR umgetauscht werden, damit er zu
Anlagezwecken in das KSA uUberwiesen werden kann.

Wenn unter bestimmten Umstanden bei einem von einem zugelassenen Teilnehmer gezahlten Barbetrag zur
Erfillung der KSA-Barausgleichspflicht T+2 spater festgestellt wird, dass er Uber dem Zeichnungspreis
(einschlieBlich endgliltiger Abgaben und Gebuihren) fir die betreffenden Anteile an dem Handelstag liegt, an dem
die Zeichnung abgewickelt wurde, wird der Mehrbetrag voribergehend einbehalten und dem betreffenden
zugelassenen Teilnehmer so bald wie mdoglich erstattet, abzliglich der Devisentransaktionskosten, die
gegebenenfalls mit dem Umtausch dieses Betrags von SAR in USD (und in jede andere maBgebliche Wahrung) und
der Rickflihrung der Barmittel zur Zahlung an den zugelassenen Teilnehmer verbunden sind.

Wenn der Barbetrag zur Erfillung der KSA-Barausgleichspflicht T+2 nicht ausreicht, um alle zugrunde liegenden
Wertpapiere in Verbindung mit der Zeichnung zu kaufen, ist der betreffende Fonds mdglicherweise nicht in der
Lage, alle erforderlichen zugrunde liegenden Wertpapiere beim ersten Kauf zu erwerben, und muss daraufhin einen
oder mehrere weitere Kaufe an einem oder mehreren Folgetagen durchfiihren oder stattdessen von dem jeweiligen
Verwahrer Barmittel leihen. GleichermaBen muss der betreffende Fonds, wenn Beschrankungen im Rahmen der
Gesetze, Vorschriften und/oder Borsenregeln des KSA, die Aussetzung des Handels bestimmter saudischer
Wertpapiere oder eine Verzégerung bei der Uberweisung von SAR in das KSA den betreffenden Fonds daran hindern,
alle erforderlichen zugrunde liegenden Wertpapiere beim ersten Kauf zu erwerben (im vorstehenden Abschnitt
~Beschrankungen hinsichtlich auslandischen Eigentums im Rahmen des QFI-Systems" finden Sie Informationen zu
den Umstdnden, unter denen dies eintreten kann), auch einen oder mehrere weitere Kaufe an einem oder mehreren
Folgetagen durchfiihren. Das Marktrisiko, das sich aus dem Zeitpunkt der Erteilung weiterer Handelsauftrage fur
zugrunde liegende Wertpapiere und aus mdéglichen Handelsverzégerungen ergibt, trégt der zugelassene Teilnehmer.
Im Falle eines Fehlbetrags misste der zugelassene Teilnehmer dann gemaB dem festgelegten Zeitrahmen und
Verfahren des betreffenden Fonds (lber den Verwalter und/oder in der elektronischen Order-Eingabe erhaltlich,
wie im Abschnitt ,Verfahren fiir den Handel am Primarmarkt" definiert) zusatzliche Gelder bereitstellen, um weitere
Kdufe zu ermdglichen, bis alle erforderlichen zugrunde liegenden KSA-Wertpapiere fir den betreffenden Fonds
erworben wurden. Um das Risiko eines zugelassenen Teilnehmers zu verringern, einen Fehlbetrag ausgleichen zu
mussen, und um den betreffenden Fonds und seine Anteilinhaber zu schiitzen, wird den geschatzten Abgaben und
Gebuhren im Barbetrag zur Erflillung der KSA-Barausgleichspflicht T+2 und vom zugelassenen Teilnehmer zum
Ausgleich eines Fehlbetrags zu zahlenden zusdtzlichen Betrdgen ein Pufferbetrag zur Deckung der erwarteten
Markt- und Wechselkursvolatilitat aufgeschlagen. Wenn von einem zugelassenen Teilnehmer zusatzliche Betrage
zum Ausgleich eines Fehlbetrags zu zahlen sind, nachdem der zugelassene Teilnehmer gezeichnete Anteile des
betreffenden Fonds erhalten hat, ist der betreffende Fonds bezliglich dieser zusatzlichen Betrage einem Kreditrisiko
als ungesicherter Glaubiger ausgesetzt.

Die Devisentransaktionskosten fiir einen Umtausch bei Zeichnungen und Ricknahmen und das Risiko einer
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moglichen Differenz zwischen dem USD- und dem SAR-Kurs (und allen anderen relevanten Wahrungen, in denen
Zeichnungen und Ricknahmen von Zeit zu Zeit akzeptiert werden) werden von dem jeweiligen zugelassenen
Teilnehmer getragen und sind in den endglltigen Abgaben und Gebilhren enthalten, die auf die jeweiligen vom
zugelassenen Teilnehmer gezahlten bzw. erhaltenen Zeichnungs- bzw. Ricknahmebetrage berechnet werden.
Zugelassene Teilnehmer werden darauf hingewiesen, dass der entsprechende Erstattungsbetrag nicht verzinst wird
und der betreffende Fonds dem betreffenden zugelassenen Teilnehmer daher keine Zinsen auf diesen Betrag zahlt.

Wenn ein zugelassener Teilnehmer nicht den gesamten Barbetrag zur Erfiillung der KSA-Barausgleichspflicht T+2
innerhalb des festgelegten Zeitrahmens fiir den betreffenden Fonds (beim Verwalter und/oder in der elektronischen
Order-Eingabe verfligbar) zahlt, ist der Zeichnungsantrag ungliltig. Die Gesellschaft und/oder der Anlageverwalter
behalten sich das Recht vor (sind jedoch nicht verpflichtet), den betreffenden Zeichnungsantrag abzulehnen oder
zu stornieren. Wird ein Zeichnungsantrag nicht akzeptiert, wird der vom zugelassenen Teilnehmer bereits an den
betreffenden Fonds gezahlte Zeichnungsbetrag (ohne Zinsen und abzlglich aller angefallenen
Devisentransaktionskosten und sonstigen angefallenen Transaktionskosten) an den zugelassenen Teilnehmer
zurlickgezahlt.

Abrechnung und Abwicklung

Das Eigentumsrecht und die sonstigen Rechte der zugelassenen Teilnehmer an Anteilen der Fonds werden durch
das Clearingsystem bestimmt, das sie fiir die Abwicklung und/oder Abrechnung ihrer Bestande nutzen. Bei Anteilen
der Fonds erfolgt die Abwicklung Uber den betreffenden internationalen Zentralverwahrer, wéhrend der Nominee
des gemeinsamen Verwahrers als eingetragener Inhaber aller dieser Anteile fungiert. Weitere Einzelheiten
entnehmen Sie bitte dem Abschnitt ,Weltweite Abrechnung und Abwicklung®.
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HANDELSTERMINPLAN FUR DEN PRIMARMARKT

Name des Fonds

Fonds-Bewertungs-
zeitpunkt am HT*

Eingangsfrist

fiir Handelsantrage am HT

(Transaktionen gegen Barzahlung/Markttransaktionen und,
falls verfiigbar, FOP-/OTC-DVP-Transaktionen gegen
Sachleistung)

(oder unter auBergewodhnlichen Umstanden der vom Manager nach
eigenem Ermessen bestimmte spatere Zeitpunkt)**

Weitere Informationen hierzu finden zugelassene Teilnehmer in der
elektronischen Order-Eingabe.

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 23:00 Uhr 20:00 Uhr
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 23:00 Uhr 20:00 Uhr
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF 23:00 Uhr 20:00 Uhr
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF 23:00 Uhr 20:00 Uhr
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF 23:00 Uhr 20:00 Uhr
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF 23:00 Uhr 20:00 Uhr
iShares $ TIPS UCITS ETF 23:00 Uhr 20:00 Uhr
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF 23:00 Uhr 20:00 Uhr
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 23:00 Uhr 16:00 Uhr
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF 23:00 Uhr 16:00 Uhr
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF 23:00 Uhr 16:00 Uhr
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF 23:00 Uhr 16:00 Uhr
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF 23:00 Uhr 16:00 Uhr
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF 23:00 Uhr 16:00 Uhr
iShares € Green Bond UCITS ETF 23:00 Uhr 16:00 Uhr
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF 23:00 Uhr 16:00 Uhr
iShares Asia Property Yield UCITS ETF 23:00 Uhr 04:00 Uhrx**
iShares BRIC 50 UCITS ETF 23:00 Uhr 04:00 Uhr***
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) 23:00 Uhr 16:00 Uhr
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF 23:00 Uhr 15:30 Uhr
iShares Core UK Gilts UCITS ETF 23:00 Uhr 16:00 Uhr
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF 23:00 Uhr 04:00 Uhr**x*

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF

23:00 Uhr

04:00 Uhr***

iShares EM Infrastructure UCITS ETF 23:00 Uhr 04:00 Uhr**x*
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) 23:00 Uhr 16:00 Uhr

iShares Global Clean Energy UCITS ETF 23:00 Uhr 04:00 Uhr**x*
iShares Global Infrastructure UCITS ETF 23:00 Uhr 04:00 Uhr**x*
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 23:00 Uhr 04:00 Uhr***
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iShares Global Water UCITS ETF 23:00 Uhr 04:00 Uhr***
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF 23:00 Uhr 20:00 Uhr
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 23:00 Uhr 20:00 Uhr
iShares Listed Private Equity UCITS ETF 23:00 Uhr 04:00 Uhr**x*
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF 23:00 Uhr 04:00 Uhr*x**
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF 23:00 Uhr 04:00 Uhr***
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF 23:00 Uhr 20:00 Uhr
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF 23:00 Uhr 15:30 Uhr
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF 23:00 Uhr 15:30 Uhr
iShares MSCI Turkey UCITS ETF 23:00 Uhr 15:00 Uhr
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF 23:00 Uhr 20:00 Uhr
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF 23:00 Uhr 20:00 Uhr
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF 23:00 Uhr 04:00 Uhr***
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF 23:00 Uhr 15:30 Uhr
iShares UK Property UCITS ETF 23:00 Uhr 16:00 Uhr
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF 23:00 Uhr 20:00 Uhr
iShares US Property Yield UCITS ETF 23:00 Uhr 20:00 Uhr

Dieser Handelsterminplan fur den Primarmarkt gilt fir zugelassene Teilnehmer, die in der Lage sind, Zeichnungen und Ricknahmen von Anteilen bei der Gesellschaft am
Primarmarkt durchzufiihren. Zugelassene Teilnehmer sollten auch die Bedingungen der elektronischen Order-Eingabe lesen.

~GT" bedeutet Geschaftstag und ,HT" Handelstag. Antrage, die nach der Eingangsfrist an einem Handelstag eingehen, werden als Antrag fiir den nachsten Handelstag behandelt.
* Der flr einen Antrag relevante Fonds-Bewertungszeitpunkt ist der Fonds-Bewertungszeitpunkt an dem Handelstag, flir den dieser Antrag als eingegangen behandelt wird.

** Handelsantrage, die nach der Eingangsfrist fir einen Fonds eingehen, kénnen unter auBergewdhnlichen Umstédnden nach Ermessen des Managers akzeptiert werden, immer
vorausgesetzt, dass der Antrag vor dem Fonds-Bewertungszeitpunkt an dem relevanten Handelstag, flir den der Antrag als eingegangen behandelt wird, eingeht. Antrage, die
nach dem relevanten Fonds-Bewertungszeitpunkt eingehen, werden als Antréage fiir den nachsten Handelstag behandelt.

**x* Die Eingangsfrist fir diesen Fonds beriicksichtigt, dass einige oder alle zugrunde liegenden Anlagen des Fonds in Zeitzonen gehandelt werden, die zeitlich vor der
europadischen Zeitzone liegen.

Zeichnungs- und Ricknahmeauftrdage werden normalerweise zu einem Vielfachen der Mindestanzahl von Anteilen, die nach dem Ermessen des Managers oder des
Anlageverwalters festgelegt wird, entgegengenommen. Ndhere Angaben zu den Mindestzeichnungs- bzw. -ricknahmeauftrdagen fir die aufgelegten Anteilklassen sind flr
zugelassene Teilnehmer in der elektronischen Order-Eingabe zu finden.

Frihere oder spatere Termine kénnen vom Manager oder Anlageverwalter nach eigenem Ermessen mit vorheriger Mitteilung an zugelassene Teilnehmer festgelegt werden.

Am Handelstag vor dem 25. Dezember und dem 1. Januar missen Handelsantrage fir Zeichnungen oder Riicknahmen bis zur jeweiligen Eingangsfrist fir Handelsantrége, aber
nicht spater als 12:00 Uhr eingehen.

ANMERKUNG: BEI SAMTLICHEN ZEITANGABEN IN DIESEM HANDELSTERMINPLAN HANDELT ES SICH UM DIE GREENWICH MEAN TIME (GMT) ODER GGF. DIE BRITISCHE
SOMMERZEIT (BST) - NICHT UM DIE MITTELEUROPAISCHE ZEIT (MEZ).
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Nichtlieferung

Wenn es ein zugelassener Teilnehmer versdaumt, (i) in Bezug auf eine Transaktion gegen Sachleistung, die zu einer
Anteilsausgabe fihrt, die erforderlichen Anlagen und die Barkomponente zu liefern, oder (ii) in Bezug auf eine
Anteilsausgabe gegen Barzahlung den erforderlichen Barbetrag zu liefern, oder (iii) in Bezug auf eine angewiesene
Transaktion gegen Barzahlung, die zu einer Anteilsausgabe fiihrt, den erforderlichen Barbetrag zu liefern, oder der
benannte Broker es versaumt, die zugrunde liegenden Anlagen innerhalb der angegebenen Abwicklungszeiten fir
die aktuellen Fonds (verfligbar in der elektronischen Order-Eingabe) zu liefern, behalten sich die Gesellschaft
und/oder der Anlageverwalter das Recht vor (sind hierzu jedoch nicht verpflichtet), den betreffenden
Zeichnungsantrag zu stornieren. Der zugelassene Teilnehmer muss die Gesellschaft fir jeglichen Verlust
entschadigen, der dieser aufgrund des Versaumnisses oder der Verzégerung des zugelassenen Teilnehmers, die
erforderlichen Anlagen und die Barkomponente oder den Barbetrag, oder im Fall von angewiesenen Transaktionen
gegen Barzahlung, die zu einer Anteilsausgabe fiihren, aufgrund des Versaumnisses des benannten Brokers, die
zugrunde liegenden Anlagen innerhalb der angegebenen Abwicklungszeiten zu liefern, entstanden ist. Dies gilt
(unter anderem) auch fur Marktrisiken, Zinsaufwendungen und sonstige Kosten, die dem Fonds entstanden sind.
Die Gesellschaft behalt sich das Recht vor, die vorlaufige Zuteilung der entsprechenden Anteile unter diesen
Umstanden zu stornieren.

Der Verwaltungsrat kann nach alleinigem Ermessen beschlieBen, wenn dies seiner Meinung nach im besten
Interesse eines Fonds ist, eine Zeichnung und eine vorlaufige Zuteilung von Anteilen nicht zu stornieren, wenn ein
zugelassener Teilnehmer es versaumt hat, die erforderlichen Anlagen und die Barkomponente oder den Barbetrag
innerhalb der angegebenen Abwicklungszeiten zu liefern. Gleiches gilt, wenn im Fall angewiesener Zeichnungen
gegen Barzahlung der benannte Broker versaumt hat, die erforderlichen zugrunde liegenden Anlagen innerhalb der
angegebenen Abwicklungszeiten zu liefern. Die Gesellschaft kann kurzfristig einen Betrag in HOhe der
Zeichnungssumme aufnehmen und diesen aufgenommenen Betrag gemaB dem Anlageziel und der Anlagepolitik
des betreffenden Fonds investieren. Sobald die erforderlichen Anlagen und die Barkomponente oder der Barbetrag
eingegangen sind, wird die Gesellschaft diese zur Rilckzahlung der Fremdmittelaufnahme verwenden. Die
Gesellschaft behélt sich das Recht vor, dem betreffenden zugelassenen Teilnehmer etwaige Zinsen oder sonstige
Kosten in Rechnung zu stellen, die der Gesellschaft aufgrund dieser Mittelaufnahme entstanden sind. Wenn im Fall
einer angewiesenen Zeichnung gegen Barzahlung ein benannter Broker die erforderlichen Basiswerte nicht oder
nicht rechtzeitig liefert, sind die Gesellschaft und ihr Anlageverwalter berechtigt, das Geschaft mit einem anderen
Broker abzuschlieBen und dem betreffenden zugelassenen Teilnehmer etwaige Zinsen oder sonstige Kosten, die
der Gesellschaft im Zusammenhang mit den fehlgeschlagenen und neuen Transaktionen entstanden sind, in
Rechnung zu stellen. Sollte der zugelassene Teilnehmer es versaumen, der Gesellschaft diese Kosten zu erstatten,
ist die Gesellschaft und/oder der Anlageverwalter berechtigt, den gesamten oder einen Teil des Anteilbestandes
des Antragstellers im Fonds oder einem anderen Fonds der Gesellschaft zu verkaufen, um diese Kosten zu
begleichen.

Ein Ricknahmeauftrag eines zugelassenen Teilnehmers ist nur giltig, wenn der zugelassene Teilnehmer seiner
Abwicklungsverpflichtung zur Lieferung der erforderlichen Anzahl an Anteilen des Fonds an den Verwalter zur
Abwicklung Uber den zusténdigen internationalen Zentralverwahrer bis zum maBgeblichen Abwicklungstermin
nachkommt. Sollte ein zugelassener Teilnehmer die erforderlichen Anteile des betreffenden Fonds bei einer
Ricknahme nicht innerhalb der angegebenen Abwicklungsfristen fir die aktuellen Fonds (siehe elektronische
Order-Eingabe) liefern, behalten sich die Gesellschaft und/oder der Anlageverwalter das Recht vor (sind hierzu
jedoch nicht verpflichtet), dies als nicht erfolgte Abrechnung durch den zugelassenen Teilnehmer zu behandeln
und den betreffenden Ricknahmeauftrag zu stornieren; der zugelassene Teilnehmer muss die Gesellschaft fir
jeden Verlust entschadigen, der dieser dadurch entstanden ist, dass er die erforderlichen Anteile nicht rechtzeitig
geliefert hat. Dies gilt (unter anderem) auch fiir Marktrisiken und Kosten, die dem Fonds entstanden sind.

Wenn ein zugelassener Teilnehmer einem Fonds in Bezug auf Abgaben und Gebihren eine Erstattung schuldet
(z. B. fur einen Fehlbetrag bei einer fir eine Zeichnung an den Fonds gezahlten Summe oder fir bei einer
Ricknahme vom Fonds erhaltene Uberschiissige Riicknahmeerldse), behalt sich die Gesellschaft das Recht vor,
dem jeweiligen zugelassenen Teilnehmer die Zinsen oder sonstigen Kosten in Rechnung zu stellen, die der
Gesellschaft dadurch entstehen, dass der zugelassene Teilnehmer dem Fonds den Betrag nicht rechtzeitig nach
Erhalt einer Mitteilung Uber die zu zahlende Summe erstattet.
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VERFAHREN FUR DEN HANDEL AM SEKUNDARMARKT

Anteile kdnnen von allen Anlegern am Sekundarmarkt tiber eine maBgebliche anerkannte Bérse, an der die Anteile
zum Handel zugelassen sind, oder auBerbdrslich ge- oder verkauft werden.

Die Anteile der Fonds werden voraussichtlich an einer oder mehreren anerkannten Bdrsen notiert sein. Die
Notierung der Anteile an anerkannten Bérsen verfolgt den Zweck, es Anlegern zu ermdglichen, Anteile in jeder
Menge oberhalb einer Mindestmenge von einem Anteil am Sekunddrmarkt zu kaufen und zu verkaufen. Dies
geschieht normalerweise Uber einen Broker/Handler. Voraussichtlich werden Market Maker (bei denen es sich um
zugelassene Teilnehmer handeln kann, aber nicht muss) gemafi den Anforderungen der betreffenden anerkannten
Borse Liquiditat sowie Geld- und Briefkurse bereitstellen, um den Handel mit den Anteilen am Sekundarmarkt zu
fordern.

Alle Anleger, die Anteile eines Fonds am Sekundarmarkt kaufen oder verkaufen moéchten, sollten ihre Auftrage
Uber ihren jeweiligen Broker einreichen. Bei Auftragen fir den Kauf von Anteilen am Sekundarmarkt Uber die
anerkannten Borsen oder auBerborslich kdnnen Makler- und/oder sonstige Kosten anfallen, die nicht von der
Gesellschaft erhoben werden und auf die die Gesellschaft oder der Manager keinen Einfluss haben. Informationen
Uber solche Geblihren sind an den anerkannten Borsen, an denen die Anteile notiert werden, 6ffentlich erhaltlich
oder kdnnen von Aktienmaklern angefordert werden.

Anleger kdnnen ihre Anteile Uber einen zugelassenen Teilnehmer zuriickgeben, indem sie ihre Anteile (direkt oder
Uber einen Broker) an den zugelassenen Teilnehmer verkaufen.

Der Preis von Anteilen, die am Sekundarmarkt gehandelt werden, wird vom Markt und den vorherrschenden
wirtschaftlichen Bedingungen, die sich auf den Wert der zugrunde liegenden Vermodgenswerte auswirken kénnen,
bestimmt. Der Marktkurs eines an einer Bdrse notierten bzw. gehandelten Anteils reflektiert moglicherweise nicht
den Nettoinventarwert je Anteil eines Fonds.

Der Handelsterminplan fiir den Sekundarmarkt hangt von den Regeln der Borse, an der die Anteile gehandelt
werden, oder von den Bedingungen des jeweiligen auBerbérslichen Geschafts ab. Wenden Sie sich flir nahere
Informationen zum entsprechenden Handelsterminplan bitte an Ihren fachkundigen Berater oder Broker.

Sekundarmarktriickkaufe

Als ein borsengehandelter OGAW-Fonds konnen die auf dem Sekundarmarkt gekauften Anteile eines
Fonds von Anlegern, die keine zugelassenen Teilnehmer sind, gewéhnlich nicht unmittelbar an den
Fonds zuriickverkauft werden. Anleger, die keine zugelassenen Teilnehmer sind, miissen Anteile auf
einem Sekunddarmarkt mithilfe eines Intermediars (z. B. eines Borsenmaklers) kaufen und verkaufen,
wobei Gebiihren und zusiatzliche Steuern anfallen konnen. Dariiber hinaus zahlen die Anleger beim
Kauf von Anteilen unter Umstanden mehr als den zum jeweiligen Zeitpunkt aktuellen
Nettoinventarwert je Anteil und erhalten beim Verkauf von Anteilen weniger als den zum jeweiligen
Zeitpunkt aktuellen Nettoinventarwert je Anteil, da der Marktpreis, zu dem die Anteile auf dem
Sekundarmarkt gehandelt werden, vom Nettoinventarwert je Anteil abweichen kann.

Ein Anleger (der kein zugelassener Teilnehmer ist) hat vorbehaltlich der Einhaltung der maBgeblichen
Rechtsvorschriften das Recht, zu verlangen, dass der Manager seine Anteile in Bezug auf einen Fonds unter
Umstdnden zurickkauft, wenn der Manager in seinem freien Ermessen bestimmt hat, dass der Nettoinventarwert
je Anteil des Fonds erheblich vom auf dem Sekundarmarkt gehandelten Wert eines Anteils des Fonds abweicht,
wenn zum Beispiel keine zugelassenen Teilnehmer in Bezug auf den Fonds in dieser Funktion handeln oder handeln
wollen (eine ,Sekunddrmarktstérung").

Wenn nach Ansicht des Managers eine Sekundarmarktstérung vorliegt, verdffentlicht der Manager eine
Rickkaufmitteilung fir nicht zugelassene Teilnehmer und eine oder mehrere Bérsenbekanntmachungen, die die
Bedingungen der Annahme, den Mindestriicknahmebetrag und die Kontaktdaten fiir den Rickkauf von Anteilen
enthalten.

Die Ricknahme von Anteilen unterliegt den Bestimmungen der Satzung, insbesondere jener, die sich auf die
voribergehende Aussetzung der Bewertung von Anteilen und das Verfahren fir den Fall beziehen, dass sich die
Ricknahmeantrage an einem Handelstag auf Anteile beziehen, die 10 % oder mehr des Nettoinventarwerts eines
Fonds darstellen. Die Zustimmung des Managers zum Rickkauf von Anteilen steht unter dem Vorbehalt, dass die
Anteile wieder auf das Konto der Transferstelle bei dem betreffenden internationalen Zentralverwahrer (oder, je
nach Abwicklungsmodell fir die jeweiligen Anteile, der Transferstelle bei dem betreffenden Zentralverwahrer)
Ubertragen werden und der gemeinsame Verwahrer die erforderlichen Bestatigungen erteilt. Der
Ricknahmeauftrag wird erst nach Ubertragung der Anteile angenommen.

Von einem Anleger, der kein zugelassener Teilnehmer ist, zurlickgekaufte Anteile werden gegen Barzahlung
zurickgenommen, auBer wenn sich der Riickkaufantrag auf Anteile bezieht, die mehr 5 % des Nettoinventarwerts
eines Fonds darstellen. In diesem Fall kann der Verwaltungsrat die Anteile nach freiem Ermessen gegen
Sachleistungen zuriicknehmen, und unter solchen Umstanden verkauft der Verwaltungsrat auf Antrag des Anlegers
die Anlagen in dessen Auftrag (die Kosten des Verkaufs konnen dem Anleger berechnet werden). Die Zahlung steht
unter der Bedingung, dass der Anleger zuvor alle erforderlichen Uberpriifungen zur Feststellung seiner Identitét
und zur Verhinderung von Geldwdsche durchlaufen hat. Ricknahmen gegen Sachleistung kénnen auf Anfrage eines
Anlegers im freien Ermessen des Managers angeboten werden.
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Rickkaufauftrage werden an dem Handelstag, an dem die Anteile bis zur Eingangsfrist fiir Handelsantrage wieder
im Depot der Transferstelle eingegangen sind, nach Abzug aller anfallenden Abgaben und Gebiihren und sonstigen
angemessenen Verwaltungskosten ausgeflihrt, sofern der ausgefillte Ricknahmeauftrag ebenfalls eingegangen ist.

Der Manager kann in seinem freien Ermessen feststellen, dass die Sekundarmarktstorung langfristig ist und ihr
nicht abgeholfen werden kann. In diesem Fall kann der Manager beschlieBen, die Anteile von Anlegern zwangsweise
zurtickzunehmen, und den Fonds anschlieBend schlieBen.

Ein Anleger, der bei einer Sekundarmarktstéorung einen Rickkauf seiner Anteile verlangt, kann gegebenenfalls
Steuern unterliegen, einschlieBlich Kapitalgewinnsteuern oder Transaktionssteuern. Daher wird empfohlen, dass
der Anleger sich vor dem Ricknahmeverlangen zu steuerlichen Fragen zu den Auswirkungen des Ruickkaufs nach
dem Recht des Landes, in dem er ggf. der Besteuerung unterliegt, professionell beraten lasst.
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM HANDEL MIT ANTEILEN DER GESELLSCHAFT

(a) Erstmaliges Angebot von Anteilen - Clearing- und Abwicklungsstruktur

Kontoeréffnungsantrége fir Erstzeichner und Handelsantrdge mussen innerhalb der Erstzeichnungsfrist eingehen,
damit eine Zeichnung zum Erstausgabepreis gewahrleistet ist. Ferner muissen bis zu diesem Datum auch
MaBnahmen getroffen werden, die eine Abwicklung der Ubertragung der Anlagen und Barmittel innerhalb der in der
elektronischen Order-Eingabe angegebenen Abwicklungsfristen gewahrleisten (die zwischen einem und vier
Geschéftstagen betragen kénnen).

Anteile der aktuellen Anteilklassen, die zum Datum dieses Prospekts keine aufgelegten Anteilklassen sind (siehe
Seiten 20 bis 24), werden erstmals zwischen 9:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 3. Oktober 2022 und 12:00 Uhr (Ortszeit
Irland) am 3. April 2023 (dieser Zeitraum kann vom Verwaltungsrat verkilrzt, verlangert, vorverlegt oder
aufgeschoben werden) zu einem Festpreis je Anteil von 5 Einheiten der jeweiligen Wahrung (z. B. 5 USD) oder zu
einem anderen vom Anlageverwalter zum gegebenen Zeitpunkt festgelegten Betrag, der den Anlegern vor der
Anlage mitgeteilt wird, angeboten.

Die Anteile der Fonds, die aktuelle Anteilklassen enthalten, sind in der Regel in der amtlichen Liste (Official List)
der UKLA notiert. Aufgelegte Anteilklassen kénnen in der amtlichen Liste der UKLA oder an einer alternativen Borse
notiert sein (Einzelheiten hierzu finden Sie auf www.ishares.com).

Anteile werden zu einem in Bar- oder, falls verfiigbar, in Sachwerten zu begleichenden Preis zuzliglich
gegebenenfalls anfallender Abgaben und Geblhren ausgegeben. Das Verzeichnis der Zusammensetzung des
anfanglichen Anlagenbestands ist (ggf.) beim Verwalter auf Anfrage erhaltlich.

(b) Eigentum an Anteilen

So wie andere irische Aktiengesellschaften (companies limited by shares) muss auch die Gesellschaft ein Register
der Anteilinhaber fliihren. Die Anteile werden vom Nominee des gemeinsamen Verwahrers (als eingetragenem
Inhaber) als Namensanteile gehalten. Nur im Anteilinhaberregister geflihrte Personen (d. h. der Nominee des
gemeinsamen Verwahrers) sind Anteilinhaber. Anteilsbruchteile werden nicht ausgegeben. Es werden keine
vorlaufigen Eigentumsnachweise oder Anteilszertifikate ausgestellt (soweit nicht nachstehend angegeben). Der
Verwalter sendet eine Handelsbestatigung an die zugelassenen Teilnehmer.

Anteile der Fonds kénnen in stlickeloser (d. h. unverbriefter) Form ausgegeben oder in diese umgewandelt werden.
In diesem Fall beantragen die maBgeblichen Fonds die Zulassung zum Clearing und zur Abwicklung durch ein
geeignetes anerkanntes Clearingsystem. Da es sich bei der Gesellschaft um eine irische Gesellschaft handelt,
unterliegt der Betrieb eines anerkannten Clearingsystems in Bezug auf stlickelose Anteile den Companies Act, 1990
(Uncertificated Securities) Regulations, 1996.

(c) Weltweite Abrechnung und Abwicklung

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, dass derzeit keine Anteile an den Fonds in stiickeloser (d. h. unverbriefter)
Form ausgegeben werden und dass keine vorlaufigen Eigentumsnachweise oder Anteilszertifikate ausgestellt
werden, mit Ausnahme der fiir die internationalen Zentralverwahrer (d. h. die anerkannten Clearingsysteme, (ber
die die Anteile der Fonds abgewickelt werden) erforderlichen Globalurkunde. Die Fonds haben die Zulassung fir
die Abrechnung und Abwicklung Uber den betreffenden internationalen Zentralverwahrer beantragt. Die
internationalen Zentralverwahrer fiir die Fonds sind derzeit Euroclear und Clearstream; der fiir einen Anleger
zustdndige internationale Zentralverwahrer hangt von dem Markt ab, an dem die Anteile gehandelt werden. Alle
Anteile der Fonds werden letztendlich Uber einen internationalen Zentralverwahrer abgerechnet, Beteiligungen
kénnen jedoch auch Uber Zentralverwahrer gehalten werden. Eine Globalurkunde fiir jeden der Fonds oder
gegebenenfalls flir jede Anteilklasse der Fonds wird bei dem gemeinsamen Verwahrer (d. h. der von den
internationalen Zentralverwahrern fir die Verwahrung der Globalurkunde ernannten Stelle) hinterlegt und im
Auftrag von Euroclear und Clearstream auf den Namen des Nominees des gemeinsamen Verwahrers (d. h. des
eingetragenen Inhabers der Anteile der Fonds, der vom gemeinsamen Verwahrer ernannt wurde) eingetragen und
zur Abrechnung durch Euroclear und Clearstream angenommen. Beteiligungen an den Anteilen, die durch die
Globalurkunden bescheinigt werden, sind gemaB geltendem Recht und den von den internationalen
Zentralverwahrern veroffentlichten Regeln und Verfahren lbertragbar. Den Rechtsanspruch auf die Anteile der
Fonds besitzt der Nominee des gemeinsamen Verwahrers.

Ein Kaufer von Beteiligungen an Anteilen der Fonds ist kein eingetragener Anteilinhaber der Gesellschaft, sondern
halt eine indirekte wirtschaftliche Beteiligung an den betreffenden Anteilen. Die Rechte dieser Anleger, soweit es
sich dabei um Teilnehmer handelt, unterliegen deren Vereinbarungen mit ihrem internationalen Zentralverwahrer
oder, wenn es sich nicht um Teilnehmer handelt, deren Vereinbarungen mit ihrem jeweiligen Nominee, Makler oder
Zentralverwahrer, der ein Teilnehmer sein oder eine Vereinbarung mit einem Teilnehmer getroffen haben kann.
Alle Bezugnahmen in diesem Dokument auf Handlungen von Inhabern der Globalurkunde beziehen sich auf
Handlungen, die vom Nominee des gemeinsamen Verwahrers als eingetragenem Anteilinhaber auf Anweisung des
jeweiligen internationalen Zentralverwahrers nach Erhalt von Anweisungen seiner Teilnehmer unternommen
werden. Alle Bezugnahmen in diesem Dokument auf Ausschiittungen, Mitteilungen, Berichte und Ausziige an diese
Anteilinhaber sind gemaB den geltenden Verfahren des betreffenden internationalen Zentralverwahrers an die
Teilnehmer weiterzuleiten.

123


http://www.ishares.com/

Internationale Zentralverwahrer

Alle im Umlauf befindlichen Anteile der Fonds oder gegebenenfalls aller Anteilklassen der Fonds werden durch eine
Globalurkunde bescheinigt, die vom gemeinsamen Verwahrer gehalten wird und im Auftrag eines internationalen
Zentralverwahrers auf den Namen des Nominees des gemeinsamen Verwahrers eingetragen ist. Die
wirtschaftlichen Beteiligungen an diesen Anteilen sind nur gemaB den jeweils geltenden Regeln und Verfahren des
jeweiligen internationalen Zentralverwahrers tbertragbar.

Jeder Teilnehmer muss sich wegen eines Nachweises liber die Hohe seiner Beteiligungen an Anteilen ausschlieBlich
an seinen internationalen Zentralverwahrer wenden. Bescheinigungen und sonstige Dokumente, die von dem
betreffenden internationalen Zentralverwahrer Gber die Hohe der Beteiligungen einer Person an diesen Anteilen
ausgestellt wurden, sind im Hinblick auf die richtige Wiedergabe der betreffenden Aufzeichnungen endgdiltig und
verbindlich.

Jeder Teilnehmer muss sich hinsichtlich seines Anteils an jeder Zahlung oder Ausschittung, die von der Gesellschaft
an den Nominee des gemeinsamen Verwahrers oder auf dessen Anweisung geleistet wird, und in Verbindung mit
allen anderen Rechten aus der Globalurkunde ausschlieBlich an seinen internationalen Zentralverwahrer wenden.
Wie und inwieweit die Teilnehmer Rechte aus der Globalurkunde austiben kénnen, wird durch die entsprechenden
Regeln und Verfahren ihres internationalen Zentralverwahrers bestimmt. Teilnehmer haben keine unmittelbaren
Anspriche gegenitber der Gesellschaft, der Zahlstelle oder einer anderen Person (mit Ausnahme ihres
internationalen Zentralverwahrers) im Hinblick auf Zahlungen oder Ausschittungen, die im Rahmen der
Globalurkunde fallig werden und von der Gesellschaft an den Nominee des gemeinsamen Verwahrers oder auf
dessen Anweisung geleistet werden; die Gesellschaft wird dadurch von ihren Verpflichtungen befreit. Der
internationale Zentralverwahrer hat keine unmittelbaren Anspriiche gegenliber der Gesellschaft, der Zahlstelle oder
einer anderen Person (mit Ausnahme des gemeinsamen Verwahrers).

Die Gesellschaft oder ihr ordnungsgemaB bevollmachtigter Vertreter kann von Anlegern verlangen, ihr
Informationen zukommen zu lassen Uber (a) die Eigenschaft, in der sie Beteiligungen an Anteilen der Fonds halten,
(b) die Identitat anderer Personen, die eine Beteiligung an den Anteilen besitzen oder besaBen, (c) die Art dieser
Beteiligung und (d) allen anderen Angelegenheiten, deren Angabe erforderlich ist, damit die Gesellschaft geltende
Gesetze oder die Bestimmungen ihrer Griindungsdokumente einhalten kann.

Die Gesellschaft oder ihr ordnungsgemaB bevollmachtigter Vertreter kann von dem betreffenden internationalen
Zentralverwahrer jeweils verlangen, der Gesellschaft bestimmte Angaben Uber Teilnehmer zu machen, die
Beteiligungen an Anteilen jedes Fonds halten, unter anderem: ISIN, Name des ICSD-Teilnehmers, Art des ICSD-
Teilnehmers - z. B. Fonds/Bank/natlrliche Person, Sitz der ICSD-Teilnehmer, Anzahl der ETF und Bestdnde des
Teilnehmers bei Euroclear und Clearstream, einschlieBlich der Fonds, Arten von Anteilen und Anzahl der
Beteiligungen an Anteilen, die von dem betreffenden Teilnehmer gehalten werden, sowie Angaben zu den von den
betreffenden Teilnehmern erteilten Anweisungen zur Stimmabgabe. Euroclear- und Clearstream-Teilnehmer, die
Inhaber von Beteiligungen an Anteilen oder Vermittler sind, die im Auftrag dieser Inhaber handeln, stimmen zu,
dass Euroclear und Clearstream gemaB ihren jeweiligen Regeln und Verfahren diese Angaben gegenliber der
Gesellschaft oder ihrem ordnungsgemaB bevollméachtigten Vertreter offenlegen. Ebenso kann die Gesellschaft oder
ihr ordnungsgemaB bevollmdachtigter Vertreter von einem Zentralverwahrer jeweils verlangen, gegeniiber der
Gesellschaft Angaben zu den Anteilen jedes Fonds oder Beteiligungen an Anteilen jedes Fonds, die in dem
jeweiligen Zentralverwahrer gehalten werden, und Angaben zu den Inhabern dieser Anteile oder Beteiligungen an
Anteilen zu machen, unter anderem Art des Inhabers, Sitz, Anzahl und Arten der Positionen sowie Angaben zu den
von jedem Inhaber erteilten Anweisungen zur Stimmabgabe. Inhaber von Anteilen der Fonds und Beteiligungen
an Anteilen der Fonds in einem Zentralverwahrer oder im Namen dieser Inhaber handelnde Intermediare stimmen
zu, dass der Zentralverwahrer (einschlieBlich Euroclear UK & Ireland (das CREST-System), SIX SIS Ltd und Monte
Titoli) gemaB den jeweiligen Regeln und Verfahren des betreffenden Zentralverwahrers diese Informationen
gegenlber der Gesellschaft oder ihrem ordnungsgemaB bevolimachtigten Vertreter offenlegt.

Anleger miussen alle erforderlichen und von der Gesellschaft oder ihrem ordnungsgemaB bevollmachtigten
Vertreter verlangten Angaben umgehend Ubermitteln und erkléren sich einverstanden, dass der jeweilige
internationale Zentralverwahrer der Gesellschaft auf Anfrage die Identitdt des Teilnehmers oder Anlegers oder
seines ordnungsgemaB ermachtigten Vertreters mitteilt.

Einladungen zu Hauptversammlungen und damit verbundene Dokumente schickt die Gesellschaft an den
eingetragenen Inhaber der Globalurkunde, den Nominee des gemeinsamen Verwahrers. Jeder Teilnehmer muss
sich ausschlieBlich an seinen internationalen Zentralverwahrer und dessen jeweils geltende Regeln und Verfahren
zur Ubermittlung der Einladungen und der Ausiibung von Stimmrechten halten. Fiir Anleger, bei denen es sich
nicht um Teilnehmer handelt, gelten fiir die Ubermittlung von Mitteilungen und die Ausiibung von Stimmrechten
die Vereinbarungen, die mit einem Teilnehmer des internationalen Zentralverwahrers (z. B. ihrem Nominee, Makler
oder ihren Zentralverwahrern) getroffen wurden.

Ausiibung von Stimmrechten durch die internationalen Zentralverwahrer

Der Nominee des gemeinsamen Verwahrers ist vertraglich verpflichtet, diesen unverziglich Uber alle
Versammlungen der Anteilinhaber der Gesellschaft zu informieren und jegliche damit verbundenen, von der
Gesellschaft herausgegebenen Dokumente an den gemeinsamen Verwahrer weiterzuleiten. Dieser wiederum ist
vertraglich verpflichtet, alle entsprechenden Mitteilungen und Dokumente an den betreffenden internationalen
Zentralverwahrer weiterzuleiten. Der jeweilige internationale Zentralverwahrer wiederum leitet von dem
gemeinsamen Verwahrer erhaltene Mitteilungen gemaB seinen Regeln und Verfahren an seine Teilnehmer weiter.
Der Verwaltungsrat geht davon aus, dass jeder internationale Zentralverwahrer gemaB seinen Regeln und
Verfahren vertraglich dazu verpflichtet ist, alle von seinen Teilnehmern erhaltenen Stimmen zusammenzufassen
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und an den gemeinsamen Verwahrer zu Ubertragen. Der gemeinsame Verwahrer wiederum ist vertraglich
verpflichtet, alle von den jeweiligen internationalen Zentralverwahrern erhaltenen Stimmen zusammenzufassen
und an den Nominee des gemeinsamen Verwahrers zu Ubertragen, der seinerseits verpflichtet ist, entsprechend
den Anweisungen des gemeinsamen Verwahrers abzustimmen. Anleger, die keine Teilnehmer an einem
entsprechenden internationalen Zentralverwahrer sind, missten sich an ihren Makler, Nominee, ihre depotflihrende
Bank oder einen anderen Intermediar wenden, der Teilnehmer an einem entsprechenden internationalen
Zentralverwahrer ist oder eine Vereinbarung mit einem Teilnehmer hat, um Einladungen zu den Versammlungen
der Anteilinhaber zu erhalten und ihre Anweisungen hinsichtlich der Stimmrechtsaustibung an den entsprechenden
internationalen Zentralverwahrer weiterzuleiten.

(d) Identifizierung zur Verhinderung von Geldwésche

Der Verwalter und/oder die Gesellschaft behalten sich das Recht vor, weitere Angaben von einem zugelassenen
Teilnehmer und dem Nominee des gemeinsamen Verwahrers zu verlangen, um deren jeweilige Identitat zu prifen.
Jede dieser Parteien muss den Verwalter ber Anderungen seiner Angaben informieren und der Gesellschaft
sédmtliche Zusatzdokumente in Verbindung mit derartigen Anderungen vorlegen, sofern diese darum ersucht.
Anderungen der Registrierungsdetails und Zahlungsanweisungen einer Partei werden nur vorgenommen, wenn der
Verwalter die Originalunterlagen erhalten hat. Wenn geforderte Angaben nicht gemacht werden oder der Verwalter
bzw. die Gesellschaft nicht (iber Anderungen von Angaben informiert wird, kann dies zur Folge haben, dass ein
Zeichnungsantrag oder Ricknahmeauftrag fir Anteile durch diese Partei nicht angenommen oder bearbeitet wird,
bis Dokumente eingegangen sind, die die Identitat in zufrieden stellender Weise belegen.

Aufgrund von MaBnahmen zum Schutz vor Geldwdsche kann von einem Antragsteller verlangt werden, der
Gesellschaft einen Identitéatsnachweis vorzulegen. Diese Verpflichtung entsteht, sofern (i) der Antrag nicht durch
einen anerkannten Finanzvermittler gestellt wird, oder (ii) die Zahlung nicht durch ein Bankinstitut erfolgt, der bzw.
das sich in jedem dieser Falle in einem Land mit den irischen Geldwdschebestimmungen entsprechenden
Vorschriften befindet.

Die Gesellschaft teilt Antragstellern genau mit, welcher Identitéatsnachweis, wie beispielsweise ein ordnungsgeman
von einer offentlichen Behodrde (z. B. einem Notar, der Polizei oder dem Botschafter ihres Wohnsitzlandes)
beglaubigter Pass bzw. Personalausweis, zusammen mit einem Nachweis der Anschrift des Antragstellers,
beispielsweise einer Stromrechnung oder einem Bankauszug, bendétigt wird. Handelt es sich bei dem Antragsteller
um ein Unternehmen, kann dies die Vorlage einer beglaubigten Kopie der Griindungsurkunde (sowie etwaiger
Namensanderungen), der Geschaftsordnung, der Gesellschaftssatzung (oder eines entsprechenden Dokuments)
sowie der Namen und Anschriften aller Geschaftsfihrer und wirtschaftlichen Eigentimer erfordern.

Ebenso wird bestatigt, dass der zugelassene Teilnehmer die Gesellschaft, den Anlageverwalter, den Betreiber der
elektronischen Order-Eingabe und den Verwalter gegeniiber jeglichen Verlusten schadlos halt, die aufgrund der
Nichtbearbeitung der Zeichnung entstehen, wenn der Antragsteller von der Gesellschaft angeforderte
Informationen nicht vorlegt.

(e) Umschichtungen

Die Umschichtung von Anteilen zwischen zwei Fonds ist fiir Anleger, die am Sekundarmarkt handeln, nicht mdglich.

Zugelassene Teilnehmer, die am Primarmarkt von einem Fonds in einen anderen umschichten mdchten, missen
in der Regel alle ihre Anteile an einem Fonds zurlickgeben oder verkaufen und anschlieBend Anteile an einem
anderen Fonds zeichnen oder kaufen.

Sofern dies gemaB der Satzung zuldssig ist und vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung des Managers kann ein
Inhaber von Anteilen einer Anteilklasse eines Fonds seine Anteile einer Anteilklasse eines Fonds (die
Lurspringlichen Anteile™) jederzeit insgesamt oder teilweise in Anteile einer anderen Anteilklasse desselben Fonds
(die ,neuen Anteile") umtauschen. Diese Umtauschantrage kénnen von zugelassenen Teilnehmern gemaB den
Bestimmungen im vorstehenden Abschnitt ,Verfahren fur den Handel am Primarmarkt" per elektronischer Order-
Eingabe eingereicht werden. Anleger, die keine zugelassenen Teilnehmer sind, diirfen Umtauschantrdage nur tber
zugelassene Teilnehmer einreichen.

Die Anzahl der ausgegebenen neuen Anteile wird unter Bezugnahme auf die jeweiligen Preise der neuen Anteile
und der urspriinglichen Anteile zu den jeweiligen Bewertungszeitpunkten bestimmt, an denen die urspriinglichen
Anteile zuriickgekauft und die neuen Anteile ausgegeben werden, nachdem die Kosten zur Durchflihrung dieses
Umtauschs abgezogen wurden.

Wahrend eines Zeitraums, in dem das Recht von Anteilinhabern, mit den Anteilen des betreffenden Fonds zu
handeln, ausgesetzt ist, wird kein Umtausch vorgenommen. Umtauschantréage koénnen von zugelassenen
Teilnehmern per elektronischer Order-Eingabe vor der Eingangsfrist fiir die urspriinglichen Anteile und die neuen
Anteile eingereicht werden (Eingangsfristen fur Handelsantrége sind dem vorstehenden Handelsterminplan zu
entnehmen). Alle Antrdge, die nach dem maBgeblichen Zeitpunkt eingehen, werden normalerweise auf den
nachsten Handelstag verschoben, kdénnen jedoch nach Ermessen des Managers unter auBergewdhnlichen
Umstdnden auch zum Handel an dem betreffenden Handelstag angenommen werden, sofern sie vor dem
Bewertungszeitpunkt eingegangen sind.

Die Anzahl der auszugebenden neuen Anteile wird nach folgender Formel berechnet:

A+ B=Cx(D-E)
F
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Dabei gilt Folgendes:
ﬂ Anzahl der zuzuteilenden neuen Anteile

B = Ausgleichsgeldbetrag
C= Anzahl der umgeschichteten urspriinglichen Anteile
D Ricknahmepreis je urspriinglichen Anteil am betreffenden Handelstag

die durch den Umtausch entstandenen Transaktionskosten, die im alleinigen Ermessen des Managers
berechnet werden

F = Zeichnungspreis je neuen Anteil am betreffenden Handelstag

Bei einem Umtausch wird ein zugelassener Teilnehmer in fast allen Fallen Anspruch auf einen Bruchteil eines neuen
Anteils haben. Da Anteile nicht in Bruchteilen ausgegeben werden kdnnen, zahlt bzw. erhdlt die Gesellschaft den
Wert des Bruchteils des neuen Anteils an den bzw. von dem zugelassenen Teilnehmer.

(f) Ubertragung von Anteilen

Samtliche Anteilsiibertragungen sind schriftlich in der Ublichen oder gangigen Form durchzufiihren, und jede Form
der Anteilsiibertragung muss den vollen Namen sowie die Anschrift des Ubertragenden (d. h. des Anteilsverkaufers)
und des Erwerbers (d. h. des Anteilskdufers) enthalten. Die Ubertragungsurkunde fiir einen Anteil ist vom
Ubertragenden selbst oder in seinem Namen und Auftrag zu unterzeichnen. Der Ubertragende ist bis zur Eintragung
des Namens des Erwerbers im Register als Inhaber der betreffenden Anteile zu betrachten.

Sofern Anteile in stiickeloser Form begeben werden, kdnnen diese Anteile ebenso entsprechend den Richtlinien des
jeweiligen anerkannten Clearingsystems Ubertragen werden. Von Personen, die in anerkannten Clearingsystemen
Abschlisse tatigen, kann eine Erklarung verlangt werden, dass der Erwerber ein qualifizierter Inhaber ist. Der
Verwaltungsrat kann die Registrierung einer Anteilsiibertragung an eine Person oder eine Koérperschaft, die kein
qualifizierter Inhaber ist, verweigern.

Wenn aufgrund einer Ubertragung der Bestand des Ubertragenden oder des Ubertragungsempfangers unter dem
jeweiligen (gegebenenfalls geltenden) Mindestanteilsbestand liegt oder der Ubertragende oder der
Ubertragungsempfanger die oben erwadhnten Beschrénkungen hinsichtlich des Anteilsbesitzes anderweitig
verletzen wiirde oder wenn die Ubertragung dazu fiihren kénnte, dass der Gesellschaft Steuern oder finanzielle
Nachteile entstehen, die ihr andernfalls nicht entstanden wéaren, oder dass die Gesellschaft gemaB dem Gesetz von
1940 (oder einem vergleichbaren Nachfolgegesetz) registriert werden muss oder dass die Gesellschaft eine
Anteilklasse gemaB dem Gesetz von 1933 (oder einem vergleichbaren Nachfolgegesetz) registrieren muss, kann
der Verwaltungsrat die Eintragung der Ubertragung von Anteilen an eine solche Person ablehnen. Die Eintragung
von Ubertragungen kann zu gewissen Zeiten und fiir gewisse Zeitrdume, die vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit
bestimmt werden, ausgesetzt werden, jedoch auf keinen Fall fiir mehr als dreiBig Tage pro Jahr. Die
Verwaltungsratsmitglieder kénnen die Eintragung einer Anteilsibertragung zurilickweisen, wenn die
Ubertragungsurkunde nicht gemeinsam mit anderen, von den Verwaltungsratsmitgliedern begriindeterweise als
Nachweis des Rechts des Ubertragenden auf die Vornahme einer solchen Ubertragung geforderten Nachweisen
beim Geschaftssitz der Gesellschaft oder einem anderen, von der Gesellschaft begriindeterweise geforderten Ort
hinterlegt wird. Der Erwerber muss einen Kontoeréffnungsantrag ausfiillen, der eine Erkldrung dariber enthalt,
dass der vorgeschlagene Erwerber keine US-Person ist bzw. die Anteile nicht im Auftrag einer US-Person erwirbt.

(g) Bestéatigungen

Dem zugelassenen Teilnehmer wird nach dem Handelstag eine schriftliche Handelsbestatigung zugeschickt. Anteile
werden normalerweise erst dann ausgegeben, wenn die Gesellschaft hinsichtlich aller zur Identifizierung des
Antragstellers erforderlichen Informationen und Unterlagen zufriedengestellt ist und sich davon Uberzeugt hat,
dass sie die entsprechenden Wertpapiere sowie die Barkomponente bei Zeichnungen gegen Sachleistung oder den
entsprechenden Barbetrag bei Barzeichnungen (einschlieBlich angewiesener Zeichnungen gegen Barzahlungen)
erhalten hat.
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(h) Zwangsweise Riicknahme von Anteilen

Anleger sind verpflichtet, die Gesellschaft unverziglich zu informieren, falls sie keine qualifizierten Inhaber mehr
sind. Anleger, die keine qualifizierten Inhaber mehr sind, missen ihre Anteile am nachsten Handelstag an
qualifizierte Inhaber verkaufen, es sei denn, die Anteile werden unter einer Ausnahmeregelung gehalten, die ihnen
den Anteilsbesitz erlaubt. Die Gesellschaft behalt sich das Recht vor, Anteile, die direkt oder indirekt im Besitz
eines nicht qualifizierten Inhabers sind oder in dessen Besitz gelangen, zuriickzunehmen bzw. ihre Ubertragung zu
verlangen. Sollte ein Anleger oder wirtschaftlicher Eigentiimer von Anteilen in Bezug auf diesen Anleger oder
wirtschaftlichen Eigentimer von der Gesellschaft geforderte Informationen nicht offenlegen und aufgrund einer
solchen unterlassenen oder unzureichenden Offenlegung der Verwaltungsrat der Ansicht sein, dass es sich bei einer
solchen Person um einen nicht qualifizierten Inhaber handeln kdnnte, so ist die Gesellschaft berechtigt, die von
oder zugunsten der betreffenden Person gehaltenen Anteile zuriickzunehmen oder deren Ubertragung (gemé&B den
Bestimmungen der Satzung) zu verlangen.

Falls die Gesellschaft Kenntnis dariiber erlangt, dass Anteile von einer Person gehalten werden oder moglicherweise
gehalten werden, die kein qualifizierter Inhaber ist, kann sie diese Anteile nach schriftlicher Mitteilung an den
betreffenden Anleger zuriicknehmen. Anlagen, die andernfalls an den Anleger Ubertragen worden waren, werden
verduBert und ihr Erlds abziglich eventueller Kosten an den Anleger Uberwiesen. Die Gesellschaft ist weiterhin
berechtigt, eine Vertragsstrafe zu erheben, um die Gesellschaft, den Manager und den Anlageverwalter fir
samtliche Verluste zu entschadigen oder abzufinden, die der Gesellschaft wegen des Haltens von Anteilen durch
oder flr den nicht qualifizierten Inhaber entstanden sind (oder entstehen kénnen). Die Gesellschaft ist ebenfalls
berechtigt, samtliche Personen, die gegen die Bestimmungen des Prospekts verstoBen, zur Entschadigung der
Gesellschaft, des Managers und des Anlageverwalters fiir samtliche Verluste oder Forderungen aufzufordern, die
diesen in Verbindung mit einem solchen VerstoB entstehen. Dieser Betrag kann vom Riicknahmeerlés abgezogen
werden.

Falls ein Fonds nicht in der Lage ist, den Referenzindex nachzubilden, und auch den Referenzindex nicht durch
einen anderen Index ersetzen kann, kann der Verwaltungsrat beschlieBen, die Anteile der Anleger zwangsweise
zurtickzunehmen, und einen Fonds anschlieBend schlieBen.

Unter Umstédnden, in denen z. B. aus Kosten-, Risiko- oder operativer Perspektive der Abschluss, die Fortflihrung
oder die Aufrechterhaltung von DFI in Bezug auf den Referenzindex oder eine Anlage in Wertpapieren des
betreffenden Referenzindex flir den betreffenden Fonds unmdglich oder undurchfiihrbar ist oder wird, kann der
Verwaltungsrat beschlieBen, die Anteile der Anleger zwangsweise zurlickzunehmen, und den Fonds anschlieBend
schlieBen.

Wenn der Verwaltungsrat der Auffassung ist, dass eine zwangsweise Ricknahme im Interesse der Gesellschaft,
eines Fonds oder der Anleger eines Fonds liegt, kann der Verwaltungsrat beschlieBen, die Anteile der Anleger
zwangsweise zurlickzunehmen, und den Fonds anschlieBend schlieBen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteile einer bestimmten Anteilklasse zuriickzunehmen, ohne dass gegen die
Gesellschaft eine Vertragsstrafe verhangt wird:

(i) wenn die Inhaber von Anteilen die Riicknahme der Anteile der jeweiligen Klasse durch schriftlichen
Beschluss genehmigen oder wenn mindestens 75 % der abgegebenen Stimmen auf einer
Hauptversammlung der betreffenden Anteilklasse, die mit einer Frist von hochstens zwoIf und mindestens
vier Wochen einberufen wird, der Ricknahme der Anteile zustimmen;

(i) nach dem Ermessen des Verwaltungsrats nach dem ersten Jahrestag der Erstausgabe von Anteilen der
betreffenden Anteilklasse, wenn der Nettoinventarwert der betreffenden Anteilklasse unter
100.000.000 £ oder im Falle einer wahrungsabgesicherten Anteilklasse unter 2.000.000 £ sinkt;

(iii) nach dem Ermessen des Verwaltungsrats, wenn die Anteilklasse nicht mehr an einer anerkannten Borse
notiert wird;
(iv) nach dem Ermessen des Verwaltungsrats, sofern die Anteilinhaber mit einer Frist von mindestens vier und

hochstens sechs Wochen dariiber informiert wurden, dass samtliche Anteile der betreffenden Anteilklasse
von der Gesellschaft zurickgenommen werden.

Falls nicht innerhalb von 90 Tagen ab dem Tag, an dem die Verwahrstelle den Verwahrstellenvertrag gekiindigt
hat, eine andere fiir die Gesellschaft und die Zentralbank akzeptable Verwahrstelle bestellt wurde, setzt die
Gesellschaft alle Inhaber durch eine Mitteilung von ihrer Absicht in Kenntnis, alle dann in Umlauf befindlichen
Anteile zu einem in dieser Mitteilung angegebenen Termin zuriickzunehmen. Dieser Termin darf nicht weniger als
einen Monat und nicht mehr als drei Monate nach dem Zustellungsdatum dieser Mitteilung liegen.

(i) Voribergehende Aussetzung der Anteilsbewertung sowie von Verké&ufen, Ricknahmen und Umschichtungen

Die Gesellschaft kann die Ermittlung des Nettoinventarwerts sowie die Ausgabe, die Umschichtung und/oder
Ricknahme von Anteilen an der Gesellschaft und ihren Fonds wahrend der folgenden Zeitrdume voribergehend
aussetzen:

(i) in jedem Zeitraum (auBer der Ublichen SchlieBung an Feiertagen oder Wochenenden), wahrenddessen
einer der Hauptmarkte, an denen ein wesentlicher Teil der Anlagen des betreffenden Fonds von Zeit zu
Zeit notiert ist oder gehandelt wird, geschlossen ist (auBer der Ublichen SchlieBung an Feiertagen oder
Wochenenden) oder in dem der Handel an diesem Markt eingeschrankt oder ausgesetzt ist oder in dem
der Handel an maBgeblichen Terminbdrsen oder Markten eingeschrankt oder ausgesetzt ist;

(i) in jedem Zeitraum, in dem Umsténde vorliegen, unter denen eine VerdauBerung oder Bewertung von
Anlagen der Gesellschaft oder eines Fonds nach Meinung des Verwaltungsrats nicht angemessen
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durchfuhrbar ist, ohne dass dies den Interessen von Inhabern von Anteilen im Allgemeinen bzw. der
Inhaber von Anteilen des betreffenden Fonds erheblich schaden wiirde, oder wenn der Nettoinventarwert
nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht angemessen ermittelt werden kann oder wenn eine solche
VerauBerung einen erheblichen Nachteil fir die Inhaber an Anteilen im Allgemeinen oder die Inhaber an
Anteilen des betreffenden Fonds darstellen wiirde;

(iii) in jedem Zeitraum, wahrenddessen eine Unterbrechung der normalerweise zur Ermittlung des Kurses der
Anlagen der Gesellschaft oder eines Fonds benutzten Kommunikationswege vorliegt oder wahrend dessen
der Wert von Anlagen oder sonstigen Vermdgenswerten des betreffenden Fonds nicht angemessen,
zeitgerecht oder exakt ermittelt werden kann;

(iv) in jedem Zeitraum, in dem die Gesellschaft nicht in der Lage ist, die flr fallige Ricknahmezahlungen
erforderlichen Gelder zurlickzufihren oder in dem solche Zahlungen oder der Erwerb oder die
VerduBerung von Anlagen nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht zu normalen Preisen bzw. zu normalen
Wechselkursen durchfiihrbar sind oder in dem beziiglich der Uberweisung von Geldern oder der
Ubertragung von Vermégenswerten, welche fiir Zeichnungen, Riicknahmen oder den Handel benétigt
werden, Schwierigkeiten auftreten bzw. Schwierigkeiten erwartet werden;

(v) in jedem Zeitraum, in dem der Erlés aus dem Verkauf oder der Riicknahme von Anteilen nicht auf das
oder von dem Konto der Gesellschaft oder des Fonds liberwiesen werden kann;
(vi) nach der Verdéffentlichung einer Einberufungsbekanntmachung einer Hauptversammlung der Gesellschaft,

auf der die Abwicklung der Gesellschaft oder SchlieBung eines Fonds oder einer Anteilklasse beschlossen
werden soll;

(vii) in jedem Zeitraum, in dem z. B. aus Kosten-, Risiko- oder operativer Perspektive der Abschluss, die
Fortfihrung oder die Aufrechterhaltung von DFI in Bezug auf den Referenzindex oder eine Anlage in Aktien
des betreffenden Referenzindex flir den betreffenden Fonds unmdglich oder undurchfihrbar ist;

(viii) in jedem Zeitraum, in dem ein Kontrahent, mit dem die Gesellschaft ein Swap-Geschaft abgeschlossen
hat, nicht in der Lage ist, gemaB dem Swap fallige oder geschuldete Zahlungen zu leisten; dies gilt auch,
wenn dieser nicht in der Lage ist, die Erlése seiner zugrunde liegenden Sicherung zurlickzufiihren oder zu
einem angemessenen Satz umzutauschen;

(ix) in jedem Zeitraum, in dem der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen der Ansicht ist, dass eine
Aussetzung im Interesse der Gesellschaft, eines Fonds oder der Anteilinhaber eines Fonds liegt; oder
(x) in jedem Zeitraum, in dem der Verwaltungsrat nach seinem Ermessen feststellt, dass eine Aussetzung zur

Durchfiihrung einer Verschmelzung, Zusammenlegung oder Umstrukturierung eines Fonds oder der
Gesellschaft erforderlich ist.

Jede derartige Aussetzung ist von der Gesellschaft auf eine Art und Weise zu verotffentlichen, die sie als
angemessen flr die wahrscheinlich davon betroffenen Personen erachtet. Ferner muss jede derartige Aussetzung
umgehend (und in jedem Fall am selben Geschaftstag, an dem die Aussetzung erfolgt ist) der Zentralbank sowie
den zusténdigen Behérden in den Mitgliedstaaten, in denen die Anteile vertrieben werden, mitgeteilt werden. Die
Gesellschaft wird, soweit moglich, alle angemessenen Schritte zur moglichst friihen Beendigung einer derartigen
Aussetzung unternehmen.

In einem Zeitraum, in dem die Ermittlung des Nettoinventarwerts eines Fonds ausgesetzt ist, werden Anteile dieses
Fonds weder ausgegeben noch zugeteilt.

(j) SchlieBung eines Fonds

Ein Fonds kann in einem der folgenden Falle vom Verwaltungsrat nach freiem Ermessen durch schriftliche Mitteilung
an die Verwahrstelle geschlossen werden:

(i) wenn der Nettoinventarwert des betreffenden Fonds zu irgendeinem Zeitpunkt unter 100.000.000 Pfund
Sterling sinkt;

(i) wenn ein Fonds nicht mehr zugelassen oder anderweitig amtlich genehmigt ist; oder

(iii) wenn eine Rechtsvorschrift erlassen wird, die es illegal oder nach Auffassung des Verwaltungsrats
unpraktikabel oder nicht ratsam macht, den jeweiligen Fonds fortzufiihren; oder

(iv) wenn sich wesentliche Aspekte der geschaftlichen, wirtschaftlichen oder politischen Lage in Bezug auf

einen Fonds &ndern und sich dies nach Ansicht des Verwaltungsrats erheblich nachteilig auf die Anlagen
des Fonds auswirken wiirde; oder

(v) wenn der Verwaltungsrat festgestellt hat, dass es fiir einen Fonds in Anbetracht der vorherrschenden
Marktbedingungen (einschlieBlich einer Sekundarmarktstérung) und der Interessen der Anteilinhaber
nicht praktikabel oder ratsam ist, den Betrieb fortzusetzen; oder

(vi) wenn der Verwaltungsrat beschlossen hat, dass der Abschluss, die Fortflihrung oder die Aufrechterhaltung
von DFI in Bezug auf den Referenzindex des betreffenden Fonds oder eine Anlage in Wertpapieren des
jeweiligen Referenzindex z. B. aus Kosten-, Risiko- oder operativer Sicht unmadglich oder undurchfiihrbar
ist oder wird; oder

(vii) wenn der Verwaltungsrat beschlossen hat, dass es flir einen Fonds z. B. aus Kosten-, Risiko- oder
operativer Sicht unmdglich oder undurchfiihrbar ist oder wird, den jeweiligen Referenzindex nachzubilden
und/oder den Referenzindex durch einen anderen Index zu ersetzen.

Der Verwaltungsrat gibt dem Nominee des gemeinsamen Verwahrers die SchlieBung eines Fonds oder einer
Anteilklasse bekannt und legt mit dieser Bekanntmachung das Datum fest, zu dem die SchlieBung in Kraft tritt,
wobei dieses Datum um den vom Verwaltungsrat nach freiem Ermessen bestimmten Zeitraum nach der Zustellung
dieser Mitteilung liegt.

Mit Wirkung von dem Datum, zu dem ein Fonds geschlossen werden soll, oder, im Fall der nachstehenden Ziffer (i),
von dem vom Verwaltungsrat bestimmten anderen Datum
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(i) dirfen keine Anteile des jeweiligen Fonds von der Gesellschaft ausgegeben oder verkauft werden;

(i) verduBert der Anlageverwalter oder der Unteranlageverwalter auf Anweisung des Verwaltungsrats alle zu
diesem Zeitpunkt vorhandenen Vermdégenswerte des betreffenden Fonds (wobei die VerauBerung in der
Weise und innerhalb der Frist ab der SchlieBung des betreffenden Fonds erfolgt, die dem Verwaltungsrat
angebracht erscheinen);

(iii) schittet die Verwahrstelle auf die jeweilige Anweisung des Verwaltungsrats alle zur Ausschittung zur
Verfligung stehenden Nettobarerlése aus der Verwertung des jeweiligen Fonds anteilig gemaB ihrer
jeweiligen Beteiligung an dem jeweiligen Fonds an die Anteilinhaber aus. Dabei ist die Verwahrstelle
berechtigt, von den Geldern, die sich als Teil des jeweiligen Fonds in ihrem Gewahrsam befinden, den
Betrag samtlicher Kosten, Aufwendungen, Forderungen und Anspriiche einzubehalten, die der
Verwahrstelle oder dem Verwaltungsrat in Verbindung mit der SchlieBung des jeweiligen Fonds entstanden
sind, und sich mit den auf diese Weise einbehaltenen Geldern fir alle diese Kosten, Aufwendungen,
Forderungen und Anspriiche zu entschadigen und schadlos halten; und

(iv) erfolgt jede Ausschittung nach Ziffer (iii) in der Weise, die der Verwaltungsrat nach freiem Ermessen
festlegt, wenn er der Verwahrstelle eine Zahlungsaufforderung in der von der Verwahrstelle nach freiem
Ermessen bestimmten Form (bermittelt. Alle Zahlungen von nicht eingeforderten Erldsen oder sonstigen
Barmitteln erfolgen gemaB den Anforderungen der Zentralbank.

Der Verwaltungsrat ist befugt, eine Umstrukturierung und/oder Verschmelzung der Gesellschaft oder eines oder
mehrerer Fonds zu den vom Verwaltungsrat beschlossenen Bedingungen vorzuschlagen, wobei insbesondere die
nachstehenden Voraussetzungen gelten:

(i) die vorherige Zustimmung der Zentralbank ist eingeholt worden und

(i) die Inhaber von Anteilen des bzw. der betreffenden Fonds wurden in einer vom Verwaltungsrat
genehmigten Form Uber die Einzelheiten des Umstrukturierungs- und/oder Verschmelzungsplans
informiert, und dieser Plan wurde durch Sonderbeschluss der Anteilinhaber des bzw. der betreffenden
Fonds genehmigt.

Der jeweilige Umstrukturierungs- und/oder Verschmelzungsplan tritt in Kraft, wenn diese Voraussetzungen erfllt
sind, oder zu einem in diesem Plan vorgesehenen oder vom Verwaltungsrat beschlossenen spateren Zeitpunkt.
Daraufhin werden die Bedingungen dieses Plans fur alle Anteilinhaber verbindlich, und der Verwaltungsrat ist befugt
und verpflichtet, alle zu dessen Umsetzung notwendigen MaBnahmen zu ergreifen.

(k) Seeding-Vereinbarungen

Der Anlageverwalter kann einen Fonds, der unter einer bestimmten GréBe liegt, in ein Seeding-Programm
einbinden. Im Rahmen eines solchen Programms miuissen der Anlageverwalter und die verbundenen Unternehmen
moglicherweise eine Seeding-Gebihr an die Anleger und Marktteilnehmer zahlen, die sich zur Investition eines
Mindestbetrags von Anlagekapital und zum Halten einer solchen Anlage fiir eine vereinbarte Dauer verpflichten,
um den Fonds (wieder) auf eine geeignete GroBe zu bringen. Vom Anlageverwalter und den verbundenen
Unternehmen zu zahlende Seeding-Gebihren werden vom Anlageverwalter bzw. den verbundenen Unternehmen
getragen und nicht dem betreffenden Fonds oder der Gesellschaft als Zusatzgebihren in Rechnung gestellt. Der
Anlageverwalter ist der Auffassung, dass die Durchfiihrung eines solchen Programms zur VergroBerung kleiner
Fonds anderen Anlegern solcher Fonds Vorteile bietet.

Unternehmen der BlackRock-Gruppe und/oder andere Organismen flir gemeinsame Anlagen oder Einzelmandate,
die von ihnen verwaltet werden, dirfen ebenfalls Seeding-Leistungen fir Fonds aus dem Seeding-Programm
erbringen.

Fiithrung des Zeichnungs- und Riicknahmesammelkontos

Alle Zahlungen in Bezug auf Zeichnungen und Ricknahmen sowie féllige Ausschiittungen der Fonds werden Ulber
das Umbrella-Bar-Sammelkonto abgewickelt. Gelder auf dem Umbrella-Bar-Sammelkonto, einschlieBlich der fir
einen Fonds im Voraus erhaltenen Zeichnungsgeldern unterliegen nicht dem Schutz der Central Bank (Supervision
and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) Investor Money Regulations 2015 fiir Fonds-Dienstleister (,Fund
Service Providers").

Bis zur Ausgabe der Anteile und/oder Zahlung der Zeichnungsgelder auf ein auf den Namen des jeweiligen Fonds
lautendes Konto und bis zur Zahlung von Riicknahmeerldsen oder Ausschiittungen ist der betreffende zugelassene
Teilnehmer hinsichtlich der von ihm gezahlten oder ihm geschuldeten Betrdage ein unbesicherter Glaubiger des
betreffenden Fonds.

Alle Zeichnungsbetrdage (einschlieBlich der vor der Ausgabe von Anteilen eingehenden Zeichnungsbetrdge), die
einem Fonds zuzurechnen sind, und alle Riicknahmebetrage, Dividenden oder Barausschiittungen, die von einem
Fonds zu zahlen sind, werden (ber das Umbrella-Bar-Sammelkonto geleitet und verwaltet. Auf das Umbrella-Bar-
Sammelkonto gezahlte Zeichnungsbetrage werden am vertraglichen Abrechnungsdatum auf ein auf den Namen
des jeweiligen Fonds lautendes Konto gezahlt. Gehen Zeichnungsbetrdge auf dem Umbrella-Bar-Sammelkonto
ohne ausreichende Unterlagen ein, um den zugelassenen Teilnehmer oder den jeweiligen Fonds zu identifizieren,
werden diese Gelder innerhalb von finf (5) Geschaftstagen entsprechend den Bestimmungen fiir die Fihrung des
Umbrella-Bar-Sammelkontos an den betreffenden zugelassenen Teilnehmer zuriickgezahlt.

Ricknahmebetrage und Ausschittungen, einschlieBlich gesperrter Ricknahmebetrdage oder Ausschiittungen,
werden bis zum Falligkeitstermin (oder bis zu einem spateren Termin, zu dem die gesperrten Zahlungen geleistet
werden dirfen) auf dem Umbrella-Bar-Sammelkonto gehalten und danach an die betreffenden zugelassenen
Teilnehmer gezahlt.
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Die Nichtvorlage der erforderlichen vollsténdigen und richtigen Unterlagen fiir Zeichnungen, Ricknahmen oder
Dividenden und/oder die Nichtzahlung auf das Umbrella-Bar-Sammelkonto erfolgen auf Risiko des zugelassenen
Teilnehmers.

Das Umbrella-Bar-Sammelkonto wurde im Namen der Gesellschaft erdffnet. Die Verwahrstelle ist fir die
Verwahrung und Beaufsichtigung der Gelder im Umbrella-Bar-Sammelkonto verantwortlich und muss
gewahrleisten, dass die maBgeblichen Betrdge auf dem Umbrella-Bar-Sammelkonto den entsprechenden Fonds
zugeordnet werden kdnnen.

Die Gesellschaft und die Verwahrstelle haben ein Verfahren fir die Fihrung des Umbrella-Bar-Sammelkontos
vereinbart, das die beteiligten Fonds, die bei der Uberweisung von Geldern vom Umbrella-Bar-Sammelkonto
einzuhaltenden Verfahren und Protokolle, die taglichen Abstimmungsverfahren und die einzuhaltenden Verfahren
festlegt, die im Falle von Fehlbetrdgen in Bezug auf einen Fonds aufgrund der verspdteten Zahlung von
Zeichnungsbetrdgen und/oder Uberweisungen von einem anderen Fonds zurechenbaren Geldern auf einen Fonds
aufgrund von Zeitunterschieden zu befolgen sind.

130



AUFWENDUNGEN DER FONDS

Die Gesellschaft wendet fiir ihre Fonds (und Anteilklassen) eine pauschale Gebihrenstruktur an. Jeder Fonds zahlt
alle seine Geblihren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie den auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und
Aufwendungen der Gesellschaft) als pauschale Geblhr (die ,Total Expense Ratio" oder ,TER"™). Wenn ein Fonds
mehrere Anteilklassen hat, werden Geblhren, Betriebskosten und Ausgaben, die einer bestimmten Anteilklasse
(statt dem gesamten Fonds) zugeschrieben werden, von dem Vermdégen abgezogen, das der Fonds nominell dieser
Anteilklasse zuordnet. Aus der Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) gezahlte Kosten umfassen insbesondere
an den Manager, Aufsichtsbehdrden und Abschlussprifer gezahlte Gebilhren und Kosten sowie bestimmte
Rechtskosten der Gesellschaft. Abwicklungskosten und auBergewdéhnliche Rechtskosten sind jedoch
ausgeschlossen. Die Total Expense Ratio eines Fonds oder einer Anteilklasse wird taglich anhand des aktuellen
Nettoinventarwerts des jeweiligen Fonds bzw. der jeweiligen Anteilklasse wie folgt berechnet und ist monatlich
rickwirkend zahlbar:

TER
Fonds Fonds / Anteilklassen (Gesamt-

kosten-
quote)
Nicht abgesicherte Anteilklassen 0,12 %

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF Wahrungsabgesicherte bis zu
Anteilklassen 1,00 %*
Nicht abgesicherte Anteilklassen 0,15 %

iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF Wahrungsabgesicherte bis zu
Anteilklassen 1,00 %*
Nicht abgesicherte Anteilklassen 0,10 %

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF Wahrungsabgesicherte bis zu
Anteilklassen 1,00 %*
Nicht abgesicherte Anteilklassen 0,25 %

iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF Wahrungsabgesicherte bis zu
Anteilklassen 1,00 %*
Nicht abgesicherte Anteilklassen 0,50 %

iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF Wahrungsabgesicherte bis zu
Anteilklassen 1,00 %*
Nicht abgesicherte Anteilklassen 0,10 %

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF Wé&hrungsabgesicherte bis zu
Anteilklassen 1,00 %*
Nicht abgesicherte Anteilklassen 0,25 %

iShares $ TIPS UCITS ETF Wa&hrungsabgesicherte bis zu
Anteilklassen 1,00 %*
Nicht abgesicherte Anteilklassen 0,07 %

iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF Wahrungsabgesicherte bis zu
Anteilklassen 1,00 %*
Nicht abgesicherte Anteilklassen 0,12 %

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF Wahrungsabgesicherte bis zu
Anteilklassen 1,00 %*
Nicht abgesicherte Anteilklassen 0,15 %

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF Wahrungsabgesicherte bis zu
Anteilklassen 1,00 %*
Nicht abgesicherte Anteilklassen 0,10 %

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF Wahrungsabgesicherte bis zu
Anteilklassen 1,00 %*
Nicht abgesicherte Anteilklassen 0,20 %

iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF Wahrungsabgesicherte bis zu
Anteilklassen 1,00 %*
Nicht abgesicherte Anteilklassen 0,20 %

iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF Wahrungsabgesicherte bis zu
Anteilklassen 1,00 %*
Nicht abgesicherte Anteilklassen 0,20 %

iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF Wahrungsabgesicherte bis zu
Anteilklassen 1,00 %%
iShares € Green Bond UCITS ETF Nicht abgesicherte Anteilklassen 0,20 %
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TER

Fonds Fonds / Anteilklassen (Gesamt-
kosten-
quote)

Wahrungsabgesicherte bis zu
Anteilklassen 1,00 %*

Nicht abgesicherte Anteilklassen 0,25 %

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF Wahrungsabgesicherte bis zu
Anteilklassen 1,00 %*

Nicht abgesicherte Anteilklassen 0,59 %

iShares Asia Property Yield UCITS ETF Wahrungsabgesicherte bis zu
Anteilklassen 1,00 %*

Nicht abgesicherte Anteilklassen 0,74 %

iShares BRIC 50 UCITS ETF Wé&hrungsabgesicherte bis zu
Anteilklassen 1,00 %*

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) Nicht abgesicherter Fonds 0,10 %
Nicht abgesicherte Anteilklassen 0,12 %

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF Wahrungsabgesicherte bis zu
Anteilklassen 1,00 %*

Nicht abgesicherte Anteilklassen 0,07 %

iShares Core UK Gilts UCITS ETF Wahrungsabgesicherte bis zu
Anteilklassen 1,00 %*

Nicht abgesicherte Anteilklassen 0,59 %

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF Wahrungsabgesicherte bis zu
Anteilklassen 1,00 %*

. . . Nicht abgesicherte Anteilklassen 0,60 %

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS — - -
ETF Wahrungsabgesicherte bis zu
Anteilklassen 1,00 %*

Nicht abgesicherte Anteilklassen 0,74 %

iShares EM Infrastructure UCITS ETF Wahrungsabgesicherte bis zu
Anteilklassen 1,00 %*

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) Nicht abgesicherter Fonds 0,35 %
Nicht abgesicherte Anteilklassen 0,65 %

iShares Global Clean Energy UCITS ETF Wahrungsabgesicherte bis zu
Anteilklassen 1,00 %*

Nicht abgesicherte Anteilklassen 0,65 %

iShares Global Infrastructure UCITS ETF Wahrungsabgesicherte bis zu
Anteilklassen 1,00 %*

Nicht abgesicherte Anteilklassen 0,65 %

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF Wahrungsabgesicherte bis zu
Anteilklassen 1,00 %*

Nicht abgesicherte Anteilklassen 0,65 %

iShares Global Water UCITS ETF Wahrungsabgesicherte bis zu
Anteilklassen 1,00 %*

Nicht abgesicherte Anteilklassen 0,45 %

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF Wahrungsabgesicherte bis zu
Anteilklassen 1,00 %*

Nicht abgesicherte Anteilklassen 0,45 %

iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF Wahrungsabgesicherte bis zu
Anteilklassen 1,00 %*

Nicht abgesicherte Anteilklassen 0,75 %

iShares Listed Private Equity UCITS ETF Wahrungsabgesicherte bis zu
Anteilklassen 1,00 %*

Nicht abgesicherte Anteilklassen 0,74 %

iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF Wahrungsabgesicherte bis zu
Anteilklassen 1,00 %%
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TER
Fonds Fonds / Anteilklassen (Gesamt-
kosten-
quote)
Nicht abgesicherte Anteilklassen 0,35 %
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF Wahrungsabgesicherte bis zu
Anteilklassen 1,00 %*
Nicht abgesicherte Anteilklassen 0,74 %
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF Wahrungsabgesicherte bis zu
Anteilklassen 1,00 %*
Nicht abgesicherte Anteilklassen 0,15 %
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF Wahrungsabgesicherte bis zu
Anteilklassen 1,00 %*
Nicht abgesicherte Anteilklassen 0,30 %
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF Wahrungsabgesicherte bis zu
Anteilklassen 1,00 %*
Nicht abgesicherte Anteilklassen 0,74 %
iShares MSCI Turkey UCITS ETF Wahrungsabgesicherte bis zu
Anteilklassen 1,00 %*
Nicht abgesicherte Anteilklassen 0,35 %
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF Wahrungsabgesicherte bis zu
Anteilklassen 1,00 %*
Nicht abgesicherte Anteilklasse 0,30 %
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF Wahrungsabgesicherte bis zu
Anteilklassen 1,00 %*
Nicht abgesicherte Anteilklasse 0,30 %
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF Wahrungsabgesicherte bis zu
Anteilklassen 1,00 %*
Nicht abgesicherte Anteilklassen 0,35 %
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF Wahrungsabgesicherte bis zu
Anteilklassen 1,00 %*
Nicht abgesicherte Anteilklassen 0,40 %
iShares UK Property UCITS ETF wahrungsabgesicherte bis zu
Anteilklassen 1,00 %*
Nicht abgesicherte Anteilklasse 0,25 %
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF Wahrungsabgesicherte bis zu
Anteilklassen 1,00 %*
Nicht abgesicherte Anteilklassen 0,40 %
iShares US Property Yield UCITS ETF Wahrungsabgesicherte bis zu
Anteilklassen 1,00 %*

* Die aktuelle Gesamtkostenquote, die jeder Anteilklasse belastet wird, finden Sie im zugehdrigen Dokument mit
den wesentlichen Anlegerinformationen und/oder auf den Produktseiten der Website unter www.ishares.com.

Der Manager ist dafiir verantwortlich, samtliche betrieblichen Aufwendungen, insbesondere die Honorare/Gebuhren
und Kosten der Verwaltungsratsmitglieder, des Anlageverwalters, der Verwahrstelle und des Verwalters aus den
Betragen zu begleichen, die der Manager aus der Total Expense Ratio erhalt. Zu diesen betrieblichen Aufwendungen
zdhlen auch Aufsichts- und Priifgebiihren, Transaktionskosten und auBergewdhnliche Rechtskosten hingegen sind
ausgeschlossen. Die Verwaltungsratsbeziige diirfen ohne Zustimmung des Verwaltungsrats den Betrag von jahrlich
40.000 € je Verwaltungsratsmitglied nicht Uberschreiten. Die Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe, die als
Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft oder des Managers fungieren, haben keinen Anspruch auf
Verwaltungsratsbeziige.

Falls die Kosten und Aufwendungen eines Fonds oder einer Anteilklasse, die von der TER abgedeckt werden sollen,
die angegebene TER Ubersteigen, tragt der Manager die dariiber hinausgehenden Kosten aus seinem eigenen
Vermdgen. Die Griindungskosten der Gesellschaft wurden und die Auflegungskosten der aktuellen Fonds und
Anteilklassen wurden und werden vom Manager gezahlt.

Obwohl damit gerechnet wird, dass die von einem Fonds oder einer Anteilklasse getragene TER wahrend der Laufzeit
eines Fonds bzw. einer Anteilklasse die vorstehend genannten Betrage nicht (berschreitet, kann eine Erhdhung dieser
Betrage unter Umstdnden doch erforderlich sein. Jede Erhéhung bedarf der vorherigen Zustimmung der Anteilinhaber des
betreffenden Fonds bzw. der betreffenden Anteilklasse. Informationen zur Ausiibung der Stimmrechte durch die Anleger
der Fonds bzw. Anteilklassen finden Sie im Abschnitt , Allgemeine Informationen zum Handel mit Anteilen der Gesellschaft".

133


http://www.ishares.com/

Sofern ein Fonds zur Reduzierung seiner Kosten Wertpapierleihgeschdfte tatigt, erhalt der Fonds 62,5 % der
entsprechenden Uber Wertpapierleihen erzielten Ertrage. Die verbleibenden 37,5 % gehen an den Vermittler fur
Wertpapierleihgeschafte, der gegebenenfalls anfallende Kosten fiir die Wertpapierleihe aus seinem Anteil an den
Ertragen tragt.

AuBer wie weiter oben beschrieben, wurden von der Gesellschaft in Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem

Verkauf von Anteilen der Gesellschaft keine Provisionen, Nachlasse, Maklergebihren oder andere
Sonderbedingungen gewahrt oder sind von ihr zu zahlen.
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AUSSCHUTTUNGSPOLITIK

Die Gesellschaft beabsichtigt, gemaB diesem Prospekt Dividenden fiir die Anteile der ausschiittenden Anteilklassen
festzusetzen. Dividenden kénnen aus dem Gesamtertrag der jeweiligen ausschittenden Anteilklasse abziiglich aller
Aufwendungen fiir das jeweilige Geschdftsjahr ausgezahlt werden. Dividenden werden normalerweise zur
monatlichen, vierteljadhrlichen oder halbjahrlichen Ausschittung festgesetzt. Auf die Dividendenzahlungen in einem

Kalenderjahr wird keine Glattung der

Dividenden angewendet.

Nachfolgend

ist die Haufigkeit der

Dividendenausschiittung fir die einzelnen ausschiittenden Anteilklassen aufgefiihrt (ndhere Informationen Gber
die Dividendenausschittungstermine finden Sie unter www.ishares.com).

Bei thesaurierenden Anteilklassen erfolgen keine Ausschittungen, und Ertrdge sowie andere Gewinne werden

thesauriert und wieder angelegt.

Ausschiittungs-
hadufigkeit bei
Fonds ausschiittenden Monat der Ausschiittungen
Fonds /
Anteilklassen
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF Halbjahrlich Mai, November
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF Halbjahrlich Mai, November
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF Halbjahrlich Mai, November
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF Halbjahrlich Mai, November
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF Halbjahrlich Mai, November
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF Halbjahrlich Mai, November
iShares $ TIPS UCITS ETF Vierteljahrlich Februar, Mai, August, November
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF Halbjahrlich Mai, November
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF Halbjahrlich Mai, November
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF Halbjahrlich Mai, November
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF Halbjahrlich Mai, November
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF Halbjahrlich Mai, November
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF Halbjahrlich Mai, November
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF Halbjahrlich Mai, November
iShares € Green Bond UCITS ETF Halbjahrlich Mai, November
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF Halbjahrlich Mai, November
iShares Asia Property Yield UCITS ETF Vierteljahrlich Februar, Mai, August, November
iShares BRIC 50 UCITS ETF Halbjahrlich Mai, November

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)

Vierteljahrlich

Februar, Mai, August, November

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF

Vierteljahrlich

Februar, Mai, August, November

iShares Core UK Gilts UCITS ETF

Halbjahrlich

Mai, November

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

Vierteljahrlich

Februar, Mai, August, November

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened
UCITS ETF

Vierteljahrlich

Mérz, Juni, September,
Dezember

iShares EM Infrastructure UCITS ETF Halbjahrlich Mai, November
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) Halbjahrlich Mai, November
iShares Global Clean Energy UCITS ETF Halbjahrlich Mai, November
iShares Global Infrastructure UCITS ETF Vierteljahrlich Februar, Mai, August, November
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF Halbjahrlich Mai, November
iShares Global Water UCITS ETF Halbjahrlich Mai, November
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF Monatlich Monatlich
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF Halbjahrlich Mai, November
iShares Listed Private Equity UCITS ETF Halbjahrlich Mai, November
iESThFares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS Halbjahrlich Mai, November
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF Halbjahrlich Mai, November
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF Halbjahrlich Mai, November
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF |Halbjahrlich Mai, November

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF

Vierteljahrlich

Marz, Juni, September,
Dezember

iShares MSCI Turkey UCITS ETF Halbjahrlich Mai, November
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF Halbjahrlich Mai, November
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF Halbjahrlich Mai, November
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Ausschiittungs-
haufigkeit bei
Fonds ausschiittenden Monat der Ausschiittungen
Fonds /
Anteilklassen
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF Halbjahrlich Mai, November
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF Vierteljahrlich Februar, Mai, August, November
iShares UK Property UCITS ETF Vierteljahrlich Februar, Mai, August, November
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF Halbjahrlich Mai, November
iShares US Property Yield UCITS ETF Vierteljahrlich Februar, Mai, August, November

Samtliche Anderungen der Ausschiittungspolitik werden in einem aktualisierten Prospekt oder Nachtrag ausfiihrlich
dargelegt, wovon die Anteilinhaber vorab informiert werden.

Dividenden, die nicht innerhalb eines Zeitraums von zwo6If Jahren ab dem Datum ihrer Festsetzung geltend gemacht
wurden, verfallen zu Gunsten des jeweiligen Fonds und werden nicht mehr von der Gesellschaft geschuldet.

Dividenden flr ausschittende Anteilklassen werden in der Bewertungswdhrung der jeweiligen Anteilklasse
festgesetzt. Anleger, die Dividendenzahlungen in einer anderen als der Basiswahrung oder der Bewertungswahrung
erhalten méchten, sollten dies mit dem relevanten internationalen Zentralverwahrer vereinbaren (sofern diese
Maoglichkeit beim relevanten internationalen Zentralverwahrer tiberhaupt besteht). Der Fremdwahrungsumtausch
in Bezug auf Dividendenzahlungen liegt nicht in der Verantwortung der Gesellschaft und erfolgt auf Kosten und

Risiko der Anleger.

Reinigung von Dividenden

Anleger der Scharia-Fonds sind fiir die Gewahrleistung einer Reinigung der aus diesen Fonds erhaltenen Dividenden
verantwortlich, sofern diese Dividenden verbotene Ertréage (z. B. Zinsertrége) umfassen. Den Anlegern wird am
Tag der Festsetzung von Dividenden der Anteil von verbotenen Ertragen in einer an sie auszahlbaren Dividende,
die einer Reinigung bedirfen, mitgeteilt. Reine und unreine Dividendenbetrage, die den Anlegern mitgeteilt werden,
werden auf Basis der Berechnungen von MSCI ermittelt, um die Ubereinstimmung mit dem Referenzindex zu
gewahrleisten. Weder die Scharia-Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter sind fur die Berechnung der
reinen und unreinen Dividendenertrage durch MSCI verantwortlich.
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ECHTE DIVERSIFIZIERUNG DER ANTEILINHABERSTRUKTUR

Anteile der einzelnen Fonds werden auf breiter Basis verfiigbar sein. Die Fonds richten sich an diejenigen
Anlegerkategorien, die entweder Uber Ausgabeverfahren im Primarmarkt, wie in diesem Prospekt dargelegt, direkt
anlegen oder Uber Anlagen Uber anerkannte Borsen, an denen die Anteile der Fonds notiert sind, oder OTC-
Geschéfte indirekt anlegen. Anteile der Fonds werden auf ausreichend breiter Basis vermarktet und zur Verfligung

gestellt, sodass sie die beabsichtigten Anlegerkategorien erreichen, und zwar auf eine Art und Weise, die fir diese
Anleger attraktiv ist.
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GESCHAFTSLEITUNG DER GESELLSCHAFT

Der Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat kontrolliert die Geschdfte der Gesellschaft und ist flir die Gesamtanlagepolitik verantwortlich,
die von ihm festgelegt und dem Manager vorgegeben wird. Der Verwaltungsrat hat bestimmte Pflichten und
Aufgaben in der taglichen Verwaltung der Gesellschaft an den Manager delegiert. Der Manager hat wiederum
bestimmte Aufgaben an den Anlageverwalter und den Verwalter delegiert.

Die Verwaltungsratsmitglieder sind nicht geschaftsfiihrende Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, und ihre
Anschrift ist der eingetragene Sitz der Gesellschaft. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft setzt sich wie folgt
zusammen:

Paul McNaughton (Ire) - Verwaltungsratsvorsitzender, unabhédngiges, nicht geschiftsfiihrendes
Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Nominierungsausschusses: Herr McNaughton verfiigt Gber mehr als
30 Jahre Erfahrung in den Branchen Banking/Finanzen, Fondsverwaltung und Wertpapierabwicklung. Dariliber
hinaus zeichnete Herr McNaughton zehn Jahre bei IDA (Irland) in Dublin und in den USA fir die Vermarktung von
Irland als Ort fir multinationale Investments verantwortlich. Danach baute er das IFSC-Fondsgeschaft der Bank of
Ireland auf, bevor er in die Deutsche Bank eintrat, um deren Fondsgeschaft in Irland aufzubauen. Er hatte die
Gesamtleitung des Offshore-Fondsgeschdfts der Deutschen Bank, einschlieBlich ihres vornehmlich in Dublin und
den Kaimaninseln angesiedelten Hedgefonds-Verwaltungsgeschafts, inne, bevor er die weltweite Leitung des
globalen Geschaftsbereichs Fund Servicing der Deutschen Bank ibernahm. Herr McNaughton verlieB3 die Deutsche
Bank im August 2004 nach dem unter seiner Fihrung erfolgten Verkauf des Geschaftsbereichs Global Custody and
Funds der Deutschen Bank an die State Street Bank und ist jetzt als Berater und nicht geschaftsfliihrendes
Verwaltungsratsmitglied flir mehrere Investmentgesellschaften und andere Finanzgesellschaften in Irland,
einschlieBlich mehrerer alternativer Fonds bzw. Hedgefonds-Gesellschaften, tatig. Herr McNaughton verfugt tber
einen Honours-Abschluss in Volkswirtschaft des Trinity College in Dublin. Er war Griindungsvorsitzender der Irish
Funds Industry Association (,IFIA") und Mitglied der Irish Government Task Force on Mutual Fund Administration.
Er war am Wachstum des Fondsgeschéfts in Irland fir klassische und alternative Anlageklassen maBgeblich
beteiligt.

Paul McGowan (Ire) - Vorsitzender des Priifungsausschusses, unabhéngiges, nicht geschéftsfiihrendes
Verwaltungsratsmitglied, unabhédngiges Ileitendes Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des
Nominierungsausschusses: Herr McGowan war mehr als 25 Jahre lang im Bereich Financial Services Tax als
Partner bei KPMG (Irland) tatig und war Global Head of Financial Services Tax fliir KPMG (International). Er war
sowohl Vorsitzender der Irish Funds Industry Association als auch der IFSC Funds Working Group. Seit seinem
Weggang von KPMG hatte er mehrere nicht geschaftsfihrende Verwaltungsratsposten einschlieBlich des Vorsitzes
der AEGON Ireland Plc und der Coronation Capital Ltd inne und ist Verwaltungsratsmitglied der [Die Namen der
nicht zum Angebot an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassenen kollektiven Kapitalanlagen wurden
geldscht.]. Er wurde von der irischen Regierung in das EU-Schiedsgericht zu Verrechnungspreisen entsandt. Herr
McGowan ist Mitglied des Institute of Chartered Accountants in Irland und verfiigt Uber einen Abschluss in
Betriebswirtschaft des Trinity College in Dublin sowie Uber ein Diplom in Corporate Financial Management der
Harvard Business School.

Barry O'Dwyer (Ire) - Nicht geschiéftsfiihrendes Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des
Nominierungsausschusses: Herr O'Dwyer ist Managing Director bei BlackRock. Er ist Leiter der Funds
Governance fir BlackRock im EMEA-Raum und Verwaltungsratsmitglied bei verschiedenen Unternehmen, Fonds-
und Verwaltungsgesellschaften von BlackRock in Irland, Luxemburg, der Schweiz und Deutschland und bei der
britischen Lebensversicherungsgesellschaft von BlackRock. Er war von 2014 bis 2015 Vorsitzender der Irish Funds
Industry Association und von 2015 bis 2018 Mitglied des Financial Services Industry Advisory Committee des
irischen Premierministers (An Taoiseach). Er kam 1999 als Leiter des Risikomanagements zur BlackRock Advisors
(UK) Limited und Gbernahm 2006 seine derzeitige Position. Bevor er zur BlackRock Advisors (UK) Limited kam,
war Herr O'Dwyer als Risikomanager bei Gartmore Investment Management sowie bei der HypoVereinsbank und
der National Westminster Bank tatig. Herr O'Dwyer schloss 1991 sein Studium der Betriebswirtschaft und
Volkswirtschaft am Trinity College, Dublin, ab. Er ist Mitglied der Chartered Association of Certified Accountants
und hat einen MBA-Abschluss von der London City University Business School.

Jessica Irschick (Britin) — Nicht geschiéftsfiihrendes Verwaltungsratsmitglied: Frau Jessica Irschick ist
Managing Director bei BlackRock und Global Head of Institutional Index Business innerhalb von ETF und Index
Investments. Frau Irschick ist verantwortlich fiir das Produktangebot fiir institutionelle Kunden, die Preisgestaltung
und die Anlagestrategie im Bereich Equity Indexing und fir die Abstimmung mit Global Fixed Income, um eine
weltweit konsistente Strategie fiir institutionelle Kunden im Bereich Fixed Income Indexing zu entwickeln. Daneben
ist sie Global Head of Equity Index Product Strategy.

Frau Irschick ist seit November 2016 fiir BlackRock tatig. Sie kam von der Bank of America Merrill Lynch in London,
wo sie als Global Head of Sales Strategy im Geschaftsbereich Equity tatig war. Zuvor war Frau Irschick Global Head
of Treasury and Trading bei der Norges Bank Investment Management (NBIM), wo sie fir den Handel mit
festverzinslichen Wertpapieren und Aktien, Finanzierungen, Wertpapierleihe und Devisen zustdndig war. Vor ihrer
Tatigkeit bei NBIM arbeitete sie Giber 13 Jahre in verschiedenen Funktionen in den Bereichen Aktienhandel, Vertrieb
und Kundenbeziehungsmanagement bei UBS, Morgan Stanley und Goldman Sachs. Davor war Frau Irschick als
Global Head of Equity and Fixed Income Trading bei Wells Fargo Nikko Investment Advisors in San Francisco tatig,
einer der Vorgangerorganisationen von BlackRock. Frau Irschick begann ihre Laufbahn bei Salomon Brothers, wo
sie in Tokio an der Entwicklung von Algorithmen fiir die Renten- und Aktienhandelsabteilungen arbeitete.
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Frau Irschick schloss 1987 ihr Studium an der Cornell University mit einem Bachelor-Abschluss in Operations
Research and Economics ab.

Ros O’Shea (Irin) — Unabhédngiges, nicht geschiéftsfiihrendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des
Priifungsausschusses und Mitglied des Nominierungsausschusses: Frau O’Shea ist ein unabhangiges, nicht
geschéftsfiihrendes Verwaltungsratsmitglied mit verschiedenen leitenden Positionen, darunter bei der Bank of
Montreal (Ireland) plc, der Food Safety Authority of Ireland und Pieta House. Sie ist auBerdem Vorsitzende der
Alumni Association von PwC in Irland. Ros O’Shea ist Grindungspartnerin von Acorn Governance Solutions, einem
Beratungsunternehmen, das Beratung in den Bereichen Governance, Kultur, Risiko, Compliance und
Unternehmensintegritdt anbietet, und halt Vorlesungen zu diesen Themen an der UCD Smurfit Business School,
dem Institute of Directors und dem Institute of Banking. Davor war Ros O'Shea sehr erfolgreich in der
Geschaftsfiihrung tatig und arbeitete flir zwei der gréBten irischen Unternehmen: CRH plc, wo sie Head of Group
Compliance & Ethics war, und Smurfit Kappa Group plc.

Ros O’Shea hat einen First Class Honours Bachelor- und Master-Abschluss in Business der UCD, ein Professional
Diploma in Corporate Governance der UCD Smurfit Business School und ist Partnerin des Institute of Tax sowie
Mitglied des Institute of Chartered Accountants (mit Ausbildung bei PwWC). Sie ist auBerdem Absolventin des Value
Creation through Effective Boards-Programms der Harvard Business School und Certified Bank Director. Des
Weiteren ist Frau O’Shea Autorin des Buches ,Leading with Integrity — a Practical Guide to Business Ethics® und
veroffentlicht regelmaBig Beitrage in den Nachrichten und Printmedien zu damit verwandten Themen.

Deirdre Somers (Irin) - Unabhédngiges, nicht geschiftsfiihrendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied
des Priifungsausschusses und des Nominierungsausschusses, Vorsitzende des Verwaltungsrats von
iShares VI plc und Mitglied des Nominierungsausschusses von iShares VI plc: Frau Somers ist ein
unabhdngiges, nicht geschaftsfiihrendes Verwaltungsratsmitglied mit verschiedenen Verwaltungsratspositionen.
Sie war von 2007 bis zu deren Verkauf an Euronext Anfang 2018 CEO und Executive Director der Irish Stock
Exchange (ISE). Ende 2018 trat sie von ihrer Position als CEO von Euronext Dublin und Group Head of Debt, Funds
& ETFs zurlick. Derzeit ist sie unabhdngiges, nicht geschaftsfliihrendes Verwaltungsratsmitglied von Cancer Trials
Ireland, Episode Inc, Aquis plc und Kenmare Resources plc., wo sie auch den Priifungsausschuss leitet. Seit Beginn
ihrer Tatigkeit bei der ISE im Jahr 1995 hatte Frau Somers verschiedene Flihrungspositionen inne, darunter
Director of Listing (2000-2007) und Head of Policy (1995-2000), und war am Aufbau globaler Positionen in Fonds
und bodrsennotierten festverzinslichen Anlagen beteiligt. Von 2013-2018 war sie Mitglied des National Council of
IBEC, von 2008-2012 Governor des University College Cork und von 2007-2015 Mitglied der Taoiseach’s Clearing
House Group. Sie ist Mitglied des Institute of Chartered Accountants in Ireland und machte 1987 ihren Bachelor of
Commerce-Abschluss.

William McKechnie (Ire) - Unabhdngiges, nicht geschaftsfiihrendes Verwaltungsratsmitglied: Herr
McKechnie war Richter in Irland und bis April 2021 Mitglied des Irish High Court und Senior Member des Irish
Supreme Court. Er ist auBerdem ehemaliger Vorsitzender des Valuation Tribunal of Ireland, der General Bar of
Ireland und des Judicial Studies Institute Journal und war mehrere Jahre lang Mitglied des Court Services Board.
Darliber hinaus war er Prasident/Vorsitzender der Association of European Competition Law Judges.

Derzeit ist Herr McKechnie Gastprofessor am College of Europe (Briigge). Er hat an verschiedenen Universitaten,
Gerichten und Institutionen, wie dem European University Institute of Florence, der Florence School of Regulation
(Energy, Climate, Communications and Media), der Europadischen Kommission und den Universitaten der NUI
Vortrdge Uber eine Vielzahl von Themen gehalten. Er ist Mitglied des Beratungsausschusses fiir kiinstliche
Intelligenz und 6ffentliche Verwaltung des European Law Institute und des Projektteams flir Blockchain-Technologie
und Smart Contracts.

Herr McKechnie hat einen Abschluss als Bachelor of Civil Law, als Barrister of Law, als Senior Counsel und als
Master in europdischem Recht und ist ein von der CEDR akkreditierter Mediator.

Der Manager

Die Gesellschaft hat BlackRock Asset Management Ireland Limited gemaB dem Managementvertrag zu ihrem
Manager bestellt. Nach den Bestimmungen des Managementvertrags ist der Manager fiir das Management und die
Verwaltung der Geschafte der Gesellschaft und den Vertrieb der Anteile verantwortlich, wobei er der
grundsatzlichen Uberwachung und Kontrolle durch den Verwaltungsrat unterliegt.

Die Vergutungspolitik des Managers enthalt Richtlinien und Praktiken, die mit einem soliden und wirksamen
Risikomanagement vereinbar und diesem férderlich sind. Sie enthalt eine Beschreibung, wie die Vergitungen und
sonstigen Zuwendungen berechnet werden, und benennt die fir die Zuteilung von Verglitungen und sonstigen
Zuwendungen zustdndigen Personen einschlieBlich der Zusammensetzung des Verglitungsausschusses, falls es
einen solchen Ausschuss gibt. Sie ermutigt nicht zur Ubernahme von Risiken, die mit den Risikoprofilen,
Vertragsbedingungen oder der Satzung der Gesellschaft nicht vereinbar sind, und hindert den Manager nicht daran,
pflichtgemaB im besten Interesse der Anleger und der Gesellschaft zu handeln. Die Vergiltungspolitik umfasst feste
und variable Bestandteile der Gehalter und freiwillige Altersversorgungsleistungen. Die Vergitungspolitik gilt flr
die Kategorien von Mitarbeitern einschlieBlich Geschéaftsleitung, Risikotragern, Mitarbeitern mit Kontrollfunktionen
und sonstigen Mitarbeitern, die sich aufgrund ihrer Gesamtverglitung in derselben Einkommensstufe befinden wie
die Geschaftsleitung und Risikotréger, deren Tatigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der
Gesellschaft haben. Die Vergltungspolitik ist unter www.blackrock.com auf den Seiten der jeweiligen Fonds
verfligbar (wahlen Sie zunachst im Abschnitt ,Product® den jeweiligen Fonds und dann ,All Documents"). Ein
Druckexemplar ist auf Anfrage kostenlos beim eingetragenen Sitz des Managers erhaltlich.
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Der Verwaltungsrat des Managers setzt sich wie folgt zusammen:

Rosemary Quinlan (Vorsitzende) (Irin): Frau Quinlan ist Chartered Director und Certified Bank Director und hat
vor kurzem ein Sustainability Leadership Programme der University of Cambridge absolviert. Sie ist seit 2013
unabhdngiges Verwaltungsratsmitglied und seit 2006 geschéftsfiihrendes Verwaltungsratsmitglied. Sie verfugt
Uber mehr als 32 Jahre Erfahrung in der Tatigkeit flir globale Finanzdienstleistungsunternehmen. Im Juni 2022
wurde sie zur Vorsitzenden des Verwaltungsrats der Blackrock Asset Management Ireland Ltd. ernannt. Derzeit ist
sie Vorsitzende des Risikoausschusses des Verwaltungsrats der AXA Insurance DAC (CBI) und der Ulster Bank
Ireland DAC (SSM/CBI) und Mitglied des Priufungs-, Nominierungs- und Vergltungsausschusses des
Verwaltungsrats beider Gesellschaften. Frau Quinlan ist darlber hinaus Mitglied des Verwaltungsrats der
Dodge & Cox Funds Worldwide plc, wo sie die Rolle des Organisational Effectiveness Director innehatte. Bis vor
kurzem (2022) war Frau Quinlan Vorsitzende des Verwaltungsrats der JPMorgan Money Markets Ltd (FCA) und der
JPMorgan Dublin PLC (CBI) (MIiFID). Sie war Vorsitzende des Risikoausschusses des Verwaltungsrats der JPMorgan
Ireland PLC (CBI). Zuvor war sie Mitglied des Verwaltungsrats und Vorsitzende eines Ausschusses bei der RSA
Insurance Ireland DAC, Prudential International Assurance PLC, Ulster Bank Ltd und HSBC Securities Services
Ireland DAC. In ihrer Karriere als Flihrungskraft war Frau Quinlan bei der HSBC Bank plc, ABM AMRO, Citi und
NatWest in London, New York, Amsterdam, Chicago und Dublin tatig. 2006 siedelte sie nach Irland Uber.

Justin Mealy (Ire): Herr Mealy ist der Investment Director von BlackRock Asset Management Ireland Limited und
zeichnet verantwortlich fiir die tagliche Beaufsichtigung, Uberwachung und Kontrolle der Anlagepolitik, Strategien
und Performance von in Irland domizilierten Fonds. Bevor er zu BlackRock kam, war Herr Mealy acht Jahre lang
Managing Director bei Geneva Trading in Dublin, wo er als Global Head of Risk und Head of European Offices flr
das Risiko- und Leistungsmanagement der Handelsgruppen des Unternehmens an Standorten in Europa,
Nordamerika und Asien verantwortlich war, mit einem Engagement in verschiedenen Strategien bezliglich der
wichtigsten Anlageklassen. Herr Mealy erwarb 1997 seinen Abschluss in Business & Law am University College
Dublin und ist als FRM zugelassen.

Adele Spillane (Irin): Frau Spillane ist Managing Director bei BlackRock. Sie ist ein Mitglied des Geschaftsbereichs
Institutionelle Kunden von BlackRock sowie Leiterin des irischen institutionellen Geschafts von BlackRock. Frau
Spillane ist seit 1995 in dem Unternehmen, unter anderem bei Barclays Global Investors (BGI), die 2009 mit
BlackRock fusionierten. Vor ihrer aktuellen Tatigkeit arbeitete sie als Senior Client Director im Strategic-Accounts-
Team fUr das britische institutionelle Geschaft, wo sie die Gesamtverantwortung fir 20 groBe institutionelle
britische Pensionspldne mit einem Gesamtvermdgen zwischen 500 Millionen £ und 5 Milliarden £ trug. Davor war
sie seit 2004 im Team fur institutionelle GroBkunden ebenfalls als Client Director tatigt. Vor ihrer Funktion als
Client Director leitete Frau Spillane die Gruppe der Pooled Funds in GroBbritannien. AuBerdem arbeitete sie in der
Client Relationship Group in der BGI-Niederlassung in San Francisco. 1999 griindete und leitete sie das
ClientConnect-Team von BGI in den USA. Frau Spillane machte 1993 einen Honours-Abschluss in Wirtschaft am
University College Dublin. Sie ist als CFA zugelassen und hat das Investment Management Certificate erworben.

Patrick Boylan (Ire): Herr Boylan ist Global Head of Investment Risk fiir Erneuerbare Energien und
Infrastrukturlésungen und fir die globale Risikoliberwachung von Infrastrukturinvestitionen bei BlackRock
Alternative Investors verantwortlich. Herr Boylan ist seit 2011 fiir BlackRock tatig. Zuletzt war er als Head of Risk
fir den Manager tatig und davor Mitglied der Financial Markets Advisory Group (FMA) von BlackRock, wo er fir die
EMEA-Bewertung und -Risikobeurteilung verantwortlich war. Vor seinem Wechsel zu BlackRock hatte Herr Boylan
Fihrungspositionen im Bereich Risikomanagement bei LBBW Asset Management und GE Capital inne. Herr Boylan
hat einen BS-Abschluss in Finance und einen Master of Science in Investment & Treasury (MIT) an der Dublin City
University erworben und ist als FRM zugelassen.

Catherine Woods (Irin): Frau Woods verfigt Uber mehr als 30 Jahre Erfahrung in der
Finanzdienstleistungsbranche sowie Uber umfangreiche Erfahrung im Bereich Governance. Ihre Karriere als
FUhrungskraft begann bei JP Morgan in der Londoner City, wo sie sich auf europaische Finanzinstitute spezialisierte.
Sie war Vice President und Leiterin des JP Morgan European Banks Equity Research Team. Zu ihren Aufgaben dort
zahlten die Rekapitalisierung von Lloyds’ of London und die Reprivatisierung skandinavischer Banken. Sie hat
verschiedene Aufsichtsmandate inne, unter anderem bei der Lloyds BankingGroup (mit Wirkung vom 1. Mdrz 2020),
als Chairman von Beazley Insurance DAC und als Verwaltungsratsmitglied von Beazley plc. Zuvor wurde sie von
der irischen Regierung in das Electronic Communications Appeals Panel und das Adjudication Panel berufen, um
die Einfihrung des nationalen Breitbandsystems zu tGberwachen. Frau Woods war vormals Deputy Chairman of AIB
Group plc, Chairman von EBS DAC und Verwaltungsratsmitglied von AIB Mortgage Bank und An Post. Sie besitzt
einen First Class Honours Economics Degree vom Trinity College Dublin und einen Abschluss mit Auszeichnung als
Chartered Director.

Enda McMahon (Ire): Herr McMahon ist Managing Director bei BlackRock. Er ist EMEA Head of Governance and
Oversight von BlackRock. Dariiber hinaus leitet er die Niederlassung in Irland, wo er ansassig ist, und fungiert als
CEO und Verwaltungsratsmitglied von BlackRock Asset Management Ireland Limited. Herr McMahon ist gemeinsam
mit Fund Board Governance und anderen Stakeholdern fir die Einfiihrung und Ausweitung von Best Practices im
Bereich Governance in der gesamten Region verantwortlich, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf den
Verwaltungs- und Fondsgesellschaften von BlackRock liegt. Die EMEA Investment Oversight Group ist Herrn
McMahon ebenfalls unterstellt. Zuvor war er fiir die Leitung der EMEA-Compliance-Abteilung verantwortlich, die
aus fast einhundert Compliance-Spezialisten aus der gesamten Region besteht. AuBerdem zeichnete er fir die
Gestaltung und Umsetzung samtlicher Aspekte der Compliance-Strategie und des Compliance-Programms
verantwortlich und trug damit dazu bei, dass BlackRocks starke aufsichtsrechtliche Bilanz und sein guter Ruf
fortbestehen und die besten Interessen der Kunden geschiitzt sind.

Herr McMahon kam im Dezember 2013 von State Street Global Advisors (SSgA) zu BlackRock, wo er als EMEA
Head of Compliance tatig war. Davor war er Global Chief Compliance Officer fir Bank of Ireland Asset Management
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sowie Regulatory Inspection Leader bei der Central Bank of Ireland. Herr McMahon ist seit 1998 im Bereich der
Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften tatig und verfiigt insgesamt Uber mehr als 30 Jahre einschlagige
Erfahrung, nachdem er zuvor als Wirtschaftsprifer beim Office of the Comptroller sowie als Auditor General und
als Buchhalter bei Eagle Star beschéftigt gewesen war.

Herr McMahon ist Mitglied des Chartered Institute of Management Accountants sowie des U.K. Chartered Institute
for Securities and Investment. Darlber hinaus ist Herr McMahon als CGMA zertifiziert. Im Rahmen seines Studiums
legte er unter anderem die Priifungen zum Master of Science in Investment and Treasury and Law absolviert.

Michael Hodson (Ire): Herr Hodson ist unabhangiges, nicht geschaftsfihrendes Verwaltungsratsmitglied. Zuvor
arbeitete er von 2011 bis 2020 bei der Central Bank of Ireland, wo er eine Reihe von leitenden Positionen bis hin
zu seiner Ernennung als Director of Asset Management and Investment Banking innehatte. In dieser Funktion war
Herr Hodson fir die Zulassung und Uberwachung verschiedenster Arten von Rechtstrégern verantwortlich, darunter
groBe Investmentbanken, MiFID-Wertpapierfirmen, Fondsdienstleister und Marktinfrastrukturunternehmen. Herr
Hodson ist qualifizierter Wirtschaftsprifer und hat seine Ausbildung bei Lifetime, dem Lebensversicherungszweig
der Bank of Ireland, absolviert und besitzt ein Diplom in Corporate Governance von der Michael Smurfit Business
School. Von Lifetime wechselte Herr Hodson in verschiedene Positionen im irischen Wertpapierhandelssektor. So
war Herr Hodson unter anderem bei NCB Stockbrokers und Fexco Stockbroking beschéftigt und Griindungsaktionar
der Merrion Capital Group, wo er von 1999 bis 2009 Finance Director und 2010 CEO war.

Der Manager hat die Aufgaben der Anlageverwaltung beziiglich der Gesellschaft an BlackRock Advisors (UK) Limited
und die administrativen Funktionen und Transferstellen- und Registerstellenleistungen an die State Street Fund
Services (Ireland) Limited delegiert.

Der Manager ist eine Gesellschaft mit beschrankter Haftung, die am 19. Januar 1995 in Irland gegriindet wurde,
und letztlich eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der BlackRock, Inc. Der Manager hat ein genehmigtes
Kapital von 1 Mio. £. und ein ausgegebenes und voll eingezahltes Kapital von 125.000 £. Die
Hauptgeschaftstatigkeit des Managers besteht in der Erbringung von Fondsmanagement- und Verwaltungs-
dienstleistungen fir Organismen fiur gemeinsame Anlagen wie diese Gesellschaft. Der Manager ist auch der
Manager verschiedener anderer Fonds, unter anderem iShares plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc,
iShares VI plc, iShares VII plc, Institutional Cash Series plc, BlackRock Index Selection Fund, BlackRock Fixed
Income Dublin Funds plc und BlackRock UCITS Funds [Die Namen der nicht zum Angebot an nicht qualifizierte
Anleger in der Schweiz zugelassenen kollektiven Kapitalanlagen wurden geldscht.].

GemalB den Bestimmungen des Managementvertrags zwischen der Gesellschaft und dem Manager haftet der
Manager, auBer in Fallen von Vertragsbruch, Betrug, Unredlichkeit, Vorsatz oder Fahrldssigkeit seitens des
Managers bei der Wahrnehmung seiner Pflichten, gegentiber der Gesellschaft oder Anlegern der Gesellschaft nicht
fir Handlungen oder Schaden des Managers im Zusammenhang mit der Erbringung der im Vertrag festgelegten
Dienstleistungen oder der Befolgung einer Anforderung oder eines Rates der Gesellschaft. Der Managementvertrag
sieht auBerdem bestimmte Haftungsfreistellungen zu Gunsten des Managers vor, sofern es sich nicht um Falle von
Vertragsverletzung, Betrug, Unredlichkeit, vorsatzliche Nichterfiillung oder Fahrldssigkeit durch den Manager oder
seine Unterauftragnehmer, Angestellten oder Beauftragten bei der Erflllung seiner Pflichten aus dem
Managementvertrag handelt. Der Managementvertrag kann von jeder der Parteien schriftlich gegenliber der
anderen Partei mit einer Frist von 180 Tagen gekiindigt werden, wobei der Vertrag unter bestimmten Umstanden
von der Gesellschaft oder dem Manager gegeniber der jeweils anderen Partei schriftlich fristlos gekiindigt werden
kann.

Der Gesellschaftssekretdr des Managers ist Sanne.

Der Anlageverwalter

Der Manager hat gemaB dem Anlageverwaltungsvertrag die Aufgabe der Anlage und Wiederanlage des Vermogens
der Gesellschaft an BlackRock Advisors (UK) Limited lbertragen. Der Anlageverwalter ist zugleich der Promotor
und Sponsor der Gesellschaft.

Der Anlageverwalter ist gegeniber dem Manager und der Gesellschaft fir die Anlageverwaltung der
Vermdgenswerte der Fonds entsprechend den Anlagezielen und der Anlagepolitik, die in diesem Prospekt (der von
Zeit zu Zeit geandert bzw. erganzt werden kann) beschrieben sind, verantwortlich, stets vorbehaltlich der Aufsicht
und Weisungen der Verwaltungsratsmitglieder. Der Anlageverwalter kann die Verantwortung fir die alltédgliche
FUhrung seiner Handelsaktivitaten in Bezug auf jeden Fonds ganz oder teilweise auf ein verbundenes Unternehmen
Ubertragen. Der Anlageverwalter ist (vorbehaltlich der vorherigen Einwilligung des Managers und der Zentralbank)
ebenfalls berechtigt, die Befugnis zu Anlageentscheidungen auf andere Anlageverwalter (wobei es sich auch um
verbundene Unternehmen handeln kann) zu Ubertragen, sofern die betreffenden Anlagen im Einklang mit den
Anlagezielen und der Anlagepolitik, die in diesem Prospekt beschrieben sind, erfolgen. Der Anlageverwalter tragt
die Gebihren und Aufwendungen aller dieser Anlageverwalter. Informationen in Bezug auf sonstige
Anlageverwalter, an die die Anlageentscheidungsfindung eventuell delegiert wurde, werden den Inhabern von
Anteilen auf Anfrage zur Verfligung gestellt, und die Jahresberichte und gepriiften Jahresabschlliisse sowie die
Halbjahresberichte und ungepriiften Halbjahresabschlliisse der Gesellschaft enthalten Angaben zu allen derartigen
Anlageverwaltern. Der Anlageverwalter kann Anlageverwaltungsdienste oder sonstige Dienstleistungen flir andere
Kunden als die Fonds erbringen.

Der Anlageverwalter ist eine Tochtergesellschaft von BlackRock, Inc. Der Anlageverwalter ist als Anlageverwalter
von der Financial Conduct Authority zur Ausiibung regulierter Tatigkeiten im Vereinigten Kénigreich autorisiert und
unterliegt den Regeln der Financial Conduct Authority. Der Anlageverwalter wurde am 18. Marz 1964 nach dem
Recht von England und Wales gegriindet. Zum 31. Dezember 2016 verwaltete die BlackRock-Gruppe ein Vermdégen
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in Hohe von 5,1 Billionen USD und war in 27 Landern vertreten.

GemaB den Bestimmungen des Anlageverwaltungsvertrags ist der Anlageverwalter, ausgenommen in Fallen von
Betrug, Arglist, Vorsatz oder Fahrldssigkeit auf Seiten des Anlageverwalters, nicht fir Verluste aufgrund der
Verfolgung einer im Prospekt dargelegten Anlagepolitik oder des Kaufs, Verkaufs oder Haltens von Wertpapieren
auf Empfehlung des Anlageverwalters haftbar. Der Anlageverwaltungsvertrag sieht auBerdem bestimmte
Haftungsfreistellungen zu Gunsten des Managers sowie seiner Mitarbeiter und Vertreter vor, sofern es sich nicht
um Falle von Vorsatz, Betrug, Unredlichkeit oder Fahrlassigkeit durch den Anlageverwalter oder seine Angestellten
oder Beauftragten bei der Erflllung seiner Pflichten aus dem Anlageverwaltungsvertrag handelt. Der
Anlageverwaltungsvertrag kann von jeder der Parteien der anderen gegeniber schriftlich mit einer Frist von
mindestens 180 Tagen oder aus folgenden Griinden fristlos geklindigt werden:

e wenn die andere Partei in Liquidation geht (auBer im Falle einer freiwilligen Liquidation zum Zweck der
Umstrukturierung oder Verschmelzung zu Konditionen, denen die erstgenannte Partei zuvor schriftlich
zugestimmt hat) oder nicht in der Lage ist, ihre Schulden zu zahlen, oder eine Konkurshandlung begeht,
oder wenn ein Zwangsverwalter flir das Vermdgen der anderen Partei bestellt wird oder ein Fall mit
vergleichbaren Auswirkungen eintritt;

¢ wenn fir die andere Partei ein Insolvenzpriifer, ein Zwangsverwalter oder eine dhnliche Person bestellt wird;

e wenn die andere Partei einen erheblichen Vertragsbruch begeht und diesem Vertragsbruch (sofern ihm
abgeholfen werden kann) nicht innerhalb von 30 Tagen ab einer entsprechenden Aufforderung Abhilfe
schafft; oder

¢ wenn der Anlageverwalter nicht mehr befugt ist, gemaB anwendbaren Gesetzen oder Bestimmungen als
solcher zu fungieren.

Der Vermittler fiir Wertpapierleihgeschifte (Lending Agent)

Der Anlageverwalter kann mit einem schriftlichen Vertrag zum Lending Agent fiir die Fonds der Gesellschaft bestellt
werden. Nach den Bedingungen eines solchen Vertrags wird der Lending Agent bestellt, um die
Wertpapierleihgeschafte der Fonds zu verwalten. Er hat Anspruch auf eine Gebilhr zusatzlich zu der Gebihr, die er
als Anlageverwalter erhadlt. Die Ertrage aus Wertpapierleihgeschaften werden unter den Fonds der Gesellschaft und
dem Anlageverwalter aufgeteilt und an den Anlageverwalter auf prozentualer Basis zu den handelsiblichen Satzen
gezahlt. Die vollstandigen finanziellen Details zu den mit Wertpapierleihgeschaften fir die Fonds der Gesellschaft
erzielten Ertragen und entstandenen Aufwendungen, einschlieBlich gezahlter Gebihren, werden in den
Jahresberichten und gepriften Jahresabschlissen sowie den Halbjahresberichten und ungepriften
Halbjahresabschliissen der Gesellschaft dargelegt. Der Manager prift mindestens einmal jahrlich die
Wertpapierleihvertrage und die damit verbundenen Kosten.

Der Verwalter

Der Manager hat seine Aufgaben als Verwalter, Register- und Transferstelle gemaB dem Verwaltungsvertrag an
die State Street Fund Services (Ireland) Limited delegiert. Der Verwalter ist fiir die Verwaltung der Geschafte der
Gesellschaft einschlieBlich der Berechnung des Nettoinventarwerts, der Bearbeitung der Kontoerdffnungsantrage
und der Handelsantrage vom Primarmarkt und der Erstellung des Abschlusses der Gesellschaft verantwortlich,
wobei er der grundsétzlichen Uberwachung durch den Verwaltungsrat und den Manager unterliegt.

Der Verwalter ist eine in Irland am 23. Marz 1992 gegriindete Gesellschaft mit beschrankter Haftung und letztlich
eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der State Street Corporation. Der Manager hat ein genehmigtes Kapital
von 5 Mio. £. und ein ausgegebenes und voll eingezahltes Kapital von 350.000 £.

Die State Street Corporation ist ein weltweit fihrender Spezialist im Bereich Anlagedienstleistungen und
Anlageverwaltung fur anspruchsvolle internationale Anleger. Die State Street Corporation hat ihren Sitz in Boston,
Massachusetts, USA, und wird an der New Yorker Borse unter dem Kiirzel ,STT" gehandelt.

Der Verwaltungsvertrag sieht vor, dass die Bestellung des Verwalters so lange wirksam bleibt, bis der Vertrag vom
Manager durch schriftliche Mitteilung an den Verwalter mit einer Frist von mindestens sechs Monaten oder vom
Verwalter durch Mitteilung an den Manager mit einer Frist von mindestens zwolf Monaten gekiindigt wird (wobei
die Kiindigung erst sieben Jahre nach dem zwischen den Parteien vereinbarten Anfangsdatum wirksam wird); der
Vertrag kann jedoch unter gewissen Umstdnden mit sofortiger Wirkung durch schriftliche Mitteilung einer Partei an
die andere geklindigt werden. Der Verwaltungsvertrag sieht vor, dass der Verwalter gegenliber dem Manager, der
Gesellschaft und den Anteilinhabern flir Verluste haftet, die durch Fahrlassigkeit, Betrug, Unredlichkeit, vorsatzliche
Nichterflllung, grobe Fahrlassigkeit, Vertragsverletzung und/oder VerstoBe gegen anwendbare Gesetze seitens des
Verwalters oder seiner Verwaltungsratsmitglieder, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Beauftragten, Vertreter oder
Unterauftragnehmer verursacht werden. Gleiches gilt fur eine Verletzung der Geheimhaltungspflichten durch den
Verwalter. Der Verwaltungsvertrag enthalt auch bestimmte Schadloshaltungen zu Gunsten des Verwalters auBer
in Fallen von Betrug, Unredlichkeit, Vertragsverletzung, VerstéBen gegen anwendbare Gesetze, Fahrldssigkeit,
grober Fahrldssigkeit oder vorsatzlicher Nichterfillung durch den Verwalter oder seine Verwaltungsratsmitglieder,
leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Beauftragten, Vertreter oder Unterauftragnehmer bei der Erflillung seiner
Pflichten aus dem Verwaltungsvertrag.

Die Zahlstelle

Der Manager hat eine Zahlstelle fiir Anteile der Fonds ernannt. Die Gesellschaft hat eine Zahlstelle fiir die durch
Globalurkunden bescheinigte Anteile fiir jeden der ICSD-Fonds ernannt. In ihrer Eigenschaft ist die Zahlstelle unter
anderem dafur verantwortlich, dass Zahlungen der Gesellschaft, die von der Zahlstelle entgegengenommen werden,
ordnungsgemaB gezahlt werden, dass unabhangige Aufzeichnungen zu Wertpapieren und der H&he von
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Dividendenzahlungen gefiihrt werden und dass Informationen an den jeweiligen internationalen Zentralverwahrer
weitergegeben werden. Zahlungen im Hinblick auf die Anteile werden Uber den jeweiligen internationalen
Zentralverwahrer in Ubereinstimmung mit den (blichen Gepflogenheiten des jeweiligen internationalen
Zentralverwahrers vorgenommen. Der Manager kann die Ernennung der Zahlstelle abandern oder widerrufen oder
zusétzliche oder andere Registerstellen oder Zahlstellen ernennen oder jegliche Anderung hinsichtlich der
Geschaftsstelle genehmigen, Gber die eine Register- oder Zahlstelle agiert. Derzeit ist die Citibank N.A., Zweigstelle
London, vom Manager als Zahlstelle bestellt.

Die Verwahrstelle

Die Gesellschaft hat gemaB dem Verwahrstellenvertrag State Street Custodial Services (Ireland) Limited zur
Verwahrstelle ihrer Vermégenswerte ernannt. Die Verwahrstelle Gbernimmt die Verwahrung des Vermdgens der
Gesellschaft gemaB den Vorschriften.

Die Verwahrstelle ist eine in Irland am 22. Mai 1991 gegrindete Gesellschaft mit beschrankter Haftung und ist
ebenso wie der Verwalter letztlich eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der State Street Corporation. Sie hat
ein genehmigtes Kapital von 5 Mio. £, und ihr ausgegebenes und voll eingezahltes Kapital betragt 200.000 £. Zum
30. Juni 2012 verwahrte die Verwahrstelle Fonds im Wert von Uber 384 Mrd. USD. Die Verwahrstelle ist eine
Tochtergesellschaft der State Street Bank and Trust Company (,SSBT") und die Verbindlichkeiten der Verwahrstelle
werden von SSBT garantiert. Die Verwahrstelle, SSBT und der Verwalter stehen letztendlich im Eigentum der State
Street Corporation. Die Haupttatigkeit der Verwahrstelle ist die Erbringung von Verwahrungs- und
Treuhanddienstleistungen fiur Organismen flir gemeinsame Anlagen und andere Portfolios.

Die State Street Corporation ist ein weltweit fihrender Spezialist im Bereich Anlagedienstleistungen und
Anlageverwaltung flr anspruchsvolle internationale Anleger. Die State Street Corporation hat ihren Sitz in Boston,
Massachusetts, USA, und wird an der New Yorker Bérse unter dem Kiirzel ,STT" gehandelt.

Die Aufgaben der Verwahrstelle

Die Verwahrstelle fungiert als Verwahrstelle der Fonds fiir die Zwecke der Vorschriften und muss dabei die
Bestimmungen der Vorschriften einhalten. In dieser Eigenschaft umfassen die Aufgaben der Verwahrstelle unter
anderem Folgendes:

(i) sicherzustellen, dass die Cashflows der einzelnen Fonds ordnungsgemaB lUberwacht werden und dass alle
bei der Zeichnung von Anteilen der Fonds von oder im Namen von Anlegern geleisteten Zahlungen
eingegangen sind;

(i) die Vermodgenswerte der Fonds zu verwahren, einschlieBlich (a) der Verwahrung aller Finanzinstrumente,
die im Depot auf einem Konto fiir Finanzinstrumente verbucht werden kdénnen, und aller Finanzinstrumente,
die der Verwahrsteller physisch Ubergeben werden kénnen, und (b) in Bezug auf sonstige Vermdgenswerte
der Prifung, ob die Gesellschaft der Eigentimer dieser Vermdgenswerte ist, und der Fihrung
entsprechender Aufzeichnungen (die ,Verwahrfunktion™);

(iii) sicherzustellen, dass der Verkauf, die Ausgabe, der Riickkauf, die Ricknahme und die Annullierung von
Anteilen der einzelnen Fonds gemaB den Vorschriften und der Satzung erfolgen;

(iv)  sicherzustellen, dass die Berechnung des Wertes der Anteile der einzelnen Fonds gemal den Vorschriften
und der Satzung erfolgt;

(v) den Anweisungen des Managers und der Gesellschaft Folge zu leisten, sofern diese Anweisungen nicht gegen
die Vorschriften oder die Satzung verstoBen;

(vi)  sicherzustellen, dass bei Transaktionen mit Vermdgenswerten der einzelnen Fonds der Gegenwert innerhalb
der Ublichen Fristen an den betreffenden Fonds liberwiesen wird; und

(vii)  sicherzustellen, dass die Ertrage der Fonds gemaB den Vorschriften und der Satzung verwendet werden.

Neben Barmitteln (die im Einklang mit den Bestimmungen der Vorschriften gehalten und verwahrt werden) werden
alle sonstigen Vermdgenswerte der Fonds von den Vermdgenswerten der Verwahrstelle und ihrer Unterverwahrer
und von Vermdgenswerten, die von der Verwahrstelle oder von Unterverwahrern oder beiden fiir andere Kunden
als Treuhander, Verwahrer oder auf sonstige Weise gehalten werden, getrennt verwahrt. Die Verwahrstelle muss
ihre Aufzeichnungen in Bezug auf die jedem Fonds zurechenbaren Vermégenswerte so fiihren, dass sichergestellt
wird, dass ohne Weiteres ersichtlich ist, dass die Vermodgenswerte ausschlieBlich fir den Fonds gehalten werden
und diesem gehodren und dass diese nicht der Verwahrstelle oder ihren verbundenen Unternehmen, den
Unterverwahrern oder Beauftragten oder deren verbundenen Unternehmen gehoren.

Die Verwahrstelle hat ihre Muttergesellschaft, SSBT, zu ihrem globalen Unterverwahrer (,globale Verwahrstelle")
fur die Erflllung ihrer Verwahrfunktion bestellt. Die globale Verwahrstelle hat ihrerseits Unterverwahrvertrage zur
Ubertragung der Erfiillung ihrer Verwahrfunktion in bestimmten vereinbarten Markten auf die Unterverwahrer
gemaB Anhang VI abgeschlossen. Die Haftung der Verwahrstelle bleibt von der Tatsache unberihrt, dass sie einen
Dritten mit der Verwahrfunktion beauftragt hat.

Die Verwahrstelle muss sicherstellen, dass die Unterverwahrer:

(i) Uiber angemessene Organisationsstrukturen und Fachkenntnisse verfligen;

(i) unter Umstanden, in denen ihnen die Verwahrung von Finanzinstrumenten uUbertragen wird, einer
wirksamen aufsichtlichen Regulierung, einschlieBlich Mindesteigenkapitalanforderungen, und einer Aufsicht
in der jeweiligen Rechtsordnung sowie einer regelmdBigen externen Priifung unterliegen, durch die
sichergestellt wird, dass sich die Finanzinstrumente in ihrem Besitz befinden;

(iii) die Vermogenswerte der Kunden der Verwahrstelle von ihren eigenen Vermdgenswerten und von den
Vermdgenswerten der Verwahrstelle in einer Weise trennen, dass diese Vermdgenswerte jederzeit eindeutig
als Eigentum von Kunden der Verwahrstelle identifiziert werden kénnen;
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(iv)  gewabhrleisten, dass im Fall ihrer Insolvenz die von ihnen unterverwahrten Vermogenswerte der Gesellschaft
nicht an ihre Glaubiger ausgeschittet oder zu deren Gunsten verwendet werden kdnnen; und

(v) mit einem schriftlichen Vertrag bestellt werden und die allgemeinen Verpflichtungen und Verbote in Bezug
auf die Verwahrfunktion, die Wiederverwendung von Vermoégenswerten und Interessenkonflikte einhalten.

Wenn nach den Rechtsvorschriften eines Drittstaates vorgeschrieben ist, dass bestimmte Finanzinstrumente von
einer ortsansassigen Einrichtung verwahrt werden missen, und wenn es keine ortsansassigen Einrichtungen gibt,
die einer wirksamen aufsichtlichen Regulierung, einschlieBlich Mindesteigenkapitalanforderungen, und einer
Aufsicht in der jeweiligen Rechtsordnung unterliegen, kann die Gesellschaft die Verwahrstelle anweisen, ihre
Aufgaben nur insoweit und solange zu Ubertragen, als es von dem Recht des Drittstaates gefordert wird und es
keine ortsansdssigen Einrichtungen gibt, die die vorgenannten Regulierungs-, Eigenkapital- und Aufsichts-
anforderungen erfiillen. Falls solche ortsansdssigen Einrichtungen mit der Verwahrung beauftragt werden, werden
die Anteilinhaber im Vorfeld Uber die Risiken, mit denen diese Beauftragung verbunden ist, informiert.

Einzelheiten zu potenziellen Interessenkonflikten, die in Bezug auf die Verwahrstelle entstehen kodnnten,
entnehmen Sie bitte dem Abschnitt ,Interessenkonflikte" dieses Prospekts.

Die Verwahrstelle muss sicherstellen, dass die von der Verwahrstelle verwahrten Vermdgenswerte der Fonds von
der Verwahrstelle oder von einem Dritten, dem die Verwahrfunktion lbertragen wurde, nicht fir deren eigene
Rechnung wiederverwendet werden. Als Wiederverwendung gilt jede Transaktion verwahrter Vermdgenswerte der
Fonds, einschlieBlich Ubertragung, Verpfindung, Verkauf und Leihe. Die verwahrten Vermégenswerte eines Fonds
dirfen nur wiederverwendet werden, sofern:

(@) die Wiederverwendung der Vermdgenswerte flir Rechnung des Fonds erfolgt;

(b) die Verwahrstelle den Weisungen des im Namen des Fonds handelnden Managers Folge leistet;

(©) die Wiederverwendung dem Fonds zugutekommt und im Interesse der Anleger des Fonds liegt; und

(d) die Transaktion durch liquide Sicherheiten hoher Qualitat gedeckt ist, die der Fonds gemaB einer
Vereinbarung Uber eine Vollrechtsiibertragung erhalten hat und deren Verkehrswert jederzeit mindestens
so hoch ist wie der Verkehrswert der wiederverwendeten Vermdgenswerte zuzlglich eines Zuschlags.

Die Verwahrstelle haftet den Fonds gegentiber fiir den Verlust von Finanzinstrumenten der Fonds, die im Rahmen der
Verwahrfunktion der Verwahrstelle verwahrt werden (unabhangig davon, ob die Verwahrstelle ihre Verwahrfunktion
in Bezug auf diese Finanzinstrumente auf Dritte (ibertragen hat oder nicht), es sei denn, sie kann nachweisen, dass
der Verlust von verwahrten Finanzinstrumenten die Folge eines auBeren Ereignisses ist, das nach vernunftigem
Ermessen auBerhalb ihre Kontrolle liegt und dessen Folgen trotz aller angemessenen Anstrengungen nicht hatten
verhindert werden kdnnen. Dieser HaftungsmaBstab gilt nur fiir Vermdgenswerte, die in einem Wertpapierdepot auf
den Namen der Verwahrstelle oder eines Unterverwahrers eingetragen oder gehalten werden kdénnen, sowie flir
Vermogenswerte, die der Verwahrstelle physisch Ubergeben werden kénnen. Zudem haftet die Verwahrstelle
gegeniber den Fonds fiir alle sonstigen Verluste, die dadurch entstehen, dass die Verwahrstelle ihre Verpflichtungen
gemaB den Vorschriften fahrlassig oder vorsatzlich nicht ordnungsgemaB erfillt.

Der Verwahrstellenvertrag regelt, dass die Gesellschaft der Verwahrstelle gegeniber fir samtliche Verluste haftet,
die der Verwahrstelle eventuell in Verbindung mit oder aufgrund der ordnungsgemdaBen Erfillung der
Verpflichtungen der Verwahrstelle auferlegt werden oder entstehen oder gegen sie geltend gemacht werden, und
dass die Gesellschaft die Verwahrstelle von samtlichen Verlusten freistellt, die aus Forderungen Dritter entstehen,
die der Verwahrstelle eventuell in Verbindung mit oder aufgrund der ordnungsgemdBen Erfiillung der
Verpflichtungen der Verwahrstelle entstehen oder die entsprechend gegen sie geltend gemacht werden.

Die Gesellschaft hat laut Verwahrstellenvertrag der Verwahrstelle eine Verkaufsvollmacht gemaB maBgeblichem
irischem Recht fir den Fall erteilt, dass die Gesellschaft ihren Zahlungs- bzw. Rickzahlungsverpflichtungen
gegentber der Verwahrstelle und ihren verbundenen Unternehmen fir Kreditfazilitéten, einschlieBlich vertraglicher
Abwicklung, die der Gesellschaft durch die Verwahrstelle oder ihre verbundenen Unternehmen bereitgestellt
werden, nicht nachkommt. Vor Ausliibung eines solchen Sicherungsrechts muss die Verwahrstelle der Gesellschaft
und dem Manager eine Frist von mindestens drei Werktagen setzen. Die Verwahrstelle ist jedoch nicht verpflichtet,
die 0. g. Frist zu setzen bzw. die Ausubung ihrer Verkaufsvollmacht aufzuschieben, wenn sie nach eigenem
(verniinftigen) Ermessen der Meinung ist, dass dies ihre Chancen auf eine vollstéandige Beitreibung der Zahlung
wesentlich beeintrachtigen wiirde. Unter diesen Umstanden muss die Verwahrstelle lediglich eine Frist setzen, die
nach verninftigem Ermessen praktikabel ist. Der Verwahrstellenvertrag bestimmt auBerdem, dass die
Verwahrstelle vertraglich dazu berechtigt ist, der Verwahrstelle geschuldete offene Gebihren aufzurechnen. Dieses
Recht kann von der Verwahrstelle nur gegen das Vermdgen des jeweiligen Fonds ausgelibt werden, in Bezug auf
den die Zahlungsverpflichtung nicht erfillt wurde.

Der Verwahrstellenvertrag sieht vor, dass die Bestellung der Verwahrstelle seitens der Gesellschaft gegentliber der
Verwahrstelle mit einer Frist von sechs Monaten (oder einer kirzeren Frist im Einvernehmen mit der Verwahrstelle)
und seitens der Verwahrstelle gegenliber der Gesellschaft mit einer Frist von zwdlf Monaten (oder einer kirzeren Frist
im Einvernehmen mit der Gesellschaft) gekiindigt werden kann; der Vertrag kann jedoch unter gewissen Umstdnden
unverziglich durch schriftliche Mitteilung der Gesellschaft oder der Verwahrstelle an die anderen Parteien geklindigt
werden.

Aktuelle Informationen in Bezug auf die Verwahrstelle einschlieBlich der Pflichten der Verwahrstelle, der
Ubertragungsvereinbarungen und aller Interessenkonflikte, die sich ergeben kénnen, werden den Anlegern auf
Anfrage an den Manager zur Verfligung gestellt.

WAHRUNGSABSICHERUNG
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Die State Street Europe Limited wurde vom Anlageverwalter mit der Erbringung von
Wahrungsabsicherungsleistungen flr wahrungsabgesicherte Anteilklassen geman dem
Wahrungsabsicherungsvertrag beauftragt. Die State Street Europe Limited ist fir die Vornahme von Devisen-
transaktionen fir die wahrungsabgesicherten Anteilklassen entsprechend den vom Anlageverwalter festgelegten
Richtlinien verantwortlich. Die State Street Europe Limited wird eine Absicherungsmethodik anwenden, die der
Methodik der jeweiligen Fonds und Anteilklasse entspricht (siehe ,Referenzindizes" und ,Anlagetechniken® oben).

Die State Street Europe Limited ist eine am 1. August 1997 in England gegriindete Gesellschaft mit beschrankter
Haftung und letztlich eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der State Street Corporation.

Die State Street Corporation ist ein weltweit fihrender Spezialist im Bereich Anlagedienstleistungen und
Anlageverwaltung flir anspruchsvolle internationale Anleger. Die State Street Corporation hat ihren Sitz in Boston,
Massachusetts, USA, und wird an der New Yorker Borse unter dem Kirzel ,STT" gehandelt.
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INTERESSENKONFLIKTE

Allgemeines

Der Manager und andere Unternehmen der BlackRock-Gruppe tatigen Geschéfte fir andere Kunden. Unternehmen
der BlackRock-Gruppe, deren Mitarbeiter und deren andere Kunden sind Konflikten mit den Interessen des
Managers und seiner Kunden ausgesetzt. BlackRock verfliigt Uber Grundsatze fir den Umgang mit
Interessenkonflikten. Es ist nicht immer mdglich, das Risiko einer Beeintrachtigung der Interessen eines Kunden
vollsténdig und in solcher Weise zu mindern, dass bei jedem Geschaft im Auftrag von Kunden kein Risiko einer
Beeintrachtigung von deren Interessen mehr besteht.

Die Arten von Konfliktszenarien, aus denen Risiken erwachsen, beziglich derer BlackRock der Ansicht ist, dass es
diese nicht mit hinreichender Sicherheit mindern kann, sind nachstehend angegeben und kénnen von Zeit zu Zeit
aktualisiert werden.

Verwahrstelle

Die Verwahrstelle gehért einer internationalen Unternehmensgruppe an, die im Rahmen der gewdhnlichen
Geschaftstatigkeit flr eine groBe Anzahl Kunden gleichzeitig sowie auf eigene Rechnung handelt, was zu
tatsachlichen oder potenziellen Konflikten fihren kann. Es entstehen Interessenkonflikte, wenn die Verwahrstelle
oder ihre verbundenen Unternehmen im Rahmen des Verwahrstellenvertrags oder im Rahmen separater
vertraglicher oder sonstiger Vereinbarungen tatig werden. Bei diesen Tatigkeiten kann es sich unter anderem um
folgende handeln:

(i) die Erbringung von Nominee-, Verwaltungs-, Register- und Transferstellen-, Analyse-,
Wertpapierleihstellen-, Anlageverwaltungs-, Finanzberatungs- und/oder sonstigen Beratungsleistungen fir
die Gesellschaft;

(i) die Durchfihrung von Bank-, Vertriebs- und Handelstransaktionen einschlieBlich Devisen-, Derivate-,
Kreditvergabe-, Makler-, Market-Making- oder sonstigen Finanztransaktionen mit einem Fonds als
Eigenhandler und in ihrem eigenen Interesse oder flir andere Kunden.

In Verbindung mit den vorstehenden Tatigkeiten:

(i) werden die Verwahrstelle oder ihre verbundenen Unternehmen mit diesen Tatigkeiten eine
Gewinnerzielungsabsicht verfolgen und diirfen Gewinne oder Vergltungen in jeder Form erhalten und
behalten und sind nicht verpflichtet, der Gesellschaft die Art oder die Hohe dieser Gewinne oder Verglitungen
offenzulegen, einschlieBlich der in Verbindung mit diesen Tatigkeiten erhaltenen Honorare, Geblhren,
Provisionen, Umsatzbeteiligungen, Spreads, Margen, Abschlage, Zinsen, Rabatte, Nachldsse oder sonstigen
Verglnstigungen;

(i) kénnen die Verwahrstelle oder ihre verbundenen Unternehmen Wertpapiere oder sonstige Finanzprodukte
oder Instrumente als Eigenhandler im eigenen Interesse, im Interesse ihrer verbundenen Unternehmen
oder fir ihre anderen Kunden kaufen, verkaufen, ausgeben, handeln oder halten;

(iii) kdénnen die Verwahrstelle oder ihre verbundenen Unternehmen Transaktionen in derselben oder in der
entgegengesetzten Richtung wie die vorgenommenen Transaktionen tatigen, wobei sie sich auch auf ihnen
vorliegende Informationen stitzen kdnnen, die der Gesellschaft nicht zuganglich sind;

(iv)  konnen die Verwahrstelle oder ihre verbundenen Unternehmen fir andere Kunden einschlieBlich
Konkurrenten der Gesellschaft die gleichen oder &hnliche Leistungen erbringen;

(v) kénnen der Verwahrstelle oder ihren verbundenen Unternehmen von der Gesellschaft Glaubigerrechte
gewahrt werden, die diese ausiben kann.

Die Gesellschaft kann ein verbundenes Unternehmen der Verwahrstelle zur Durchflihrung von Devisen-, Kassa-
oder Swaptransaktionen auf Rechnung der Gesellschaft heranziehen. In diesen Fallen handelt das verbundene
Unternehmen als Eigenhandler und nicht als Broker, Vertreter oder Treuhander der Gesellschaft. Das verbundene
Unternehmen verfolgt bei diesen Transaktionen eine Gewinnerzielungsabsicht und darf die erzielten Gewinne
behalten und braucht sie der Gesellschaft nicht offenzulegen. Das verbundene Unternehmen muss derartige
Transaktionen zu den mit der Gesellschaft vereinbarten Konditionen abschlieBen.

Wenn der Gesellschaft gehdrende Barmittel bei einem verbundenen Unternehmen der Verwahrstelle hinterlegt
werden, bei dem es sich um eine Bank handelt, entsteht ein mdglicher Interessenkonflikt in Bezug auf die Zinsen,
die das verbundene Unternehmen diesem Konto ggf. gutschreibt oder berechnet, und auf die Gebilhren oder
sonstigen Vorteile, die sich aus dem Halten dieser Barmittel als Bank anstatt als Treuhander ergeben.

Der Manager kann auch ein Kunde oder Kontrahent der Verwahrstelle oder ihrer verbundenen Unternehmen sein.
Aktuelle Informationen Uber die Verwahrstelle, ihre Pflichten, modgliche Konflikte, die von der Verwahrstelle
Ubertragenen Verwahrfunktionen, die Liste der Beauftragten und Unterbeauftragten sowie sdamtliche eventuell

aufgrund einer derartigen Ubertragung entstehenden Interessenkonflikte werden den Anlegern auf Anfrage zur
Verfligung gestellt.
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Interessenkonflikte innerhalb der BlackRock-Gruppe

Mitarbeitergeschéfte

Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe kénnen Zugang zu Informationen hinsichtlich Kundenanlagen haben, kénnen
aber auch Uber persodnliche Konten eigene Handelsgeschdfte tatigen. Es besteht das Risiko, dass ein Mitarbeiter,
wenn er einen Handelsauftrag von ausreichender GroBe platzieren wirde, den Wert eines Kundengeschafts
beeinflussen kdnnte. Die BlackRock-Gruppe hat Grundsatze fur Mitarbeitergeschéfte eingeflihrt, die sicherstellen
sollen, dass Eigengeschéfte von Mitarbeitern im Voraus genehmigt werden miissen

Mitarbeiterbeziehungen

Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe kdénnen Beziehungen mit den Mitarbeitern von Kunden von BlackRock oder mit
anderen Personen unterhalten, deren Interessen in Konflikt mit jenen eines Kunden stehen. Eine solche Beziehung
eines Mitarbeiters kdnnte die Entscheidungsfindung des Mitarbeiters zu Lasten der Interessen eines Kunden
beeinflussen. Die BlackRock-Gruppe verfligt (ber Grundsatze fir den Umgang mit Interessenkonflikten, wonach
Mitarbeiter alle potenziellen Konflikte melden missen.

Interessenkonflikte des Managers

Provider Aladdin

Die BlackRock-Gruppe nutzt Aladdin-Software als einheitliche Technologieplattform fiir ihr gesamtes
Anlageverwaltungsgeschaft. Anbieter von Verwahrungs- und Fondsverwaltungsdienstleistungen kdnnen Provider
Aladdin, eine Art der Aladdin-Software, zum Zugriff auf Daten nutzen, die vom Anlageverwalter und vom Manager
verwendet werden. Jeder Dienstleister vergitet die BlackRock-Gruppe fir die Nutzung von Provider Aladdin. Ein
potenzieller Konflikt entsteht, wenn das Einverstandnis eines Dienstleisters mit der Nutzung von Provider Aladdin
einen Anreiz fir den Manager schafft, einen solchen Dienstleister zu ernennen oder dessen Ernennung zu erneuern.
Um dieses Risiko zu mindern, werden solche Vertrage zu normalen Geschaftsbedingungen, die einem Drittvergleich
standhalten, geschlossen.

Vertriebsbeziehungen

Die Hauptvertriebsstelle (BlackRock Investment Management (UK) Limited) kann Dritte fir den Vertrieb und damit
verbundene Dienstleistungen bezahlen. Solche Zahlungen kénnten einen Anreiz flir Dritte darstellen, die
Gesellschaft Anlegern gegeniiber zu bewerben, obwohl dies nicht im besten Interesse des jeweiligen Kunden ist.
Die Unternehmen der BlackRock-Gruppe erfillen alle rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Auflagen in den
Rechtsordnungen, in denen solche Zahlungen geleistet werden.

Interessenkonflikte des Anlageverwalters

Provisionen und Analysen

Soweit durch die geltenden Vorschriften gestattet (ausgenommen - um jeglichen Zweifel auszuschlieBen - alle
Fonds, die in den Geltungsbereich der MiIFID II fallen), kdnnen einige Unternehmen der BlackRock-Gruppe, die als
Anlageverwalter fir die Fonds tatig sind, Provisionen aus dem Handel von Aktien Uber bestimmte Makler in
bestimmten Rechtsordnungen dafiir verwenden, externe Analysen zu bezahlen. Solche Vereinbarungen kénnen
einen Fonds gegenilber einem anderen beglnstigen, da die Analysen fiir ein breiteres Spektrum von Kunden
genutzt werden kdénnen, als nur jene, deren Handelsgeschafte diese finanziert haben. Die BlackRock-Gruppe
verfligt Uber Grundsatze flir die Verwendung von Provisionen, um die Einhaltung der geltenden Vorschriften und
Marktgepflogenheiten in den einzelnen Regionen sicherzustellen.

Zeitliche Abfolge konkurrierender Auftrdge

Bei der Bearbeitung mehrerer Auftrage flir den Handel des gleichen Wertpapiers in dieselbe Richtung, die genau
oder in etwa zur selben Zeit erteilt wurden, ist der Anlageverwalter bestrebt, in fairer Weise und kontinuierlich das
bestmdgliche Gesamtergebnis flir jeden Auftrag zu erzielen, unter Beriicksichtigung der Merkmale der Auftrage,
der aufsichtsrechtlichen Beschrénkungen oder der vorherrschenden Marktbedingungen. Ublicherweise wird dies
durch die Zusammenlegung konkurrierender Auftrédge erreicht. Es kann zu Interessenkonflikten kommen, wenn
ein Handler konkurrierende Auftrdge, die Eignungsvoraussetzungen erfiillen, nicht zusammenlegt, oder Auftrage
zusammenlegt, die Eignungsvoraussetzungen nicht erflllen. In diesem Fall kann es den Anschein haben, dass ein
Auftrag gegeniliber einem anderen bevorzugt ausgefiihrt wurde. Bei spezifischen Handelsanweisungen des Fonds
besteht mdglicherweise ein Risiko, dass fur einen anderen Kunden bessere Ausfiihrungsbedingungen erzielt werden,
beispielsweise, falls der Auftrag nicht in eine Zusammenlegung aufgenommen wurde. Die BlackRock-Gruppe
verfligt GUber Grundsatze fiur die Auftragsabwicklung und Grundsatze fir die Zuweisung von Anlagen, die die Abfolge
und Zusammenlegung von Auftrdgen regeln.

Gleichzeitige Long- und Short-Positionen

Der Anlageverwalter kann gegenlaufige Positionen (d. h. long und short) in demselben Wertpapier zur gleichen
Zeit flr unterschiedliche Kunden aufbauen, halten oder auflésen. Dies kann die Interessen der Kunden des
Anlageverwalters auf der einen oder anderen Seite beeintrachtigen. Darlber hinaus kdnnen
Anlageverwaltungsteams in der gesamten BlackRock-Gruppe Long-only-Mandate und Long-short-Mandate haben;
sie kénnen eine Short-Position in einem Wertpapier in einigen Portfolios eingehen, die long in anderen Portfolios
gehalten werden. Anlageentscheidungen zum Eingehen von Short-Positionen in einem Konto kdnnen zudem
Auswirkungen auf den Kurs, die Liquiditat oder die Bewertung von Long-Positionen in einem anderen Kundenkonto
haben oder umgekehrt. Die BlackRock-Gruppe verfligt Giber Long-Short (Side by Side)-Grundsatze, um Konten fair
zu behandeln.
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Cross Trades - Preiskonflikt

Bei der Bearbeitung mehrerer Auftrage fir dasselbe Wertpapier kann der Anlageverwalter gegenlaufige Auftrage
zu einem Geschaftsabschluss zusammenfihren (sog. Crossing), um die bestmdgliche Ausfiihrung zu erreichen. Bei
einer solchen Zusammenfihrung ist es moglich, dass die Ausfiihrung nicht im besten Interesse jedes einzelnen
Kunden erfolgt, beispielsweise wenn fir ein Handelsgeschaft kein fairer und angemessener Preis gilt. Die
BlackRock-Gruppe verringert dieses Risiko dadurch, dass sie Crossing-Grundsétze eingefiihrt hat.

Wesentliche, nicht éffentliche Informationen

Die Unternehmen der BlackRock-Gruppe erhalten wesentliche, nicht oOffentliche Informationen in Bezug auf
bdrsennotierte Wertpapiere, in die Unternehmen der BlackRock-Gruppe im Kundenauftrag investieren. Um
widerrechtlichen Handel zu verhindern, errichtet die BlackRock-Gruppe Informationsbarrieren und beschrankt den
Handel durch ein oder mehrere Anlageteams fiir das betreffende Wertpapier. Solche Beschrankungen kdnnen sich
negativ auf die Anlageperformance von Kundenkonten auswirken. BlackRock hat Grundsatze fir
Informationsbarrieren fir wesentliche, nicht éffentliche Informationen eingefiihrt.

Anlagebeschrénkungen oder -begrenzungen von BlackRock und nahestehenden Unternehmen

Die Gesellschaft kann in ihren Anlagetatigkeiten aufgrund von Beteiligungsgrenzen und Meldepflichten in
bestimmten Rechtsordnungen beschrankt sein, die sich insgesamt auf die Konten von Kunden der BlackRock-
Gruppe beziehen. Solche Beschrankungen kdnnen durch entgangene Anlagemdglichkeiten negative Auswirkungen
auf Kunden haben. Die BlackRock-Gruppe begegnet diesem Konflikt durch die Einhaltung von Grundsétzen fir die
Anlage- und Handelszuweisung, die darauf ausgelegt sind, beschrankte Anlagemdoglichkeiten im Laufe der Zeit fair
und gerecht betroffenen Konten zuzuteilen.

Anlagen in Produkten nahestehender Unternehmen

Bei der Erbringung von Anlageverwaltungsdienstleistungen kann der Anlageverwalter in Produkte investieren, fir
die Unternehmen der BlackRock-Gruppe im Auftrag von Kunden Dienstleistungen erbringen. Zudem kann er andere
Produkte (einschlieBlich anderer Organismen flir gemeinsame Anlagen) finanzieren, die vom Anlageverwalter oder
einem verbundenen Unternehmen gesponsert oder verwaltet werden. Im Hinblick auf Anlagen eines Fonds in
Anteile anderer Organismen flir gemeinsame Anlagen kann der Anlageverwalter ausschlieBlich in Anlageprodukte
investieren, die vom Anlageverwalter oder einem verbundenen Unternehmen gesponsert oder verwaltet werden.
Solche Aktivitaten kénnten den Umsatz der BlackRock-Gruppe steigern. Bei der Handhabung dieses Konflikts ist
BlackRock bestrebt, Anlageleitlinien zu befolgen, und verfligt Uber Grundsatze fir den Umgang mit
Interessenkonflikten sowie Verhaltens- und Ethikgrundsatze.

Anlagezuweisung und Rangfolge von Auftrdgen

Bei der Ausfiihrung eines Wertpapiergeschafts im Auftrag eines Kunden kann der betreffende Auftrag
zusammengelegt werden und der zusammengelegte Auftrag im Rahmen mehrerer Geschafte erflllt werden.
Geschafte, die zusammen mit anderen Kundenauftragen ausgefiihrt werden, fihren zu der Notwendigkeit, eine
Zuweisung dieser Geschafte vorzunehmen. Die Fahigkeit des Anlageverwalters, Geschdfte einem bestimmten
Kundenkonto zuzuweisen, kann durch die GroBe und den Preis dieser Geschafte im Verhaltnis zur GroBe der von
den Kunden in Auftrag gegebenen Geschafte begrenzt werden. Ein Zuweisungsverfahren kann dazu fiuhren, dass
ein Kunde nicht in vollem Umfang den Vorteil eines Geschaftsabschlusses zum bestmdglichen Preis erhélt. Der
Anlageverwalter begegnet diesem Konflikt, indem er Grundsatze fir die Anlage- und Handelszuweisung einhalt,
die darauf ausgelegt ist, die faire Behandlung aller Kundenkonten im Laufe der Zeit sicherzustellen.

Informationen liber Fonds

Unternehmen der BlackRock-Gruppe konnen einen Informationsvorteil haben, wenn sie im Auftrag von
Kundenportfolios in eigene Fonds von BlackRock investieren. Ein solcher Informationsvorteil kann dazu flhren,
dass eine Gesellschaft der BlackRock-Gruppe friher im Auftrag ihres Kunden investiert, als der Anlageverwalter
fir die Gesellschaft investiert. Das Risiko der Beeintrachtigung wird durch die Anteilspreisgestaltung und
VerwasserungsschutzmaBnahmen der BlackRock-Gruppe verringert.

Parallele Verwaltung: Performancegebihr

Der Anlageverwalter verwaltet mehrere Kundenkonten mit unterschiedlichen Gebilhrenstrukturen. Es besteht ein
Risiko, dass solche Unterschiede zu einem uneinheitlichen Performanceniveau bei verschiedenen Kundenkonten
mit dhnlichen Mandaten fiihren, indem Mitarbeitern ein Anreiz geboten wird, Konten mit Performancegebiihren
gegenliber solchen mit Pauschalvergitung oder ohne Gebihren bevorzugt zu behandeln. Die Unternehmen der
BlackRock-Gruppe begegnen diesem Risiko durch die Verpflichtung zur Einhaltung von Verhaltens- und
Ethikgrundsatzen.
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GESETZLICHE UND ALLGEMEINE ANGABEN

Genehmigtes Kapital

Bei Griindung betrug das genehmigte Kapital der Gesellschaft 40.000 £, aufgeteilt in 40.000 Zeichneranteile
im Nennwert von je 1 £ und 500.000.000.000 nennwertlose Anteile. Es sind derzeit 7 Zeichneranteile
ausgegeben, welche sich im Besitz des Managers oder von Nominees des Managers befinden. Alle
Zeichneranteile wurden zum Nennwert gegen Barzahlung ausgegeben. Die Zeichneranteile sind nicht
Bestandteil des Grundkapitals irgendeines Fonds der Gesellschaft.

Diese Zeichneranteile kdnnen von der Gesellschaft jederzeit zurlickgekauft werden. Der Rickkaufpreis
betragt 1 £ je Zeichneranteil.

(@) Zum Datum dieses Prospekts ist nach bestem Wissen des Verwaltungsrats kein Kapital der
Gesellschaft veroptioniert und es wurde keine Vereinbarung getroffen, Kapital der Gesellschaft
bedingt oder unbedingt unter eine Option zu stellen.

(b) Weder die Zeichneranteile noch die Anteile sind mit Vorkaufsrechten ausgestattet.

Anderung des Grundkapitals

Die Gesellschaft kann nach Ermessen des Verwaltungsrats und nach vorheriger Mitteilung an die
entsprechenden Anteilinhaber:

(a) ihre Anteile insgesamt oder teilweise zusammenlegen und in eine geringere Anzahl von Anteilen als ihre
bestehenden Anteile einteilen; oder

(b) ihre Anteile teilweise oder ganzlich unterteilen, so dass eine gréBere Anzahl von Anteilen entsteht.
Die Gesellschaft kann nach Ermessen des Verwaltungsrats Anteile annullieren, die im Anschluss an die
vorstehend unter (a) oder (b) beschriebenen Verfahren von niemandem Ubernommen waren und deren

Ubernahme auch nicht zugesagt wurde, und ihr Kapital um den Betrag der so annullierten Anteile
herabsetzen.

Rechte aus Anteilen
(@) Zeichneranteile
Die Inhaber der Zeichneranteile sind
(i) bei einer Abstimmung nach Kapitalanteilen (poll) zu einer Stimme je Zeichneranteil berechtigt;

(i) in Bezug auf ihren Besitz an Zeichneranteilen nicht zum Bezug irgendwelcher Dividenden
berechtigt; und

(iii)  im Fall einer Abwicklung oder Auflosung der Gesellschaft zu denjenigen Anspriichen berechtigt,
die unter ,Verteilung des Vermdgens bei Liquidation™ nachstehend genannt sind.

(b) Anteile
Die Inhaber der Anteile sind
(i) bei einer Abstimmung nach Kapitalanteilen (poll) zu einer Stimme je ganzem Anteil berechtigt;

(i) zu denjenigen Dividenden berechtigt, die der Verwaltungsrat gegebenenfalls von Zeit zu Zeit
beschlieBt; und

(iii)  im Fall einer Abwicklung oder Auflésung der Gesellschaft zu denjenigen Anspriichen berechtigt,
die unter ,Verteilung des Vermdgens bei Liquidation™ nachstehend genannt sind.

Informationen zur Austubung der Stimmrechte durch die Anleger der Fonds finden Sie im Abschnitt
~Allgemeine Informationen zum Handel mit Anteilen der Gesellschaft".

Stimmrechte

Die Stimmrechte sind unter den Rechten aus Zeichneranteilen und Anteilen unter vorstehendem Punkt 2
geregelt. Anteilinhaber (d. h. Anleger, deren Name im Anteilregister eingetragen ist), bei denen es sich um
natirliche Personen handelt, dirfen an Hauptversammlungen persénlich oder durch Stimmrechtsvertreter
vertreten teilnehmen und abstimmen. Anteilinhaber (d. h. Anleger, deren Name im Anteilregister
eingetragen ist), bei denen es sich um juristische Personen handelt, dirfen an Hauptversammlungen Gber
Bevollmachtigte oder Stimmrechtsvertreter teilnehmen und abstimmen. Anleger, die Anteile (iber einen
Makler/Handler oder sonstigen Vermittler halten und beispielsweise aus Clearing-Griinden nicht im Register
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eingetragen sind, sind nicht berechtigt, bei Hauptversammlungen abzustimmen. Dies hdangt von den mit
dem jeweiligen Broker/Handler oder sonstigen Vermittler getroffenen Vereinbarungen ab.

Vorbehaltlich aller Sonderbestimmungen zu Abstimmungen, nach denen Anteile ausgegeben oder jeweils
gehalten werden dirfen, hat jeder Inhaber von Anteilen, der auf einer Hauptversammlung personlich
anwesend oder durch Stimmrechtsvertreter vertreten ist, bei einer Abstimmung nach Kapitalanteilen (poll)
eine Stimme fiir jeden gehaltenen Anteil.

Zur Annahme ordentlicher Beschliisse der Gesellschaft auf einer Hauptversammlung ist eine einfache
Mehrheit der Stimmen erforderlich, die von den personlich oder durch Stimmrechtsvertreter auf der
Versammlung anwesenden Inhabern von Anteilen abgegeben werden, auf der der Beschluss vorgeschlagen
wird.

Zur Annahme eines Sonderbeschlusses einschlieBlich eines Beschlusses (i) zur Aufhebung oder Anderung
eines Artikels der Satzung oder zur Einfiigung eines neuen Artikels und (ii) zur Abwicklung der Gesellschaft
ist eine Mehrheit von mindestens 75 % der personlich oder durch Stimmrechtsvertreter auf einer
Hauptversammlung anwesenden und (sofern stimmberechtigt) abstimmenden Inhabern von Anteilen
erforderlich.

Informationen zur Austbung der Stimmrechte durch die Anleger der Fonds finden Sie im Abschnitt
»~Allgemeine Informationen zum Handel mit Anteilen der Gesellschaft".

Versammlungen und Stimmabgaben von Anteilinhabern

Anteilinhaber (d. h. Anleger, deren Name im Anteilregister der Gesellschaft eingetragen ist), sind bei den
Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnahme- und stimmberechtigt. Die Jahreshauptversammlung der
Gesellschaft wird normalerweise innerhalb von sechs Monaten nach dem Ende jedes Geschaftsjahres der
Gesellschaft in Irland abgehalten. Einladungen zu jeder Jahreshauptversammlung werden den registrierten
Anteilinhabern zusammen mit dem Jahresbericht und gepriiften Jahresabschluss mindestens einundzwanzig
Tage vor dem fur die Versammlung festgesetzten Tag zugesandt.

Informationen zur Ubermittlung von Mitteilungen und Ausiibung der Stimmrechte durch die Anleger der
Fonds finden Sie im Abschnitt ,Allgemeine Informationen zum Handel mit Anteilen der Gesellschaft".

Abschliisse und Berichterstattung
Der Rechnungszeitraum der Gesellschaft endet in jedem Jahr am 31. Oktober.

Die Gesellschaft erstellt jedes Jahr fir das zum 31. Oktober endende Geschaftsjahr einen Jahresbericht und
gepriften Abschluss. Der Jahresbericht und der gepriifte Abschluss werden innerhalb von vier Monaten nach
Ende des Geschiftsjahres verdffentlicht. Darliber hinaus erstellt die Gesellschaft einen Halbjahresbericht
und ungepriften Abschluss (jeweils zum 30. April). Dieser wird innerhalb von zwei Monaten nach dem Ende
des Berichtszeitraums veroffentlicht. Die Gesellschaft stellt Inhabern von Anteilen Exemplare der Jahres-
und Halbjahresberichte auf Anfrage kostenlos zur Verfiigung.

Exemplare dieses Prospekts, etwaiger Nachtrage und der Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft
sind beim Verwalter unter der im , Anschriftenverzeichnis® genannten Anschrift erhaltlich.

Verteilung von Vermodgenswerten bei Liquidation

(a) Falls die Gesellschaft abgewickelt wird, verwendet der Liquidator die Vermdgenswerte jedes Fonds,
vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes, auf der Basis, dass samtliche Verbindlichkeiten, die
ein Fonds eingegangen ist oder die einem Fonds zuzurechnen sind, ausschlieBlich aus den
Vermdgenswerten dieses Fonds beglichen werden.

(b) Die zur Verteilung unter den Gesellschaftern verfligbaren Vermdgenswerte werden sodann in
folgender Rangfolge verwendet:

(i) erstens, flr die Zahlung eines Betrags an die Inhaber der Anteile jeder Klasse, in der fir diese
Klasse eines jeden Fonds festgelegten oder einer anderen vom Liquidator gewéahlten Wéhrung,
welcher dem Nettoinventarwert der Anteile, die diese Inhaber jeweils zum Datum des
Liquidationsbeginns innehaben (zum vom Liquidator festgestellten Wechselkurs), so weit wie
moglich entspricht, vorausgesetzt, es stehen genligend Vermdgenswerte im betreffenden
Fonds zur Verfligung, um eine solche Zahlung zu erméglichen. In dem Fall, dass in Bezug auf
eine Klasse von Anteilen unzureichende Vermdgenswerte im fraglichen Fonds zur Verfligung
stehen, um eine solche Zahlung zu ermdglichen, ist Rickgriff zu nehmen auf die (etwaigen)
Vermdgenswerte der Gesellschaft, die nicht in einem der Fonds enthalten sind, und nicht
(soweit in dem Gesetz nicht anders vorgeschrieben) auf die Vermdgenswerte, die in
irgendeinem der Fonds enthalten sind;

(i) zweitens flir die Zahlung von Betrdgen an die Inhaber von Zeichneranteilen bis zum darauf
eingezahlten Nennwert, aus den Vermdgenswerten der Gesellschaft, die kein Bestandteil
eines der anderen Fonds sind und die nach einem Rickgriff gemaB dem vorstehenden
Unterabsatz (b)(i) verbleiben. In dem Fall, dass ungeniigend Vermodgenswerte, wie
vorstehend erwdhnt, vorhanden sind, um die Téatigung einer solchen Zahlung zu ermdglichen,
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(c)

(d)

ist kein Rlickgriff auf andere Vermdgenswerte, die Bestandteil eines der anderen Fonds sind,
maoglich;

(iii)  drittens, fur die Zahlung eines etwaigen im betreffenden Fonds verbliebenen Restvermdgens
an die Inhaber jeder Klasse von Anteilen im Verhaltnis zu der jeweils gehaltenen Anzahl von
Anteilen; und

(iv)  viertens, fur die Zahlung aller verbleibenden Salden, die nicht einem der Fonds zuzurechnen
sind, an die Inhaber der Anteile, wobei diese Zahlung proportional zum Wert des jeweiligen
Fonds und innerhalb jedes Fonds zum Wert jeder Klasse und proportional zur Anzahl der in
der jeweiligen Klasse gehaltenen Anteile erfolgt.

Die Gesellschaft verkauft die Vermdgenswerte auf Antrag eines Anteilinhabers und die Kosten eines
solchen Verkaufs werden dem Anteilinhaber in Rechnung gestellt, der Anteile verkauft.

Ein Fonds kann gemaB dem Gesetz liquidiert werden, und in einem solchen Fall finden die
Bestimmungen von Absatz (b)(i) und Artikel 126 der Satzung inklusive der maBgeblichen
Anderungen entsprechend fiir den betreffenden Fonds Anwendung.

Umstadnde, die zu einer Abwicklung fiihren

Die Gesellschaft muss abgewickelt werden, wenn einer der folgenden Umstande gegeben ist:

(@)
(b)

(c)
(d)
(e)

)

sie verabschiedet einen Sonderbeschluss Uber ihre Abwicklung;

sie nimmt ihre Geschaftstatigkeit nicht innerhalb eines Jahres nach ihrer Grindung auf oder setzt
diese fir ein Jahr aus;

die Anzahl der Gesellschafter fallt unter die satzungsmaBige Mindestzahl (derzeit 2);
die Gesellschaft kann ihre Schulden nicht begleichen und ein Liquidator ist bestellt worden;

das zustandige Gericht in Irland ist der Ansicht, dass die Geschafte der Gesellschaft und die
Befugnisse des Verwaltungsrats in einer fur die Gesellschafter unzumutbaren Weise ausgelibt wurden;

das zustandige Gericht in Irland ist der Ansicht, dass eine Abwicklung der Gesellschaft recht und
billig ist.

Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und Dritter

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Zum Datum dieses Prospekts besitzt keines der Verwaltungsratsmitglieder noch irgendeine andere
verbundene Person eine wesentliche Beteiligung an den Anteilen der Gesellschaft oder Optionen in
Bezug auf diese Anteile.

Fir die Zwecke dieses Absatzes bedeutet ,verbundene Person®™ in Bezug auf ein
Verwaltungsratsmitglied:

(i) seinen Ehegatten, sein Kind oder Stiefkind;

(i) eine Person, die in ihrer Eigenschaft als Treuhander eines Treuhandvermdgens handelt,
dessen Hauptbeginstigte das Verwaltungsratsmitglied, sein Ehegatte oder eines seiner Kinder
oder Stiefkinder oder jedwede juristische Person, die es beherrscht, sind;

(iii)  ein Partner des Verwaltungsratsmitglieds; oder
(iv)  eine Kapitalgesellschaft, die von jenem Verwaltungsratsmitglied beherrscht wird.

Die Verwaltungsratsmitglieder haben Anspruch auf diejenigen jahrlichen Honorare, die vereinbart
werden. Die Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe, die als Verwaltungsratsmitglieder fungieren, haben
keinen Anspruch auf Verwaltungsratsbeziige. Die Satzung legt fest, dass jedes
Verwaltungsratsmitglied zur Vergltung seiner Dienstleistungen Anspruch auf ein solches Honorar
hat, wie es der Verwaltungsrat jeweils festgelegt hat, wobei diese Verglitung ohne Genehmigung des
Verwaltungsrats nicht den im Prospekt festgelegten Betrag Uibersteigen darf. Diese Geblihren werden
aus der Total Expense Ratio gezahlt.

Abgesehen von den im Abschnitt ,Geschéftsleitung der Gesellschaft" aufgefiihrten Vertragen besitzt
kein Verwaltungsratsmitglied ein wesentliches Interesse an einem Vertrag oder einer Vereinbarung,
die zum Datum dieses Prospekts besteht und die ihrer Art oder ihrer Bedingungen nach ungewéhnlich
oder in Bezug auf das Geschaft der Gesellschaft von Bedeutung ist.

Herr O’'Dwyer und Frau Irschick sind Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe (der der Manager und der
Anlageverwalter angehdren).

Die Gesellschaft hat keinem Verwaltungsratsmitglied einen Kredit oder eine Garantie gewahrt.
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10.

11.

12,

() Mitglieder der BlackRock-Gruppe (d. h. BlackRock, Inc. und ihre Tochtergesellschaften und
verbundenen Unternehmen) sind berechtigt, Anteile auf eigene Rechnung und im Namen von Kunden
durch Dispositionsvollmacht zu halten. Der Verwaltungsrat hat sich davon Uberzeugt, dass dieser
Besitz aufgrund der Art des Geschafts der Gesellschaft nicht zu einer Einschrankung ihres
unabhdngigen Betriebs fihren wird. Alle Beziehungen zwischen der Gesellschaft und den Mitgliedern
der BlackRock-Gruppe werden auf einer normalen geschaftlichen Grundlage, die einem Drittvergleich
standhalt, gefihrt.

(9) Kein Verwaltungsratsmitglied:
(1) hat irgendwelche unverbiiBten Vorstrafen;
(ii) hat sich in Insolvenz befunden oder einen freiwilligen Vergleich abgeschlossen;

(iii) war Verwaltungsratsmitglied einer Gesellschaft oder Teilhaber einer Firma, die zu dieser Zeit
oder innerhalb von zwdIf Monaten nach dem Ende seiner Tatigkeit als Verwaltungsratsmitglied
bzw. Teilhaber einen Insolvenzverwalter bestellt hat, zwangsweise liquidiert wurde, eine
freiwillige Liquidation mit ihren Glaubigern durchgefiihrt hat, einen Vermdgensverwalter
bestellt hat oder einen freiwilligen Vergleich oder anderen Vergleich mit ihren Glaubigern
eingegangen ist;

(iv)  hat einen Vermdgenswert besessen oder ist Teilhaber einer Personengesellschaft gewesen,
die einen Vermdgenswert besal3, fur den zu dieser Zeit oder innerhalb von zwdlf Monaten
nach seiner Tatigkeit als Teilhaber ein Insolvenzverwalter bestellt wurde; oder

(v) wurde von irgendeiner rechtlichen oder aufsichtsrechtlichen Stelle (einschlieBlich anerkannter
berufsstandischer Organisationen) offentlich kritisiert oder war Gegenstand eines
Gerichtsbeschlusses, der ihm seine Tatigkeit als Verwaltungsratsmitglied oder die Verwaltung
und Fuhrung der Geschafte einer Gesellschaft untersagt.

Rechtsstreitigkeiten

Von den Angaben im Jahresbericht und im gepriften Abschluss der Gesellschaft abgesehen war und ist die
Gesellschaft an keinen gerichtlichen oder schiedsgerichtlichen Verfahren als Beklagte beteiligt, und dem
Verwaltungsrat sind keine Verfahren oder Forderungen bekannt, die gegen die Gesellschaft seit ihrer
Grindung anhangig sind oder ihr angedroht wurden, d. h. Verfahren, Schiedsverfahren oder Forderungen,
die eine erhebliche Auswirkung auf die Finanz- oder Ertragslage der Gesellschaft haben kdnnten. Soweit
angebracht, hat sich die Gesellschaft an bestimmten Sammelklagen gegen die zugrunde liegenden
Unternehmen beteiligt, in die sie investiert hat. Diese Sammelklagen werden von Dritten finanziert und die
Gesellschaft fungiert nicht als federfihrende Klagerin.

Verschiedenes

(@) Zum Datum dieses Prospekts besitzt die Gesellschaft kein ausstehendes oder aufgelegtes, aber noch
nicht ausgegebenes Anleihekapital (einschlieBlich befristeter Kredite) und keine offenen Hypotheken,
Belastungen, Schuldtitel oder sonstigen Kreditaufnahmen oder Verbindlichkeiten in der Art von
Kreditaufnahmen, einschlieBlich Kontokorrentkrediten, Verbindlichkeiten aus Akzepten oder
Akzeptkredite, Mietkauf- oder Finanzleasingverpflichtungen, Kreditzusagen, Garantien oder andere
Eventualverbindlichkeiten.

(b) Die Gesellschaft hat gegenwartig und seit ihrer Griindung keine Angestellten.

(c) Sofern nicht in vorstehendem Abschnitt 8 offengelegt, hat kein Verwaltungsratsmitglied ein
mittelbares oder unmittelbares Interesse an der Forderung der Gesellschaft oder an
Vermdgenswerten, die die Gesellschaft erworben, verduBert oder geleast hat oder erwerben,
verauBern oder leasen will, und zum Datum dieses Dokuments bestehen kein Vertrag und keine
Vereinbarung, an dem/der ein Verwaltungsratsmitglied ein wesentliches Interesse besitzt und
der/die seiner/ihrer Art oder Bedingungen nach ungewéhnlich oder in Bezug auf das Geschéft der
Gesellschaft von Bedeutung ist.

(d) Die Gesellschaft hat keine Immobilien erworben und beabsichtigt nicht, Immobilien zu erwerben oder
ihren Erwerb zu vereinbaren.

(e) Der Name ,iShares" ist eine Marke der BlackRock, Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. Fiir den Fall
einer Kindigung des Managementvertrags hat sich die Gesellschaft u. a. verpflichtet, eine
Hauptversammlung der Gesellschaft einzuberufen, um den Namen der Gesellschaft in einen Namen
zu andern, der nicht das Wort , iShares" beinhaltet oder diesem &hnlich ist.

Einsichthahme in Dokumente

Exemplare der folgenden Dokumente werden jederzeit wahrend der Ublichen Geschéftszeiten an jedem Tag
(mit Ausnahme von Samstagen, Sonntagen und o&ffentlichen Feiertagen) kostenlos in der Geschaftsstelle
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13.

der Gesellschaft in Dublin und in den Biliros des Anlageverwalters in London zur Einsichtnahme
bereitgehalten und sind kostenlos auf Anfrage vom Verwalter erhaltlich:

(@) dieser Prospekt sowie etwaige Nachtrédge und wesentlichen Anlegerinformationen;
(b) die Grindungsurkunde und die Satzung;

(©) die letzten Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft.
UK Facilities Agent

Britische Anleger kdnnen den UK Facilities Agent (den Anlageverwalter) unter der Anschrift BlackRock
Advisors (UK) Limited, 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL kontaktieren, um Informationen zu den
Preisen und zu Ricknahmen zu erfragen, Beschwerden einzureichen und die in Abschnitt 11 (a) und (b)
genannten Unterlagen (kostenlos) einzusehen und (kostenlose) Exemplare dieser Unterlagen in englischer
Sprache zu erhalten und (kostenlose) Exemplare der in Abschnitt 11 (c) genannten Unterlagen zu erhalten.
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BESTEUERUNG
Allgemeines

Die folgenden Informationen sind nicht erschopfend und stellen keine Rechts- oder Steuerberatung
dar. Potenzielle Anleger soliten beziiglich der Auswirkungen einer Zeichnung, eines Kaufs, Besitzes,
einer Umschichtung oder VerduBerung von Anteilen gemaB den Rechtsvorschriften der Jurisdiktionen,
in denen sie ggf. steuerpflichtig sind, ihre eigenen fachkundigen Berater befragen.

Es folgt eine kurze Zusammenfassung bestimmter Aspekte der in Irland und im Vereinigten K&nigreich geltenden
Steuergesetze und Gepflogenheiten, die fir die in diesem Prospekt beschriebenen Geschafte von Bedeutung sind.
Sie beruht auf der zum Datum dieses Prospekts gliltigen Rechtslage und Praxis und deren offizieller Auslegung, die
sich jeweils andern kénnen.

Auf etwaige Dividenden, Zinsen und Kapitalgewinne, die Fonds in Bezug auf ihre Anlagen (mit Ausnahme von
Wertpapieren irischer Emittenten) erhalten, kénnen in den Landern, in denen die Emittenten der Anlagen ansassig
sind, Steuern einschlieBlich Quellensteuern erhoben werden. Voraussichtlich wird die Gesellschaft nicht in der Lage
sein, im Rahmen von Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Irland und solchen L&ndern ermaBigte
Quellensteuersdtze in Anspruch zu nehmen. Daher kénnen solche Quellensteuern als generell nicht
erstattungsféahig angesehen werden, da die Gesellschaft selbst von Ertragsteuern befreit ist. Wenn sich diese
Situation in Zukunft andert und die Anwendung eines ermaBigten Satzes zu einer Riickzahlung an die Gesellschaft
fuhrt, wird der Nettoinventarwert der Gesellschaft nicht gedndert, sondern die Riickzahlung auf die zum Zeitpunkt
der Rickzahlung bestehenden Inhaber von Anteilen anteilig verteilt.

Dieser Abschnitt deckt nur die steuerlichen Auswirkungen fiir Anleger ab, die eine wirtschaftliche Beteiligung an
den Anteilen haben. Dieser Abschnitt befasst sich nicht mit den steuerlichen Folgen fir im Vereinigten Kénigreich
ansdssige private Anleger, die ihren Steuersitz nicht im Vereinigten Kénigreich haben, oder fir Finanzhandler oder
sonstige Investoren, die eventuell im Rahmen ihrer Geschaftstatigkeit Anteile der Gesellschaft halten. Er befasst
sich nicht mit den steuerlichen Folgen flir Lebensversicherungsgesellschaften und im Vereinigten Koénigreich
zugelassene Investmentfonds, die in die Gesellschaft investieren.

Besteuerung in Irland

Der Verwaltungsrat hat die Auskunft erhalten, dass die Gesellschaft und die Inhaber von Anteilen unter der
Voraussetzung, dass die Gesellschaft im steuerlichen Sinn in Irland ansassig ist, steuerlich wie folgt behandelt
werden:

Definitionen
Fur die Zwecke dieses Abschnittes gelten die folgenden Definitionen:

~Courts Service"
Der Courts Service ist verantwortlich flr die Verwaltung von Geldern, die der Kontrolle oder der Verfiigung der
Gerichte unterliegen.

~AusgleichsmaBnahmen™
gelten fiir einen Anlageorganismus, wenn dieser von der irischen Steuerbehdrde gemaB Abschnitt 739D (7B) des
Steuergesetzes zugelassen und die Zulassung nicht widerrufen wurde.

~Steuerbefreiter irischer Anleger" bedeutet:

(i) ein Intermedidr im Sinne von Abschnitt 739B des Steuergesetzes;

(i) eine Versorgungseinrichtung, die eine steuerbefreite Einrichtung im Sinne von Abschnitt 774 des
Steuergesetzes ist, oder ein Rentenversicherungsvertrag oder eine Treuhandeinrichtung, auf den/die
Abschnitt 784 oder 785 des Steuergesetzes anwendbar sind;

(iii)  eine Gesellschaft, die das Lebensversicherungsgeschaft im Sinne von Abschnitt 706 des Steuergesetzes
betreibt;

(iv) eine Investmentgesellschaft im Sinne von Abschnitt 739B(1) des Steuergesetzes;

(v) eine Investment-Kommanditgesellschaft im Sinne von Abschnitt 739] des Steuergesetzes;

(vi) eine spezielle Anlageeinrichtung im Sinne von Abschnitt 737 des Steuergesetzes;

(vii) ein Investmentfonds (Unit Trust), auf den Abschnitt 731(5)(a) des Steuergesetzes anwendbar ist;

(viii) eine wohltatige Einrichtung, auf die Abschnitt 739(D)(6)(f)(i) des Steuergesetzes Bezug nimmt;

(ix) eine Person, die nach Abschnitt 784A(2) des Steuergesetzes Anspruch auf Befreiung von der Einkommen-
und Kapitalgewinnsteuer hat, sofern die gehaltenen Anteilen Vermdgenswerte eines zugelassenen
Pensionsfonds oder eines zugelassenen Mindestpensionsfonds sind;

(x) eine Genossenschaftsbank im Sinne von Abschnitt 2 des Genossenschaftsbankgesetzes;

(xi) eine Person, die zur Befreiung von der Einkommensteuer und Kapitalgewinnsteuer gemafB Abschnitt 7871
des Steuergesetzes berechtigt ist, wobei die Anteile Vermdgen eines PRSA sind;

(xii) die National Pension Reserve Fund Commission oder ein Anlageinstrument der Kommission;

(xiii) ein Unternehmen, das in einen Geldmarktfonds investiert, der mit den von der Gesellschaft an das
Unternehmen geleisteten Zahlungen der Korperschaftsteuer gemaB Abschnitt 739D(6)(k) des
Steuergesetzes unterliegt, eine diesbeziigliche Erklarung abgegeben hat und der Gesellschaft seine
Steuernummer mitgeteilt hat;

(xiv) ein Unternehmen, das mit den vom Fonds an das Unternehmen geleisteten Zahlungen der
Korperschaftsteuer gemal Abschnitt 110(2) des Steuergesetzes unterliegt oder unterliegen wird;
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(xv) eine qualifizierte Managementgesellschaft im Sinne von Abschnitt 739B(1) des Steuergesetzes;

(xvi) eine bestimmte Gesellschaft als in Abschnitt 739(D)(6)(g) des Steuergesetzes bezeichnete Person;

(xvii) die National Asset Management Agency als in Abschnitt 739D(ka) des Steuergesetzes bezeichnete Person;

(xviii) die National Treasury Management Agency oder ein Fonds-Anlagevehikel (im Sinne von Abschnitt 37 des
National Treasury Management Agency (Amendment) Act 2014), dessen ausschlieBlicher wirtschaftlicher
Eigentiimer der Finanzminister oder der Staat ist, vertreten durch die National Treasury Management Agency;

(xix) das Motor Insurers' Bureau of Ireland in Bezug auf eine von ihm getatigte Anlage von Geldern, die es nach
dem Insurance Act 1964 (geandert durch den Insurance [Amendment] Act 2018 ) an den Motor Insurers'
Insolvency Compensation Fund gezahlt hat; oder

(xx) jede andere Person, die in Irland ansassig ist oder ihren gewdhnlichen Aufenthalt hat, die gemaB der
Steuergesetzgebung oder aufgrund der schriftlich festgehaltenen Praxis oder Erlaubnis der irischen
Steuerbehdrde Anteile besitzen darf, ohne dass es zu einer Steuerbelastung der Gesellschaft kommt oder
mit der Gesellschaft im Zusammenhang stehende Steuerbefreiungen gefédhrdet werden, sodass eine
Steuerbelastung der Gesellschaft entsteht,

sofern eine mafBgebliche Erklarung vorliegt.

~Intermediar" bezeichnet eine Person, die:

(i) ein Geschaft ausiibt, das ganz oder teilweise in der Entgegennahme von Zahlungen von einer
Investmentgesellschaft im Namen Dritter besteht, oder

(i) Anteile an einem Anlageorganismus im Namen Dritter halt.

~Irland™ bezeichnet die Republik Irland / den Staat.

~Person mit gewohnlichem Aufenthalt in Irland"
(i) bedeutet im Fall einer natirlichen Person eine natlrliche Person, die im steuerlichen Sinn ihren
gewohnlichen Aufenthalt in Irland hat;
(i) bedeutet im Fall eines Treuhandvermdgens ein Treuhandvermdgen, das im steuerlichen Sinne seinen
gewohnlichen Aufenthalt in Irland hat.
Die folgenden Definitionen wurden von der irischen Steuerbehérde in Bezug auf den gewodhnlichen Aufenthalt
naturlicher Personen herausgegeben:

Der Ausdruck ,gewodhnlicher Aufenthalt™ im Gegensatz zu ,Ansassigkeit" bezieht sich auf die gewdhnlichen
Lebensumstande einer Person und bedeutet die Ansdssigkeit an einem Ort mit einer gewissen Dauerhaftigkeit.

Eine natirliche Person, die in Irland drei aufeinanderfolgende Steuerjahre ansassig gewesen ist, hat ab dem vierten
Steuerjahr ihren gewéhnlichen Aufenthalt in Irland.

Beispielsweise hat eine natlrliche Person, die in den Steuerjahren vom

- 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017,

- 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 und

- 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

in Irland ansassig ist, mit Wirkung vom 1. Januar 2020 ihren gewdhnlichen Aufenthalt in Irland.

Eine natlrliche Person, die ihren gewdhnlichen Aufenthalt in Irland gehabt hat, hat ab dem Ende des dritten
aufeinanderfolgenden Steuerjahres, in dem sie nicht in Irland ansassig war, dort nicht mehr ihren gewdhnlichen
Aufenthalt. Somit behélt eine natiirliche Person, die in dem Steuerjahr vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019
in Irland ansassig ist und ihren gewdhnlichen Aufenthalt hat und in diesem Steuerjahr Irland verlasst, bis zum
Ende des Steuerjahres vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 ihren gewdhnlichen Aufenthalt in Irland.

~In Irland ansdssige Person™

(i) bedeutet im Fall einer natlrlichen Person eine natiirliche Person, die im steuerlichen Sinn in Irland ansadssig
ist;

(i) bedeutet im Fall eines Treuhandvermdgens ein Treuhandvermdgen, das im steuerlichen Sinne in Irland
ansassig ist;

(iii)  bedeutet im Fall einer Gesellschaft eine Gesellschaft, die im steuerlichen Sinne in Irland ansassig ist.

Ansédssigkeit — natirliche Person

Eine natlrliche Person gilt in einem bestimmten 12-monatigen Steuerjahr als in Irland ansdssig, wenn sie

- in dem betreffenden 12-monatigen Steuerjahr mindestens 183 Tage in Irland verbringt oder

- unter Bertlicksichtigung der in dem betreffenden 12-monatigen Steuerjahr in Irland verbrachten Tage
zusammen mit den in dem vorhergehenden 12-monatigen Steuerjahr in Irland verbrachten Tagen
mindestens 280 Tage in Irland verbracht hat.

Die Anwesenheit einer natirlichen Person in Irland von nicht mehr als 30 Tagen in einem 12-monatigen Steuerjahr
wird fur die Zweijahresprifung nicht berlcksichtigt. Die Anwesenheit in Irland an einem Tag bedeutet die
personliche Anwesenheit einer natiirlichen Person zu einem beliebigen Zeitpunkt im Laufe dieses Tages.
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Ansdéssigkeit - Unternehmen

Bitte beachten Sie, dass die Feststellung der Ansassigkeit einer Gesellschaft steuerrechtlich in bestimmten Fallen
schwierig sein kann; Erklarungspflichtige werden auf die speziellen rechtlichen Bestimmungen in Abschnitt 23A des
Steuergesetzes verwiesen.

Unternehmen, die am oder nach dem 1. Januar 2015 gegriindet wurden

Mit dem Finance Act 2014 wurden einige Anderungen hinsichtlich der oben beschriebenen Anséssigkeitsregeln
eingefiihrt. Ab dem 1 Januar 2015 gilt ein in Irland gegriindetes Unternehmen automatisch als in Irland steuerlich
ansdssig, es sei denn, das Unternehmen gilt in einem Staat als ansassig, mit dem Irland ein
Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen hat. Ein in einem auslandischen Staat gegriindetes Unternehmen,
das in Irland zentral verwaltet und kontrolliert wird, gilt fir Steuerzwecke weiterhin als in Irland ansassig, es sei
denn, die Ansdssigkeit ist aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens anders geregelt.

Fir Unternehmen, die vor dem 1. Januar 2015 gegriindet wurden, treten die neuen Ansassigkeitsvorschriften am
1. Januar 2021 in Kraft.

Unternehmen, die vor dem 1. Januar 2015 gegriindet wurden

GemaB den irischen Steuervorschriften fir vor dem 1. Januar 2015 gegrindete Unternehmen gilt ein in Irland
gegrindetes Unternehmen fir alle Steuerzwecke als in Irland ansassig. Unabhangig davon, wo eine Gesellschaft
gegrindet wurde, gilt eine Gesellschaft, deren zentrale Verwaltung und Leitung sich in Irland befinden, als in Irland
ansassig. Eine Gesellschaft, deren zentrale Verwaltung und Leitung sich nicht in Irland befindet, die aber in Irland
gegrindet wurde, gilt als in Irland ansassig, sofern nicht Folgendes zutrifft:

- die Gesellschaft oder eine mit ihr verbundene Gesellschaft war in Irland gewerblich tatig, und entweder wird
die Gesellschaft letztlich von in EU-Mitgliedstaaten oder in Landern, mit denen Irland ein
Doppelbesteuerungsabkommen geschlossen hat, ansdssigen Personen beherrscht, oder die wichtigste
Anteilsklasse der Gesellschaft oder eine mit ihr verbundene Gesellschaft wird im Wesentlichen und
regelmaBig an einer oder mehreren anerkannten Borsen in der EU oder in einem Land, mit dem ein
Doppelbesteuerungsabkommen besteht, notiert (diese Ausnahme gilt jedoch nicht, wenn sich die zentrale
Verwaltung und Leitung der Gesellschaft in einer Rechtsordnung befindet, die nur eine Griindungsprifung
zur Feststellung der Ansassigkeit vornimmt, und die Gesellschaft in der Folge in keiner Rechtsordnung als
steuerlich ansassig angesehen wiirde);

oder

- die Gesellschaft gilt nach einem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Irland und einem anderen Land
als nicht in Irland ansassig.

Ansé&ssigkeit — Trusts

Die Ermittlung der Steueransdssigkeit eines Trusts kann komplex sein. Ein Trust gilt in der Regel als in Irland
steuerlich ansassig, wenn die Mehrheit der Treuhander in Irland steuerlich anséssig ist. Wenn einige, aber nicht
alle Treuhander in Irland ansdssig sind, hangt die Ansdssigkeit des Trusts davon ab, wo seine allgemeine
Verwaltung erfolgt. Ferner ~muissen die Bestimmungen eines gegebenenfalls maBgeblichen
Doppelbesteuerungsabkommens berticksichtigt werden. Daher muss jeder Trust als Einzelfall beurteilt werden.

~Investmentgesellschaft mit personlicher Anlagenselektion (PPIU)" bezeichnet eine
Investmentgesellschaft, nach deren Bedingungen einige oder alle Vermdgensgegenstande dieser
Investmentgesellschaft von den nachstehend genannten Personen ausgewahlt werden kénnen oder wurden oder
die Auswahl von einigen oder allen Vermdgensgegenstdanden von diesen Personen beeinflusst werden kann oder
wurde:

(i) dem Anleger,

(i) einer Person, die fir den Anleger handelt,

(iii)  einer mit dem Anleger verbundenen Person,

(iv) einer Person, die mit einer fir den Anleger handelnden Person verbunden ist,

(v) dem Anleger und einer mit dem Anleger verbundenen Person, oder

(vi) einer Person, die sowohl fiir den Anleger als auch fur eine mit dem Anleger verbundene Person handelt.

Eine Investmentgesellschaft gilt nicht als PPIU, wenn der einzige Vermdgensgegenstand, der ausgewahlt werden
kann oder wurde, zu dem Zeitpunkt, zu dem der Vermdgensgegenstand einem Anleger zur Auswahl zur Verfligung
steht und er in den Marketing- oder anderen Werbematerialien der Investmentgesellschaft klar ausgewiesen ist,
der Offentlichkeit zugénglich ist. Im Ubrigen muss die Investmentgesellschaft fiir alle Anleger offen sein und darf
niemanden benachteiligen. Bei Anlagen, bei denen mindestens 50 % des Werts aus Immobilien generiert werden,
ist der Anteil der Einzelanleger auf 1 % des erforderlichen Gesamtkapitals beschrankt.

~MaBgebliche Erklarung" bedeutet die fiir die Inhaber von Anteilen maBgebliche Erklarung, wie in Schedule 2B
des Steuergesetzes angegeben.

~MaBgeblicher Zeitraum™ bezeichnet einen achtjahrigen Zeitraum, der mit dem Erwerb eines Anteils durch einen

Inhaber von Anteilen beginnt, und jeder Folgezeitraum von acht Jahren, der unmittelbar nach dem vorherigen
maBgeblichen Zeitraum beginnt.
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~Steuergesetz" ist der irische Taxes Consolidation Act von 1997 in seiner derzeit gultigen Fassung.
Die Gesellschaft

Die Gesellschaft gilt als im steuerlichen Sinne in Irland ansdssig, wenn ihre zentrale Verwaltung und Leitung in
Irland ausgelibt werden und die Gesellschaft nicht als anderswo ansassig gilt. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, die
Geschafte der Gesellschaft so zu fiihren, dass sichergestellt ist, dass sie im steuerlichen Sinn in Irland ansassig ist.

Der Verwaltungsrat hat die Auskunft erhalten, dass die Gesellschaft als Investmentgesellschaft nach Abschnitt
739B des Steuergesetzes qualifiziert ist. Nach gegenwartig in Irland bestehender Rechtslage und Praxis unterliegt
sie auf dieser Grundlage keiner irischen Steuer auf ihre Ertrdge und Kapitalgewinne.

Es kann jedoch eine Steuer anfallen, wenn bei der Gesellschaft ein ,steuerlich relevantes Ereignis" eintritt. Zu den
steuerlich relevanten Ereignissen zahlen alle Ausschittungen an Inhaber von Anteilen oder Einlésungen,
Ricknahmen, Annullierungen oder Ubertragungen von Anteilen oder Ubernahmen oder Annullierungen von
Anteilen durch die Gesellschaft mit dem Zweck, fir den Betrag der auf einen aus einer Ubertragung resultierenden
Gewinn zahlbaren Steuer aufzukommen. Hierzu zahlt auch das Ende eines maBgeblichen Zeitraums.

Eine Steuerpflicht entsteht fir die Gesellschaft nicht in Verbindung mit einem steuerlich relevanten Ereignis in
Bezug auf einen Inhaber von Anteilen, der zum Zeitpunkt des steuerlich relevanten Ereignisses in Irland weder
ansassig ist noch seinen gewohnlichen Aufenthalt dort hat, sofern eine maBgebliche Erklarung vorliegt und der
Gesellschaft keine Informationen vorliegen, die verninftigerweise vermuten lassen, dass die darin enthaltenen
Angaben im Wesentlichen nicht mehr richtig sind.

Ein steuerpflichtiges Ereignis gilt nicht als eingetreten, wenn zum Zeitpunkt des steuerpflichtigen Ereignisses
AusgleichsmaBnahmen mit den Revenue Commissioners formal vereinbart worden sind und die Genehmigung nicht
widerrufen wurde. Bei Fehlen einer maBgeblichen Erklarung oder von AusgleichsmaBnahmen gilt die Annahme,
dass der Anleger eine in Irland ansassige Person oder Person mit gewdhnlichem Aufenthalt in Irland ist.

Sofern eine maBgebliche Erkldarung erforderlich ist, aber der Gesellschaft von einem Inhaber von Anteilen nicht
vorgelegt wird, oder wenn in Bezug auf angemessene AusgleichsmaBnahmen eine Genehmigung erforderlich ist,
aber von der irischen Steuerbehdrde nicht erteilt wurde und die Gesellschaft daraufhin bei Eintritt eines steuerlich
relevanten Ereignisses Steuern abzieht, ist nach irischer Gesetzgebung die Erstattung dieser Steuer nur an in Irland
korperschaftsteuerpflichtige Gesellschaften, an bestimmte erwerbsunfahige Personen und unter bestimmten
anderen eingeschrankten Umstdnden maglich.

Zu den steuerlich relevanten Ereignissen zahlen nicht

. eine Umschichtung von Anteilen der Gesellschaft in andere Anteile der Gesellschaft, die zu Bedingungen
erfolgt, die einem Drittvergleich standhalten, und bei der der Inhaber von Anteilen keine Zahlung erhalt;

. samtliche Transaktionen (die ansonsten steuerlich relevante Ereignisse sein konnten) in Bezug auf in einem
anerkannten Clearingsystem gehaltene Anteile;

. unter bestimmten Bedingungen eine Ubertragung des Anspruchs auf einen Anteil durch einen Anteilinhaber,

sofern die Ubertragung zwischen Ehegatten, ehemaligen Ehegatten, eingetragenen Lebenspartnern oder
ehemaligen eingetragenen Lebenspartnern erfolgt;

. ein Umtausch von Anteilen in Folge einer qualifizierten Verschmelzung oder Umstrukturierung (im Sinne von
Abschnitt 739H des Steuergesetzes) der Gesellschaft mit einer anderen Investmentgesellschaft.
. Transaktionen im Zusammenhang mit oder in Bezug auf maBgebliche Anteile eines Anlageorganismus, wenn

die Transaktion nur aufgrund eines Verwalterwechsels fiir die vom Courts Service verwalteten Gelder
zustande kommt.

Soweit es sich bei dem steuerlich relevanten Ereignis um das Ende eines maBgeblichen Zeitraums handelt und
durch eine solche angenommene VerauBerung eine Steuer entsteht, ist diese Steuer als ein Guthaben von
zahlbaren Steuern auf die anschlieBende Einlésung, Riicknahme, Annullierung oder Ubertragung der betreffenden
Anteile abzugsfahig.

Bei Anteilen, die in einem anerkannten Clearingsystem gehalten werden, muss der Inhaber von Anteilen die
entsprechende, am Ende eines maBgeblichen Zeitraums entstehende Steuer selbst veranlagen.

Wenn die Gesellschaft bei Eintreten eines steuerlich relevanten Ereignisses steuerpflichtig wird, ist sie berechtigt,
von der das steuerlich relevante Ereignis ausldsenden Zahlung einen Betrag fiir die jeweilige Steuer abzuziehen
und/oder sich diejenige Anzahl von Anteilen des betreffenden Inhabers von Anteilen oder wirtschaftlichen
Eigentiimers der Anteile, die zur Begleichung der Steuerschuld erforderlich ist, anzueignen oder zu annullieren.
Der betreffende Inhaber von Anteilen und wirtschaftliche Eigentimer von Anteilen muss die Gesellschaft von jedem
Verlust, der der Gesellschaft dadurch entsteht, dass sie bei Eintritt eines steuerlich relevanten Ereignisses
steuerpflichtig wird und ein Abzug, eine Aneignung oder Annullierung nicht erfolgt ist, freistellen und sie dagegen
schadlos halten.

Lesen Sie bitte den nachstehenden Abschnitt, in dem dargestellt ist, welche steuerlichen Auswirkungen steuerlich
relevante Ereignisse fiir die Gesellschaft und die Inhaber von Anteilen haben kdnnen in Bezug auf -

(i) Inhaber von Anteilen, deren Anteile in einem anerkannten Clearingsystem gehalten werden;

(i) Inhaber von Anteilen, die in Irland weder ansassig sind noch ihren gewdhnlichen Aufenthalt haben und deren
Anteile nicht in einem anerkannten Clearingsystem gehalten werden; und
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(iii)  Inhaber von Anteilen, die in Irland ansassig sind oder ihren gewdhnlichen Aufenthalt haben und deren
Anteile nicht in einem anerkannten Clearingsystem gehalten werden.

Von der Gesellschaft vereinnahmte Dividenden aus Anlagen in irischen Wertpapieren kénnen einer irischen
Dividendenquellensteuer zu einem Satz von 25 % (mit Wirkung vom 1. Januar 2020) unterliegen. Die Gesellschaft
kann dem Zahlenden jedoch eine Erkldrung vorlegen, dass es sich bei ihr um einen Organismus fiir gemeinsame
Anlagen mit nutznieBerischem Anrecht auf die Dividenden handelt, wodurch die Gesellschaft berechtigt ist,
derartige Dividenden ohne Abzug der irischen Dividendenquellensteuer zu beziehen.

(i) Inhaber von Anteilen, deren Anteile in einem anerkannten Clearingsystem gehalten werden

Wenn Anteile in einem anerkannten Clearingsystem gehalten werden, ist der Inhaber von Anteilen (und nicht die
Gesellschaft) dazu verpflichtet, Steuern, die aufgrund eines steuerlich relevanten Ereignisses fallig werden, selbst
zu erkldren. Im Falle einer natiirlichen Person sollten Steuern in Hdhe von derzeit 41 % in Bezug auf
Ausschittungen und Gewinne, die dem einzelnen Inhaber von Anteilen aus einer Einlésung, Rickgabe oder
Ubertragung von Anteilen =zuflieBen, angesetzt werden. Wenn es sich bei der Anlage um eine
Investmentgesellschaft mit persénlicher Anlagenselektion (,PPIU™) handelt, sollte der Inhaber von Anteilen Steuern
zum Satz von 60 % ansetzen. Dieser Satz gilt, wenn der Inhaber von Anteilen korrekte Angaben zu den Ertragen
in einer rechtzeitig abgegebenen Steuererklarung gemacht hat.

Handelt es sich bei dem Inhaber von Anteilen um eine Gesellschaft, werden Zahlungen als nach Case IV von
Schedule D des Steuergesetzes ertragsteuerpflichtig behandelt. Ein Inhaber von Anteilen, der eine in Irland
ansdssige Gesellschaft ist und dessen Anteile in Verbindung mit einem Gewerbe gehalten werden, ist mit den
Ertragen oder Gewinnen, die Teil dieses Gewerbes sind, steuerpflichtig.

Der Inhaber von Anteilen muss im Falle eines steuerlich relevanten Ereignisses selbst keine Steuern erklaren, wenn
er (a) in Irland weder ansdssig ist noch seinen gewdhnlichen Aufenthalt hat oder (b) ein steuerbefreiter irischer
Anleger (gemaB der Definition weiter oben) ist.

Hierbei ist zu beachten, dass die Abgabe einer maBgeblichen Erklarung oder die Genehmigung flir angemessene
AusgleichsmaBnahmen nicht erforderlich ist, wenn die Anteile, die Gegenstand eines Antrags auf Zeichnung oder,
im Fall einer Ubertragung der Anteile, einer Registrierung der Ubertragung sind, in einem anerkannten
Clearingsystem gehalten werden. Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit, alle Anteile in einem anerkannten
Clearingsystem zu halten.

Falls der Verwaltungsrat in Zukunft gestattet, dass Anteile in verbriefter Form auBerhalb eines anerkannten
Clearingsystems gehalten werden dirfen, miissen zuklinftige Anleger, die Anteile zeichnen wollen, und zukinftige
Erwerber von Anteilen als Vorbedingung fiir die Ausgabe von Anteilen der Gesellschaft bzw. die Registrierung als
Erwerber der Anteile eine maBgebliche Erklarung ausfiillen. Eine maBgebliche Erklarung muss in diesem
Zusammenhang nicht ausgefiillt werden, wenn die Gesellschaft von der irischen Steuerbehdrde die Genehmigung
erhalten hat, weil angemessene AusgleichsmaBnahmen getroffen wurden.

Sofern Anteile nicht in einem anerkannten Clearingsystem gehalten werden, kommt es bei einem steuerlich
relevanten Ereignis zu den folgenden steuerlichen Auswirkungen.

(ii) Inhaber von Anteilen, die in Irland weder ansdssig sind noch ihren gewohnlichen Aufenthalt
haben und deren Anteile nicht in einem anerkannten Clearingsystem gehalten werden

Die Gesellschaft muss bei einem steuerlich relevanten Ereignis keine Steuern fur einen Inhaber von Anteilen
abziehen, wenn (a) der Inhaber von Anteilen weder eine in Irland ansdssige Person ist noch seinen gewdéhnlichen
Wohnsitz in Irland hat und der Inhaber von Anteilen eine entsprechende maBgebliche Erkldrung ausgefillt hat und
die Gesellschaft keinen Grund zur Annahme hat, dass die maBgebliche Erklarung inkorrekt sein konnte, oder (b)
die Gesellschaft angemessene AusgleichsmaBnahmen getroffen hat, um zu gewahrleisten, dass die Inhaber von
Anteilen der Gesellschaft weder in Irland ansdssige Personen noch Personen mit gewdhnlichem Aufenthalt in Irland
sind. Liegt die maBgebliche Erklarung oder die oben genannte Genehmigung von der irischen Steuerbehdrde nicht
vor, wird die Gesellschaft bei Eintritt eines steuerlich relevanten Ereignisses steuerpflichtig, auch wenn der Inhaber
von Anteilen in Irland weder ansassig ist noch seinen gewdhnlichen Aufenthalt dort hat. Die betreffende Steuer,
die abgezogen wird, ist nachstehend in Ziffer (iii) beschrieben.

Soweit ein Inhaber von Anteilen als Vermittler flr Personen tatig wird, die in Irland weder ansdssig sind noch ihren
gewohnlichen Aufenthalt dort haben, muss die Gesellschaft bei Eintritt eines steuerlich relevanten Ereignisses keine
Steuer abziehen, sofern der Vermittler eine maBgebliche Erkldarung abgegeben hat, dass er fiir solche Personen
tatig ist, und die Gesellschaft keine Kenntnisse hat, die vernilinftigerweise vermuten lassen, dass die in dieser
Erkldarung enthaltenen Angaben im Wesentlichen nicht mehr richtig sind, oder wenn die irische Steuerbehdrde der
Gesellschaft die Genehmigung erteilt hat, dass angemessene AusgleichsmaBnahmen getroffen wurden.

Inhaber von Anteilen, die in Irland weder ansassig sind noch ihren gewdhnlichen Aufenthalt haben und die eine
maBgebliche Erkldrung abgegeben haben, in Bezug auf die die Gesellschaft keine Kenntnisse hat, die verninftigerweise
vermuten lassen, dass die darin enthaltenen Angaben im Wesentlichen nicht mehr richtig sind, unterliegen mit den
Ertragen aus ihren Anteilen und den bei der VerduBerung ihrer Anteile erzielten Gewinnen nicht einer irischen Steuer.
Ein Inhaber von Anteilen, der eine Gesellschaft ist, die in Irland nicht ansassig ist, und der Anteile direkt oder indirekt
durch oder fiir eine Handelsniederlassung oder Vertretung in Irland halt, unterliegt jedoch mit den Ertrégen aus den
Anteilen oder den bei der VerduBerung der Anteile erzielten Gewinnen der irischen Steuer.
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Wenn die Gesellschaft Steuern einbehalt, weil der Inhaber von Anteilen keine maBgebliche Erklarung bei der
Gesellschaft eingereicht hat, sieht das irische Recht im Allgemeinen keine Steuererstattung vor.
Steuererstattungen sind nur unter bestimmten Umstanden zuldssig.

(iii) Inhaber von Anteilen, die in Irland ansdssig sind oder ihren gewoéhnlichen Aufenthalt haben
und deren Anteile nicht in einem anerkannten Clearingsystem gehalten werden

Sofern ein Inhaber von Anteilen nicht ein steuerbefreiter irischer Anleger (wie vorstehend definiert) ist und eine
entsprechende maBgebliche Erkldrung in diesem Sinne abgibt und der Gesellschaft keine Informationen vorliegen,
die vernilinftigerweise vermuten lassen, dass die in dieser Erkldarung enthaltenen Angaben im Wesentlichen nicht
mehr richtig sind, muss die Gesellschaft von Ausschittungen oder sonstigen steuerlich relevanten Ereignissen in
Bezug auf einen Inhaber von Anteilen, der in Irland ansassig ist oder seinen gewdhnlichen Aufenthalt hat, Steuern
abziehen.

Die Gesellschaft muss von einer Ausschittung oder einem Gewinn, den ein Inhaber von Anteilen, der in Irland
ansdssig ist oder seinen gewdhnlichen Aufenthalt hat (mit Ausnahme von Gesellschaften, die die erforderliche
Erklarung abgegeben haben) aus einer Einlésung, Riicknahme oder Ubertragung von Anteilen erzielt, Steuern zum
Satz von 41 % abziehen. Eine Steuer zum Satz von 41 % muss ferner in Bezug auf Anteile abgezogen werden, die
am Ende eines maBgeblichen Zeitraums gehalten werden (hinsichtlich eines Uber die Kosten der betreffenden
Anteile hinausgehenden Werts), soweit der Inhaber von Anteilen (sofern es sich hierbei nicht um eine Gesellschaft
handelt, die die erforderliche Erkldrung abgegeben hat) in Irland ansassig ist oder seinen gewdhnlichen Aufenthalt
hat und kein steuerbefreiter irischer Anleger ist, der eine maBgebliche Erkldrung abgegeben hat, oder fiir die die
irische Steuerbehodrde der Gesellschaft die Genehmigung erteilt hat, dass angemessene AusgleichsmaBnahmen
getroffen wurden. Wenn es sich bei dem Inhaber von Anteilen um eine Gesellschaft handelt, die die erforderliche
Erklarung abgegeben hat, zieht die Gesellschaft Steuern zu einem Satz von 25 % ab.

Jedoch ist die Gesellschaft von der Pflicht zum Steuerabzug bei Ausschiittungen oder Gewinnen aus Ricknahmen,
Annullierungen, Ubertragungen oder Einlésungen von Anteilen, die von Personen gehalten werden, die in Irland
ansdssig sind oder ihren gewdéhnlichen Aufenthalt haben, befreit, wenn die betreffenden Anteile in einem
anerkannten Clearingsystem gehalten werden.

Unter bestimmten Umsténden kann die Gesellschaft bei Eintritt eines steuerlich relevanten Ereignisses beschlieBen,
keine Steuern abzuziehen. Sollte die Gesellschaft diese Option in Anspruch nehmen, ist der Inhaber von Anteilen
daftir verantwortlich, die zu zahlende Steuer im Rahmen des Selbstveranlagungssystems anzugeben.

Wenn ein Investmentfonds als PPIU gilt und es sich bei dem Inhaber von Anteilen um eine natirliche Person handelt,
finden Bestimmungen zur Verhinderung von Steuerhinterziehung Anwendung. Unter diesen Umstdanden werden
samtliche Zahlungen an einen Inhaber von Anteilen mit einem Satz von 60 % besteuert. Es kommt auf die
Umstdnde an, ob der Anleger oder eine verbundene Person ein gemaB den MaBnahmen zur Verhinderung von
Steuerhinterziehung vorgesehenes Wahlrecht hat. Anleger, bei denen es sich um natirliche Personen handelt,
sollten sich unabhangig rechtlich beraten lassen, um zu bestimmen, ob der Investmentfonds aufgrund ihrer
personlichen Umstdnde als PPIU angesehen werden kann.

Inhaber von Anteilen, die in Irland ansdssige Gesellschaften sind und Ausschittungen erhalten (bei denen die
Zahlungen jahrlich oder in kiirzeren Zeitabstdnden erfolgen), von denen Steuern abgezogen worden sind, werden
so behandelt, als ob sie eine jahrliche Zahlung erhalten hatten, die nach Case IV von Schedule D des
Steuergesetzes steuerpflichtig ist und von den Steuern zum Satz von 25 % abgezogen worden sind. Ein Inhaber
von Anteilen, der eine in Irland ansassige Gesellschaft ist und dessen Anteile in Verbindung mit einem Gewerbe
gehalten werden, ist mit den Ertragen oder Gewinnen, die Teil dieses Gewerbes sind, steuerpflichtig, wobei eine
von der Gesellschaft abgezogene Steuer mit der zahlbaren Kérperschaftsteuer verrechnet wird.

Im Allgemeinen unterliegen Inhaber von Anteilen, die natirliche Personen sind und in Irland ansassig sind oder
ihren gewohnlichen Aufenthalt dort haben, nicht einer weiteren irischen Steuer auf Ertrage aus ihren Anteilen oder
Gewinne aus deren VerduBerung, wenn die Gesellschaft bereits von erhaltenen Zahlungen Steuern abgezogen hat.
Wenn ein Inhaber von Anteilen bei der VerauBerung seiner Anteile einen Wechselkursgewinn erzielt hat, kann der
betreffende Inhaber von Anteilen in dem Veranlagungsjahr, in dem die Anteile verauBert werden, der irischen
Kapitalgewinnsteuer unterliegen.

Ein Inhaber von Anteilen, der in Irland ansassig ist oder seinen gewdhnlichen Aufenthalt dort hat und eine
Ausschittung erhalt oder aus einer Einldsung, Riicknahme, Annullierung oder Ubertragung von Anteilen einen
Gewinn erzielt, von dem die Gesellschaft keine Steuer abgezogen hat, kann mit dem Betrag dieser Ausschittung
oder dieses Gewinns der Einkommensteuer oder der Kdrperschaftsteuer unterliegen.

Die Gesellschaft ist verpflichtet, der irischen Steuerbehdrde regelmaBig Angaben zu bestimmten Inhabern von
Anteilen und zum Wert ihrer Anlagen in der Gesellschaft zu machen. Diese Verpflichtung entsteht in Bezug auf
Inhaber von Anteilen, die in Irland ansassig sind oder die dort ihren gewohnlichen Aufenthalt haben (mit Ausnahme
von steuerbefreiten irischen Anlegern).
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(iv) Irish Courts Service

Werden Anteile vom Courts Service gehalten, nimmt die Gesellschaft keine Steuerabziige auf Zahlungen an den
Courts Service vor. Wenn Gelder, die der Kontrolle oder Verfligung des Courts Service unterliegen, fiir den Erwerb
von Anteilen an der Gesellschaft verwendet werden, Ubernimmt der Courts Service flir diese Anteile die
Verantwortung der Gesellschaft unter anderem in Hinblick auf Steuerabziige im Falle von steuerlich relevanten
Ereignissen, Einreichung von Steuererkldarungen und Einzug der Steuern.

Dartiber hinaus muss der Courts Service fir jedes Veranlagungsjahr bis spatestens 28. Februar des Folgejahres
bei der Steuerbehdrde eine Erklarung einreichen, in der

i) der Gesamtbetrag der Gewinne, die die Investmentgesellschaft in Bezug auf die erworbenen Anteile erzielt,
aufgefihrt ist, und
i) zu jeder Person, die fir diese Anteile wirtschaftlich Berechtigter ist oder war, folgende Daten aufgefiihrt

werden:

a. soweit verfligbar Name und Adresse der Person,

b. der Betrag der Gesamtgewinne, auf die die Person einen wirtschaftlichen Anspruch hat, und
C. die weiteren Angaben, die die Steuerbehdrde ggf. anfordert.

Stempelsteuer

In Irland fallt bei der Ausgabe, der Ubertragung, dem Riickkauf oder der Riicknahme von Anteilen der Gesellschaft
keine Stempelsteuer an. Erfolgt die Zeichnung oder Riickgabe von Anteilen gegen Sachleistung durch Ubertragung
irischer Wertpapiere oder anderer irischer Sachwerte, kann eine irische Stempelsteuer auf die Ubertragung dieser
Wertpapiere oder Sachwerte anfallen.

Fir die Umschreibung oder Ubertragung von Aktien oder marktfahigen Wertpapieren ist keine irische
Stempelsteuer von der Gesellschaft zu zahlen, sofern die betreffenden Aktien oder marktféahigen Wertpapiere nicht
durch eine in Irland eingetragene Gesellschaft emittiert wurden und sofern sich die Umschreibung oder
Ubertragung nicht auf unbewegliche Giter in Irland oder auf ein Recht oder eine Beteiligung an solchen Giitern
oder auf Aktien oder marktféahige Wertpapiere einer Gesellschaft (mit Ausnahme einer Gesellschaft, die ein
Organismus fliir gemeinsame Anlagen im Sinne von Abschnitt 739B des Steuergesetzes ist) bezieht, die in Irland
eingetragen ist.

Auf Umstrukturierungen oder Fusionierungen von Anlageorganismen gemaB Abschnitt 739H des Steuergesetzes
fallen keine Stempelsteuern an, sofern die Umstrukturierungen oder Fusionierungen in gutem Glauben zu
geschaftlichen Zwecken und nicht zur Steuerumgehung durchgefiihrt werden.

Kapitalerwerbsteuer

Die VerauBerung von Anteilen unterliegt nicht der irischen Schenkungs- oder Erbschaftsteuer
(Kapitalerwerbsteuer), sofern die Gesellschaft unter die Definition eines Organismus fliir gemeinsame Anlagen (im
Sinne von Abschnitt 739B des Steuergesetzes) fallt und: (a) der Schenkungsempfanger oder Erbe am Datum der
Schenkung oder Erbschaft in Irland weder sein Domizil noch seinen gewdhnlichen Aufenthalt hat; (b) am Datum
der Verfliigung der Inhaber von Anteilen, der (iber die Anteile verfligt, in Irland weder sein Domizil noch seinen
gewohnlichen Aufenthalt hat, und (c) die Anteile am Datum der Schenkung oder des Erbfalls und zum
~Bewertungstag" (wie fur die Zwecke der irischen Kapitalerwerbsteuer definiert) Bestandteil der Schenkung oder
des Erbes sind.

FATCA (,,Foreign Accounts Tax Compliance Act")

Das Abkommen zwischen den USA und Irland zur Forderung der Steuerehrlichkeit bei internationalen
Sachverhalten und zur Umsetzung von FATCA (das ,USA-Irland-Abkommen™) wurde mit dem Ziel geschlossen, die
Umsetzung der Bestimmungen des Gesetzes liber die Steuerehrlichkeit bezlglich Auslandskonten (Foreign Account
Tax Compliance Act) des U.S. Hiring Incentives to Restore Employment Act (,FATCA") in Irland zu ermdglichen.
FATCA schreibt ein Meldesystem und eine potenzielle Quellensteuer von 30 % auf bestimmte Zahlungen vor, die
aus US-Quellen oder diesen zurechenbaren Quellen oder in Bezug auf US-Vermdgenswerte an bestimmte
Empfangerkategorien geleistet werden, darunter nicht in den USA ansdssige Finanzinstitute (ein ,ausldndisches
Finanzinstitut® bzw. ,FFI"), die die FATCA-Bestimmungen nicht erfiillen und nicht anderweitig steuerbefreit sind.
Bestimmte Finanzinstitute (,meldende Finanzinstitute™) missen gemaB dem USA-Irland-Abkommen bestimmte
Informationen Uber ihre US-Kontoinhaber der irischen Steuerbehérde melden (die wiederum die Informationen an
die US-Steuerbehorde weiterleitet). Die Gesellschaft wird voraussichtlich ein ,meldendes Finanzinstitut" in diesem
Sinne darstellen. Die Gesellschaft ist jedoch nicht generell verpflichtet, alle Informationen beziglich US-Inhabern
von Anteilen an die irische Steuerbehérde zu melden, da erwartet wird, dass die Anteile als regelmaBig an einer
anerkannten Borse gehandelt angesehen werden und daher keine Finanzkonten im Sinne von FATCA darstellen,
solange die Anteile im Sinne des irischen Steuerrechts an der Londoner Borse oder einer anderen anerkannten
Wertpapierbdrse notiert sind. Sie ist moglicherweise aber dennoch verpflichtet, eine entsprechende
Negativerklarung bei der irischen Steuerbehérde abzugeben. Die Gesellschaft und der Manager beabsichtigen zu
erreichen, dass die Gesellschaft als FATCA-konform behandelt wird, indem sie die Bedingungen des Meldesystems
erflillen, das Gegenstand des USA-Irland-Abkommens ist. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass die
Gesellschaft in der Lage sein wird, die FATCA-Bestimmungen zu erflillen, und wenn sie dazu nicht in der Lage ist,
kann eine 30%ige Quellensteuer auf Zahlungen erhoben werden, die sie aus US-Quellen oder diesen zurechenbaren
Quellen oder in Bezug auf US-Vermdégenswerte erhalt, wodurch sich die Betrdge verringern kénnen, die ihr flr
Zahlungen an die Inhaber von Anteilen zur Verfiigung stehen.
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Angesichts dessen sind Inhaber von Anteilen der Gesellschaft verpflichtet, der Gesellschaft (und/oder dem Makler,
dem Verwahrer oder dem Nominee, Uber den ein Anleger Anteile der Gesellschaft halt) bestimmte Informationen
zu Ubermitteln, um die Bedingungen von FATCA zu erflillen. Bitte beachten Sie, dass der Manager verfligt hat,
dass US-Personen keine Anteile an den Fonds halten durfen.

Gemeinsamer Meldestandard (,,Common Reporting Standard")

Der Gemeinsame Meldestandard (Common Reporting Standard, ,CRS") ist ein einheitlicher weltweiter Standard
fir den automatischen Informationsaustausch (,AEOI"). Er wurde von der Organisation fir wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (,OECD") im Februar 2014 verabschiedet und beruht auf friheren
Bestimmungen der OECD und der EU, weltweiten Standards zur Verhinderung von Geldwasche und insbesondere
auf der zwischenstaatlichen FATCA-Mustervereinbarung. Im Rahmen des CRS sind teilnehmende Staaten
verpflichtet, bestimmte Informationen von Finanzinstituten bezliglich ihrer nicht im Land ansdssigen Anleger
auszutauschen. Der CRS ist in Irland seit dem 1. Januar 2016 in Kraft. Die Gesellschaft ist verpflichtet, bestimmte
Informationen Uber steuerlich nicht in Irland ansdssige Inhaber von Anteilen an die irische Steuerbehérde zu
Ubermitteln (die diese Informationen wiederum an die jeweiligen Steuerbehdrden weiterleitet).

Hinweis zum Datenschutz — Erhebung und Austausch von Informationen im Rahmen des CRS

Um ihre Verpflichtungen im Rahmen des CRS gemaB seiner Umsetzung in irisches Recht zu erfillen und die
Verhangung von Geldstrafen in diesem Zusammenhang zu vermeiden, kann die Gesellschaft verpflichtet sein,
bestimmte Angaben im Hinblick auf nicht in Irland ansdssige natlirliche Personen, die unmittelbare und mittelbare
wirtschaftliche Eigentimer der Anteile sind, zu erheben und diese Informationen in dem nach dem CRS
erforderlichen Umfang jahrlich an die irische Steuerbehdrde zu melden. Diese Informationen umfassen den Namen,
die Adresse, das Wohnsitzland, die Steueridentifikationsnummer (TIN), das Geburtsdatum und den Geburtsort
(soweit erforderlich) der nicht in Irland ansassigen unmittelbaren oder mittelbaren wirtschaftlichen Eigentimer der
Anteile; die ,Kontonummer" und den ,Kontostand" oder den Wert am Ende eines jeden Kalenderjahres; und den
Bruttobetrag, der wahrend des Kalenderjahres an den Anteilinhaber gezahlt oder diesem gutgeschrieben wurde
(einschlieBlich der Gesamtheit der Rlicknahmezahlungen).

Diese Informationen in Bezug auf alle nicht in Irland ansassigen unmittelbaren oder mittelbaren wirtschaftlichen
Eigentimer der Anteile werden wiederum in sicherer Weise von der irischen Steuerbehdorde mit den
Steuerbehdrden anderer maBgeblicher teilnehmender Rechtsordnungen im Rahmen des CRS gemaB den
Anforderungen (und ausschlieBlich zu Zwecken der Einhaltung) des CRS ausgetauscht.

Weitere Informationen in Bezug auf den CRS finden Sie auf der Webseite zum automatischen
Informationsaustausch (AEOI, Automatic Exchange of Information) unter www.revenue.ie.

Anlageinteressenten sollten mit ihren jeweiligen Steuerberatern hinsichtlich méglicher Auswirkungen des CRS auf
ihre Anlagen in der Gesellschaft Riicksprache halten.

Besteuerung im Vereinigten Koénigreich

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, die Geschdfte der Gesellschaft so zu flihren, dass sie im steuerlichen Sinn nicht
im Vereinigten Kdnigreich ansassig wird. Daher und sofern die Gesellschaft nicht ein Gewerbe durch eine sténdige
Einrichtung im Vereinigten Kdnigreich betreibt, wird die Gesellschaft keiner Kérperschaftsteuer auf ihre Ertrage
oder Kapitalgewinne im Vereinigten Kénigreich unterliegen.

Je nach ihren personlichen Umstanden kénnen Inhaber von Anteilen, die im steuerlichen Sinn im Vereinigten
Konigreich ansassig sind, der dortigen Einkommen- oder Korperschaftsteuer auf Dividenden oder andere
Ausschittungen von Ertragen einer Anteilklasse der Gesellschaft (einschlieBlich aller Dividenden aus realisierten
Kapitalgewinnen der Gesellschaft) unterliegen. Dariiber hinaus unterliegen Inhaber von Anteilen im Vereinigten
Kdnigreich, die am Ende eines ,Meldezeitraums" (,Reporting Period') (gemaB Definition im Sinne des britischen
Steuerrechts) Anteile halten, mdglicherweise der britischen Einkommen- oder Kdrperschaftsteuer auf ihren Anteil
an den ,gemeldeten Ertragen" einer Anteilklasse insoweit, wie dieser Betrag lber die vereinnahmten Dividenden
hinausgeht. Die Begriffe ,gemeldete Ertrage", ,Meldezeitraum®™ und ihre Auswirkungen werden nachfolgend im
Detail erlautert. Sowohl Dividenden als auch gemeldete Ertrage werden als von einer auslandischen
Kapitalgesellschaft gezahlte Dividenden behandelt, vorbehaltlich einer Umklassifizierung als Zinsen wie
nachfolgend beschrieben. Die Gesellschaft nimmt fir irische Steuern auf Dividenden, die an britische Anleger zu
zahlen sind, aufgrund dessen keine Abzlige vor, dass derzeit vorgesehen ist, dass alle Anteile in einem anerkannten
Clearingsystem gehalten werden (weitere Einzelheiten hierzu sind im vorherigen Abschnitt ,Besteuerung in
Irland" enthalten).

Wenn der Fonds mehr als 60 % seines Vermdgens in zinstragenden Anlagen (oder in dhnlicher Form) halt, wird
die Ausschiittung als Zinsen in den Handen des britischen privaten Anlegers angesehen. Seit dem 6. April 2016
wird keine fiktive 10%ige Steueranrechnung auf Dividendenausschiittungen mehr gewahrt. Stattdessen wurde ein
Steuerfreibetrag in Hohe von 5.000 £ (2016/2017) fur britische private Anleger eingefiihrt. Dividenden, die diesen
Betrag Uberschreiten, unterliegen einer Steuerpflicht.

Ab 1. Juli 2009, nach dem Inkrafttreten des Finance Act 2009, fallen Dividendenausschittungen an Unternehmen,
die im Vereinigten Kdénigreich ansassig sind, einschlieBlich der Gesellschaft, wahrscheinlich unter eine Reihe von
Regelungen zur Befreiung von der britischen Kdrperschaftsteuer. Ferner diirften auch Ausschittungen an nicht im
Vereinigten Konigreich ansassige Unternehmen, die ein Gewerbe durch eine standige Einrichtung im Vereinigten
Konigreich betreiben, von der britischen Kérperschaftsteuer auf Dividenden insoweit befreit sein, wie die von einem
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solchen Unternehmen gehaltenen Anteile durch diese stdndige Einrichtung verwendet bzw. fiir diese gehalten
werden. Gemeldete Ertrage werden in diesem Sinne wie Dividendenausschiittungen behandelt.

Anteile an der Gesellschaft dirften gemaB der Definition in Abschnitt 355 des Taxation (International & other
provisions) Act 2010 TIOPA 2010 Anteile an Offshore-Fonds im Sinne des United Kingdom Finance Act 2008
darstellen, wobei in diesem Sinne jede Anteilklasse des Fonds als separater , Offshore-Fonds" behandelt wird.

Halt ein Anleger, der im steuerlichen Sinn im Vereinigten Kdénigreich ansé&ssig ist oder seinen gewdhnlichen
Aufenthalt hat, eine Beteiligung an einem Offshore-Fonds und ist dieser Offshore-Fonds ein Nichtmeldefonds (,Non-
reporting Fund'), so sind nach den Offshore Funds (Tax) Regulations 2009 (SI2009/3001) jegliche Gewinne, die
dieser Anleger durch den Verkauf oder eine anderweitige Verfliigung Uber diese Beteiligung erzielt, nach britischem
Steuerrecht als Einkommen und nicht als Kapitalgewinn zu besteuern. Alternativ werden Gewinne aus dem Verkauf
oder einer anderweitigen Verfiigung durch einen Anleger, der im steuerlichen Sinn im Vereinigten Koénigreich
ansdssig ist oder seinen gewdhnlichen Aufenthalt hat, Gber eine Beteiligung an einem Offshore-Fonds, der in allen
Rechnungsperioden, in denen er die Beteiligung halt, ein Meldefonds (,Reporting Fund') war, als Kapitalgewinn und
nicht als Einkommen besteuert, wobei thesaurierte oder reinvestierte Gewinne, fiir die bereits die britische
Einkommensteuer oder Koérperschaftsteuer gezahlt wurde, befreit sind (auch wenn diese Gewinne von der
britischen Kérperschafsteuer befreit sind).

Wenn ein auslandischer Fonds Uber einen Teil des Zeitraums, in dem der Anleger im Vereinigten Kdénigreich seine
Beteiligung gehalten hat, ein Nichtmeldefonds und fiir den Rest des Zeitraums ein Meldefonds war, hat der Inhaber
von Anteilen mdglicherweise die Wahl, VerauBerungsgewinne anteilig anzusetzen; hierdurch wiirde derjenige Teil
des Gewinns, der in dem Zeitraum, in dem der auslandische Fonds ein Meldefonds war, angefallen ist, als
VerauBerungsgewinn besteuert. Diese Wahl kann innerhalb bestimmter Zeitlimits ab dem Datum der
Statusdnderung des Fonds getroffen werden.

Es ist zu beachten, dass eine ,Verfligung" fiir Steuerzwecke nach dem Steuergesetz des Vereinigten Kénigreichs
auch Umschichtungen zwischen Anteilklassen eines Fonds beinhaltet.

Allgemein ist ein Meldefonds ein Offshore-Fonds, der bestimmte Voraussetzungen und jahrliche Meldepflichten
gegenuber der britischen Finanzbehérde und seinen Inhabern von Anteilen erflillen muss. Der Verwaltungsrat
beabsichtigt, die Geschafte der Gesellschaft und der Fonds so zu fuihren, dass diese Voraussetzungen und jahrlichen
Pflichten fir jede Anteilklasse im Fonds, die den Status Meldefonds im Vereinigten Konigreich anstrebt, bei
Auflegung erflllt sind bzw. laufend erflllt werden. Diese jahrlichen Pflichten beinhalten u. a. die Berechnung und
Meldung der Ertragsrenditen des Offshore-Fonds fiir jeden Meldezeitraum (gemaB Definition im Sinne des
britischen Steuerrechts) pro Anteil an alle betreffenden Inhaber von Anteilen. Inhaber von Anteilen im Vereinigten
Konigreich, die ihre Beteiligungen am Ende des Meldezeitraums halten, auf den sich die gemeldeten Ertrage
beziehen, unterliegen der Einkommen- oder Kérperschaftsteuer auf den (gegebenenfalls vorliegenden) Uberschuss
der gemeldeten Ertrége Uber Ausschittungen, die fir den betreffenden Meldezeitraum vorgenommen wurden. Die
gemeldeten Uberschussertrage gelten sechs Monate nach dem letzten Tag des Meldezeitraums als fiir die Inhaber
von Anteilen im Vereinigten Konigreich angefallen.

Sobald die britische Finanzbehérde den Status des Meldefonds fiir die jeweiligen Anteilklassen erteilt hat, dirfte
der Status auf laufender Basis gelten, vorausgesetzt, die jahrlichen Anforderungen werden erflillt. Die Gesellschaft
beabsichtigt ebenfalls, fir diese Anteilklassen den Status eines britischen Meldefonds fiir alle darauf folgenden
Rechnungszeitraume zu erhalten.

Die Anleger sollten in Bezug auf die Folgen der Erlangung dieses Status durch die Gesellschaft ihre Steuerberater
konsultieren.

GemaB Vorschrift 90 der Offshore Funds (Tax) Regulations 2009 werden Anteilinhaberberichte innerhalb von sechs
Monaten nach dem Ende des jeweiligen Meldezeitraums tber www.ishares.com/en/pc/about/tax bereitgestellt. Die
Offshore Fund Reporting-Bestimmungen sehen vor, dass meldepflichtige Ertragsdaten in erster Linie auf einer
Website bereitgestellt werden, die britischen Anlegern zuganglich ist. Alternativ hierzu kénnen die Inhaber von
Anteilen flr jedes Jahr ein gedrucktes Exemplar der Meldefondsdaten anfordern. Entsprechende Antrége sind
schriftlich an die folgende Adresse zu richten:

Head of Product Tax, BlackRock Investment Management (UK) Limited, 12 Throgmorton Avenue, London EC2N
2DL, Vereinigtes Konigreich.

Jeder entsprechende Antrag muss innerhalb von drei Monaten nach dem Ende des Meldezeitraums eingehen.
Sofern dem Anlageverwalter nicht auf die oben beschriebene Art und Weise etwas anderes mitgeteilt wird, wird
angenommen, dass Anleger keine andere Bereitstellung ihres jeweiligen Berichts als durch Zugriff auf die
entsprechende Website benétigen.

Anleger, die zwar ihren Wohnsitz, nicht jedoch ihr Domizil (,domicile') im Vereinigten Kénigreich haben und die mit
ihren in das Vereinigte Kdnigreich Uberwiesenen Einklinften der britischen Besteuerung unterliegen (,remittance
basis'), sollten beachten, dass eine Anlage in die ,Meldefonds™-Anteilklassen fiir ihre Zwecke wahrscheinlich einen
Mischfonds (,mixed fund') darstellt. Darliber hinaus besteht keine Garantie, dass die Uberschiisse der gemeldeten
Ertrage Uber die in einem Zeitraum gezahlten Ausschiittungen jederzeit gleich null sein werden. Anlegern wird
geraten, sich diesbezliglich eigenen professionellen steuerlichen Rat einzuholen.
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Inhaber von Anteilen, die natirliche Personen sind und ihren tatsdachlichen oder steuerlichen Wohnsitz im
Vereinigten Konigreich haben, koénnen mit ihren Anteilen im Todesfall oder bei bestimmten Arten von
Ubertragungen zu Lebzeiten im Vereinigten Kénigreich der Erbschaftsteuer unterliegen.

Inhaber von Anteilen, die nattirliche Personen mit gewdhnlichem Aufenthalt im Vereinigten Kdnigreich sind, werden
auf die Bestimmungen in Kapitel 2 von Teil 13 des Income Tax Act 2007 hingewiesen. Diese Bestimmungen sollen
verhindern, dass die Einkommensteuer von natirlichen Personen umgangen wird, die zu einer Ubertragung von
Vermdgenswerten oder Ertragen an Personen (einschlieBlich Gesellschaften) fiihren, die auBerhalb des Vereinigten
Konigreichs ansdssig sind oder ihr Domizil haben, und kdnnen diese Personen der Einkommensteuer auf nicht
ausgeschiittete Ertrage der Gesellschaft auf jahrlicher Basis unterwerfen. Diese Gesetzesbestimmungen betreffen
nicht die Besteuerung von Kapitalgewinnen.

Inhaber von Anteilen, die juristische Personen mit Steuersitz im Vereinigten Kdnigreich sind, sollten beachten, dass
die Bestimmungen zu ,beherrschten ausldndischen Gesellschaften™ (,controlled foreign companies') in Teil 9A des
TIOPA 2010 auf eine im Vereinigten Konigreich ansdssige Gesellschaft Anwendung finden kénnten, die entweder
alleine oder zusammen mit steuerlich mit ihr verbundenen oder assoziierten Personen als zu 25 Prozent oder mehr
am steuerpflichtigen Gewinn einer nicht im Vereinigten Kénigreich ansassigen Gesellschaft beteiligt gilt, wenn diese
nicht im Vereinigten Konigreich ansdssige Gesellschaft von im Vereinigten Konigreich ansdssigen Personen
beherrscht wird und bestimmte weitere Kriterien erfillt (die grob gesagt darin bestehen, dass sie in einem
Niedrigsteuergebiet ansassig sein muss). ,Beherrschung" (,control') ist in Kapitel 18, Teil 9A des TIOPA 2010
definiert. Eine nicht im Vereinigten Konigreich ansdssige Gesellschaft wird von Personen (Gesellschaften,
natirlichen Personen oder sonstigen Personen) beherrscht, die ihren Steuersitz im Vereinigten Kénigreich haben,
oder wird von zwei Personen zusammen beherrscht, von denen die eine ihren Steuersitz im Vereinigten Kénigreich
hat und einen Anteil von mindestens 40 Prozent an den Beteiligungen, Rechten und Befugnissen halt, Gber die
diese Personen die nicht im Vereinigten Kdnigreich ansassige Gesellschaft beherrschen, und von denen die andere
einen Anteil von mindestens 40 und hdchstens 55 Prozent an diesen Beteiligungen, Rechten und Befugnissen halt.
Diese Bestimmungen kdnnten dazu fiihren, dass die betreffenden Inhaber von Anteilen in Bezug auf die Ertrage
der Gesellschaft der britischen Kérperschaftsteuer unterliegen.

Personen, die im steuerlichen Sinn im Vereinigten Kénigreich ansassig sind oder ihren gewdhnlichen Aufenthalt
haben (und die, wenn sie nattirliche Personen sind, in diesem Sinn auch ihren Wohnsitz im Vereinigten Kénigreich
haben), werden auf die Tatsache hingewiesen, dass die Bestimmungen von Abschnitt 13 des Taxation of
Chargeable Gains Act von 1992 fir alle diejenigen Personen von Bedeutung sein kdnnten, deren anteilsmaBige
Beteiligung an der Gesellschaft (ob als Inhaber von Anteilen oder anderer ,Teilhaber™ im Sinne des Steuerrechts
des Vereinigten Kénigreichs) zusammen mit der Beteiligung von mit solchen Personen verbundenen Personen 10 %
oder mehr betragt, wenn die Gesellschaft selbst zur gleichen Zeit in einer solchen Weise beherrscht wird, dass sie,
wenn sie im steuerlichen Sinn im Vereinigten Kénigreich anséssig ware, als ,,close company” (d. h. als Gesellschaft
mit geringer Mitgliederzahl) gelten wiirde. Die Anwendung von Abschnitt 13 kdnnte dazu fiihren, dass eine Person
mit einer solchen Beteiligung an der Gesellschaft flir die Zwecke der Besteuerung steuerpflichtiger Gewinne im
Vereinigten Konigreich so behandelt wird, als ob ein Teil jedes der Gesellschaft zufallenden Kapitalgewinns
(beispielsweise aus der VerauBerung von Anlagen) dieser Person direkt zugefallen ware. Dieser Teil ist gleich dem
Anteil an dem Kapitalgewinn, der der anteiligen Beteiligung (auf die vorstehend beschriebene Weise bestimmt) der
Person an der Gesellschaft entspricht.

Die Anleger werden auf die Bestimmungen zur Verhinderung der Steuerhinterziehung in Kapitel 1, Teil 13 des
Income Tax Act von 2007 und in Teil 15 des Corporation Tax Act von 2010 hingewiesen, die greifen kdnnten, wenn
Anleger versuchen, unter bestimmten Umstanden Steuervorteile zu erzielen.

Nach dem im Vereinigten Konigreich geltenden Koérperschaftsteuersystem wird jeder Anleger, der eine Gesellschaft
ist und der Korperschaftsteuer des Vereinigten Kénigreichs unterliegt, mit dem Wertzuwachs seiner Beteiligung auf
einer Fair-Value-Grundlage (und nicht auf VerdauBerungsgrundlage) steuerlich veranlagt bzw. erhalt fiir einen
etwaigen Wertverlust Steuervergiinstigungen, wenn die Vermdgensanlagen des Offshore-Fonds, in den der Anleger
investiert, zu mehr als 60 % (auf Wertbasis) aus , qualifizierenden Anlagen® bestehen. Qualifizierende Anlagen sind
weitgehend solche, die eine Rendite direkt oder indirekt in Form von Zinsen liefern.

Fir den Erwerb und/oder die VerauBerung von Anlagen kdnnen von der Gesellschaft im Vereinigten Kénigreich und
anderswo Ubertragungssteuern zu entrichten sein. Insbesondere muss die Gesellschaft im Vereinigten Kénigreich
auf den Erwerb von Anteilen an Gesellschaften, die im Vereinigten Kénigreich gegriindet wurden oder die ein
Anteilregister im Vereinigten Konigreich unterhalten, eine Transaktionssteuer (Stamp Duty Reserve Tax) in Héhe
von 0,5 % (oder eine Stamp Duty Reserve Tax in gleicher Héhe, falls die Ubertragung in stiickeloser Form erfolgt)
entrichten. Diese Steuerpflicht entsteht im Laufe der normalen Anlagetdtigkeit der Gesellschaft und beim Erwerb
von Anlagen von Zeichnern bei der Zeichnung von Anteilen der Gesellschaft.

Die Anteile der Gesellschaft kdnnen in individuellen Einlagenkonten (Individual Savings Accounts) oder
individuellen Renteneinlagen (Self-Invested Personal Pensions) oder in personalisierten Portfolioanleihen
(Personalised Portfolio Bonds) gehalten werden.

AuBerdem muss ein potenzieller Inhaber von Anteilen, sofern fiir ihn keine Befreiung (wie z. B. fiir Vermittler nach
Abschnitt 88A des Finance Act von 1986) gilt, auf den Erwerb von Anteilen an Gesellschaften, die im Vereinigten
Konigreich gegriindet sind oder die ein Anteilregister im Vereinigten Kdnigreich unterhalten, zum Zwecke der
Folgezeichnung von Anteilen eine Stamp Duty Reserve Tax (oder Stempelsteuer) zum gleichen Satz wie vorstehend
genannt entrichten. Diese kann auch bei der Ubertragung von Anlagen an Inhaber von Anteilen bei Riicknahmen
anfallen.
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Da die Gesellschaft nicht im Vereinigten Kénigreich gegriindet wurde und das Register der Anteilinhaber auBerhalb
des Vereinigten Kénigreiches gefiihrt wird, fallt auf die Ubertragung, Zeichnung oder Riicknahme von Anteilen eine
Stamp Duty Reserve Tax nur wie vorstehend beschrieben an. Die Pflicht zur Zahlung einer Stempelsteuer (Stamp
Duty) entsteht nicht, sofern alle schriftlichen Urkunden, mit denen Anteile der Gesellschaft (ibertragen werden,
stets auBerhalb des Vereinigten Konigreichs ausgefertigt und aufbewahrt werden.

Die Gesellschaft beabsichtigt, die von den Fonds gehaltenen Vermdgenswerte generell fir Anlagezwecke und nicht
fir Handelszwecke zu halten. Selbst wenn die britische Finanzbehérde (,Her Majesty’s Revenue & Customs",
~HMRC") erfolgreich argumentiert, dass ein Fonds im Sinne des britischen Steuerrechts Handel treibt, ist zu
erwarten, dass die Anforderungen fiir eine Befreiung bei Erbringung von Anlageverwaltungsdiensten (,Investment
Management Exemption®, ,IME") erfillt werden. Dies kann jedoch nicht gewahrleistet werden. Unter der Annahme,
dass die IME-Anforderungen erfillt werden, dirfte der Fonds bezlglich der mit seinen Anlagen erwirtschafteten
Gewinne im Vereinigten Konigreich nicht steuerpflichtig sein (ausgenommen hiervon sind Ertrage, fir die jeder
Anleger im Vereinigten Konigreich grundsatzlich steuerpflichtig ist). Dies gilt auf der Grundlage, dass die von den
Fonds gehaltenen Anlagen der Definition einer ,festgelegten Transaktion" (specified transaction) gemaB den The
Investment Manager (Specified Transactions) Regulations 2009 entsprechen. Es ist zu erwarten, dass die von der
Gesellschaft gehaltenen Vermdgenswerte der Definition einer ,festgelegten Transaktion™ entsprechen dirften. Dies
kann jedoch nicht gewahrleistet werden.

Wenn die Gesellschaft die IME-Bedingungen nicht erfillt oder wenn Anlagen nicht als ,festgelegte
Transaktion® angesehen werden, kann dies zu Steuerverlusten innerhalb der Fonds fihren.

Wenn zusatzlich zum Voranstehenden die HMRC erfolgreich argumentiert, dass ein Fonds im Sinne des britischen
Steuerrechts Handel treibt, mussen die vom Fonds Uber seine Beteiligungen an den zugrunde liegenden
Vermdgenswerten erwirtschafteten Renditen in die Berechnung der ,Ertrage™ des Fonds aufgenommen werden,
um so den entsprechenden Betrag zu errechnen, der zur Erfullung der Anforderungen fiir den Status eines
britischen ,Meldefonds" an die Anleger gemeldet werden muss. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die von
den Fonds gehaltenen Anlagen der Definition einer ,Anlagetransaktion" (investment transaction) gemaB den am 1.
Dezember 2009 in Kraft getretenen The Offshore Funds (Tax) Regulations 2009 (die ,Vorschriften™) entsprechen
durften. Es wird daher angenommen, dass diese Anlagen als ,Nicht-Handelstransaktionen™ (non-trading
transactions) im Sinne der Vorschriften anzusehen sind. Diese Annahme beruht auf der Voraussetzung, dass die
Gesellschaft sowohl die ,Aquivalenzbedingung" (equivalence condition) als auch die Bedingung einer ,echten
Diversifizierung der Inhaberstruktur® (genuine diversity of ownership) gemaB den Vorschriften erfllt.

Von Anlegern, bei welchen es sich um Versicherungsgesellschaften handelt, die im Vereinigten Konigreich
steuerpflichtig sind und ihre Anteile in einem Fonds aus Grinden ihrer langfristigen Geschaftstatigkeit halten
(ausgenommen ihr Pensionsgeschaft), wird angenommen, dass sie diese Anteile am Ende jeder Rechnungsperiode
verauBern und sofort wieder erwerben. Allgemein ausgedriickt werden die steuerpflichtigen Gewinne und die
abzugsféhigen Verluste gemaB der Regelung zur jahrlichen fiktiven VerauBerung zusammengefasst; ein Siebtel
des sich dabei ergebenden Nettobetrags ist am Ende der Rechnungsperiode, in der diese fiktiven VerauBerungen
stattfanden, steuerpflichtig (wenn sich Nettogewinne ergeben) oder abzugsfahig (wenn sich Nettoverluste ergeben).

Andere Lander

Es folgt ein Uberblick Uber die steuerliche Behandlung der verschiedenen Anteile in verschiedenen Landern. Bitte
beachten Sie, dass diese Ubersicht keine Angaben zu den steuerlichen Folgen fiir in diesen Landern ansassige
Anleger enthalt. Die Anleger sollten zu den steuerlichen Folgen einer Anlage in eine Anteilklasse ihre Steuerberater
konsultieren.

Die Anleger sollten in Bezug auf die Folgen der Erlangung dieses Status durch die Gesellschaft ihre Steuerberater
konsultieren.

Aktuelle Aufstellungen des jeweiligen der Gesellschaft erteilten steuerlichen Meldestatus finden sich im Abschnitt
»~Steuerinformationen™ der iShares-Website unter www.ishares.com.
Besteuerung in Deutschland

Die Gesellschaft beabsichtigt, fir die in der nachfolgenden Tabelle aufgeflihrten Fonds den Status eines Aktienfonds
bzw. Mischfonds gemaB § 2 Abs. 6 bzw. § 2 Abs. 7 des deutschen Investmentsteuergesetzes in seiner ab dem 1.
Januar 2018 gliltigen Fassung beizubehalten.

Die Anleger sollten in Bezug auf die Folgen der Erlangung dieses Status durch die Gesellschaft ihre Steuerberater
konsultieren.

Die nachstehend aufgefiihrten Fonds legen fortlaufend mindestens den folgenden Anteil ihres jeweiligen

Nettoinventarwerts direkt in Kapitalbeteiligungen (geméaB nachstehender Definition in Ubereinstimmung mit § 2
Abs. 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes in der ab dem 1. Januar 2018 gultigen Fassung) an.
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Fonds !Vlinde§tanteil _d_es Nettoi_nvent_::lrwer_ts, der
in Kapitalbeteiligungen investiert wird
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF n. a.
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF n. a.
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF n. a.
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF n. a.
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF n. a.
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF n. a.
iShares $ TIPS UCITS ETF n. a.
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF n. a.
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF n. a.
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF n. a.
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF n. a.
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF n. a.
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF n. a.
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF n. a.
iShares € Green Bond UCITS ETF n. a.
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF n. a.
iShares Asia Property Yield UCITS ETF 0 %
iShares BRIC 50 UCITS ETF 25 %
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) 80 %
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF 65 %
iShares Core UK Gilts UCITS ETF n. a.
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF 0 %
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF 75 %
iShares EM Infrastructure UCITS ETF 25 %
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) 51 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETF 25 %
iShares Global Infrastructure UCITS ETF 65 %
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 56 %
iShares Global Water UCITS ETF 55 %
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF n. a.
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF n. a.
iShares Listed Private Equity UCITS ETF 25 %
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF 0 %
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF 51 %
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF 51 %
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF 51 %
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF 65 %
iShares MSCI Turkey UCITS ETF 0 %
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF 75 %
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF 85 %
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF 85 %
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF 65 %
iShares UK Property UCITS ETF 0 %
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF n. a.
iShares US Property Yield UCITS ETF 0 %

Jeder Fonds berechnet die angegebene Anlagequote auf der Grundlage seines Nettoinventarwerts. GemaB § 2 Abs.
9a Satz 3 des deutschen Investmentsteuergesetzes in seiner ab dem 1. Januar 2018 gliltigen Fassung wird daher
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der Wert der Kapitalbeteiligungen entsprechend dem Anteil des Wertes der Kapitalbeteiligungen am Wert aller
Vermdgensgegenstdnde dieses Fonds um die vom jeweiligen Fonds aufgenommenen Darlehen verringert.

UnternehmensmaBnahmen  (Corporate  Actions), Zeichnungen/Riicknahmen, Indexanpassungen und
Marktbewegungen kénnen dazu fuhren, dass ein Fonds den oben angegebenen Anteil an Anlagen in
Kapitalbeteiligungen voribergehend nicht erreicht. Die Fonds kénnen flir Zwecke des effizienten
Portfoliomanagements auch Wertpapierleihgeschafte eingehen. Der oben angegebene Anteil an Anlagen in
Kapitalbeteiligungen umfasst keine verliehenen Kapitalbeteiligungen.

Fur den Zweck der vorstehenden Prozentzahlen bedeutet , Kapitalbeteiligungen™ gemaB § 2 Abs. 8 des deutschen
Investmentsteuergesetzes in seiner ab dem 1. Januar 2018 gliltigen Fassung:

1. Anteile an einer Kapitalgesellschaft, die zum amtlichen Handel an einer Bérse zugelassen sind oder auf
einem organisierten Markt (d. h. einem Markt, der anerkannt und fir das Publikum offen und dessen
Funktionsweise ordnungsgemas ist) notiert sind,

2. Anteile an einer Kapitalgesellschaft, die keine Immobilien-Gesellschaft ist und die

a. in einem Mitgliedstaat oder einem Mitgliedstaat des EWR ansassig ist und dort der
Ertragsbesteuerung flir Kapitalgesellschaften unterliegt und nicht von ihr befreit ist, oder

b. in einem Drittstaat ansdssig ist und dort einer Ertragsbesteuerung fiir Kapitalgesellschaften in
Hohe von mindestens 15 % unterliegt und nicht von ihr befreit ist,

3. Investmentanteile an einem Aktienfonds (d. h. einem Fonds, der fortlaufend mehr als 50 % seines
Aktivvermdgens direkt in Kapitalbeteiligungen anlegt), wobei 51 % des Wertes der Anteile des Aktienfonds
- oder, falls die Anlagebedingungen des Aktienfonds eine héhere Mindestanlage in Kapitalbeteiligungen
vorsehen, ein entsprechend hdéherer Prozentsatz des Wertes der Anteile des Aktienfonds — als
Kapitalbeteiligungen berlicksichtigt werden, oder

4. Investmentanteile an einem Mischfonds (d. h. einem Fonds, der fortlaufend mehr als 25 %seines
Aktivvermdgens direkt in Kapitalbeteiligungen anlegt), wobei 25 % % des Wertes der Anteile des
Mischfonds - oder, falls die Anlagebedingungen des Mischfonds eine hodhere Mindestanlage in
Kapitalbeteiligungen vorsehen, ein entsprechend hdherer Prozentsatz des Wertes der Anteile des
Mischfonds — als Kapitalbeteiligungen berlicksichtigt werden.

Fir die Berechnung der oben genannten Anlagequoten kénnen die Fonds auch die an jedem Bewertungstag
veroffentlichten tatsachlichen Kapitalbeteiligungsquoten der Zielfonds berlicksichtigen, sofern eine Bewertung
mindestens einmal pro Woche erfolgt.

Fir den Zweck der vorstehenden Prozentzahlen gelten folgende Anlagen gemaB § 2 Abs. 8 des deutschen
Investmentsteuergesetzes in seiner ab dem 1. Januar 2018 giiltigen Fassung nicht als ,Kapitalbeteiligungen®:

1. Anteile an Personengesellschaften, auch wenn die Personengesellschaften Anteile an Kapitalgesellschaften
halten,

2. Anteile an Kapitalgesellschaften, die gemaB § 2 Abs. 9 Satz 6 des deutschen Investmentsteuergesetzes
als Immobilien gelten,

3. Anteile an Kapitalgesellschaften, die von der Ertragsbesteuerung befreit sind, soweit sie Ausschittungen
vornehmen, es sei denn, die Ausschiittungen unterliegen einer Besteuerung von mindestens 15 Prozent
und der Investmentfonds ist nicht davon befreit, und

4. Anteile an Kapitalgesellschaften,

a. deren Einnahmen unmittelbar oder mittelbar zu mehr als 10 Prozent aus Beteiligungen an
Kapitalgesellschaften stammen, die nicht die Voraussetzungen von Ziffer 2a. oder b. erfillen,
oder

b. die unmittelbar oder mittelbar Beteiligungen an Kapitalgesellschaften halten, die nicht die
Voraussetzungen von Ziffer 2a. oder b. erfiillen, wenn der Wert derartiger Beteiligungen mehr
als 10 Prozent des gemeinen Werts der Kapitalgesellschaften betragt.

Das Vorstehende spiegelt das Verstandnis des Managers von der relevanten deutschen Steuergesetzgebung zum
Datum dieses Prospekts wider. Die Gesetzgebung unterliegt Anderungen, weshalb ohne vorherige Ankiindigung
Anpassungen dieser Zahlen vorgenommen werden kdnnen.

Besteuerung in Osterreich

Die Gesellschaft beabsichtigt, in Osterreich fiir Anteilklassen mit der Bewertungswéhrung EUR oder USD den Status
eines Meldefonds anzustreben.

Besteuerung in Frankreich

Anleger werden darauf hingewiesen, dass der iShares Core EURO STOXX UCITS ETF EUR (Dist) die
Voraussetzungen erflllt, um im Rahmen eines Aktiensparplans (,plan d’épargne en actions" bzw. ,PEA") in
Frankreich gehalten zu werden. In diesem Zusammenhang investiert dieser Fonds gemaB Artikel 91 Absatz L von
Anhang II des franzdsischen Steuergesetzes dauerhaft mindestens 75 % seines Vermdgens in Wertpapiere oder
Rechte, die in Artikel L.221-31 des Wé&hrungs- und Finanzgesetzes unter I, 1° (a) oder (b) aufgefiihrt sind.

Die Eignung dieses Fonds flir einen PEA ergibt sich aus dem Steuerrecht und der Steuerpraxis, die nach bestem
Wissen der Gesellschaft zum Datum dieses Prospekts in Frankreich in Kraft sind. Diese Gesetze und Praktiken
kénnen sich von Zeit zu Zeit andern. Aus diesem Grunde kénnte ein Fonds, der derzeit gegebenenfalls im Rahmen
eines PEA gehalten wird, seine PEA-Zuldssigkeit verlieren. Dariber hinaus konnte dieser Fonds seine PEA-
Zulassigkeit aufgrund von Anderungen verlieren, die sich auf sein Anlageuniversum oder seinen Referenzindex
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auswirken. Unter diesen Umstanden wird eine entsprechende Mitteilung an die Anteilsinhaber auf der Website der
Gesellschaft verodffentlicht. In einem solchen Fall sollten Anleger eine professionelle steuerliche und finanzielle
Beratung einholen.

ZUSATZLICHE INFORMATIONEN FUR ANLEGER IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Die Gesellschaft hat ihre Absicht, Anteile an EU-OGAW in der Bundesrepublik Deutschland zu vertreiben, angezeigt

und ist zum Vertrieb der Anteile in der Bundesrepublik Deutschland berechtigt. Die Gesellschaft gibt keine Anteile
in Form von gedruckten Einzelurkunden aus.

Riicknahme von Anteilen und Zahlungen an Anteilinhaber

In Bezug auf den Handel mit Anteilen der Gesellschaft sollten Anleger beachten, dass es sich bei den Fonds um
bdrsengehandelte Fonds handelt. Dies bedeutet, dass die Anteile der Fonds an einer oder mehreren Bérsen notiert
werden. Bestimmte Market-Maker und Broker sind von der Gesellschaft autorisiert, Anteile der Fonds direkt bei
der Gesellschaft im Primarmarkt zu zeichnen bzw. an diese zuriickzugeben. Diese werden als ,zugelassene
Teilnehmer" bezeichnet. Diese zugelassenen Teilnehmer haben generell die Fahigkeit, die Anteile der Fonds
innerhalb der fiir die jeweiligen Borsen, an denen die Anteile notiert werden, relevanten Clearingsysteme
auszuliefern. Zugelassene Teilnehmer verkaufen die von ihnen gezeichneten Anteile normalerweise an einer oder
mehreren Boérsen, dem Sekundarmarkt, wo diese Anteile frei handelbar werden.

Anleger, bei denen es sich nicht um zugelassene Teilnehmer handelt, kdnnen die Anteile der Fonds am
Sekundarmarkt Gber einen Broker/Handler an einer anerkannten Borse oder auBerbdrslich kaufen und verkaufen.
Alle Anleger, die Anteile eines Fonds am Sekundarmarkt kaufen oder verkaufen mochten, sollten ihre Auftréage
Uber ihren jeweiligen Broker einreichen. Anleger kdonnen ihre Anteile Uber einen zugelassenen Teilnehmer
zuriickgeben, indem sie ihre Anteile (direkt oder Uber einen Broker) an den zugelassenen Teilnehmer verkaufen.
Umschichtungen von Anteilen der Fonds sind flir Anleger, die keine zugelassenen Teilnehmer sind, nicht mdglich.

Mit der Genehmigung durch den Nominee des gemeinsamen Verwahrers werden festgesetzte Dividenden und
Erldse aus Liquidationen und Zwangsricknahmen von der Gesellschaft oder ihrem bevolimachtigten Vertreter an
den betreffenden internationalen Zentralverwahrer gezahlt. Anleger, bei denen es sich um Teilnehmer handelt,
missen sich im Hinblick auf ihren Anteil an einer Dividendenzahlung oder der Zahlung von Erlésen aus
Liquidationen und Zwangsriicknahmen durch die Gesellschaft ausschlieBlich an den betreffenden internationalen
Zentralverwahrer wenden. Anleger, die keine Teilnehmer sind, missen sich an ihren jeweiligen Nominee, Makler
oder Zentralverwahrer wenden (der ein Teilnehmer sein oder eine Vereinbarung mit einem Teilnehmer des
betreffenden internationalen Zentralverwahrers haben kann), um den auf ihre Anlage entfallenden Anteil an den
Dividendenzahlungen oder den von der Gesellschaft gezahlten Erlésen aus Liquidationen und Zwangsriicknahmen
geltend zu machen.

Anleger, die keine zugelassenen Teilnehmer sind, haben vorbehaltlich der Einhaltung der maBgeblichen
Rechtsvorschriften das Recht, zu verlangen, dass der Manager seine Anteile in Bezug auf einen Fonds unter
Umstdnden zurlickkauft, wenn der Manager in seinem freien Ermessen bestimmt hat, dass der Nettoinventarwert
je Anteil des Fonds erheblich vom auf dem Sekundarmarkt gehandelten Wert eines Anteils des Fonds abweicht,
wenn zum Beispiel keine zugelassenen Teilnehmer in Bezug auf den Fonds in dieser Funktion handeln oder handeln
wollen (eine ,Sekundarmarktstérung™).

Fir weitere Informationen zu Vorstehendem sollten Anleger den Prospekt und insbesondere die Abschnitte
+ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM HANDEL MIT ANTEILEN DER GESELLSCHAFT", ,VERFAHREN FUR DEN
HANDEL AM PRIMARMARKT" und ,VERFAHREN FUR DEN HANDEL AM SEKUNDARMARKT" lesen. Der Abschnitt
»,VERFAHREN FUR DEN HANDEL AM PRIMARMARKT" bezieht sich auf Zeichnungen und Riicknahmen zwischen der
Gesellschaft und zugelassenen Teilnehmern. Anleger, die keine zugelassenen Teilnehmer sind, sollten den
Abschnitt ,VERFAHREN FUR DEN HANDEL AM SEKUNDARMARKT" lesen.

Deutsche Informationsstelle
Die

State Street Bank International GmbH
Brienner StraBe 59
80333 Miinchen

hat die Funktion der Informationsstelle fiir die Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland (bernommen (die
~deutsche Informationsstelle™).

Der Prospekt ggf. Nachtrdge und Ergdanzungen zum Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die
Grindungsurkunde und die Satzung der Gesellschaft sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte der
Gesellschaft sind kostenfrei in elektronischer Form bei der deutschen Informationsstelle erhéltlich. Dort sind auch
der Nettoinventarwert je Anteil sowie die Ausgabe-, Riicknahme- und Umschichtungspreise der Anteile der Fonds
kostenlos erhaltlich.

Veroffentlichungen von Informationen
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Veroffentlichungen von Ausgabe- und Ricknahmepreisen sowie des Nettoinventarwerts erfolgen auf
www.iShares.com. Veroffentlichungen von etwaigen Mitteilungen an die Anteilinhaber erfolgen in der Borsen-
Zeitung.

Steuerliche Risiken

Die folgenden Hinweise geben einen Uberblick Uber die ertragsteuerlichen Folgen eines Investments in die in
diesem Prospekt aufgefiihrten Teilfonds von iShares II plc (nachfolgend die ,Investmentfonds™). Die Ausfiihrungen
erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Sie beziehen sich nur auf die deutsche Besteuerung von in
Deutschland unbeschrankt steuerpflichtigen Anlegern in die Investmentfonds (nachfolgend die ,Anleger").
Abschnitt A. stellt die ertragsteuerlichen Folgen auf Grundlage der bis zum 31.12.2017 glltigen Steuergesetze dar,
wahrend sich die in Abschnitt B. dargestellten ertragsteuerlichen Folgen auf die ab 1. Januar 2018 geltende
Gesetzeslage beziehen.

Die Darstellung beruht auf einer Interpretation der am 17. Oktober 2017 gliltigen Steuergesetze. Die steuerliche
Behandlung kann sich jederzeit — unter Umstéanden auch rickwirkend - andern und hangt von den persdnlichen
Verhdltnissen des Anlegers ab. Dadurch kénnen zukiinftig Abweichungen von der nachfolgend beschriebenen
Besteuerung eintreten. Anlegern und interessierten Investoren wird dringend angeraten, sich im Hinblick auf die
steuerlichen Konsequenzen einer Anlage in Anteile an den Investmentfonds von einem Steuerberater beraten zu
lassen.

A. Rechtslage vor Inkrafttreten des InvStRefG bis 31. Dezember 2017

I. Transparente Besteuerung

Mit Einfihrung des AIFM-Steueranpassungsgesetzes wurde neben dem bisherigen Besteuerungssystem fir
Investmentfonds ein neues Besteuerungskonzept fir sogenannte Investitionsgesellschaften eingefiihrt. Die
Einstufung eines Fonds als Investmentfonds oder Investitionsgesellschaft richtet sich nach den
Anlagebestimmungen des § 1 Abs. 1b Investmentsteuergesetz (,InvStG"). Es ist beabsichtigt, die
Anlagebestimmungen fiir Investmentfonds zu erfillen. Des Weiteren ist ausschlieBlich fir die zum Vertrieb in
Deutschland zugelassenen Investmentfonds beabsichtigt, die Voraussetzungen fir die Besteuerung der Anleger
nach den fir sog. ,transparente Investmentfonds" geltenden Regelungen (8§ 2, 3, 4 und 8 InvStG) einzuhalten.
In Bezug auf andere Investmentfonds bzw. Investitionsgesellschaften unterliegen die Anleger der in Abschnitt II.
beschriebenen Pauschalbesteuerung fiir Investmentfonds bzw. der Besteuerung fir Investitionsgesellschaften.
Auch in Bezug auf Investmentfonds, die zum Vertrieb in Deutschland zugelassen sind, kann nicht garantiert werden,
dass die Voraussetzungen fiir eine Besteuerung als transparenter Investmentfonds eingehalten werden, und aus
einer Nichteinhaltung folgende negative steuerliche Konsequenzen (wie im Abschnitt ,II. Pauschalbesteuerung und
Besteuerung von Investitionsgesellschaften™ beschrieben) kénnen nicht ausgeschlossen werden.

Laufende Besteuerung

Die Anleger unterliegen mit den Ausschittungen und mit den nicht zur Ausschittung oder Kostendeckung
verwendeten Ertrdgen der Investmentfonds der Besteuerung. Die thesaurierten Ertrage (sog.
»ausschittungsgleiche Ertrage") gelten den Anlegern fiir Steuerzwecke am Ende des jeweiligen Geschaftsjahres
als zugeflossen. Wenn fur das betreffende Geschaftsjahr nach dessen Ablauf eine Ausschittung erfolgt, gelten die
ausgeschitteten und ggf. ausschiittungsgleichen Ertréage dagegen i. d. R. erst mit der Ausschittung als zugeflossen.
Bei Anlegern, die die Anteile im Privatvermdgen halten (im Folgenden als ,Privatanleger" bezeichnet), zéhlen die
Ausschiittungen und ausschittungsgleichen Ertrage zu den Einkiinften aus Kapitalvermdgen im Sinne von § 20
Abs. 1 Nr. 1 Einkommensteuergesetz (,EStG"). Sofern die Anteile einem Betriebsvermdgen zugeordnet sind
(,betriebliche Anleger"), handelt es sich um Betriebseinnahmen.

Die Investmentfondsertrdge werden als Uberschuss der Einnahmen ber die Werbungskosten ermittelt. Fir
Geschaftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2013 beginnen, sind indirekte Werbungskosten dabei anteilig den
laufenden Einnahmen sowie den sonstigen Gewinnen und Verlusten aus VerauBerungsgeschéften zuzuordnen. Eine
Verrechnung von Ertrédgen auf Fondsebene findet nur bei Ertrédgen gleicher Art statt. Verbleiben in einer
Ertragskategorie negative Ertrdge (Werbungskosteniberschuss), werden diese auf Ebene der Investmentfonds
vorgetragen und kénnen mit gleichartigen positiven Ertragen der Folgejahre verrechnet werden. Ein steuerlicher
Abzug negativer Ertrage beim Anleger ist vor VerduBerung bzw. Abschreibung der Fondsanteile ausgeschlossen.

Die Ertrage der Investmentfonds unterliegen ggf. einem auslandischen Quellensteuerabzug. Soweit nach
deutschem Recht bzw. Doppelbesteuerungsabkommen eine Anrechnung dieser Quellensteuern zulassig ist, kbnnen
die Investmentfonds die betreffende Quellensteuer bei der Ermittlung der Ertrage als Werbungskosten abziehen.
Alternativ dazu kdnnen solche Quellensteuern im Rahmen der Verdéffentlichung der Besteuerungsgrundlagen der
Investmentfonds ausgewiesen werden. Sie sind nach MaBgabe der gesetzlichen Vorschriften auf Antrag der Anleger
bei der Ermittlung der Summe der Einkilinfte abzugsfahig oder auf den Teil der deutschen Einkommen- oder
Korperschaftsteuer der Anleger anzurechnen, der auf die entsprechenden ausldndischen Einkiinfte entfallt. Bei
Privatanlegern erfolgt seit 2009 eine Anrechnung auf die zum Abgeltungssteuersatz von 25 % (zzgl. 5,5 %
Solidaritatszuschlag) erhobene Einkommensteuer.

Ausnahmeregelungen

Von der vorgenannten Besteuerung bestehen unter anderem folgende Ausnahmen:

168



Gewinne, die die Investmentfonds aus der VerauBerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften und Bezugsrechten
auf Anteile an Kapitalgesellschaften erzielen und Gewinne aus Termingeschaften, durch welche die
Investmentfonds einen Differenzausgleich oder einen durch den Wert einer veranderlichen BezugsgroBe
bestimmten Geldbetrag oder Vorteil erlangen, werden bei Thesaurierung durch die Investmentfonds den Anlegern
nicht fur Steuerzwecke zugerechnet.

Allerdings unterliegen Gewinne aus der VerdauBerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften und Bezugsrechten auf
Anteile an Kapitalgesellschaften, die die Investmentfonds nach dem 31. Dezember 2008 erworben haben, und
Gewinne aus Termingeschaften, die die Investmentfonds nach dem 31. Dezember 2008 abgeschlossen haben, bei
Ausschittung an Privatanleger der Abgeltungsteuer.

Bei betrieblichen Anlegern stellt die Ausschittung (nicht dagegen die Thesaurierung) solcher Aktien- und
Termingeschaftsgewinne grundsatzlich eine Betriebseinnahme dar. Allerdings findet bei Ausschittung von
AktienverauBerungsgewinnen an einkommensteuerpflichtige betriebliche Anleger § 3 Nr. 40 Buchst. a) EStG
Anwendung, wonach 60 % der Gewinne steuerpflichtig sind. Fir korperschaftsteuerpflichtige Anleger gilt
grundsatzlich das Privileg des § 8b Abs. 2 KStG, wonach die Gewinne — abgesehen von besonders geregelten Fallen,
z. B. bei Kreditinstituten - zu 95 % steuerfrei sind. Voraussetzung ist jeweils, dass die Investmentfonds die
erforderlichen Angaben (ber die ausgeschitteten AktienverauBerungsgewinne und den Aktiengewinn
verodffentlichen.

Gewinne aus der VerauBerung von Zertifikaten oder anderen Schuldinstrumenten, bei denen weder eine auch nur
teilweise Riickzahlung des Uberlassenen Kapitals noch ein gesondertes Entgelt fir die Kapitaliberlassung zugesagt
ist und die Rilckzahlung des Kapitals sich nach der Wertentwicklung einer einzelnen Aktie oder eines
veroffentlichten Aktienindex richtet und diese Wertentwicklung in gleichem Umfang nachgebildet wird, sind bei
Thesaurierung nicht steuerpflichtig. Die Ausschittung solcher Gewinne an Privatanleger bleibt jedoch nur steuerfrei,
wenn die betreffenden Schuldinstrumente bis zum 31. Dezember 2008 von den Investmentfonds erworben wurden.
Fir Gewinne aus Schuldinstrumenten oder Kapitalforderungen, die den vorgenannten Kriterien nicht entsprechen,
gelten abweichende Regelungen, die hier nicht dargestellt werden kénnen.

Von den Investmentfonds vereinnahmte Dividenden, die einem Privatanleger im Rahmen einer Ausschiittung der
Investmentfonds zuflieBen oder als Teil des ausschittungsgleichen Ertrages zugerechnet werden, unterliegen in
vollem Umfang der Abgeltungsteuer. Fir einkommensteuerpflichtige betriebliche Anleger sind 60 % solcher
Dividenden steuerpflichtig. Fiir kdrperschaftsteuerpflichtige Anleger sind die von den Investmentfonds ab dem 1.
Marz 2013 vereinnahmten Dividenden voll steuerpflichtig.

Voraussetzung fir die vorstehend beschriebene (teilweise) Befreiung von Dividenden ist jeweils, dass die
Investmentfonds die entsprechenden Angaben und den Aktiengewinn verdéffentlichen.

Riickgabe und VerdauBerung von Investmentfondsanteilen

Von einem Privatanleger erzielte Gewinne aus der Rickgabe oder VerduBerung von Anteilen der Investmentfonds,
die bis zum 31. Dezember 2008 erworben wurden, sind nicht steuerbar. Gewinne aus der VerduBerung oder
Rickgabe von Anteilen der Investmentfonds, die Privatanleger nach dem 31. Dezember 2008 erwerben, sind fir
diese unabhangig von der Haltedauer steuerpflichtig.

Anleger, die die Anteile der Investmentfonds im Betriebsvermdgen halten, missen grundsatzlich samtliche
VerauBerungsgewinne versteuern. Ein von betrieblichen Anlegern erzielter VerdauBerungsgewinn kann jedoch
teilweise steuerbefreit bzw. ein VerduBerungsverlust teilweise steuerlich unbeachtlich sein. In welchem Umfang
dies der Fall ist, richtet sich nach dem Aktiengewinn. Zum Aktiengewinn zahlen grundsatzlich Dividendeneinkiinfte
und sowohl realisierte als auch nicht realisierte Wertsteigerungen der von den Investmentfonds gehaltenen Aktien,
soweit diese Ertrage noch nicht an die Anleger ausgeschittet oder diesen als ausschittungsgleiche Ertrége
zugerechnet wurden. Zum Aktiengewinn korperschaftsteuerpflichtiger Anleger zdhlen allerdings nur Dividenden,
die die Investmentfonds vor dem 1. Marz 2013 vereinnahmt haben.

Privatanleger haben bei der VerauBerung von Anteilen an den Investmentfonds unabhangig vom Erwerbszeitpunkt
den Zwischengewinn zu versteuern. Der Zwischengewinn ist das Entgelt fiir bestimmte, dem Anleger noch nicht
zugeflossene oder als zugeflossen geltende Ertrage der Investmentfonds und gilt als in den Einnahmen aus der
VerduBerung der Anteile enthalten. Die in den Zwischengewinn eingehenden Ertréage der Investmentfonds
umfassen Zinseinnahmen, flir deutsche Steuerzwecke gleichgestellte Einnahmen, angewachsene Anspriiche auf
Zinsen oder gleichgestellten Einnahmen (einschlieBlich der Gewinne aus der VerauBerung bzw. Einlésung von
sonstigen Kapitalforderungen im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 EStG, die zu den ausschittungsgleichen
Ertragen gehdren) sowie, in begrenztem Umfang, tatsachliche oder fiktive Ertrdge aus etwaigen Beteiligungen an
anderen Investmentfonds.
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Steuersatz

Soweit Ausschiittungen, ausschittungsgleiche Ertrage oder Gewinne aus der Riickgabe oder VerduBerung von
Anteilen an den Investmentfonds erzielt bzw. zugerechnet werden, findet fiir Privatanleger grundsétzlich der
besondere Steuersatz fir Kapitaleinklinfte in Hohe von 25 % (zzgl. 5,5 % Solidaritatszuschlag) Anwendung. Auf
Antrag des Privatanlegers erfolgt die Besteuerung mit dem persdnlichen Einkommensteuersatz, wenn dies fir den
betreffenden Privatanleger glinstiger ist.

Betriebliche Anleger missen die steuerpflichtigen Einklinfte und Gewinne mit ihrem personlichen
Einkommensteuersatz versteuern (zzgl. 5,5 % Solidaritdtszuschlag). Fur kdrperschaftsteuerpflichtige Anleger gilt
ein Korperschaftsteuersatz von 15 % (zzgl. 5,5 % Solidaritatszuschlag). Im Falle eines Gewerbebetriebes
unterliegen die Einkilinfte ferner der Gewerbesteuer.

Bei Privatanlegern sowie betrieblichen Anlegern, die keine Kérperschaften sind, kann ferner Kirchensteuer anfallen.
Abzug von Kapitalertragsteuer

Erfolgt die Auszahlung oder Gutschrift von Ausschittungen der Investmentfonds oder von Erldsen aus der
VerduBerung oder Riickgabe von Anteilen an den Investmentfonds durch ein in Deutschland tatiges Kreditinstitut
(oder ein gleichgestelltes Unternehmen), welches Anteile verwahrt bzw. verwaltet (sog. ,Depotfall*) oder welches
die Ausschiittungen bzw. den Erlds gegen Aushdndigung der Anteilsscheine auszahlt oder gutschreibt (sog.
. Tafelgeschaftsfall*), hat dieses in der Regel einen Steuerabzug vorzunehmen. Der Steuerabzug hat fir
Privatanleger regelmaBig abgeltende Wirkung (sog. ,Abgeltungsteuer™).

Bei Ausschittungen wird der Steuerabzug von den ausgeschitteten und den ausschittungsgleichen Ertragen
einbehalten; ausgenommen bleiben Gewinne aus der VerdauBerung von Wertpapieren und Bezugsrechten auf
Anteile an Kapitalgesellschaften, die die Investmentfonds vor dem 1. Januar 2009 angeschafft haben, sowie
Gewinne aus Termingeschéften, die die Investmentfonds vor dem 1. Januar 2009 abgeschlossen haben.

Bei der VerduBerung oder Rickgabe eines Anteils der Investmentfonds wird der Steuerabzug vom Zwischengewinn
sowie den nach dem 31. Dezember 1993 einem Anleger flir deutsche Steuerzwecke je Anteil als zugeflossen
geltenden Ertragen, soweit diese nicht bei einer Ausschittung dem Kapitalertragsteuerabzug unterworfen waren,
vorgenommen. Hat das auszahlende Kreditinstitut den Anteil erworben oder verduBert und seitdem verwahrt, wird
Kapitalertragsteuer nur vom Zwischengewinn und den im Zeitraum der Verwahrung als zugeflossen geltenden,
nicht schon bei einer Ausschittung dem Steuerabzug unterworfenen Ertréagen einbehalten. Ferner ist bei
einkommensteuerpflichtigen Anlegern (nicht aber bei Korperschaften und bei einkommensteuerpflichtigen
betrieblichen Anlegern, die eine entsprechende Erklarung gegeniber der auszahlenden Stelle abgegeben haben)
auch der Gewinn aus einer VerauBerung von Anteilen an den Investmentfonds, die nhach dem 31. Dezember 2008
erworben wurden, dem Steuerabzug unterworfen.

Der Abzugssteuersatz belauft sich bei Ausschittungen, VerauBerungen oder Riickgaben auf 26,375 %
(einschlieBlich Solidaritdtszuschlag). Die abgezogene Kapitalertragsteuer ist im Rahmen der Veranlagung des
jeweiligen Anlegers in der Regel auf dessen Einkommen- bzw. Ko&rperschaftsteuer anrechenbar oder
erstattungsfahig. Auch nach Einfiihrung der Abgeltungsteuer konnen Anleger ggf. verpflichtet sein, die aus den
Investmentfonds erzielten Einkiinfte im Rahmen einer Einkommensteuererklarung anzugeben.

Seit dem 1. Januar 2015 wird ferner — soweit geschuldet - Kirchensteuer im Abzugswege erhoben, sofern der
Anleger dem Quellensteuerabzug nicht durch einen Sperrvermerk beim Bundeszentralamt fiir Steuern
widersprochen hat. Soweit dem Quellensteuerabzug widersprochen wurde oder der Kirchensteuerabzug aus
anderen Griinden nicht erfolgt ist, sind die Einklinfte in der Steuererkldrung anzugeben und die Erhebung der
Kirchensteuer erfolgt im Veranlagungswege.

Auswirkung von steuerlichen Priifungen

Die veroffentlichten Steuerdaten der Investmentfonds kdnnen von der deutschen Finanzverwaltung gepriift werden.
Sofern Angaben in unzutreffender Hohe bekannt gemacht worden sind, sind die Unterschiedsbetrdge in der
Bekanntmachung fiir das laufende Geschaftsjahr zu beriicksichtigen. Diese Unterschiedsbetrage kénnen positive
oder negative steuerliche Auswirkungen fiir die Besteuerung von Anlegern haben, denen im laufenden
Geschaftsjahr ausgeschittete und ausschiittungsgleiche Ertrage zugerechnet werden.

I1. Pauschalbesteuerung und Besteuerung von Investitionsgesellschaften

Fir den Fall, dass Investmentfonds nicht zum Vertrieb in Deutschland zugelassen sind sowie fir den Fall, dass die
Voraussetzungen fiir eine Einordnung als transparente Investmentfonds nach dem Investmentsteuergesetz in
Bezug auf einen oder mehrere Investmentfonds bzw. Anteilklassen nicht erfillt werden, missen Anleger in jedem
Kalenderjahr die auf ihren Anteil entfallenden Ausschiittungen sowie 70 % des Mehrbetrages versteuern, der sich
zwischen dem ersten im Kalenderjahr festgesetzten Rlcknahmepreis und dem letzten im Kalenderjahr
festgesetzten Rlcknahmepreis ergibt; mindestens sind 6 % des letzten im Kalenderjahr festgesetzten
Ricknahmepreises zu versteuern.

Von einem Privatanleger erzielte Gewinne aus der Rilickgabe oder VerauBerung von Anteilen an den

Investmentfonds, die nach dem 31. Dezember 2008 erworben wurden, sind unabhangig von der Haltedauer
steuerpflichtig. Anleger, die die Anteile im Betriebsvermdgen halten, missen ebenfalls sémtliche Gewinne aus der
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VerauBerung oder Rickgabe der Anteile der Investmentfonds unabhangig von der Dauer ihrer Beteiligung
versteuern.

Bei Rickgabe oder VerauBerung von Anteilen an den Investmentfonds sind in jedem Fall 6 % des Entgelts fir die
Rickgabe oder VerauBerung zu versteuern. Nach Ansicht der deutschen Finanzverwaltung ist dieser Ersatzwert fir
den Zwischengewinn zeitanteilig bezogen auf das Kalenderjahr anzusetzen.

Die Ausschittungen unterliegen in voller Hohe dem Steuerabzug zu den oben beschriebenen Steuersatzen. Bei
Rickgabe oder VerauBerung von Anteilen an den Investmentfonds wird der Steuerabzug ebenfalls zu den
vorgenannten Steuersatzen von dem Ersatzwert des Zwischengewinns zuzlglich der Summe der nach dem
31. Dezember 1993 den Anlegern fiir deutsche Steuerzwecke je Anteil als zugeflossen geltenden, noch nicht dem
Steuerabzug unterworfenen Ertrage, vorgenommen. Bei einkommensteuerpflichtigen Anlegern (nicht aber bei
Korperschaften und bei einkommensteuerpflichtigen betrieblichen Anlegern, die eine entsprechende Erklarung
gegeniber der auszahlenden Stelle abgegeben haben) unterliegt auch der Gewinn aus der VerduBerung oder
Rickgabe von nach dem 31. Dezember 2008 erworbenen Anteilen der Investmentfonds dem Steuerabzug.

Fir den Fall, dass die Voraussetzungen fir eine Einordnung als Investmentfonds nach dem Investmentsteuergesetz
in Bezug auf einen oder mehrere Investmentfonds nicht erfiillt werden, gelten die Regelungen fir
Investitionsgesellschaften. Far Investitionsgesellschaften in der Rechtsform einer
Investmentkommanditgesellschaft oder einer vergleichbaren auslandischen Rechtsform ("Personen-
Investitionsgesellschaften") sind die Einklinfte nach § 180 Abs. 1 Nr. 2 Abgabenordnung gesondert und einheitlich
festzustellen.

Fuar Investitionsgesellschaften, die keine Personen-Investitionsgesellschaften sind, gelten die Regelungen flr
Kapital-Investitionsgesellschaften. Bei Anlegern, die ihren Anteil an einer Kapital-Investitionsgesellschaft im
Privatvermdgen halten, zdhlen die Ausschiittungen zu den Einkiinften aus Kapitalvermdgen. Fir betriebliche
Anleger kénnen die Ausschiittungen teilweise steuerbefreit sein, wenn der Anleger nachweist, dass die Kapital-
Investitionsgesellschaft entweder in einem Mitgliedstaat der Europdischen Union oder in einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens ({ber den Europdischen Wirtschaftsraum ansdssig ist und dort der
Ertragsbesteuerung flr Kapitalgesellschaften unterliegt und nicht von ihr befreit ist, oder in einem Drittstaat
ansdssig ist und dort einer Ertragsbesteuerung fiir Kapitalgesellschaften in Héhe von mindestens 15 % unterliegt,
und nicht von ihr befreit ist. Gewinne oder Verluste aus der Rickgabe oder VerauBerung von Kapital-
Investitionsgesellschaftsanteilen, die nicht zu einem Betriebsvermdgen gehoren, zdhlen ebenfalls zu den
Kapitaleinkliinften. Gewinne oder Verluste aus Anteilen, die dem Betriebsvermégen zugeordnet werden, kénnen
unter den oben genannten Voraussetzungen teilweise steuerbefreit bzw. teilweise steuerlich unbeachtlich sein.
Ausschiittungen sowie Gewinne aus der Riickgabe oder VerduBerung von Kapital-Investitionsgesellschaftsanteilen
unterliegen dem vollen Steuerabzug. Des Weiteren sind die Regelungen zur Hinzurechnungsbesteuerung nach dem
AuBensteuergesetz anzuwenden.

B. Rechtslage nach Inkrafttreten des InvStRefG ab 1. Januar 2018

Durch das Gesetz zur Reform der Investmentbesteuerung vom 19. Juli 2016 (InvStRefG), welches am 26. Juli 2016
im Bundesgesetzblatt veroéffentlich wurde, wird das derzeitige semi-transparente Besteuerungskonzept ab 1.
Januar 2018 fir Publikumsinvestmentfonds durch ein Konzept der getrennten Besteuerung auf Fonds- und
Anlegerebene ersetzt.

Publikumsinvestmentfonds sind danach zukinftig nicht mehr vollsténdig steuerbefreit. Vielmehr unterliegen
bestimmte inléndische Ertrége bereits auf Ebene des Investmentfonds der Besteuerung (I.). Auf Anlegerebene
unterliegen Ausschittungen eines Publikumsinvestmentfonds, VerauBerungsgewinne aus Anteilen an
Publikumsinvestmentfonds und eine sog. Vorabpauschale der Besteuerung. Als Ausgleich erhalt der Anleger unter
bestimmten Voraussetzungen einen pauschalen Teil der von dem Publikumsinvestmentfonds erwirtschafteten
Ertrage steuerfrei (sog. Teilfreistellung), um die Steuerbelastung auf Ebene des Investmentfonds auszugleichen
(IL.).

Als Folge der Umsetzung des InvStRefG gelten steuerlich alle Investmentanteile an den Investmentfonds am 31.
Dezember 2017 als zum Ricknahmepreis verdauBert sowie zum 1. Januar 2018 fiktiv als zum Ricknahmepreis
angeschafft. Diese fiktive VerauBerung stellt flr steuerliche Zwecke einen Realisationsvorgang dar. Der durch die
fiktive VerduBerung realisierte VerduBerungsgewinn wird nach den bis zum 31. Dezember 2017 geltenden
steuerlichen Regelungen ermittelt, jedoch erst besteuert, wenn die Anteile an den Investmentfonds tatsachlich
verauBert werden. Fiir Investmentfonds, deren Wirtschaftsjahr von dem Kalenderjahr abweicht, wird fiir steuerliche
Zwecke ein Rumpfwirtschaftsjahr gebildet. Fir dieses Rumpfwirtschaftsjahr sind (letztmalig) zum 31. Dezember
2017 ausschittungsgleiche Ertrage steuerlich zu erfassen. Auf Fondsebene gehen die fiir die Besteuerung
ermittelten Werte wie z.B. Verlustvortrage, ausschiittungsgleiche Ertrage oder thesaurierte Ertrdge zum 1. Januar
2018 unter.

Im Folgenden werden ausschlieBlich die ab 1. Januar 2018 fiir Publikumsfonds und deren Anleger geltenden
steuerlichen Regelungen dargestellt. Flir Spezial-Investmentfonds, die bestimmte zusatzliche Voraussetzungen
erflillen missen, gelten gesonderte Regelungen. Im Wesentlichen bleibt es flir Spezial-Investmentfonds bei einem
semi-transparenten Besteuerungsregime dhnlich der bis zum 31.12.2017 geltenden Rechtslage (d.h. Besteuerung
auf Anlegerebene von ausgeschitteten und ausschittungsgleichen Ertragen sowie von VerauBerungsgewinnen aus
den Fondsanteilen) mit einer Option zur voll transparenten Besteuerung in Bezug auf bestimmte Einkinfte.
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I. Besteuerung auf Fondsebene
1. Steuerpflichtige Einkiinfte

Die Investmentfonds sind als auslandische Investmentfonds Vermdgensmassen im Sinne des § 2 Nr. 1 KStG und
unterliegen mit bestimmten inldndischen Einkiunften partiell der beschrankten Steuerpflicht in Deutschland. Im
Einzelnen sind auf Fondsebene inlandische Beteiligungseinnahmen, inldndische Immobilienertrage und sonstige
inlandische Einklinfte beschrankt steuerpflichtig in Deutschland. Zu den inldndischen Beteiligungseinnahmen gehéren
insbesondere Dividenden und Vergutungen auf Eigenkapitalgenussrechte, die von deutschen Gesellschaften gezahit
werden, sowie Dividendenkompensationszahlungen und Wertpapierleihgebiihren, die in Bezug auf Beteiligungen an
in Deutschland ansassigen Gesellschaften gezahlt werden. Unter die inldndischen Immobilienertrage fallen
insbesondere Einkinfte aus Vermietung und Verpachtung sowie Gewinne aus der VerduBerung von in Deutschland
belegenem Grundvermdégen. Von den sonstigen inldndischen Einkinften umfasst sind alle Einkinfte im Sinne von
§ 49 Abs. 1 EStG mit Ausnahme der VerduBerungsgewinne im Sinne von § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e) EStG (d.h.
VerauBerungsgewinne aus Kapitalgesellschaftsbeteiligungen von mindestens 1%), soweit diese nicht unter die
inlandischen Beteiligungseinnahmen oder die inldndischen Immobilienertrédge fallen. Steuerpflichtig sind danach
insbesondere Zinsen aus Darlehen, die mit inlandischem Grundbesitz besichert sind, Verglitungen aus
Fremdkapitalgenussrechten und Einnahmen aus typisch stillen Gesellschaften, aus partiarischen Darlehen und aus
Wandelanleihen, sofern der Schuldner in Deutschland ansassig ist (§ 49 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. a) und c) EStG).

Soweit die steuerpflichtigen Einkiinfte der Investmentfonds der Kapitalertragsteuer unterliegen (insbesondere
Dividenden), betragt diese 15,00% und hat fir die Investmentfonds abgeltende Wirkung. Wird ein
Solidaritatszuschlag erhoben, reduziert sich die Kapitalertragsteuer entsprechend, so dass im Ergebnis 15,00%
Kapitalertragsteuer inklusive Solidaritatszuschlag anfallt. Soweit die steuerpflichtigen Einklinfte der Investmentfonds
keinem Steuerabzug unterliegen (insbesondere inlandische Immobilienertrage), wird die Steuer auf diese Einklnfte
im Wege der Veranlagung erhoben. Die Ko&rperschaftsteuer betragt in diesem Fall 15,00% zuzlglich
Solidaritatszuschlag in Hohe von 5,5% hierauf, insgesamt somit 15,825%.

Soweit bestimmte steuerbeglinstigte Anleger an den Investmentfonds beteiligt sind, sind die grundsatzlich
steuerpflichtigen inlandischen Einklinfte des Investmentfonds nach § 8 InvStG n.F. auf Ebene der Investmentfonds
unter bestimmten Voraussetzungen und auf Antrag des jeweiligen Investmentfonds steuerbefreit. Wenn sich an
einem Investmentfonds oder einer seiner Anteilsklassen nach den Anlagebedingungen nur steuerbeglinstigte Anleger
im Sinne des § 8 Abs. 1 oder Abs. 2 InvStG n.F. beteiligen dirfen, ist der Investmentfonds bzw. die jeweilige
Anteilsklasse unter bestimmten Voraussetzungen - ohne gesondertes Antragserfordernis - vollstandig steuerbefreit
(§ 10 InvStG n.F.).

2. Nicht steuerpflichtige Einkiinfte

Alle anderen, unter I.1. nicht genannten Einklnfte sind auf Ebene des Investmentfonds nicht steuerpflichtig. Dies
betrifft insbesondere in- und auslandische Zinsertrdge (mit Ausnahme der von § 49 Abs. 1 EStG erfassten
Zinsertrage), auslandische Dividenden, auslandische Immobilienertrage, Gewinne aus Termingeschaften,
VerauBerungsgewinne aus Anteilen an in- und ausléndischen Kapitalgesellschaften sowie Ertrdge aus in- oder
auslandischen Ziel-Investmentfonds (d.h. bei Ziel-Publikumsinvestmentfonds Ausschittungen, die Vorabpauschale
und Gewinne aus der VerduBerung der Fondsanteile sowie bei Ziel-Spezial-Investmentfonds ausgeschittete und
ausschittungsgleiche Ertrdge sowie Gewinne aus der VerauBerung der Fondsanteile).

I1. Besteuerung auf Anlegerebene
1. Besteuerung von Investmentertrdagen

Auf Ebene der Anleger sind laufende Ausschiittungen der Investmentfonds, Gewinne aus der VerauBerung von
Investmentfondsanteilen und Vorabpauschalen als Investmentertrdge im Sinne von § 16 InvStG n.F. grundsatzlich
voll steuerpflichtig. § 3 Nr. 40 EStG und § 8b KStG finden keine Anwendung. Substanzausschittungen stellen
grundsatzlich voll steuerpflichtige Investmentertrage dar.

Bei Privatanlegern unterliegen die Investmentertrdge gemaB § 20 Abs. 1 Nr. 3 EStG n.F. als Einkinfte aus
Kapitalvermégen der Abgeltungsteuer in Hohe von 25% (zzgl. 5,5 % Solidaritatszuschlag). Auf Antrag des
Privatanlegers erfolgt die Besteuerung mit dem persoénlichen Einkommensteuersatz, wenn dies fiir den betreffenden
Privatanleger glinstiger ist (sog. Gunstigerprifung). Von samtlichen Einkiinften aus Kapitalvermdgen des jeweiligen
Anlegers ist ein Werbungskostenpauschbetrag in Héhe von EUR 801 bei Einzelveranlagung und EUR 1.602 bei
Zusammenveranlagung von Ehegatten abzuziehen. Darliber hinausgehende Werbungskosten sind nicht abziehbar.
Verluste aus Kapitalvermdgen dirfen nicht mit Einkinften aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen bzw. nach § 10d
EStG von diesen abgezogen werden; sie mindern jedoch die Einkiinfte aus Kapitalvermdgen in folgenden
Veranlagungszeitraumen.

Betriebliche Anleger missen die steuerpflichtigen Einkliinfte und Gewinne mit ihrem personlichen
Einkommensteuersatz versteuern (zzgl. 5,5 % Solidaritdtszuschlag). Fur kdrperschaftsteuerpflichtige Anleger gilt ein
Korperschaftsteuersatz von 15 % (zzgl. 5,5 % Solidaritatszuschlag). Im Falle eines Gewerbebetriebes unterliegen
die Einkiinfte ferner der Gewerbesteuer. Mit Einklinften aus den Investmentfonds in Zusammenhang stehende
Betriebsausgaben sind grundsatzlich voll abzugsfahig. Die Verrechnung von Verlusten aus den Fondsinvestments
unterliegt keinen Beschrankungen.

Bei Privatanlegern sowie betrieblichen Anlegern, die keine Kérperschaften sind, kann ferner Kirchensteuer anfallen.

Die Investmentertrage unterliegen grundsatzlich dem Kapitalertragsteuerabzug in Hohe von 26,375 % (einschlieBlich
Solidaritatszuschlag) gemdB § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 und 9, § 43a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG. Der



Kapitalertragsteuerabzug hat fiir den Privatanleger grundsatzlich Abgeltungswirkung (sog. Abgeltungsteuer), so dass
die Einklinfte aus Kapitalvermdgen regelmaBig nicht in der Einkommensteuererkldarung anzugeben sind. Bei
betrieblichen Anlegern und korperschaftsteuerpflichtigen Anlegern sowie bei Privatanlegern im Fall der
Gulnstigerprifung ist die einbehaltene Kapitalertragsteuer im Rahmen der Veranlagung des jeweiligen Anlegers in
der Regel auf dessen Einkommen- bzw. Kdrperschaftsteuer anrechenbar oder erstattungsfahig.

Sofern der Steuerabzug von einer inldndischen depotfihrenden Stelle vorgenommen wird, wird die darauf
gegebenenfalls entfallende Kirchensteuer regelmaBig als Zuschlag zum Steuerabzug erhoben. Die Abzugsfahigkeit
der Kirchensteuer als Sonderausgabe wird bereits beim Steuerabzug mindernd berlcksichtigt.

Bei Privatanlegern kann vom Steuerabzug Abstand genommen werden, wenn der Anleger einen in ausreichender
Hohe ausgestellten Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsanteile EUR 801 bzw. EUR 1.602
bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht Gbersteigen.

Bei steuerbefreiten institutionellen Anlegern (beispielsweise Versorgungswerken oder Pensionskassen) wird unter
bestimmten Voraussetzungen vom Kapitalertragsteuerabzug gemaB § 44a Abs. 4 EStG Abstand genommen.
Dasselbe gilt, wenn inlandische Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitute oder inlandische
Kapitalverwaltungsgesellschaften Anleger sind; im Falle von Gewinnen aus der VerauBerung von Fondsanteilen gilt
dies unter bestimmten Voraussetzungen auch, wenn Anleger eine unbeschrankt steuerpflichtige Koérperschaft ist oder
wenn die Gewinne Betriebseinnahmen eines inlandischen Betriebs sind (§ 43 Abs. 2 Satze 2 und 3 EStG).

Die Investmentertrage sind steuerlich nicht anzusetzen, wenn die Investmentanteile im Rahmen von nach § 5 oder
§ 5a Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetz zertifizierten Altersvorsorge- oder Basisrentenvertrdgen gehalten
werden (§ 16 Abs. 2 Satz 1 InvStG n.F.).

2. Berechnung der Vorabpauschale

Bei thesaurierenden Investmentfonds ist flir steuerliche Zwecke unabhdngig von einem Kapitalzufluss auf
Anlegerebene gemaB § 18 InvStG n.F. eine sog. Vorabpauschale anzusetzen. Die Vorabpauschale ist der Betrag, um
den die Ausschittungen eines Investmentfonds innerhalb eines Kalenderjahres den Basisertrag fir dieses
Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird ermittelt durch die Multiplikation des Riicknahmepreises des
Investmentanteils zu Beginn des Kalenderjahres mit 70% des Basiszinses nach § 203 Abs. 2 BewG. Der Basisertrag
ist jedoch auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten
Ricknahmepreis zuzliglich der Ausschittungen innerhalb des Kalenderjahres ergibt. Wird kein Ricknahmepreis
festgesetzt, so tritt der Borsen- oder Marktpreis an die Stelle des Riicknahmepreises.

Die Vorabpauschale gilt den Anlegern am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen, und zwar
unabhdngig vom Geschaftsjahr des Investmentfonds. Zur Vermeidung von Doppelbesteuerungen sind im Falle einer
VerauBerung der Investmentanteile die wahrend der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen gemaB
§ 19 Abs. 1 Satze 3 und 4 InvStG n.F. vom VerauBerungsgewinn abzuziehen. Bei bilanzierenden Anlegern ist zu
diesem Zweck ein aktiver Ausgleichsposten, bei betrieblichen Anlegern, die eine Einnahmen-Uberschuss-Rechnung
vornehmen, ein Merkposten jeweils in Hohe der wahrend der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen anzusetzen,
der bei VerauBerung des Investmentanteils gewinnmindernd bzw. verlusterhéhend aufgeldst wird.

Unter bestimmten Voraussetzungen ist die Vorabpauschale bei Lebensversicherungsunternehmen, Kranken- und
Pflegeversicherungsunternehmen sowie in Bezug auf Investmentfondsanteile, die im Rahmen der betrieblichen
Altersvorsorge nach dem Betriebsrentengesetz gehalten werden, nicht anzusetzen (§ 16 Abs. 2 Satz 2 InvStG n.F.).

Sofern die Anteile in einem inlandischen Depot verwahrt werden, unterliegen die steuerpflichtigen Vorabpauschalen
dem Steuerabzug in Hohe von 25% (zzgl. Solidaritdtszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). Bei Privatanlegern
kann vom Steuerabzug Abstand genommen werden, wenn der Anleger einen in ausreichender Hohe ausgestellten
Freistellungsauftrag vorlegt. Dasselbe gilt unter bestimmten Voraussetzungen fiir steuerbefreite institutionelle
Anleger sowie far inlandische Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitute oder inléndische
Kapitalverwaltungsgesellschaften (vgl. II.1.). Anderenfalls hat der Anleger der inldndischen depotfiihrenden Stelle
den Betrag der abzufiihrenden Steuer zur Verfligung zu stellen. Zu diesem Zweck darf die depotfiihrende Stelle den
Betrag der abzuflihrenden Steuer von einem bei ihr unterhaltenen und auf den Namen des Anlegers lautenden Konto
ohne Einwilligung des Anlegers einziehen. Soweit der Anleger seiner Verpflichtung, den Betrag der abzuflihrenden
Steuer der depotflihrenden Stelle zur Verfligung zu stellen, nicht nachkommt, hat die depotflihrende Stelle dies dem
flr sie zustandigen Finanzamt anzuzeigen.

3. Teilfreistellungen

Anleger von Investmentfonds mit bestimmten Anlageschwerpunkten (Aktien-, Misch- und Immobilienfonds) erhalten
als Ausgleich fiir die steuerliche Vorbelastung der Investmentertrage auf Ebene der Investmentfonds eine
Teilfreistellung. Erfasst von der Teilfreistellung sind samtlich Ertrdge aus dem Investmentfonds, d.h. Ausschittungen,
die Vorabpauschale sowie Gewinne aus der VerduBerung der Fondsanteile. Die Hohe der Teilfreistellung variiert je
nach Anlageschwerpunkt und damit typisierter steuerlicher Vorbelastung.

Aktienfonds sind Investmentfonds, die gemaB ihren Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 51% ihres Wertes in
Kapitalbeteiligungen anlegen (vgl. § 2 Abs. 6 InvStG n.F.).

Kapitalbeteiligungen sind gemaB § 2 Abs. 8 InvStG n.F. Anteile an bdrsennotierten oder auf anderen organisierten
Markten notierten Kapitalgesellschaften, sonstige Anteile an Kapitalgesellschaften, sofern sie in einem EU-/EWR-
Staat ansdssig sind und dort steuerpflichtig und nicht steuerbefreit sind oder in einem Drittstaat ansassig sind und
dort einer Ertragsbesteuerung von mindestens 15% unterliegen sowie Investmentanteile an Aktienfonds (zu 51%
des Werts des Investmentanteils) und Mischfonds (zu 25% des Werts des Investmentanteils).
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Bei Aktienfonds betragt die Teilfreistellung fir Privatanleger 30%, fir betriebliche Anleger 60% und fir
korperschaftsteuerpflichtige Anleger 80%. Wenn der Anleger ein Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen
ist und der Investmentanteil den Kapitalanlagen zuzurechnen ist, wenn der Anleger ein Kredit- oder
Finanzdienstleistungsinstitut ist und der Investmentanteil dem Handelsbestand zuzuordnen ist oder wenn der Anleger
ein mehrheitlich von einem Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut gehaltenes Finanzunternehmen ist und der
Investmentanteil zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebsvermdgen als Umlaufvermdgen auszuweisen ist, betragt
die Teilfreistellung unabhdngig davon, ob es sich um einen betrieblichen Anleger oder um einen
korperschaftsteuerpflichtigen Anleger handelt, 30%.

Mischfonds sind Investmentfonds, die gemaB ihren Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 25% ihres Werts in
Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 InvStG n.F. anlegen. Bei Mischfonds betragt die Teilfreistellung die
Halfte der flr Aktienfonds geltenden Teilfreistellungen, d.h. fiir Privatanleger 15%, fir betriebliche Anleger 30% und
flr kdrperschaftsteuerpflichtige Anleger 40% (fir die letzten beiden Anlegertypen jeweils vorbehaltlich der im vorigen
Absatz erwahnten Ausnahmen).

Immobilienfonds sind Investmentfonds, die gemaB ihren Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 51% ihres
Werts in Immobilien und Immobilien-Gesellschaften anlegen (§ 2 Abs. 9 Satz 1 InvStG n.F.). In diesem Fall betragt
die Teilfreistellung einheitlich 60% fir Privatanleger, betriebliche Anleger und korperschaftsteuerpflichtige Anleger.
Sofern der Immobilienfonds gemaB seinen Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 51% seines Werts in
auslandische Immobilien und Auslands-Immobiliengesellschaften investiert, betragt die Teilfreistellung einheitlich
80% flr Privatanleger, betriebliche Anleger und koérperschaftsteuerpflichtige Anleger.

Fir Gewerbesteuerzwecke sind die Teilfreistellungen auf Anlegerebene zur Halfte zu berticksichtigen.

Die Teilfreistellungen der Investmentertrage sind grundsatzlich bereits im Rahmen des Kapitalertragsteuerabzugs zu
berlcksichtigen. Allerdings wird bei Aktien- und Mischfonds im Steuerabzugsverfahren zunachst immer der fir
Privatanleger anwendbare Freistellungssatz von 30% bzw. 15% angesetzt; erst im Veranlagungsverfahren kénnen
betriebliche und korperschaftsteuerpflichtige Anleger die hoheren Teilfreistellungssatze (60% bzw. 80%) geltend
machen.

Fir Aufwendungen, die mit Investmentertrdgen aus Aktien-, Misch- oder Immobilienfonds im wirtschaftlichen
Zusammenhang stehen, gilt auf Anlegerebene ein prozentual den Teilfreistellungssatzen entsprechendes anteiliges
Abzugsverbot (§ 21 InvStG n.F.).

Um als Aktien-, Misch- oder Immobilienfonds zu qualifizieren, mussen die Investmentfonds grundsatzlich gemaB
ihren Anlagebedingungen die entsprechenden Anlagevoraussetzungen erflillen. Zu den Anlagebedingungen zahlen
insbesondere die konstitutiven Dokumente des Fonds wie z.B. die Satzung oder der Gesellschaftsvertrag des Fonds.

Ein VerstoB des Investmentfonds gegen die Anlagebedingungen flihrt zum Verlust des Status als Aktien-, Misch- oder
Immobilienfonds. In diesem Fall gelten die Investmentanteile zum Zeitpunkt des VerstoBes als zum Ricknahmepreis
verauBert und am Folgetag als zu demselben Preis erneut angeschafft.

Sofern die Anlagebedingungen eines Investmentfonds keine hinreichende Kapitalbeteiligungs- oder Immobilienquote
ausweisen oder keine Anlagebedingungen existieren, erhalten Anleger gleichwohl die Teilfreistellungen, wenn sie
nachweisen, dass der Investmentfonds die Anlagegrenzen wahrend der Geschdftsjahrs tatsachlich durchgehend
Uberschritten hat. Die Teilfreistellungen sind dann auf Antrag im Rahmen der Veranlagung des jeweiligen Anlegers
zu bertcksichtigen.
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ANHANG |

Die geregelten Markte

Mit Ausnahme von zugelassenen Anlagen in nicht bérsennotierten Wertpapieren und auBerbdrslichen DFI erfolgen
Anlagen in Wertpapieren oder DFI nur in Wertpapieren oder Derivaten, die an einer Borse oder einem Markt notiert
sind oder gehandelt werden, die/der in diesem Prospekt oder einem diesbeziglichen Nachtrag oder einer
Uberarbeitung aufgefiihrt sind. Diese Liste umfasst zurzeit die folgenden Bbérsen und Markte:

Anerkannte Wertpapierborsen

1. Anerkannte Wertpapierborsen in einem Mitgliedstaat (auBer Malta), Australien, Kanada, Hongkong, Island,
Japan, Norwegen, Neuseeland, der Schweiz, dem Vereinigten Kénigreich oder den USA.

2. Die folgenden anerkannten Borsen:

Argentinien

Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Mercado Abierto Electronico S.A.

Bahrain Bahrain Bourse
Bangladesch Dhaka Stock Exchange
Brasilien BM&F BOVESPA S.A.
Chile Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electronica de Chile
China Shanghai Stock Exchange
Shenzhen Stock Exchange
Stock Connect
Bond Connect
Kolumbien Bolsa de Valores de Colombia
Agypten Egyptian Stock Exchange
Indien Bombay Stock Exchange, Ltd.

Indonesien
Israel
Jordanien
Republik Korea

National Stock Exchange
Indonesian Stock Exchange

Tel Aviv Stock Exchange
Amman Stock Exchange

Korea Exchange (Stock Market)
Korea Exchange (KOSDAQ)

Kenia Nairobi Securities Exchange
Kuwait Kuwait Stock Exchange
Malaysia Bursa Malaysia Securities Berhad
Bursa Malaysia Derivatives Berhad
Mauritius Stock Exchange of Mauritius
Mexiko Bolsa Mexicana de Valores
Marokko Casablanca Stock Exchange
Nigeria Nigeria Stock Exchange
Oman Muscat Securities Market
Pakistan Karachi Stock Exchange
Peru Bolsa de Valores de Lima
Philippinen Philippines Stock Exchange
Katar Qatar Exchange
Russland Open Joint Stock Company

Saudi-Arabien

Moscow Exchange MICEX-RTS
(Moscow Exchange)
Tadawul Stock Exchange

Singapur Singapore Exchange Limited
Siidafrika JSE Limited
Sri Lanka Colombo Stock Exchange
Taiwan Taiwan Stock Exchange
Thailand Stock Exchange of Thailand
Tiirkei Istanbul Stock Exchange
VAE - Abu Dhabi
VAE - Dubai Dubai Financial Market
NASDAQ Dubai Limited
Vietnam Ho Chi Minh Stock Exchange
Markte
3. Folgende geregelte Markte, einschlieBlich geregelter Markte, an denen DFI handelbar sind:
(a) die von der International Capital Market Association organisierten Markte;
(b) der Markt, der von ,listed money market institutions" (bérsennotierten Geldmarktinstitutionen)
gemaB der Beschreibung in der Publikation ,The Regulation of the Wholesale Cash and OTC
Derivatives Markets (in Sterling, foreign currency and bullion)" der Bank of England betrieben wird;
(c) AIM - der Alternative Investment Market im Vereinigten Kénigreich, geregelt und betrieben durch die

Londoner Borse (LSE);
175



(d)
(e)

("

(9)
(h)

(0

)
(k)

M
(m)

(n)
(0)
(P)
(a)
(r

(s)

(t)

(u)
(v)
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NASDAQ in den Vereinigten Staaten;

der Markt flir US-Staatspapiere, der von Primarhdndlern betrieben und von der Federal Reserve Bank
of New York reguliert wird;

der Freiverkehrsmarkt in den Vereinigten Staaten, der von der Financial Industry Regulatory
Authority reguliert wird und auf TRACE meldepflichtig ist;

der Freiverkehrsmarkt in den Vereinigten Staaten, der von MarketAxess reguliert wird;

der Freiverkehrsmarkt in den Vereinigten Staaten, der von der National Association Of Securities
Dealers (NASD) reguliert wird;

der franzésische Markt fir ,Titres de Créances Négociables" (Freiverkehrsmarkt flir handelbare
Schuldtitel);

die Korea Exchange (Terminkontraktmarkt);

der Freiverkehrsmarkt flr kanadische Staatsanleihen, der von der Investment Industry Regulatory
Organisation of Canada reguliert wird;

der China Interbank Bond Market;

ein zugelassener Derivatmarkt innerhalb des Europdischen Wirtschaftsraums, auf dem DFI gehandelt
werden;

EUROTLX (multilaterales Handelssystem);

HI_MTF (multilaterales Handelssystem);

NASDAQ OMX Europe (NEURO) (multilaterales Handelssystem);

EURO MTF flir Wertpapiere (multilaterales Handelssystem);

MTS Austria (multilaterales Handelssystem);

MTS Belgium (multilaterales Handelssystem);

MTS France (multilaterales Handelssystem);

MTS Ireland (multilaterales Handelssystem);

NYSE Bondmatch (multilaterales Handelssystem);

POWERNEXT (multilaterales Handelssystem);

Tradegate AG (multilaterales Handelssystem).

Die oben genannten Markte werden entsprechend den Anforderungen der Zentralbank aufgelistet, wobei
angemerkt wird, dass die Zentralbank keine Liste der genehmigten Markte und Borsen verdffentlicht.
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ANHANG I

Anlagetechniken und Instrumente fiir ein effizientes Portfoliomanagement/Direktanlagezwecke
A. Anlagen in DFI

Die nachfolgenden Bestimmungen gelten dann, wenn ein Fonds Geschafte mit derivativen Finanzinstrumenten (DFI),
insbesondere Futures, Forwards, Swaps, Inflationsswaps (die zur Steuerung des Inflationsrisikos eingesetzt werden
kdnnen), Optionen, Swaptions und Optionsscheinen, eingehen mochte, die dem Zweck eines effizienten
Portfoliomanagements eines Fonds oder Direktanlagezwecken dienen (und diese Absicht in der Anlagepolitik des
Fonds offengelegt ist). Wo Transaktionen im Zusammenhang mit DFI vorgesehen sind, wird der Manager einen
Risikomanagementprozess anwenden, der ihn in die Lage versetzt, auf kontinuierlicher Basis die diversen mit DFI
verbundenen Risiken und deren Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil des Portfolios eines Fonds zu (iberwachen und zu
messen. Es werden nur DFI verwendet, auf die der Risikomanagementprozess angewendet wird. Die Gesellschaft
wird den Inhabern von Anteilen auf Anfrage erganzende Informationen Uber die angewandten
Risikomanagementverfahren vorlegen, einschlieBlich der geltenden Anlagegrenzen und der jlingsten Entwicklungen
bei den Risiko- und Ertragsmerkmalen der wichtigsten Anlagekategorien.

Fir den Einsatz dieser Techniken und Instrumente in Bezug auf jeden Fonds gelten die folgenden Bedingungen und
Grenzen:

1. Das Engagement in den Basiswerten von DFI, einschlieBlich in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten
eingebetteten DFI, darf zusammen mit etwaigen aus Direktanlagen resultierenden Positionen die in den
OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Anlagegrenzen nicht tiberschreiten. (Diese Bestimmung gilt
nicht im Fall indexbasierter Derivate, sofern der zugrunde liegende Index den in den OGAW-Vorschriften der
Zentralbank festgelegten Kriterien entspricht.)

2. Ein Fonds kann in DFI investieren, die auBerborslich (OTC) gehandelt werden, vorausgesetzt, dass es sich bei
den Kontrahenten von OTC-Transaktionen um Institutionen handelt, die einer sachverstandigen Uberwachung
unterliegen und den von der Zentralbank zugelassenen Kategorien angehéren.

3. Die Anlage in DFI unterliegt den von der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen.
B. Effizientes Portfoliomanagement - Sonstige Techniken und Instrumente
1. Neben den im Abschnitt A dieses Anhangs II beschriebenen Anlagen in DFI kann die Gesellschaft zum Zweck

eines effizienten Portfoliomanagements vorbehaltlich der von der Zentralbank auferlegten Bedingungen
weitere Techniken und Instrumente in Verbindung mit Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten wie z. B.
Pensionsgeschafte, umgekehrte Pensionsgeschafte (,Repo-Geschafte") und Wertpapierleihgeschdfte einsetzen.
Techniken und Instrumente, die Wertpapiere und Geldmarktinstrumente zum Gegenstand haben und fir die
Zwecke des effizienten Portfoliomanagements eingesetzt werden, einschlieBlich DFI, die nicht zu
Direktanlagezwecken verwendet werden, sind als Bezugnahme auf Techniken und Instrumente zu verstehen,
die folgende Kriterien erfillen:

(a) sie sind insofern 6konomisch angemessen, als sie kostenwirksam eingesetzt werden;
(b) sie werden mit einem oder mehreren der folgenden spezifischen Ziele eingesetzt:

(i) Risikosenkung,

(i) Kostensenkung,

(iii)  Generierung zusatzlichen Kapitals oder Ertrags fir einen Fonds mit einem Risiko, das dem
Risikoprofil eines Fonds und den in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank dargelegten
Risikodiversifizierungsvorschriften entspricht;

(c) ihre Risiken werden durch das Risikomanagement eines Fonds angemessen erfasst; und
(d) sie dirfen nicht zu einer Verdnderung des erklarten Anlageziels eines Fonds flihren oder mit
wesentlichen zusatzlichen Risiken im Vergleich zur allgemeinen, in den Verkaufsdokumenten

beschriebenen Risikostrategie verbunden sein.

Techniken und Instrumente (auBer DFI) kdnnen vorbehaltlich der folgenden Bedingungen fiir ein effizientes
Portfoliomanagement eingesetzt werden.

2. Die folgenden Bestimmungen gelten insbesondere fiir Pensionsgeschafte und Wertpapierleihgeschafte und
entsprechen den Anforderungen der Zentralbank:

(@) Pensionsgeschafte und Wertpapierleihgeschafte dirfen nur im Einklang mit der marktiblichen Praxis
vorgenommen werden.

(b) Die Gesellschaft muss das Recht haben, jederzeit jedes von ihr abgeschlossene Wertpapierleihgeschaft
zu beenden oder die Rickgabe einzelner oder aller verliehenen Wertpapiere zu verlangen.
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(c) Pensionsgeschafte und Wertpapierleihgeschafte stellen fiir die Zwecke von Vorschrift 103 bzw.
Vorschrift 111 keine Darlehensaufnahmen oder Darlehensvergaben dar.

(d) Wenn die Gesellschaft Pensionsgeschéafte abschlieBt, muss sie jederzeit die dem Pensionsgeschaft
zugrunde liegenden Wertpapiere zuriickfordern oder das Pensionsgeschaft beenden kénnen. Termin-
Pensionsgeschafte bis maximal sieben Tage sind als Vereinbarungen zu betrachten, bei denen die
Gesellschaft die Vermdgenswerte jederzeit zurlickfordern kann.

(e) Wenn die Gesellschaft umgekehrte Pensionsgeschéfte vereinbart, muss sie jederzeit den vollen
Geldbetrag zuriickfordern oder das umgekehrte Pensionsgeschdft entweder in aufgelaufener
Gesamthoéhe oder zu einem an den Marktwert angepassten Wert beenden kénnen. Kann der Geldbetrag
jederzeit zu einem Mark-to-Market-Wert zurlickgefordert werden, ist der Mark-to-Market-Wert des
Reverse-Repo-Geschéfts zur Berechnung des Nettoinventarwerts eines Fonds heranzuziehen.
Umgekehrte Termin-Pensionsgeschafte bis maximal sieben Tage sind als Vereinbarungen zu betrachten,
bei denen die Gesellschaft die Vermdgenswerte jederzeit zuriickfordern kann.

) Der Manager fluhrt Kreditbewertungen von Kontrahenten eines Repo-/Reverse-Repo-Geschéfts oder
eines Wertpapierleihgeschafts durch. Wenn ein Kontrahent ein Kreditrating von einer Agentur besitzt,
die von der ESMA registriert und beaufsichtigt wird, so wird dieses Rating beim
Kreditbewertungsverfahren bericksichtigt und wenn der Kontrahent von der Kreditrating-Agentur auf
A-2 oder niedriger (oder ein vergleichbares Rating) herabgestuft wird, fihrt der Manager unverziglich
eine neue Kreditbewertung des Kontrahenten durch.

C. Risiken und potenzielle Interessenkonflikte in Verbindung mit Techniken fiir ein effizientes
Portfoliomanagement.

Mit Aktivitdten zum effizienten Portfoliomanagement und der Verwaltung von Sicherheiten in Bezug auf solche
Aktivitdten sind bestimmte Risiken verbunden (siehe unten). Beachten Sie hierzu bitte den Abschnitt
~Interessenkonflikte® und ,Risikofaktoren™ dieses Prospekts und insbesondere die Risikofaktoren bezliglich DFI-
Risiken, Kontrahentenrisiko und Kontrahentenrisiko beziglich der Verwahrstelle und anderer Verwahrer. Diese
Risiken kénnen die Anleger einem erhdhten Verlustrisiko aussetzen.

D. Management von Sicherheiten fiir Transaktionen mit OTC-Finanzderivaten und Techniken fiir ein
effizientes Portfoliomanagement

Fir die Zwecke dieses Abschnitts bezieht sich der Begriff ,maBgebliche Institute" auf die im EWR zugelassenen
Kreditinstitute oder auf in einem Unterzeichnerstaat (auBer den EWR-Mitgliedstaaten) der Baseler
Eigenkapitalvereinbarung vom Juli 1988 zugelassene Kreditinstitute oder in einem Drittland, das gemé&B Artikel 107
Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 (ber
Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Anderung der Verordnung (EU) Nr.
648/2012 als gleichwertig gilt.

(a) Im Zusammenhang mit OTC-Derivategeschéften und Techniken fir ein effizientes Portfoliomanagement wie
z. B. Pensionsgeschéfte oder Wertpapierleihgeschéfte entgegengenommene Sicherheiten (,Sicherheiten™)
miussen den folgenden Kriterien entsprechen:

(i) Liquiditédt: Die Sicherheiten, die keine Barmittel sind, muissen hochliquide sein und zu einem
transparenten Preis auf einem geregelten Markt oder innerhalb eines multilateralen Handelssystems
gehandelt werden, damit sie kurzfristig zu einem Preis verduBert werden kdnnen, der nahe an der vor
dem Verkauf festgestellten Bewertung liegt. Sicherheiten sollten auBerdem die Bestimmungen von
Vorschrift 74 der Vorschriften erfillen.

(i) Bewertung: Die Sicherheiten miissen mindestens borsentaglich bewertet werden, und Vermdgenswerte,
die eine hohe Preisvolatilitdt aufweisen, dirfen nur als Sicherheit akzeptiert werden, wenn geeignete
konservative Bewertungsabschldge (Haircuts) angewandt werden.

(iii) Bonitat des Emittenten: Der Emittent der Sicherheiten muss eine hohe Bonitat aufweisen. Der Manager
wird Folgendes sicherstellen:

A. Wenn der Emittent ein Kreditrating von einer Agentur besitzt, die von der ESMA
registriert und beaufsichtigt wird, so wird dieses Rating vom Manager beim
Kreditbewertungsverfahren berticksichtigt; und

B. wenn ein Emittent von der unter (A) genannten Kreditrating-Agentur unter die beiden
hochsten kurzfristigen Kreditratings herabgestuft wird, fihrt der Manager unverziglich
eine neue Kreditbewertung des Emittenten durch;

(iv)  Korrelation: Sicherheiten sollten von einer Stelle begeben werden, die vom Kontrahenten unabhangig
ist. Es sollte ein angemessener Grund flir den Manager bestehen, zu erwarten, dass solche Sicherheiten
keine hohe Korrelation mit der Wertentwicklung des Kontrahenten aufweisen.

(v) Diversifizierung: Bei den Sicherheiten ist auf eine angemessene Diversifizierung in Bezug auf Lander,
Mérkte und Emittenten zu achten, wobei das maximale Exposure gegenliber einem bestimmten
Emittenten 20 % des Nettoinventarwerts eines Fonds betragen darf. Wenn ein Fonds unterschiedliche
Gegenparteien hat, sind die verschiedenen Sicherheitenkdrbe zu aggregieren, um die 20-%-Grenze flr
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(h)

das Exposure gegeniiber einem einzelnen Emittenten zu berechnen. Ein Fonds darf vollstandig mit
unterschiedlichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten besichert sein, die von einem
Mitgliedstaat, dessen Gebietskdrperschaften sowie Nicht-Mitgliedstaaten und internationalen
Korperschaften offentlichen Rechts gemaB Anhang III Ziffer 2.12 begeben oder garantiert werden. Der
Fonds muss Wertpapiere aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen erhalten, wobei die
Wertpapiere aus einer einzelnen Emission hochstens 30 % des Nettoinventarwerts des Fonds
ausmachen dirfen; und

(vi) Sofortige Verflgbarkeit: Die Gesellschaft sollte die Mdoglichkeit haben, entgegengenommene
Sicherheiten jederzeit ohne Bezugnahme auf die Gegenpartei oder Genehmigung seitens der
Gegenpartei zu verwerten.

Vorbehaltlich der vorstehenden Kriterien sind folgende Arten von Sicherheiten zulassig:

(i) Barmittel;

(ii) Wertpapiere staatlicher oder sonstiger 6ffentlicher Emittenten;

(iii)  von maBgeblichen Instituten ausgegebene Einlagenzertifikate;

(iv)  von maBgeblichen Instituten oder Emittenten, die keine Banken sind, begebene Anleihen/Commercial
Paper, wenn die Emission oder der Emittent ein Rating von Al oder ein vergleichbares Rating hat;

(v) von maBgeblichen Instituten begebene bedingungslose und unwiderrufliche Akkreditive mit einer
Restlaufzeit von hochstens drei Monaten; und

(vi)  an einer Boérse im EWR, in der Schweiz, in Kanada, Japan, den Vereinigten Staaten, Jersey, Guernsey,
der Insel Man, Australien, Neuseeland Taiwan, Singapur, Hongkong und im Vereinigten Kdnigreich
gehandelte Aktien.

Bis zum Ablauf des Pensionsgeschafts oder Wertpapierleihgeschafts muss fir die im Rahmen eines solchen
Geschafts erhaltenen Sicherheiten Folgendes gelten:

(i) sie mussen taglich mit dem Marktwert bewertet werden und

(i) ihr Wert soll dem Wert des angelegten Betrags oder der verliehenen Wertpapiere zuzliglich eines
Aufschlags entsprechen oder diesen Wert Uibersteigen.

In Fallen von Rechtsiibertragungen sind die entgegengenommenen Sicherheiten von der Verwahrstelle oder
ihrem Vertreter zu verwahren. Erfolgt keine Rechtsiibertragung, kénnen die Sicherheiten von einem Dritten
verwahrt werden, der einer Aufsicht unterliegt und mit dem Sicherheitengeber in keinerlei Verbindung steht.

Unbare Sicherheiten:

Unbare Sicherheiten kénnen nicht verauBert, neu angelegt oder verpfandet werden.
Barsicherheiten:

Barmittel als Sicherheit diirfen nur

(i) bei maBgeblichen Instituten als Einlagen gehalten werden;

(i) in Staatsanleihen von hoher Qualitat angelegt werden;

(iii) ~ fur umgekehrte Pensionsgeschafte verwendet werden, sofern es sich um Geschéafte mit maBgeblichen
Instituten handelt und die Gesellschaft den vollen aufgelaufenen Geldbetrag jederzeit zurlickfordern
kann; und

(iv)  in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur angelegt werden.

Neu angelegte Barsicherheiten sind entsprechend den Diversifizierungsvorschriften flir unbare Sicherheiten
zu diversifizieren.

Die Gesellschaft hat eine so genannte ,Haircut®-Strategie fiir jede Vermogenskategorie eingefiihrt, die sie als
Sicherheiten entgegennimmt. Ein Haircut ist ein Abschlag auf den Wert einer Sicherheit, mit dem einer
Verschlechterung der Bewertung oder des Liquiditatsprofils einer Sicherheit im Laufe der Zeit Rechnung
getragen wird. Die ,Haircut"-Strategie berlicksichtigt die Eigenschaften der jeweiligen Vermodgenskategorie,
einschlieBlich der Kreditwiirdigkeit des Emittenten der Sicherheiten, die Preisvolatilitdt der Sicherheiten und
die Ergebnisse von Stresstests, die im Rahmen der Sicherheitenverwaltung durchgefiihrt werden kdnnen.
Vorbehaltlich der bestehenden Vereinbarungen mit dem jeweiligen Kontrahenten, die Mindestbetrage fir die
Ubertragung von Sicherheiten beinhalten kénnen, beabsichtigt die Gesellschaft, dass jede erhaltene Sicherheit
gemaB der ,Haircut"-Strategie um einen Bewertungsabschlag angepasst wird, der mindestens dem
Kontrahentenrisiko entspricht.

Die Risikopositionen, die sich in Bezug auf eine Gegenpartei aus Geschaften mit OTC-Derivaten und Techniken
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fur ein effizientes Portfoliomanagement ergeben, sind bei der Berechnung der in Anhang III Ziffer 2.8
dargelegten Grenzen fir das Kontrahentenrisiko zu kombinieren.
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ANHANG Il

Anlagebeschrankungen

Die Anlage des Vermégens der einzelnen Fonds muss in Ubereinstimmung mit den Vorschriften erfolgen. Die
Vorschriften bestimmen:

1 Zulassige Anlagen
Anlagen eines Fonds sind beschrankt auf:
1.1 Wertpapiere und Geldmarktinstrumente entsprechend den OGAW-Vorschriften der Zentralbank, die

entweder zur amtlichen Notierung an einer Bdrse in einem Mitgliedstaat oder Nicht-Mitgliedstaat
zugelassen sind oder die auf einem geregelten Markt in einem Mitgliedstaat oder Nicht-Mitgliedstaat
gehandelt werden, der anerkannt, fir das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemaf
ist.

1.2 Kurzlich emittierte Wertpapiere, die innerhalb eines Jahres zur amtlichen Notierung an einer Bdrse oder
einem sonstigen Markt (wie vorstehend erldutert) zugelassen werden.

1.3 Geldmarktinstrumente, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden.
1.4 Anteile von OGAW.

1.5 Anteile von Nicht-OGAW gemaB dem Leitfaden der Zentralbank ,UCITS Acceptable Investment in other
Investment Funds" (Fir OGAW akzeptable Anlagen in anderen Investmentfonds).

1.6 Einlagen bei Kreditinstituten entsprechend den OGAW-Vorschriften der Zentralbank.

1.7 DFI entsprechend den OGAW-Vorschriften der Zentralbank.

2 Anlagebeschrinkungen
2.1 Jeder Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettoinventarwerts in anderen als den in Absatz 1
beschriebenen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anlegen.

2.2 Jeder Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettoinventarwerts in kirzlich emittierten Wertpapieren

anlegen, die innerhalb eines Jahres zur amtlichen Notierung an einer Borse oder einem sonstigen Markt

(entsprechend Ziffer 1.1) zugelassen werden. Diese Beschrankung gilt nicht fir Anlagen eines Fonds in

bestimmten als ,Rule 144A Securities" bekannten US-Wertpapieren, unter der Voraussetzung, dass:

- die Wertpapiere mit der Verpflichtung emittiert werden, dass sie innerhalb eines Jahres nach
Emission bei der US-Wertpapier- und Borsenaufsichtsbehérde registriert werden, und dass

- die Wertpapiere keine illiquiden Wertpapiere sind, d. h., sie kbnnen vom Fonds innerhalb von sieben
Tagen zu dem Preis bzw. dem annahernden Preis, zu dem sie vom Fonds bewertet werden, realisiert
werden.

2.3 Vorbehaltlich Ziffer 2.4 darf ein Fonds héchstens 10 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren oder
Geldmarktinstrumenten ein und desselben Emittenten anlegen, vorausgesetzt, dass der Gesamtwert der
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Emittenten, bei denen der Fonds jeweils mehr als 5 % anlegt,
weniger als 40 % betragt.

2.4 Die Grenze von 10 % (siehe 2.3) wird im Fall von Schuldverschreibungen, die von einem Kreditinstitut
mit eingetragenem Sitz in einem Mitgliedstaat begeben werden, das aufgrund gesetzlicher Vorschriften
zum Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer besonderen 6ffentlichen Aufsicht unterliegt,
auf 25 % erhoht. Wenn ein Fonds mehr als 5 % seines Nettoinventarwerts in diese von einem einzigen
Emittenten begebenen Schuldverschreibungen investiert, darf der Gesamtwert dieser Anlagen 80 % des
Nettoinventarwerts des Fonds nicht Ubersteigen.

2.5 Die Grenze von 10 % (siehe Ziffer 2.3) erhoéht sich auf 35 %, wenn die Wertpapiere oder
Geldmarktinstrumente von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskdrperschaften oder einem Nicht-
Mitgliedstaat oder einer internationalen Koérperschaft offentlichen Rechts, denen ein oder mehrere
Mitgliedstaaten als Mitglieder angehoéren, begeben oder garantiert sind.

2.6 Die in den Ziffern 2.4 und 2.5 genannten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden bei der
Anwendung der in Ziffer 2.3 vorgesehenen Anlagegrenze von 40 % nicht berlicksichtigt.

2.7 Jeder Fonds darf maximal 20 % seines Nettoinventarwerts als Einlagen und Barmittel, die in Konten
gebucht und als zusatzliche Liquiditat gehalten werden, bei ein und demselben Kreditinstitut investieren.

Einlagen oder Barmittel, die in Konten gebucht und als zusatzliche Liquiditat gehalten werden, dirfen nur
bei einem Kreditinstitut investiert werden, das zu mindestens einer der folgenden Kategorien gehort:

e im EWR (einem Mitgliedstaat, Norwegen, Island, Liechtenstein) zugelassene Kreditinstitute;

¢  Kreditinstituten, welche in einem Unterzeichnerstaat (mit Ausnahme eines EWR-Mitgliedstaats) der
Baseler Eigenkapitalvereinbarung vom Juli 1988; oder

ein Kreditinstitut in einem Drittstaat, der gemaB Artikel 107 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

des Europaischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 Uber Aufsichtsanforderungen an
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Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Anderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 als
gleichwertig gilt.

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

Das Risiko, dem ein Fonds durch den Kontrahenten eines OTC-Derivats ausgesetzt ist, darf 5 % seines
Nettoinventarwerts nicht Ubersteigen.

Diese Grenze wird bei einem Kreditinstitut, das zu mindestens einer der in Ziffer 2.7 genannten
Kategorien von Kreditinstituten gehort, auf 10 % angehoben.

Unbeschadet der vorstehenden Ziffern 2.3, 2.7 und 2.8 darf eine Kombination aus zwei oder mehr der
folgenden Instrumente, die von ein und derselben Kdrperschaft ausgegeben, bei dieser vorgenommen
oder mit dieser abgeschlossen werden, 20 % des Nettoinventarwerts eines Fonds nicht Gbersteigen:

- Anlagen in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten,

- Einlagen und/oder

- Risikopositionen im Zusammenhang mit OTC-DFI-Geschaften.

Die in den vorstehenden Ziffern 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 und 2.9 genannten Grenzwerte dirfen nicht
miteinander kombiniert werden, d. h., das Engagement in ein und demselben Emittenten darf 35 % des
Nettoinventarwerts eines Fonds nicht Gbersteigen.

Eine Unternehmensgruppe wird zum Zweck der Ziffern 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 und 2.9 als ein einziger
Emittent angesehen. Auf die Anlage in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten innerhalb derselben
Gruppe kann jedoch ein Grenzwert von 20 % des Nettoinventarwerts eines Fonds angewendet werden.

Jeder Fonds kann bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in verschiedene Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente investieren, die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskérperschaften, einem
Nicht-Mitgliedstaat oder einer internationalen Korperschaft offentlichen Rechts, der ein oder mehrere
Mitgliedstaaten als Mitglieder angehoéren, begeben oder garantiert sind.

Die einzelnen Emittenten sind der folgenden Auflistung zu entnehmen: Regierungen von OECD-Landern
(vorausgesetzt, es handelt es sich um erstklassige Emissionen mit Investment-Grade-Rating), Regierung
von Brasilien (vorausgesetzt, es handelt es sich um erstklassige Emissionen mit Investment-Grade-
Rating), Regierung der Volksrepublik China, Regierung von Indien (vorausgesetzt, es handelt es sich um
erstklassige Emissionen mit Investment-Grade-Rating), Regierung von Singapur, Europaische
Investitionsbank, Europdische Bank fliir Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance
Corporation, Internationaler Wahrungsfonds, Euratom, Asiatische Entwicklungsbank, Europaische
Zentralbank, Europarat, Eurofima, Afrikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank fiir Wiederaufbau
und Entwicklung (die Weltbank), Interamerikanische Entwicklungsbank, Europadische Union, Federal
National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac),
Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie
Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority und Straight-A
Funding LLC.

Jeder Fonds muss Wertpapiere aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen besitzen, wobei die
Papiere aus einer einzelnen Emission 30 % des Nettovermdgens nicht Ubersteigen dirfen.

Anlage in Organismen fiir gemeinsame Anlagen (,,OGA")

3.1

3.2

3.3

3.4

Vorbehaltlich Ziffer 3.2 dirfen die Anlagen eines Fonds in Anteilen anderer OGA zusammen 10 % des
Fondsvermoégens nicht ibersteigen.

Unbeschadet der Bestimmungen von Ziffer 3.1 gelten in Féllen, in denen die Anlagepolitik laut Prospekt
oder eines Prospektnachtrags eines Fonds die Anlage von mehr als 10 % seines Vermdégens in anderen
OGAW oder sonstigen Organismen flir gemeinsame Anlagen zulasst, anstelle der in vorstehender Ziffer
3.1 festgelegten Einschrankungen die folgenden Auflagen:

(a) Jeder Fonds darf nicht mehr als 20 % seines Nettoinventarwerts in Anteilen ein und desselben OGA
anlegen.

(b) Anlagen in OGA, die keine OGAW sind, dirfen in der Summe 30 % seines Nettoinventarwerts nicht
Ubersteigen.

Den OGA ist es untersagt, mehr als 10 % des Nettovermdgens in anderen OGA anzulegen.

Erwirbt ein Fonds Anteile anderer OGA, die unmittelbar oder im Auftrag des Managers oder von einer
anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der der Manager durch gemeinsame Verwaltung oder
Kontrolle oder durch eine erhebliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, darf diese
Verwaltungsgesellschaft oder andere Gesellschaft dem Fonds keine Zeichnungs-, Umschichtungs- oder
Ricknahmegebuhren fir die Anlagen des Fonds in den Anteilen dieses anderen OGA berechnen.
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3.5

3.6

Erhalt der Manager/Anlageberater des Fonds fiir die Anlage in Anteilen eines anderen OGA eine Provision
(oder eine ruckverglitete Provision), so muss diese Provision dem Vermdgen des Fonds zuflieBen.

Sofern die Anlagepolitik eines Fonds Anlagen in anderen Fonds der Gesellschaft erlaubt, gelten folgende
Beschrankungen:

e ein Fonds téatigt keine Anlagen in einen anderen Fonds der Gesellschaft, der selbst Anteile an anderen
Fonds der Gesellschaft halt;

. ein Fonds, der Anlagen in einen anderen Fonds der Gesellschaft tatigt, unterliegt keinen Zeichnungs-,
Umschichtungs- bzw. Riicknahmegebihren; und

e der Manager berechnet einem Fonds fiir den Teil der Vermdgenswerte des Fonds, der in einem
anderen Fonds der Gesellschaft investiert ist, keine Managementgebulhr (diese Bestimmung gilt auch
fir die vom Anlageverwalter berechnete Jahresgebiihr, wenn diese Gebihr direkt aus dem Vermdgen
der Gesellschaft gezahlt wird).

Indexabbildende OGAW

4.1

4.2

Zielt die Anlagepolitik eines Fonds darauf ab, einen Index abzubilden, der die in den OGAW-Vorschriften
der Zentralbank festgelegten Kriterien erflllt und von der Zentralbank anerkannt ist, dann kann dieser
Fonds bis zu 20 % des Nettoinventarwerts in Anteilen und/oder Schuldtiteln ein und desselben Emittenten
anlegen.

Die in Ziffer 4.1 genannte Grenze kann bei einem einzigen Emittenten auf 35 % erhoht werden, sofern
dies durch auBergewdhnliche Marktbedingungen wie z. B. Marktbeherrschung gerechtfertigt ist.
Marktbeherrschung liegt vor, wenn ein bestimmter Bestandteil eines Referenzindex eine beherrschende
Stellung in dem jeweiligen Marktsektor hat, in dem er tatig ist, und daher einen groBen Teil eines
Referenzindex ausmacht.

Allgemeine Bestimmungen

5.1

5.2

5.3

5.4

Eine Anlagegesellschaft bzw. Verwaltungsgesellschaft kann in Verbindung mit allen von ihr verwalteten
OGA keine stimmberechtigten Anteile erwerben, welche es ihr ermdglichen wiirden, wesentlichen Einfluss
auf die Verwaltung eines Emittenten zu nehmen.

Ein OGAW darf nicht mehr erwerben als:

(i) 10 % der stimmrechtslosen Anteile eines einzelnen Emittenten,
(i) 10 % der Schuldtitel eines einzelnen Emittenten,

(iii) 25 % der Anteile eines einzelnen OGA,

(iv) 10 % der Geldmarktinstrumente eines einzelnen Emittenten.

ANMERKUNG: Die unter den vorstehenden Punkten (ii), (iii) und (iv) genannten Grenzen miussen beim
Erwerb nicht eingehalten werden, wenn sich der Bruttobetrag der Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente
oder der Nettobetrag der im Umlauf befindlichen Wertpapiere zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht berechnen
|asst.

Die Ziffern 5.1 und 5.2 gelten nicht fiir:

(i) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem Mitgliedstaat oder seinen
Gebietskodrperschaften begeben oder garantiert sind;

(ii) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem Nicht-Mitgliedstaat begeben oder garantiert
sind;

(iii) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von internationalen Korperschaften offentlichen Rechts,
denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten als Mitglied angehdren, begeben sind;

(iv) Anteile, die von einem Fonds am Kapital einer in einem Nicht-Mitgliedstaat ansassigen Gesellschaft
gehalten werden, die ihr Vermdégen hauptséachlich in Papieren von Emittenten anlegt, deren eingetragener
Sitz sich in diesem Staat befindet, wobei ein solches Engagement nach der Rechtsprechung dieses Staates
die einzige Moglichkeit darstellt, nach der der Fonds in Papiere von emittierenden Kérperschaften dieses
Staates investieren kann. Diese Ausnahmeregelung gilt nur dann, wenn die Anlagepolitik der Gesellschaft
aus dem Nicht-Mitgliedstaat die in den Ziffern 2.3 bis 2.11, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 und 5.6
festgelegten Grenzen einhalt, und dass, sofern diese Grenzen Uberschritten werden, die Bestimmungen
der nachfolgenden Ziffern 5.5 und 5.6 eingehalten werden.

(v) Anteile, die eine Investmentgesellschaft oder mehrere Investmentgesellschaften am Kapital von
Tochtergesellschaften halten, die im Niederlassungsstaat der Tochtergesellschaft lediglich und
ausschlieBlich fir diese Investmentgesellschaft oder -gesellschaften bestimmte Verwaltungs-, Beratungs-
oder Vertriebstdtigkeiten im Hinblick auf den Rickkauf von Anteilen auf Wunsch der Anteilinhaber
austben.

Bei der Auslibung von Zeichnungsrechten, die an Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente geknipft sind,
die Teil seines Vermdgens sind, muss ein Fonds die hier definierten Anlagebeschrankungen nicht
einhalten.
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5.5 Die Zentralbank kann kirzlich zugelassenen Fonds gestatten, von den Bestimmungen der Ziffern 2.3 bis
2.11, 3.1, 3.2, 4.1 und 4.2 fir die Dauer von sechs Monaten ab dem Datum der Zulassung abzuweichen,
sofern sie den Grundsatz der Risikostreuung befolgen.

5.6 Werden die vorliegend definierten Grenzen aus Grinden Uberschritten, die auBerhalb der Kontrolle eines
Fonds liegen oder aus der Auslibung von Zeichnungsrechten resultieren, muss der Fonds unter
angemessener Bericksichtigung der Interessen seiner Inhaber von Anteilen seine Verkaufstatigkeit
vorrangig auf die Behebung dieser Situation abstellen.

5.7 Leerverkdufe von Folgendem sind einem Fonds nicht gestattet:

- Wertpapieren;

- Geldmarktinstrumenten;
- Anteilen von OGA; oder
- DFI.

5.8 Ein Fonds darf zusatzliche liquide Vermbgenswerte besitzen.

6 DFI

6.1 Das Gesamtrisiko des Fonds (gemaB den OGAW-Vorschriften der Zentralbank) aus DFI darf nicht den
Gesamtnettoinventarwert Ubersteigen.

6.2 Das Engagement in den Basiswerten von DFI, einschlieBlich in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten
eingebetteten DFI, darf zusammen mit etwaigen aus Direktanlagen resultierenden Positionen die in den
OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Anlagegrenzen nicht Gberschreiten. (Diese Bestimmung
gilt nicht im Fall von indexbasierten DFI, sofern der zugrunde liegende Index den in den OGAW-
Vorschriften der Zentralbank festgelegten Kriterien entspricht.)

6.3 Ein Fonds kann in DFI anlegen, die auBerbdrslich (OTC) gehandelt werden, vorausgesetzt, dass

- die Kontrahenten bei auBerbdrslichen Transaktionen Institute sind, die einer Aufsicht unterliegen
und zu den von der Zentralbank zugelassenen Kategorien gehdoren.

6.4 Die Anlage in DFI unterliegt den von der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen.

Kreditaufnahmebeschriankungen

Die Vorschriften bestimmen, dass die Gesellschaft in Bezug auf jeden Fonds:

(a)

(b)

nur Kredite aufnehmen darf, die insgesamt 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht (bersteigen, unter
der Voraussetzung, dass diese Kreditaufnahme nur voriibergehender Natur ist. Die Verwahrstelle darf
Vermdgen des Fonds zur Besicherung von Kreditaufnahmen belasten. Guthabensalden (z. B. Barmittel) dirfen
bei der Ermittlung des Prozentsatzes der ausstehenden Kredite nicht mit Krediten verrechnet werden.

Fremdwahrungen durch Parallelkredite (Back-to-Back Loans) erwerben darf. Auf diese Weise erworbene
Devisen gelten fiir die Zwecke der in Absatz (a) enthaltenen Beschrankungen der Kreditaufnahme nicht als
Kreditaufnahmen, sofern die Gegeneinlage: (i) auf die Basiswdahrung des Fonds lautet und (ii) mindestens dem
Wert des ausstehenden Devisendarlehens entspricht. Wenn Kreditaufnahmen in Fremdwahrungen jedoch den
Wert der Gegeneinlage Ubersteigen, gilt jeder diesen Wert Ubersteigende Betrag als Kreditaufnahme fir die
Zwecke von vorstehendem Absatz (a).

Anlage- und Kreditaufnahmebeschrankungen beziiglich der Scharia-Fonds

Aufgrund ihres Bestrebens, Scharia-konform zu agieren, werden die Scharia-Fonds von allgemeinen Bestimmungen
oder Bezugnahmen auf Anlagemethoden oder -techniken, von denen im Prospekt angegeben ist, dass sie allen Fonds
zur Verfligung stehen, keinen Gebrauch machen, sofern diese nicht der Scharia entsprechen.

Scharia-Anlagegrundsatze erlauben keine Anlage in Gesellschaften, die direkt an den folgenden Aktivitaten beteiligt
sind oder mehr als 5 % ihres (kumulierten) Umsatzes hierliber erwirtschaften:

(a)

Alkohol: Schnapsbrenner, Winzer und Hersteller alkoholischer Getranke, einschlieBlich Herstellern von Bier
und Starkbier sowie Eigentimern und Betreibern von Bars und Kneipen;

(b) Tabak: Hersteller und Handler von Zigaretten und anderen Tabakprodukten;

(c)
(d)

Mit Schweinefleisch verbundene Produkte: Unternehmen, die an der Herstellung und dem Handel von
Schweinefleischprodukten beteiligt sind;

Finanzdienstleistungen: Geschaftsbanken, die an Privatkundengeschéaft, Unternehmenskrediten und
Investment-Banking beteiligt sind; Unternehmen, die an Hypotheken und hypothekenbezogenen
Dienstleistungen beteiligt sind; Anbieter von Finanzdienstleistungen, einschlieBlich Versicherungen,
Kapitalmarkten und spezialisierten Finanzen; Kreditbiros; Boérsen; Spezial-Boutiquen;
Finanzdienstleistungen flir Verbraucher, einschlieBlich personlicher Kredite, Kreditkarten, Leasing-

* Jede Art von Leerverkauf von Geldmarktinstrumenten durch OGAW ist nicht gestattet.
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(e)
(f)
(9)

(h)
(0

)]

Finanzierung, reisebezogener Gelddienstleistungen und Leihhdusern; Finanzinstitute, die sich vornehmlich
mit der Anlageverwaltung sowie zugehoérigen Depot- und geblihrenbasierten Wertpapierdienstleistungen
befassen; Betreiber von Investmentfonds, geschlossenen Fonds und Anlagefonds in Form eines Unit Trust;
Finanzinstitute, die sich vornehmlich mit Investment-Banking und Maklerdienstleistungen befassen,
einschlieBlich der Emission von Aktien und Schuldtiteln sowie Fusionen und Ubernahmen; Institute fiir
Wertpapierleihgeschafte und Beratungsdienste; sowie Versicherungs- und Rickversicherungsmakler,
einschlieBlich Unternehmen, die Sach-, Unfall-, Lebens-, Berufsunfahigkeits-, Haftpflicht- oder erganzende
Krankenversicherungen anbieten;

Verteidigung/Waffen: Hersteller von militarischen Flugzeugen und Verteidigungsgltern, Teilen oder
Produkten, einschlieBlich Verteidigungselektronik und Anlagen fir die Raumfahrt;

Gllcksspiel/Spielbank: Eigentimer und Betreiber von Spielbanken und Gliicksspieleinrichtungen,
einschlieBlich Gesellschaften, die Lotterie- und Wettdienste anbieten;

Musik: Hersteller und Handler von Musik, Eigentimer und Betreiber von Radiorundfunksystemen;

Hotels: Eigentimer und Betreiber von Hotels;

Kino: Unternehmen, die an der Produktion, dem Vertrieb und der Vorfihrung von Filmen und
Fernsehsendungen beteiligt sind, Eigentimer und Betreiber von Fernsehrundfunksystemen und Anbieter
von Kabel- oder Satellitenfernsehdiensten; und/oder

Nicht jugendfreie Unterhaltung: Eigentiimer und Betreiber nicht jugendfreier Unterhaltungsprodukte und -
aktivitaten.

Die Scharia-Fonds investieren auBerdem nicht in Unternehmen:

(a)
(b)

()
(d)

(e)

(a)
(b)
()
(d)
(e)

mit einem Verhaltnis des verzinslichen Fremdkapitals zum Eigenkapital (Buchwert des verzinslichen
Fremdkapitals zum Marktwert des Eigenkapitals) von mehr als 33,33 %;

deren Barmittel (einschlieBlich Bankguthaben) und verzinsliche Wertpapiere mehr als 33,33 % der
Gesamtmarktkapitalisierung ausmachen;

deren Forderungen 70 % oder mehr des Gesamtvermdgens ausmachen; und/oder

deren Gesamtvermodgen ausschlieBlich aus Barmitteln bestehen, einschlieBlich Bankguthaben, immateriellen
Vermdgenswerten und/oder Forderungen.

Dariber hinaus werden die Scharia-Fonds keine der folgenden Finanzierungsmethoden und -instrumente
verwenden:

festverzinsliche Instrumente wie z. B. Anleihen;
zinsbasierte Instrumente oder Konten;
Derivate;

Leerverkaufe; oder

Wertpapierleihgeschafte.
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ANHANG IV

Haftungsausschluss fiir Referenzindizes

Die Wertentwicklung eines Referenzindex in der Vergangenheit ist nicht als Indikator fur die zukunftige
Wertentwicklung anzusehen. Der Anlageverwalter, der Manager, die verbundenen Unternehmen und die Gesellschaft
garantieren nicht die Richtigkeit oder Vollstédndigkeit der Referenzindizes oder der darin enthaltenen Daten. Des
Weiteren haften der Anlageverwalter, der Manager, die verbundenen Unternehmen und die Gesellschaft nicht fir
darin enthaltene Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen. Der Anlageverwalter, der Manager, die verbundenen
Unternehmen und die Gesellschaft ibernehmen den Inhabern von Anteilen der Fonds oder anderen natirlichen oder
juristischen Personen gegenliber keine ausdriickliche oder implizite Gewahr fir die Ergebnisse, die die Fonds durch
die Nutzung der Referenzindizes oder von darin enthaltenen Daten erzielen kdnnen. Unbeschadet des Vorstehenden
haften der Anlageverwalter, der Manager, verbundene Unternehmen und die Gesellschaft keinesfalls fiir konkrete
Schéden, Schadenersatz mit Strafcharakter, unmittelbare oder mittelbare Schéden oder Folgeschaden (einschlieBlich
entgangener Gewinne), die aus unrichtigen Angaben, Unterlassungen oder anderen Fehlern im oder aufgrund des
Referenzindex entstehen, selbst wenn auf die Moglichkeit derartiger Schaden hingewiesen wurde. Der
Anlageverwalter, der Manager, die verbundenen Unternehmen und die Gesellschaft sind nicht fir die Auswahl der
Bestandteile des Referenzindex oder fiir die Verifizierung der jedem Emittenten gemaf der entsprechenden Rating-
Methodik zugewiesenen Ratings verantwortlich (einschlieBlich in Bezug auf den iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS
ETF, den iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF, den iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF, den iShares € Corp
Bond 0-3yr ESG UCITS ETF, den iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF und den iShares € High Yield Corp Bond UCITS
ETF die jedem Emittenten gemaB der ESG-Rating-Methode von MSCI erteilten ESG-Ratings).

Haftungsausschluss fiir den Verweis auf die Website des Indexanbieters

Die Gesellschaft und die Fonds sind gemaB den Anforderungen der Zentralbank verpflichtet, Angaben zur Website
des jeweiligen Indexanbieters (,Website") zu machen, um es den Anlegern zu ermdglichen, weitere Angaben zum
Referenzindex des jeweiligen Fonds (einschlieBlich der Indexbestandteile) zu erhalten. Die Gesellschaft und die Fonds
haften nicht flr die Websites und sind weder als Sponsor noch durch sonstige Unterstiitzung oder auf sonstige Weise
an der Erstellung oder Aufrechterhaltung der Websites oder ihrer Inhalte beteiligt.

iNAV-Haftungsausschluss

Gruppe Deutsche Borse

Um die hochste Qualitdt ihrer Produkte sicherzustellen, wird die Deutsche-Borse-Gruppe bei der Berechnung
indikativer Nettoinventarwerte (iNAV®) auf der Grundlage der auf ihrer Website dargelegten Regeln mit
gréBtmodglicher Sorgfalt vorgehen.

Die Deutsche-Borse-Gruppe kann jedoch nicht gewahrleisten, dass die verschiedenen auf ihrer Website angegebenen
iNAV® jederzeit fehlerfrei berechnet werden. Die Deutsche-Bbdrse-Gruppe tGbernimmt keine Haftung fir direkte oder
indirekte Verluste infolge einer fehlerhaften Berechnung dieser iNAV®.

Entscheidungen Uber die Art und Weise der Berechnung ihrer iNAV® werden von der Deutsche-Borse-Gruppe stets
nach bestem Wissen und Gewissen getroffen. Die Deutsche-Borse-Gruppe haftet nicht fir Verluste infolge dieser
Entscheidungen.

Die iINAV® der Deutsche-Borse-Gruppe stellen keine Anlageempfehlung irgendeiner Art dar. Insbesondere darf die
Zusammenstellung und Berechnung der verschiedenen iNAV® nicht als Empfehlung der Deutsche-Borse-Gruppe zum
Kauf oder Verkauf einzelner Wertpapiere, diesen iNAV® zugrunde liegender ETFs, oder des einem bestimmten iNAV®
zugrunde liegenden Wertpapierkorbs ausgelegt werden.

Reuters

Die Gesellschaft und die Fonds haften nicht flir die Reuters-Website oder die Verdffentlichung der verschiedenen
iNAV auf dieser Website und sind weder durch Sponsoring oder Empfehlung noch auf sonstige Weise an der Erstellung
oder Aufrechterhaltung der Website oder ihrer Inhalte beteiligt.

Haftungsausschliisse fiir Referenzindizes

Der ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years und der ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index sind
Dienstleistungsmarken der Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC oder ihrer verbundenen Unternehmen
(,Interactive Data"“). Sie wurden zur Verwendung durch die BlackRock, Inc. im Zusammenhang mit dem iShares
$ TIPS 0-5 UCITS ETF und dem iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (die ,Fonds") lizenziert. Die BlackRock,
Inc. oder die Fonds werden von Interactive Data nicht als Sponsor unterstiitzt, empfohlen, verkauft oder gefordert.
Interactive Data gewahrt keinerlei Zusicherungen oder Garantien in Bezug auf die BlackRock, Inc. oder die Fahigkeit
der Fonds, den betreffenden Index nachzubilden.

INTERACTIVE DATA UBERNIMMT KEINE AUSDRUCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWAHRLEISTUNG UND
LEHNT HIERMIT AUSDRUCKLICH JEGLICHE GEWAHRLEISTUNG AB FUR DIE MARKTGANGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG
FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK BEZUGLICH DES ICE U.S. TREASURY INFLATION LINKED BOND INDEX 0-5 YEARS
UND DES ICE U.S. TREASURY 7-10 YEAR BOND INDEX UND DER DARIN ENTHALTENEN DATEN. INTERACTIVE DATA
HAFTET KEINESFALLS FUR KONKRETE SCHADEN, SCHADENERSATZ MIT STRAFCHARAKTER, UNMITTELBARE ODER
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MITTELBARE SCHADEN ODER FOLGEGES;HADEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN
AUF DIE MOGLICHKEIT DERARTIGER SCHADEN HINGEWIESEN WURDE.

Die Bloomberg Finance L.P. und deren verbundene Unternehmen, darunter die Bloomberg Index Services Limited
(,BISL") (zusammen ,Bloomberg"), sind nicht der Emittent oder Produzent des iShares $ Floating Rate Bond UCITS
ETF, des iShares $ TIPS UCITS ETF, iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF, iShares € Corp Bond ESG UCITS
ETF, iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF, iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF, iShares € Govt Bond 3-
5yr UCITS ETF, iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF und iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (die ,Fonds"),
und Bloomberg hat keine Verantwortlichkeiten oder Verpflichtungen gegeniiber Anlegern der Fonds. Bloombergs
einzige Beziehung mit dem Emittenten in Bezug auf den Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index,
den Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index, den Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable
SRI Index, den Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index, den Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3%
Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index, den Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index, den Bloomberg
Euro Government Bond 5 Year Term Index, den Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index und den
Bloomberg US Aggregate Bond Index (die ,Indizes") besteht in der Lizenzierung der Indizes, die von BISL oder ggf.
einem Nachfolger von BISL ohne Berlicksichtigung des Emittenten oder der Fonds oder der Inhaber der Fonds
festgelegt, zusammengesetzt und berechnet werden. Die Fonds werden nicht von Bloomberg finanziert, empfohlen,
verkauft oder beworben. Bloomberg gibt keine ausdrickliche oder stillschweigende Zusicherung oder Garantie
hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in den Fonds oder der Ratsamkeit einer Anlage in Wertpapieren im
Allgemeinen oder der Fahigkeit der Indizes, die entsprechende oder relative Marktentwicklung abzubilden. Bloomberg
Ubernimmt keine Gewahr fir die RechtmaBigkeit oder Eignung der Fonds in Bezug auf eine natirliche oder juristische
Person. Bloomberg ist nicht fir die Bestimmung des Ausgabezeitpunkts, der Preise oder des Ausgabevolumens der
Fonds verantwortlich oder war daran beteiligt. Bloomberg ist nicht verpflichtet, bei der Festlegung,
Zusammensetzung oder Berechnung der Indizes die Interessen des Emittenten oder der Inhaber der Fonds oder
anderer Dritter zu berticksichtigen. Bloomberg Gbernimmt keine Verpflichtung oder Haftung im Zusammenhang mit
der Verwaltung, dem Vertrieb oder Handel der Fonds.

BLOOMBERG GIBT WEDER AUSDRUCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND GEWAHRLEISTUNGEN UND SCHLIESSEN
HIERMIT AUSDRUCKLICH ALLE GEWAHRLEISTUNGEN FUR DIE INDIZES UND DIE IN IHNEN ENTHALTENEN DATEN
HINSICHTLICH DER MARKTFAHIGKEIT UND EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER GEBRAUCH AUS.
BLOOMBERG HAFTET NICHT FUR FEHLBERECHNUNGEN ODER FALSCHE, VERZOGERTE ODER UNTERBROCHENE
VEROFFENTLICHUNGEN IN BEZUG AUF DIE INDIZES. BLOOMBERG HAFTET NICHT FUR SCHADEN EINSCHLIESSLICH
BESONDERER, INDIREKTER ODER FOLGESCHADEN ODER ENTGANGENE GEWINNE, DIE DURCH DIE VERWENDUNG
DER INDIZES ODER DARIN ENTHALTENER DATEN ODER IN BEZUG AUF DIE FONDS ENTSTEHEN, SELBST WENN AUF
DIE MOGLICHKEIT SOLCHER SCHADEN HINGEWIESEN WURDE.

DER ISHARES $ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF, DER ISHARES $ CORP BOND ESG UCITS ETF, DER ISHARES
$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF, DER ISHARES € GREEN BOND UCITS ETF UND DER ISHARES € HIGH
YIELD CORP BOND ESG UCITS (DIE ,FONDS") WERDEN VON MSCI ESG RESEARCH LLC (,MSCI ESG RESEARCH"),
BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED (,BLOOMBERG"), DEREN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, DEREN
INFORMATIONSANBIETERN ODER ANDEREN DRITTEN PARTEIEN (ZUSAMMEN DIE ,INDEXPARTEIEN"), DIE AN DER
ZUSAMMENSTELLUNG, BERECHNUNG ODER ERSTELLUNG EINES BLOOMBERG MSCI ESG INDEX (JEWEILS EIN
»~INDEX" UND ZUSAMMEN DIE ,INDIZES") BETEILIGT SIND ODER DAMIT IN VERBINDUNG STEHEN, NICHT ALS
SPONSOR UNTERSTUTZT, EMPFOHLEN, VERTRIEBEN ODER BEWORBEN. DIE INDIZES SIND DAS
AUSSCHLIESSLICHE EIGENTUM VON MSCI ESG RESEARCH UND BLOOMBERG (UND DEREN LIZENZGEBERN).
~BLOOMBERG", ,MSCI ESG RESEARCH" UND DIE INDEXNAMEN SIND ENTSPRECHENDE HANDELS- UND/ODER
DIENSTLEISTUNGSMARKEN VON BLOOMBERG, MSCI ESG RESEARCH ODER DEREN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN
UND WURDEN ZUR VERWENDUNG FUR BESTIMMTE ZWECKE DURCH BLACKROCK ADVISORS (UK) LIMITED UND
IHRE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN LIZENZIERT. KEINE DER INDEXPARTEIEN ERTEILT EINE AUSDRUCKLICHE
ODER KONKLUDENTE ZUSICHERUNG ODER GARANTIE GEGENUBER DER EMITTENTIN ODER DEN ANTEILINHABERN
DIESER FONDS ODER SONSTIGEN NATURLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSONEN HINSICHTLICH DER RATSAMKEIT
EINER ANLAGE IN FONDS IM ALLGEMEINEN ODER IN DIESE FONDS IM BESONDEREN ODER DIE FAHIGKEIT EINES
INDEX, DIE JEWEILIGE AKTIENMARKTENTWICKLUNG ABZUBILDEN. MSCI ESG RESEARCH, BLOOMBERG ODER
DEREN VERBUNDENE UNTERNEHMEN SIND DIE LIZENZGEBER BESTIMMTER WARENMARKEN,
DIENSTLEISTUNGSMARKEN UND HANDELSNAMEN SOWIE DER INDIZES, DIE VON BLOOMBERG UND/ODER MSCI
ESG RESEARCH OHNE BERUCKSICHTIGUNG DIESER FONDS ODER DER EMITTENTIN ODER DER INHABER DIESER
FONDS ODER ANDERER NATURLICHER ODER JURISTISCHER PERSONEN FESTGELEGT, ZUSAMMENGESETZT UND
BERECHNET WERDEN. KEINE DER INDEXPARTEIEN UNTERLIEGT EINER VERPFLICHTUNG, BEI DER FESTLEGUNG,
ZUSAMMENSETZUNG ODER BERECHNUNG DER INDIZES DIE BEDURFNISSE DER EMITTENTIN ODER DER
ANTEILINHABER DIESER FONDS ODER ANDERER NATURLICHER ODER JURISTISCHER PERSONEN ZU
BERUCKSICHTIGEN. KEINE DER INDEXPARTEIEN WAR AN DER FESTLEGUNG DER TERMINE, DER PREISE ODER DES
VOLUMENS FUR DIE AUSGABE VON ANTEILEN DIESER FONDS ODER AN DER FESTLEGUNG ODER BERECHNUNG DER
GLEICHUNG, MIT DER DER RUCKNAHMEANSPRUCH FUR DIE ANTEILE DIESER FONDS BERECHNET WIRD, ODER DER
GEGENLEISTUNG, GEGEN DIE ANTEILE DIESER FONDS ZURUCKGENOMMEN WERDEN, BETEILIGT ODER IST DAFUR
VERANTWORTLICH. FERNER UBERNIMMT KEINE DER INDEXPARTEIEN EINE VERPFLICHTUNG ODER HAFTUNG
GEGENUBER DER EMITTENTIN ODER DEN ANTEILINHABERN DIESER FONDS ODER ANDEREN NATURLICHEN ODER
JURISTISCHEN PERSONEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNG, DEM VERTRIEB ODER DEM ANGEBOT
DIESER FONDS.

OBWOHL DIE INDEXPARTEIEN INFORMATIONEN ZUR AUFNAHME IN DIE INDIZES ODER ZUR VERWENDUNG BEI
DEREN BERECHNUNG AUS QUELLEN ERHALTEN, DIE ALS VERLASSLICH GELTEN, GEWAHRLEISTET KEINE DER
INDEXPARTEIEN DIE ECHTHEIT, RICHTIGKEIT UND/ODER VOLLSTANDIGKEIT EINES INDEX ODER DARIN
ENTHALTENER DATEN. KEINE DER INDEXPARTEIEN UBERNIMMT AUSDRUCKLICH ODER KONKLUDENT GEWAHR FUR
DIE ERGEBNISSE, DIE DIE EMITTENTIN DES FONDS, DIE ANTEILINHABER DES FONDS ODER EINE ANDERE
NATURLICHE ODER JURISTISCHE PERSON DURCH DIE VERWENDUNG EINES INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN
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DATEN ERZIELEN KONNEN. KEINE DER INDEXPARTEIEN HAFTET FUR FEHLER, AUSLASSUNGEN ODER
UNTERBRECHUNGEN VON ODER IN VERBINDUNG MIT INDIZES ODER DARIN ENTHALTENEN DATEN. DIE
INDEXPARTEIEN GEBEN HINSICHTLICH EINES INDEX UND DER DARIN ENTHALTENEN DATEN KEINERLEI
AUSDRUCKLICHE ODER KONKLUDENTE GEWAHRLEISTUNG AB UND SCHLIESSEN HIERMIT AUSDRUCKLICH
JEGLICHE GEWAHRLEISTUNG HINSICHTLICH DER MARKTGANGIGKEIT UND EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN
ZWECK AUS. UNBESCHADET DES VORSTEHENDEN HAFTEN DIE INDEXPARTEIEN KEINESFALLS FUR UNMITTELBARE,
MITTELBARE, ODER KONKRETE SCHADEN, STRAFSCHADENERSATZ, FOLGESCHADEN ODER ANDERE SCHADEN
(EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN AUF DIE MOGLICHKEIT SOLCHER SCHADEN
HINGEWIESEN WURDE.

Kein Kaufer, Verkdufer oder Inhaber dieses Wertpapiers, Produkts oder Fonds und keine sonstige natilirliche oder
juristische Person darf Handelsnamen, Handels- oder Dienstleistungsmarken von MSCI ESG Research oder
Bloomberg nutzen oder darauf Bezug nehmen, um dieses Wertpapier als Sponsor zu unterstiitzen, zu empfehlen, zu
vermarkten oder zu bewerben, ohne sich vorher bei MSCI ESG Research zu erkundigen, ob daflr eine Erlaubnis
erforderlich ist. Unter keinen Umstdnden darf eine natlrliche oder juristische Person ohne vorherige schriftliche
Erlaubnis behaupten, mit MSCI ESG Research oder Bloomberg verbunden zu sein.

STOXX Limited, die Gruppe Deutsche Bérse und deren Lizenzgeber, Research-Partner oder Datenanbieter stehen in
keinem anderen Verhéltnis zu BlackRock als dem des Lizenzgebers des EURO STOXX 50 Index, des STOXX Europe
50 Index und des EURO STOXX 50 ex-Financials Index (die ,Indizes") und der zugehdrigen Marken fir die
Verwendung in Zusammenhang mit dem iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) und dem iShares
STOXX Europe 50 UCITS ETF (die ,Fonds").

STOXX, die Gruppe Deutsche Bérse und deren Lizenzgeber, Research-Partner oder Datenanbieter:

e unterstiitzen die Fonds nicht als Sponsor und empfehlen, verkaufen und férdern die Fonds nicht.

e erteilen niemandem Empfehlungen (ber Anlagen in den Fonds oder anderen Wertpapieren.

e haften nicht fiir und entscheiden nicht (ber den Ausgabezeitpunkt, das Ausgabevolumen oder die
Preisgestaltung der Fonds.

e sind nicht fir die Verwaltung, das Management oder das Marketing der Fonds verantwortlich oder haftbar.

e  bertlcksichtigen bei der Festlegung, Zusammenstellung oder Berechnung der Indizes keinerlei Interessen
der Fonds oder der Eigentimer der Fonds und sind hierzu auch in keiner Weise verpflichtet.

STOXX, die Gruppe Deutsche Bérse und deren Lizenzgeber, Research-Partner oder Datenanbieter
gewdahren im Zusammenhang mit den Fonds oder ihrer Wertentwicklung keine Garantie und schlieBen,
soweit nach anwendbarem Recht zulédssig, jegliche Haftung (sei es aufgrund von Fahrldssigkeit oder aus
sonstigen Griinden) aus.

STOXX geht kein Vertragsverhéltnis mit den Kdufern der Fonds oder sonstigen Dritten ein.

Insbesondere

o gewdhren STOXX, die Gruppe Deutsche Bérse und deren Lizenzgeber, Research-Partner oder
Datenanbieter keine ausdriickliche oder stillschweigende Garantie und schlieBen jede Haftung aus in
Bezug auf:

- die von den Fonds, dem Eigentiimer der Fonds oder irgendeiner anderen Person im
Zusammenhang mit der Verwendung der Indizes und der in den Indizes enthaltenen Daten zu
erzielenden Ergebnisse;

— die Richtigkeit, Aktualitdt und Vollstandigkeit der Indizes und ihrer Daten;

— die allgemeine Marktgéngigkeit und die Eignung der Indizes und ihrer Daten fir einen bestimmten
Zweck oder eine bestimmte Verwendung;

— die Wertentwicklung der Fonds im Allgemeinen.

o gewdhren STOXX, die Gruppe Deutsche Bérse und deren Lizenzgeber, Research-Partner oder
Datenanbieter keine Garantie und schlieBen jede Haftung aus in Bezug auf Fehler, Auslassungen oder
Unterbrechungen in den Indizes oder ihren Daten;

e sind STOXX, die Gruppe Deutsche Borse oder deren Lizenzgeber, Research-Partner oder Datenanbieter
unter keinen Umstdnden fiir entgangene Gewinne oder indirekte Schdden, Schadenersatz mit
Strafcharakter, besondere oder Folgeschdden oder Verluste haftbar (sei es aufgrund von Fahrléassigkeit
oder aus sonstigen Griinden), die infolge solcher Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen in den
Indizes oder ihren Daten oder allgemein in Verbindung mit den Fonds entstehen, selbst unter Umstdnden,
unter denen STOXX, die Gruppe Deutsche Bdrse oder deren Lizenzgeber, Research-Partner oder
Datenanbieter sich dessen bewusst sind, dass solche Verluste oder Schédden eintreten kénnen.

Der Lizenzvertrag zwischen BlackRock und STOXX wird ausschlieBlich zu deren Gunsten und nicht zu Gunsten der
Eigentimer der Fonds oder Dritter geschlossen.

Der iShares BRIC 50 UCITS ETF und der iShares Core UK Gilts UCITS ETF (die ,Fonds"™) werden in keiner Weise durch
die FTSE International Limited (,FTSE") oder die Unternehmen der London Stock Exchange Group (,LSEG")
(zusammen die ,lizenzgebenden Parteien™) unterstiitzt, empfohlen, verkauft oder beworben. Keine der
lizenzgebenden Parteien (bernimmt ausdriickliche oder konkludente Anspriiche, Vorhersagen, Garantien oder
Gewahrleistungen im Hinblick auf (i) die durch die Nutzung des FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
oder des FTSE BRIC 50 Net of Tax Index (die ,Indizes") (auf welchen die Fonds basieren) erzielten Ergebnisse, (ii)
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den angeblichen Stand der Indizes zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Tag oder zu einem anderen
Zeitpunkt oder (iii) die Eignung der Indizes fir den Zweck, zu dem sie in Verbindung mit den Fonds eingesetzt werden.

Keine der lizenzgebenden Parteien hat gegenliber der BlackRock Advisors (UK) Limited oder ihren Kunden Finanz-
oder Anlageberatungsleistungen oder Empfehlungen in Bezug auf die Indizes fiir erbracht oder wird diese erbringen.
Die Indizes werden von FTSE oder deren Vertreter berechnet. Keine der lizenzgebenden Parteien ist (a) gegeniber
jeglichen Personen fiir Fehler in den Indizes (aufgrund von Fahrlassigkeit oder aus anderen Griinden) haftbar oder
(b) verpflichtet, irgendjemanden Uber Fehler im Index zu informieren.

Alle Rechte an den Indizes halt FTSE. ,FTSE®" ist eine Marke der LSEG und wird von FTSE unter Lizenz verwendet.

Der iShares Asia Property Yield UCITS ETF, der iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF, der iShares UK
Property UCITS ETF und der iShares US Property Yield UCITS ETF (die ,Fonds") werden in keiner Weise durch die
FTSE International Limited (,FTSE"™), die Unternehmen der London Stock Exchange Group (,LSEG"), die Euronext
N.V. (,Euronext™), die European Public Real Estate Association (,EPRA") oder die National Association of Real Estate
Investment Trusts (,Nareit") (zusammen die ,lizenzgebenden Parteien™) unterstitzt, empfohlen, verkauft oder
beworben, und keine der lizenzgebenden Parteien Ubernimmt ausdriickliche oder konkludente Garantien oder
Gewabhrleistungen fiir Ergebnisse, die durch Verwendung des FTSE EPRA/Nareit Global Real Estate Indices (die
~Indizes"™) zu erzielen sind, und/oder fir den Stand der besagten Indizes zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem
bestimmten Tag oder in anderer Hinsicht. Der Index wird von FTSE zusammengestellt und berechnet. Keine der
lizenzgebenden Parteien haftet jedoch gegeniiber anderen Personen (aufgrund von Fahrldssigkeit oder aus anderen
Griinden) flr Fehler in den Indizes, und keine der lizenzgebenden Parteien ist verpflichtet, irgendjemanden (ber
Fehler in den Indizes zu informieren.

,FTSE®" ist eine Marke der LSEG, , Nareit®" ist eine Marke der National Association of Real Estate Investment Trusts
und ,EPRA®" ist eine Marke der EPRA, und alle werden von FTSE unter Lizenz verwendet.

Der iShares Global Infrastructure UCITS ETF (der ,Fonds™) wird in keiner Weise durch die FTSE International Limited
(,FTSE") oder die Unternehmen der London Stock Exchange Group (,LSEG") (zusammen die ,lizenzgebenden
Parteien™) unterstitzt, empfohlen, verkauft oder beworben. Keine der lizenzgebenden Parteien stellt Behauptungen
oder Vorhersagen auf oder leistet Garantien oder Gewahrleistungen, sei es ausdriicklich oder konkludent, im Hinblick
auf (i) die durch die Nutzung des FTSE Global Core Infrastructure Index (der ,Index") (auf welchem der Fonds basiert)
erzielten Ergebnisse, (ii) den angeblichen Stand des Index zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten
Tag oder zu einem anderen Zeitpunkt oder (iii) die Eignung des Index fir den Zweck, zu dem er in Verbindung mit
dem Fonds eingesetzt wird.

Keine der lizenzgebenden Parteien hat gegentiber der BlackRock Advisors (UK) Limited oder ihren Kunden Finanz-
oder Anlageberatungsleistungen oder Empfehlungen in Bezug auf den Index erbracht oder wird diese erbringen. Der
Index wird von FTSE oder deren Vertreter berechnet. Keine der lizenzgebenden Parteien ist (a) gegentiber jeglichen
Personen flir Fehler im Index (aufgrund von Fahrlassigkeit oder aus anderen Grinden) haftbar oder (b) verpflichtet,
irgendjemanden Uber Fehler im Index zu informieren.

Alle Rechte an dem Index halt FTSE. ,FTSE®" ist eine Marke der LSEG und wird von FTSE unter Lizenz verwendet.

Der iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (der ,Fonds") wird in keiner Weise durch die FTSE International Limited
(,FTSE") oder die Unternehmen der London Stock Exchange Group (,LSEG") (zusammen die ,lizenzgebenden
Parteien™) unterstiitzt, empfohlen, verkauft oder beworben. Keine der lizenzgebenden Parteien U(bernimmt
ausdruckliche oder konkludente Anspriiche, Vorhersagen, Garantien oder Gewahrleistungen im Hinblick auf (i) die
durch die Nutzung des FTSE MIB Index (der ,Index") (auf welchem der Fonds basiert), (ii) den angeblichen Stand
des Index zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Tag oder zu einem anderen Zeitpunkt oder (iii) die
Eignung des Index fiir den Zweck, zu dem er in Verbindung mit dem Fonds eingesetzt wird.

Keine der lizenzgebenden Parteien hat Finanz- oder Anlageberatungsleistungen oder Empfehlungen in Bezug auf den
Index fiur die BlackRock Advisors (UK) Limited oder deren Kunden erbracht oder wird diese erbringen. Der Index wird
von FTSE oder dessen Vertreter berechnet. Keine der lizenzgebenden Parteien ist (a) gegenliber anderen Personen
fir Fehler im Index (aufgrund von Fahrlassigkeit oder aus anderen Griinden) haftbar oder (b) verpflichtet,
irgendjemanden Uber Fehler im Index zu informieren.

Alle Rechte an dem Index halt FTSE. ,FTSE®" ist eine Marke der LSEG und wird von FTSE unter Lizenz verwendet.

Urheberrecht 2018 JPMorgan Chase & Co. Alle Rechte vorbehalten. J.P. Morgan ist der Marketing-Name der JPMorgan
Chase & Co. und ihrer Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen weltweit. Die J.P. Morgan Securities
LLC (,JPMS") ist Mitglied der NYSE und SIPC. Der iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF und der iShares J.P.
Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (die ,,Fonds") werden von der J.P. Morgan Securities LLC weder unterstiitzt noch
empfohlen, verkauft oder beworben.

J.P. Morgan gibt gegeniiber den Inhabern der Fonds oder anderen Personen keine ausdriickliche oder konkludente
Zusicherung oder Gewdéhrleistung hinsichtlich der Zweckmé&Bigkeit einer Anlage in Wertpapieren im Allgemeinen oder
in den Fonds im Besonderen oder hinsichtlich der Féhigkeit des J.P. Morgan EMBI Global Core Index und des J. P.
Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (die ,zugrunde liegenden Indizes"), die allgemeine
Rentenmarktentwicklung abzubilden. Beziiglich der Fonds besteht die einzige Beziehung von JPMS zu BlackRock in
der Lizenzierung der zugrunde liegenden Indizes, die von JPMS ohne Bertlicksichtigung von BlackRock oder der Fonds
festgelegt, zusammengesetzt und berechnet werden. JPMS st nicht verpflichtet, bei der Festlegung,
Zusammenstellung oder Berechnung der zugrunde liegenden Indizes die Bedlirfnisse von BlackRock Funds Advisors
(,BFA") oder deren verbundenen Unternehmen oder der Inhaber der Fonds zu beriicksichtigen. JPMS ist fir keinen
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Aspekt der Strukturierung eines Attributs der Fonds, der Festlegung des Zeitpunkts des Angebots der Fonds, der
Preisgestaltung der Fonds oder der Funktionsweise der Fonds verantwortlich und war nicht daran beteiligt. JPMS
lbernimmt keine Verpflichtung oder Haftung im Zusammenhang mit der Verwaltung, dem Vertrieb oder dem Handel
der Fonds. Alle hierin enthaltenen Informationen bezliglich der zugrunde liegenden Indizes oder eines anderen von
JPMS angebotenen Index (zusammen die ,Indizes"), insbesondere des Stands der Indizes, dienen nur zur Information.
Die Indizes sind ausschlieBliches Eigentum von JPMS, und JPMS behdélt alle Eigentumsrechte daran.

JPMS GARANTIERT NICHT DIE VERFUGBARKEIT, ABFOLGE, AKTUALITAT, QUALITAT, RICHTIGKEIT UND/ODER
VOLLSTANDIGKEIT DER ZUGRUNDE LIEGENDEN INDIZES UND/ODER DER FONDS UND/ODER DARIN ENTHALTENER
ODER ANDERWEITIG DURCH BFA ODER DEREN VERBUNDENE UNTERNEHMEN, EIGENTUMER DER FONDS ODER EINE
ANDERE NATURLICHE ODER JURISTISCHE PERSON AUS DER NUTZUNG DER ZUGRUNDE LIEGENDEN INDIZES
UND/ODER DER FONDS ERLANGTER DATEN, INSBESONDERE BEZUGLICH DER RATSAMKEIT EINER ANLAGE IN
WERTPAPIEREN ODER FONDS IM ALLGEMEINEN UND/ODER DEN FONDS IM BESONDEREN ODER DER FAHIGKEIT
EINES DER INDIZES, DIE ANLAGEMOGLICHKEITEN AUF DEN FINANZMARKTEN ABZUBILDEN ODER ANDERWEITIG
IHR ANLAGEZIEL zZU ERREICHEN. DIE BEREITSTELLUNG DER ZUGRUNDE LIEGENDEN INDIZES IST NICHT ALS
STEUER-, RECHTS-, BUCHHALTUNGS-, VERSICHERUNGSMATHEMATISCHE, PENSIONS-, FINANZ-, ANLAGE- ODER
SONSTIGE FACHLICHE BERATUNG GEDACHT, WIRD NICHT ALS SOLCHE ANGESEHEN UND UMFASST EINE SOLCHE
NICHT. SIE MUSSEN BEI ANLAGEENTSCHEIDUNGEN IHR EIGENES UNABHANGIGES URTEILSVERMOGEN NUTZEN.
ES BESTEHEN KEINE ZUSICHERUNGEN ODER GEWAHRLEISTUNGEN, DIE SICH UBER DIE AUGENSCHEINLICHE
BESCHREIBUNG DER ZUGRUNDE LIEGENDEN INDIZES UND/ODER DER FONDS HINAUS ERSTRECKEN. ALLE
GEWAHRLEISTUNGEN UND ZUSICHERUNGEN JEDER ART IN BEZUG AUF DIE ZUGRUNDE LIEGENDEN INDIZES
UND/ODER DIE FONDS EINSCHLIESSLICH ALLER STILLSCHWEIGENDEN GEWAHRLEISTUNGEN DER
MARKTFAHIGKEIT, QUALITAT, RICHTIGKEIT, EIGNUNG ZU EINEM BESTIMMTEN ZWECK UND/ODER GEGEN
VERSTOSSE UND/ODER GEWAHRLEISTUNGEN IN BEZUG AUF DIE MIT DER NUTZUNG DER ZUGRUNDE LIEGENDEN
INDIZES UND/ODER DER NUTZUNG UND/ODER DES KAUFS DES FONDS ZU ERZIELENDEN ERGEBNISSE WERDEN
AUSGESCHLOSSEN. UNBESCHADET DES VORSTEHENDEN HAFTET JPMS IN KEINEM FALL FUR UNMITTELBARE,
MITTELBARE, BESONDERE, FOLGE- ODER SONSTIGE SCHADEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE) ODER
STRAFSCHADENERSATZ GEGENUBER JEDWEDER PERSON, EINSCHLIESSLICH IM HINBLICK AUF ANGABEN, DIE IN
EINEM ANGEBOTSDOKUMENT ODER ANDEREN MATERIALIEN ENTHALTEN SIND UND DIE ZUR BESCHREIBUNG DER
ZUGRUNDE LIEGENDEN INDIZES UND/ODER DER FONDS DIENEN, FEHLER IN DEN PREISANGABEN ODER
ANDERWEITIGE FEHLER DER ZUGRUNDE LIEGENDEN INDIZES UND/ODER DER FONDS, UND JPMS IST NICHT
VERPFLICHTET, EINE PERSON UBER EINEN FEHLER DARIN ZU INFORMIEREN.

DER ISHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF, DER ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF, DER ISHARES
CORE MSCI EUROPE UCITS ETF, DER ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF, DER ISHARES
MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF, DER ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF, DER ISHARES MSCI EUROPE
PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF, DER ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF, DER ISHARES MSCI TURKEY
UCITS ETF, DER ISHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF, DER ISHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS
ETF, DER ISHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (DIE ,FONDS") WERDEN VON DER MSCI INC. (,MSCI"), DEN
MIT IHR VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, IHREN INFORMATIONSLIEFERANTEN ODER ANDEREN MIT DER
ZUSAMMENSTELLUNG, BERECHNUNG ODER SCHAFFUNG EINES MSCI-INDEX BEFASSTEN ODER VERBUNDENEN
PARTEIEN (ZUSAMMEN DIE ,MSCI-PARTEIEN") WEDER ALS SPONSOR UNTERSTUTZT NOCH EMPFOHLEN, VERKAUFT
ODER GEFORDERT. DIE MSCI-INDIZES STEHEN IM AUSSCHLIESSLICHEN EIGENTUM VON MSCI. MSCI UND DIE
MSCI-INDEXBEZEICHNUNGEN SIND DIENSTLEISTUNGSMARKEN VON MSCI ODER IHRER VERBUNDENEN
UNTERNEHMEN UND WURDEN FUR BESTIMMTE ZWECKE ZUR VERWENDUNG DURCH BLACKROCK ADVISORS (UK)
LIMITED UND IHRE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN LIZENZIERT. DIE MSCI-PARTEIEN ERTEILEN DER EMITTENTIN
ODER DEN INHABERN DER FONDS ODER SONSTIGEN NATURLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSONEN KEINE
AUSDRUCKLICHEN ODER KONKLUDENTEN ZUSICHERUNGEN ODER GEWAHRLEISTUNGEN IN BEZUG AUF DIE
RATSAMKEIT EINER ANLAGE IN FONDS IM ALLGEMEINEN ODER IN DEM FONDS IM BESONDEREN ODER IN BEZUG
AUF DIE FAHIGKEIT EINES MSCI-INDEX, DIE ENTSPRECHENDE AKTIENMARKTENTWICKLUNG NACHZUBILDEN. MSCI
ODER DIE MIT IHR VERBUNDENEN UNTERNEHMEN SIND DIE LIZENZGEBER BESTIMMTER MARKEN,
DIENSTLEISTUNGSMARKEN UND HANDELSNAMEN SOWIE DER MSCI-INDIZES, DIE VON MSCI OHNE
BERUCKSICHTIGUNG DER FONDS ODER DER EMITTENTIN ODER DER INHABER DER FONDS ODER ANDERER
NATURLICHER ODER JURISTISCHER PERSONEN FESTGELEGT, ZUSAMMENGESTELLT UND BERECHNET WERDEN.
KEINE DER MSCI-PARTEIEN UNTERLIEGT EINER VERPFLICHTUNG, BEI DER FESTLEGUNG, ZUSAMMENSETZUNG
ODER BERECHNUNG DER MSCI-INDIZES DIE BEDURFNISSE DER EMITTENTIN ODER DER INHABER DER FONDS
ODER ANDERER NATURLICHER ODER JURISTISCHER PERSONEN ZU BERUCKSICHTIGEN. KEINE DER MSCI-
PARTEIEN WAR AN DER FESTLEGUNG DER TERMINE, PREISE ODER MENGEN FUR DIE AUSGABE VON ANTEILEN DES
FONDS ODER AN DER FESTLEGUNG ODER BERECHNUNG DER GLEICHUNG ODER DER GEGENLEISTUNG, MIT DER
BZW. GEGEN DIE ANTEILE DES FONDS ZURUCKGENOMMEN WERDEN, BETEILIGT ODER IST DAFUR
VERANTWORTLICH. DARUBER HINAUS UNTERLIEGT KEINE DER MSCI-PARTEIEN IN VERBINDUNG MIT DER
VERWALTUNG, DER VERMARKTUNG ODER DEM ANGEBOT DES FONDS IRGENDEINER VERPFLICHTUNG ODER
HAFTUNG GEGENUBER DER EMITTENTIN ODER DEN INHABERN DER FONDS ODER SONSTIGEN NATURLICHEN ODER
JURISTISCHEN PERSONEN.

OBWOHL MSCI INFORMATIONEN ZUR AUFNAHME IN DIE MSCI-INDIZES ODER ZUR VERWENDUNG BEI DEREN
BERECHNUNG VON QUELLEN ERHALT, DIE MSCI ALS VERLASSLICH BETRACHTET, GEWAHRLEISTET KEINE DER
MSCI-PARTEIEN DIE ECHTHEIT, RICHTIGKEIT UND/ODER VOLLSTANDIGKEIT EINES MSCI-INDEX ODER DARIN
ENTHALTENER DATEN. DIE MSCI-PARTEIEN ERTEILEN KEINE AUSDRUCKLICHE ODER KONKLUDENTE
GEWAHRLEISTUNG IN BEZUG AUF DIE ERGEBNISSE, DIE DIE EMITTENTIN DER FONDS, DIE INHABER DER FONDS
ODER SONSTIGE NATURLICHE ODER JURISTISCHE PERSONEN DURCH DIE NUTZUNG EINES MSCI-INDEX ODER
DARIN ENTHALTENER DATEN ERZIELEN KONNEN. KEINE DER MSCI-PARTEIEN HAFTET FUR FEHLER,
AUSLASSUNGEN ODER UNTERBRECHUNGEN VON ODER IN VERBINDUNG MIT MSCI-INDIZES ODER DARIN
ENTHALTENEN DATEN. DIE MSCI-PARTEIEN GEBEN HINSICHTLICH EINES MSCI-INDEX UND DER DARIN
ENTHALTENEN DATEN KEINERLEI AUSDRUCKLICHE ODER KONKLUDENTE GEWAHRLEISTUNG AB UND SCHLIESSEN
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HIERMIT AUSDRUCKLICH JEGLICHE GEWAHRLEISTUNG DER MARKTGANGIGKEIT UND EIGNUNG FUR EINEN
BESTIMMTEN ZWECK AUS. OHNE DASS DAS VORGENANNTE DADURCH EINGESCHRANKT WIRD, HAFTEN DIE MSCI-
PARTEIEN KEINESFALLS FUR UNMITTELBARE, MITTELBARE, ODER KONKRETE SCHADEN, STRAFSCHADENERSATZ,
FOLGESCHADEN ODER ANDERE SCHADEN (EINSCHLIESSLICH FUR ENTGANGENE GEWINNE), SELBST WENN AUF
DIE MOGLICHKEIT SOLCHER SCHADEN HINGEWIESEN WURDE.

Kein Kaufer, Verkdufer oder Inhaber dieses Wertpapiers, Produkts oder Fonds oder eine andere natlrliche oder
juristische Person sollte einen Handelsnamen, eine Marke oder Dienstleistungsmarke von MSCI benutzen oder darauf
Bezug nehmen, um dieses Wertpapier zu sponsern, zu empfehlen, zu vertreiben oder zu férdern, ohne sich zuvor
mit MSCI in Verbindung zu setzen, um festzustellen, ob die Erlaubnis von MSCI erforderlich ist. Unter keinen
Umstanden darf eine natlrliche oder juristische Person ohne die vorherige schriftliche Erlaubnis von MSCI behaupten,
mit MSCI verbunden zu sein.

Indexed to MSCI i+

Der Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult
Entertainment, der S&P Emerging Market Infrastructure Index, der S&P Global Clean Energy Index, der S&P Global
Timber & Forestry Index, der S&P Global Water Index und der S&P Listed Private Equity Index (die ,Indizes") sind
Produkte der S&P Dow Jones Indices LLC, eines Geschaftsbereichs von S&P Global, oder deren verbundenen
Unternehmen (,SPDJI") und werden von BlackRock Fund Advisors (BFA) oder deren verbundenen Unternehmen
(»BlackRock™) unter Lizenz verwendet. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken der Standard &
Poor’s Financial Services LLC, einem Geschéftsbereich von S&P Global (,S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene
Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC (,Dow Jones"); diese Marken werden von SPDJI im Rahmen einer
Lizenz und von BlackRock zu bestimmten Zwecken im Rahmen einer Unterlizenz genutzt. Es ist nicht mdglich, direkt
in einen Index zu investieren. Der iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF, der iShares EM
Infrastructure UCITS ETF, der iShares Global Clean Energy UCITS ETF, der iShares Global Timber & Forestry UCITS
ETF, der iShares Global Water UCITS ETF und der iShares Listed Private Equity UCITS ETF (die ,Fonds") werden von
SPDJI, Dow Jones, S&P oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen (zusammen ,S&P Dow Jones Indices")
nicht unterstiitzt, empfohlen, vertrieben oder beworben. S&P Dow Jones Indices gibt keine ausdriickliche oder
konkludente Zusicherung oder Gewahrleistung ab gegeniliber den Inhabern der Fonds oder anderen Personen
hinsichtlich der ZweckmaBigkeit einer Anlage in Wertpapieren im Allgemeinen oder in den Fonds im Besonderen oder
hinsichtlich der Fahigkeit der Indizes, die allgemeine Aktienmarktentwicklung abzubilden. Die Wertentwicklung eines
Index in der Vergangenheit ist kein Hinweis oder eine Garantie fir zuklinftige Ergebnisse. Die Beziehung von S&P
Dow Jones Indices zu BlackRock bezliglich der Indizes ist auf die Lizenzierung der Indizes und bestimmter
Warenmarken, Dienstleistungsmarken und/oder Handelsnamen von S&P Dow Jones Indices und/oder ihren
Lizenzgebern beschrankt. Die Indizes werden von S&P Dow Jones Indices ohne Berlcksichtigung von BlackRock oder
der Fonds festgelegt, zusammengestellt und berechnet. S&P Dow Jones Indices ist nicht verpflichtet, bei der
Festlegung, Zusammenstellung oder Berechnung der Indizes die Bedirfnisse von BlackRock oder der Inhaber der
Fonds zu bericksichtigen. S&P Dow Jones Indices war nicht an der Festlegung der Preise oder des Volumens der
Fonds oder der Termine fir die Emission oder den Verkauf der Fonds oder an der Festlegung oder Berechnung der
Gleichung beteiligt, mit der der Riicknahmeanspruch fir die Anteile der Fonds berechnet wird, und ist nicht dafur
verantwortlich. S&P Dow Jones Indices Ubernimmt keine Verpflichtung oder Haftung im Zusammenhang mit der
Verwaltung, dem Vertrieb oder dem Handel der Fonds. Es wird nicht gewahrleistet, dass auf den Indizes beruhende
Anlageprodukte die Wertentwicklung des Index genau abbilden oder positive Anlagerenditen liefern werden. Die S&P
Dow Jones Indices LLC ist nicht als Anlage- oder Steuerberater tatig. Ein Steuerberater sollte konsultiert werden, um
die Auswirkungen von steuerbefreiten Wertpapieren auf die Portfolios und die steuerlichen Folgen einer bestimmten
Anlageentscheidung zu bewerten. Die Aufnahme eines Wertpapiers in einen Index stellt keine Empfehlung von S&P
Dow Jones Indices fiur den Kauf, den Verkauf oder das Halten dieses Wertpapiers dar und sollte nicht als
Anlageberatung angesehen werden.

S&P DOW JONES INDICES UBERNIMMT KEINE GARANTIE FUR DIE ANGEMESSENHEIT, RICHTIGKEIT, AKTUALITAT
UND/ODER VOLLSTANDIGKEIT DER INDIZES ODER DER DAMIT VERBUNDENEN DATEN ODER FUR DARAUF
BEZOGENE MITTEILUNGEN, INSBESONDERE MUNDLICHE ODER SCHRIFTLICHE MITTEILUNGEN (EINSCHLIESSLICH
ELEKTRONISCHER MITTEILUNGEN). S&P DOW JONES INDICES IST NICHT FUR DARIN ENTHALTENE FEHLER,
AUSLASSUNGEN ODER VERZOGERUNGEN SCHADENERSATZPFLICHTIG ODER HAFTBAR. S&P DOW JONES INDICES
GIBT KEINE AUSDRUCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWAHRLEISTUNGEN UND SCHLIESST
AUSDRUCKLICH JEGLICHE GEWAHRLEISTUNG HINSICHTLICH DER MARKTFAHIGKEIT ODER EIGNUNG FUR EINEN
BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG ODER HINSICHTLICH DER VON BLACKROCK,
INHABERN DER FONDS ODER ANDEREN NATURLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSONEN AUS DER NUTZUNG DER
INDIZES ODER IN BEZUG AUF DAMIT VERBUNDENE DATEN ZU ERZIELENDEN ERGEBNISSE AUS. UNBESCHADET
DES VORSTEHENDEN HAFTET S&P DOW JONES INDICES IN KEINEM FALL FUR MITTELBARE, BESONDERE ODER
BEILAUFIG ENTSTANDENE SCHADEN, STRAFSCHADENERSATZ ODER FOLGESCHADEN, EINSCHLIESSLICH
ENTGANGENER GEWINNE, HANDELSVERLUSTE, VERLORENER ZEIT ODER VERLORENEM GESCHAFTS- ODER
FIRMENWERT, SELBST WENN AUF DIE MOGLICHKEIT DERARTIGER SCHADEN HINGEWIESEN WURDE, SEI ES
AUFGRUND EINES VERTRAGES, UNERLAUBTER HANDLUNG, GEFAHRDUNGSHAFTUNG ODER ANDERWEITIG. ES GIBT
KEINE BEGUNSTIGTEN DRITTEN VON VERTRAGEN ODER VEREINBARUNGEN ZWISCHEN S&P DOW JONES INDICES
UND BLACKROCK MIT AUSNAHME DER LIZENZGEBER VON S&P DOW JONES INDICES.

Der Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index (der ,Markit iBoxx Index"), auf den hierin Bezug genommen

wird, ist das Eigentum der Markit Indices Limited (,Indexsponsor") und wurde zur Verwendung im Zusammenhang
mit dem iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF lizenziert. Jede Partei bestédtigt und erkennt an, dass der iShares
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$ High Yield Corp Bond UCITS ETF (der ,Markit iBoxx Fund") vom Indexsponsor weder unterstutzt, empfohlen noch
beworben wird. Der Indexsponsor erteilt keine ausdriicklichen oder konkludenten Zusicherungen in Bezug auf den
Markit iBoxx Index oder irgendwelche Daten, die darin enthalten sind oder sich darauf beziehen, und er schlieBt
hiermit ausdrickliche jegliche diesbezligliche Gewahrleistung (einschlieBlich unter anderem der Gewahrleistung der
Marktgangigkeit oder der Eignung zu einem bestimmten Zweck oder zu einer bestimmten Verwendung) aus, und er
schlieBt insbesondere jegliche Gewahrleistung in Bezug auf die Qualitat, die Richtigkeit und/oder die Vollsténdigkeit
des Markit iBoxx Index oder der darin enthaltenen oder darauf bezogenen Daten, die mit der Nutzung des Index
erzielten Ergebnisse und/oder die Zusammensetzung des Markit iBoxx Index zu einem bestimmten Zeitpunkt an
einem bestimmten Datum oder anderweitig und/oder die Kreditwirdigkeit eines Unternehmens oder die
Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Kreditereignisses oder eines dhnlichen Ereignisses (unabhangig von der
Definition dieses Begriffs) in Bezug auf einen zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Datum oder
anderweitig im Markit iBoxx Index enthaltenen Schuldtitel aus. Der Indexsponsor haftet gegeniliber den Parteien oder
anderen Personen nicht flr Fehler im Markit iBoxx Index (ob aus Fahrlassigkeit oder anderweitig), und der
Indexsponsor ist nicht verpflichtet, die Parteien oder irgendjemanden Uber Fehler im Markit iBoxx Index zu
informieren.

Der Indexsponsor erteilt keine ausdrickliche oder konkludente Zusicherung in Bezug auf die Ratsamkeit des Kaufs
oder Verkaufs des Markit iBoxx Fonds, die Fahigkeit des Markit iBoxx Index zur Nachbildung der Entwicklung der
maBgeblichen Markte oder in sonstiger Hinsicht in Bezug auf den Markit iBoxx Index oder irgendwelche
diesbeziiglichen Transaktionen oder Produkte oder zur Ubernahme von damit verbundenen Risiken. Der Indexsponsor
ist nicht verpflichtet, bei der Bestimmung, Zusammensetzung oder Berechnung des Markit iBoxx Index die
Bedurfnisse irgendwelcher Parteien zu beriicksichtigen. Parteien, die Anteile des Markit iBoxx Fonds kaufen oder
verkaufen, und der Indexsponsor haften keinen Parteien gegenuber fir Handlungen oder Unterlassungen des
Indexsponsors in Verbindung mit der Bestimmung, Anpassung, Berechnung oder Fortfihrung des Markit iBoxx Index.
Jede Partei bestdtigt, dass die andere Partei oder ggf. eines ihrer verbundenen Unternehmen der Indexsponsor sein
oder mit dem Indexsponsor verbunden sein kann und deshalb auf die Bestimmung, Anpassung oder Fortfiihrung des
Markit iBoxx Index einwirken oder diese beeinflussen kann. Der Indexsponsor und seine verbundenen Unternehmen
kénnen mit allen im Markit iBoxx Index enthaltenen Schuldtiteln handeln, und sie kdnnen — wenn zuldssig — von den
Emittenten dieser Schuldtitel oder deren verbundenen Unternehmen Einlagen annehmen, diesen Darlehen zur
Verfligung stellen oder anderweitig Kredite vergeben und allgemein jede Art von Handels- oder Investmentbanking-
oder sonstigen Geschéaften mit ihnen eingehen und sie kénnen hinsichtlich dieser Geschafte so handeln, als ob der
Markit iBoxx Index nicht existierte, ungeachtet dessen, ob diese Handlung den Markit iBoxx Index oder den Markit
iBoxx Fonds beeintrachtigen kénnte. Der Indexsponsor und seine verbundenen Unternehmen verfligen eventuell
Uber Informationen in Bezug auf Bestandteile des Markit iBoxx Index, die 6ffentlich zuganglich sind oder nicht oder
den anderen Parteien bekannt sind oder nicht, und alle Parteien, die Anteile des Markit iBoxx Fonds kaufen oder
verkaufen, erklaren sich damit einverstanden, dass der Markit iBoxx Fonds keine Verpflichtung fir den Indexsponsor
oder seine verbundenen Unternehmen begriindet, solche Informationen weiterzugeben.

Allgemeiner Hinweis

Keine Bestimmung in den vorstehenden Haftungsausschliissen schlieBt eine Haftung oder Verantwortlichkeit
vonseiten der Vertriebsstellen fir ihre Vertriebsaktivitaten im Hinblick auf den Fonds aus.
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ANHANG V

US-Personen

1. ~US-Person" bedeutet gemaB Richtlinie S des Gesetzes von 1933:

1.1 eine natlrliche Person, die in den Vereinigten Staaten ansassig ist;

1.2 gemaB den Gesetzen der Vereinigten Staaten aufgebaute Partnerschaften bzw. Unternehmen;

1.3 ein Nachlass, bei dessen Vollstrecker bzw. Verwalter es sich um eine US-Person handelt;

1.4 ein Treuhander eines Treuhandfonds, bei denen es sich um eine US-Person handelt;

1.5 ein Blro bzw. eine Niederlassung einer auslandischen Gesellschaft in den Vereinigten Staaten;

1.6 ein Konto ohne Dispositionsbefugnis oder ahnliches Konto (mit Ausnahme eines
Nachlassvermoégens oder Trusts), das von einem Handler (dealer) oder sonstigen Treuhander
(fiduciary) zugunsten oder fiir Rechnung einer US-Person gefiihrt wird;

1.7 ein Konto mit Dispositionsbefugnis oder ahnliches Konto (mit Ausnahme eines Nachlassvermdgens
oder Trusts), das von einem Handler (dealer) oder sonstigen Treuhander (fiduciary) gefthrt wird,
der in den Vereinigten Staaten gegriindet oder errichtet oder (im Fall einer natlrlichen Person) in
den Vereinigten Staaten ansassig ist; oder

1.8 eine Gesellschaft oder ein Unternehmen, sofern:

(a) diese(s) gemaBl den Gesetzen einer nicht-US-amerikanischen Jurisdiktion organisiert bzw.
gegrindet ist; und

(b) diese(s) von einer US-Person vorrangig zum Zweck der Anlage in nicht gemaB dem Gesetz
von 1933 eingetragenen Wertpapieren eingerichtet wurde, es sei denn, die Gesellschaft
bzw. das Unternehmen ist durch akkreditierte Anleger (wie in Richtlinie 501(a) gemaBl
dem Gesetz), bei denen es sich nicht um natirliche Personen, Nachlassvermdgen oder
Treuhandfonds handelt, organisiert bzw. gegriindet und steht in deren Besitz.

2. Ungeachtet des obigen Punkts (1) gilt ein von einem in den Vereinigten Staaten organisierten, gegriindeten
oder (bei einer Einzelperson) ansassigen Handler oder sonstigem professionellen Verwalter zu Gunsten bzw.
fir Rechnung einer Nicht-US-Person gehaltenes Kundenkonto mit vereinbarter Dispositionsfreiheit des
Maklers oder ein dhnliches Konto nicht als ,US-Person®.

3. Ungeachtet des obigen Punkts (1) gilt ein Nachlass, bei dem ein professioneller, als Vollstrecker oder
Testamentsverwalter agierender Verwalter eine US-Person ist, nicht als US-Person, wenn
3.1 ein Vollstrecker bzw. Verwalter des Nachlasses, bei dem es sich nicht um eine US-Person handelt,

alleinige bzw. geteilte Anlageermessensfreiheit hinsichtlich der Vermdgenswerte des Nachlasses
hat; und

3.2 der Nachlass Nicht-US-Gesetzen unterliegt.

4, Ungeachtet des obigen Punkts (1) gilt ein Treuhandfonds, bei dem einer der als Treuhander agierenden
professionellen Verwalter eine US-Person ist, nicht als US-Person, wenn ein Treuhdnder, bei dem es sich
nicht um eine US-Person handelt, alleinige bzw. geteilte Anlageermessensfreiheit hinsichtlich der
Vermoégenswerte des Treuhandfonds hat, und kein NieBbrauchberechtigter des Treuhandfonds (und kein
Treugeber, wenn der Treuhandfonds widerruflich ist) eine US-Person ist.

5. Ungeachtet des obigen Punkts (1) gilt ein entsprechend den Gesetzen eines anderen Landes als den USA
und Ublichen Praktiken und Dokumenten eines solchen Landes eingerichteter und verwalteter
Angestelltenleistungsplan nicht als ,,US-Person®.

6. Ungeachtet des obigen Punkts (1) gilt ein Blro bzw. eine Niederlassung einer sich auBerhalb der USA
befindlichen Person nicht als ,,US-Person", wenn:

6.1 das Biiro bzw. die Niederlassung aus berechtigten Geschaftsgriinden agiert; und

6.2 das Biuro bzw. die Niederlassung im Versicherungs- oder Bankwesen tétig ist und substantiven
Versicherungs- bzw. Bankrichtlinien in ihrer jeweiligen Jurisdiktion unterliegt.

7. Der Internationale Wahrungsfonds, die Internationale Bank fir Wiederaufbau und Entwicklung, die

Interamerikanische Entwicklungsbank, die Asiatische Entwicklungsbank, die Afrikanische Entwicklungsbank,
die Vereinten Nationen sowie ihre Geschaftsstellen, verbundenen Unternehmen und Rentenplane und
jegliche weiteren ahnlichen internationalen Organisationen, deren Geschéftsstellen, verbundene
Unternehmen und Rentenplane gelten nicht als ,US-Personen®.

Der Verwaltungsrat kann die oben aufgeflihrten Begriffsbestimmungen ohne Mitteilung an die Anteilinhaber andern,
um dem Sinn der jeweils geltenden US-Gesetze und Vorschriften am besten gerecht zu werden.
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ANHANG VI

Die folgenden externen Beauftragten wurden von der State Street Bank and Trust Company (dem globalen
Unterverwahrer der Verwahrstelle) in den angegebenen Markten zu Unterverwahrern bestellt. Die nachstehende Liste
der Markte entspricht dem globalen Verwahrstellennetzwerk des globalen Unterverwahrers der Verwahrstelle,
wahrend die Vermodgenswerte der Gesellschaft in der Regel an den in Anhang I aufgeflihrten geregelten Markten
notiert sind oder gehandelt werden.

Markt Unterverwahrer

Albanien Raiffeisen Bank sh.a.

Argentinien Citibank, N.A.

Australien The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

Osterreich Deutsche Bank AG (Uber ihre Niederlassung Frankfurt mit Unterstitzung durch
die Niederlassung Wien)
UniCredit Bank Austria AG

Bahrain HSBC Bank Middle East Limited (als Beauftragte von The Hongkong and

Shanghai Banking Corporation Limited)

Bangladesch

Standard Chartered Bank

Belgien Deutsche Bank AG, Niederlande (Uber ihre Niederlassung Amsterdam mit
Unterstitzung von ihrer Niederlassung Brissel)

Benin Uber Standard Chartered Bank Cdte d’lvoire S.A., Abidjan, Elfenbeinkiste

Bermuda HSBC Bank Bermuda Limited

Fdderation Bosnien
und Herzegowina

UniCredit Bank d.d.

Botswana Standard Chartered Bank Botswana Limited
Brasilien Citibank, N.A.
Bulgarien Citibank Europe plc, Niederlassung Bulgarien

UniCredit Bulbank AD

Burkina Faso

Uber Standard Chartered Bank Cote d’lvoire S.A., Abidjan, Elfenbeinkiiste

Kanada

State Street Trust Company Canada

Chile

Itall CorpBanca S.A.

Volksrepublik China

HSBC Bank (China) Company Limited (als Beauftragte von The Hongkong
and Shanghai Banking Corporation Limited)

China Construction Bank Corporation (nur fur den Markt fir A-Aktien)
Citibank N.A. (nur fir den Markt Shanghai — Hong Kong Stock Connect)

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (nur fir den Markt
Shanghai — Hong Kong Stock Connect)

Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited (fir den Markt Shanghai —
Hong Kong Stock Connect)

Kolumbien Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria
Costa Rica Banco BCT S.A.
Kroatien Privredna Banka Zagreb d.d.
Zagrebacka Banka d.d.
Zypern BNP Paribas Securities Services, S.C.A., Griechenland (tber ihre

Niederlassung Athen)
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Markt

Unterverwahrer

Tschechische Republik

Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Danemark Nordea Bank AB (publ), Schweden (tber ihre Niederlassung Nordea
Danmark, Filial af Nordea Bank AB (publ), Schweden)
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Schweden (tber ihre
Niederlassung Kopenhagen)

Agypten HSBC Bank Egypt S.A.E. (als Beauftragte von The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited)

Estland AS SEB Pank

Eswatini (vormals

Swasiland) Standard Bank Swaziland Limited

Finnland Nordea Bank AB (publ), Schweden (lber ihre Niederlassung Nordea Bank
AB (publ), Niederlassung Finnland)
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Schweden (Uber ihre
Niederlassung Helsinki)

Frankreich Deutsche Bank AG, Niederlande (Uber ihre Niederlassung Amsterdam mit

Unterstltzung von ihrer Niederlassung Paris)

Republik Georgien

JSC Bank of Georgia

Deutschland

State Street Bank International GmbH
Deutsche Bank AG

Ghana

Standard Chartered Bank Ghana Limited

Griechenland

BNP Paribas Securities Services, S.C.A.

Guinea-Bissau

Uber Standard Chartered Bank Cdte d’lvoire S.A., Abidjan, Elfenbeinkiste

Hongkong Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
Ungarn Citibank Europe plc Magyarorszagi Fioktelepe
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Island Landsbankinn hf.
Indien Deutsche Bank AG
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Indonesien Deutsche Bank AG
Irland State Street Bank and Trust Company, Niederlassung Vereinigtes Kénigreich
Israel Bank Hapoalim B.M.
Italien Deutsche Bank S.p.A.

Elfenbeinkliste

Standard Chartered Bank Cote d’lvoire S.A.

Japan Mizuho Bank, Limited
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Jordanien Standard Chartered Bank
Kasachstan JSC Citibank Kazakhstan
Kenia Standard Chartered Bank Kenya Limited

Republik Korea

Deutsche Bank AG
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

195




Markt Unterverwahrer

Kuwait HSBC Bank Middle East Limited (als Beauftragte von The Hongkong and
Shanghai Banking Corporation Limited)
Lettland AS SEB banka
Litauen AB SEB bankas
Malawi Standard Bank PLC
Malaysia Deutsche Bank (Malaysia) Berhad
Standard Chartered Bank Malaysia Berhad
Mali Uber Standard Chartered Bank Cbte d’lvoire S.A., Abidjan, Elfenbeinkiiste
Mauritius The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Mexiko Banco Nacional de México, S.A.
Marokko Citibank Maghreb S.A.
Namibia Standard Bank Namibia Limited
Niederlande Deutsche Bank AG
Neuseeland The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Niger Uber Standard Chartered Bank Cdte d’lvoire S.A., Abidjan, Elfenbeinkiste
Nigeria Stanbic IBTC Bank Plc.
Norwegen Nordea Bank AB (publ), Schweden (Uber ihre Niederlassung Nordea Bank AB

(publ), filial i Norge)

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Schweden (Uber ihre
Niederlassung Oslo)

Oman HSBC Bank Oman S.A.O.G. (als Beauftragte von The Hongkong and
Shanghai Banking Corporation Limited)

Pakistan Deutsche Bank AG

Panama Citibank, N.A.

Peru Citibank del Peru, S.A.

Philippinen Deutsche Bank AG

Polen Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Portugal Deutsche Bank AG, Niederlande (liber ihre Niederlassung Amsterdam mit
Unterstitzung von ihrer Niederlassung Lissabon)

Puerto Rico Citibank N.A.

Katar HSBC Bank Middle East Limited (als Beauftragte von The Hongkong and
Shanghai Banking Corporation Limited)

Rumanien Citibank Europe plc, Dublin — Niederlassung Ruménien

Russland AO Citibank

Saudi-Arabien HSBC Saudi Arabia (als Beauftragte von The Hongkong and Shanghai

Banking Corporation Limited)

Saudi British Bank (als Beauftragte von The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited)

Senegal Uber Standard Chartered Bank Céte d’lvoire S.A., Abidjan, Elfenbeinkiste
Serbien UniCredit Bank Serbia JSC
Singapur Citibank N.A.
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Markt

Unterverwahrer

Slowakische Republik

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Slowenien UniCredit Banka Slovenija d.d.
Siudafrika FirstRand Bank Limited
Standard Bank of South Africa Limited
Spanien Deutsche Bank S.A.E.
Sri Lanka The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

Republika Srpska

UniCredit Bank d.d.

Schweden Nordea Bank AB (publ)
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Schweiz Credit Suisse (Switzerland) Limited

UBS Switzerland AG

Taiwan - R.O.C.

Deutsche Bank AG
Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited

Tansania Standard Chartered Bank (Tanzania) Limited
Thailand Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
Togo Uber Standard Chartered Bank Cbte d’lvoire S.A., Abidjan, Elfenbeinkiiste
Tunesien Union Internationale de Banques
Tlrkei Citibank, A.S.
Deutsche Bank A.S.
Uganda Standard Chartered Bank Uganda Limited
Ukraine JSC Citibank

Vereinigte Arabische
Emirate — Dubai
Financial Market

HSBC Bank Middle East Limited (als Beauftragte von The Hongkong and
Shanghai Banking Corporation Limited)

Vereinigte Arabische
Emirate — Dubai
International Financial
Center

HSBC Bank Middle East Limited (als Beauftragte von The Hongkong and
Shanghai Banking Corporation Limited)

Vereinigte Arabische
Emirate — Abu Dhabi

HSBC Bank Middle East Limited (als Beauftragte von The Hongkong and
Shanghai Banking Corporation Limited)

Vereinigtes State Street Bank and Trust Company, Niederlassung Vereinigtes Kénigreich

Konigreich

USA State Street Bank and Trust Company

Uruguay Banco Ital Uruguay S.A.

Vietnam HSBC Bank (Vietnam) Limited (als Beauftragte von The Hongkong and
Shanghai Banking Corporation Limited)

Sambia Standard Chartered Bank Zambia Plc.

Simbabwe Stanbic Bank Zimbabwe Limited (als Beauftragte der Standard Bank of South

Africa Limited)
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INFORMATIONEN FUR ANLEGER IN DER SCHWEIZ
(STAND: 24. OKTOBER 2022)

Diese Informationen sind Bestandteil des Prospekts (in seiner jeweils giiltigen Fassung) fiir iShares II
plc (die ,Gesellschaft™) und sollten im Zusammenhang damit gelesen werden.

1.

I. INFORMATIONEN FUR ANLEGER IN DER SCHWEIZ

Vertreter

Der Vertreter in der Schweiz ist BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, 8001 Zrich.

2.

Zahlstelle

Die Zahlstelle in der Schweiz ist State Street Bank International GmbH, Miinchen, Zweigniederlassung Zirich,
Beethovenstrasse 19, CH-8027 Ziirich.

3.

Bezugsort der massgebenden Dokumente

Der Prospekt, die wesentlichen Informationen fir die Anlegerinnen und Anleger, die Satzung sowie der Jahres-
und Halbjahresbericht kénnen kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden.

4.

a.

6.

Publikationen

Die auslandische kollektive Kapitalanlage betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der
elektronischen Plattform www.fundinfo.com.

Die Ausgabe- und Ricknahmepreise bzw. der Nettoinventarwert pro Anteil mit dem Hinweis "exklusive
Kommissionen" werden taglich auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com publiziert.

Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

Die Gesellschaft und deren Beauftragte bezahlen keine Retrozessionen an Dritte als Entschadigung der
Vertriebstatigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz.

Die Gesellschaft und deren Beauftragte bezahlen im Vertrieb in der Schweiz keine Rabatte, um die auf den
Anleger entfallenden, dem Fonds belasteten Gebihren und Kosten zu reduzieren.

Erfiillungsort und Gerichtsstand

Flr die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erflillungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am
Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.
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II. ZUSATZINFORMATIONEN BEZUGLICH DER KOTIERUNG AN DER SIX SWISS EXCHANGE

Die finanzielle Situation der Gesellschaft wird im letzten Jahresbericht und Jahresabschluss und dem letzten
Halbjahresbericht und Halbjahresabschluss dargestellt. Diese beiden Berichte sind per Verweis einbezogen und
stellen einen integralen Bestandteil des Prospekts dar.

Diese Zusatzinformationen beziehen sich auf die Kotierung der Anteile der Gesellschaft an der SIX Swiss Exchange
(“SIX"). Die von der Gesellschaft zur Verfigung gestellten Informationen in dieser zusatzlichen
Kotierungsinformation beschranken sich auf Informationen, welche nicht bereits anderswo im Prospekt angegeben
sind.

1. Kotierung in der Schweiz

Die Anteile der in der Schweiz durch die Eidgendéssische Finanzmarktaufsicht (nachfolgend ,FINMA") zugelassenen
Fonds sind an der SIX kotiert. Die Zulassungsstelle der SIX hat das Kotierungsgesuch der Gesellschaft genehmigt.

2. Valoren-, ISIN-Nummern und Handelswahrung an der SIX

Fonds/Anteilsklasse Valor ISIN Handels-
wadhrung
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist) 2803931 IEO0B1FZSB30 GBP
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) 12592862 IEO0B52V]196 EUR
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) 3616783 IEO0B27YCN58 uUsD
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist) 3477082 IEO0B27YCF74 UsSD
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) 1065278 IE0008471009 CHF
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist) 1065255 IE0008470928 CHF
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) 2758517 IEOOB1FZS244 USsSD
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) 2758588 IEOOB1FZS350 UsbD
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) 2778490 IEOOB1FZSF77 USD
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) 2758574 IEOOB1FZS467 UsSD
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) 2803883 IEOOB1FZS681 CHF
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) 2803820 IEOOB1FZS798 USD
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) 2803924 IEO0B1FZSC47 uUsD
iShares BRIC 50 UCITS ETF USD (Dist) 3067362 | IEOOB1W57M07 UsD
iShares UK Property UCITS ETF GBP (Dist) 3007836 IEOOB1TXLS18 CHF
iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) 3007848 IEOOB1TXK627 uUsD
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) 3007862 IEOOB1TXHL60 UsD
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) 3246398 IE00B1YZSC51 EUR
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) 3246465 | IEOOB1XNHC34 UsD
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) 3477137 IEO0B27YCK28 uUsD
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) 3801845 IEO0B2NPKV68 uUsD
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) 36328098 IEOOBYXYYK40 CHF
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 13876308 | IEQ0B4PY7Y77 CHF
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) 13876422 | IE00B44CGS96 UsD
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) 36329219 | IEOOBYXYYM63 CHF
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) 24210095 | IEOOBKM4H312 uUsD
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) 30593752 | IEOOBYZTVV78 EUR
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) 36330447 | IEOOBYXYYL56 CHF
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) 35398779 | IEOOBDQYWQ65 UsD
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) 37071025 | IE00BZ048462 uUsD
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) 47652337 | IEO00BGQO0J979 CHF
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF CHF Hedged (Acc) 48370001 | IEQOBK7Y2R57 CHF
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) 48965182 | IE00BK6M1392 CHF
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) 49038363 | IEO0BJIK55B31 UsD
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) 49041087 | IEO0BJK55C48 EUR
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Dist) 50136905 | IEOOBK4W7N32 UsD
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) 30593749 | IEO00BYZTVTS56 EUR
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | 50428697 IEOOBKP5L623 CHF
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) 43669663 | IEOOBF553838 UsD
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 45137318 | IEOOBG5QQ390 EUR
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) 37071039 | IE0O0BZ048579 USsD
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF GBP Hedged (Dist) 48370017 | IE00BK7Y2S64 GBP
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) 52275784 | IEOOBKKKWJ26 UsD
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF CHF Hedged (Acc) 57748365 | IEOOBMDBMP28 CHF
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF CHF Hedged (Acc) 59801040 | IEOOBMH5T376 CHF
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF CHF Hedged (Acc) 110462923 | IEOOBMV3LS66 CHF
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | 111414083 | IEOOBMWPV694 CHF
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | 111414035 | IEOOBMWPV587 CHF
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) 57944485 | IEOOBMDBMNO04 EUR
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) 111459407 | IEO0BL6K8C82 EUR
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iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Acc) 113742058 | IE00098Z2GGO6 Usb
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF CHF Hedged (Acc) 119636156 | IEOOOTOS5HNG4 CHF

3. Market Makers

Die Kotierung der Anteile der in der Schweiz zugelassenen Fonds an der SIX erlaubt Investoren nicht nur die
Zeichnung oder den Antrag auf Riicknahme von Anteilen direkt bei der Gesellschaft, sondern auch deren Kauf oder
Verkauf in einem liquiden und regulierten Sekundarmarkt, d.h. Uber die SIX. Das Verfahren zur Zeichnung oder
Ricknahme von Anteilen der Gesellschaft ist im Prospekt beschrieben.

Die vollstdndige und aktuelle Liste der/des Bankinstitute/s, welche/s durch die Gesellschaft zur Ubernahme der
Aufgabe des “Market Makers” fiir den Handel von Anteilen der Fonds an der SIX ernannt wurde/n, ist auf der
Internetseite der SIX frei einsehbar: www.six-swiss-exchange.com.

Die Aufgabe des “Market Makers” besteht darin, einen Markt fiir die Anteile der an der SIX kotierten Fonds
aufrechtzuerhalten, fur die sie bestimmt worden sind, und in diesem Zusammenhang Ausgabe- und Ricknahmepreise
fir die entsprechenden Fonds im SIX-Handelssystem einzustellen.

Gemass der Praxis der FINMA muss jeder “Market Maker” sicherstellen, dass der Unterschied zwischen (i) dem
Intraday Nettoinventarwert je Anteil (berechnet auf Basis des Nettoinventarwerts ("NAV") je Anteil und laufend
aktualisiert, um handelsbedingte Anderungen der Preise der dem Index des jeweiligen Fonds zugrunde liegenden
Wertpapiere wiederzugeben (der “Intraday Nettoinventarwert", auch als ,indikativer NAV" bezeichnet)) und (ii)
dem Preis, zu dem Investoren die Anteile an der SIX kaufen oder verkaufen kénnen, auf eine verniinftige Hohe
reduziert ist.

Gemass den Bedingungen der “Market Making”-Vertrage zwischen der SIX und jedem “Market Maker” und gemass
spezifischen Vorschriften sowie unter normalen Marktbedingungen missen die “"Market Maker” einen Markt an der
SIX fur Anteile von in der Schweiz zugelassenen Fonds aufrechterhalten, und als Teil dieser Verpflichtung Kauf- und
Verkaufspreise fir diese Anteile im SIX Handelssystem mit einer Kursdifferenz (Spread) wie folgt veroffentlichen:

Flr Fonds, die auf Aktien als Basiswerten basieren, darf der Spread 2% (1% auf jeder Seite des indikativen NAV) in
den Fallen nicht Gbersteigen, in denen mindestens 50% der Basiswerte (constitutent stocks) wahrend den offiziellen
SIX-Handelszeiten im Heimatmarkt gehandelt werden kénnen, und der Spread darf maximal 5 % in den Fallen
betragen, in denen mehr als 50% der Basiswerte nicht wahrend den offiziellen SIX-Handelszeiten im Heimatmarkt
gehandelt werden kdnnen.

Fir Fonds, die als Basiswerte Obligationen der Kategorie Staatsanleihen (government bonds), , supranationals™ oder
ahnliche Anleihen mit einer Laufzeit von weniger als drei Jahren aufweisen, darf der Spread 0,5% (+/-0,25% auf
jeder Seite des Indikativen NAV, sofern verfiigbar) nicht tiberschreiten.

Fir Fonds, die als Basiswerte Obligationen der Kategorie Staatsanleihen (government bonds), ,supranationals™ oder
ahnliche Anleihen mit einer Laufzeit von mehr als drei Jahren oder als investmentwirdig klassifizierte
Unternehmensanleihen (investment-grade corporate bonds) aufweisen, darf der Spread 1% nicht Giberschreiten (+/-
0,5% auf jeder Seite des Indikativen NAV, sofern verfugbar).

Flr Fonds, die als Basiswerte Obligationen der Kategorie Schwellenlander-Anleihen (emerging markets bonds) oder
flr nicht investmentwirdig klassifizierte Unternehmensanleihen (non-investment-grade corporate bonds) aufweisen,
darf der Spread 2% (+/-1% auf jeder Seite des Indikativen NAV, sofern verfligbar) nicht tiberschreiten.

Diese Bedingung ist nur unter normalen Marktbedingungen anwendbar.

4. Ausgestaltung von Effekten

In der Schweiz werden Anteile Gber die SIX gehandelt. Die Abwicklung der durch Anleger iber die SIX gehandelten
Anteile erfolgt Uber SIX Securities Services. Es werden keine Anteilsscheine speziell fiir Beteiligungen in Uber SIX
Securities Services abgewickelten Anteilen ausgestellt.

Die Fonds nutzen das Internationale Zentrale Wertpapierverwahrstellen (,ICSD") Modell. SIX SIS ist ein Teilnehmer
an den ICSD. Fiir weitere Informationen verweisen wir auf das Kapitel mit der Uberschrift ,Globale Abrechnung und
Abwicklung". Die in der Schweiz gehandelten Anteile werden in einem Depot der SIX Securities Services bei der ICSD
Struktur verwahrt. SIX Securities Services wird ein Unter-Register fur die an der SIX gehandelten Anteile fihren.

5. Entwicklung des NAYV in den letzten 3 Jahren (in der Basiswahrung des jeweiligen Fonds
berechnet) * (vorgesehen nur fiir Fonds/Aktienklassen, die an der SIX vor dem 1. Januar 2018
kotiert waren.)
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Fonds/Anteilsklasse

2009

2010

2011

10.01

15.05

22.08

10.12

09.01

15.05

21.08

10.12

11.01

14.05

23.08

10.12

iShares Core EURO
STOXX 50 UCITS ETF
EUR (Dist)

24.946208

24.015051

27.49226

28.631332

30.263836

26.721754

26.674837

28.592922

28.165897

29.501616

22.077279

23.610388

iShares STOXX Europe
50 UCITS ETF EUR
(Dist)

21.582023

20.664402

23.841026

24.750528

26.250067

24.36531

25.144931

26.120195

26.456182

26.422397

21.664066

23.304787

iShares Asia Property
Yield UCITS ETF USD
(Dist)

15.352734

15.134953

19.352407

21.24304

22.260702

20.741146

21.542062

24.550427

25.45549

25.039485

21.618599

20.433009

iShares Developed
Markets Property Yield
UCITS ETF USD (Dist)

12.397859

11.26455

14.666466

16.00752

16.837235

16.722659

16.952625

18.942185

19.393717

20.655351

18.584528

18.139209

iShares US Property
Yield UCITS ETF USD
(Dist)

12.397859

11.26455

14.666466

16.00752

16.837235

16.722659

16.952625

18.942185

18.446035

20.291753

18.772061

19.309252

iShares Global
Infrastructure UCITS
ETF USD (Dist)

21.138363

19.208579

21.677457

22.821195

23.50475

20.596728

21.045424

22.078301

22.172361

23.419877

21.036206

21.414584

iShares MSCI Turkey
UCITS ETF USD (Dist)

17.6003

21.776913

32.406097

32.584318

36.281981

39.487178

37.945976

41.669762

40.672627

37.867398

29.591306

27.867231

iShares € Govt Bond 3-
S5yr UCITS ETF EUR
(Dist)

144.886737

145.643295

146.932143

147.614473

147.839768

150.427155

152.093986

147.441439

147.708513

145.934825

150.802611

146.776189

iShares € Govt Bond 7-
10yr UCITS ETF EUR
(Dist)

154.34293

151.455557

154.600615

155.570674

154.715578

159.439663

165.912124

157.651558

158.097094

156.326641

167.377871

164.855971

iShares € Govt Bond
15-30yr UCITS ETF
EUR (Dist)

155.495688

149.450703

157.838036

157.041599

156.011943

160.330378

172.00019

157.291461

155.33418

153.5556

160.994794

152.40444

iShares $ Treasury
Bond 7-10yr UCITS
ETF USD (Dist)

180.74304

171.793986

167.393014

166.394239

165.239903

170.087703

182.676954

174.013008

174.490627

176.669943

193.268547

193.526697

iShares $ TIPS UCITS
ETF USD (Acc)

145.839776

150.348342

153.297849

159.176052

159.98243

164.787356

167.26112

167.055855

169.826753

176.021546

188.489207

190.800124

iShares BRIC 50 UCITS
ETF USD (Dist)

16.656829

21.116588

25.429613

29.894549

30.997943

27.797886

28.189409

31.011823

32.056476

31.223841

26.99355

25.624703

iShares UK Property
UCITS ETF GBP (Dist)

3.692286

2.747545

3.660813

3.585561

3.818515

3.413041

3.422159

3.789351

3.871554

4.234061

3.727085

3.492845

iShares Global Water
UCITS ETF USD (Dist)

17.035584

17.087043

19.904655

21.346789

22.543305

20.497781

20.15725

23.766423

24.498245

25.549593

22.292791

22.338937

iShares Listed Private
Equity UCITS ETF USD
(Dist)

8.181056

8.86228

11.353937

11.574437

12.903002

12.549818

11.823756

14.754523

15.03068

15.467723

11.702292

11.736527

iShares Core MSCI
Europe UCITS ETF EUR
(Dist)

13.373078

13.105675

14.989143

15.584144

16.518843

15.905494

16.126166

17.534845

17.893158

17.89329

14.400307

15.341861

iShares Global Clean
Energy UCITS ETF USD
(Dist)

12.54662

12.390291

12.411298

12.436368

13.770814

9.240766

8.932662

9.097246

9.222368

9.848402

7.235442

5.165748




iShares MSCI EM Latin
America UCITS ETF
USD (Dist)

14.152843

17.04887

21.872538

26.175441

27.526906

24.490745

25.602296

28.426184

29.428113

27.860617

25.374008

24.546357

iShares EM
Infrastructure UCITS
ETF USD (Dist)

14.269865

16.344095

19.406247

21.128196

22.435468

20.268746

20.877576

22.757321

23.774533

24.590912

20.73116

19.475509

iShares J.P. Morgan
$ EM Bond UCITS ETF
USD (Dist)

84.871335

90.71244

96.426812

100.418321

101.352571

102.225414

110.600337

106.960686

106.151215

106.946207

109.00805

107.49662

iShares MSCI AC Far
East ex-Japan Small
Cap UCITS ETF USD
(Dist)

12.163935

17.838907

20.339223

23.405192

25.255547

24.810386

25.728279

29.110846

30.667305

30.814774

26.729548

23.388024

iShares FTSE MIB
UCITS ETF EUR (Dist)

11.862605

11.517475

13.235355

13.36313

14.185539

11.779806

11.975834

12.260524

12.168459

13.009113

8.956925

9.249495

iShares $ High Yield
Corp Bond UCITS ETF
USD (Dist)

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

103.25701

Fonds/Anteilsklasse

2011

20

12

20

13

2014

30.06

30.09

31.12

31.03

30.06.

30.09.

31.12

31.03

30.06

30.09

30.12

31.03

iShares US Aggregate
Bond UCITS ETF USD
(Dist)

n/a

99.942109

101.227168

101.555643

102.667868

104.214304

103.421826

103.181449

100.048576

100.574667

99.728847

101.465894

Fonds/Anteilsklasse

20

12

20

13

20

14

31.03

30.06

30.09

31.12

31.03

30.06

30.09

31.12

31.03

30.06

30.09

31.12

iShares MSCI EM
Islamic UCITS ETF USD
(Dist)

19.919719

17.62929

19.025608

19.40536

18.223021

16.535326

17.619442

17.310643

17.1532

18.2898

17.3477

15.526487

iShares Core UK Gilts
UCITS ETF GBP (Dist)

11.634734

11.926621

12.057444

11.867997

11.945674

11.3788

11.4265

11.1516

11.3843

11.3835

11.8032

12.4026

iShares MSCI USA
Islamic UCITS ETF USD
(Dist)

26.572062

25.583102

27.090312

26.645937

29.705726

29.7609

31.3929

34.0445

34.9105

36.4335

36.3331

37.0835

iShares MSCI Europe
SRI UCITS ETF EUR
(Acc)

23.736948

22.774635

24.821698

26.346177

27.623703

27.088

29.593

31.1999

32.3756

33.799

34.2685

33.823

iShares Global Timber
& Forestry UCITS ETF
USD (Dist)

15.654048

14.200414

15.413713

16.851502

18.702222

17.099301

18.875542

19.831106

19.4108

19.9599

18.6296

19.8061

iShares MSCI World
Islamic UCITS ETF USD
(Dist)

23.36305

21.968259

23.409388

23.462478

25.122168

24.646155

26.477996

28.159004

28.6919

30.0546

29.1443

28.492

iShares Dow Jones
Global Sustainability
Screened UCITS ETF
USD (Acc)

24.367096

22.670976

24.210881

25.213499

26.740794

26.559992

28.830133

30.656144

31.4139

32.918

31.9365

31.3787
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Fonds/Anteilsklasse 31.03 30.06 30.09 31.12 31.03 30.06 30.09 31.12 31.03 30.06 30.09 31.12 31.03
iShares J.P. Morgan $ EM | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Bond UCITS ETF USD
(Acc)
iShares US Aggregate | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Bond UCITS ETF USD
(Acc)
iShares $ High Yield Corp | n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Bond UCITS ETF USD
(Acc)
Fonds/Anteilsklasse 2014 2015 2016 2017

30.06 | 30.09 | 31.12 | 31.03 | 30.06 | 30.09 | 31.12 | 31.03 | 31.06 | 30.09 | 31.12 | 31.03 | 30.06
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) - - - - - - - - - - - - 4.97

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | - - - - - - - - - - - - _
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | - - - - - - - - - - - - -

* im Hinblick auf den Beginn der jeweiligen Kotierung an der SIX

6. Verantwortung fiir den Kotierungsprospekt

Die Gesellschaft iShares II plc mit Sitz in Dublin, Irland, und ihre Verwaltungsratsmitglieder sind verantwortlich fir die in diesem Prospekt enthaltenen Angaben. Nach ihrem besten Wissen
und Gewissen stimmen die in diesem Prospekt enthaltenen Angaben mit den Tatsachen Uberein und lassen keine wesentlichen Fakten oder Umstande aus.
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III. ZUSATZINFORMATIONEN BEZUGLICH DER KOTIERUNG AN DER BX SWISS

Diese Zusatzinformationen beziehen sich auf die Kotierung der Anteile der Gesellschaft an der BX Swiss (,BX").
Die von der Gesellschaft zur Verfligung gestellten Informationen in dieser zusatzlichen Kotierungsinformation
beschréanken sich auf Informationen, welche nicht bereits anderswo im Prospekt angegeben sind.

Die finanzielle Situation der Gesellschaft wird im letzten Jahresbericht und Jahresabschluss und dem letzten
Halbjahresbericht und Halbjahresabschluss dargestellt. Diese beiden Berichte sind per Verweis einbezogen und
stellen einen integralen Bestandteil des Prospekts dar.

1. valorennummer, ISIN, Ticker, Handelswihrung, Ort der Erstkotierung

Teilfonds/Anteilklasse Valoren- ISIN Ticker Ort der BX

Nr. Erstkotierung | Handels-
wahrung

iShares $ Floating Rate

Bond UCITS ETF USD 40675668 IEOOBDFGJ627 FLOA LSE CHF

(Acc)

iShares $ High Yield Corp

Bond UCITS ETF EUR 37406112 IEOOBF3N7102 IHYE LSE CHF

Hedged (Dist)

iShares $ TIPS UCITS
ETF EUR Hedged (Acc) 40319397 IEO0BDZVH966 ITPE LSE CHF

iShares $ Floating Rate
Bond UCITS ETF MXN 43147429 IEOOBDDRDZ46 FRMX CBOE CHF
Hedged (Acc)

iShares $ High Yield Corp
Bond UCITS ETF MXN 43148454 IEOOBDDRH961 IHYM CBOE CHF
Hedged (Acc)

iShares J.P. Morgan $ EM
Bond UCITS ETF MXN 43148460 IEOOBDDRH417 EMBM CBOE CHF
Hedged (Acc)

iShares J.P. Morgan $ EM
Bond UCITS ETF EUR 47417801 IE00BJ5JPH63 3SUD Xetra EUR
Hedged (Acc)

iShares FTSE MIB UCITS

ETF EUR (Dist) 3246482 IEOOB1XNH568 IMIB LSE CHF
iShares € Govt Bond 7-

10yr UCITS ETF EUR 2803943 IEOOB1FZS806 IBGM LSE CHF
(Dist)

iShares $ Floating Rate

Bond UCITS ETF EUR 37406036 IEOOBF11F458 FLOE Xetra EUR

Hedged (Dist)

iShares $ Floating Rate
Bond UCITS ETF GBP 37682092 IEOOBF7TPM11 FLOS LSE CHF
Hedged (Dist)

iShares J.P. Morgan ESG

$ EM Bond UCITS ETF 42800493 IEOOBDDRDW15 EMES LSE usD
USD (Dist)

iShares J.P. Morgan ESG

$ EM Bond UCITS ETF 50428686 IEOOBKP5L730 GMES SIX / Xetra EUR
EUR Hedged (Acc)

iShares MSCI Europe SRI Euronext

UCITS ETF EUR (Dist) 44632960 IEOOBGDPWW94 ISED Amsterdam EUR
iShares € Floating Rate

Bond UCITS ETF EUR 39764202 IEOOBF5GB717 EFRN LSE EUR
(Dist)

iShares MSCI EM Islamic

UCITS ETF USD (Dist) 3616834 IEO0B27YCP72 ISEM LSE usbD
iShares € Govt Bond 15-

30yr UCITS ETF EUR 2803854 IEO0B1FZS913 IBGL LSE CHF
(Dist)

iShares EM

Infrastructure UCITS ETF 3801900 IEOOB2NPL135 1EMI LSE usbD
USD (Dist)

iShares MSCI Turkey

UCITS ETF USD (Dist) 2778493 IEO0B1FZS574 ITKY LSE usD
iShares Dow Jones 12592831 IE00B57X3V84 IGSG LSE usD

Global Sustainability




Screened UCITS ETF
USD (Acc)

iShares MSCI USA
Islamic UCITS ETF USD 3616849 IE00B296QM64 ISUs LSE usb
(Dist)

iShares MSCI AC Far
East ex-Japan Small Cap 4218076 IE0O0B2QWDR12 ISFE LSE usb
UCITS ETF USD (Dist)

2. Art der Verbriefung, CSD (Depotstelle) und Settlement

Die Abwicklung der durch Anleger lUber die BX gehandelten Anteile erfolgt tGber SIX Securities Services durch SIX
SIS Ltd als CSD. Es werden keine Anteilsscheine speziell fiir Beteiligungen in tber SIX Securities Services durch
SIX SIS Ltd abgewickelten Anteilen ausgestellt. Das Clearing in der Schweiz wird von SIX SIS Ltd ausgefihrt.

3. Market Maker

Die Kotierung der Anteile der in der Schweiz zugelassenen Fonds an der BX erlaubt Investoren, die Anteile der
in der Schweiz zugelassenen Fonds in einem liquiden und regulierten Sekundarmarkt zu kaufen oder zu verlaufen,
d.h. Gber die BX. Das Verfahren zur Zeichnung oder Ricknahme von Anteilen der Gesellschaft ist im Prospekt
beschrieben.

Die vollstdndige und aktuelle Liste der/des Bankinstitute/s, welche/s durch BX zur Ubernahme der Aufgabe des
Market Makers gemass den Anforderungen der FINMA fiir den Handel von Anteilen der Fonds an der BX ernannt
wurde/n, ist auf der Internetseite der BX frei einsehbar: https://www.bxswiss.com/.

Die Aufgabe des Market Makers besteht darin, einen Markt fiir die Anteile der an der BX kotierten Fonds
aufrechtzuerhalten, flr die er ernannt worden ist, und in diesem Zusammenhang Ausgabe- und Riicknahmepreise
flr die entsprechenden Fonds im BX-Handelssystem einzustellen.

Gemass der Praxis der FINMA muss jeder Market Maker sicherstellen, dass der Unterschied zwischen (i) dem
indikativen Nettoinventarwert je Anteil (berechnet auf Basis des Nettoinventarwerts ("NAV") je Anteil und laufend
aktualisiert, um handelsbedingte Anderungen der Preise der dem Index des jeweiligen Fonds zugrunde liegenden
Wertpapiere wiederzugeben (auch als "Intraday NAV" bezeichnet)) und (ii) dem Preis, zu dem Investoren die
Anteile an der BX kaufen oder verkaufen kdnnen, auf eine verniinftige Hohe reduziert ist.

Gemass den Bedingungen des Market Making-Vertrages zwischen der BX und dem Market Maker verpflichtet sich
dieser gemass spezifischen Vorschriften sowie unter normalen Marktbedingungen, einen Markt an der BX fir
Anteile von in der Schweiz zugelassenen Fonds aufrechterhalten, und als Teil dieser Verpflichtung Kauf- und
Verkaufspreise flir diese Anteile im BX Handelssystem mit einer Kursdifferenz (Spread) wie nachstehend
vorgeschrieben zu veroffentlichen:

Der Market Maker hat auf monatlicher Basis wahrend mindestens 90% der offiziellen Handelszeiten der BX die
nachstehend vorgeschriebenen maximalen Spreads und Mindestangebote einzuhalten. Die BX kann in
begriindeten Féllen, insbesondere aus technischen Griinden, Ausnahmen gewahren.

ETFs auf Aktienindizes: Als ETFs auf Aktienindizes - eine Kategorie nach dem BX-Anhang Uber ETF-Spreads,
gelten Fonds, die mehr als 50% ihres NAVs in Aktien beinhalten. Das Mindestangebot betragt CHF 50'000. Sind
50% der Basiswerte wahrend den offiziellen Handelszeiten der BX im Primarmarkt handelbar, darf der Market
Maker einen Spread von maximal 1.0% zum iNAV nicht Uberschreiten. Sind 50% der Basiswerte wahrend den
Handelszeiten der BX nicht im Primarmarkt handelbar, darf der Market Maker einen Spread zwischen Geld- und
Briefkurs von maximal 5.0% nicht Gberschreiten. Wéhrend eines Handelstages kénnen beide Regeln gemeinsam
zur Anwendung kommen.

ETFs auf Fixed-Income Indizes: Als ETFs auf Fixed-Income Indizes - eine Kategorie nach dem BX-Anhang
Uber ETF-Spreads, gelten Fonds, die mehr als 50% ihres NAVs in Fixed-Income Instrumente beinhalten. Das
Mindestangebot betragt CHF 100'000. Der Market Maker muss folgende maximalen Spreads zwischen Geld- und
Briefkurs bzw. zum iNAV, sofern verfligbar, einhalten: a) 0.1% bzw. 0.05% fir Geldmarktprodukte; b) 0.5% bzw.
0.25% fiur Geldmarktprodukte, die nicht in Fondswdhrung gehandelt werden; c) 0.5% bzw. 0.25% fir
Staatsanleihen, «Supranationals» und ahnliche Anleihen mit einer Laufzeit von weniger als 3 Jahren; d) 1.0%
bzw. 0.5% filr Staatsanleihen, «Supranationals» und ahnliche Anleihen mit einer Laufzeit von mehr als 3 Jahren,
sowie flur investmentwirdig klassifizierte Unternehmensanleihen (investment-grade Corporate Bonds); e) 2.0%
bzw. 1.0% fir Emerging Markets Anleihen sowie flir nicht investmentwiirdig klassifizierte Unternehmensanleihen
(non-investment-grade Corporate Bonds).

ETFs auf Rohstoff-Indizes: Als ETFs auf Rohstoff-indizes - eine Kategorie nach dem BX-Anhang Uber ETF-
Spreads, gelten Fonds, die mehr als 50% Rohstoffe beinhalten. Das Mindestangebot betréagt CHF 50'000. Sind
50% der Basiswerte wahrend den offiziellen Handelszeiten der BX im Primdrmarkt handelbar, darf der Market
Maker einen Spread von maximal 1.0% zum iNAV nicht Uberschreiten. Sind 50% der Basiswerte wahrend den
Handelszeiten der BX nicht im Primarmarkt handelbar, darf der Market Maker einen Spread zwischen Geld- und
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Briefkurs von maximal 3.0% nicht Gberschreiten. Wahrend eines Handelstages kénnen beide Regeln gemeinsam
zur Anwendung kommen.

ETFs auf Kollektive Kapitalanlagen-Indizes: Das Mindestangebot betragt ist CHF 50'000. Machen mindestens
50% der im Index enthaltenen Kollektiven Kapitalanlagen bérsengehandelte Immobilienfonds oder Hedgefunds-
Indizes aus, muss der Market Maker maximale Spreads zwischen Geld- und Briefkurs von 2.0% bzw. von 1.0%
zum iNAV, sofern verfligbar, einhalten.

Fir Fonds, die nicht in die oben genannten Kategorien fallen, gilt die Bestimmung flr "ETF auf Aktienindizes".

BX kann seinen Anhang uber bérsengehandelte Fonds von Zeit zu Zeit andern, und daher kdnnen die maximalen
Spreads und Mindestmengen, die angewendet werden, auch von den oben genannten abweichen. Jede Anderung
bedarf der vorgangigen Zustimmung durch die FINMA.

4. Entwicklung des Net Asset Value (NAV) pro Anteil der letzten 3 Jahre

Im Hinblick auf die Angaben Uber die Entwicklung des Net Asset Value (NAV) des Fonds in den letzten 3 Jahren
wird auf die folgende Website der Gesellschaft www.ishares.com verwiesen, wo die entsprechende
Kursentwicklung seit Lancierung des jeweiligen Fonds, einschliesslich das entsprechende KIID (Key Investor
Information Document) des Emittenten abgerufen/bezogen werden kann.

5. Verantwortung fiir den Kotierungsprospekt

Die Gesellschaft iShares II plc mit Sitz in Dublin, Irland, und ihre Verwaltungsratsmitglieder sind verantwortlich
fir die in diesem Prospekt enthaltenen Angaben. Nach ihrem besten Wissen und Gewissen stimmen die in diesem
Prospekt enthaltenen Angaben mit den Tatsachen liberein und lassen keine wesentlichen Fakten oder Umstande
aus.

DIESER LANDERNACHTRAG IST TEIL DES PROSPEKTS UND SOLLTE IN VERBINDUNG MIT DIESEM
GELESEN WERDEN. ALLE IN DIESEM LANDERNACHTRAG ENTHALTENEN BEGRIFFE HABEN DIE
GLEICHE BEDEUTUNG WIE IM PROSPEKT, SOFERN NICHTS ANDERES ANGEGEBEN IST.
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	Der Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index misst die Wertentwicklung von festverzinslichen, auf US-Dollar lautenden Investment-Grade-Unternehmensanleihen, die von Unternehmen begeben werden, die auf der Grundlage einer Reihe von Ausschl...
	Der Referenzindex enthält Investment-Grade-Anleihen (basierend auf dem Rating des Indexanbieters, der das durchschnittliche Rating der Kreditrating-Agenturen Fitch, Moody’s und Standard & Poor’s verwendet), die eine Restlaufzeit von null bis drei Jahr...
	Zusätzlich wendet der Referenzindex folgende ESG-Filter an:
	Der Referenzindex enthält nur Emittenten, die ein MSCI-ESG-Rating von BBB oder höher aufweisen. Ein MSCI ESG-Rating soll die Widerstandsfähigkeit eines Emittenten gegenüber langfristigen, branchenspezifischen ESG-Risiken sowie die Qualität seines Mana...
	Der Referenzindex wendet den Bloomberg-MSCI-SRI-Filter an, der Emittenten ausschließt, die an folgenden Geschäftsfeldern/-aktivitäten beteiligt sind: Alkohol, Tabakwaren, Glücksspiel, nicht jugendfreie Unterhaltung, genetisch veränderte Organismen, At...
	Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die gemäß dem MSCI ESG Controversies Score eine rote Kennzeichnung (kleiner als 1) im Hinblick auf ESG-Grundsätze aufweisen, mit denen gemessen wird, inwieweit der jeweilige Emittent in größere ESG-Kontrovers...
	Weitere Einzelheiten zu den vorstehend erwähnten Ratings und der Ausschlussfilter-Methodik finden Sie unter https://www.bloombergindices.com/bloomberg-indices/.
	Der Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index misst die Wertentwicklung von festverzinslichen, auf Euro lautenden Investment-Grade-Unternehmensanleihen, die von Unternehmen begeben werden, die auf der Grundlage einer Reihe von Ausschluss...
	Der Referenzindex enthält Investment-Grade-Anleihen (basierend auf dem Rating des Indexanbieters, der das durchschnittliche Rating der Kreditrating-Agenturen Fitch, Moody’s und Standard & Poor’s verwendet), die eine Restlaufzeit von null bis drei Jahr...
	Zusätzlich wendet der Referenzindex folgende ESG-Filter an:
	Der Referenzindex enthält nur Emittenten, die ein MSCI-ESG-Rating von BBB oder höher aufweisen. Ein MSCI ESG-Rating soll die Widerstandsfähigkeit eines Emittenten gegenüber langfristigen, branchenspezifischen ESG-Risiken sowie die Qualität seines Mana...
	Der Referenzindex wendet den Bloomberg-MSCI-SRI-Filter an, der Emittenten ausschließt, die an folgenden Geschäftsfeldern/-aktivitäten beteiligt sind: Alkohol, Tabakwaren, Glücksspiel, nicht jugendfreie Unterhaltung, genetisch veränderte Organismen, At...
	Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die gemäß dem MSCI ESG Controversies Score eine rote Kennzeichnung (kleiner als 1) im Hinblick auf ESG-Grundsätze aufweisen, mit denen gemessen wird, inwieweit der jeweilige Emittent in größere ESG-Kontrovers...
	Weitere Einzelheiten zu den vorstehend erwähnten Ratings und der Ausschlussfilter-Methodik finden Sie unter https://www.bloombergindices.com/bloomberg-indices/.
	Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die gemäß dem MSCI ESG Controversies Score eine rote Kennzeichnung (kleiner als 1) im Hinblick auf ESG-Grundsätze aufweisen, mit denen gemessen wird, inwieweit der jeweilige Emittent in größere ESG-Kontrovers...
	Veröffentlichung des Nettoinventarwerts und des Nettoinventarwerts je Anteil
	Nichtlieferung
	Anteile werden zu einem in Bar- oder, falls verfügbar, in Sachwerten zu begleichenden Preis zuzüglich gegebenenfalls anfallender Abgaben und Gebühren ausgegeben. Das Verzeichnis der Zusammensetzung des anfänglichen Anlagenbestands ist (ggf.) beim Verw...
	(b) Eigentum an Anteilen
	So wie andere irische Aktiengesellschaften (companies limited by shares) muss auch die Gesellschaft ein Register der Anteilinhaber führen. Die Anteile werden vom Nominee des gemeinsamen Verwahrers (als eingetragenem Inhaber) als Namensanteile gehalten...
	(d) Identifizierung zur Verhinderung von Geldwäsche
	(e) Umschichtungen
	(f) Übertragung von Anteilen
	(h) Zwangsweise Rücknahme von Anteilen
	(i) Vorübergehende Aussetzung der Anteilsbewertung sowie von Verkäufen, Rücknahmen und Umschichtungen
	(j) Schließung eines Fonds
	(k) Seeding-Vereinbarungen
	Der Anlageverwalter kann einen Fonds, der unter einer bestimmten Größe liegt, in ein Seeding-Programm einbinden. Im Rahmen eines solchen Programms müssen der Anlageverwalter und die verbundenen Unternehmen möglicherweise eine Seeding-Gebühr an die Anl...
	Unternehmen der BlackRock-Gruppe und/oder andere Organismen für gemeinsame Anlagen oder Einzelmandate, die von ihnen verwaltet werden, dürfen ebenfalls Seeding-Leistungen für Fonds aus dem Seeding-Programm erbringen.
	Der Verwaltungsrat
	Der Manager
	Der Anlageverwalter
	Der Verwalter
	Die Verwahrstelle
	Verwahrstelle
	Aktuelle Informationen über die Verwahrstelle, ihre Pflichten, mögliche Konflikte, die von der Verwahrstelle übertragenen Verwahrfunktionen, die Liste der Beauftragten und Unterbeauftragten sowie sämtliche eventuell aufgrund einer derartigen Übertragu...
	(a) Falls die Gesellschaft abgewickelt wird, verwendet der Liquidator die Vermögenswerte jedes Fonds, vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes, auf der Basis, dass sämtliche Verbindlichkeiten, die ein Fonds eingegangen ist oder die einem Fonds zuzu...
	(b) Die zur Verteilung unter den Gesellschaftern verfügbaren Vermögenswerte werden sodann in folgender Rangfolge verwendet:
	(i) erstens, für die Zahlung eines Betrags an die Inhaber der Anteile jeder Klasse, in der für diese Klasse eines jeden Fonds festgelegten oder einer anderen vom Liquidator gewählten Währung, welcher dem Nettoinventarwert der Anteile, die diese Inhabe...
	(ii) zweitens für die Zahlung von Beträgen an die Inhaber von Zeichneranteilen bis zum darauf eingezahlten Nennwert, aus den Vermögenswerten der Gesellschaft, die kein Bestandteil eines der anderen Fonds sind und die nach einem Rückgriff gemäß dem vor...
	(iii) drittens, für die Zahlung eines etwaigen im betreffenden Fonds verbliebenen Restvermögens an die Inhaber jeder Klasse von Anteilen im Verhältnis zu der jeweils gehaltenen Anzahl von Anteilen; und
	(iv) viertens, für die Zahlung aller verbleibenden Salden, die nicht einem der Fonds zuzurechnen sind, an die Inhaber der Anteile, wobei diese Zahlung proportional zum Wert des jeweiligen Fonds und innerhalb jedes Fonds zum Wert jeder Klasse und propo...

	(c) Die Gesellschaft verkauft die Vermögenswerte auf Antrag eines Anteilinhabers und die Kosten eines solchen Verkaufs werden dem Anteilinhaber in Rechnung gestellt, der Anteile verkauft.
	(d) Ein Fonds kann gemäß dem Gesetz liquidiert werden, und in einem solchen Fall finden die Bestimmungen von Absatz (b)(i) und Artikel 126 der Satzung inklusive der maßgeblichen Änderungen entsprechend für den betreffenden Fonds Anwendung.
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	1. „US-Person“ bedeutet gemäß Richtlinie S des Gesetzes von 1933:
	1.1 eine natürliche Person, die in den Vereinigten Staaten ansässig ist;
	1.2 gemäß den Gesetzen der Vereinigten Staaten aufgebaute Partnerschaften bzw. Unternehmen;
	1.3 ein Nachlass, bei dessen Vollstrecker bzw. Verwalter es sich um eine US-Person handelt;
	1.4 ein Treuhänder eines Treuhandfonds, bei denen es sich um eine US-Person handelt;
	1.5 ein Büro bzw. eine Niederlassung einer ausländischen Gesellschaft in den Vereinigten Staaten;
	1.6 ein Konto ohne Dispositionsbefugnis oder ähnliches Konto (mit Ausnahme eines Nachlassvermögens oder Trusts), das von einem Händler (dealer) oder sonstigen Treuhänder (fiduciary) zugunsten oder für Rechnung einer US-Person geführt wird;
	1.7 ein Konto mit Dispositionsbefugnis oder ähnliches Konto (mit Ausnahme eines Nachlassvermögens oder Trusts), das von einem Händler (dealer) oder sonstigen Treuhänder (fiduciary) geführt wird, der in den Vereinigten Staaten gegründet oder errichtet ...
	1.8 eine Gesellschaft oder ein Unternehmen, sofern:
	(a) diese(s) gemäß den Gesetzen einer nicht-US-amerikanischen Jurisdiktion organisiert bzw. gegründet ist; und
	(b) diese(s) von einer US-Person vorrangig zum Zweck der Anlage in nicht gemäß dem Gesetz von 1933 eingetragenen Wertpapieren eingerichtet wurde, es sei denn, die Gesellschaft bzw. das Unternehmen ist durch akkreditierte Anleger (wie in Richtlinie 501...


	2. Ungeachtet des obigen Punkts (1) gilt ein von einem in den Vereinigten Staaten organisierten, gegründeten oder (bei einer Einzelperson) ansässigen Händler oder sonstigem professionellen Verwalter zu Gunsten bzw. für Rechnung einer Nicht-US-Person g...
	3. Ungeachtet des obigen Punkts (1) gilt ein Nachlass, bei dem ein professioneller, als Vollstrecker oder Testamentsverwalter agierender Verwalter eine US-Person ist, nicht als US-Person, wenn
	3.1 ein Vollstrecker bzw. Verwalter des Nachlasses, bei dem es sich nicht um eine US-Person handelt, alleinige bzw. geteilte Anlageermessensfreiheit hinsichtlich der Vermögenswerte des Nachlasses hat; und
	3.2 der Nachlass Nicht-US-Gesetzen unterliegt.

	4. Ungeachtet des obigen Punkts (1) gilt ein Treuhandfonds, bei dem einer der als Treuhänder agierenden professionellen Verwalter eine US-Person ist, nicht als US-Person, wenn ein Treuhänder, bei dem es sich nicht um eine US-Person handelt, alleinige ...
	5. Ungeachtet des obigen Punkts (1) gilt ein entsprechend den Gesetzen eines anderen Landes als den USA und üblichen Praktiken und Dokumenten eines solchen Landes eingerichteter und verwalteter Angestelltenleistungsplan nicht als „US-Person“.
	6. Ungeachtet des obigen Punkts (1) gilt ein Büro bzw. eine Niederlassung einer sich außerhalb der USA befindlichen Person nicht als „US-Person“, wenn:
	6.1 das Büro bzw. die Niederlassung aus berechtigten Geschäftsgründen agiert; und
	6.2 das Büro bzw. die Niederlassung im Versicherungs- oder Bankwesen tätig ist und substantiven Versicherungs- bzw. Bankrichtlinien in ihrer jeweiligen Jurisdiktion unterliegt.

	7. Der Internationale Währungsfonds, die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Interamerikanische Entwicklungsbank, die Asiatische Entwicklungsbank, die Afrikanische Entwicklungsbank, die Vereinten Nationen sowie ihre Geschäftsstel...
	Der Verwaltungsrat kann die oben aufgeführten Begriffsbestimmungen ohne Mitteilung an die Anteilinhaber ändern, um dem Sinn der jeweils geltenden US-Gesetze und Vorschriften am besten gerecht zu werden.
	INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ  (Stand: 24. OKTOBER 2022)
	II. ZUSATZINFORMATIONEN BEZÜGLICH DER KOTIERUNG AN DER SIX SWISS EXCHANGE
	1. Valorennummer, ISIN, Ticker, Handelswährung, Ort der Erstkotierung
	3. Market Maker
	4. Entwicklung des Net Asset Value (NAV) pro Anteil der letzten 3 Jahre
	Im Hinblick auf die Angaben über die Entwicklung des Net Asset Value (NAV) des Fonds in den letzten 3 Jahren wird auf die folgende Website der Gesellschaft www.ishares.com verwiesen, wo die entsprechende Kursentwicklung seit Lancierung des jeweiligen ...
	5. Verantwortung für den Kotierungsprospekt
	Die Gesellschaft iShares II plc mit Sitz in Dublin, Irland, und ihre Verwaltungsratsmitglieder sind verantwortlich für die in diesem Prospekt enthaltenen Angaben. Nach ihrem besten Wissen und Gewissen stimmen die in diesem Prospekt enthaltenen Angaben...
	DIESER LÄNDERNACHTRAG IST TEIL DES PROSPEKTS UND SOLLTE IN VERBINDUNG MIT DIESEM GELESEN WERDEN. ALLE IN DIESEM LÄNDERNACHTRAG ENTHALTENEN BEGRIFFE HABEN DIE GLEICHE BEDEUTUNG WIE IM PROSPEKT, SOFERN NICHTS ANDERES ANGEGEBEN IST.


